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Vorbemerkung. 

-Eis ist nun gerade drei Jahre her, dass ich meine 
Schrift über „das Wesen und die Aufgaben der National
ökonomie" publicirte. Dieselbe bildete den Vorläufer des 
Werkes, welches ich hiemit der Oeffentlichkeit übergebe. 
Hier findet sich gelöst, was dort als Problem bezeichnet 
wurde, und im systematischen Zusammenhange ausgeführt, 
was dort nur angedeutet werden konnte. Dieses Verhältniss 
der beiden Bücher zu einander ermöglicht es mir, von 
einer lungeren Erörterung über die methodologischen u. a. 
Voraussetzungen des vorliegenden Werkes abzusehen, wie 
solche unter anderen Umständen nothwendig gewesen wäre, 
und in dieser Hinsicht eben kurzweg auf die erwähnte 
Schrift als Vorrede zu verweisen, gleichwie ich in Folge 
dessen auch in der Lage war, in dem ersten, einleitenden 
Abschnitte dieses Buches selbst mich in der Hauptsache 
auf jene vorbereitende Publication zu beziehen. 

P r a g , im Jänner 18.̂ 7. 

Der Verfasser. 
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(173), als Ursache einer Willensregung (174) — Unter
scheidung zwischen Bedürfniss im objeetiven und im sub-
jeetiven Sinne (176) — Die Intensitätsabstufung der sub-



XI 

Seite 
jectiven Bedürfnisse ergibt die ökonomische Ordnung oder 
Classification der Bedürfnisse (176) — Näheres über jene 
Intensitätsverschiedenheiten (177), insb. die gegenwärtiger 
gegenüber zukünftigen, im Wege der Vorstellung antecipirten 
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&• 'M. Die Erscheinung des Collectivbedürfnisses . . . 179 
Collectivistische Bewusstseinserregung der gedachten Art 

betreffend die Gemeinlebenszwecke (179) — die letzteren 
als objeetive Collectivbedürfnisse (180) — Unzureichende 
Erfassung dieses Begriffes durch Hermann (181) und Rod-
bertus (182). 

fr- 3o. Wagner's Geraeinbedürfnisse 18H 
Mangelhafte Definition Wagners (184) — die von W. 

aufgeführte Liste der Gemeinbedürfnisse beschreibt objeetive 
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gehen (193) — Coordination der beiden Bedürfnissgruppen 
mit der Folge durchgängiger Classification nach der Inten
sität (194) ohne Unterschied der Art (195) — Funda
mentale Wichtigkeit dieser, ausserlich verdunkelten That-
sache (196). 
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Zu Collertivbedürfnissen erhobene Individualbedurfnisse 
(197) — mit Individualbcdürfnissen gemischte (197) und auf 
solche gegründete Collectivbedürfnisse (198). 

§• W. Der Gutsbegriff und sein Umfang 199 
Nur Sacbguter werden hier als Güter anerkannt (199) 

— die Erweiterung des Gutsbegriffes durch Einbeziehang 
de»" „innern" Güter sowie der „Dienste" und „Verhältnisse" 
(200) — vermeintliche Notwendigkeit dessen behufs ökono
mischer Erklärung der Staatswirksamkeit (202). 
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§. 34. Irrthümliche Auffassung des Staates und der 
Staatsleistungen als Gut 203 

Die Erklärung der Staatsbetbätigung als Dienstleistungen 
(204) beruht auf der Fiction einer Persönlichkeit des Staates 
und der Veiwechslung von foedürfniss und Gut (203) — 
nur personliche Dienste von Individuen konnten allenfalls 
als Güter aufgefasst werden (20G) — die Auffassung des 
Staates als „Verhältniss" (207) erscheint logisch unzulässig 
(208) — absurde Consequenzen der Erklärung des Staates 
als Gut (208). 

§. 35. Ausscheidung der Dienste überhaupt, sowie der 
Verhaltnisse, aus dem Gutsbegriffe 209 

Die Subsumtion der personlichen Dienste unter die Güter 
beruht auf Gleichstellung verschiedenartiger Ursachen der 
Erreichung von Lebenszwecken (210) und fuhrt sich durch 
ihre Consequenzen von selbst ad absurdum (211—219) — 
Rechte und Verhältnisse sind als sociale Beziehungen 
zwischen den Menschen wohl zu scheiden von dem sachlichen 
Substrate, den Gütern (219). 

§. 36. Erscheinungsformen des Gutes in der Staatswirth-
schaft: die öffentlichen Güter 220 

Gemeingebrauchsgüter oder allgem. GenuBsgüter (220) — 
staatsw. Nut/iungsgüter (221) — Nutzungsgüter i. e. S. und 
Umsatzguter (222) — staatsw. Capitalien (222), alle Güter 
anderer Verwendung als staatw. Gebrauchsgüter zusammen-
gefasst (.'23t — vorhandenes und werdendes Collectiv-
eigenthum (224). 

§. 37. Die Arbeit als ökonomischer Grundbegriff . . . 224 
Die ökonomische Gestaltung der auf Güterbeschaffung 

gerichteten Thatigkeit (225) — die Arbeit kommt ökonomisch 
als Unlustursache in Betracht (226) gegenüber der Lust 
der Befriedigung (227) — Verhältniss dieser beiden Sen
sationen (227). 

§. 38. Die Qualificirung der Dienstleistungen als Arbeit 
nach der herrschenden Theorie 228 

Die Dienste als Gut aufgefasst, erscheint der Act des 
Leistens als Arbeit (229) - die Leistungen (unterschieden 
vom Dienste) sind dann ein Fall der Arbeitsteilung (230) 
— Construction der Maatswirlhschaft auf Basis dieser 
Theorie (231) führt zu innern Widersprüchen (232) und 
ist nur unter der unhaltbaren Voraussetzung möglich, dass 
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sich der Werth aller Guter genau nach der Arbeit be
stimme (234). 

§• 39. Scheidung der Leistungen von der Arbeit . . . 234 
Erklärung als socialökonomische Erscheinung nach § 23. 

(235) — demzuiolge unter Umständen der Dienst für den 
Empfänger die Natur eines Bedürfnisses (236), die Leistung 
für den Leistenden die Natur der Arbeit annimmt (237) — 
Unterschiede von der Arbeitsteilung (237—241) — Con-
ßequenzen der geänderten Auffassung der Erscheinung (242). 

§• 40. Die Arbeit in der Staatswirthschaft 244 
Sie erscheint theils als Accessorium von Diensten (244), 

theils bei den Diensten nur als Arbeit vom Standpunkte 
der Leistenden (246) — die Arbeit zur Herstellung der 
öffentlichen Güter liegt ausserhalb der Staatswirthschaft 
(246) — die Dienstvergütungen kein Arbeitslohn (247) -
unvergoltene Arbeits- und Dienstleistungen (247). 

§•41. Die Befriedigung der Collectivbedürfniase durch 
Güter und Arbeit 248 

Erfolgt mittels Güterumsätzen zwischen dem collectivi-
stischen Verbände und den Individuen (248). 

2. Die Wertherscheinung und ihre collectivistische Form, 
8* 42. Die collectivistischen Wirthschaftshandlungen ge

leitet durch den Werth der Güter 249 
Sie müssen auf die Werthvorgänge in den verbundenen 

Individualwirtbschaften zurückzuführen sein (249) — richtige 
Erfassung des Wesens des Werthes unumgängliche Voraus
setzung (250). 

3« 43. Das Urbild des Werthes in der isolirten Wirth
schaft 250 

Der Werth ein psychischer Vorgang (251), auslaufend in 
eine Sensation (252) — Menger's und Wieser'a Verdienste 
um die Werttheorie (253) — Wirkung des Werthes in 
dem Verhalten der Menschen zu den Gütern (254) — er 
gelangt hiedurch in einem Quantitätsverhältnisse von Gütern 
ZUm Ausdruck, wodurch er gemessen werden kann (254). 

3' 44. Die Gesetze der Wexthgröase 256 
Die Intensität des concieten Bedürfnisses, von welchem 

sich das Werthinteresse ableitet, bestimmt die Werthhohe 
*• 56) - dieselbe steht im umgekehrten Verhältnisse zur vor-
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handenen Gütermenge (257), was indess nur die allgemeine 
Richtung, noch nicht das genaue Mass des Verhältnisses 
bezeichnet (259;, und im geraden Verhältnisse zu dem Be
dürfnissstande (260) — hieraus sich ergebende allgemeine 
Aussage über das Verhalten des Menschen hinsichtlich der 
Befriedigung bestimmter Bedürfnisse (260). 

§. 45. Die Arbeitsmühe als Minimalmass der in der Pro-
duetion wirksamen Werthhöhe 261 

Auch die erst zu gewinnenden Güter unterliegen ein
heitlicher Werthung (262) — der Werth eines bestimmten 
künftigen Gutes erfahrt durch die Vorstellung der zwischen
liegenden Arbeitsmühe eine Abschwächung (263), bis zum 
Nullpunkte, bei welchem die I'roduction des Gutes unter
lassen wird (264) — die Arbeit also nicht Ursache, aber 
in diesem Sinne ein Mass des Werthes thatsachlich pro-
dneirter Güter (264) — anderweitiges Fortwirken des Wer t 
gesetzes unterhalb des Arbeitsnullpunktes (266). 

§. 46. Der Individualwerth in der Pr ivatwir thschaf t . . 266 
Individuelle Werthbildung (267) nach Massgabe der 

individuellen Bedurfnissstände und Güterbestande (268) — 
der Individualwerthstand (26!)) — auch der Güterwechsel 
zwischen den Privatwirtschaften wird in letzter Linie von 
diesem geleitet (270, 

§. 47. Die gesellschaftliche Werthform des Tausch
w e r t e s 271 

Das in einem Tauschakte gegebene Quantitatsver-
haltniss \on Gütern ist der Ausdruck eines Durchschnittes 
beiderseits verschiedener Individualwerthe (271) — die 
Gesammtheit der sich im Verkehre des Marktes begegnenden 
Wertschätzungen wird in solcher Weise wirksam (275) — 
die Marktpreise sind der Ausdruck eines Durchschnittes 
derselben (276) 

§. 48. Zurüekführung des Tausckwerthes auf den Indivi
dualwerth . 276 

Der Tauschwerth als ideale Grosse (276) — als reale 
Grosse bezeichnet derselbe die thatsachlichen individuellen 
Werthe, gesellschaftlich im Durchschnitte wirkend (277), d. 
i in den Marktpreisen die einzelnen Wirthschaften be
herrschend (278) — Irrungen der Theorie hinsichtlich der 
Erscheinung des Verkehrswerthes (279) 
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§• *9. Das Verhältniss von Individual- und Tauschwerth 
lr* der tauschwirthschaftlichen Güterbeschaffung . 282 

Umstände, unter welchen die verkehrsmässige Preis
bildung Platz greift (283) — letztere bestimmt den ta t 
sächlich erfolgenden Gütercin- und Ausgang, soweit sie für 
das Individuum nicht ungünstiger ist als das Quantitats-
verhältniss der Güter nach seinem Individualwerthstande; 
andernfalls verbietet dieser den Umsatz i284) — Gestaltung 
der Sathlage durch den Geldgebrauch (285). 

§. 50. Die Werthvorgänge in den Güterhingaben für 
Leistungen, sodann mutualistische und altrui
stische Zwecke in der Privatwirtschaft . . . . 287 

Hier dominirt unmittelbar der Individualwerth (287) — 
Nachweis betreffs der caritativen Widmung (288) und be
züglich der Vergütung für Leistungen (288—290) — mittel
barer Einfiuss des Verkehrswerthes der Güter (294.) 

§• 51. Wiederkehr der privatwirthschal'tlich beobach-
tetenWerthungsvorgänge in der Collectivwirthschaft 297 

Wir finden die gleichen Erscheinungen wieder bei Acten 
colleetivistischer Production (298), collectivistisch vermittel
ter Dienstleistungen (299), dsgl altruistischen Hingaben etc. 
(Bot)) - die öffentlichen Abgaben sind collectivistische 
Werthungsformen (301). 

§•52. Die öffentlichen Abgaben als collectivistische 
Werthungsform 302 

Nachweis, dass das in dem abstracten Grundbegriffe und 
den privat« irthschaftlichen Erscheinungen beobachtete ge
nerelle Wesen de3 Werthphänomens sich hier gleichfalls 
zeigt (302) mit dem Effecte der Herbeiführung harmonischer 
Befriedigung der Collectiv- und Individualbeddrfnisse (305) 
— auch die Verwendung bereits vorhandener Gemeingüter 
zu Collectivzwecken wird in den Werthungsvorgang ein
bezogen (3U6) -- die Universalität des Wertgesetzes v308). 

3, Capital, Kosten, Ertrag, Einkommen, Haushalt. 

$• 53. Die Stellung des Capitales in der Theorie der 
Staatswirthschaft abhängig von der Fassung des 
Capitalbegriffes 308 

Einigung der Auffassungen dieses Begriffes bevorstehend 
(309) — abweichende Capitalbegriffe, insb. jener von Knies 
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(310) — Einwände gegen denselben (311) — Bedeutung 
des üblichen Capitalbegriffes für die Staatswirthschaft (312). 

§. 54. Das ökonomische Wesen des Capitales 313 
Voraussetzung der Werthungsvorgänge betreffend Güter, 

welche künftigen Bedürfnissen zu dienen bestimmt sind 
(314)— Capitalien sind die Mittel der Gewinnung künftiger 
Gebrauchsgüter (315); von letzteren leitet ßich ihre Guts
eigenschaft und ihr Werth ab (316) — das ökonomische 
Wesen des Capitales im Unterschiede von dem technischen 
(317) — Differenz des übertragenen Werthes gegenüber 
dem Werthe der Producte (317), insbes. mit Rücksicht 
aut die zwischenliegende Arbeitsmühe (318) — die Capital-
bildung nach der Directive des Werthes (319). 

§. 55. Gestaltung des Capitales in der Privatwirtschaft 
und der Staatswirthschaft .» . . . 321 

Zufolge des Privateigentums werden auch Gebrauchs
güter Mittel des Gütergewinnes (322), erscheint sonach 
privatwirthschattlich das Capital als Erwerbmittel (323) — 
dadurch hervorgerufene Irrungen der Theorie (324), insb. 
hinsichtlich der Productivität des Capitales (325) — diese 
Gestaltung des kapitales auch in der auf der Privatwirth
schaft basirenden Staatswirthschaft bedeutsam (326). 

§. 56. Die ökonomische Kategorie der Kosten . . . . 327 
Die Kosten eine besondere Function des Güterwerthes 

(327) — in der Production (328) das Mittel, die mit der 
Herstellung eines Gutes durch Arbeit und Capital ver
bunden gewesene Unlust behufs Vergleichung mit der Lust 
der Befriedigung im Geiste zu fixiren (329) — Rolle der 
Productionskosten in der Wirtschaftsführung (33(M und 
Irrthümer der Theorie in diesem Punkte (331) — in der Güter
verwendung halten die Kosten die Wichtigkeit aller übrigen, 
präsenten und künftigen Gebrauchszwecke eines Gutes gegen
über einem eben beabsichtigten dem Menschen vor Augen (332). 

§. 57. Die Kosten als Wertherscheinung in der privat-
wirthschaftlichen Production und anderweitigen 
Güterverwendung 332 

Einkleidung der Productionskosten in Capitalvoraus-
lagcn (333) unter Tausch werthbildung für die Product-
antheile der Arbeiter (334) und die verwendeten technischen 
Productionsmittel (335) — Wirksamkeit der Kosten hin
sichtlich privatwirthschaftlicher Verwendung der Güter als 
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^brauchsgut zu präsentem Consum, Leistungsvergütung 
ni»d altruistischer Hingabe (836) unter dem Einflüsse der 
Sesellschaftüchen Werthung der Güter als Capitalien (837) 
~~ Wirksamkeit des nämlichen Momentes bei Güteraus-
8ftngen zu Collectivzwecken (388). 

&••>&. Die Erscheinung der Kosten in der Collectiv-
wirthschaft 339 

Als Production9ko8ten (339) — hinsichtlich directer 
Güterverwendung für Collectivzwecke (840) und zwar zur 
Erwerbung der definitiv benöthigten Gebrauchsgüter (841), 
zur Vergütung von Leistungen (343) und zu altruistischen 

j^ Widmungen (346). 
v 59. Fortsetzung. Verhältniss zwischen Antheilswer-

thung und Kosten werthung im engeren Sinne . B47 
Wechselbeziehung der für die vorbezeichneten einzelnen 

Verwendungsacte verfügbaren Güterquanten mit dem über
haupt für Collectivzwecke jeweils verfügbaren Güterquantum 
(347) — daraus hervorgehende wechselweise Bestimmung 
der von den Privatwirtschaften an den Verband zu leis
tenden Gütermengen (Zahlungen) und der Verwendung 
der so erlangten Güter in Einzelnen (348). Collectiv-
werthungsvorgang der reciprokcn Antheilswerthung und 
Kostenwerthung i e. S. (848—360) — hierdurch bewirkte 
ökonomische Entscheidung über die Verwendung von Gütern 
für Collectiv- oder Individualbedürfnisse (861) wie auch 
ökonomische Gebahrung des Staates hinsichtlich Waaren-
preisen, Lohn- und Gehaltszahlungen (862) — Gestaltung 
der obgedachten Wechselbeziehung, im Falle Antheils
werthung nicht stattfindet (363). 

§• r>0. Negative Ergebnisse der bisher in Geltung ge
wesenen Theorie 354 

Die Versuche, die Begriffe von Werth und Kosten nach 
bisheriger Auffassung auf die collectivwirthschaftlichen 
Erscheinungen anzuwenden, scheitern gänzlich (364) — 
Nachweis an den Theorien Wagner's und Stein's (865-369' 
— insb. die Folgen des UmBtandes, dass die Kosten lediglich 
als ProductionskoBten verstanden wurden (360) — richtige 
Auffassung der staatswirthschaftlichen Sparsamkeit unter 
dem Lichte der Kostenwerthung (362). 

8* 61. Ertrag und Einkommen in der Collectivwirthschaft 364 
Richtige Unterscheidung zwischen den Begriffen Ertrag 

Ul*d Einkommen (364) — der Ertrag in der Staatswirthschaft 

b 
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(366) — das öffentliche Einkommen, d i. der Inbegriff der 
in einer Wirthschaftsperiode für Collectivzwecke verfügbaren 
Güter, gegenüber dem Privateinkommen (367) — das spe-
eifisch Btaatswirthschaftliche Einkommen (368) — die Special
gruppe des Anfalles (369) — Creditbenützung kein Ein
kommen (370). 

§. 62. Der öffentliche Haushalt 370 
Das generelle Wesen des Haushalts (370) — der privaf-

wirthschaftliche Haushalt (371; — Wiederkehr der näm
lichen Erscheinungen im collectivistischen Haushalt (374) 
— Klärung wichtiger Sätze der Kunstlehre durch diese 
Einsichten (378) — theoretische Bedeutung derselben (380). 

V. Die collectivistischen Zwecksetzungen. 

§. 63. Verschiedenartigkeit der collectivistischen Zweck
setzungen nach Inhalt, Umfang und dem Verhält
nisse zu den berührten Individuen 381 

Die Detailuntersuchung der staatswirthschaftlichen 
Phänomene setzt die Feststellung der Unterschiede in den 
collectivistischen Zwecksetzungen voraus (381), welche 
durch Eintheilungen und Classificationen erfolgt (382). 

§. 64. Oekonomische und außerökonomische Zwecke . 383 
Thätigkeiten des Macht- und RechtBzweckes (383). des 

Wohlfahrt- und Culturzweckes (384) — speciell die wirth-
schaftlichen Zwecksetzungen (386) — die Volkswirth-
schaftspflege ist nicht als Production zu erklären (387), 
sondern als Theil der Verwaltung (389). 

§. 65. Unterschiede der Collectivthätigkeiten, insbeson
dere der ökonomischen, hinsichtlich der Individuen 
als Objecte derselben 389 

Scheidung in eine regelnde und eine selbstthh'tige 
Verwaltung (390) — weitere Unterscheidung der ersteren 
in die hemmende und die ordnende, der letzteren in die 
ergänzende und die abschliessende Verwaltung (391) — 
Gründe des Eintretens dieser unterschiedenen Fälle des 
Collectivhandelns (393—395) — Stufenfolge der Erfassung 
der Individuen als Objecte der Collectivthätigkeit (396). 

§.66. Die ökonomische Verwaltung oder Volkswirth-
schaftspflege 396 
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Erfassung derselben als Inbegriff der Verwaltungs-
thatigkeiten aller unterschiedenen Fälle gegenüber den 
Privatwirthschatten (397), welche durch das Gesammt-
Entfaltungsstreben mit Rücksicht auf das ökonomische 
Grundverhältnisa veranlasst sind (398) — also causale Auf
hellung des generellen Wesens der hiemit gegebenen 
intermediären Zwecksetzungen (399) - Verhältniss dieser 
theoretischen Behandlung zu der Kunstlehre (400). 

$-W- Die Finanz 4 o 1 

Sie besteht in den auf dem ökonomischen Grundver-
liültiÜHHe beruhenden Handlungen behufs Verwirklichung 
der Collectivzwecke aller Art (402) — Aussonderung 
derselben als eine eigene Collectivbethätigung (403) — 
*!<• ist keine Singnlarwirtlischaft (403) — ihre specielle 
Gestaltung auf höheren Entwicklungsstufen (405) — nach 
Allgemeiner Erkenntniss des Wesens der bezüglichen 
ökonomischen Vorgänge erübrigt die Detailuntersuchung 
«'er „speoifisch staatswirthschaftlichen" Einnahmen (408) 
- irrige, theoretische Formulirung des Gegensatzes dieser 
zu den Einnahmen privatwirthschaftlicher Natur (409). 

8- K8. Verhältniss zwischen den beiden Gebieten der 
Staatswirthschaft 4 1 ( 

Irrige Meinungen über diesen Punkt (411) — Not
wendigkeit strenger Sonderung in der Theorie (414) — 
allgemeine Formel betreffend das Zusammentreffen beidev 
Zweckgebiete in concreten Massnahmen (415) —• prak
tische Missgriffe in dieser Hinsicht (417). f 

§• «9. Abstufungen des personellen Umfanges der collecti-
vistischen Zwecksetzungen ^ 

Unterscheidung zwischen Personal- und Territorial
verbänden (419) — Abstufungen der räumlichen Aus
dehnung beider Verbandsarten (419) — insb. Verhältniss 
des Staates zu den untergeordneten Verbänden: Födera
lismus (420) — Autonomie (421) — Selbstverwaltung (422) 
~ Übertragene Verwaltung (424) — das ergibt lediglich 
Unterschiede des subjectiven Umfanges der Collectiv
bethätigung (426) — wirthschaftlich relevante Conse-
quenz derselben (426) — Unterschiede des zeitlichen 
Umfanges der Collectivthätigkeiten (427) rücksichtlich der 
Personellen Erfassung der Individuen (429). 

b* 
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§. 70. Unterschiede der Collectivthätigkeiten in Betreff 
des Masses der Participation seitens der Ver
bandsmitglieder 429 

Dies bedeutet Unterschiede der Berührung der Indi
viduen als Subjecte der Collectivthätigkeit (429) — 
Scheidung in particulare und universelle Collectivthätig
keiten (430) mit Untergruppen der ersteren (431), sowie 
der letzteren (432) — Massunterschiede der subjectiven 
Erfassung (433) zufolge der vielfältigen Combination der 
directen mit indirecten Wirkungen der Collectivwirk-
samkeit (434-439). 

§.71. Uebersicht und Stufenfolge der erörterten collecti-
vistischen Erscheinungsgruppen 439 

Schematisches Tableau (439) — Unterteilung der uni
versellen Collectivthätigkeiten in generelle und specielle 
(440) — Ordnung der gesammten einschlägigen Erschei
nungen mittels einer Reihen-ClassificAtion (441), die in 
ihrem derzeitigen Inhalte das Ergebniss eines geschicht
lichen Entwicklungsprocesses darstellt (442). 

VI. Die Gruppen der Collectivwerthungsvorgänge 
(Finanzprincipien). 

§. 72. Die den verschiedenartigen Collectivbethatigungen 
entsprechende Güterentnahme aus den Privat
wirtschaften 444 

Die wirtschaftlichen Oonsequenzen der erörterten 
Unterschiede der Collectivthätigkeiten als geaetzmäs-
siges Gesammthandeln nach der Directive des Güter-
werthes (446). 

§. 73. Die öffentliche Unternehmung 446 
Ist eine Untergruppe der particularen Collectivthätig

keiten, gerichtet auf Güterversorgung von Individuen 
(446) mit Rücksicht auf einen Gesammtlebenszweck (447), 
zeigt somit eine Mischung von Individual- und Collectiv-
bedtirfniss (448) — hier liegt monopolistische Production 
und Veräusserung der Producte für Individualbedürfhisse 
vor (449), mit Beschränkung des angestrebten Gewinnes 
(650) — die betreffenden Zahlungen der Privatwirth-
schaften sind Taxpreise (451). 
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• ©öentliche Unternehmungen, betrieben aus Grün
den der wirtschaftlichen Verwaltung 451 

Eignung der öffentlichen Unternehmung zu gedeih-
lchster Bedürfnissbefriedigung als Grund ihres Eintre-

v
e n s *n gewissen Fällen (452) — Exemplifikation an 

Verkehrsmitteln (453) — eventuelle Modification der 
J-axprei8e im Hinblick auf gleichzeitig verfolgte andere 
Ullectivzwecke (454). 

8« o. Die Taxpreise der öffentlichen Unternehmung . 457 
Identität mit den Preiserscheinungen der Privatwirt

schaft (467) - die Eigentümlichen der öffentlichen 
Unternehmung beeinflussen lediglich die Höhe dieser 

eise (458) ~ das Monopol ermöglicht jedoch eine Ab
stufung der Preise nach Abstufungen des Individual-
werthstandes (460) — Beispiel der Transporttarife (461) 
— Vermischung mit Steuern (462) — äussere Gestal
tung bei der Verwaltungsform der delegirten Unter
nehmung (463). 

§• ?«. Die öffentliche Anstalt 464 
Ist gleichfalls eine particulare Collectivthätigkeit, 

mit stärkerem Hervortreten des Collectivzweckes (465) 
— Erläuterung an collectivistisch vermittelten Dienst
leistungen (465) - Bestimmung des vorliegenden Mi
schungsverhältnisses von Individual- und Collectivbedurf-
niss (466) mit den Consequenzen desselben hinsichtlich 
der Güteraufbringung in Gemässheit des Werthes (467) 
— die betreffenden Güterabgaben heissen Gebühren (468) 
— Wiederkehr des wesentlich gleichen Verhältnisses 
auch in Fällen amtlicher Erfassung von Individuen als 
notwendige Objecte einer Collectivthätigkeit (469) und 
in einzelnen Fällen eines gemeinsamen Güterverbrauches 
der Verbandsglieder (471). 

§• ?7. Die Gebühren 472 
Die Festsetzung der Gebühren in Gemässheit der 

«üterwerthung und Unterschied von den Taxpreisen (472) 
notwendige und zulässige Durchschnittsbehandlung 

aer Individualwerthstände (474) - hierauf beruhende Ver
schiedenartigkeit der Gebührensätze, insb. auch Einheits
sätze für wiederkehrende Leistungsacte (475) - Fälle 
*°n Aehnlichkeit mit der öffentlichen Unternehmung 

ihren Taxpreisen, andererseits Verschmelzung mit 
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Steuern (476) -- Bestimmung der richtigen Gebührenhöhe 
(477) — specielle Gestaltungen v<m Gebühren (478). 

sj 7s. Klärung der Finanzlehre durch vorstehende theo
retische Erkenntniss 47!) 

Verdienste der herrschenden Theorie hinsichtlich Schei
dung der erörterten Abgaben von dem Privaterwerbe 

einerseits, den Steuern andererseits und der Auseinander-
legung des alten Regalbegritfes (480) — der unklare 
Begriff' moderner Regalien (Stein) ist eine dunkle Er
fassung der öffentlichen Unternehmung (481) — die Mono
pole (482) — Rückschritte und Verwirrung der Theorie 
durch Ignoriren der öffentlichen Unternehmung, speciell 
von Wagner und dem Schönberg'schen „Handbuch" (483). 

$. 7!». Fortsetzung, speciell die Gebühren betreffend . . 4K<; 
Die herrschende Lehre substituirt der wirtschaft

lichen Erklärung des Phänomens eine ethische durch 
Einschieben der Gerechtigkeit (487) — sie erkennt zwar 
das Vorhandensein eines öffentlichen und eines privaten 
Tnteresse in den einschlägigen Fällen (488), aber nur 
gänzlich unbestimmt und unklar (489) — sie führt auch 
die Kostenprovocation als Gebührenanlass auf (492), 
wogegen die betreffenden Erscheinungen sich anders 
erklären (493) — während sie die Scheidung von Ver
kehrssteuern richtig vollzieht, schliesst sie eine conclu-
dente Aussage über die richtige Höhe der Gebühren aus 
(495) und vermag diesbezüglich lediglich mit einander 
widersprechenden petitiones prineipii zu operiren (496) 
— Irrthum der Anschauung, dass der Werth des Dienstes 
die Höhe der Gebühr ergebe (500). 

§. HO. Die generellen Collectivthätigkeiten 501 
Zu untersuchen sind nun die universellen Collectiv

thätigkeiten mit vorläufigem Ausschluss der „speciellen" 
(601) — Uebersicht der hieher gehörigen Fälle (602) — sie 
ergeben reine 'Collectivbedürfni88e| (504) resp. das „Princip 
des reinen Collectivbedürfnisses" oder „der allgemeinen 
Ausgabe" (505) und die Kategorie der Steuern (505) — 
ausschliessliche und vollständige Herrschaft des collec-
tivistischen Antriebes (506). 

§. 81. Die Steuern im Allgemeinen und ihr relatives indi
viduelles Ausmass 5(W 

Die Steuer als Werthungsvorgang (506) — Consequenz 
in Betreff ihrer Bemessung nach dem Besitzstände der 
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Individuen (50?) — Untersuchung der Frage eines pro
portionalen oder progressiven Verhältnisses (508), mit Rück
sicht auf die Progression der Intensitatsabnahrae der Be
dürfnisse in der ökonomischen Reihenfolge (509) — näherer 
Nachweis hierüber (500—512) — Oonsequenz in Betreff der 
Bemessung mit Rücksicht auf die Individualbedürfnissstande 
(513) _ Combination der beiden Momente (514). 

v>S2. Die concrete Höhe der Steuer -"3ir> 
Nicht nur die relative Hohe, sondern auch die absolute 

Hohe der Steuer muss sich durch die Werthung bestimmen; 
derart, dass Jeder nur beitragt zu Collectivbedürfnissen 
höherer Intensität als der desjenigen Bedürfnisses, welches 
den individuellen Werthstand ergibt (515) — Maximalhöbe 
der Steuer (517) — wirtschaftlich richtige concrete Höhe 
unterhalb derselben in Folge wechselseitiger Regulirung 
zwischen der relativen und der individuellen absoluten 
Hohe (518), unter Festsetzung der letzteren mit Rücksicht 
auf angemessene Individuallebensführung nach der Directive 
des Werthos (519) — hochstcomplicirter Gcsammtwerthungs-
vorgang, der sich praktisch in dem reeiproken Zusammen
hange der relativen und absoluten Steuerhohe äussert (520) 
— Ursachen mangelhafter Verwirklichung, insb. Classcn-
Egoismus der Herrschenden (521), andererseits intendirte 
altruistische Abweichungen (522). 

& 83. Verhaltniss zur herrschenden Steuertheorie . . . 523 
Dieselbe begründet die Steuer mit der Pflicht und fordert 

die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit als Gebot dei 
Gerechtigkeit (523), was die Erklärung einer ökonomischen 
Erscheinung durch ethische Kategorien bedeutet (524) und 
überdies auf einem gan̂ s unbestimmten Begriffe der Ge
rechtigkeit beruht (525) -- das bedarf erst der Krklärung 
(526) — die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit le
diglich bedeutsam als Negation der Theorie von der pro
portionalen Einkommensteuer (527), aufweiche alle früheren 
Steuertheorien hinauskommen, welche den in Abschnitt II 
erörterten Staatswirthschaftlioben Theorien entsprechen 
(528—36) — unsere Theorie bietet die vurtbschaitliche Er
klärung der Steuer nach der Leistungsfähigkeit (537), aber 
auch concludenten Aufachluss über die ökonomisch richtige 
Steuerhohe, was die diversen Stenertheorien nicht ver
mögen '538). 

"• 8*- Steuerarten und Steuersystem &40 
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Aus der wirtschaftlichen Natur der Steuer folgt schon, 
dass sie nur als ein System combinirter Steuerarten zur 
Erscheinung gelangen kann (541) — Folgerungen hieraus 
(542) — "ebenso erklärt unsere Theorie die Scheidung in 
die beiden Gruppen der directen und der indirecten Steuern 
(643) und deren! Beschaffenheit (644) — Anwendung von 
Durch8chnitt8grössen bei beiden Steuergruppen (546) und 
deren Unterarten (546) — die Combination zum Steuer
system (548) — Irrthümer früherer Theorien (549) — der 
Kampf mit dem individualistischen Egoismus (550). 

$. 85. Specialsteuern 551 
Die speciellen Collectivthätigkeiten (651) — die Fälle 

des § 71, B b « 1 ergeben reine Collectivbedflrfnisse für 
den engeren Subjectenkreis (552) — Beispiele (554) -
Formen der entsprechenden Specialsteuern (554) — Er
weiterung der Specialbesteuerung auf alle Zwecksetzungen 
engerer Verbände, welche für diese reine Collectivbcdürfnisse 
ergeben (ötiö) - - Folge des Umstandes, dass Individuen 
solchen Verbänden nur mit einer Seite ihrer Privatwirth-
Bchaft zugehören (666) — Unterschied von Abgaben „nach 
dem Vortheile" und von Gebühren (658). 

$. 86. Beiträge • 550 
Der Fall des §. 71 B b ß bedingt dieses ausgesonderte 

Steuerpräcipuum bestimmter Privatwirthschaften in Con-
sequenz der Wertbung (560) — Beispiele (561) — Unter
schied von den Specialsteuern und Gebühren (562). 

§. 87. Umlagen 564 
Specielle Collectivthätigkeiten, welche nicht reine Col-

jeetivbedürfnisse darstellen (564) — sie umfassen einerseits 
Uebergangsgebilde gegenüber den particularen Collectiv 
thätigkeiten (565) mit den Abgaben, welche pausebalirte 
Taxpreise oder Gebühren sind (566), andererseits insbe«. 
den Fall des §. 71 B b a 2 (566) mit eigenartigen, dem 
Verhältnisse entsprechenden Abgaben (567) •— Gesammt-
bezeichnung als Umlagen (569) — Unterschied von Special
steuern (570). mit welchen sie in der Wirtschaft der Selbst
verwaltung vereint auftreten (571) — Schluss (578). 

Literatur-Nachtrag. 
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Die Lehre von der Staatswirthschaft al* Theil der 
theoretischen Yolkswirtksekaft. 

§. 1. Umfang einer vollständigen Theorie der Volks
wirtschaft als exaeter Wissenschaft. Die vorliegenden Unter
suchungen sollen die exaete Theorie eines Gebietes der 
Volkswirtschaft begründen, welches man bisher lediglich vom 
Standpunkte der Kunstlehre in's Auge gefasst hat. Exaete 
Theorie, das heisst: Darstellung einer exaeten Wissen
schaft. *) üeber das Wesen der entsprechenden Forschungs-
richtung, ihre Aufgaben, ihren Nutzen und ihr Verhältniss 
zu anderen Forschungsmethoden, über ihre eigentümlichen 
Schwierigkeiten bei Anwendung auf die socialen Erschei
nungen und insbesondere die Volkswirtschaft, sowie 
andererseits über die Nothwendigkeit besserer Pflege einer 
solchen Theorie der wirthschaftlichen Erscheinungen an
gesichts des dermaligen Standes wissenschaftlicher Er-
kenntniss der letzteren, ist des weiteren zu handeln hier 
nicht der Ort. Ausreichende Orientirung hierüber wird 
vorausgesetzt und nur auf Grund derselben kann ein rich-

*) DaB Wort ist hier in dem Sinne gebraucht, in welchem es alle 
Welt versteht; mit Ausnahme einiger Nationalökonomen, die die Volks
wirtschaft als exaete Wissenschaft lediglich deshalb zu eultiviren 
meinen, weil sie mit „exaeten," d. h. genau festgestellten, historischen 
und statistischen Daten operiren! In diesem Sinne wäre die Meteorologie 
auch eine exaete Wissenschaft, da sie auf genauen Beobachtungen 
beruht: solche Absonderlichkeit zu behaupten, ist indess noch keinem 
Vertreter der Naturwissenschaft je beigefallen 

Sax, Staattwirthti hnft. i 
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tiges Urtheil über die Bedeutung der nachfolgenden Er
örterungen gefällt werden. 

Es ist unleugbar, dass die Theorie der Volkswirt
schaft derzeit den Anforderungen einer exacten Wissen
schaft nur ungenügend entspricht. Sie ist aber nicht nur 
in dieser Hinsicht mangelhaft, sondern sie ist auch unvoll
ständig hinsichtlich des Bereiches von Erscheinungen, 
welche sie als ihr Forschungsgebiet zu betrachten hat. 

Bisher wurden beinahe ausschliesslich nur die Er
scheinungen des privatwirthschaftlichen Lebens, die freien 
Beziehungen der Singularwirthschaften, als Object der 
theoretischen Volkswirthschaft, insbesondere der exacten 
Richtung, behandelt. Die staatswirthschaftlichen Erschei
nungen hingegen, die ökonomische Seite des Lebens der 
diversen Zwangsverbände der Menschen, sind gleicher wissen
schaftlicher Durchdringung noch nicht theilhaftig geworden. 

Wir verstehen hier und im Folgenden unter Staat 
immer die gesammte Stufenfolge der verschiedenen mensch
lichen Gemeinschaften, die als dauernde Zwangsverbände zur 
Erscheinung gelangen und in dem Staate im engeren Sinne 
des Wortes culminiren." Unter einander weisen diese Social-
gebilde ja nur graduelle Unterschiede auf, während da& 
Merkmal geordneter Lebensführung einer geschlossenen 
Gruppe von Menschen ihr Wesen bezeichnet, das sie von 
anderen socialen Gestaltungen ausscheidet. Der wirt
schaftlichen Seite nach werden jene Verbände mit Recht 
als Gemeinwirthschaften charakterisirt. Im obigen Sinne ist 
der Name Staatswirthschaft nicht minder anwendbar. 

Die Gemeinwirthschaft wurde bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkte wesentlich als praktischer Zweig der ökono
mischen Wissenschaft gepflegt (Finanzwissenschaft und 
Volkswirthschaftspolitik); literarische Leistungen ersten 
Ranges, Leistungen von höchstem Werthe für Wissenschaft 
und Leben, sind dieser Richtung zu danken. Allein eine 
systematische Behandlung der gemeinwirthschaftlichen 
Phänomene von dem Gesichtspunkte der reinen Theorie 
aus fand nicht statt. Obschon seit Schaeffle 's „gesell-
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schaftlichem System der menschlichen Wirthschaft" wohl 
die Einsicht zu einer allgemeinen geworden war, dass sich 
den privatwirthschaftlichen Erscheinungen als zweites grosses 
Gebiet der menschlichen (gesellschaftlichen) Wirthschaft 
das gemeinwirthschaftliche System anschliesse, so fehlte es 
doch zeither an einer entsprechenden theoretischen Er
forschung dieses Gebietes und liegen lediglich vereinzelte 
Erklärungsversuche gewisser staatswirthschaftlicher Vor
gänge vor, die, verwoben mit Erörterungen anderen Inhaltes, 
die Lücke nicht nur nicht ausfüllen, sondern nur noch 
fühlbarer machen. 

Eine vollständige Theorie der ökonomischen Erschei
nungen muss daher auch die gemeinwirthschaftlichen Phä
nomene in systematischer Gleichbehandlung mit den privat
wirthschaftlichen umfassen. Wie die letzteren, muss sie jene 
auf die allgemeinen ökonomischen Grundverhältnisse zurück
führen; sie muss die staatswirthschaftlichen und die 
privatwirthschaftlichen Erscheinungen begreifen als lediglich 
formverschieden bei innerer Wesensgleichheit und muss 
mittels der Methoden der exacten Forschung die Causal-
zusammenhänge biossiegen, durch welche aus den letzten 
Ursachen alles Oekonomischen als einfachen Agentien wie 
die privatwirthschaftlichen so auch die gemeinwirthschaft
lichen Erscheinungen des menschlichen Sociallebens hervor
gehen. Die Anbahnung der Vervollständigung der national
ökonomischen Doctrin durch eine so geartete Theorie der 
Staatswirthsehaft ist Aufgabe dieses Werkes *). 

*) Vergl. S ax: „Das Wesen und die Aufgaben der Nationalökonomie", 
1884, welche Publication zu der vorliegenden im Verhältnisse einer 
Einleitung steht und näheren Aufachluss über die Gliederung des 
Stoffes der Volkswirthschaft als theoretischer wie als praktischer Wissen
schaft bietet. Der Oekonomie halber soll das dort Ausgeführte hier 
nicht wiederholt, sondern nur, soweit unbedingt nothwendig, angezogen 
werden. Insbesondere ist dort schon dargelegt, was den Inhalt einer 
theoretischen Staatswirthschalt auszumachen hat. Für Fachgenossen, 
welcfieauf dem Standpunkte H. Dietzel's stehen, mag hier — da es 
deren in Deutschland viele zu geben scheint — zur Erläuterung noch 
Folgendes bemerkt werden. Ganz zutreffend entwickelt der Genannte 

1* 
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£ . 2 . Gliederung der Volkswirthschaft in die Erschei
nungen des Individualismus und die des Collectivismus. Die 
Gliederung der Volkswirthschaft in die unterschiedenen 
zwei Theilgebiete vollzieht sich durch eine Scheidung 
der "socialen Beziehungen zwischen den Menschen in zwei 

(Jahrb. f. Nat. u. Stat. N. F. IX. Bd. S. 227 tt'.y. ua«> die Pvivatssirthsthaft 
— von ihm Socialwirthschaft genannt — eine selbständige Social-
crscheinung ist. sieb in keiner Weise deckend mit dem Staate, vielmehr 
theils über ihn hinausgreifend, theils in zahllosen Personalbeziehungen 
innerhalb desselben sich krystallisirend. ..Begrifflich lassen sich so viele 
(solcher) Sncialwirthscbaftskreise denken, als es Nutzguter gibt, welche 
einem regelmässigen Austausch unterliegen" etc. (1. c. S. 231). Dem 
reiht sich nun aber da* ebenfalls selbständige Socialwirthschaftsgebiet 
des Staates, d. h. der zahlreichen gemeinwirthschaftlichen Verbände, au> 
das schon aus Gründen wissenschaftlicher Forschung getrennt zu 
behandeln ist. Der „Staat" ist nicht eine eigene Persönlichkeit, sondern 
ein „Organismus" von Personen, nur eben ein anderer Organismus als 
der der freien Socialbeziehungen, und es ist nun Gegenstand der 
Untersuchung, wie die Menschen in jenen Verbanden mit Bezug auf 
die Zwecke derselben wirtschaftlich handeln. Das ratiss in der 
nämlichen Weise erforscht werden, wie das privatwirthschaftliche 
Handeln, insbesondere also unter der Voraussetzung, dass die Menschen 
sich in Bezug auf wirthschaltliehe Angelegenheiten eben von wirt
schaftlichen Motiven leiten lassen, so dass also die theoretische Staats-
wirthschaft vollständig auf den gleichen methodologischen Prämissen 
beruht, v ie D. a. a. 0. solche hinsichtlich der Privatwirtschaft bespricht. 
(Nur dass wir für Leute schreiben, die nicht eine Hypothese mit der 
von der Forschungstechnik gebotenen Isolirung der Phänomene oder 
die höchsten Verallgemeinerungen des induetiven Verfahrens mit 
„leeren Speculationen" verwechseln.) Da^s sich die Staatswirthscbaft 
dergestalt der Privatwirtschaft integrirend anzuschliessen hat: eben 
das hat man bis jetzt misskannt. „Die Sätze, zu welchen monopolisirte 
Leistungen des Staates abgegeben werden, zu analysiren und in die 
Formel eines Lehrsatzes zu bringen, ist bis jetzt von der Wirtschafts
wissenschaft nicht gefordert worden," sagt D i e t z e l (a. a. 0. S. 19), 
prophetisch hinzufügend: „und wird auch von ihr nie unternommen 
werden." Nun wohlan! In der früheren Schrift von Sax ist es gefordert 
und in der vorliegenden unternommen. Wenn daher D. (eben daselbst 
S. 247) bemerkt: ..Die Theorie weiss schlechterdings mit Erscheinungen, 
welche auf monopolisirten wirtschaftlichen Gebieten sich abspielen, 
absolut nichts anzufangen." so kann sich das nur auf se ine eigene 
Theorie beziehen: u n s e r e weiss damit etwas anzufangen. 
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eigenartige Gruppen, wodurch das schlechthin ökonomische 
Handeln des Menschen, das an sich aus dessen Abhängig
keitsverhältnisse gegenüber der beschränkten Natur ent
springt, einen differirenden Inhalt empfängt. Der Mensch 
ist mit dem angeborenen Streben nach Erhaltung und Ent
faltung seines Daseins in die beschränkte Aussenwelt. als 
das Reich der Mittel für seine Lebenszwecke, gestellt und 
wird durch dieses Verhältniss, das ökonomische Grundver-
hältniss, in bestimmter Weise zu Handlungen motivirt, deren 
psychologische Klarlegung die erste Aufgabe der ökono
mischen Wissenschaft bildet. Die abstracten ökonomischen 
Kategorien, welche dieses Verhältniss der Menschen zur 
Natur erfassen, nehmen in der Wirklichkeit sofort einen 
concreten Inhalt an durch die socialen Beziehungen, in 
welchen die Menschen zu einander stehen, leben und 
wirthschaften. Eben die Socialverhältnisse aber sind, we
nigstens soweit sie ökonomisch von Wichtigkeit werden, 
auf zwei verschieden wirkende Gestaltungskräfte zurück
zuleiten, welche die gedachten beiden Gruppen von sociäl-
ökonomischen Erscheinungen hervorbringen. 

Wir nennen diese beiden Richtungen des Sociallebens 
den I n d i v i d u a l i s m u s und den Col lec t iv i smus und 
haben sie nach ihrer Wesenheit in der vorcitirten Schrift 
untersucht. *) 

Im Grunde genommen ist es eine alte Wahrnehmung, 
welche dem über sociale Dinge nachsinnenden Geiste sich 
aufdrängte, dass die Lebensbeziehungen unter den Menschen 
theils von jedem Einzelnen jeweils selbstgewählte und 
Belbstgeschaffene, theils gattungsmässige, allgemeinere, den 
Einzelnen unwillkürlich erfassende sind; wir finden daher 
die Unterscheidung und Scheidung zweier bezüglicher 
Tendenzen im Menschen schon in alten Socialtheorien ein
geschlossen und von vielen Socialforschern (mehr oder 
Blinder klar) vorgenommen und (mehr oder minder bestimmt) 

*) A. a. 0., S. 4!> ff. Kenntnissnahme der betreffenden 
Darstel lung wird hier vorausgesetzt. 
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ausgesprochen. Hier, wo es sich nicht um eine eingehende 
Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der Ideen 
über das sociale Wesen des Menschen, auch nicht um 
eine nähere Begründung des Collectivismus, sondern um 
Erforschung der Ökonomischen Seite desselben handelt, 
mögen darüber folgende Hinweisungen genügen. 

Eigentlich ist schon A r i s t o t e l e s anzuführen, welcher 
in der allbekannten, von dem £<QOV nofatucbv handelnden 
Stelle der „Politik" — die neuerdings durch Meng er*) in 
das richtige Licht gestellt wurde — dem Sinne nach dem 
Menschen einen natürlichen Trieb zur Vergesellschaftung 
und Gemeinlebensführung in der Weise des Staats Verbandes 
zuschreibt. Den logischen Gegensatz bildet ein individu
alistischer, ein Eigenlebens-Trieb. Wenngleich Aristoteles 
desselben nicht ausdrücklich und näher gedenkt, da er ja 
zu seinem Zwecke, der Erklärung der Staatenbildung, dessen 
nicht bedarf, und wenn er auch, in dem Banne des antiken 
Staatsideales stehend, die Einordnung der Einzelnen in den 
Siaat mit grösstem Nachdrucke betont, so spricht er doch aus, 
dass es neben jenem Triebe andersgeartete Bestrebungen 
der Individuen gibt, die auf Anknüpfung von Beziehungen 
unter einander lediglich als Ausfluss persönlicher Momente 
gerichtet sind, wie: die Verbindungen zwischen Mann und 
Weib, zwischen Herrn und Knecht; Beziehungen, die er 
als neben dem Staate fortbestehend annehmen muss. Es 
ist daher dem Sinne nach schon vollständig die gedachte 
Gegenüberstellung der beiden socialen Tendenzen, wenn
gleich mit einseitiger Betonung der collectivistischen, 
gegeben. **) 

*) „Untersuchungenüber d. Methode d. Socialwissensehaften,'* S. 2ti~, 
**) Gierke, „Die Staats- und Corporationslehre des Alterthums 

und des Mittelalters," bemerkt (S. 12): „Wo in der griechischen Philo
sophie der Individualismus auftritt, stellt er sich überhaupt in einen 
Gegensatz zur Staats- und Rechtsordnung, und bleibt . . . doch weit 
entfernt, das Princip der Persönlichkeit im positiven Sinne zu entfalten. 
So bei den Sophisten, Kynikern, Kyrenaikern und Epikuräern. Nur 
bei den Stoikern finden sich Anfänge einer Vermittlung des griechischen 
Staatssedaukens mit der Freiheit des Individuums." 
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Dass diese Anschauung von der socialen Naturanlage 
des Menschen in die socialtheoretischen Ansichten römischer 
Schriftsteller (insbesondere Cicero's) übergegangen ist und 
weiterhin sodann Ton den Kirchenvätern auf diesem Wege, 
später in directer Anknüpfung an Aristoteles, sowie über
haupt von den mittelalterlichen Autoren recipirt und con-
servirt wurde, ist bekannt. Die gelungene Wendung Ari
stoteles' finden wir da als „homo animal politicum, animal 
sociale, naturaliter animal civile" wieder.*) Dass darüber 
der Individualismus nicht zu kurz kam, dafür war durch 
die Entwicklung des christlich-germanischen Geistes gesorgt. 
Von den publicistischen Lehren des späteren Mittelalters 
sagt Gierke**): „Mehr und mehr werden bereits die 
Souveränetät des Staates und die Souveränetät des Indi
viduums zu den beiden centralen Axiomen, von denen alle 
Gesellschaftsconstruction ausgeht und um deren Verhältniss 
zu einander sich alle principiellen Gegensätze bewegen". 

Die Socialtheorie des N a t u r r e c h t e s , das ja in den 
rechtsphilosophischen Anschauungen des Mittelalters seine 
Wurzel hatte, spiegelt in ihrer Lehre von der Entstehung 
des Staates in eigenthümlicher Weise den Gegensatz der 
beiden Potenzen wieder. Sie erkennt einen „appetitus 
societatis in nomine" an, handelt auch von der „socialis 
hominis natura", halt jedoch dieselbe nicht für ausreichend, 
an sich die Entstehung des Staates zu erklären, sondern 
meint, dass letztere dem bewussten, von der Rücksicht 
auf den eigenen Vortheil dictirten Entschlüsse der Indi
viduen zuzuschreiben sei. ***) Ungeachtet des Schiefen, ja 

*) S. Gierke, 1. c, S. 629. 
**) L. c. S. 623, mit dem Nebensinnê dass darunter die entsprechende 

Würdigung der Zwischenverbände litt. 
***) SoGrotius, De jure belli ac p., Prolegomena; Pufendorf, 

De jure nat et gentium, Lib. VII. c. 1 u. 3. Letzterer führt 1. c. „De 
causa impulsiva constituendae civitatis" aus: „Plerique (Erklärer des 
Staates) ad naturam hominis confugiunt, quae ita ad societatem civilem 
rapiatur, ut citra eam nee velit, nee possit vivere. Cui fini allegantur 
argumenta illa, quae supra pro sociali hominis natura (Lib. II, 
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Unlogischen dieser Theorie ist sie doch ein Zeugniss für 
die Unterscheidung der beiden socialen Gestaltungsten
denzen, deren Verhältnis** zu einander sie nur irrig 
aul'fasst. 

Nach der Outrirung des Individualismus, welche in der 
Staatsvertragstheorie eines Rousseau und der gesammten 
Ideenrichtung der extremen Rechtsstaatsdoctrin gelegen 
war, nahm der f r a n z ö s i s c h e S o c i a l i s m u s , zwar in 
einseitiger und unzureichender Weise, mit dem „Esprit de 
T Association," welcher dem „Antagonisme" der Indi
viduen entgegengesetzt wurde, die Gegenüberstellung der 
beiden socialen Gestaltungskräfte als den Menschen all
gemein beherrschender Antriebe auf. 

Von der politischen Seite her finden wir Aehnliches 
bei M. Cheval ie r (Cours d'Economie politique*), indem 
er dem „principe de l'egalite'' oder „liberte" die „Idee de 
l'ordre" oder der „Organisation" an die Seite stellt, was 
allerdings noch ziemlich unklar und unbestimmt erscheint, 
von ihm selbst später sowie von Anderen dann als „Idee 
de liberte et responsabilite individuelle" oder „Personnalite" 
und andererseits „Sociabilite" oder ..solidarite mimaine" 

Cap. 4) adducta sunt-, desumta potissiraum a solitariae vitae miseriis, 
a taedio solitndinis, a sermone, qai citra societatem homini fru9tra 
datus esset, ab appetitu conversandi ciim hominibus, ab utilitate ex 
conjimctione cum aliis resultante et si quae sunt alia." (c. 1. §. 2.) Indes9 
diese Meinung theilt P. nicht, sondern er folgt den Ansichten Hobbes ' 
bezüglich des entscheidenden Vorwaltens des egoistischen Triebes in 
dem Verhalten der Menschen zu einander und stellt die Thesis hin: 
„Posito appetitu societatis in homine non inde statim sequitur, hominem 
natura ferri ad""societatem civilem" (§. 3); denn die socialen Triebe 
können in den anderen socialen Beziehungen Befriedigung finden, 
weshalb er auch das £<Sov noXixmiv nicht mit animal civile, sondern 
animal soriabile richtig übersetzt hält. Die Conclusion seiner Erörte
rungen ist (§. 7): „Genuina igitur et princepä causa, quare patres 
familias, deserta naturali libertate. ad civitates constituendas descen-
derint, fuit,ut praesidia sibi circumponerent contra mala, quao homini 
ab homine imminent." 

*) Disoours d'ouvertnre de Tannee 1841/42. S. 37. 
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scharfer und richtiger formulirt wurde.:t) Inzwischen hatte 
Aug. C o m t e im IV. Bande des „Cours de philosophie 
positive" **) die beiden socialen Grundkräfte in seiner Weise 
ins Auge gefasst und als Elemente der socialen Statik 
tiefer begründet, wenngleich er es bezüglich eines Punktes 
in seiner Darstellung an der jedes Missverständniss a b 
schliessenden Klarheit fehlen Hess. Auch er betrachtet 
die Existenz eines den individualistischen Neigungen ent
gegenstehenden Collectivlebenstriebes der Menschen als eine 
über jeden Zweifel erhabene Thatsache: .,Nous pouvons 
prealablement ecarter ici comme devenue aujourd'hui 
heureusement superflue, pour tous les esprits eclaires 
toute demonstration formelle de la s o c i a b i l i t e fonda-
mentale de 1'homme (1. c. S. 384). La sociabilite, essentielle-
ment spontanee de l'espece humaine en vertu d'un penchant 
instinctif ä la vie commune, independamment de tout calcul 
personnel et souvent malgre les interets individuels les 
plus energiques" (S. 386). Er gibt nur Andeutungen über 
die beständig wirkenden Ursachen dieses socialen Triebes 
sowie über den Umstand, dass, nachdem erst dieselben ihre 
Wirkung geäussert haben, der entstandene sociale Zustand 
wieder in der Richtung zurückwirkt, den socialen Hang 
und Zusammenhang zu stärken und zu verbreiten. ***) Der 
gedachte Mangel an Klarheit besteht indess darin, dass es den 

') Z. B. Baudri l lar t , Manuel d'Economie politique. Nach der 
Liberte' (S. 16 f.) handelt B. von der „Sociabilite, cet autre attribut 
distinctif de Thomme . .. Kiera-t-on que la Socialibite soit un instinct 
imperieux de notre nature?" B. spricht weiter von einer „tendance 
a voir dans 1'homme le c ö t e i n d i v i d u e 1 plus que lecötesociable" 
und macht dabei die Bemerkung: „M. Chevalier est revenu souvent sur 
la necessite* de distinguer et de combiner ces deux Clements de la 
uature humaine, l'e'Ie'ment personnel et l'e'Ie'ment sociable. On trouve 
dans plusieurs discours d'onverture les vues les plus justes et les plus 
l̂evees relativement a ces deux attributs et a leur developpement." 

S. 85 nennt B. den „Individualisroe" gegenüber der „Sociabilite"". 
**) Hier cit. nach d. 2. Aufl., herausgegeben v. Littre\ 50. Lecon. 

***) Gegenüber der Staatsvertragstheorie hält er es doch für angezeigt 
das Argument beizubringen: ,Une simple conside'ration de philosophie 



10 I. 

Anschein gewinnt, als wenn die individualistischen lediglich 
mit den egoistischen Neigungen zusammenfielen, da der 
Gegensatz allgemein nur in diesem Sinne ausdrücklich 
forniulirt wird: ,,Le second caractere essentiel de notre 
nature consiste en ce que les instincts les moins eleves, 
les plus specialement ägoistes, ont dans l'ensemble de 
notre organisme moral une irrecusable preponderance 
sur les plus nobles penchants, directement relatifs a la 
sociabilite." (S. 392.) Allein im Zusammenhange und im 
Sinne seiner weiteren Darlegung behebt sich der Zweifel 
hierüber, indem Comte die individuellen sympathischen 
Triebe, die in den socialen Beziehungen zwischen Gatten, 
Eltern und Kindern, Geschwistern, ihren Ausdruck finden, 
also die später von ihm so stark betonten individuell-altru
istischen Antriebe, von dem universelleren Socialtriebd 
dem, welcher den allgemeinen, stabilen Verbänden zu Grunde 
liegt, scheidet und — wie er sich wieder nicht ganz 
correct, sondern irreleitend ausdrückt — nicht zu den 
„eigentlich gesellschaftlichen" zählt: „Plus on meditera 
sur ce sujet, mieux on sentira que la specialisation des 
travaux qui constitue le principe elementaire de la societe 
generale, ne saurait etre, au fond, celui de la simple 
famille, quoique devant s'y trouver 11 im certain degre . • 
II est incontestable que l'ensemble des relations domes-
tiques ne correspond point a une association proprement 

jdite . . . A raison de ce profonde intimite la liaison donies-
[tique est d'une tout autre nature que la liaison sociale. 
Son vrai caractere est essentiellement moral et tres ac-
cessoirement intellectuel . . . fonde principalement sur 
1' attachement et la reconnaissance, l'union domestique est 

sociologique suffirait ä mettre directement en evidence la haute irratio-
nalite necessaire de Strange doctrine qui fait uniquement deriver 
l'etat social de l'utilite fundamentale que l'homme en retire pour 
la satisfaction plus parfaite de ses divers besoins individuels. Car 
cette incontestable utilite n'a pu reellement se manifestei qu'apres 
un long de'veloppement pre'alable dp la societe dont on lui attribue 
ainsi la cre"ation1' (I c. S. 8̂ 5) 
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surtout destinee ä satisfaire directement ä nos instincts 
sympathiques, independamment de toute pensee de Co
operation . . . Dans le8 combinaisons sociales proprement 
dites, l'economie elementaire presente un caractere inverse: 
le sentiment de Cooperation devient preponderant et l'instinct 
sympathique, malgre son indispensable persistance, ne peut 
plus former le lien principal." (S. 41!) ff.) Die Gegenüber
stellung der letztgedachten Erscheinungen als Collecti-
vismus und des Individualismus in seinen egoistischen und 
altruistischen Aeusserungen ergibt die klärende Lösung. 

Bei dem Einflüsse, welchen die Lehren Comte's all
mählich und in neuerer Zeit erlangten, finden wir die durch 
ihn so wesentlich geförderte sociale Erkenntniss erklär
licher Weise jetzt immer mehr bei französischen Schrift
stellern — aber stets auch mit einem Reste Ton Un
klarheit — wieder. *) Wir citiren von Bekannteren nur noch 
L a v e l e y e, welcher im ..Ureigenthum" gleichfalls den dop
pelten Gesichtspunkt erwähnt, unter dem man die Menschen 
in socialer Hinsicht walten sieht **). 

*) Littre", der Schüler Comte's, defiuirt im Dictionnaire den 
Egoismo als „ensemble des penchants ou d'instincts qui servent 
ä la conservation et a I'entretien de l'individu, den Altruisme als 
„ensemble des penchants bienveillants (oppose* ä l'egoisme)", den 
Individualisme als „Foppose" de l'esprit d'association"; den 
Collectivisme in unserem Sinne kennt L. noch nicht, bloss bei dem 
Worte „collectif-' bat er das erklärende Citat: „Transporter le raison-
neraent de l'individuel au collectif, de l'homrae au peuple." C o u r-
celle-Seneuil (Etudes sur la Science sociale): inte*ret personnel 
und inte'rßt collectif oder sentiment d'int. coli. 

**) -Die beiden Seiten des Eigenthums entsprechen dem doppelten 
Gesichtspunkte, unter welchem man den Menschen betrachten kann: 
bald als isolirtcs Individuum, welches sein Endziel in seiner Un
abhängigkeit verfolgt, bald als Bürger und Glied der Gesellschaft, welches 
durch vielfältige Beziehungen und verschiedenartige Verpflichtungen 
mit seines Gleichen verknüpft ist" (a. a. 0. dtsch. Ausgabe v. Bücher, 
Vorrede S. XIX). Nur ist der Ausdruck „isolirt" als Merkmal des 
Individuums zu beanständen, weil es ein isolirtes Individuum nicht 
gibt, und die individualistischen Beziehungen auch sociale sind, weshalb 
unter „Gesellschaft" hier die rorganisirte" Ges., d. i. die colleotivistische 
Lebensführung, zu verstehen ist. 
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In E n g l a n d hat te die Reaktion gegen die einseitig-
individualistische Socialtheorie bereits im vorigen Jah r 
hunder te zu einsichtiger Erfassung und Hervorhebung des 
auf das Gemeinleben gerichteten menschlichen Dranges 
geführt, in welchem Sinne wir z. B. bei S t e u a r t * ) , 
H u n ie *'y). H u t c h e s o n ***). F e r g u s o n f) unzweideutige 

*) I. Buch, 1. Cap. Of the govemment of mankind: „As the noble 
auimal (man) is a sooiable creature both from nocessity and inclina-
tion, we also find in all ages, climates and countries, a certain modifi-
cation of govcrnment and Subordination established among them . . . 
all however agreeing in this, tbat tbe end of a voluntary Subordination 
to anthority is with a view to promote the g e n e r a l good." 

'*) S. das Chat in unserer früheren Schrift, S. oi. 

**") I l u t cheson führt in seiner Moralphilosophie (I.Buch, 3. Cap.) 
den Nachweis, dass neben dem „Princip der Selbstliebe"andere Affectionen 
den Menschen beherrschen, •welche durchaus auf das Wohl Anderer 
gerichtet sind, wobei er gegenüber einer bekannten Lehrmeinung auch 
ausführt, dass dieselben keineswegs indirecte Selbstliebe seien, auch 
nicht Sjmpathie im genauen Wortsinne, so dass wir uns an den Freuden 
Anderer mitfreuen, ihre Leiden mitleiden. Dieser auf das Wohl Anderer 
gerichtete Antrieb gelte auch gegenüber.der Allgemeinheit: „We shall 
find these two grand determinations, one toward our own greatest 
happiness, the other toward the greatest general good, each indepen-
dent on each other." Dass damit etwas unserem Collectivismus Gleich
kommendes gemeint sei. beweist folgende Stelle, in welcher er in Form 
der Frage seine Ansicht noch deutlicher ausdrückt: „Ör shall we deny 
any o r i g i n a l d e t e r m i n a t i o n toward a pub l i c interest; allowing 
only a variety of p a r t i c u l a r kind affections in common with all 
the particular appetites and passions of the se l f ish kind?" Man 
sieht: Collectivismus neben individualistischen (altruistischen und egoi
stischen) Antrieben! Womit übereinstimmt, wenn er im II. Bd. 4. Cap. 
von der „subjection of the selfish to the generous and social principles" 
spricht, der Unterwerfung der egoistischen unter die altruistischen und 
collectivistischen Regungen. 

•f) Im „Essay on the history of civil Society" handelt F. gleichfalls 
(S. 21, 2* Aufl. 1770) von ..benevolence and selfishnesa", wjp man die 
beiden Motive im gewöhnlichen Sprachgebrauche nenne, denen er (S. 24) 
ein „principle of alliance or Union among mankind" als Ursache der 
menschlichen Gesamratbethätigung anreiht. „We may reckon a pro-
p e n s i t y common to man and other animals to mix with the herd and 
wi th out r e f l cc t i on to follow the crowd of his Bpecies" (S. 2H). 
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Aeusserungen tinden; während die Unterscheidung der 
beiden Triebe „selfinterestu und ,.sympathy" durch Adam 
Smi th nicht ganz die nämliche Bedeutung besitzt. Es 
mangelt nur auch hier an einer durchgehends klaren Schei
dung zwischen den individuell-altruistischen und den eol-
lectivistischen Handlungen. 

Von den Deu t schen waren es zunächst die Philo
sophen und die Rechtsphilosophen, welche das Vorhanden
sein der beiden socialen Agentien mit ihrem Gegenseitigkeits
verhältnisse erkannten und dafür Zeugniss ablegten, indem 
sie in Gemässheit der speculativen Geistesrichtung dieselben 
als die — in den Dingen sich verwirklichenden — „I d e e nu der 
P e r s ö n l i c h k e i t und der M e n s c h h e i t , I c h h e i t und 
S i t t l i c h k e i t u. dgl., resp. als die. die Coexistenz der 
Menschen beherrschenden P r i n c i p i e n der F r e i h e i t 
und der Ordnungauffässten. Die idealistische Philosophie 
hat bekanntlich die Selbständigkeit der beiden Erschei
nungsreihen, welche von den beiden Potenzen ihren Aus
gang nehmen, in der AVeise zu kräftigstem Ausdruck ge
bracht, dass sie den menschlichen Gemeinlebensver
bänden das Merkmal der Persönlichkeit — als Gegensatz 
gegen das Individuum und seine Persönlichkeit — an
dichtete, indem sie, was ein Behelf der juridischen Con-
struction war, zu einer philosophischen Grundwahrheit 
erhob I Einzelpersönlichkeit und Gesammtpersönlichkeit des 
Menschen: gleichfalls eine Anerkenntniss — wenngleich 
eine irrige — der beiden Seiten seines socialen Wesens. 

Von den deutschen Volkswirthen ward der in Rede 
stehenden Thatsache zuerst (nach Hermann) durch die 
Gegenüberstellung von E i g e n n u t z und Gemeinsinn, 
welch' letzteren sie dem früher einseitig in's Auge gefassten 
Selbstinteresse an die Seite stellten, Anerkennung zu Theil, 
obschon sie den Eigenlebenstrieb eben lediglich als Egoismus 
erfassten und mit dem Gemeinsinn wirthschafts-theoretisch 
nichts anzufangen wussten, was über einige allgemeine 
Redensarten hinausging. *) 

*) Oder über jene sonderbare Confusion, welche Koscher zu 
Wege bringt, der (Grundl. d. Nat. Oek. I. 8. A. §. 12) den Oenieinsinn 
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Wohl sind einzelne Anläufe über diesen Standpunkt 
hinaus zu verzeichnen. So K n i e s , der neben dem Streben 
nach dem Eigenwohle, das „den Einzelnen im Verhältniss 
zu sich selbst zeige", den Gemeinsinn als jenen, die wirth-
schaftliche Thätigkeit des Einzelnen bestimmenden „Grund
trieb" hervorhebt, welcher ihn „in Beziehung zu dem Ganzen 
stelle, auf die Thätigkeit des Einzelnen für das Ganze 
und auf Beschränkung seiner Eigenbestrebungen zu Gunsten 
des Ganzen verweise" *); oder F i c k e r **), der von einem 
„Zuge zum Ganzen", einem „Trieb zum Ganzen" als spe-
eifisch menschlichem Triebe handelt, welcher aus dem Ge
fühle der innern und zeitlichen Einheit des Menschen 
entspringe. Auch R ü m e l i n : Gruppirungstrieb***). Diese 
Ansätze wurden indess nicht weiter verfolgt. 

In gewissem Sinne ist unleugbar auch hieher zu rech
nen die durch S c h ü 1z f) eingeleitete und durch Andere, 
insbesondere Sc hm o l l er ff) so nachdrücklich geförderte 

bald durch das Gegeneinanderwirken von Eigennutz und Gewissen 
entstehen lässt, in welchem Sinne das Wort nichts anderes als 
gesellschaftliche Beziehungen bedeuten könnte, bald den Gemeinsinn 
sofort dem Kigenuutz als Gegensatz gegenüberstellt und auf diesen 
Gemeinsinn die Gemeinwirthseliaft, u. zw. Hauswirthschaft, Associa-
tionswirthschaft, Communalwirthschaft und Volkswirthschaft (!) aufbaut. 

*) „Die pol. Oek.vom Standpunkted.geschieht). Mcth."l. A.,S. 162ff. 
„Der Mensch existirtja überhaupt nicht bloss als Individuum, sondern 
von Haus aus in Gemeinschaft mit Seinesgleichen und als Glied des 
gesellschaftlichen und staatlichen Ganzen und das Interesse für den 
Nächsten und für das Gemeinwesen ist ihm nicht ein an sich Fremdes, 
geht auch nicht erst aus der Selbstliebe hervor, sondern ist die Frucht 
seines geselligen Wesens."' (Ebenda.) 

**) „Problem des Völkerrechtes," Zeitschr. f. d. ges. Staatsw., 1872. 
***) „Reden und Aufsätze," I, S. 88 ff. 

t) Zeitschr. f. d. ges. Staatsw. 1844. S. 132 ff. 
t t ) „Grundfragen des Rechts und der "Volkswirthschaft," insbes. 

Abschnitt III. „Um zu resumiren,was ich versucht habe zu entwickeln: 
Jede volkswirtschaftliche Organisation ist beherrscht von zwei Reihen 
relativ von einander unabhängiger Ursachen. Auf der einen Seite 
stehen die natürlich-technischen Ursachen, die die ältere National
ökonomie ausschliesslich ins Auge gefasst, auf der andern stehen die 
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Einfuhrung des s i t t l i c h e n Momentes gegenüber dem 
n a t ü r l i c h e n (dem egoistischen individuellen Triebe) in die 
Volkswirthschaft, wobei nur eben die bezüglichen Erschei
nungen als Socialphänomene erst noch der positiv-wissen
schaftlichen Aufhellung harrten und der erwähnten Ideen
richtung von ihren Urhebern eine ganz andere wissen
schaftliche Tragweite zugemessen ward, die uns hier nicht 
weiter interessirt. 

Schaeff le , der zuerst die gemeinwirthschaftlichen 
Erscheinungen den privatwirthschaftlichen als Vorwurf der 
theoretischen Wirthschaftslehre in systematischer Aus
führung anreiht, unterscheidet *) als die „Kräfte", welche 
die beiden Reihen von Phänomenen hervorrufen, den Ego
ismus einerseits, gemeinwirthschaftliche Kräfte andererseits, 
welch' letztere er als ..in sich selbst mannigfaltig" bezeichnet 
und in ihren verschiedenen Aeusserungen, von der Familien
liebe aufsteigend, beschreibt. (Näheres hierüber im Fol
genden.) Die Vertiefung der Einsicht in die socialen 
Erscheinungen hat auch in Deutschland neuestens die 
Ueberzeugung verbreitet, dass die Handlungen des Indi
viduums nicht mehr allein auf die Triebfeder des Egoismus 
zurückzuführen, sondern dass seinem Streben nach Eigen-
bethätigung in verschiedener Richtung auf der andern Seite 
die Einfügung in ein Gesammtleben correspondirt — z. B. 
von S a m t e r als I n d i v i d u a l i t ä t s p r i n c i p und Ge-
s e l l s c h a f t s p r i n c i p formulirt **) — und es bildet sich 

aus dem psychologisch-sittlichen Leben der Volker stammenden 
Ursachen, die man bisher wohl ab und zu genannt, aber nicht 
systematisch in ihrer Bedeutung für die Volkswirthschaft, erfasst 
hat (S. 42). 

*) „Ges. Syst. d. menscht. Wirtschaft," 2. Aufl. §. 19, §. 187,188. 
**) „Sociallehre," S. 188: „Wie wesentlich verschieden auch das 

Bild der gegenwärtigen Gesellschaft von dorn der früheren Zeit sein 
ttag, eine Erscheinung tritt zu Tage, der wir trotz gewisser Modifica-
tionen vom Beginne der Menscheit begegnen, die Individualität. . . . 
Dem Menschen seine Individualität nehmen, heisst sein Menschsein 
antasten. Soweit der geschichtliche Blick zurückreicht, sehen wir auch 
das Individualitätsprincip in erster Linie zur Geltung gebracht, (S. 100). 
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immer mehr eine communis opinio in diesem Sinne uus, 
wie das Wagner*) letzthin feststellt, indem er sagt: „Die 
deutsche Wissenschaft hat gesucht, die Berechtigung der 
beiden Principien des „ I n d i v i d u a l i s m u s " und des 
„Socia l ismus" und ihre Combination nachzuweisen. 
Darnach handelt es sich nicht um Individualismus oder 
Socialismus, sondern um Individualismus und Socialismus." 
Hiezu mag nur bemerkt werden, dass der Name Socialismus 
wohl nicht empfehlenswerth erscheint. Einerseits klebt dem 
Worte bereits im allgemeinen Gebrauche ein anderer Sinn 
an, nämlich die Bedeutung einseitiger, tendenziöser Auf
fassung der social-ökonomischen Verhältnisse, welche die 
Berechtigung des Individualismus negirt und eben in der 
entgegengesetzten Gestaltungstendenz das eigentliche und 
definitiv zur Herrschaft bestimmte sociale Wesen des 
Menschen erblickt. **) Andererseits würde der Name selbst 

Dem Individualitatspriucip stellt sich ein Gesellschaftsprincip gegen
über, welches der Staat vertrat oder zu vergeben Vorgab. Immerhin 
muss die TJiatsache constatirt werden, dass schon sehr frühe neben 
dem Individualitatsprincip ein Gesellschaftsprincip sich geltend zu 
machen wusste, das wiederholt sehr ausgedehnte Dimensionen annahm." 
Eine wegen der Persönlichkeit des Autors merkwürdige Anerkennung 
des Collectivismus rindet sich bei P r i n c e Smi th (Der Staat und 
der Volksbaushalt, 1874, S. 35): ,.Wie die Erfahrung zeigt, hat die Rück
sicht auf den Volkshaushalt kein Gewicht, wo sie s t a a t l i c h e n For
derungen gegenübersteht.. . Begeistern können wir uns nämlich nicht 
so sehr für die wirtschaftliche Thätigkeit als für die politische Action, 
weil der Volksbaushalt wohl auf einem Zusammenwirken vereinigter 
Kräfte beruht, doch ist dabei keine eigentliche Gemeinschaft. Das Einzel -
interesse ist dabei massgebend. Aber wir haben auch das Bedürfniss* uns 
bisweilen frei zu fühlen von der Herrschaft unseres E i n z e l interesses, 
das B e d ü r f n i s s , nicht bloss für uns und für die Unseren, sondern auch 
für die Geme inscha f t zu wirken, selbst mit Opfern." Held 
(Zursocialen Geschichte Englands, S. 839): „das Bedürfniss nach organi
scher staatlicher Gliederung, ebenso unabweislich, ursprünglich und natür
lich, wie das Bedürfniss nach Entfaltung der individuellen Kräfte." 

*) Jahrb. f. Nat. und Stat. N. F. XII. B., S. 201. 
**) Wurde ja doch der Name Seitens des Erfinders des \S ortee, 

Pierre Leroux, geradezu in diesem Sinne und im beabsichtigten Wider
spiele zu dem einseitigen Individualismus der alten Nationalökonomie 
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in richtigem Verständnisse wieder die Negation einschliessen, 
dass der Individualismus eine soc ia le Grundkraft sei, 
die individuellen Beziehungen der Menschen sociale Gebilde 
sind, während ja gerade der Fortschritt der Nationalökonomie 
darin gelegen ist, in allen ihren Theilen als Zweig der Social-
wissenschaft erkannt zu sein. 

Im Hinblick hierauf empfiehlt sich der Name Collec
tivismus negativ, da der Sinn des Wortes in Deutschland 
noch nicht in ähnlicher Weise einseitig bestimmt ist — 
anders in Frankreich, woselbst die Bezeichnung neuesten» 
für eine gewisse Parteischattirung des Socialismus bräuchlich 
wurde *) — aber auch positiv, indem dieselbe ob ihrer 
Weite eben alle Arten stabiler Zusammenfassung der 
Menschen zu Gesammtlebensformen einschliesst. 

Individualismus und Collectivismus erscheinen uns 
als den Menschen beherrschende sociale Potenzen, welche 
alle Seiten des Lebens umfassen und in diesem Sinne sind 
sie auch in des Verfassers früherer [Schrift definirt. Wir 
haben selbstverständlich nur d ieökonomischeAeusse -
rung derselben zu untersuchen. 

Der Individualismus bezeichnet uns sohin den Hang 
des Menschen, sein egoistisches, mutualistisches oder al
truistisches Verhalten zu Mitmenschen als Ausfluss seiner 
Persönlichkeit und der selbstbestimmten Beziehungen zu 
anderen Personen zu gestalten; unter dem Collectivismus 
verstehen wir die Einordnung der Menschen in grössere, 
stabile Gruppen, welche sich im Verhältniss zu einander 

gebildet, wie der Genannte selbst mittheilt. (Journ. des Econ. Ö. 5, Juli 
1878.) Es ist also wohl zu unterscheiden zwischen Individualismus und 
Collectivismus als Grundkräften der socialen Bildungen und Bewegungen, 
resp. dem Inbegriffe der beiderseitigen Erscheinungen, und anderer
seits Individualismus und CollectivismuB (SocialismuB) als Theorien, 
welche auf (einseitiger) Zugrundelegung, Postulirung, eines der beiden 
elementaren Agentien beruhen. 

*) Sehr richtig definirt L i 11 r e" im Supplement zum Dictionnaire 
(S. 88) den in Frankreich in Geltung gekommenen Sinn des Namens: 
Theorie sociale, qui supprimant la proprie'te' individuelle, la remet tout 
entiere entre les mains de TEtat, de la soci&eV 

Sax, 8taa.Uwirtlmehaft. 2 
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wie zu Individuen egoistisch, inutualistisch und altruistisch 
bcthätigen. so dass der Einzelne nur als Mitglied der Gruppe 
und in Beziehung auf dieselbe in jenen Richtungen moti-
virt wird. 

Beide Gestaltungstendenzen sind sociale Elementar
kräfte, welche in allen Menschen gleichzeitig wirken und 
die wir als der Menschennatur \on Anfang innewohnend 
annehmen. Sind sie auch noch nicht genügend erklärt, so 
sind sie doch als klar wahrnehmbare Ursachen bestimmter 
Wirkungen constatirt und daher — bis zu weiterer Vertiefung 
unserer Erkenntniss — eine geeignete Grundlage wissen
schaftlicher Untersuchungen. 

Die eben gemachte Einschaltung gilt insbesondere 
von dem Collectivismus. Unsere Einsicht in dessen eigent
liches Wesen ist wohl noch eine unzureichende. Stehen 
wir ja doch erst am Anfange der Socialwissenschaft und 
wer vermöchte in einem Aulaufe des Wissens höchsten 
Schluss zu erringen V! Die Socialwissenschaft wird in dem 
Augenblicke vollendet sein, in dem es gelungen ist, die 
Erscheinungen des Collectivismus bis zum letzten Grunde 
vollständig zu erhellen. Die Erklärung der letzten Ursache 
einer Reihe von Erscheinungen ist immer erst der Abschluss 
der wissenschaftlichen Erkenntniss. Bevor die Wissenschaft 
dahin gelangt, muss sie sich damit befassen — und be
scheiden — die verschiedenen Erscheinungsweisen und 
Wirkungen einer gewissen Ursache festzustellen, welche in 
ihrem innersten Wesen zu erkennen vorläufig nicht möglich 
ist. Bis Letzteres gelingt, muss man sich eben mit 
Annahmen oder mangelhaften Einsichten behelfen. 

$. H. Ueber das Wesen der beiden socialen Elementar
kräfte und ihr Verhältniss zu Egoismus und Altruismus. W'ie 
unvollkommen auch unsere Einsicht in das innere Wesen 
der beiden socialen Elementarkräfte, insbesondere des Col
lectivismus, der uns speciell interessirt, sein mag: für die 
Zwecke der folgenden Untersuchungen genügt es, von dem 
mit ihnen bezeichneten Unterschiede in dem Verhalten der 
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Menschen auszugehen. Wir finden in jenen Verbänden, 
welche wir als collectivistisch bezeichnen, die Menschen gegen 
einander eben so egoistisch, mutualistisch und altruistisch 
handeln, wie in ihren Individualbeziehungen, nur eben dass 
hier als Medium der Verband inneliegt, auf welchen als 
auf die Gesammtheit seiner Glieder unmittelbar das Er-
haltungs- und Entfaltungsstreben der Menschen bezogen 
wird. Die Menschen mit ihrem Egoismus, Mutualismus und 
Altruismus bilden hier wie dort die Elemente der socialen 
Gestaltungen, aber es sind doch wohl andere Ursachen: 
jene, welcher die zahllosen, in unaufhörlichem Wechsel 
begriffenen unmittelbaren Beziehungen von Person zu 
Person, und jene, welcher die der Zahl nach beschränkteren, 
dauerhaften Verbindungen von Menschen entstammen, die 
abgesehen von bestimmten gemeinsamen Lebenszwecken zu 
einander in keiner Beziehung stehen. Wir müssen eine nach 
beiden Richtungen zielende Disposition der menschlichen 
Natur annehmen und eben das daher stammende Vor
gehen der Menschen, sich in solche Verbände der letzt
bezeichneten Art einzuordnen und vermittelst derselben 
Lebenszwecke zu erreichen, die gemeinsame Zwecke der 
Gattung sind, nennen wir Collectivismus. Wir führen die 
gemeinwirthschaftlichen Erscheinungen auf ihn zurück 
und brauchen daher zuweilen die Ausdrücke „Collectiv-
wirthschaft. collectivistische Wirthschaftsführung" in dem 
bezüglichen Sinne. 

Nicht Aufgabe unseres Wissensgebietes, sondern der 
allgemeinen Socialwissenschaft ist es, zu erforschen, weiches 
die Factoren sind, durch welche sich die beiden Seiten des 
socialen Wesens des Menschen entwickeln. Aussichtsvolle 
Anläufe zu solch' tiefdringender Erklärung der Mensch
heitsphänomene sind ja bereits gemacht. *) Es ist uns klar 

*) Es ziemt uns wohl daran zu erinflern, dass Carl Dietzel v.'.t 
seinem Buche „Die Volkswirtschaft und ihr Verhältnies zu Gesell
schaft und Staat", 1864, ungeachtet vieles Schiefen und -wenig Positiven, 
das dieses Werk enthält, unter den deutschen Volkswirthen doch die 
Anfänge solcher sociologischen Untersuchungen repräsentirt. 

2* 
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geworden, dass vor Allem schon die Abstammung und Ver
wandtschaft, dann die ortliche Gebundenheit der Menschen 
an bestimmte Theile der Oberfläche der Erde gewisse 
dauernde Beziehungen ergibt, weiterhin geistige Momente, 
wie Sprache. Keligion, Erinnerung gemeinsamer Schicksale 
und Entwicklung, endlich die, die verschiedenen Cultur-
momente zusammenfassende Nationalität. Attractionskräfte 
darstellen, die zu den gedachten geschlossenen Gruppirungen 
in einer aufsteigenden Stufenfolge führen. Solche Factoren 
sind es wohl, welche aus der socialen Anlage des Menschen 
die Tendenz zu gemeinsamer Lebensführung in dauernden 
Verbänden entwickeln — aber offenbar wäre das ohne die 
bezügliche Prädisposition nicht möglich — indem sich unter 
ihrer Einwirkung jene allgemeine gesellschaftliche Anlage 
in Individualismus und Collectivismus differenzirt. *) Soweit 
wir die Geschichte der Culturvölker zurückzuverfolgen ver
mögen, stehen die beiden socialen Gestaltungstendenzen 
bereits geschieden einander gegenüber, und beherrschen 
die ökonomische Seite des Menschenlebens, indem sie dem 

*) Ein illustrirendes Beispiel dieser Entwicklung bieten die durch 
die urgeschichtlichen Forschungen (von Lubbock, Mac Lennan, Bach
ofen. Morgan, Lippert u. A.) ziemlich klargestellten Urfamilienformen 
der Menschen und die auf denselben beruhenden Geschlechts- (Stamm-) 
Verbände der Naturvolker, die in der griechischen und römischen 
„Gens" ihr Ebenbild finden, als Basis der betreffenden einfachen 
collectivistischen Organisation, welche bereits alle Merkmale des Staates 
enthält, f, Engels „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums 
und des Staates" nach Morgan's „Ancient Society". Man sieht da, 
wie in Vrzeiten der natürliche Zug der Blutsverwandtschaft die Menschen 
in geschlossene Gruppen zusammenführt, die je mit anderen, gleichen, 
soweit die Bande des Wohnsitzes, der Sprache und übereinstimmender 
religiösen Anschauungen reichen, zu einer grosseren Gruppe ver
schmolzen sind, welche Gesammtlebenszwecke setzt und verwirklicht. 
Soweit das genannte Buch von Engels Morgan's Forschungen repro-
ducirt, ist es wissenschaftlich werthvoll, die Seitenbemerkungen betreffs 
der Gesellsehaftszustande der Civilisation und die Ausführungen über 
den .Staat' sind tendenziös im Geiste von Marx. Der „Staat" nach 
heutigen Begriffen ist eben nur eine complicirtere collectivistische Ein
richtung, wie solche die hoher entwickelten Lebensformen erfordern. 
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*irthschaftlicheu Handeln der Menschen zwei differente 
Gebiete anweisen. 

In jedem der beiden Gebiete sehen wir die Menschen 
egoistisch, mutualistisch und altruistisch handeln. Allein 
die Bedingungen, unter welchen dies geschieht, sind so 
verschiedene, und die gesaramte Verumständung ist eine 
&o abweichende, dass Erscheinungen zu Tage treten, welche 
*n vielfacher Hinsicht je von denen des anderen Gebietes 
s»ch unterscheiden, und zwar in einem Grade, dass sie 
äusserlich nicht einmal als verwandt zu erkennen sind, 
frie Zurückführung des äusserlich Verschiedenen auf die 
gleichen Elemente bildet eben das wissenschaftliche Problem. 

Aus dem Gesagten ist ausreichend ersichtlich, in welchem 
^ erhältnisse die Begriffe Individualismus und Collectivismus 
z u denen des Egoismus und Altruismus stehen. Allein da 
gerade hierüber volle Klarheit nothwendig ist und es in 
manchen Auffassungen an solcher gebricht, so werden 
einige Bemerkungen zu diesem Punkte nicht überflüssig 
sein, der übrigens im vorigen Paragraphen schon mit ein 
paar Worten gestreift werden musste. 

Ein alter Irrthura ist es. die individualistischen Regungen 
mit dem Egoismus zu identificiren. woraus sich, sobald 
m*n die zweite Seite der socialen Natur des Menschen 
i&'s Auge fasst, der andere ergibt, den collectivistischen 
Trieb mit dem Altruismus zu confundiren. Solchergestalt 
w&r eigentlich die Anschauung, welche in den Theorien 
Jener Moralphilosophen zum Ausdruck gelangte, die neben 
der, von einer gewissen Richtung bekanntlich einseitig zur 
Alleinherrschaft erhobenen Selbstliehe (wie man bis in's 
*$• Jahrhundert sagte) dem Menschen einen unbestimmt 
gehaltenen. Individuen sowohl als die Gattung umfassenden, 
^ug der Hingebung an die Mitmenschen zuschrieben, wobei 
selbst die Irrung nicht ausgeschlossen war, in den ver
miedenen Aeusserungen des letzteren allein den socialen 
lllstinct zu erblicken. 
, . Jene Auffassung involvirte eine solche Einschränkung 
e r ^^dualistischen Antriebe, dass der ergänzende Gegen-
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satz notwendiger Weise dann Alles umfasste, was irgendwie 
auf die Lebensförderimg anderer Personen als der eigenen 
gerichtet ist In diesem Sinne hatte nun die alte Volks-
wirthschaftstheorie die privatwirthschaftlichen Erscheinungen 
aus dem (egoistischen) Verhalten der Individuen zu ein
ander abzuleiten gesucht. Leicht erklärlich, dass die Männer, 
welche die dringlich gewordene Reform der nationalökono
mischen Doctrin inaugurirten, zunächst im nämlichen Sinne 
die gegensätzlichen psychischen Regungen betonten, um auf 
sie die „Gemeinwirthschaft" zu basiren. So S c h a e f f l e , 
der in dem «.gesellschaftlichen System" *) als genieinwirth-
schaftliche Kräfte die in der Hauswirthschaft thätige 
Familienliebe, das in der Armen- und Krankenpflege sich 
äussernde Mitgefühl, „die Motive der Humanität, der Ehre, 
selbst der Caprice und Eitelkeit", welche im Vereinswesen 
sich bethätigen. nicht minder den Wissensdrang — die doch 
sämmtlich auch individualistisch wirksam werden und dann 
eben directe Aeusserungen des Individualismus bilden — 
neben wirklich collectivistischen anführte. W a g n e r hat 
bekanntlich den einen Schritt weiter gethan, die Betätigun
gen des individualistischen Altruismus von dem gemeinwirth-
schaftlichen Systeme auszusondern, indem er sie als drittes, 
von ihm das ^caritative'' genannte, System dem privat
wirthschaftlichen und dem gemeinwirthschaftlichen an
reiht '""), und S c h a e f f l e hat daraufhin in der dritten 
Autlage des „gesellschaftlichen Systems*' den Fortschritt? 
vollzogen, die betreffenden Erscheinungen, als auf freier 
Hingebung, „ Liberalität1'. beruhend, mit denen des individuali-

*) II. AuH. $. 187 
**) Wobei dann Gebilde des individualistischen Mutualismus, wie 

z. B. in der Familiemvirthschaft, sogar freie Erwerbsgesellschaften 
und Genossenschaften der Genieinwirth schaft zugehörig bleiben! Siehe 
hierüber Sax: ,,Das Wesen u. d. Aufg. d. Naf S. 75. Verf. selbst 
hat auf der cit. Seite den Verstoss begangen, mit mangelhafter Aus.-
drucksweise ,,die Erscheinungen des Mutualismus und Altruismus" als 
Theilgebiete der Privatwirtschaft zu bezeichnen, anstatt, wie es richtig 
heissen sollte, „des individualistischen Mutualismus und Al
truismus". 
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stischen Mutualisimis. der zweiseitigen Liberalität, in eine 
r u PP e zusammenzufassen. Nur dass letztere von ihm auch 

I)°cn als Gemeinwirthscbaft declarirt wird, sofern es sich 
U m auf Liberalität beruhende Verbindungen von Personen 
handelt, da S. die Trennungsmarke zwischen Privatwirthschaft 
un<l Gemeinwirthschaft lediglich in dem Umstände sucht, 
0 D das wirtschaftende Subject eine physische oder eine 
Moralische Person ist. *) Der vollendende Abschluss dieser 
Weenentwicklung liegt darin, alle individualistischen Ke
gungen, ob divergirend oder convergirend, ob sich in 
Einzelnen momentanen Beziehungen oder in Verbindungen 
a^sernd, in Eines, als die Phänomene des Individualismus, 
zusammenzufassen, so dass mit dem Collectivismus der 
logische Gegensatz gegeben ist. Das vielgestaltige Leben 
kennt freilich sociale Uebergangsgebilde. wie z. B. die auf 
den religiösen Gefühlen und Vorstellungen basirenden, Völker 
^spannenden Verbindungen, denen, obschon ihre Mitglied
schaft durchaus auf individueller Ueberzeugung und persön
lichem Entschlüsse ruht, dennoch die Universalität, Starke 
und Gleichmässigkeit des geistigen Bandes im Effecte einen 
collectivistischen Charakter verleiht. 

Dem gegenüber hat jüngst D a r g u n in einer speciell 
dein in Rede stehenden Thema gewidmeten, theilweise 
&egen die frühere Schrift des Verfassers gerichteten Ab
handlung **) wieder den Versuch unternommen, den Collecti-
^smus in dem, dem Egoismus gegenübergestellten, Altruismus 
aufgehen zu lassen, womit er — wie es scheint, unwissent
lich — z u ( j e m Ausgange der ganzen Ideenentwicklung zurück
kehrt. Der Versuch ist allerdings nichts weniger als gelungen, 
doch um der Wichtigkeit der Sache selbst willen erscheint 
es angezeigt, mit einigen Worten dabei zu verweilen. ***) 

*) Ges. Syst. 111. A. IL Bd. g. 230. 

früh 

**) -»Egoismus und Altruismus in der Nationalökonomie/ 1885. 
***) Die Art und Weise, in welcher Dargun zu des Verfassers 

früherer Schrift Stellung nimmt, ist die: Wo er dieselbe citirt, geschieht 
dies meist in theils mißverständlicher, theils blos scheinbarer Polemik; 
Wo *r sie mVht ritirt, hat er mehrfach die dort niedergelegten An-
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iJer genannte Autor scheidet zuvörderst den Mutu-
uli^nius aus, indem er nur einen Gegensatz zwischen Egoismus 

schauungcn acceptirt. Ein Missverstandniss ist es z. B.. wenn gesagt 
wird, „ökonomische Handlungen und Dienste einseitiger Natur, die der 
Mensch sich selbst erweist'', wie : wenn ein Handwerker einen Gegen
stand zum täglichen Gebrauche für sich selbst anfertigt, die Thatigkeit 
des für sich selbst arbeitenden Landmannes, Jagers, Viehzüchters, der 
für sich arbeitenden Hausfrau (S. 33), waren zwar individualistische 
Handlungen, aber nicht egoistisch im Sinne der Definition des Sax'scheu 
Buches. Handlungen der bezeichneten Art, von Menschen vorgenommen, 
die im socialen Verbände stehen, sind durchaus egoistisch, weil diese 
Menschen dieselben auf Basis des Eigenthums, einer auf dem Egoismus 
beruhenden Institution vornehmen, indem sie Bestandteile der stoff
lichen Welt für sich mit Ausschluss Anderer verwende^! Oder was 
soll man zu dem Tadel sagen, der gegen den von uns gebrauchten 
Ausdruck, der Individualismus sei das Streben des Einzelnen, sich 
selbst als den Mittelpunkt des socialen Kreises zu betrachten, daraus 
geschöpft wird, dass individualistische caritative Handlungen nach 
Aussen gerichtet, in ökonomischer Beziehung selbstlos sind (S. 2W 
Bekanntlich münden die Radien nicht nur in den Mittelpunkt des, 
Kreises ein, sondern gehen auch von ihm aus, m. a. W. mau kann 
sich nicht nur als Empfanger, sondern auch als Spender als Mittel
punkt eines socialen Kreisps fühlen! Ein blos scheinbarer Einwand 
ist es, dass, da für den Mutualismus eine Beimischung von Altruismu-. 
wesentlich ist, hervorzuheben sei, „dass die Sax'sche Definition des 
Egoismus (Handeln ohne Rücksicht auf Andere) selbst bei einer 
beschrankten Mischung der bezeichneten Art nicht anwendbar wäre" 
(S. 28) Ja natürlich ist die Definition des Egoismus nicht anwendbar 
auf den Mutualismus! Ein anderes Beispiel: S. 29 heisst es: „Wenden 
wir uns schliesslich dem Altruismus der Sax'schon Lehre zu. So be
rechtigt die Unterscheidung desselben an und für sich ist, so wenig 
scheinen uns alle Phänomene des Altruismus unter den Individualismus 
zu passen" ; denn das bezügliche Handeln gehe zuweilen von Personen 
aus, die sich in dieser Hinsicht in einer Zwangsgemeinschaft befinden. 
Das i<*t 6ehr richtig, aber Sax selbst will nichts Anderes sagen. Das 
kann D. nicht entgangen sein; es wäre denn, dass er lediglich die eine 
obntirte Stelle der Schrift im Auge behalten und alles Uebrige über
sehen hätte S o soll man nicht polemisiren. Als sachlich belangreiche 
Punkte, welche D. zur (reitung zu bringen sucht, sind lediglich die 
•oben im Text besprochenen anzuerkennen Bezeichnend ist es, dass 
D. den ,.Itidividualtsmtisv' nach unserer Beschreibung für eine», neuen, 
bisher nicht bekannten Begriff halt! 
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und Altruismus anerkennen will; der Mutualismus sei nichts 
Anderes als ein Mischungsverhältniss der Beiden. Diese 
frage soll hier nicht näher untersucht werden, allein selbst 
wenn dem unbedingt zuzustimmen wäre, kann es keineswegs 
unangemessen sein, eine Erscheinung, in welcher ein solches 
Mischungsverhältniss als nothwendig auftritt, auszusondern 
von andern, in welchen ein Zusammentreffen der beiden 
Agentien ein zufälliges und daher wandelbares ist, oder 
ein Mischungsverhältniss überhaupt nicht Platz greift, und 
sohin jene durch einen eigenen Namen zu kennzeichnen. 

Lediglich als ein Theilgebiet des Altruismus sei nun 
der Collectivismus gelten zu lassen. Das Hauptargument, 
auf welches diese Thesis gestützt wird, kommt darauf 
hinaus, dass die Personen, welche im Namen eines collec-
tivistischen Verbandes handeln, altruistisch handeln, weil sie 
für Andere handeln! A n s t a t t Anderer handeln wird also 
als altruistisches Handeln betrachtet! „Eine Corporation 
als solche ist unfähig zu handeln, es handeln für sie immer 
gewisse Organe nach eigenem Willen oder nach dem in 
Normen gefassten Willen anderer Organe, ein Umstand, 
der für die Erkenntniss vom Verhältniss des Altruismus 
zur Corporation massgebend ist . . . Diejenigen Organe einer 
Korporation, welche handeln, handeln nicht für sich selbst, 
während der wirtschaftliche Egoist für sich und nur für 
sich handelt . . . Nach aussen hin sehen die Handlungen 
dieser Organe den wirthschaftlich-egoistischen ähnlich, nach 
innen hin sind sie von ihnen grundverschieden . . . Die 
Handelnden verfolgen das Wohl einer Gesammtheit . . . • 
Der G e w i n n aus dem Unternehmen der Corporation fällt 
n i c h t den H a n d e l n d e n s e l b s t zu, s o n d e r n an
d e r e n Personen, d e s h a l b sind diese Handlungen a l 
t r u i s t i s c h (1. c. S. 57). Die ßeamtenthätigkeit ist also al
truistisch (S. 79). Genau eben so altruistisch — ist der nahe
liegende Einwurf— ist die Handlung jedes bezahlten Sach
walters oder Verwalters fremden Vermögens, oder die 
Handlung des Commis, welcher das Interesse seines Priu-
cipals beim Verkaufe der Waaren möglichst wahrt, also 
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den Kunden vielleicht namhaft übervortheilt etc., während 
doch D. den nächsten Zweck einer Handlung (hier die Ueber-
vortheilung) als für ihre Qualitication entscheidend betont und 
daher die Handlungsweise Set. Crispins ausdrücklich als 
eine egoistische erklärt. Ja selbst der Lohnarbeiter würde 
in dem Sinne altruistisch handeln, wenn er die bedungene 
Arbeitsleistung nur vertragsgemäss ausführt. D. entzieht sich 
dieser Consequenz durch die Einwendung: „Der V e r t r a g 
eines Arbeiters mit einem Unternehmer ist ein egoistischer" 
(S. 70). Aber er muss dann (S. 80) auch zugestehen: Soweit 
das Entgelt nicht hinter dem ökonomischen Werthe der 
Arbeitsleistung eines Beamten zurückbleibt, sei das E i n -
g e h e n seiner Verpflichtung seitens des Beamten als egoistisch 
zu qualiticiren; „er verpflichtet sich zur altruistischen Thätig-
keit und erhält dafür die Zusicherung wirthschaftlicher Vor-
theile,1' während das ideale Entgelt wie Macht, Ehre, den 
altruistischen Character seiner Handlung nicht alterire. 
Hier ist vor Allem schon diese Einschränkung als irrig 
zurückzuweisen. Auch das; Streben nach Macht, Ehre etc. 
ist ein egoistisches Motiv. *) Im Uebrigen widerlegt sich 
aber D. mit dem Gesagten selbst, denn auch der Lohn
arbeiter verpflichtet sich zu einer Thätigkeit. die Anderen 
Gewinn bringt und erhält dafür die Zusicherung wirth
schaftlicher Vortheile, und wenn aus der Qualitication de r 
Handlung (des Vertrages), mittels welcher sich der Beamte 
zu anderen Handlungen (seinen Dienstleistungen) verpflichtet, 
nichts für die Qualifikation der letztern folgt, wenn, obachon 
jene egoistisch ist, letztere altruistisch sind, so würde in Allem 
das Nämliche hinsichtlich des Arbeiters gelten. Lediglich 
auf den so b e s c h a f f e n e n «Altruismus" der Beamten als 
Organe der collectivistischen Verbände wird der (ausschliess
lich) altruistische Character der Verbände selbst basirt 
(S. 06—69) und dadurch der Collectivismus zu einer Unterart 
des Altruismus gestempelt! Während doch gerade umge
kehrt aus dem Character, welchen eine Handlung besässe, 
wenn sie von demjenigen ausgeführt würde, für welchen 

*) cf. Wagner, Jahrb f. Nat. u. Nat. X. F. XII. Bd. S. 231. 
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thatsäcblich ein Anderer, ein Beauftragter, handelt, die Quali-
fication der Handlung des Letzteren gegenüber Dritten sieb 
ableitet. 

Der Staat z. B. — d. b. die Menge der Menscben, 
Welche den Staat ausmachen — kann also gar nicht eigent-
to-'h egoistisch handeln; der Staat, dessen Actionen nach 
Aussen hin so häutig den potenzirtesten Egoismus reprä-
sentiren ! „Der Staat — sagt ein Schriftsteller x) — ist seiner 
eigensten Natur nach die verkörperte Selbstsucht an
deren Staaten gegenüber." Wie findet sich D. mit solchen 
Thatsachen ab? Er meint, dass sich lediglich der Altruismus 
selbst beschränke! (S. J5.) Also: die Einwohner eines 
Landes schaaren sich zusammen, einem anderen Stamme 
Ländereien und Fabrhabe zu rauben, vielleicht Angehörige 
desselben als Sclaven heimzuführen ; oder sie verbinden 
sich, um einen feindlichen Angriff abzuwehren, wobei Jeder 
von der Absicht geleitet wird, seine Habe zu vertheidigen: 
das ist nur — eine Beschränkung des Altruismus! Bedarf 
es einer weiteren WiderlegungV 

Das Facit unserer Erkenntniss ist, dass der Collec-
tivismus gegenüber dem Individualismus eine andere, durch 
eine eigenartige Zwischenursache hervorgerufene — wenn man 
will: höhere—Erscheinungsform des Egoismus, Mutualismus 
und Altruismus darstellt. 

§. 4. Das Verhältniss von Individualismus und Collec-
tivismus zu einander. Was das Verhältniss der beiden Agen
den zu einander betrifft, so gehen wir nach dem bereits 
Bemerkten von der Annahme aus, dass dieselben ursprüng
lich, in den Anfangsstadien der socialen Entwicklung, un
geschieden im Keime neben einander lagen. Als den socialen 
Urzustand denken wir uns jenen des Hordenwesens, in 
"welchem die Gruppenbeziehungen der Menschen mit den 
individuellen Beziehungen vollständig zusammenfielen, weil 
sie nur eben so weit reichten als diese, und der auf tiefster 
geistiger Stufe stehende Mensch in dem harten Kampfo 

*) Prinoe Smith „Der Staat n. d. Volksh.", S. 34. 
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mit der Natur und mit feindlichen Gruppen den Inhalt 
seines Daseins erschöpfte. Aus jenem gemeinsamen Keime 
entwickelten sich beide socialen Gestaltungskräfte zu ge
sonderten Erscheinungsreihen, sowohl der Intensität ihrer 
Wirkungskraft nach als nach dem Umfange der Objecte der 
durch sie geleiteten Bethätigung der Menschen, auf Grund 
fortschreitender individueller Differenzirung bei gleichzei
tiger Ausdehnung der collectivistischen Zusammenfassung 
der Menschen: Individuation einerseits, Collectivisirung 
andererseits. Es mag das eine sociologische Thesis sein, 
die der wissenschaftlichen Fundirung und Approfondirung 
noch gar sehr bedarf, aber die vorliegenden entwicklungs
geschichtlichen Erkenntnisse im Zusammenhalte mit dem 
gegenwärtigen Bilde der socialen Dinge sprechen doch wohl 
in diesem Sinne. *) 

In der Abhandlung über „das Wesen und die Aufgaben 
der Nationalökonomie" wurde vom Verfasser die Vermuthung 

:,!) In dem Ignoriren der fortschreitenden Individuation und der 
'Wirksamkeit des Individualismus als socialer Gestaltungskraft liegt 
u. E. der Hauptmangel von Gumplowicz ' „Sociologie", einem sonst 
vielfach anregenden Werke. In einzelnen Partien des Buches tritt 
diese Einseitigkeit besonders auftauend zu Tage und beeinträchtigt ent
schieden die gewonnenen Resultate. Dieselbe ist offenbar auch die Ur
sache der von G. mit so vielem Nachdrucke vertretenen Theorie, dass die 
sociale Entwicklung der Staatenbildung immer nur aus Geltendmachung 
der Ueberniacht eines höher stehenden Menschenhaufens über einen 
anderen, tiefer stehenden entspringe. Schon von anderer Seite wurde 
hervorgehoben, dass die hierin eingeschlossene Negation einer origi
nären staatlichen Entwicklung aus der Mitte einer social formlosen 
Menschengruppc, einer ,,Hordeu, heraus eben nur eine unbewiesene und 
unbeweisbare Behauptung sei; sie ist eine falsche Generalisirung. Die 
Möglichkeit jener autochthonen Entwickelung ist aber gegeben mit der 
Individuation. Sobald durch die letztere innerhalb eines Menschen-
conglomerates mit primitiver gesellschaftlicher Organisation sich Indi
viduen über die anderen emporgehoben haben, ist die Voraussetzung 
der Herrschaft gegeben. Durch dieselbe beeinflussen Individuen grös
sere Gruppen und sohin die sociale Entwicklung. Die entgegengesetzte 
Einseitigkeit — in welche indess heutzutage wohl nur ein Poet ver
fallt — wäre es -wieder, die Gestaltung der Menschheits-Geschichte 
wesentlich Individuen zuzuschreiben. 
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geäussert, und durch einige Hinweise zu stützen versucht *), 
(iass der gedachte Entwicklungsgang sich unter abwech
selndem relativen Prävaliren je des einen der beiden Agen
den vollziehe: ein als wahrscheinlich hingestelltes Ent
wicklungsgesetz, das untergeordnete Geister mit unerfreu
licher Empfänglichkeit sofort als ausgemacht annahmen. 
Immerhin liegt jedoch bereits Beweismateriale genug vor, 
um den Wahrscheinlichkeitsgrad eines solchen Gesetzes 
ajs einen ziemlich hohen erscheinen zu lassen. Bezüglich 
einer der wichtigsten socialen Institutionen, des Eigen
tumes, ist ein allgemeiner historischer Wechsel der Ge
staltung im individualistischen und im collectivistischen 
kmne durch eingehende Forschungen (Maine, Laveleye) 
2ur Evidenz festgestellt und wurden die betreffenden Unter
suchungen neuerdings von L. Dargun™) noch weiterge
führt, indem der Genannte durch Yergleichung der Natur
völker mit der Rechtsentwicklung der (Kulturvölker nach
weist, dass das sich entfaltende Individuum zuerst das 
individuelle Eigenthum schuf, dann „die Erweiterung zu 
einem unmittelbar oder durch Vermittlung eines Gruppen-
eigenthums daraus erwachsenden Gemeindeeigenthum und 
endlich eine rückläufige Bewegung, Auflösung des Gemeinde
eigenthum s (unmittelbar oder durch Vermittlung einer 
Geschlechter-Verfassung) in das jetzt vorwaltende indivi
duelle Eigenthum" erfolgte. Eben in der Gegenwart zeigt 
sich wieder eine unverkennbare Strömung zu erneueter 
Collectivisirung des Eigenthums in gewissem Umfange. Nicht 
minder kann die geschichtliche Entwicklung der Gesell
schaftsverfassung überhaupt, wie dieselbe für die alten Cul
turvölker nachweisbar ist ***), zur Bestätigung angeführt 
werden. Der erwähnte Autor zeigt, wie in der alten Gentil-

*) L. c. S. 65. 
**) „Ursprung und Entwicklungsgeschichte des Eigenthums" in der 

Zeitschr. f. vergl. Rechtsw. 5. Bd. 1. Heft. Der Autor ist hier offenbar 
auf seinem eigentlichen Fachgebiete. 

***) Nach Enge l s a. a. 0. Nur muss man von der Tendenz, mit 
welcher der Autor die Dinge betrachtet und glossirt, absehen. 
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\ erfasöimg die einander gleichen Individuen zurücktraten 
gegenüber der Gruppe und in ihr aufgingen, der Collec-
tivismus also relativ überwog. rDer Stamm blieb die Grenze 
für den Menschen. Der Stamm, die Gens und ihre Ein
richtungen waren eine von Natur gegebene höhere Macht, 
der der Einzelne im Eühlen. Denken und Thun imbedingt 
unterthan blieb. Die Leute dieser Epoche sind ununter-
schieden Einer vom Andern.'• Die Auflösung jener eolleo 
tivistischen Lebensform erfolgte sodann durch die allmälich 
sich durchsetzende individualistische ökonomische Diffe-
renzirung*): Auflösung des Eigenthumes der Hausgemein
schaft in Privateigenthum (zunächst Familieneigenthum), 
Entstehung von Ungleichheit des Besitzes in Folge geän
derter Productionsverhiiltnisse und technischer Fortschritte, 
sowie der Sclaverei. Wie aber jener Gentilverfassung 
einfachere, rohere Lebensformen vorangingen, in welchen 
die collectivistische Zusammenfassung eine geringere, losere 
und minder stabile war, wie in den Urfamilienformen, **) 
so lief die Periode des hervortretenden Individualismus in 
der späteren griechischen und römischen Geschichte endlich 
in Entartung aus, die einem neuen Gesellschaftszustande 
mit wieder mehr prävalirendem Collectivismus die Wege 
ebnete. Denn in eben einem solchen Stadium der Ent-
Wickelung befanden sich die in die vermorschte alte Welt 
eindringenden Germanen. Bekanntlich machten diese dann 
im Laufe ihrer Geschichte gleichfalls wieder die Entwicke
l n g des hervortretenden Individualismus durch. ***) Jeden-

*) Wie cl>en daselbst S. 122 ff. das Nähere nachgewiesen \ürrt 
* ) S. Lippe rt, „Geschichte der Familie", S. 8 ff. 

***) Vrgl. Merkel in der Bespr. v. Gumplowicz' Sociologie. (Schmol-
ler's Jahrb. 1886. 1. H. S. 298.) rAuch erscheint der Geschichte das 
Verhaltniss zwischen Individuum und Gesellschaft nicht als etwas Un
veränderliches, sondern als einer Entwicklung unterliegend, welche bei 
Volkern, die in aufsteigender Bewegung stehen, auf eine Erhöhung der 
geistigen Selbständigkeit der Individuen gerichtet ist. Das Verhaltniss 
des heutigen gebildeten Deutschen zu den socialen Gruppen, welchen 
er angehört, ist nicht das nämliche, wie das seiner Vorfahren zur Zeit 
der Völkerwanderung oder zur Zeit der Kreuzzüge.u 
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falls sind socialgesuhichtlieh mehrere abwechselnde Phasen 
des erwähnten Verhältnisses bereits erwiesen und in diesem 
Sinne darf wohl jenes verrnuthete sociale Entwicklungs
gesetz immerhin — indess mit gebührender Reserve — ver
kündet werden. Es ist damit ein eben so dankbares ah 
fruchtbares Thema wissenschaftlicher Arbeit gegeben. 

In den Rahmen der vorliegenden Untersuchung fällt 
es nicht, einen weiteren Beitrag zur Lösung dieses social-
geschichtlichen Problems zu bieten. Vielmehr bezieht sich 
dieselbe aufdie Zustände des gegenwärtigen Lebens der Cultur-
völker. Es wird der vollentwickelte Individualismus der Jetzt
zeit und die derzeitige Gestaltung des Collectivisnms, also 
das thatsiichliche heutige Verhältniss Beider mit den Ge
bilden, in welchen sie zum Ausdrucke gelangen, zu Grunde 
gelegt. Was aber hinsichtlieh der Auflösung der betreffen
den Erscheinungen in ihre Elemente als Resultat gefunden 
werden wird, besitzt dessenungeachtet nicht blos relative 
Giftigkeit, sondern muss auch für andere Umstände wahr 
bleiben. Ebenso wie frühere, einfachere Lebensverhältnisse 
mittels der nämlichen Kategorien ihre Erklärung finden, 
müssten künftige, die gegenwärtige an Complication über
treffende Gestaltungen sich durch dieselben erfassen lassen. 
Ob dermaleinst die Menschheit, wie Rodbertus in seinen 
socialphilosophischen Ideen*) annimmt, zu einer Gesammt-
organisation sich integriren werde und der^Staat mithin in 
seiner jetzigen Gestalt eine vorübergehendo Erscheinung 
sei, mag dahingestellt bleiben. Welche Bahnen immer aber 
die sociale Fortentwicklung des Menschengeschlechtes ein
schlägt: stets werden die Kategorien des Individualismus 
und Collectivismus als lebendige Potenzen bestehen bleiben. 
Denn es erscheint undenkbar, dass die Individuen je in der 
Gattung gänzlich aufgehen. Immer werden der Individua
lismus und ein, sei es auch in universellster Form sicli 
äussernder und mannigfachst abgestufter, Collectivismus 

*) Angedeutet in dem Dacbgelasbenen "Werke „Zur Beleuchtung der 
socialen Frage*-, Theil IL, S. 6 ff. 
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die Pole des menschlichen Gesellschaftslebens sein. Die 
•wissenschaftliche Aufgabe ist, zu eruiren, was bei jedwedem 
Verhältnisse der Beiden das allgemeine Wesen der öko
nomischen Erscheinungen ausmacht. Diese letzten, einfachen 
Elemente müssen immer die Dämlichen sein. 

Aber das Verhältniss der beiden unterschiedenen Agentien 
ist nicht blos das eines jeweils gegebenen relativen Masses, 
sondern zugleich das einer wechselseitigen Bedingtheit und 
sonach Einwirkung auf einander. Es kann gar keinem Zweifel 
unterliegen, dass Individuation und Collectivisirung selbst 
unter dem Spiele dieser Wechselwirkung vor sich gingen. So 
steht es einerseits fest, welch' gewaltigen Anstoss sociale 
Institutionen collectivistischer Art durch Individuen er
fuhren. Andererseits prägte sich gerade durch Institutionen 
solcher Art, welche Scheidungen zwischen den Menschen 
hervorriefen oder befestigten, unter Einwirkung derselben 
auf die geistige und körperliche Beschaffenheit der Menschen 
(unter dem Einflüsse der Vererbung) wieder die Iudivi-
duation aus. 

Die Stärke des Individualismus in seinen concreten 
Regungen erfährt hierdurch eine geschichtlich wechselnde 
Bestimmung und Begrenzung von Seite des Collectivismus. 
Die Lebensgemeinschaft, in welcher der Einzelne sein Dasein 
führt, setzt durch Sitte, Moral undRecht diesem eine Minimal
oder Maximalgrenze seiner individualistischen Bethätigung. 
Es wird ein gewisses Mass von individuellem Egoismus 
bei Jedem vorausgesetzt und andererseits ein solches in 
verschiedenen Richtungen bis zu einem, nach dem Gesammt-
urtheile der Verbundenen der Gesammtlebensführung un
abträglichen Höhepunkte gestattet, über welchen hinaus zu 
gehen der Einzelne collectivistisch verhindert wird; ebenso 
wird der individuelle Mutualismus und Altruismus durch jene 
collectivistischen Mächte in einem von der Gesammterhaltung 
gebotenen Masse in einzelnen bestimmten Acten gefordert 
und zur Geltung gebracht. Die Rolle, welche jede derselben 
in dieser Hinsicht spielt, ist bekanntlich eine verschiedene, 
und sie ergänzen sich in ihrer Function. Am wirksamsten 
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ist die des Rechtes. Für die Wissenschaft der Volkswirt
schaft ist die jeweilige concrete Massbestimmung, welche 
dem Individualismus aul solche Art verliehen wird, von 
besonderer Wichtigkeit; denn nur in Folge dessen ist es 
möglich, über die Wirkungen dieser socialen Kraft allgemein 
Gütiges für bestimmte Gesellschaftszustände auszusagen. 

Ob man dazu gelangen wird, einen entwicklungsgesetz-
Hchen Gang dieser Erscheinungen festzustellen, mag fraglich 
bleiben. Was aber angestrebt werden muss, ist: auf empi
rischem Wege das Thatsächliche jenes Massverhältnisses für 
gewisse Perioden zu gewinnen, was durch ein vertieftes, 
namentlich vergleichendes Studium der Rechts- und Sitten
geschichte aller Völker, insbesondere auch der noch in 
unseren Tagen in ihren Lebensäusserungen zu beobachten
den Naturvölker, zu erreichen sein wird. Im Uebrigen sei 
es gestattet, auf das zu verweisen, was in der mehrerwähnten 
früheren Schrift vom Verfasser hinsichtlich des wissen
schaftlichen Arbeitsstoffes, den dieser Punkt ergibt, sowie 
hinsichtlich der methodologischen Bedeutung desselben dar
gelegt wurde. Seinen Inhalt bildet die nationalökonomische 
Würdigung der ethischen Potenzen, Sitte, Moral und Recht, 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung, eine Materie, die, 
als ein den beiden unterschiedenen Gebieten der Wirtschafts
wissenschaft gemeinsamer, sie verbindender Theil, noch 
viele Arbeit erfordern wird. Wir müssen uns hier auf diese 
Bemerkung beschränken, welche lediglich zur Abgren
zung des eigentlichen Themas unserer Untersuchungen be
stimmt ist. 

§. 5. Inhalt einer Theorie der collectivwirthschaftlichen 
Erscheinungen (Staatswirthschaft). Wenn wir von den ange
deuteten Aufgaben, welche das entwicklungsgeschichtliche 
Verhältniss zwischen Individualismus und Collectivismus der 
Wissenschaft stellt, absehen, so bildet flie ökonomische Seite 
des Collectivismus an sich das Forschungsobject der theo
retischen Staatswirthschaft.^ Eben ihm sind die vorliegenden 
Untersuchungen gewidmet. Dasselbe begreift, wie die nähere 

Hax, Staat wIrthBnbaft. 3 
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Betrachtung alsbald lehrt, zwei grosse Gruppen von Er
scheinungen in sich. 

Einerseits ergeben sich aus dem ökonomischen Grund
verhältnisse und der collectivistischen Aeusserung des 
menschlichen Erhaltungs- und Entfaltungsstrebens für die 
collectivistischen Verbände besondere Zwecksetzungen gegen
über den umschlossenen Individuen und dem Individualis
mus, also specifisch ökonomische Zwecksetzungen und sohin 
Bethätigungen. Diese sind nach ihrem Inhalte zu bestimmen 
und in ihrer Entstehung zu erklären. Die Theorie hat 
das Generelle der betreifenden Phänomene herauszuheben, 
während die Kunstlehre die Concretisirung der bezüglichen 
ZweckBetzungen und die erspriesslichste Durchführung im 
Einzelnen darlegt. Dieser eine Theil der Staatswirthschafts-
lehre bedeutet mithin die theoretischen Grundlagen des
jenigen collectivistischen Handelns, welches man Volks-
wirthschaftspflege genannt hat. Er führt die bezüglichen 
Acte des menschlichen Gesamrathandelns auf die Wirk
samkeit des Collectivismus zurück, lehrt sie uns als not 
wendige Ausflüsse des Verhältnisses desselben zu dem 
Individualismus überhaupt, resp. in einer gegebenen Epoche, 
kennen und setzt so die causale Erklärung an Stelle des 
Gesichtspunktes willkürlicher Zweckmässigkeitsentscheidun-
gen, unter welchen die rein praktische Behandlung jene 
allein ins Auge fasste. 

Andererseits handelt es sich, gleichfalls in Consequenz 
des ökonomischen Grundverhältnisses, um die wirthschaft-
liche Realisirung aller Collectivlebenszwecke, einschliesslich 
der eben erwähnten besonderer Art. Ein ganz bestimmtes 
Vorgehen wird den collectivistisch verbundenen Menschen
gruppen in dieser Hinsicht gerade so auferlegt, wie dem 
einzelnen Individuum hinsichtlich der Verwirklichung seiner 
Sonderlebenszwecke. Die einschlägigen Handlungen sind 
gleichfalls nach ihrem causalen Verlaufe zu erklären. Das 
Generelle der sich in ihnen abspielenden Wirthschaftsvor-
gänge zu erkennen, ist wieder Sache der Theorie. Dies bildet 
den anderen Theil der theoretischen Staatswirthschaft und 
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umschreibt die theoretischen Grundlagen dessen, was die 
Wissenschaft der Volkswirtschaft bisher als Finanzwesen 
vom Standpunkte der Kunstlehre behandelt hat. 

Jenes Generelle kann nichts Anderes sein, als was auch 
das allgemeine Wesen der privatwirthschaftlichen Erschei
nungen ausmacht und eben das Auffinden dieser Wesens
gleichheit in den Erscheinungen der beiden Gebiete ist die 
Aufgabe dieses zweiten Theiles der Staatswirthschaft 

Vielleicht wird ein Vergleich am besten die Beschaffen
heit des theoretischen Problems erläutern, welches hier mit 
dem Vorwurfe gegeben ist, die collectivistischen Wirth-
schaftsvorgange in derselben Weise zu erklären, wie dies 
bisher bezüglich der individualwirthschaftlichen angestrebt 
und bis zu einem gewissen Grade erreicht wurde. Es ist 
etwas Aehnliches, wie mit dem Verhältnisse der organischen 
Chemie zur unorganischen. Das ganze Wesen der Natur
vorgänge des Chemismus sowie die Elemente aller Stoffe 
sind in beiden Gebieten durchaus gleich. Dennoch weisen 
die organischen Verbindungen so entschiedene Abweichungen 
von den unorganischen auf; sie sind viel complieirter, so 
mannigfach formwechselnd und mit anderen Eigenschaften 
ausgestattet, als die unorganischen Stoffe. Die noch unauf
geklärte Zwischenursache, welche wir mit dem Namen des 
Organischen bezeichnen, ist der gemeinsame Grund dieser 
Differenzen in der äusseren Erscheinung. Ungeachtet der 
letzteren ist es der Wissenschaft gelungen, die vollständige 
Wesensgleichheit der organischen und der unorganischen 
Naturdinge nach der erwähnten einen Seite hin, der che
mischen, zu erweisen, sie in die nämlichen einfachen Stoffe 
aufzulösen, resp. als Zusammensetzungen derselben zu be
stimmen. So soll der Nachweis erbracht werden, dass die 
collectivistische Lebensführung der wirtschaftlichen Seite 
«ach ganz in derselben Weise zu erklären ist, wie die indi
vidualistische, und auf die nämlichen allgemeinen wirt
schaftlichen Kategorien zurückführt. 

Hiemit ist der Inhalt einer Theorie der Collectivwirth-
schaft in Kürze gekennzeichnet. Die grundlegende Bear-
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Leitung einer solchen ist im Titel als der Gegenstand dieses 
Buches angegeben. Von selbst schliesst das wohl den Vor
behalt ein, dass ein definitiver Ausbau damit noch nicht 
geliefert erscheint, zumal für die erstmalige Bearbeitung 
die Rücksichtnahme auf die bisher in Geltung gestandenen 
Lehren vielfach absorbirend wirken musste. Bezüglich des 
ersten der unterschiedenen Theile ist in der That über 
eine Grundlegung im stricten Sinne, welche bloss das allge
meine Fundament und den Grundriss angibt, nicht hinaus
gegangen, bezüglich des zweiten hingegen war ein Aufbau, 
wenigstens im Rohen, schon in der Natur der theoretischen 
Aufgabe gelegen, wenn selbe mit Erfolg gelöst werden sollte. 

§. 6. Gang und allgemeinere Vortheile unserer Unter
suchung. Um die vorstehend umschriebene Aufgabe zu 
lösen, wird es unumgänglich nothwendig, vorerst die allge
meinen ökonomischen Kategorien, welche das Generelle der 
wirtschaftlichen Erscheinungen bezeichnen, herauszuheben, 
d. h. sie auf inductivem Wege darzustellen. Erst von der so 
gewonnenen Grundlage aus kann dann die Zurückführung 
der verschieden gestalteten Phänomene auf das ihnen gemein
same Wesen durch das Hilfsmittel der Deduction im Ein
zelnen durchgeführt werden. Ersichtlich hängt von erfolg
reicher Bewältigung der ersteren Verrichtung, von richtiger 
Handhabung der Induction, die Verlässlichkeit der erzielten 
Resultate vor Allem ab. Dieselbe muss, um von solcher 
Beschaffenheit zu sein, auf breitester Basis vorgenommen 
werden. Es muss daher die Staatswirthschaft mit ihren 
Erscheinungen schon bei diesem fundamentalen wissen
schaftlichen Verfahren gleichmässig mit der Privatwirt
schaft im Auge behalten werden, damit das wirklich allseitig 
Generelle mit den allgemeinsten Merkmaien, in welchen es 
sich äussert, erkannt werde. 

Was hiernach schon an sich geboten wäre, erfährt 
durch den derzeitigen Stand der theoretischen National
ökonomie noch eine nachdrückliche Bestärkung. Die all
gemeinen ökonomischen Kategorien sind noch mannigfach. 
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mangelhaft festgestellt und es wird aus dem Grunde un
vermeidlich, bei den gedachten inductiven Operationen auch 
die Privatwirtbschaft in mehreren Punkten etwas eingehender 
heranzuziehen. 

Hiemit ist die methodische Gliederung der nachfol
genden Untersuchungen gegeben. 

Da wir das Wesen der Oekonomie in einer bestimmten 
Dichtung des menschlichen Handelns, welche aus der Natur 
des Menschen und seinem Verhältnisse zu der ihn umge
henden Aussenwelt entspringt, erblicke-n, so war bei den 
erstbezeichneten wissenschaftlichen Verrichtungen auf Vor
gänge der menschlichen Psyche zu recurriren. In dieser 
Hinsicht wurden manche Erkenntnisse gewonnen, die im 
Folgenden, wie Verfasser hofft, als dauernde Bereicherung 
unserer Wissenschaft niedergelegt sind. Doch noch vieles 
Weitere bleibt in dieser Richtung zu thun, das in Hinkunft 
Anderen bei vielleicht grösserer persönlicher Competenz 
ußd auf Grund von Fortschritten der Psychologie selbst 
zu erringen beschieden sein wird. 

Zu voller Klarheit über die innere Natur — Identität 
oder Verwandtschaft des Wesens bei äusserer Formverschie
denheit — diverser ökonomischer Erscheinungen gelangt man 
indess nach des Verfassers Ansicht nur auf die Weise, dass 
*nan a priori die Momente des ökonomischen Handelns an 
sich scharf sondert von denjenigen Handlungen der Menschen, 
welche durch die socialen Beziehungen hervorgerufen und 
geleitet werden, wie "dies bereits in der mehrcitirten frü
heren Schrift angedeutet wurde. Das erheischt ein Aus
einanderhalten derjenigen Handlungen des Menschen, welche 
abgesehen von den socialen Zusammenhängen, lediglich 
dem Ökonomischen Grundverhältnisse des menschlichen 
Daseins entstammen und eben aus dem rein natürlichen 
Wesen des Menschen zu erklären sind, gegenüber den
jenigen Handlungen, welche aus den socialen Gestaltungen 
hervorgehen und entweder die Reihe der ökonomischen 
Erscheinungen als neu hinzutretende erweitern oder das 
ökonomische Handeln an sich in gewisser Richtung modi-
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ficiren. *) Von diesem theoretischen Standpunkte aus erschien 
es geboten, dem Versuche einer nach dem eben bezeich
neten Plane durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchung 
hier soweit, aber auch nur soweit, Raum zu geben, als 
der Endzweck einer befriedigenden Aufhellung der staats-
wirthschaftlichen Phänomene unbedingt erforderte. Ab
schnitt III. der vorliegenden Ausführungen findet hierdurch 
seine Rechtfertigung. 

Mit allem Vorbehalte, dass die hier erzielten Resul
tate gewiss nur unvollkommen sind, dürfen dem eingehal
tenen Verfahren ganz entschiedene wissenschaftliche Vor-
theile zugeschrieben werden. 

Vor Allem werden auf diesem Wege die allgemeinen 
Ökonomischen Kategorien in voller Reinheit zu gewinnen 
sein. Die elementaren Erscheinungen alles Wirthschaftens 
werden so bestimmt, indem zunächst von den socialen Be
ziehungen unter den Menschen abstrahirt wird. Dadurch 
wird sicherlich das wirklich Generelle alles ökonomischen 
Thuns erkannt. Was auf solche Weise festgestellt ist, muss 
das Handeln eines Menschen darstellen, welcher eine völlig 
isolirte Wirthschaft führen würde. Das hiemit gegebene 
Schema der obersten ökonomischen Begriffe beschreibt aber 
auch den allgemeinsten Inhalt alles ökonomischen Denkens 
und Handelns der Wirklichkeit, ergibt somit Dasjenige, was 
an erster Stelle der Privatwirthschaft und der Staatswirth-
schaft gemeinsam ist, wie es auch in einer durchaus socia-
listischen Wirthschaft wiederzufinden sein müsste. Es ist 
indess, um nicht in Irrgänge zu gerathen, eine strenge 
Scheidung der Oekonomie von der Technik vorausgesetzt **). 

*) Schon Rodbertus führt aus („Zur Erkenntniss etc." S. 187, 
„Das Capital", S. 74—77), dass es solche allgemeinste ökonomische Be
griffe gebe, die im Zustande der isolirten Wirthschaft gelten müssten, 
dass dann durch die socialen Verhältnisse in der Wirthschaft der Wirk
lichkeit dieselben eine besondere Färbung erhalten und neue ökono
mische Kategorien hinzutreten. Nur ist seine Anschauung, dass dieser 
sociale Zustand mit Beinen Folgen für die Oekonomie lediglich aus der 
Theilung der Arbeit hervorgehe, eine viel zu enge. 

**) Siehe hierüber „das Wesen und die Aufg. d. Nat." S. 9. 
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Dass Letzteres nicht immer geschah, sondern bisweilen eine 
Verwechslung des Oekonomischen mit dem Technischen des 
menschlichen Handelns erfolgte, hat folgenschwere Irrungen 
hervorgerufen, z, B. hinsichtlich der Erscheinung des Ca-
pitales. 

Bei Einhalten des erwähnten Vorganges wird ferner 
ein Fehler vermieden, in welchen man sonst leicht verfällt, 
nämlich: bei der Induction aus dem wirthschaftlichen 
Handeln in den bestehenden socialen Beziehungen ein auf 
letzteren fussendes Moment in den allgemeinen Grundbegriff 
hineinzulegen. Eben das ist an manchen der bisher in 
Geltung gestandenen Theorien auszusetzen, und da man 
bisher die privatwirthschaftlichen Vorgänge allein ins Auge 
fasste, so tragen manche Grundbegriffe nach der herkömm
lichen und noch grösstentheils herrschenden Lehre eine 
privatwirthschaftliche Färbung an sich. Um nur einzelne 
Beispiele anzuführen, sei an die Werththeorie erinnert, 
welche den Tauschwerth als eine ursprüngliche Form des 
Werthes auffasst, als ein gewissermassen den Gütern selbst 
innewohnendes Quantitätsverhältniss, in welchem sie öko
nomisch einander wie chemische Aequivalente ersetzen, 
welches folglich auf das tertium comparationis einer ge
heimnissvollen Werthssubstanz zurückzuführen sei. Die irrig
sten Theoreme beruhen hierauf. In Wahrheit ist der Tausch
werth nicht die gesellschaftliche Werthform, wie z. B. 
Bodber tus und nach ihm Wagn er lehren, sondern eine 
gesellschaftliche u. z. eine der Privatwirtschaft angehörige 
Werthform, und das Wesen des Werthes wird erst richtig 
erfasst, wenn man von den socialen Beziehungen absieht. 
Oder die Auffassung, dass die Arbeit als Arbeitsleistungen 
anderer Personen je dem einzelnen Wirthschaftssubjecte 
als ein Gut erscheine. Dies ant$'cipirt schon das sociale 
Verhältniss der Menschen unter einander und trübt die 
Klarheit der obersten Begriffe. Hieher zählt auch die An
schauung, welche „Rechte und Verhältnisse" zwischen 
Wirthschaftssubjecten unter den Gutsbegriff subsumirt. 
Ebenso die Theorie, welche den Werth aus den Kosten 
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ableitet. Dasjenige, was wir in der Verkehrswirthschaft 
Kosten nennen, bedarf erst der Erklärung und jene Theorie 
erklärt daher etwas durch etwas erst zu Erklärendes, wobei 
es ihr passirt, dass gerade Dasjenige, was sie erklären 
will, der Werth, die Erklärung jener Erscheinung gestattet 
die sie zur Erklärung des Werthes benützen zu können glaubt. 

Die Folgen solcher Irrungen waren weitreichende. 
Einmal schon im Bereiche der Privatwirtschaft, da sie 
nothwendiger Weise unzutreffende Aufschlüsse über die 
wirthschaftlichen Dinge gaben und demgemäss auch zu 
der Wirklichkeit unangemessenen praktischen Forderungen 
führten. Z. B. die bekannte Werttheorie, dass die Güter 
nach dem Quantum der auf ihre Herstellung verwendeten 
Arbeit „sich gegeneinander vertauschen", indem eben die 
Arbeit Substanz unflfMass jenes, irrig erfassten, Tausch
wertes sei. Sodann aber — und das ist für uns hier das 
Wichtige — mussten Grundbegriffe von privatwirthschaft-
licher Färbung verhindern, die betreffenden ökonomischen 
Kategorien, also das Wesen der bezüglichen generellen 
Erscheinungen, in den Staats wirthschaftlichen Vorgängen 
wiederzufinden, und wurden somit für das letztere Gebiet 
der Wirthschaft das Hinderniss einer befriedigenden, ja 
einer Erklärung überhaupt. 

Der vorbeschriebene Forschungsgang setzt uns in den 
Stand, diese Klippe zu vermeiden. Ihn zu wählen, war 
geradezu die erste Vorbedingung einer Ermöglichung der 
Lösung der gestellten Aufgabe. Wenn dieselbe gelungen 
ist, bezw. soweit sie gelungen ist, danken wir solches 
lediglich dem dargelegten methodischen Vorgehen. Es soll 
dies hiermit auf das nachdrücklichste betont werden. 
Gemäss demselben wird im Nachfolgenden wohl darauf ge
achtet, welche Formen etwa eine mit dem abstracten, aus 
•dem Wesen des Oekonomischen an sich gewonnenen Grund
begriffe bezeichnete Erscheinung in den beiden unterschie
denen Gebieten der Wirthschaft annimmt. Es mag das 
mitunter ein etwas weiteres Ausgreifen mit sich bringen; 
es mag vielleicht Manchem als dürre Abstraction erscheinen: 
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es ist indess der zum Ziele führende Weg. Auf ihm ge
langen wir von dem allem Oekonomischen Gemeinsamen 
durch die Besonderheiten der beiden Gebiete dahin, in den 
complicirtesten Erscheinungen, denen der Staatswirthschaft, 
eben jenes Allgemeine wiederzuerkennen und dadurch die
selben zu erklären. 

Noch einen weiteren Vortheil schliesst diese For
schungsweise ein, welcher nebenbei Erwähnung verdient. 
Sie führt sowohl in der Privatwirthschaft als in der Staats
wirthschaft auf die ökonomisch handelnden Individuen in 
den mannigfachen socialen Combinationen zurück. Dadurch 
vermeidet sie die collective Behandlung privatwirthschaft-
licher Vorgänge, welche, zwar als Reaction gegen die alte 
atomistische Theorie erklärlich, ihrerseits neue Irrthümer 
begeht. Der Hauptfall solcher schiefen Auffassung betrifft 
wohl die Erscheinungen der privatwirthschaftlichen Ver-
theilung des Ertrages der Production bei der Arbeitsge
meinschaft des freien Verkehres. Hier haben manche Schrift
steller die verschiedenen Theilhaber als ganze Classen oder 
geschlossene Gruppen einander gegenübergestellt und un
beachtet gelassen, dass innerhalb jeder Gruppe die indivi
duellen egoistischen Interessen sich im Sinne der Con-
currenz geltend machen. Die frühere Theorie übersah 
wieder das mutualistische Classeninteresse, welches in der 
That neben dem individuellen in Wirksamkeit tritt und 
selbst zu collectivistischen Erscheinungen führen kann. 

Da wir sowohl im Individualismus als im Collectivismus 
egoistische, mutualistische und altruistische Motive und 
Handlungen der Menschen wahrnehmen, sehen wir uns 
veranlasst, die aus diesen divergirenden und convergirenden 
Antrieben entstehenden socialen Beziehungen selbst wieder 
unter Abstration von ihren speciellen Erscheinungsformen 
auf den beiden Gebieten, der Untersuchung zu unterziehen. 
Dies bietet abermals den Vortheil, das allgemein Wesent
liche auch da genau hervorzuheben, so z. B. das Wesen 
der Erscheinung des Eigenthumes, ob dasselbe nun Einzel
oder Collectiv-Eigenthum ist. Und das lenkt den Blick auf 
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die geschichtliche Entwicklung, in welcher verschiedene 
Formen gewisser socialökonomischer Erscheinungen, indivi
dualistische und collectivistische, einander ablösen, deren 
Aufeinanderfolge zu erklären uns reizt und unsere Einsicht 
steigert. Auch hier ist die so vermittelte einheitliche Er
fassung der Erkenntniss der Uebereinstimmung gewisser 
Phänomene in ihrem innersten Wesen eminent förderlich. 
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Die diversen Theorien über die ökonomische 
Beschaffenheit der Staatsthätigkeit 

§. 7. Bisherige Anläufe zur Erfassung der ökonomischen 
Seite der Staatsthätigkeit. Bevor wir in die theoretische 
Untersuchung eintreten, deren Plan im vorstehenden Ab
schnitte dargelegt wurde, wird es nicht unzweckmässig 
sein, auf die Fachliteratur einen Blick zu werfen und zu
zusehen, ob uns dieselbe zu dem nicht leichten Werke 
brauchbare Bausteine an die Hand gibt. Es ist von vorn
herein nicht anzunehmen, dass die vielen grossen Geister, 
welche der Theorie der Volkswirthschaft dienstbar gewesen 
sind, nicht in irgend welcher Weise bereits originale und 
anregende Ideen betreffend die ökonomische Seite der Collec-
tivlebensführung sollten zum Ausdrucke gebracht haben. Und 
in der That hat es, wenngleich die Behandlung der gemein-
wirtschaftlichen Erscheinungen im Sinne einer exacten 
Theorie den Bearbeitern unserer Wissenschaft bisher ferne 
lag. doch nicht aqf einzelnen Versuchen gefehlt, die Staats-
wirthschaft auf allgemeine ökonomische Kategorien zurück
zuführen! wobei jedoch eben nur der Staat im engeren 
Sinne des Wortes ins Auge gefasst wurde, nicht alle Arten 
der collectivistischen Verbände. Solche Versuche wurden 
indess nicht unternommen als eigene staatswirthschaftliche 
Theorien, sondern lediglich zum Behufe der theoretischen 
Einkleidung praktischer staatswirthschaftlicher Lehren, ins
besondere der Finanzlehre. Es machte sich eben das theo
retische Bedürfniss unwillkürlich geltend, nur konnte es be
greiflicherweise in Doctrinen, die meist ad usum bestimmter 
praktischer Tendenzen und keineswegs unter dem Leitsterne 
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richtiger methodologischer Grundsätze geschaffen wurden, die 
erforderliche Befriedigung nicht finden. Unter solchen Um
ständen blieben die bezüglichen Theorien erklärlich blosse 
Anläufe, wie sie auch in der Regel ziemlich unvermittelt 
neben den praktischen Lehren stehen und auch nicht ent
fernt in ihre stricten Consequenzen betreffs der letzteren 
verfolgt wurden. Es empfiehlt sich also, die betreffenden 
Theorien vorher zu überblicken, um zu erkennen, ob für 
unsere Zwecke vielleicht in mancher Hinsicht bereits ein 
fester Boden gefunden ist, auf welchem wir ohne Weiteres 
Fu8s fassen können, oder ob die Ausgangspunkte durch
wegs erst neu zu suchen und zu bestimmen sind: 

Jede solche Ueberprüfung in Geltung stehender oder 
gestandener Theorien ist an sich eine interessante Beschäf
tigung. Sie zeigt den eigentümlichen, vielfach von inneren 
und äusseren Ursachen bedingten Werdeprocess der Ideen. 
Aber sie ist zugleich im hohen Masse nützlich, weil sie 
Lücken aufzeigt, welche auszufüllen, und die Irrthümer 
nachweist, die zu vermeiden sind. Zu diesem Zwecke vor
genommen, erscheint sie auch keineswegs als selbstgenüg
same negative Kritik, sondern als die Unterlage eigener 
positiver Leistung und fortschreitender Erkenntniss. Wer 
aber dies als eine zu langwierige Sache ansehen sollte, 
möge Folgendes nicht ausser Acht lassen. Ueberkommene 
falsche Theorien sind wie ein Phantom, das den Geist in 
dem Bannkreise einer irreleitenden Idee festhält und da
durch verhindert, sich auf einen freien Standpunkt empor
zuschwingen, von welchem ein untrüglicher Ueberblick der 
Erscheinungen zu erlangen ist. Mit solchen Doctrinen muss 
vorher tabula rasa gemacht werden; dann ist die Bahn 
für eine unvoreingenommene Anschauung und Ergründung 
der Dinge frei. Jenes ist aber vielleicht die schwierigere 
Seite einer selbständigen Forschungsarbeit. Nichts fällt 
schwerer als das Losreissen von eingewurzelten Anschau
ungsweisen; um so schwerer, je mehr Ansehen und Ver
breitung herrschende Theorien, sei es durch die Dauer 
ihrer zeitherigen Geltung, sei es durch die Autorität ihrer 
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Vertreter, gewonnen haben. Die nachstehenden Paragraphen 
sind flieser unvermeidlichen Vorbereitung eines voraus
setzungslosen Eindringens in die Natur unseres Erschei
nungsgebietes gewidmet. Möge der Leser dieselbe als einen 
Läuterungsprocess seiner Anschauungen in demselben Sinne 
verfolgen, in welchem der Verfasser einen solchen an sich 
selbst durchmachen musste. 

§. 8. Die camer alistische, haus wirtschaftliche Theorie. 
Die älteste der gedachten Theorien können wir die hauswirth-
sehaftliche nennen, weil sie die Staatsgebahrung jilsjemen 
elnzelwirthschaftlichen Haushalt int stricten Sinne des 
WofteTMffässfe^ TleTleieht nicht unzutreffend in den Zeiten 
des unentwickelten Staates auf Grundlage des Domanial-
und des Feudalwesens, welches für Heer, Gericht und Po
lizei sorgte, wird diese Auffassung natürlich mit den ersten 
Stadien der Entwicklung des modernen Staates eine blosse 
Analogie, die höchstens für die/wohlgemeinten Klugheits-
und Buligkeitslehrenj ausreichte, welche f^ie üameralisten 
den absoluten Fürsten bezüglich ihres ökonomischen Ver-
haltens gegenüber den Unterthanen ertheiltemjDie Stellen 
in den bezüglichen Schriften, welche die Staatsangehörigen 
geradezu als Objecte der Hauswirthschaft behandeln, wie / 
wenn dem Fürsten gerathen wird, die Unterthanen gut zu 
nähren, weil er sie dann mit grösserem Erfolge scheeren 
könne u. dgl., sind selbstverständlich blosse Vergleiche, aber 
die Auffassung der Staatsgesellschaft als einer Familie, für 
deren Bedürfnisse und Wohlergehen das Staatsoberhaupt 
wie ein Patriarch Sorge zu tragen hat, über deren Mit
glieder er aber auch gleich einem solchen das Verfügungs
recht besitzt, ist eine verbreitete, und der Sinn, in welchem 
die bezüglichen Wendungen gebraucht wurden, schwankt I 
zwischen Bildlichkeit und Wörtlichkeit, Nur eine Stelle, 
von S t e u a r t , wohl dem letzten Vertreter der gedachten 
Richtung, sei angeführt *): „Economy is the art of pro-
viding for the wants of a family, with prudence and fru-

*) Inquiry into the Principles of Pol. Econ. I. Bd., Einltg. 
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gality. The whole Economy must be directed by tbe head, 
who is botli lord and Steward of tbe family. Wbat Economy 
in a family, political Economy is in a state, witb tbis 
essential difference bowever, tbat in a state tbere are no 
servants, all are children"! Die Verfügung über die Güter 

( der Urjterthanen erfolge, lehrt die Theorie weiter, nach 
: dem Principe einer natürlichen Gerechtigkeit, im Verhält
nisse ihres Vermögens. 

Es ist wohl unnöthig, bei dieser Lehre des Längeren 
zu verweilen. Sie ist die erste, noch naive Auffassung der 
Thatsache, dass eine wirthschaftliche Erscheinung in dem 
Staatsleben vorliegt, concipirt nach den politischen und 
ökonomischen Zuständen ihrer Entstehungszeit. Wie so viele, 
ursprünglicher Anschauungsweise entstammenden Theorien 
enthält aber auch sie den Keim einer Erkenntniss von dau
ernder Giltigkeit.) Aus ihr erwuchs die Lehre vom „Staats
haushalte", die sich in der Kunstlehre der Finanz bis auf 
den heutigen Tag erhalten hat.) Indess muss man zwei 
Phasen der letzteren wohl unterscheiden. In der älteren 
trug dieselbe noch die Eierschalen an sich: man stellte 
den Haushalt des Staates dem des Privatwirths völlig gleich 
und wendete folgerichtig auf ihn die nämlichen Klugheits
regeln wirthschaftlichen Handelns an, welche aus den Um
ständen des Privathaushaltes abgeleitet worden waren, wie 
z. B. es hätten sich die Ausgaben nach den vorhandenen Ein
nahmen zu richten; man solle womöglich keine Schulden 
machen; wenn man aber schon in die leidige Nothwen-
digkeit solches zu thun versetzt war, möge man die con-
trahirte Schuld mit grösster Beschleunigung zurückzahlen 
u. dgl. Ueber die praktischen Fehlgriffe, welche hiemit be
gangen wurden, ist man dermalen einig. Um sie zu ver
meiden, zieht die neuere Finanzlehre den Privathaushalt 
eigentlich nur mehr zum Vergleich heran, worin aber streng
genommen die Negation läge, dass die ökonomische Kategorie 
des Haushalts sich in der Staatswirthschaft gleichwie in der 
Privatwirtschaft wiederfinde. Das wäre zu weit gegangen und 

, würde eine bereits gewonnene richtige Erkenntniss wieder auf-



§•8. 47 

beben. Wir werden im Folgenden finden, dass es allerdings irrig 
wäre, mit der Kategorie des Haushalts die ökonomische Natur 
auch nur der einen Seite der Staatstbätigkeit, welche man 
unter dem Finanzwesen begreift, vollständig erfasst zu meinen. 
Aber neben anderen allgemeinen Erscheinungen, resp. Grund
begriffen, findet sich auch der des Haushalts sowohl in der 
Privat- als in der Collectivwirthschaft, und zwar mit allen 
Merkmalen seines Wesens. Die ältere Lehre, oder vielmehr 
die ihr zu Grunde liegende theoretische Anschauung, hatte 
in dem Punkte Recht, nur beging sie den Fehler, unwe
sentliche Momente des Privathaushaltes als wesentliche 
Merkmale des Vorganges überhaupt anzusehen und insbe
sondere zu übersehen, dass bezüglich der Zwecke, deren 
ökonomische Realisirung je in's Auge gefasst wird, bei der 
Privatwirthschaft und der Collectivwirthschaft nicht mit 
gleichen Zeitabschnitten gerechnet werden darf. Mit dieser 
Richtigstellung haben wir ein gutes Stück unserer heutigen 
Einsicht in die Natur der Staatswirthschaftlichen Erscheinun
gen in letzter Linie auf die alte hauswirthschaftliche Theorie 
zurückzuführen. Auf der anderen Seite freilich involvirte eben 
dieselbe die Idee einer Singularwirthschaft des Staates (gegen
über der Wirthschaft seiner Angehörigen), was wieder — ob-
schon für Zwecke der Kunstlehre vollkommen genügend — 
bisher ein Hinderniss einer der Wesenheit der Dinge 
adäquaten theoretischen Erfassung der collectivwirth schaff -
liehen Phänomene gebildet hat. 

Die hauswirthschaftliche Theorie der Staatswirthschaft 
schloss auch die Volkswirtschaftspfiege ein. Die betref
fenden Massnahmen lind ihr eben Acte landesväterlicher -Y 
Fürsorge gegenüber den, wie Unmündige betrachteten Lan
deskindern, die der weise Regent in Allem und Jedem zu 
ihrem eigenen Besten zu leiten die Pflicht habe, in welcher 
Hinsicht der eudämonistische Polizeistaat der Obrigkeit 
unfehlbare Einsicht, den Individuen hingegen ein sehr 
mangelhaftes Verständniss der eigenen Interessen und gar 
keine Selbstthätigkeit zutraute. 
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§. 9. Die Tauschtheorie. Eine eigenthümliche Anschauung 
von dem wirtschaftlichen Wesen der Staatsthätigkeit ist in 
der principiellen Autfassung eingeschlossen, die der sog. 
relativen Steuer theorie zu Grunde liegt, d. i. die Auflassung, 
dass in den Abgaben der Einzel wirtschaften an den Staat 
ein Güterumsatz gegeben sei, mittels dessen der Einzelne 
die V ortheile des Staats Verbandes erkaufe. Der genetische 
Zusammenhang derselben mit der rationalistischen Staats-/ 

i ridee, bz. der einseitigen Rechtsstaatstheorie, ist bekannt, doch' 
sind die Meinungen, welche in dem Punkte zur Zeit in der 
\deutschen Wissenschaft Oberhand haben, insofern unrichtige 
als sie den Antheil, der dem Werke von Ad. S m i t h an 
dieser Ideenentwicklung zukommt, in einer Weise über
schätzen, welche mit dem Inhalte der Smith'schen Lehren 
nicht vereinbar erscheint*). Die Entwicklung jener logischen 
Consequenz aus dem Keime der naturrechtlichen Steuer-
defmition eines Grotius und Montesquieu zu der bestimmt 
formulirten relativen Steuertheorie war keinegswegs eine 
so unmittelbare, gelangte vielmehr erst später zum Abschluss, 
nachdem die Staatsauffassung, mit welcher allerdings auch 
Smith sympathisirte, zu voller Einseitigkeit ausgebildet war. 

Jber Gedanke, dass der Einzelne zwar Theile seines Ein-
^ k o m m e n s hingebe, dafür aber die Vortheile des Staats

verbandes empfange, wurde längere Zeit — und so auch 
bei Smith — nur zur Begründung der allgemeinen indi
viduellen Steuerpflicht, resp. des Steuerrechtes des Staates, 
welches ja gegenüber der Grundherrlichkeit und den Exem
tionen der privilegirten Stände erst durchzukämpfen war, 
sodann zur Aufstellung des Steuervertheilungsprincipes der 
,„Proportionalität mit dem Einkommen" benützt. Erst die 

\/j Verbreitung der Ideen des „Contrat social" führte dahin, die 
" Steuerentrichtung als einen f ö r m l i c h e n T a u s c h von 

*) Insbesondere Held „Einkommensteuer", S. 42, hat dem „Geiste" 
des Smith'schen Buches wohl eine dem Wortlaute gegenüber zu grosse 
Bedeutung beigemessen. In der „socialen Geschichte Englands" hat 
Held jenes Urtheil schon modifirirt. 

file:///deutschen
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uteni gegen die Vortheile des staatlichen Verbandes (we
lt l ich Sicherheit) aufzufassen, welchen Tausch die Ein

zelnen kraft derselben Motivation vollziehen, welche sie zur 
Eingehung des Staatsvertrages bei Gründung des Staats-
Verbandes bestimmte. Wer strict auf dem Boden der Staats-
^•^'agstlieorie stand mau wird zugeben, dass sie im 

,,| |1,!l of Nations als solche nicht proclamirt wird — 
p U S s t e diese ihre Consequenz auf dem wirthschaftlichen 
Gebiete ziehen*). 

i ii 

111! 

, . ' ) Bei Smith finden wir die Staatsthätigkeit und somit die Steue 
eineswega im Lichte der Tauschtheorie dargestellt. Vielmehr niaw. 

' • diese Dinge als etwas Gegebenes hin, so zwar dass seine Steuer
et e ' W e n n man will, eben so gut zum Ausgangspunkte der absoluten 
' °iierdoctrin genommen werden kann. Schon in der Einleitung des 

erkes erscheinen die „notwendigen Ausgaben des Souveräns oder 
Cs Gemeinwesens" kurzweg als (selbstverständlicher) Grund eines 

»''nikoHimons des Souveräns oder Gemeinwesens" hingestellt. Im 
• Buche werden dann die von Smith unterschiedenen drei resp. vier 

Av[<-'n von Ausgaben lediglich im Einzelnen nach dem Masse und 
d( 'n Anlässen ihres Eintretens und insbesondere nach der Hinsicht 
UlItevsiicht, ob sie, weil „laid out for the benefit of the whole society, 
*>thout injustice" von den allgemeinen Abgaben bestritten werden 
Sol le», oder ob, weil vorteilhaft für einzelne speciell betroffene Per-
sonenkreisc oder Gebiete, sie aufgebracht werden sollen durch einen 
besonderen Beitrag der betreffenden Personen oder Localitäteu, da 
0S »ünjust that the" whole society should contribute towards an oxpense 
?f wbich the benefit is confined to a part of the society." Für die 
W a c h und mit, Rücksicht auf das Ungenügen anderer Einkünfte des 
«««•Sehers erforderlichen Steuern stellt S. schliesslich die bekannten 
1>ri»eipien lediglich als Maximen von „evident justice and Utility' au i-
L i e so oft angeführte Stelle von der gemeinsamen Bewirtschaftung 
oi»<-s Landgutes ist nur als Vergleich beabsichtigt zur Erläuterung 
J°r ohne jede weitere Begründung in die erste Linie gestellten Regel: 
« « ünterthanen sollen im Verhältniss zu ihren Kräften, d. h . i m 
V'erhältniss des Einkommens, welches sie unter dem Schutze des 
Staates gemessen, zu den Kosten der Regierung beitragen, die wie 
Wke) die Verwaltungskosten eines gemeinschaftlichen grossen Land
gutes seien, zu denen die Theilhaber im Verhältniss ihres Interesses 
beitragen müssen. In diesem erläuternden Beispiele ist offenbar nichts 
weniger als eine Erklärung, sondern lediglich ein Bild beabsichtigt, 
<l;>* nur die Gerechtigkeit des vorangestellten Participationsmodus 

s=ix» Staatswirtfuobaft. 4 
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Aber auch ohne an der Staatsvertragstheorie fest
zuhalten; konnten Schüler Smith's zu der gedachten staats-
wirthschaftlichen Theorie gelangen, wenn sie die Grund
gedanken, welche dem Werke des Meisters zu so unge
wöhnlichem Erfolge verholfen hatten: Arheitstheilung und 
Austausch, auf die Beziehungen der Menschen im Staats
leben anwandten. Einzelne Wendungen in diesem Sinne 
wurden laut; vorerst noch nebenbei und unbestimmt. Die 

j . k Volkswirthe der Manchesterschule, um die geläufige Collectiv-
*- bezeichnung zu gebrauchen, innerhalb und ausserhalb Eng

lands haben sodann die/Thesis von dem Tausche zwischen 
Leistung des tiinzelnenunij,eistuiig des Staates, welcher 

, in der Steimr^aljlung und der Staatsbethätigung vorliege, 
ausdrücklich und nachdriicklich ibrmulirt. Damit war die 
Anschauung gewonnen, dass hier im Grunde genommen ganz 
die nämliche Erscheinung vorliege wie in dem privatwirth-
schaftlichen Tausche: Leistung und Gegenleistung — von 
gleichem Werthe, wie jene Doctrin auch die privatwirth-
schaftlichen Tauschvorgänge irrig auffasste — nur die .Form.. 

v> s£i_J£££§6^eden •) es hätten diese Transactionen gewisser-
rnasseii nur das staatswirthschaftliche Kleid angezogen, 
innerlich aber seien sie wesensgleich mit jenen privat-

illustriren soll, und nichts Anderes als Gerechtigkeit und Zweckmäs
sigkeit (justice and utility) sind für Smith die Leitsterne der Steuer-
vertheilung. lieber die ökonomische Natur der Staatsausgaben im 
Allgemeinen will Smith mit Anziehung des Vortheiles gar nichts 
aussagen, ja enthält seine Theorie überhaupt nichts — mit einer 
einzigen Ausnahme. Gerade diese aber läuft der einseitigen llechts-
staatstheorie zuwider. Es ist dies die bekannte Motivirung seiner 
dritten Classe von Ausgaben des Staates: „Public works and public 
institutions, which, though they may be in the hiebest degree ad-
vantageons to a great society, are, however, of such a nature, thattlie 
protit could never repay the expense to any individual, or small 
number of individuals, and which it therefore cannot be expected 
that any individual should erect or maintain." Man sieht: eine durchaus 
ökonomische Charakteristik einer Art von Staatsausgaben, aber eben 
nur eines Theiles der Staatszwecke, welche mit jener der übrigen nur 
den Umstand der Nothwendigkeit gemein haben, der folglich als 
der einzig wesentliche übrig bleibt. 

* 
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wirtschaftlichen. So schloss sich der King einer Geistes-
Achtung, die ja auch in der Privatwirtschaft in dem 
Mansche die Essenz aller Oekonomie erblickte: „lausen, , 
Tausch, Tausch! Da haben Sie Ihre Nationalökonomie 
wie Lassalle bekanntlich den Vertretern dieser Richtung 
Per adresse Schulzens zurief. Das „emptae pacis pretium 
war damit dem Wortlaute nach zu einer staatswirthschait-
üehen Theorie erhoben. Erinnern wir uns nur an einige 
Äusserungen tonangebender Wortführer der Achtung. 

Von den englischen Volkswirthcn hat w o h l ^ S ^ ^ f 
Theorie am entschiedensten bekannt. Mit ^ 7 ^ ^ ° 
diTStaatsvertragstheorie führt er sogar die Entstehung des 
Maates zurück auf einen Tausch „seitens Jenumdes de 
Schutz anbot in Austausch für Unterwerfung und erbl t 
* diesem Vorgange eine Arbeitsteilung die ^ a r d e 
Hot effectreich sei, da ihr zufolge wenige eys«n n em 
^osse Menge Menschen beschützen, wahrend s o n s t J e | 
selbst auf seinen Schutz bedacht sein ^usste und em grosse^ 
Theü der Existenz darin aufginge.*) Die M £ > S ^ 
«Wir betrachten alles, was die Organe der B * J * ™ ^ 
Prangen, als in Tausch gegeben für Neuste j e l e b e _ ^ 
°der minder vollständigen Schutz gegen äussere ^ ^ ^ 
Gewalt oder Trug gewähren. Es ist j a *• U n_ 
Tausch sich nach besonderen Grundsätzen ^ ^ 
^Willigkeit abseiten der U n t e r t h a n e r ^ * ^ « ^ 
Zwanges.) „Doch die Transaction, obschon n^ ^ ̂  U n d 

willig und öfters unbillig, ilt 1Iüfe l r n4e^schlechteste 
>m Ganzen ein vorteilhafter I aus 1 d ^ ^ ^ TvoKF 
und kraftloseste Regierung gewahrt mru - ^ ^ . ^ i nd i_ 
l i ieren und wirksameren /Schutz, als si^ M i t letzterem 
viduelle Anstrengungen erlangen konnten. ; ^ A n a logie 
Satze ist vollends jeder Schatten einer ^ ^ i n j e d e m 
verscheucht, da er besagt dass» d 1 ^ h a n s i c h trage, 
Falle auch das charakteristische Kennzeione 

*) „Political Economy," Encyclop. Metrop., 3. Aufl., S.M 
**) Eben daselbst S. 87. 
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welches Motiv und Wirkung des privatwirthschaftlichen 
' - Tausches ist, d. i. wohlfeilere und bessere Bedürfhiss-

befriedigung. 
Ein noch einflussreicherer Propagator der Lehre war 

B a s t i a t , dem sich dieselbe überdies als nothwendige Coa-
scquenz seiner Grundanschauung von dem Wesen des 
wirthschaftlichen Verhältnisses zwischen den Menschen: den 

•% Services echanges," nahelegen musste. „Quand un besoin 
a na earactere d1 universalite ei d'uniformite pour qu'on 
puisse 1' appeler b e s o h l p u b l i c , il peut convenir ä tous 
les hommes qui fönt partie d'une meme agglomeration 
(commune, province, nation) de pourvoir ä la satisfaction 
de ce besoin par une action ou par une delegation c o l l e c -
t i v e . En ce cas ils nomment des fonetionnaircs charges 
de rendre et de distribuer dans la communaute le service 
dont il s'agit et ils pourvoient ä sa remuneration par une 
cotisation qu' est, du moins en principe, proportionelle aux 
i'acultes de cha<(ue associe, Au fond les Clements primor-
diaux de l'economie sociale ne sont pas necessairement 
älteres par cette f o r m e particuliere d ' e c h a n g e . . . c'est 
toujours transmission d'efiorts, transmission de Services. 
Les fonetionnaires t r a v a i l l e n t pour satisiaire les besoins 
des contribuables; les contribuables travaillent pour satis-
faire aux besoins des fonetionnaires . . Lesprincipesessentiels 
de l'echange restent intacts . . , Ainsi consideres en eux 
memes, dans leur nature propre, en l'etat normal les Ser
vices publics sont, comme les Services prives, de p u r s 
e c h a n g e s . * ) 

Bekannt ist, dass die deutschen Vertreter der in Rede 
stehenden Richtung, bei welchen ja auch Bastiat in be
sonders hohem Ansehen stand, solche Aussprüche immer 
wieder reproducirten; allerdings meistens zur Motivirung 
ihrer Anschauungen in Betreff der Besteuerung. 

. In Betreff der Volkswirthschaftspflege verhielten sich 
I die Bekenner der ausgebildeten Tauschtheorie in Con-

*) „Hannouies e'con." C. XVII. (services privds et s. publics.) 
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sequenz der Rechtsstaatsdoctrin — der Reaction gegen 
(he Staatsbevormundung — principiell ablehnend; sie wiesen 
^ e bezüglichen Betätigungen der Privatwirtschaft zu 
(wobei sie, wie man siebt, weiter gingen als Smith selbst), 
nur dass sie dieses Postulat der Gewalt der Thatsaehen 
gegenüber nicht ausnahmslos behaupten konnten. 

Kine Variante der Tauschtheorie,r bildet eine Lehre, 
Welche man"äTTXTsocuran"ztheo r i e bezeichnen könnte: 
d i e Gleichstellung des Staates mit einer Assccuranz-Anstalt 
welche in dem Ideenkreise der Rechtsstaats- und der rela 
t iven Steuer-Theorie gleichfalls nicht selten zum Aus 
druck gelangt, Sie ist eben nur ein besonderer Ausdrucl 

' d e r Tauschtheorie, nicht etwas von derselben inhaltlich 
Reichendes ' . Schon der literargeschichtliche Zusammen-i 
°-ai»g erwcisl dies. Denn den betreffenden Airtoren erachten 
auch die Versicherung afs ein Eintauschen von Sicherung 
v ° r Capital verlast gegen Güter; die Erkenntniss, dass in 
cler Versicherung nicht ein egoistisches Tauschverhältniss, 
sondern eine mutualistische Interessenvereinigung vorliege, 
f a s s e n sie in voller Klarheit noch nicht. Dabei ist übrigens 
uicnt zu übersehen, dass selbst diejenigen Autoren,welche als 
dieWortführerundHauptvertreterdieser Nuance der Theorie 
ci*irt zu werden pflegen — Sohlözer*), Thiers**}.u. A. — 
a«ch nur das Bild einer Versieherungsgescllschait zur ße-
gnindung der proportionalen Besteuerung brauchen und 
wieist nicht an Gegenseitigkeitsvereine bei dem Vergleiche 
d e ^ e n , sondern an Vers icherungs-Unte rnehmungen , 
bei denen die Leistung der Prämie im A u s t a u s c h für die 
Leistung der Sicherung gegen Schaden erfolgt. .Die gedachte 
Lehrmeinung ist somit in der That nur als eine sporne le 
Formulirung der Tauschtheorie zu betrachten. Da siedle 
unbedingte Zurückführung aller Staatsthatigkeit auf Her
stellung von Sicherheit einschliesst - denn sonst konnte 
von einer Versicherung nicht die Rede sein — ist sie 

*) „Staatswirthschaft" IL §. 158. . 
,.**) ,J->e la proprio«, 1841, S. 280. Weitere Oitate bei Held 

»Einkommensteuer", S. 128. 
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eigentlich eine Tausclitheorie in schroffster Einseitigkeit, 
indem sie eben den extremen Rechtsstaafrsgedanken zur 
notwendigen Voraussetzung hat, während die Tauschtheoric 
in allgemeinerer Fassung am Ende auch aüT ölen, Wohl
fahrtszwecke verfolgenden Staat angewendet werden kann. 
Dass sie sich durch den crassen Widerspruch, in den sie 
sich durch jene Voraussetzung mit der Wirklichkeit setzt, 
von selbst hinfällig macht, ist einleuchtend. 

An eine nähere Widerlegung der Tauschtheorie zu 
gehen, hiesse heutzutage Avahrlich offene Thüren einrennen, 
nach dem, Avas bereits von anderer Seite gegen die gesammte 
politische Ideenrichtung, mit welcher sie im Zusammen
hange steht, vorgebracht worden ist.*) Das Wesentliche 
ist ihre principiell falsche Basis. Gleich ihrer eigentlichen 
Prämisse, der Staatsvertragstheorie, als deren Reflex sie 
sich darstellt, begeh/sie den Verstoss, collectivistische Er
scheinungen auf individualistischer Grundlage erklären zu 
wollen. /Sie sieht, dass hier Güterumsätze behufs ökono
mischer Itcalisirung von Lebenszwecken vorliegen, aber sie 
vermag für, dieselben keine andere als eine individualwirth-
schaftliche Erklärung zu finden. Ausser man wollte die 
Bezeichnung Tausch nicht streng wörtlich, sondern bildlich, 
als Kennzeichnung der Thatsache nehmen, dass alle Ein
zelnen an den Staat leisten, andererseits der Staat wieder 
in seiner Bethätigung allen Einzelnen zu Gute kommende 
Leistungen setze : dann liegt aber eben keine Erklärung 
des Phänomens, sondern blos eine entfernte Aehnlichkeit mit 
dein privatwirthschaftlichen Phänomen des Tausches vor, 
die auf theoretische Bedeutung keinen Anspruch machen 
kann. Gegenwärtig ist die Theorie wohl allgemein ver
lassen, einschliesslich derjenigen, welche dem Gesichtspunkte 
von Leistung und Gegenleistung bei der Steuervertheiluug 
noch eine gewisse Beachtung gewahrt wissen wollen wie 
W a g n e r und F. J. N e u m a n n . * * ) 

;i) Vgl. insb. Hehl a. a. 0. S. 26 \\. u. LOa 
**) Wohl aber hat Neu mann mit seiner Preislehre zwischen den 

Steuern und den Preisen wieder die Brücke geschlagen, nur von der 
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§. 10. Die Consumtionstheorie. Neben dem einen, um sich 
greifenden Aste entwickelte sich ein zweiter aus dem Stamme 
der SmitVschen Lehre, welcher, im Unterschiede von dem 
ersteren, aus dem Wortlaute seiner Ausführungen empor
wuchs. Wir meinen jene, welche von der Unterscheidung 
zwischen productiver und unproductiver Arbeit handeln. Die
selben finden sich bekanntlich im III. Capitel des II. Buches 
des Wealth of Nations und basiren auf dem Grundgedanken, 
Productive Arbeit sei diejenige, welche dem Dinge, aui das 
s 'e verwandt wurde; Werth hinzufügt, also „Werth producirt", 
Unproductive jene, von welcher Solches nicht ausgesagt 
Verden könne; „die sich nicht in einem besonderen Dinge 

satgegengesetzten Seite her, als von welcher es die relative Steuer-
theorie gethan. So lebhaft er die letztere als massgebendes Steuer-
Prtacip bekämpft, („Progress. Einkommensteuer", S. 60 ff.), so hat er 
doch, im Grunde nur eine Inversion ihres Grundgedankens vorgenom-
™ei1, wenn er für die Preiserscheinungen einerseits, Gebühren und 
Steuern andererseits gemeinsame Merkmale aufstellt. So spricht er 
davon, dass für gewisse Preise Rücksichten auf das allgemeine Wohl 
das Bestimmuugsmoment bilden wie für Steuern, nennt diese P r e i s e 
daher auch st eue r ä h n l i c h e („Handbuch d. pol. Oek.u, I. Aufl. 
S- 222), findet manche directe Steuern wie die Gebühren mit den von 
ihm so genannten Vereins- und Verbandspreisen ve rwand t (1. c. 
S- 232), will in einer gewissen theoretischen Behandlung der 1 r e i s e 
..zugleich den Boden sowohl für eine angemessene Tarif- und lax-, ais 
auch für die G e b ü h r e n - und S t e u e r p o l i t i k gewinnen, toUtite« 
wenigstens insoweit, als sie den an s ich g e r e c h t e n ^ « n d s a t / o n 
^ i r t h s c h a f t l i c h e n E n t g e l t s entsprechen soll (8. !228und 
^tont, dass selbst das Princip der Bemessung nach der Lei tung-
fähigkeit, welches bei der Steuer vorwiege, auch bei der 'V™*™ J ' 
Schaftlichen Preisbildung nicht geringe Anwendung findet ( * * * » • 
ßas ist eine Halbheit. Entweder die Preise einerseits und die Gebühren 
«ttd Steuern andererseits sind nicht wesensgleiche Erscheinungen 
dann stellen übereinstimmende Merkmale lediglich auswiche Ac -
Henkelten dar, deren Erklärung man suchen muss, die man aber 
nicht zur Zusammenfassung der verschiedenartigen Dingt̂  benutzen 
darf. Oder es liegt mehr als bloss äusserliche j W J i * W w . 
dann führt jene Gedankenrichtung consequent zur alten lausciitneone 
zurück. Die Staatsfunctionen sind ökonomisch Leistungen gegen Gutu 
oder Leistungen der Unterthanen, und selbst Leistung gegen Leistung 
fällt nach Neumann (1. c. S. 148) unter den Begriff des T a u s c h e s ! 
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oder („oder" bedeutet bei Smith in der Regel so viel wie 
—, eine Erläuterung) einer verkäuflichen. uWaare iixirt ' 
oder realisirt, welche bestehen bleibt, nachdem jene Arbeit 
vergangen ist" *). Für die unproductive Bethätigung werden 
nun sogleich als Beispiele aufgezählt: „Der Souverän mit 
allen Justiz- und Militär-Beamteten, die unter ihm dienen, 
sowie der ganzen Armee und Marine." „Ihr Dienst, wie 
ehrenvoll, wie nützlich, wie nothwendig immer, producirt 
nichts, für was eine gleiche Quantität von Dienst späterhin 
beschafft werden kann" **) . . . . „Gleich der Declamation 
des Schauspielers, den eindriickvollen Worten des Kedncs-
oder den Tönen des Musikers vergeht ihr Werk im Äugende 
blicke seiner Production" . . . . „Die ganze oder beinahe 
die ganze Staatseinnahme wird in den meisten Ländern 
dazu verwendet, unproductive Leute zu erhalten. So die 
Leute, welche einen zahlreichen und glänzenden Hof, eine 
starke Clerisei, grosse Marinen und Armeen bilden, die in 

/
Friedenszeiten nichts produciren und in Kriegszeiten nichts 
erwerben, was die Kosten ihrer Erhaltung compensiren 
könnte, selbst während der Kriegsdauer. Solche Leute, da 
sie selbst nichts produciren, werden alle aus dem Producte 

d 

*) Freilich unterlief hiebei ein eclatanter Selbstwiderspruch, von 
dem es unbegreiflich ist, wie er Smith entgehen konnte. Die Entloh
nung „geistiger Arbeiten" fasst er als Arbeitslohn auf, indem er ihre 
gesetzmässige Höhe im X. Cap. des I. Buches unter den übrigen Bei
spielen der Lohnbildang erklärt, und der Arbeitslohn ist ihm ja doch 
eine Einkommensquelle (nur dass er letzteres nicht stets eonsequent 
festhält). Das Einkommen aber bedeutet Smith, der diesen Begriff 
mit dem des Reichthums identificirt. „das jährliche Product des Bodens 
und der Arbeit einer Nation" resp. den Tauschwerth der produ-
cirten Sachgüter! Folgerichtig hätte er unproductive Beschäftigungen 
gar nicht Arbeit nennen sollen, weil sie ja kein tauschwerthes Object 
hervorbringen. Der Grund der logischen Incongruenz liegt in der 
collectiven Behandlung der einzehvirthschaftlichen Erscheinungen, der 
Construction des Begriffes eines Volkseinkommens, das sich in Einzel
einkommen auflöse. 

**) Hier ein merkwürdiger Anklang an die spätere Werththeorie 
Bastiat's und seiner Anhänger, der zufolge der Dienst (servicc) die 
l'rsache des Wertlies sei. 



§• 10. 57 

T°n anderer Leute Arbeit erlialten", so zwar, dass sie, wie 
omith weiter ausführt, einen derartig bedeutenden Theil 
dieses Productes consumiren können, dass nicht genug er
übrigt zur Erhaltung der produetiven Arbeiter, welche das
selbe im nächsten Jahre wiedererzeugen. „Jene unprodnetiven 
Hände, die nur aus einem Theile des erübrigten Einkommens 
des Volkes erhalten werden sollten, können einen so grossen 
-Theil von dessen Gesammt-Einkommen consumiren etc.".. . 

Das ganze Roheinkommon, „the whole annual produet 
o f the land and labour of every country," theile sich in 
zwei Theile : der eine ist bestimmt, das verbrauchte Capital 
za ersetzen, der andere, ein Einkommen (Reineinkommen) 
'Ml gewahren.*) Was zum Ersätze des Capitales dient, be
schäftiget unmittelbar nur procluctive Hände und, da das 
Capital Zins abwirft, erzeugt wieder Einkommen. Wenn 
immer man jedoch einen Theil seines Einkommens zur Er
haltung von unprodnetiven Leuten irgend welcher Art ver.-
^endet, in diesem Augenblicke werde der betreffende Betrag 
(1,;">Capitalc entzogen und zur C o n s u m t i o n verwendet, „is 
ptacedinhis stock reserved for immediate consumption." **) 

Damit erschien die Verwendung von Gütern zur Be
streitung von Staatsausgaben als ein Act der Consumtion 
gekeimzeichnet, d&aJ^Uu^ahlejo. als eine Handlungsweise 
<% eben beschriebenen Art, eine Consumtion mittels Er
haltung unproduetiver Arbeiter. "So erhält nicht nur der, 
Grossgrundbesitzer oder der reiche Kaufmann, sondern sogar 

;i) Dabei lässt S m i tli 1. c. Oh. 4. al. 4 auf ciamal das Einkommen 
für die Arbeiter verschwinden und spricht nur vom Einkommen für 
(he Capitalisten und die Grundeigenthümer. 

**) Smith begebt hinfort in dem weiteren Contexte der bezüg
lichen Ausführungen den auffälligen logischen Fehler, das erwähnte 
Resultat der Beschäftigung produetiver Hände und somit Erzeugung 
neuen Einkommens nur von dem wiederersetzten Capitale, nicht auch 
von dem neuersparten auszusagen und zweitens von dem anderen 
Theile des Einkommens (welcher nicht zum Capitalersatz verwendet 
Wird) nur zu sagen; dass er Heute oder Profit sei, also den oben be
merkten Lapsus betreffs des Lobneinkommens fortzusetzen. Auf dm 
Ursache dieses letzteren Fehlers gehen wir hier nicht weiter ein. 
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der gewöhnliche Arbeiter einen Dienstboten, oder er besucht 
ein Theater und trägt auf diese Weise seinen Theil dazu bei, 
eine Gruppe unprotluctiver Arbeiter zu erhalten; oder er 
zahlt Steuern und hilft so eine andere Gruppe zu erhalten, 
die zwar ehrenvoller und nützlicher, aber gleichfalls un-
productiv ist." 

Indess bot Smith selbst dem aufmerksamen Leser 
eine Handhabe, die llichtigkeit dieser Begriffsbestimmung 
in Zweifel zu ziehen. Er definirt, wie wir wissen, einen 
eigenen, den „dritten" Aufgabenkreis des Souveräns als 
die Errichtung und Erhaltung solcher öffentlicher Anstalten 
und Werke, welche, obschon im höchsten Grade v o r t e i l 
h a f t für die Gesellschaft, doch sogeartet sind, dass der 

£ j i r o f i t die Gestehungskosten den Individuen, welche etwa 
dieselben hergestellt hätten, nicht ersetzen könnet Und 
als Beispiele führt er an: Strassen, Brücken, Schiflfahrts-

, canäle, Haien etc., von welchen *) er beweist, dass sie den 
Benützenden Productionskosten, Transportspesen, ersparen, 
so dass die Consumenten der Güter ungeachtet der Ueber-

. wälzung der Benützungsgebühr auf den Preis der Waaren 
noch ersparen. Ist das nicht ein offenbarer Widerspruch 
mit dem Früheren? Unterscheidet sich diese Güterverwen
dung in irgend etwas von einer „produetiven" Capitalauf-
wendung, etwa der einer kostensparenden Maschine, und 
sind nicht die genannten Objecte Gegenstände, in welchen 
sich die Herstellungsarbeit fixirt hat, und die übrig bleiben, 
nachdem jene vergangen ist; die in dem Tauschwerte der 
zu ihrer Herstellung verbrauchten Güter einen ganz be
stimmten Werth besitzen und in ihren Nutzungen ein ver
käufliches Object bleiben? Dieser „Dienst" der Staats
organe ist also doch sicherlich ein produetiver im Sinne 
von Smith. Er hatte in den vorangeführten Beispielen freilich 
nur die bewaffnete Macht und die Rechtspflege als unpro-
duetive Güterverwendungen bezeichnet, aber dann doch die 
Steuern allgemein als solche erklärt und er handelt auch 

*) V. Buch, Ch. I., Part 111, Art. 1. 
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ausdrücklich von dem Falle, dass die angeführten öffent
lichen Werke aus Steuern errichtet und erhalten werden.:|) 

Angesichts dessen legte sich wohl der Gedanke nahe, ^> ^ 'IJ^f 
von der Frage der Productivitiit oder Unproduetivität der 
Dienste als seeundärem Umstände für die ökonomische 
Qualification der Staatsthätigkeit abzusehen und sohin die- , 
selbe lediglich in der Consumtion — dem erübrigenden 
gemeinsamen Merkmale, im Gegensatze zu einer Capital- ** 
verwenHung — zu finden. Diese Ideenfolge ward dann ins
besondere dadurch noch bekräftigt, dass die Lehre von 
d e r Unproductivität der Dienstleistungen bekämpft und die 
^'oduetivitüt der letzteren behauptet wurde, was bekannt-
l u ' n mit durchschlagendem Erlolgn von ,I.B. Say geschah, 
nachdem auch schon von anderer Seite Widerspruch gegen 
Smith in dem fraglichen Punkte erhoben worden war. 

Die Dienste sind Producte so gut wie die materiellen 
G i i ter, sie^sinTimmalerielle Producte — so lautete die neue -^ 
Lehre — und die Consequenz in"" Betreff des Finanzwesens 
*ar eine höchst einfache, g a v zieht sie sofort mit klaren 
Worten **): „Es gibt viele B e d ü r f n i s s e , die nicht anders 
a l s durch eine g e m e i n s c h a f t l i c h e C o n s u m t i o n be
friedigt werden können, d.h. so. dass alle Personen, welche 
zusammen einen politischen Körper ausmachen, zugleicn 

*) Auf gleichem Standpunkte steht noch Ricardo wenn er von 
äer „Konsumtion der Regierung« behauptet (Pnnmples, 8. Oap.), d«a 
*» Falle keine gesteigerte Production oder Verringerung c unpro 
äuetiven Censumtion seitens des Volkes mit ihr Hand i» Hand geht 
die Steuern notwendiger Weise auf das Capital fallen, d. b., „den 
zum produetiven Verbrauche bestimmtenVermogensstan.nl•»>«*«?» 
da ohne jene Regierungsconsumtion der betreffende rheil des Jan 
kommes zum Capital geschlagen worden wäre, was laut Anmerkung 
1. c. bedeutet, dass derselbe von produetiven, statt von unp ro uete 
Arbeitern verzehrt wird. Im anderen Falle bleibe allerdi V *«™^ £ 

eapital ungeschmälert, aber ohne die Steuern würde eben entsprechend 
neues Capital erspart worden sein, was wieder thatsachl ch eine 
unproductL Consumtion an Stelle einer sonst möghehen produetiven 
ergibt. 

**) Trai te d' economic politique, IV. Ruch. 7. Absch. 

http://Vermogensstan.nl
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ponsumiren." Eine, solche Consumtion nenne er öffentliche 
Consumtion. Die Mittel-dazu sind: Producte menschlicher 
Arbeit, entweder gewöhnliche materielle oder immaterielle 
Producte, wie „wenn obrigkeitliche Dienste zur Polizei-
und Justizverwaltung, Militär-Dienste.. . verlangt werden,'' 
Die finanzielle Seite der Staatsbethätigung war damit öko
nomisch in befriedigend scheinender' Weise erklärt. Die 
Erreichung der Staatszweckc stellt (g e meinsame Jjed.üj&»me 
der Verbandsangehörigen dar. Diese we_rdeu befriedigt wie -; 

IiTdividualbedürfnisse, durch Verzehrung von Gütern; theils 
Sachgütern theils Diensten. \Dic Regierung entnimmt den 
Staäts^rig"eliorigen"~einen TBeil ihrer Producte (grössten-
theils in Form des Geldes), um für letztere erst die zu 
consuinirenden Güter in der benöthigten Beschaffenheit 

\ einzutauschen.^,Steuern sind diejenigen Theile der Producte, i 
Welche die Regierung von der Gesellschaft fordert, um / 
»damit die öffentlichen Bedürfnisse oder die Staatsconsnmtion | 
\EU bestreiten/' *) j 
\ Die hiemit gegebene Erklärung, die „Consumtions-
theorie", genügte auch den deutschen National Ökonomen, 
welche die Finanzwissenschaft b egründeten, vollkommen, 
und eben sie rinden wir in den b ezüglichen Schriften teile 
viuelle reeipirt. Sie erscheint auch als concludent und zu-

i reichend unter zwei Voraussetzungen : erstens der vollstän
digen Gleichstellung der immateriellen Producte mit den 
Sachgütern eben als Güter, zweitens aber unter der Be
dingung, dass man die Ausdehnung des Gutsbegriffes mit 
Einbeziehung der Dienste beendet, nicht auch weiter auf 
andere ,.immaterielle Güter" erstreckt. 

Ueber die erstere Voraussetzung wollen wir hier nicht 
fl^v weiter sprechen, da an einer späteren Stelle unserer Unter

suchungen (IV, 1) ex professo hierüber gehandelt werden 
muss. Es werde angenommen, dass gegen jene Prämisse 
keinerlei Einwendung zu erheben sei. **") Von diesem Stand-

*) Say, 1. c. V. Buch. 1. Ab sehn. 
**) Freilich hat dies Say selbst schon dem consequeut denkenden 

Theoretiker nicht leicht gemacht, durch die Zweifel, welche seine 
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punkte aus liisst sich ja die Lehre bis zu einem gewissen 
Punkte leidlich entwickeln. Es ist das schon von S a y 
selbst — wenn man seine verschiedentlichen Aeusserungen 
zusammenfasst )̂ — geschehen (freilich wieder nicht ohne 
einzelne abspringende Ausdrücke). „Die Consumtionen oder 
die Ausgaben, deren Gegenstand die Befriedigung der Be
dürfnisse des Publicums ist, sind derselben Natur wie die 
der Privatleute." Die Regeln ökonomischen Gebahrens finden 
also auf die öffentliche Consumtion eben so Anwendung wie 
auf die Privatconsumtion. Es kann beiderseits eine ver
ständige und eine unverständige Consumtion geben. „Nie
mand wird annehmen, " dass bei Öffentlichen Ausgaben die 
Qekonomie darin besteht, wenig auszugeben; aber Jeder 

parstellimg hervorruft. So z. B. erklärt er (TraM I. B. 42. Cap.) die 
immateriellen Producte als Guter, weil sie Tauschwerth haben, fügt 
al)<r bei. „die Arbeit, welche solche hervorbringt, sei nur soweit 
produetiv, als das Product nutzlich ist: über diesen Punkt hinaus 
werde sie ganz unproduetiv." Also auch dann, wenn das betreffende 
immaterielle Product t hat sachlich mit Sachgutern vergolten wird? Da 
hätten vir eine Arbeit, welche ein Gut hervorbringt und doch unpro
duetiv wäre! Mithin ist doch nicht j e d e r Dienst ein Gut? In der 
That gibt dasSay auch an anderer Stelle zu. Im Cours(l. Th. 5 Cap.) 
erklärter nur diejenigen immateriellen Ergebnisse menschlicher Thatig-
keit als Gut (nur diejenigen Arbeiten als produetiv), „für die man einen 
l'reis gibt und die den gezahlten Preis, wenn man in der Lage wäre 
einen solchen zu verweigern, auch werth sein würden." Demzufolge 
sind die Dienste nicht schon dann (immaterielle) Güter, wenn man 
für sie einen Preis zahlt, sondern erst dann, wenn sie diesen Preis 
auch werth sind! Das heisst nichts anderes als: die Gutseigenschaft 
von einer gewissen Hohe des Werthes abhängig machen! Wahrend 
also Sachgüter immerhin Güter bleiben, wenn sie auch vielleicht eineu 
^'erth haben, der geringer ist als der Preis, welchen man für sie 
gibt, ist das bei Diensten nicht der Fall! S. sieht die Dienste nur 
als Güter an, sofern sie nothwendig oder nützlich sind. Das macht einen 
wesentlichen Unterschied von den Sachgütern, die an sich immer 
nützlich sind. Die Dienste hören also auf Güter zu sein, wenn sie 
»überflüssig1- sind. Sachgüter hingegen mögen, wenn in zu grosser 
Menge vorhanden, mehr oder minder an Werth einbüssen, allein irgend 
einen Gebrauch kann man vermöge ihrer Stofflichkeit immer •von 
ihnen machen, sie bleiben stets Güter. 

*) Insb. Cours compl., 7. Theil, 2.. 7., 12. u. 13. Cap. 
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wird zugeben, dass sie darin besteht, nur das Ndthige aus
zugeben und die Sachen (also inclus. Dienste) nicht über 
ihren Werth zu bezahlen." Der Unterschied gegenüber der 
Privatconsumtion sei nur der, dass bei letzterer „die Person, 
welche das Opfer bringt und welche die Kosten trägt, eine 
und dieselbe ist, sie also, wenn sie nicht wahnsinnig ist, 
nur insofern Ausgaben machen wird, als sie durch den 
erfolgenden Genuss dafür entschädigt wird.'' Bei der öffent-
lichen Consumtion dagegen verhält sich die Sache anders. 
Einerseits sind Diejenigen, welche die Last der Ausgabe 
tragen, die Steuerzahler, nicht in der Lage, -̂ihn Urtheil 
über die Ausgaben abzugeben, sondern das geschieht von 
Seite anderer Personen, den Organen des Staates. / Das 
kann schon der Grund geringerer Oekonomie bei der 
öffentlichen Consumtion sein. Andererseits „haben diese Per
sonen, welche über die öffentlichen Ausgaben entscheiden, / / ß 
nicht ein gleiches Interesse, die Sachen, welche für die 
Consumtion des Publicums bestimmt sind, zu ihrem wahren 
Werthe zu verschaffen; sie geben ja nicht ihr eigenes Geld 
aus." Aus diesen Gründen sei die öffentliche Consumtion 
nicht selten thatsächlich unökonomisch, befriedige insbe
sondere nicht wirkliche, sondern eingebildete, künstliche 
Bedürfnisse. „Wenn eine Nation von der Wuth nach Erobe
rungen oder der Rache erfüllt ist; wenn ihre Ausgaben den 
Zweck haben, Provinzen dem Reiche hinzuzufügen, welche 
dessen Glück nicht vergrössern können, befriedigt sie durch 
diese Ausgaben nur künstliche Bedürfnisse." Aber im Wesen 
der Erscheinung ändert das nichts. 

Es gelte daher auch, führt S a y aus, eine weitere 
Unterscheidung innerhalb der Consumtion für die öffent
liche so gut wie für die private und gleichmassig in Bezug 
auf materielle wie auf immaterielle Gitter^ die Unterschei
dung einer unproduetiven oder unfruchtbaren und einer-
produetiven oder reproduetiven Consumtion. Unproductiv 
ist diejenige, welche eben lediglich die Befriedigung eines 
Bedürfnisses ergibt, ohne weiteren Effect; produetiv die
jenige, welche die Entstehung eines neuen Werthes (d. h. 
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Sachgutes) zur Folge hat. Die letztere sei keineswegs 
höher anzuschlagen, als die erstere, (jlas Merkmal derUn-
productivität sei kein ökonomischer MakelQ Es genüge voll
ständig — vorausgesetzt, dass ökonomisch vorgegangen 
wurde — wenn eben ein Bedürfniss befriedigt ward. Ma
terielle und immaterielle Producte körinen solchergestalt 
unproductiv consumirt werden. Bei der öffentlichen Con
sumtion komme das nun in grösserem Massstabe vor. Pro-
ductive Consumtion öffentlicher Art seien z. B. die Aus
lagen für Anlegung von Strassen, Brücken, Canälen. (Jede 
Thätigkcit von Beamten zu solchen Zwecken muss Say 
als Arbeit, eben zur Herstellung von Sachgütern, ansehen, 
da er die Consumtion von Diensten schlechtweg als unpro-
ductiv erklärt.) Die Beurtheilung der Angemessenheit einer 
Consumtion sei bei der unproductiven schwerer als bei der 
productiven. „Bei der letzteren haben wir Quantitäten der
selben Art, einen Werth (als Marktpreis verstanden) mit 
einem Werthe zu vergleichen . . ., aber bei der unproduc
tiven Consumtion müssen wir ein Opfer mit einer Befrie
digung vergleichen." Das sei schwerer, bei einer solchen 
Schätzung müsse notwendiger Weise eine gewisse Unbe
stimmtheit und Willkür eintreten. Insbesondere sei das 
nieder bei den öffentlichen unproductiven Consumtionen in 
Folge des Umstandes, dass die Urtheile, welche dem Ver
gleiche zu Grunde liegen, von verschiedenen Personen ge
fällt werden, noch erheblich unsicherer, aber einen wesent
lichen Unterschied mache auch das nicht aus. 

Mit dieser Lehre fand man längere Zeit hindurch das 
Auslangen, höchstens dass einzelne, namentlich deutsche, 
Autoren, doch eine Productivität auch der Consumtion von 
Diensten durch Statuirung des mittelbaren Einflusses der
selben auf die Sachgütergewinnung behaupten zu sollen 
glaubten, was indess ein zu untergeordneter Umstand ist, 
um dabei zu verweilen. Sie erwies sich auch als Unterlage 
für die praktischen Lehren der Finanzkunst als durchwegs 
brauchbar. Allein, näher zugesehen, erklärt sie denn die 
staatswirthschaftlichen Phänomene wirklich zur Oranzei' 
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Was erklärt sie eigentlich V Offenbar nur die eine 
Seite des Gegenstandes. Gewiss sind die diversen Aufgaben, 
welche sich der Staat setzt, in ihrer Abhängigkeit von 
materiellen Mitteln Falle des Bedürfnisses, dieses obersten 
wirtschaftlichen Grundbegriffes, und die ökonomische Ord
nung der Bedürfnisse und ihrer Befriedigung tritt für die 
vorliegenden in ganz gleicher Weise ein, wie für die Indi-
vidualbedürfnisse. 

Darnach j^rklärt sich aber eben doch nur die Zu-
theilung der Staatsausgaben an die diversen Staatsbejiürf-

\ nisse. Nach welchen ökonomischen Gesichtspunkten jedoch 
die aufzuwendenden Güter den Privatvermbgen resp. Einzel
einkommen in Theilbetrügen entnommen werden, das ver
mochte die Theorie nicht aufzuhellen. Sie erklärte nur die 

(_„Ausgabewirthschaft", nicht auch die „Einnahmewirthschaft" 
des Staates. \ 

Was war über die ökonomischen Vorgänge, die sich 
in letzterer abspielen, erkennbar? Insoweit die Güter zur 
Bestreitung der Staatsbedürfnisse im Bereiche der Staats-
wirthschaft selbst, durch Eigenproduction (Domainen, Ge
werbe etc.), gewonnen werden, könnte allerdings auch die 
ökonomische Theorie der Production und zwar buchstäblich 
angewendet werden. Eine hierauf beschrankte Staatswirth-
schaftstheorie wäre aber höchstens für primitive Zeiten zu
treffend gewesen, solange es ausser jener Eigenproduction 
auf den Gütern der Fürsten Staatseinnahmen anderer Art 
nicht gab und, was an „Giebigkeiten" vorkam, noch die 
Natur privatwirthschaftlicher Güterleistungen (Antheil am 
Producte unfreier oder halbfreier Bauern) an sich trug. 
Die ersten specifisch staatswirthschaftlichen Einnahmen 
konnte man mit jener Theorie schon nicht mehr ökono
misch erfassen. Eine Ausdehnung des Begriffes der Pro
duction auf die Gewinnung a l l e r Staatseinnahmen, also 
die Gegenüberstellung von „Finanzproduction und Finanz-
consumtion", welche Soden*) vornimmt, ist lediglich eine 

*) „Staatsfinanzwissensch." 1811, insb. §. 24. 



bildliche Redeweise, und nichts weniger als eine Zugrunde
legung „streng logischer Begriffe", wie Stein*) meint; denn die 
Erhebung von Abgaben kann doch höchstens mit blosser Ana-
!ogie als „Production" von Gütern für den Staat behandelt 
werden. Die Theorie von der Staatsconsumtion liess also die 
wichtigsten Erscheinungen der Staatswirthschaft unaufge-
hellt; ihren Anhängern blieb der Staat mit seiner Finanz 
und m u s s t e bleiben — eine den Privatwirtschaften gegen
über aussenstehende Macht, mit deren Thatsächlichkeit man 
sich wohl oder übel abzufinden hattei und sie fanden sich ab 
durch Einsehiebung von — Postulatcn hinsichtlich der Vor
beuge staatsseitiger Güterentnahme aus den Privatwirt
schaften: den „Principien der Gerechtigkeit und der Na
tionalökonomie", welche letztere Schonung der Quellen des 
Wachsthums des Nationalvermögens „gebietet!"**) Auch bis 
*&- die jüngste Zeit sind deutsche Autoren nicht weiter ge
kommen, wie z. B. II e 1 d mit seinen Steuerprincipien ***) zeigt. 

Und selbst der beschränkte theoretische Effect, welchen 
Jene Anschauung leistet, hängt ab von einer Voraussetzung — 
der Qualiticirung der persönlichen Dienste als Güter — 
Segen deren Haltbarkeit sich gewichtige Zweifel erheben. 

Schliesslich ist zu ihrer Aufrechthaltung auch noch x / 
erforderlich, dass man die Gutseigenschaft von den Sach
gütern lediglich auf die Dienste ausdehne und nicht weiter. 
Allein die gedachte theoretische Prämisse drängte geradezu 
zu weiterer Ausdehnung des Gutsbegriffes. Warum sollen 
denn nur die Dienste immaterielle Güter sein: gibt es nicht 
-andere solche auch? Gewiss. Unwillkürlich sozusagen be
ziehen die Vertreter der bewussten Grundanschauung auch 
die Wirkungen der Dienste in den Gutsbegriff ein. Z. B. 
S a y f ) : „Allerdings ist die Sicherheit, welche der Dienst 
der Truppen bewirkt, ein Gut; das Gut entstellt durch 
den Dienst, welchen die Truppen der Gesellschaft leisten." 

*) „Finanzwissenschaft" 4. Aufl. I. Bd. B. 35. 
**) Jakob, „Staatsünanzw." §. 86—88. 

*"'*) „Einkommensteuer", Abschnitt V. 
f) Coui-s compl., 7. Theil, ]2. Capitel. 

•Sax, Staatswirttasohaft. K 
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Was von dem einen Beispiele gilt, gilt allgemein. Sobald 
die Effecte der Dienste selbt Güter sind, wie Sicherheit, 
Macht, öffentliche Ordnung u. drgl., wird die Eintheilung 
der Consumtion, somit auch der öffentlichen, in productive 
und unprochictive hinfällig; dann ist ja auch in den Fällen 
der letztgedachten Art ein Gut erzeugt worden. So löst 
sich die gedachte Lehre von selbst auf. Ein Umstand kam 
hinzu, welcher zur Folge hatte, dass sie das nicht be
merkte. Die Charakteristik als „unproductiv" erregte — un
geachtet der entgegenstehenden Aeusserungen von Say — 
doch Anstoss, weil man damals eben meinte, alles Oeko-
nomische auf die Kategorie der Production rcduciren zu 
müssen. Man hatte daher geradenwegs das Bestreben, das un
angenehme Epitheton wegzutheoretisiren. Jene Anwendung 
des Begriffes der immateriellen Güter bot dazu die will
kommene Handhabe, die man ergriff, weil man übersah, 
dass ja das Merkmal der Productivität schon in dem Augen
blicke gegeben ist, in dem man den Dienst selbst als Gut 
erklärt. Die Anstrengung des Dienstleistenden ist seine 
Arbeit und dieselbe ist productiv, da sie ja das Gut „Dienst" 
hervorbringt. *) Zur Productivität der Arbeit ist ja aber 
keineswegs erforderlich, dass das hervorgebrachte Gut 
selbst wieder weiterhin ein Gut erzeuge; die Arbeit, welche 
auf ein Sachgut gewendet wurde, bleibt productiv, wenn
gleich das Sachgut einfach verzehrt wird. Von all' dem 
gab man sich keine Rechenschaft und gelangte so zu dem 
Satze, dass aus der sogenannten unproductiven Consumtion 
des Staates auch Güter, eben immaterielle Güter, hervor
gehen : die Staatsleistungen. 

Dasselbe Resultat kommt heraus, wenn man inner
halb der Dienstleistungen nicht zwischen Arbeit des Lei
stenden und Product derselben, dem Dienste, unterscheidet, 

*) Des gleichen Ucbcrsehens machten sich auch weiterhin nicht 
wenige, darunter höchst angesehene, Autoren schuldig, indem sie sich 
bemühen, in verschiedenartigster Weise den BeweiB für die Produc
tivität der geistigen Arbeit der Dienstleistungen zu erbringen, unge
achtet sie die Dienste selbst schon als (immaterielle) Güter aufführen. 
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sondern die Dienste einfach als Arbeit auffasst: das er
zeugte Gut ist dann eben der Effect des Dienstes. 

Damit hat sich aber offenbar die Consumtionstheorie 
unter der Hand in ihr Gegentheil verwandelt; iu eine 
Theorie, die füglich „Productionstheorie" genannt werden 
rouss. Das war ihr unvermeidliches Ende, da in der That 
nicht einzusehen ist, warum jene Beschränkung desUmfanges 
der Kategorie „immaterielle Güter" vorgenommen werden 
soll. Die Theoretiker freilich wurden dessen nicht sobald 
inne; unvermittelt rinden sich bei ihnen Wendungen der Con
sumtionstheorie und ihres Gegentheiles neben einander.*) 
Erst auf einem Umwege gelangte die deutsche Volkswirth-
Sc>haftstheorie dahin, die Conse<[uenz bestimmt zu ziehen. 

Die Erscheinungen der Volkswirlhschaftspflege vermag 
die stricte Consumtionstheorie eigentlich ökonomisch nicht 
zu erklären. In der That erscheinen auch die einschlagigen 
Thätigkeiten des Staates den bezüglichen Autoren als 
Zwecksetzungen einer höheren, ausserhalb der Wirthschaft 

*) So z. B. bei Jakob , der in seiner „Staatsfinanzwissenschaft" 
von dem „öffentlichen Aufwände" ausgeht: „Durch die Staatsausgaben 
werden Bedürfnisse des Staates befriedigt. So wie der einzelne Mensch 
n*cht alle seine Bedürfnisse befriedigen kann, sondern sich nach den 
^ra zu Gebote stehenden Mitteln und Kräften richten muss, so sehe 
*>ich auch der Staat gemithigt, eine Auswahl unter den zu befrie
digenden öffentlichen Bedürfnissen zu treffen, einige eher, andere 
später zu befriedigen, und auf die Befriedigung anderer gänzlich 
»erzieht zu thun" (L c. §. 82!)). Man sieht: Anlaufe, die Fitianzgebahrung 
Als ökonomisches Verhalten des Staates bei der Güterconsumtion zum 
jWf°ke der Bedürfnissbefriedigung zu charakterisiren. Dagegen: „Es 
bedarf jederzeit einer eigenen sorgfältigen Untersuchung, ob und unter 

eichen Umständen ein Gegenstand ein für ein Volk allgemein wünsehens-

I^Af G u t 8 e i um* °^ u*cht ' w e n n e r ausKefunrt werden soll, die 
r , e llef Volkes mehr angestrengt werden müssen, als es gut ist, 

du ,^88.( l ie N a t i°Q durch die Anstrengungen mehr v e r l i e r t , als sie 
J. ^ h ^ 6 R f a l i s i r u n e des Gegenstandes gewinnt" (§. 830). Da operirt 
Kost0 m 5 t d e m G u t S D e S r i f f f i und im Schlusssatze eigentlich mit 
in ,}** u £ d Werth. Das ergibt offenbar die Auffassung, dass der Staat 
„„„u UbJecten seiner Thätigkcit Güter erzeuge, nach dem Gesichts-
P " k t e Von Aufwand und Gewinn. 

5* 
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stehenden Macht, die sich in die Volkswirthschaft „ein
mischt". Sie nahmen dieselben als etwas Thatsachliches hin, 
dessen Zweckmässigkeit gegebenen Falles sie auch nicht 
leugneten (s. die dritte Classe der Staatsausgaben bei 
Smith), das sie aber nicht gründlich untersuchten. 

§. 11. Die Produetivitäts-Theorie. Die dargestellten 
ökonomischen Auffassungen des Staates und seiner Thä-
tigkeit, die Tauschtheorie und die Consumtionstheorie, wurden 
auch in der Praxis zur Geltung gebracht, wobei sie ein
ander unterstützten, und kamen dadurch in einen äusser-
lichen Zusammenhang, in welchem sie Bekämpfung fanden. 
Letztere wurde veranlasst durch den Widerspruch, in den 
sie unvermeidlich mit dem Leben gerathen mussten. Der
selbe basirte in der Beschränkung der Staatswirksamkeit 
auf Schutz und Sicherheit nach aussen und innen, welche 
die Tauschtheorie, wie wir sahen, zwar nicht notwendiger 
Weise, aber thatsäehlich in Gemässheit des Ideenkreises, dem 
sie selbst entstammte, verkündete, während die Anforde
rungen einer neuen Zeit den Staat zu immer reicherer Ent
faltung seines Culturberufes und Wohlfahrtsamtes drängten. 
Der Widerstreit zwischen Schule und Leben trat in den 
öffentlichen Discussionen und den Kammerverhandlungen 
hervor, indem man im Banne der gedachten Anschauung 
die Staatsausgaben überhaupt aufs ausserste einzuschränken 
suchte, insbesondere aber gewissen Staatsausgaben lebhaft 
widerstrebte, wogegen die Anforderungen der harten Not
wendigkeit ihr entschiedenes Veto einlegten. 

Die Consumtionstheorie mit ihrer Scheidung zwischen 
productiven und unproductiven Ausgaben wurde in gleichem 
Sinne, zur Bekräftigung, verwerthet. Dadurch kamen die 
Staatsausgaben theoretisch in eine höchst ungünstige Posi
tion. Die einen von ihnen wurden zwar als produetiv ange
sehen, aber die bezüglichen Agenden sollten principiell der 
Privatthätigkeit überlassen bleiben; die anderen erschienen 
zwar bedingt durch Vorkehrungen, welche speeifisch Aufgabe 
des Staates seien, aber die wurden wieder nicht als pro-
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ductiv betrachtet! Sehr erklärlich daher, dass zunächst von 
einer der Praxis und dem Staatsleben nahestehenden Seite 
Einsprache gegen jene Lehren erhoben wurde und zwar 
durch Formulirung einer entgegenstehenden Theorie, welche 
beide gleichzeitig zu widerlegen geeignet schien. In diesem 
Verhältnisse zu denselben steht die Theorie von^List^ der 
ja bekanntlich principiell die Auffassung der~vmkswirth-
schaft (seitens der „Schule") als „Wissenschaft des Tausches" 
bekämpft, ihr als wahre Nationalökonomie die „Theorie 
der productiven Kräfte" entgegenstellt und hiermit zugleich 
der Lehre Say's den Boden entziehen zu können glaubt. 
List *) bezeichnet die letztere als eine Fiction, welche den 
fundamentalen Fehler der Smith'schen Doctrin nicht be
hoben habe. Für Say seien die geistigen Producenten bloss 
darum productiv, weil sie in Tauschwerthen entlohnt werden 
und weil ihre Kenntnisse durch Aufopferung von Tausch-
Berthen erworben worden sind. Er — List — erklärt.sie 
dagegen als productiv, weil sie Produktivkräfte produciren. 
Das Nämliche gelte vom Staate und seinen Leistungen. 

(nWenn auch Gesetze und Institutionen n i ch t unmi t te l 
bar Werthe produciren, so produciren sie doch produetive 
KräfteX" Produetive Kraft aber nennt List die Fähigkeit 
eines IndividuurnTTT^e^hthümer zu schaffen, an anderer 
stelle — abweichend — die Fäbigk^jt_^inej„Iniii,viduums, 

/ »eine g r ö s s e r e Summe von werthvollen Gegenständen zu 
L^chaffen, TüTes consumjr t ." 

Es ist dies eine unbestimmte, verschwommene Vor
stellung von einem Verhältnisse, welches sich gleichfalls 
™it dem weiten Sinne des geläufigen Namens „Productivität" 
eckte, **) und können wir daher die Lehre List's, wenigstens 

l n "er u n s hier angehenden Hinsicht, mit Recht die „Pro-
u e t i v i t a t s t h e o r i e " nennen. Sehen wir zu, was ihr 

tiv« ' , l ) a 8 nationale System", 12. Capitel, „die Theorie der produc-

klar B^h VOrS(:l l iet lei1 t l e r Inhalt dieses Begriffes sein kann, zeigt 
^apital° l i n " 1 } a ^ V O r k in seiner Untersuchung der Productivität des 

e s (»Gesch. u. Kritik der Oapitalzäns-Theorien", S. 128). 
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Kern ist und ob sie einer kritischen Prüfung Stand hält. 
Der Staat producirt also Productivität. Zu die3 eni 
Behufe müssen Güter c o n s u m i r t werden; „die Nation 
muss materielle Güter aufopfern, um geistige oder gesell
schaftliche Kräfte zu erwerben." Es gibt somit keine un-
productive Consumtion seitens des Staates und was man 
als blosse Consumtion angesehen hatte, ist ein productiver 
Vorgang; zwar kein direct__productiver, nicht selbst Pro-
duction, aber lndlrect, durch Ilcrvorrufung von Productivität. 

List gibt nun bekanntlich eine weitläufige und lebhafte 
Darstellung der Verumständung, wieso verschiedene gesell
schaftliche Einrichtungen und staatliche Actionen die Pro
ductivität der zu einer Nation verbundenen Individuen 
steigern. Abgesehen davon, was an seinen Ausführungen 
gegenüber den Anschauungen der Smith'schen Schule Rich
tiges und Bedeutsames war — was wir hier zu untersuchen 
keinen Anlass haben; abgesehen andererseits von dem mit
unter recht bedenklichen Gebrauche, den er von der unbe
stimmten Bedeutung des Wortes „Kraft" macht, indem er 
z. B. das Plus an politischer „Energie und Kraft", welches 
die Mitglieder eines freiheitlichen Staatswesens gegenüber 
den Unterthanen eines despotisch regierten Landes auf
weisen, ohneweiters als gleichbedeutend mit einem Plus an 
„productiver Kraft-1 im obigen Sinne denkt, an anderer 
Stelle wieder die, liberalen Beruf&zweigen angehörigen Per
sonen als solche produetive „Kräfte" bezeichnet: abgesehen 
hievon ist bei aufmerksamer Prüfung der List'schen Lehre 
hinsichtlich unseres Fragepunktes Zweierlei ersichtlich. 

Erstlich macht er keinen Unterschied, ob die „Pro-
duetion der produetiven Kräfte" durch die Staatsthätigkeit 
eine unmittelbare oder selbst wieder nur eine mittelbare 
ist, und in welchem Masse die ökonomische Wirkung in 
den verschiedenen einzelnen Fällen zum Vorschein komme. 
Ibm genügt es, dass die diversen staatlichen Betätigungen 
„die Quelle" von productiver Kraft seien oder auf die 
Vermehrung derselben „grösseren oder geringeren Einflussu 

üben./ Ja. er führt in den mannigfachsten Wendungen so 
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viele Fälle und Beispiele solcher productiven Staatsein
richtungen und Staatsbethätigungen, von der Monogamie 
bis zum nordamerikanischen Freiheitskriege, an, dass im 
Zusammenhange mit dem Nachdrucke, welchen er auf die 
politischen Bestrebungen legt, dem Leser sich als Oonse-
quenz seiner Theorie der productiven Kräfte die Meinung 
aufdrängen muss: Ialle S jM|s t^ jMl iguu^s t4«^^^iv , wenn 
nicht unmittelbar} so doch mittelbar, auch dann, wenn dieser 
Zusammenhang der Mittelbarkeit kein naher, sondern 
durch mehrfache, vielleicht entlegene, Seiten- und Wechsel-
Wirkungen herbeigeführt i s t ! Das ist aber offenbar eine 1 
Generalisirung, deren Richtigkeit sehr zu bezweifeln steht j] 

So sehr jene Ansicht in vielen Fällen im Rechte sein 
mag, wenn der gedachte Zusammenhang zwischen Ursache 
Und dem ökonomischen Endergebnisse auch äusserlich nicht 
Wahrnehmbar ist, so gibt es doch ersichtlich Fälle, in 
welchen er gar nicht vorhanden ist, und andererseits Fälle, 
lri denen die vermittelte ökonomische Wirkung: Mehrpro-
duetion in Folge Vermehrung der Productionskraft (gegen
über dem Zustande, wie er ohne die mit der staatlichen 
Hurtigkeit gesetzte Veränderung der Dinge sein würde) 
eine geringere ist als der Entgang an Gütern, welcher durch 
die zu jenem Zwecke vorgenommene Consumtion und 
deren Folgen herbeigeführt wurde. 

Eist behauptet dagegen kurzweg: . .Aller Aufwand 
ftuf den Unterricht der Jugend, auf die Pflegung des 
«echtes, auf die Verteidigung der Nation u. s. w. ist eine 
Zerstörung von Werthen zu d u n s t e n der productiven 

Kräfte", und ,.diese Kraft, Reichthum zu schaffen — hatte 
j" früher als Obersatz betont — ist unendlich wichtiger, 

als der Reichthum selbst.-
Bleiben wir gleich bei dem letzten der angeführten 

taatszwecke. Nur der Aufwand für Verteidigung ist da 
'^ produktiv bezeichnet; folglich nicht auch jener für 

j g i ' i l i s k r j eg e, insbesondere solche, welche z.B. zu einer 
^ ikswirthschaftlich indifferenten Gebietserweiterung oder 

S S e n Erneuerung des Kriegsruhmes des betreifenden Staates 
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unternommen werden? Ist es aber imbedingt, richtig, dass 
die volkswirthschaftliclie Wirkung selbst eines V e r t e i 
d igungskr ieges immer eine Vermehrung der productiven 
Kraft oder auch nur ihre Erhaltung im status quo sei? 
"Wäre die Wirkung der Vermeidung des Krieges etwa die 
Einverleibung in ein anderes Staatswesen mit gleichen oder 
sogar höherstehenden Institutionen, die gemäss den List'schen 
Ausführungen von Einfluss auf die produetive Kraft sind, 
gewesen, so könnte der Aufwand für d i e s e n Verteidigungs
krieg entschieden als keine produetive Bethätigung er-
scheinen,(jEs mag ein Volk in einem Kriege seine nationale 
Ehre vertheidigen, aber eine produetive Wirkung im Sinne 

% einer Steigerung der productiven Kräfte braucht der Krieg 
nicht zu haben.} 

Was hier an einem augenfälligen Beispiele sich zeigt, 
gilt selbstverständlich von vielen Staatsthätigkeiten. Uebri-
gens räumt dies List selbst ein, indem er sagt: „Kaumist 

/ein Gesetz oder eine öffentliche Einrichtung denkbar, wo-
' durch nicht auf die Vermehrung o d e r V e r m i n d e r u n g 

der productiven Kraft ein grösserer oder geringerer Einfluss 
geübt würde" 1 *) Nun : Wenn staatliche Betätigungen die 
produetive Kraft v e r m i n d e r n können, so wird es wohl 

/ (^ VjL_5Jich Fälle geben, in welchen ihre Wirksamkeit wirthschaft-

>J 

K lieh iflfli'ffexgnt ist, und in solchen Fällen, in denen die pro
duetive Kraft durch eine staatliche Thätigkeit vermindert 
oder ganz und gar nicht berührt wurde, ist keine produetive 
Kraft p r o d u c i r t worden. Wenn aber n i c h t a l l e Staats-
thätigkeit produetiv ist, sondern nur diejenige, bei welcher 
die gedachte ökonomische Pluswirkung zum Vorscheine 
kommt, so fragt es sich doch zunächst/bei welcher Staats-
thätigkeit denn solches als feststehend anzuerkennen ist, 
und sodann, wie das Ausmass der künftigen Wirkung an 

^ 'gesteigerter Gütergewinnung gegenüber dem gegenwärtigen 
f Upfer an Gütern zu berechnen ist, damit das Vorhandensein 

eines Productiv-Effectes constatirt sei:!denn einmal muss 

;!j 1. c, Ausg. v. Häusser, 1851, S. 148. 
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doch das Endresultat gezogen werden, immer wieder nur 
die Fähigkeit, k ü n f t i g mehr Güter zu gewinnen, in den 
Vergleichstellen, hiesse ja einen uneinlösbaren Wechsel auf 
eine unbestimmte Dauer ziehen. Wie also feststellen, ob die 
Fähigkeit erhöhter Güterproduction eingetreten sei und 
sich in ihren Wirkungen dermassen erprobe? List gibt 
hierüber keine Auskunft, Aber selbst wenn man diesen 
offenen Punkt als erledigt ansehen wollte: jedenfalls ist 
die ökonomische Qualification der Staatsthätigkeiten über
haupt dann noch unaufgehellt /denn der Umstand der Pro
ductivität ist ein Merkmal, welches nur einem T h e i l e der y / ? 

Staatswirksamkeit eigen ist und muss daher für das Wesen.,. i A 
der Erscheinung in ihrer Totalität ausser Betracht bleiben.7 

Einen weiteren Einwand ergibt ein Selbstwiderspruch, 
in welchen List bei Ableitung der Productivität staatlicher 
Bethätigungen verfällt, demzufolge diese Productivität, wenn 
überhaupt, nur in einem a n d e r e n S i n n e behauptet 
werden könnte als dem, welcher bei dem Beweisgange zu 
Grunde gelegt wurde und auch der Bedeutung des Wortes 
entspricht. 

List begeht jenen Selbstwiderspruch, wenn er geistige 
Arbeit unterschiedlos als productiv erklärt, z. B. Kunst
ausübung, obsclion sie doch ersichtlich nicht „Reichthümer 
s c h a f f t " oder „ m e h r Reichthümer schafft" als der 
Künstler „verzehrt", sondern lediglich dem Individuum den 
Erwerb von durch Andere geschaffenen Gütern vermittelt. 
Die indirecte Productivität, wie z. B, die Wirkung des 
Kunst-Ausübenden, dass er „durch den Gcnuss, den er 
Anderen gewährte, zur Production von Tauschwerthen 
reizt" (!), ist theils sehr fraglich, weil — selbst soweit 
letzteres zutrifft, was sicher nur in höchst geringfügigem 
Masse zu behaupten wäre — ja nicht zu entscheiden ist, 
°b nicht ein noch stärkerer Effect vermehrter Güterpro
duction durch unmittelbare Betheiligung der betreffenden 

erson an der Güterhervorbringung eingetreten wäre, theils 
S raaezu nicht vorhanden, wie selbst bei der Leistung eines 
Lehrers, dessen Schüler nichts lernt oder das Gelernte} 
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nicht anwendet. Nun könnte man allerdings vom Stand
punkte des Einzelnen aus jedes Mittel wirthschaftlichen 
E r w e r b e s , resp. die Herbeiführung aller solchen Mittel, 
productiv nennen. Aber das ist eben dann allgemein, vom 
„volkswirtschaftlichen Standpunkte", d. h. vom Standpunkte 
aller Einzelnen zugleich, nicht im nämlichen Sinne zulässig, 
insoferne ein Theil des Erwerbes der Einen lediglich eine 
einseitige Ueberleitung von Gütern, welche Andere producirt 
haben, aus dem Vermögensbereiche dieser Letzteren dar
stellt, in die Gesammtsumme des Erwerbes der betreffenden 
Personenzahl also wegen der gegenüber stehenden Passivpost 
gleichen Betrages nicht eingeht. Der mit solchem Doppelsinne 
individualwirthschaftlich gewonnene Begriff „productiv* wird 
nun auf die Staatswirthschaft angewendet. Es ist sofort 
klar, dass er, was die Bethätigung des Staates pro foro 
interno betrifft, nicht unbedingt richtig sein kann. Er kann 
dies nicht sein, soweit die Staatsbethätigung bloss eine 
Güterübertragung zwischen Einzelnen seiner Angehörigen 
zum Ziele hat oder wenn der Staat durch eine Einfluss-
nahme auf die Güterübertragung zwar einen productiven 
Effect für die Zukunft hervorruft, dieser aber geringer ist, 
als der Entgang, welcher durch die Folgen jenes Verthei-
lungsprocesses herbeigeführt wird. Das letztere tritt ein z. B. 
bei einem übermässig hohen Schutzzolle. Nebenbei bemerkt, 
hatte ja die List'sche Theorie der productiven Kräfte be
kanntlich den Zweck, Schutzzölle ökonomisch zu motiviren, 
und zwar den Schutzzoll inner der Grenzen des Notwen
digen, sie ist aber so ausgefallen, dass sie genau genommen 
mit ihrer Allgemeinheit auch unmotivirte Schutzzölle decken 
würde, wenn sie haltbar wäre. Nach aussen hin, im Ver-
hältniss der Staaten zu einander, könnte dann freilich wieder 
jene Bedeutung des Wortes „productiv" vom Standpunkte 
des einzelnen aus Anwendung finden, welche für die In
dividuen in dieser Beziehung gebraucht ward. Allein offenbar 
mit der nämlichen Einschränkung. Denn was für den einen 
Staat Mittel zu einseitigem Gütererwerb (für sich oder 
seine Unterthanen) aus dem Bereiche des andern sein mag, 
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ist weltwirtschaftlich nicht Production, Bondem eine blosse 
Vertheilungsmassregel. Nun würde allerdings für die Staats-
wirthschaft wenig dagegen einzuwenden sein, an dem Be
griffe vom Standpunkte des collectfvistiscben Egoismus 
festzuhalten. Allein man mlisste sich klar darüber sein, 
das« dies nur für diese eine Seite der Staatsthätigkeit 
gilt, nämlich je gegenüber andern Staaten, und aucli da 
kommen wieder die bereits früher erhobenen Einwände 
zur Geltung, dass nicht jede solche Action ökonomischen 
Charakter besitzt und bei vielen, die ihn besitzen könnten, 
die Frage des Masses der Pluswirkung an Gütergewinn 
ihn in Frage stellt. 

So sehen wir, dass die Würdigung der Staatsthätigkeit, 
welche die in Rede stehende Theorie bedeutet, über das 
ökonomische Wesen derselben befriedigenden Aufschluss 
gleichfalls nicht bietet. Es ist unrichtig, dass die ökono
mische Natur des Staates darin besiehe, mit seinen Actionen 
Produefivität zu schaffen. Es gibt Staatsactioncn, welche 
ganz und gar nicht produetiv, obschon von höchster Be
deutung für das Leben des Volkes sind, ja die geradezu 
das Gregentheil von produetiv genannt werden müssen, (dem 
oben angeführten Falle der auswärtigen Politik können 
wir das extreme Beispiel einer VerwäTfungsmassnahme an
reihen, die etwa in einer Beeinflussung der Gütervertheilung 
bestünde, welche zwar die Gesammtproduetion nicht hebt 
oder sie gar einschränkt, aber die Antlieile der Einzelnen 
am Ergebnis« derselben modificirt). Bei anderen Staats-
bothätigungen ist wieder der produetive Effect ein in vor
tunein nicht bezweckter oder ein unbestimmbarer, so dass 
auch für diese die gedachte Theorie, weil abhängig von 
der unsicheren Thatsache des Eintretens und sodann dem 

fraglichen —- Masse einer gewissen Wirkung, unan-
W'-ndbar wird. 

Wie Lehren List's mögen mithin in Kammerverhand-
Sön sehr brauchbar und eindrucksvoll gewesen sein, um 

T h ' T 8 1 VOn ^ e r ^nProductivität des überwiegenden 
wirfh Staatsthätigkeiten entgegengehalten, zu werden: 

isehaftstheoretisch stellen sie nur eine neue Irrung dar. 
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§. 12. Die capitalistische Productionstheorie. Was die 
List'sche Productivitätstheorie nur halb gethan, das voll
endete in neuerer Zeit eine consequentere Lehre, die nicht 
erst auf dem Umwege über die ökonomischen Folgewir
kungen der Staatsbethatigung, sondern direct die wirth-
schaftlichc Qualification jedweder Staatsthätigkeit gewann, 
indem sie selbe kurzweg als Production im stricten Sinne 
des Wortes charakterisirte und hiezu eben in folgerichtiger 
Entwicklung der Lehre von den immateriellen Gütern ge
langte. Es ist dies somit die staatswirthschaftliche „Pro
ductionstheorie", auf welche bereits oben (am Schlüsse des 
§. 10) hingedeutet wurde. Dieselbe weist wieder haupt
sächlich zwei Nuancen auf. Die eine Fassung rührt von 
Carl D i e t z e l her, der zuerst die erwähnte Consoquenz 
mit aller Schärfe zog und sofort am weitesten verfolgte, 
so dass die in der Ueberschrift .gewählte Bezeichnung als 
charakterisirend erscheint, so weit das überhaupt mit 
einem Worte zu erreichen ist. *) Um eben die Bedeutung 
der Theorie an ihren äussersten Consequenzen zu prüfen, 
empfiehlt es sich, dem Gedankengange Dietzel's etwas ein-

'-* gehender zu folgen. 

Der Hauptfehler der früheren Lehre — führt D. 
aus — sei die theoretische Trennung der Rcgierungswirth-
schaft von der" allgemeinen Volkswirtschaft, '"als" deren 
Folge" der Grandgedanke erschien, dass Alles, was in jener 
verwendet wird, dieser entzogen werde. Man verstand unter 
letzterer das selbständige, aus inneren Gesetzen organisch 
hervorwachsende, wirtschaftliche Leben des Volkes, während 

*) Niedergelegt ist die gedachte Theorie im „System der Staats
anleihen" 1855. In der Vorrede zu seinem grösseren Werke „Die 
Volksw. im Yerh. zu Ges. u. Staat" 1864, gibt er zu, in dem früheren 
manche dem Missverständnisse ausgesetzten Ausdrücke gebraucht zu 
haben, erklärt aber, „von der ganzen Ideenentwicklung und den wissen
schaftlichen Resultaten jener Schrift nichts zurückzunehmen". Wir 
sind daher berechtigt, uns an dieselbe zu halten, wobei wir, dem 
Wunsche des Autors entsprechend, stets den gesammten Gedankengang 
im Auge behalten und uns nicht an einzelne Worte kehren. 
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daneben die erstere und überhaupt der Staat als etwas 
Gesondertes, aus eigener Willkür und um seiner eigenen 
Zwecke willen Bestehendes, erschien, was seine Bedürf
nisse g e w a l t s a m aus der allgemeinen Volkswirtschaft 
an sich zog. Der Nachtheil solcher Absorption von Gütern 
durch den Staat sei zugegeben, sobald man mit der bis
herigen Theorie die Grösse der materiellen Güterproduc-
tion als Hauptzweck der Volkswirthschaft auffasse, die 
Nützlichkeit und Notwendigkeit der Regierungswirthschaft 
nicht gehörig berücksichtige und daher die möglichste 
Beschränkung der Regierungsconsumtion als leitenden 
Grundsatz im Auge behalte. 

Dem hält nun der Autor gleichfalls vor Allem den 
Einwand der Productivität der Staatsbethätigung entgegen, 
„Wenn wir auch den Bereich der Volkswirthschaft auf 
die Production und Consumtion körperlich-sachlicher Güter 
beschränken und die persönlichen Dienste, sowie überhaupt 
die immateriellen Güter gänzlich ausschliessen w o l l t e n , 
so würde selbst dann die Consumtion der Regierungs-
wirthschaft sich mit Leichtigkeit als eine durchaus produe-
tive nachweisen lasseir." Und dieser Nachweis wird sofort 
geführt, wie folgt: „Die produetive Arbeit braucht zu ihrem 
ungestörten Fortgange und zur Erreichung ihres Zweckes, 
der Herstellung von Gütern, neben anderen Bedingungen 
auch S c h u t z gegen den Einfluss äusserer Gefahren, welche 
entweder eine Störung, Verzögerung, Verschlechterung des 
Arbeitsprocesses, oder eine Vernichtung, wenigstens eine 
Werthverminderung, des Arbeitsproductes herbeiführen 
können. Solche Gewalten können entweder Naturgewalten 
oder menschliche Gewalt sein. Schutz der Arbeit vor 
Störungen durch dieselben ist daher ein notwendiges Er-
°»'derniss der Production. Alles, was mit gewisser Zerstörung 
•earoht war und erhalten .wird, ist so gut wie neu ge-

JC-uiffen. Es ist dann ein Gut vorhanden, welches ohne die 
Wirkung de r schützenden, erhaltenden Kraft nicht vor
t e i l wäre. Diese Kraft und der Aufwand, mit dem sie 

^ 'gebracht wurde, muss demnach als produetiv be-
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trachtet werden." Die hauptsächlichste Anstalt zum Schutze 
der Volkswirthschaft gegen die schädlichen Wirkungen 
menschlicher Gewalttätigkeit ist aber der Staat. Daher sei 
seine Thätigkeit, insbesondere auch die Kriegsconsumtion, 
productiv. (Letztere Behauptung kann freilich nur durch 
eine etwas optimistische Auffassung der Wirkungen des 
Krieges als unbedingte hingestellt werden. ,,Zur Verthei-
digung unternommen, dient der Krieg zur Erhaltung des 
Reichthums und des ungestörten Fortganges der produc-
tiven Arbeiten . . . Als Angriffskrieg dient er entweder zur 
Erlangung von Vortheilen für die volkswirtschaftliche 
Entwicklung oder zur Abwehr künftiger Angriffe auf die
selbe"!!) 

Indess bleibt der Autor bei dieser Rechtfertigung 
der Regierungsconsumtion nicht stehen, sondern geht 
darüber hinaus. Nicht eine blosse Consumtion, eine pro-
duetive Consumtion ist sie, sondern sie ist ihm direct 
Production, und zwar deshalb, weil er eben die obgedachte 
„Einschränkung der VolkswirthSchaft auf die Production 
und Consumtion körperlich-sachlicher Güter" nicht concedirt, 
sondern auch immaterielle Güter kennt. Diese haupt
sächlich producire die Staatswirthschaft. 

„Es gibt eine Menge von Gütern (Beförderungsmittel 
menschlicher Zwecke), welche sich zur Production durch 
die Einzelwirthschaften nicht eignen . . . Hier tritt natur-
gemäss und nothwendig eine Gesammtwirthschaft der 
sämratlichen Glieder des Volkes in's Leben, welche 
bestimmt ist, jene besonders geeigenschafteten Güter für 
Alle zu produciren. Die Productionsmittel werden von 
Allen nach einem gleichen oder verhältnissmassigen 
Massstabe beigesteuert und nach demselben Massstabe 
werden die producirten Güter von Allen consumirt (neben
bei: mau bemerke die petitio prineipii mit dem Massstabe). 
Nur die selbständig wirtschaftenden Personen sind Mit
glieder der Gesammtwirthschaft. Der Grad ihrer Mit
wirkung bei der Leitung der Gesammtwirthschaft ergibt 
sich aus dem Grade, in welchem sie bei derselben interessirt 
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sind, aus ihr Nutze« ziehen und demgemäss auch zu ibr 
beisteuern (J). Bei dieser Auffassung tritt die Gesammt-
oder Regierungswirthschaft in ganz g l e i che Linie 
mit den Ei nzel w i r t s c h a f t e n . Als Stellvertreter der 
Oesammtheit bat die Staatsregierung die unmittelbare Leitung 
dieser Gesammtwhthschaft in Händen.' Im Lichte dieser 
Doctrin ist mithin die Gemeinwirthschaft eine Production 
und sind dio Einzelwirtschaft und die Gesammtwirthschaft, 
wesensgleich, in einander eingegliedert. Den Gedanken 
führt der Autor aber auch im Einzelnen folgerichtig durch 
uud wir haben nichts zu thun als ihn bei seinem Ideen 
gange zu begleiten. Die Consequenzen, zu welchen er 
gelangt, sind auch sogleich dio Kritik der Lehre. 

Als minder wesentlich sei vorweg bemerkt, dass er, 
wie wir sahen, nur die selbständig wirtschaftenden Per
sonen als Mitglieder der Gemeinwirthschaft anerkennen 
kann. Alle anderen Menschen erscheinen damit sofort aus
geschlossen und für die wirtschaftlichen Erscheinungen, 
welche diese betreffen, vermag seine Theorie folglich nichts 
zu sagen. Ferner scheint dieselbe consequent zu der alten 
relativen Steuertheorie zurückzuführen, was jedoch nur 
dann näher zu untersuchen wäre, wenn sich im Uebrigen 
nichts gegen sie einwenden Hesse. Es soll daher auf den 
umstand gar nicht eingegangen werden. 

Die Prämissen der Deduction, mittels welcher die 
*inanzthätigkeit als Productionswirthschaft gekennzeichnet 
Wlrd, sind die anerkannten: der Mensch producirt durch 
Arbeit und mit Zuhilfenahme von Capital, d. h. von Gütern, 

eiche der Mensch „erst noch weiter zu verarbeiten oder 
oerhaupt zu entsprechenderer Befriedigung menschlicher 
eaurfni8se mitwirken zu lassen beschliesst, ehe man sie 

diesem Zwecke direct consumirt". „Die Capitaleigenschaft 
dehnet nur ein Uebergaugsstadiuni der Güter, in welchem 
sich vom Moment ihrer ersten Entstehung bis zu ihrer 

Zw 8Vm**0n 2U - unmittelbarer Befriedigung menschlicher 
n a t S e befinden". Da es immaterielle Güter gibt, gibt es 

lch auch immaterielle Capitalien. „Es kann etwas 
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Capital sein, die Grundlage dauernder Nutzung oder fer
nerer Güterproduction bilden, ohne selbst ein materieller 
Stoff oder ein körperliches Gut zu sein. Nur is t es 
nötliig, dass es du rch Umwandlung f rühe re r 
A r b e i t s p r o d u c t e e n t s t a n d e n sei. Es bildet dann, 
wie alles Capital, eine Uebergangsform der Güter, indem 
vermittelst seiner die Güter, welche zu seiner Herstellung 
verbraucht wurden, in diejenigen umgewandelt werden, in 
welche seine Nutzungen übergehen. Zu ihnen gehören alle 
diejenigen Verhältnisse und Zustände, welche auf die Volks-
wirthschaft günstig einwirken, und welche mit einem Auf
wände von Gütern geschaffen worden sind.'* 

Die Gesammtwirthschaft bietet nun vollständig das 
nämliche Bild wie die Einzelwirtschaft; sie producirt 
mittels Arbeit und Capital (einschliesslich immateriellen 
Capitales) Güter, materielle und immaterielle Güter, welche 
die Bedürfnisse befriedigen. 

Die Arbeit in der Gesammtwirthschaft leistet das 
Volk, d. h. die Gesammtheit der Wirthschaftenden oder 
S t e u e r t r ä g e r , und zwar wie der leitende Unternehmer 
in der Privatwirtschaft. („Die Arbeit derjenigen, welche 
eigentlich unmittelbar den ganzen wirthschaftlichen Process 
leiten und die dazu nöthige Arbeit verrichten, also der 
Staatsbeamten, erscheint für das Volk nur als Capitalauf-
wand, indem es durch Ueberlassung der Unterhaltsmittel 
von denselben die zum Betriebe der Gesammtwirthschaft 
nöthigen Arbeitsleistungen in derselben Weise sich ver
schafft, wie der leitende Unternehmer einer industriellen 
Unternehmung die seiner Unteraufseher und Arbeiter.") 
„Die e i g e n t l i c h e Arbe i t der wirthschaftenden Mit
glieder der Gesammtwirthschaft b e s t e h t dahe r in der 
L e i t u n g derselben, in der Erfassung und Aufstellung der 
zu erreichenden Ziele und in der Anweisung und Beauf
sichtigung der zu unmittelbarer Verwirklichung derselben 
aufgestellten Personen; also in der Ausübung i h r e r 
S t a a t s b ü r g e r e i g e n s c h a f t , i h r e s p o l i t i s c h e n 
Rechtes !" Die Verfassung ist der Betriebsplan!! 
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Wie alle grossen wirtschaftlichen Unternehmungen 
w*rd auch die Gesammtwirthschaft eines Volkes fast ganz 
m i t Cap i t a l be t r i eben . Das wichtigste Capital, dessen 
sich die wirthschaftenden Glieder der Gesammtwirthschaft 
bedienen, ist aber — der S taa t . „Als grösstes Immaterial-
eapital einer Nation erscheint der Staat." Derselbe ist 
einerseits Nutzcapital, indem er eines der höchsten imma
teriellen Güter, nämlich die ungehinderte Uebung der per
sönlichen Freiheit, dem Menschen schafft. „Das, was sie 
(die Freiheit) ihm sichert, sie ihm also eigentlich verschafft, 
|st der Staat, die Staatsordnung. Dieser erscheint also für 
Jhn als ein Nutzcapital, von welchen er fortwährende 
Nutzungen zieht und dieselben unmittelbar in den imma
teriellen Gütern der persönlichen Freiheit u. s. w. geniesst 
und consumirt." „Der Staat ist aber auch Productivcapital, 
mdeni er die Production anderer Güter in der allgemeinen 
Volkswirtschaft ausserordentlich befördert durch den 
Schutz und die Unterstützung, welche er der Einzelwirt
schaft an gedeihen lässt." 

Wer den Ausgangspunkt, dio immateriellen Güter, 
acceptirt, muss das vollinhaltlich unterschreiben. Halten 
Vjr einen Moment inne und besehen wir uns dieses Ergebniss 
«er Schlussfolgerung. Es lautet: Nicht der Staat wirth-
schaftet, sondern die Gesammtheit der selbständigen Einzel-

irthe —. die übrigen Mitglieder des Staates verschwinden 
ganz der Ökonomischen Betrachtung. Jene Wirthschafts-
uojeete bilden je zusammen die Gemeinwirthschaft oder, 
m den Ausdruck Dietzel's zu gebrauchen, dio Gesammt

wirthschaft, und sie haben (resp. ihre Vorfahren) den Staat 
seihst als wichtigstes Immaterialcapital für ihre wirthschaft-
j} n Zwecke geschaffen I Eine wahre Ungeheuerlichkeit. 
Pr*!? ^eisst doch den Staat lediglich als ökonomisches 
Q . erWären. Und wie widersinnig stellt sich diese 
welch lnW-rtbsChaft d a r l W i e k o m m e n d e n n d i e Menschen, 
einand ^ S ° l c h e W i r t h s c h a f t führen, in Beziehungen zu 
p r o d u c

e r ? D o°h erst durch don Staat. Nicht der Staat ist 
s*x sL, Gesammtwirthschaft, sondern die Gesammt-

6 
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wirthschaft ist Product des Staates, d. h. setzt den Staat 
voraus. Die Lehre kommt somit zu einer Consequenz, welche 
die Dinge in ihr Gegentheil verkehrt. Geradezu absurd 
aber muss sie erscheinen, wenn wir auf dieses Immaterial-
capital, den Staat, jene Merkmale des Capitalbegriffes 
anwenden. Durch Umwandlung früherer Arbeitsproducte 
ist er demnach entstanden und stellt blos ein Uebergangs-
stadium von Gütern vor, bis er schliesslich in seinen 
Nutzungen consumirt wird! Auch sein Werth ist darnach 
bestimmbar. ..Wir dürfen und müssen daher den Staat 
(als Immaterialcapital) in seinem Werthe den Gütern gleich
setzen, welche zu seiner Begründung und Erhaltung ver
wendet und aufgebraucht worden sind.'' Leider sagt uns 
der Autor nicht, ob der Tauschwerth oder der Gebrauchs
wert}! der Güter, welche zu der und seit der Staatsbegrün
dung bis zur Gegenwart aufgebraucht worden sind, in 
Rechnung zu kommen hat und wie die Buchführung hier
über beschaffen ist. Auch widerspricht er sich sofort, indem 
er unmittelbar nach vorstehender Stelle erklärt, dass 
der Staat von Anfang der Volkswirthschaft an besteht und 
die zu seiner Erhaltung verwendeten Güter jeweils in den 
Nutzungen, welche die Mitglieder des Staates von ihm 
gezogen haben, ihr Aequivalent fanden. „Da der Staat 
jedoch von Anfang der Volkswirthschaft an besteht und 
jede G e n e r a t i o n den Nutzen, den sie aus ihm zog, mit 
dem Aufwände zu seinor Erhaltung bezahlte und zugleich, 
von dem wachsenden Bedürfniss getrieben, denselben durch 
einen Mehraufwand verbesserte und vervollkommnete (!\ 
so ist der jedesmalige Staatszustand als ein grosses, der 
Gegenwart von der Vergangenheit hinterlassenes Capital 
zu betrachten, welches jene nur zu u n t e r h a l t e n 
b r a u c h t , um aus ihm dieselben Nutzungen zu ziehen, 
als ob sie es geschaffen hätte.'' Eine groteske Idee, diese 
Unterhaltung des Staates, wie man etwa eine Bodenmelio
ration erhalten muss! Abgesehen von derselben und dem 
Selbstwiderspruche, welcher übrigens dem Autor auch an 
anderer Stelle noch zu schaffen macht, da es ihm ja nicht 
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entgehen kanu, dass dieses Immaterialcapital, anstatt 
Arbeitsproduct zu sein, von Anfang an, nämlich mit dem 
Zusammenleben der Menschen, vorhanden ist, erscheinen 
alle vorerwähnten Ungereimtheiten und Zerrbilder der 
Wirklichkeit als unvermeidliche, logisch richtige Con-
sequenzen der Prämisse der immateriellen Güter, resp. 
Kapitalien, und diejenigen neueren Autoren, welche die 
nämliche Prämisse setzen, müssen das Gleiche auch als 
Einwurf gegen ihre Lehre hinnehmen, wenn sie es auch 
unterlassen, die Conseqtienz zu ziehen. Es genügt nicht, 
e*ne Thesis aufzustellen : man muss sie auch zu Ende denken; 
°s ist dies eine lästige, aber oft recht nützliche Beschäftigung. 

Doch die Erscheinung dieser capitalistischen staats-
^lrthschaftlichen Production wird noch verwickelter. 

„Ausser diesem in der Staatsordnung fixirten Ca-
Pitale besteht das Capital der Gesammtwirthschaft: 

1. aus denjenigen Gütern, welche sich, von einer 
früheren Periode her, im Besitz des Staates befinden, um 
zur Herstellung der Güter zu dienen, welche den Zweck 
der Gesammtwirthschaft bilden, und 

2. aus den zu demselben Zweck von den sämmtliehen 
Gliedern des Volkes jährlich neu producirten, der unmittel
baren Verwendung in den Einzelwirtschaften entzogenen 
und an die Gesammtwirthschaft hingegebenen Gütern." 

Die erateren sind die s t e h e n d e n Capitalien der Ge
sammtwirthschaft, wie die diversen Baulichkeiten mit ihrer 
Ausstattung, Verkehrsanlagen etc., die letzteren das um
laufende Capital, hauptsächlich die Unterhaltsmittel für 
uie Staat8diener und die zur Instandhaltung der ange-
ührten stehenden Capitalien erforderlichen Güter um-
assend. (Es ist wohl einer jener Lapsus, an welchen man 
. t Anstoss nehmen soll, dass diese stehenden Capitalien 
s im Besitze des Staates befindlich angeführt werden, so 

, a s s e i n Capital das andere besitzt! Richtiger sollte es 
eissen: im Besitze der Gesammtwirthschaft befindlich.) 

J-Ulttela d e r hfil'rtan P!ar>i+aloai«+an T%rrv/1iipirf H\\J\ d ie Mittels der beiden Capitalsarten producirt 
sammtwirthschaft Güter, als, wie specieü ar angeführte 

6* 



84 II. 

Beispiele lehren: Transportleistungen, Richtersprüche u. s. w. 
Der Autor legt der Gesammtwirthschaft freilich eine Ein
schränkung auf, indem er postulirt, dass „die Gesammt
wirthschaft auf die Production immaterieller Güter und 
Dienste, und solcher materieller Dienste aus stehendem 
Capital zu beschränken ist, wobei dem Stoff der unter ihrer 
Mitwirkung entstehenden Güter nichts hinzugefügt wird." 
Indess, dies ist kein wesentlicher Punkt und soll deshalb 
auch nicht weiter auf seine Richtigkeit untersucht werden. 
Die materiellen Capitalien gehen in den Werth der durch 
sie erzeugten Producte über, und zwar die umlaufenden 
ihrer Gänze nach, wie z. B. ausser der Besoldung der 
Staatsdiener, Papier und Schreibmaterialien, Heizung und 
Beleuchtung in den Werth des Richterspruches; von den 
stehenden Capitalien, z. B. im vorliegenden Falle den 
Tischen und Teppichen eines Gerichtssaales, nur deren 
Nutzung. Letzteres ist abermals eine sehr fragliche, unklare 
Sache (die bekannten „Nutzungen*1 der dauerbaren Güter), 
soll jedoch gleichfalls als untergeordnet nicht weiter ver
folgt werden. Das Wesentliche für unseren Zweck ist, dass 
durch Aufwendung der beiden Capitalsarten die eigenthüm-
lichen, nur der Gesammtwirthschaft erreichbaren Güter 
producirt werden. Offenbar kann das im Sinne der Theorie 
nur unter Mitwirkung des Immaterialcapitals „Staat oder 
Staatsordnung" geschehen. Der Autor fällt zwar einmal 
ganz aus der Rolle, indem er an einer Stelle den Staat 
erklärt als die Gesammtwirthschaft, also nicht mehr ein 
von letzterer hergestelltes Capital, wir müssen aber dieses 
Versehen corrigiren und, dem Geiste wie dem Inhalte 
seiner Ausführungen entsprechend, die bestehende staat
liche Ordnung als mitwirkendes Immaterialcapital, als 
Mitursache der von der Gesammtwirthschaft mit jenen 
materiellen Capitalien hergestellten Güter ansehen. Sonst 
wäre die Charakterisirung des Staates als Capital ja völlig 
sinnlos. Die Staatsordnung ist eben „die Vorbedingung des 
Genusses aller anderen materiellen wie immateriellen Güter." 
Dieses Capital ist freilich ein eigentümliches, es ist sozu-
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sagen ein ewiges, es nützt sich nicht ab, es ist ein Capital, 
^welches seine Capitaleigenschaft nie verliert und auf alle 
Fälle seine Nutzungen leistet." 

Nun aber macht sich der Autor einer Unklarheit 
schuldig, die wir erst entwirren müssen, um nicht in ein 
Chaos zu gerathen. Er sagt: „Der jährliche Aufwand an 
Gütern, welchen die Volkswirtschaft machen muss, um 
die G e s a m m t w i r t h s c h a f t im Stand zu erhal ten , 
besteht aus den Unterhaltsmitteln für sämmtliche bei der
selben beschäftigte Personen und aus den verschiedenen 
Gütern zur Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung der 
das stehende Capital derselben bildenden Gebäude und 
Anstalten aller Art.*' Und im Zusammenhange fährt er 
fort: „Alles stehende Capital bedarf der beständigen Unter
haltung, weil es beständig durch Naturkräfte, häufig auch 
durch menschliche Gewalt, deteriorirt, theilweise zerstört 
wird. Das ist der Preis, um welchen man seine fortdauernde 
Nutzung kauft. Besonders gilt dies auch vom Staate", 
diesem grossen stehenden Immaterialcapitale der Volks-
^irthschaft. Hier werden mehrere Dinge mit einander 
verwechselt. Die stehenden Capitalien bedürfen der Er
haltung, theils weil sie durch die Productivdienste selbst 
zerstört werden, d. h. eine physische ETeteriorirung und 
schliesslich Zerstörung im Productivdienste selbst er
fahren, theils -weil Natureinflüsse den nämlichen Effect 
haben, ohne dass ein Nutzen für den Menschen aus der 
hezüglichen Deteriorirung entspringt. Man darf diese beiden 

r t e n der Abnützung nicht zusammenwerfen und um so 
Ringer dies bezüglich des Immaterialcapitales des Staates 
*hun, bei welchem ja die Abnützung durch die Productiv
dienste überhaupt nicht stattfindet. Das Confundiren der 
beiden Vernutzungsarten hat lediglich den Zweck, bei 
"em Immaterialcapitale auch einen Erhaltungsaufwand, 
Wle bei den Materialcapitalien, herauszubekommen. Es ist 
aber auch irreleitend, den regelmässigen Aufwand an 

i
 e r n 2ur Erhaltung der stehenden Materialcapitale und 
n gleicher Weise die Unterhaltskosten der Arbeiter als 
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Im-Stand-Halten der Wirtschaft selbst zu bezeichnen. 
Diese Güterverwendungen sind Produktionskosten, sie werden 
nicht gemacht, um die Wirthschaft im Stand zu haiton, 
sondern die letztere verbraucht eben diese Güter und 
verwandelt sie in die neu entstehenden. Nur würde sie 
zurückgehen und selbst untergehen, wenn die neu erzeugten 
Güter weniger werth wären, als die verbrauchten. Bloss 
diesen Sinn kann die Stelle haben, aber sie führt irre 
wegen der zusammenhängenden Erörterung in Betreff der 
Instandhaltung der stehenden Capitale. 

Im regelmässigen Verlaufe der Dinge also erfolgt 
die gesamratwirthschaftliche Production in der eben bezeich
neten Weise, durch Anwendung der materiellen Capitale, 
indem die Staatsordnung zwar als Immaterialcapital mit
wirkt, doch nicht unter den Prcductionskosten erscheint, 
was aber allerdings einen Widerspruch mit den Prämissen, 
dem Capitalbegriffe, ergibt. 

Nur aussergewöhnlich, d. h. nicht zu Folge des 
Productivdienstes, verursacht das Immaterialcapital der 
Staatsordnung Erhaltungskosten, wie ein stehendes Material -
capital, welches z. B. durch Elementargewalten bedroht 
wird. „Ihr droht besonders menschliche Gewalt. Genügende 
Massregeln und Anstalten zum Schutze gegen dieselbe 
sind also ein Erforderniss ihrer gleichbleibenden Erhaltung. 
Diese erfordern einen Aufwand an Gütern, welcher als 
stehendes Capital der Nation sich erhält und in Diensten, 
welche er (der Staat) der nachfolgenden Production leistet, 
seine Nutzungen realisirt." Damit ist gesagt, dass die zur 
Vertheidigung der Staatsordnung gegen innere und äussere 
Feinde aufgewendeten Güter, als Ursache der Erhaltung 
des Staates, sohin als Ursache der Productivdienste des
selben in Rechnung zu stellen kommen, folglich jenen 
anderen materiellen Capitalien gleichzuachten sind. 

Das ist ein Trugschluss. Die Erhaltung einer bestimmten 
staatlichen Ordnung ist keineswegs nothwendig an die Er
haltung eines bestimmten Staates geknüpft. Es mag die 
staatliche Ordnung an sich als Mitursache der angeblichen 
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gesaimntwirthschaftlichen Production gelten, damit ist aber 
noeh nicht gegeben, dass auch die Existenz des concreten 
Staates als das Nämliche anzusehen ist. Vielmehr kann 
die gleiche Staatsordnung, wie sie in einem bestehenden 
Staatsverbande vorhanden ist, unverändert fortdauern, wenn 
der betreffende Staat auch in einem anderen aufginge; 
e s kann selbst der bestehende Staat eine minder voll
kommene, der Volkswirtschaft minder günstige Staats
ordnung aufweisen als ein Nachbarstaat, so dass ein Auf
gehen in den letzteren sogar vorteilhaft wäre. Die Nutz-
capitalien, welche der Autor anführt: Kirchen, Theater, 
Museen, Eisenbahnen etc. geben ihre Nutzungen an die 
^materiellen Güter ab, wie immer der Staatsverband 
Wechsle. Die Production von Richtersprüchen etc. kann 
vielleicht in einem bestehenden Staate geradezu minder 
vollkommen sein, als in einem anderen; ist die Erhaltung 
des ersteren Staates unter solchen Umständen nicht ein 
^ökonomisches Vorgehen? Mindestens kann man nicht 
8agen, dass der Aufwand zur Erhaltung des Staates gegen 
Angriffe von Seite des anderen dann in erhöhton Nutzungen 
ßich äussere. Man sollte in dem Falle keine Güter zum 
Behufe der Erhaltung des unvollkommeneren staatlichen 
Zustandes aufwenden, ja eher wäre vielleicht der Aufwand 
von Gütern, um den ersteren Staat in dem letzteren auf
gehen zu machen, ein produetiver! Die staatliche Ordnung 
ai* sich ist natürlich von höchster Bedeutung für die 
Lebensführung der Menschen, aber sie ist kein Capital 
und nicht durch Güterumwandlung im Sinne der Capitalien 
geschaffen. Und die Erhaltung eines bestimmten Staates 
kann seinen Angehörigen über Alles gehen, aber als 
A roduetionsvorgang darf man das doch nicht erklären. 
u^d somit in letzter Linie auf ökonomische Motive zurück
führen ! 

Wir müssen also wohl von diesem Imraaterialcapitale 
Abstand nehmen. 

Thun wir das, dann bleibt von der genieinwirthschaft-
lichen Production im Sinne der besprochenen Theorie nur 
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die Verwendung von materiellem Capital und die gedachte 
leitende Arbeitsthätigkeit der selbständigen Staatsbürger 
übrig. Durch diese Factoren werden erzielt: Rechtssicher
heit, Culthandlungen, Bildung, Wohlfahrtsförderung und 
andere „immaterielle Güter." Die genannten Dinge sind 
ja aber doch die beabsichtigten und erreichten Zwecke 
selbst, nicht erst Mittel zum Zwecke, Güter! Nur durch 
eine Zweideutigkeit des Ausdruckes „Gut" können sie so 
benannt werden, indem man das eine Mal unter Gut ein 
Mittel zum Zwecke, das andere Mal einen für den Menseben 
wünschenswerthen Zustand, den realisirten Zweck selbst, 
versteht, das eine Mal Gut im ökonomischen Sinne, das 
andere Mal im ethischen Sinne im Auge hat. Damit begeht 
man aber einen der ärgsten wissenschaftlichen Verstösse, 
welchen jedes Lehrbuch der Logik schärfstens rügt Und 
darauf läuft eben die behandelte Theorie hinaus. 

Das Urtheil über dieselbe ist nun leicht zu fällen. 
Sie beginnt, wie hier nachgewiesen, mit einer Verkehrung 
der Dinge in das Gegentheil der Wirklichkeit und cul-
minirt in einer Begriffsverwirrung. Kann man von einer 
verunglückten Lehre billiger Weise mehr verlangen? 

§. 13. Die neuere Productionstheorie. Eine neuere Va
riante der Productionstheorie, welche ihren Hauptreprä
sentanten in Ad. W a g n e r findet, vermeidet die Klippe 
des Immaterialcapitales ,, Staat", ohne jedoch deshalb zu 
einem befriedigenderen Ergebnisse zu gelangen. *) Das 
logische Fundament dieser Lehre sind ebenfalls die imma
teriellen Güter, aber sie lässt solche nicht gemeinwirth-

*) Wagner reiht den Staat zwar auch als „Verhältniss" unter 
die Güter und erkennt ihn auch als „eines der wichtigsten Immaterial-
oapitale" der "Wirthschaft an, allein er führt den Gedanken nicht 
durch. Es ist dies bei ihm nur eine gelegentliche Bemerkung, aus 
welcher er nicht die Consequenzen zieht. Der Staat ist ihm, un
geachtet dessen, eine Wirthschaftsabthcilung, ein Inbegriff ökonomisch 
handelnder Menschen. Nur dieses muss man im Auge behalten, wenn 
tirnir'seiner Lehre gerecht werden will, und jene Sätze muss man 
folglich als blosse Versehen ignoriren. 
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schaftlich producirt werden vermittels des Capitales Staat, 
sondern lässt den Staat als Producenten materielle Güter 
Jn andere, und darunter hauptsächlich immaterielle, ver
handeln. Sie stellt den Staat zwischen seine Angehörigen 
als Güter-Ueberweiser und Güter-Empfänger. Der Staat 
entnimmt den Individuen, welche ihm angehören, (iuter, 
uni mittels derselben andere vu produciren, welche Jenen 
nieder zukommen. Den grössten Theil dieser durch Interven
ten des Staates gewonnenen Güter machen Dienste aus. Der 
Staat leistet Dienste, und eben diese sind immaterielle Güter; 
e_r producirt das immaterielle Gut der Dienste. An zahl
reichen Stellen des Wagner'schen Werkes wird diese Thesis 
zum Ausdruck gebracht. Z. B. „der Staat in seiner eigent
lichen Function, in der Ausführung der Staatszwecke mittels 
(ler bezüglichen Leistungen, ist in Rücksicht auf die Her
stellung dieser Leistungen Productionswirthschaft." *) „Die 
Finanzwirthschaft beschafft Sachgüter, mit welchen der 
'•taat vornehmlich i m m a t e r i e l l e Güte r (öffentliche 
Einrichtungen, Dienstleistungen) h e r s t e l l t " (Finanzw.§9). 
«Ein gerne i n w i r t h s c h a f t h e h e r P r o d u e t i o n s p r o-
c c s s ündet statt." . . . „Die Folge ist, dass die Finanz; 
wirthschaft nicht wie die Privatwirtbschaft von selbst irri| 
bezahlten Absatz ihrer Leistungen ih rvo rgeschossenes 
Y a P i t a l und damit die Mittel zur Fortsetzung ihrer Pro-
( ue t ion immer von Neuem ersetzt erhält, sondern zu, 
diesem Zwecke der Besteuerung bedarfu. "(Ebend.) „Der 

taat und die anderen Einzelwirthschaften bilden zusammen 

in "* »Grundlegung11, 2. Aufl. g. 170. Dieser Ausdruck wird auch 
^ der „Finanzwissenschaft" wiederholt gebraucht. Es konnte aller-
fürgd ,m5t R ü c ! £ s i c h t a u f §• 6 9 d e r «Grundlegung« scheinen, dass dies 
nicht \ p r i u c i P i e l l e Auffassung der Staatsthsitigkeit als Production 
der 1 , . e i s e ' d a d o r t d i e Productionswirthschaft als eine in Folge 
^ird i l t S t h e i U l U g e n t s t a n d e n c Abteilung jeder Wirthschaft erklärt 
der Gn E i n n a l ) r a e " o d e r Krw erbswirthschaft, welche die Erwerbung 

Verbra v, ° d e r d e S E i n k o m m e u s u n d d a m i t e b c n d e r M i t t e l f ö r d i e 

Stellen" !"• ° d e r Au88al)ewirthschaft zum Zweck hat Allein andere 
okonom

,ln ? l i n r o i c h e n d e r Anzahl beweisen, dass VV. die Staatsthätigkcit 
]sch als eine Production im strengen Sinne des Wortes auffasst. 
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das organische Ganze der Volkswirtschaft. In den Steuern 
nimmt er den Einzelwirthscbaften etwas, was er ihnen in 
den S t a a t s l e i s t u n g e n , also nur in einer a n d e r n 
Form an Güte rn wiedergibt", welche Güter eben von 
ihm erzeugt werden müssen, damit er in die Lage komme, 
sie wiederzugeben. *) 

Ueberdies werden die Dienste des Staates zugleich 
als productiv bezeichnet. Es geschieht das in der Absicht, 
den Gutscharakter derselben um so eindringlicher zu er
weisen. Indess ist jenes streng genommen nicht nothwendig. 
Die Eigenschaft der Productivität ist gänzlich indifferent, 
wenn die Dienste an sich immaterielle Güter sind, denn 
sonst müsste man nur productive Dienste als Güter er
klären, unproductive aus dem Gutsbegrifte ausscheiden. So 
wenig wie ein sachliches Gut eine productive Wirkung zu 
haben braucht, welche als weitere Folge seiner Consum-
tion auftritt, um eben als Gut zu gelten, so wenig also 
das Merkmal der Productivität für den Gutscharakter der
jenigen materiellen Dinge, welche Bedürfnisse zu befrie
digen geeignet sind, in Frage kommt, eben so wenig hat 
dieses Moment hier zu bedeuten, wenn die Dienste von 
vornherein in den Gutsbegriff einbezogen werden. Die, der 
Behauptung, die Staatsleistungen seien Güter, ihre Hervor
bringung Production, beigefügte Bemerkung: „und sie sind 
productiv", ist daher nichts anderes als ein Nachhall der 
Productivitätstheorie, der für die Productionstheorie nicht 
wesentlich erscheint, ja eigentlich mit derselben nicht im 
Einklänge steht. Um den Einklang herzustellen, lassen wir 
die Auslegung Platz greifen, die Staatsleistungen könnten 
an sich auch unproductiv sein, aber thatsächlich seien 
sie alle productiv, verwandeln sich, wie Wagner be
hauptet, sammtlich weiterhin in materielle Güter. Das ist 
nun sicherlich ein secundärer Umstand, indess bildet diese 

*) „Finaiuw." (cit. nach der 3. Aufl) g. 67. Auch Schaufle 
huldigt an einzelnen Stellen der 2. Aufl. des „ges. System" der näm
lichen Ansicht; z. B.: „Alle gemeinwirthschaftlichen Organismen er
zeugen Güter, Sachgüter und Dienstleistungen" (1. c. S. 334). 
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Aussage, wie die öftere Betonung derselben zeigt, nach 
seiner Meinung einen wichtigen Bestandteil der Lehre. 

Dieselbe treffen nun selbstverständlich alle Einwände, 
welche gegen die Subsumtion der Dienstleistungen unter 
die Güter, resp. gegen die „immateriellen Güter" über
haupt, erhoben werden können, und es wird in dem IV. 
Abschnitte der vorliegenden Erörterungen Anlass sein, auf 
Goen den Punkt ausführlich einzugehen. An gegenwärtiger 
Stelle wird ein anderer Einwurf genügen. Ersichtlich gilt 
nämlich von den Staatsleistungen das Gleiche, wie von den 
gesammtwirthschaftlich producirten immateriellen Gütern 
Jer vorbesprochenen Theorie. Sie stellen den realisirten 
Zweck, das be f r i ed ig t e Bedür fn i s s selbst, dar und 
sine Scheidung von dem Mittel, dem Gute, ist nicht er
kennbar. Mittel der betreffenden Zweckerreichung sind 
allerdings wahrzunehmen. Solche sind: theils Dienste be
stimmter physischer Personen, theils materielle Güter, 
Welche von Letzteren in eben dieser Bethätigung aufge
wendet werden. Das ist aber doch etwas von der Bethä-
"gung des S t a a t e s Verschiedenes, so gewiss, wie die 
betreffenden Personen verschieden sind vom Staate. Die 
Dienste, welche „der Staat" leistet, worden m i t t e l s 
dieser Individuen und Güter geleistet. Das führt sofort 
a uf den Kern der Sache: Der Staat als Diensteleistendcr 
*ntt hier personificirt auf die Bühne, als f i n g i r t e Ge-
sammtper8Önlichkeit e r s c h e i n t er leistend. In "Wahr
heit liegt zwischen den Handlungen jener Individuen und 
dem gesetzten Effecte nichts als selbständige Ursache des 
letzteren mitten inne. Es ist freilich eine Ursache vor-

anden, welche jene Personen zu dem concreten Handeln 
stimmt und ihnen die äusseren Behelfe dazu verfügbar 
acht, nämlich die collectivistische Willensregung; nur 
arm, nicht j n emer selbständigen Leistung liegt die 
^enaäusserung des Staates. Solche Dienste „des Staates" 
..^-Mittel zur Erreichung von Gemeinlebenszwecken oxi-
uen a i s o ejnfacb g a r n[cht. Durch die Thätigkeit jener 

lv*duen, welche an den Verbrauch materieller Güter 
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geknüpft ist, werden solche Zwecke erreicht, aber das ist 
doch kein Produciren, wenn man nicht das Wort wissen
schaftswidrig in einem ganz unbestimmten Sinne anwenden 
will. So finden wir die in Rede stehende Spielart der Pro-
ductionstheorie ebenso irrig wie die vorhergehende; nur 
während diese den Staat zu einem Capitalgute versach
lichte, personificirt ihn jene zu einem eigenen Lebewesen. 
Der Irrthum, welcher damit begangen ist, wird im Fol
genden noch näher beleuchtet. 

Aber ein weiterer Einwand muss hier vorangestellt 
werden. Genau betrachtet, ist die besprochene Productions-
theorie eigentlich ein Correlat der alten Tauschtheorie. 
Die letztere hatte, consequent ausgedacht, die Auffassung 
der Staatsthätigkeit als Produciren zui' Voraussetzung; 
man kann eben nur producirte Güter gegQn. einander aus
tauschen. Wäre man nicht so gewohnt gewesen, den Staat 
als etwas ausserhalb der Volkswirthschaft, über derselben 
Stehendes zu betrachten: man hätte es sicherlich auch 
ausdrücklich ausgesprochen, während man so nur Wen
dungen brauchte, in welche man die Charakteristik der 
Staatsbethätigung als Produciren bloss hineininterpretiren 
— aber allerdings ganz ungezwungen, ja förmlich dazu 
aufgefordert hineininterpretiren — kann. Eine auf jener 
Grundlage construirte Staatswirthschafts-Theorie erschiene 
nun geradezu weit folgerichtiger, als die besprochene. Der 
Staat producirt Güter, welche er besser und billiger her
stellen kann, als der Einzelwirth, die Privatwirthe kaufen 
sie von dem Staate nach ihrem Werthe. *) Damit wäre für 
die Herübernahme von (materiellen) Gütern aus den Privat-

*) Diese Anschauung gelangte auch in den Aeusserungen derje
nigen Anhänger der Itechtsstaatsdoctrin zum Ausdrucke, welche 
erklärten, der Staat p r o d u c i r e Sicherheit (das sei seine specih'sche 
Aufgabe) und die Einzelnen erlangen selbe auf diesem Wege am wohl
feilsten. Die meisten Kekenner dieser Lehre aeeeptirten eben auch 
die immateriellen Güter und W. kommt hier mit seinen principiellen 
Gegnern theoretisch uberein, nur dass er bekanntlich aufs lebhafteste 
auch die Production anderer Staatsleistungen als Rechtsschutz vertritt. 
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^irtuschaften, die „Leistungen der U n t e r t h a n e n an 
e n Staat" , und für die Zuführung immaterieller Güter 

an die Individuen, die Leistungen des S t a a t e s an die 
Unter thanen" , ein einheitliches Princip gewonnen; nach 
dem gleichen Massstabe, nach welchem die Staatsange
hörigen an den Diensten des Staates participiren, für ihre 
Person Nutzen ziehen, sind sie auch an der Herstellung 
derselben mit Opfern materieller Güter betheiliget. Wenn 

l e Productionstheorie überhaupt richtig wäre, wäre sie 
^n der eben gedachten Formulirung die logisch richtige 
Ohre Unhaltbarkeit liefert — nebenbei bemerkt — folglich 
such ein neues Argument gegen die Tauschtheorie), in der 

ehesten Fassung aber weist sie eine weit geringere Folge
richtigkeit auf. Wie das Werk Wagner 's auf das klarste 

e*gt, gebricht es derselben an einer concludenten Auf-
eliung deB Modus der Betheiligung der Individuen an 

d e r gemeinwirthschaftlichen Production. *) An Stelle der 
^"en Tauschtheorie wird die „generelle Entgeltlichkeit" 

e r Staatsleistungen gelehrt, wohl entsprechend einer ge-
1 eilen, d. h. individuell ununterscheidbaren, Participation 

n den Nutzeffecten der Staatsleistungen. Da man aber 
"Jrt absolut nichts gewonnen hat, sondern einen Anhalts-

Punkt benöthigt, um die ind iv idue l l e Participation an 
Aufwendung materieller Güter, durch welche jene 

" • Materiellen Güter" gewonnen werden, zu bestimmen, 

*) A 
A n j , ' n e"ier Stelle findet sich bei W. sogar ein unwillkürlicher 
produ^ &n di(? al te TauSchtheor ie (Finanzw. §. 217): „der Staat 
im j ' i

Was grundsätzlich seine Aufgabe ist: die mancherlei meist 
Recht 6 r i e ^ e n Staatsleistungen, die ihm auf dem Gebiete des 
jje " und MachtzweckeB, des Cultur- und Wohlfahrtszweckes ob-
der St' • **ev°lkerung dagegen erzeugt Sachgüter, welche 
l&nirte &T . rec t und indirect für die Herstellung der von ihm ver
letzte^ .? i8tungen braucht. Er gibt diese der Bevölkerung, die 
Staate^ l ^ SacnSQter (das Geld) in den allgemeinen Steuern dem 
der Staat i 6 ' 0 6 A r t T a u 9 c n i nur nach den Bedingungen, welche 
m*n im 7 ^a s *8t *ndes8 eine vereinzelte Wendung, welche 
nicht aw "8aminenhange mit den übrigen Ausführungen des Werkes 

i n c t nehmen darf. 
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so muss man denselben irgend anderswo suchen und man 
sucht ihn in dem ,,Principe der Gerechtigkeit". Das heisst 
aber einfach: auf eine Ökonomische Erklärung verzichten. 
Der Staat producirt und vertheilt das Producirte an Alle 
generell ohne Unterschied, die Kostengüter aber entnimmt 
er aus den Einzelwirthschaften nicht nach ökonomischen 
Gesichtspunkten, sondern nach „Gerechtigkeit". Damit ver
sucht man eine ökonomische Erscheinung durch etwa15 Ausser-
ökonomisches zu erklären. Es ist stets ein grosser Mangel 
einer Wissenschaft, wenn sie vor eine Lücke geräth, die 
sie nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit Zuhilfenahme 
von Begriffs-Materiale einer fremden Disciplin auszufüllen 
vermag. *) 

Die Productionstheorie erklart — im Gegensatze zu 
ihren Vorläufern — unter Einem zugleich die Volks-
wirthschaftspflege. Wenn alle anderen Thätigkciten des 
Staates Production sind, um so mehr die Acte, mittels welcher 
er direct die Witthschaft influirt Aber auch da zeigt sich 
sofort ihr Grundfehler. Es müssten auch Production sein 
alle diejenigen Acte, mittels welcher lediglich die Vor th ei
lung der Producte beeinflusst wird, überhaupt alle für 
die Production völlig indifferenten Massnahmen! Das ist 
aber doch der denkbar ärgste Selbstwiderspruch, wenn 
man nicht abermals eine indirecte. weitere Wirkung solcher 
Massregeln auf Steigerung der Production behauptet, was 
total unbeweisbar wäre. 

Das Ungenügen der Productionstheorie ist hiermit 
ausreichend erwiesen, es sind aber mit der an ihr geübten 

*) Die Unvollkoimnenheit der Aufhellung staatswirthschaftlicher 
Erscheinungen im Vergleiche mit den privatwirthschaftlichen Theorien 
tritt hiemit wieder zu Tage. Wahrscheinlich um diesen Contrast zu ver
wischen, hat man neuestens von einer Seite in der Privatwirthschaftslehre, 
welche doch die Erscheinungen der Güterbewegung rein ökonomisch 
vollständig zu erklären im Stande ist, für die Preiserscheinungen 
gleichfalls den Grundsatz der „Gerechtigkeit" introduciren wollen! 
Ein sonderbares Verkennen der wissenschaftlichen Aufgabe, welches 
auf das Schlagwort „die Volkswirtschaft eine ethische Wissenschaft" 
zurückzuführen ist. 
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j*-ntik zugleich Anforderungen bezeichnet, welche an eine 
befriedigende staatswirthschaftliche Theorie zu stellen sind; 
Sle mu8s d i e Erklärung bieten, welche soeben vermisst wurde. 

§. 14. Die Stein'sohe Reproductivitätstheorie. Den Ab-
schluss der Reihe der staatswirthschaftlichen Theorien 
bildet eine eigenthümliche Verschmelzung der vorausge
gangenen durch einen Autor, dessen Name mit der Ge
r i c h t e der Finanzwissenschaft immerdar verknüpft bleiben 
Wlrd: Lorenz Stein. Wenn nicht an sich, schon um der 
Bedeutung ihres Urhebers willen würde die betreffende 
ljPhrmeinung specielle Beachtung erheischen. 

Der Ausgangspunkt des Ideenganges, welchen St. ein
schlägt, ist ein feststehender: „Der Staat ist in seiner 
ktaatBwirthscbaft nicht eine zu den Einnahmen an und für 
sich berechtigte Persönlichkeit, sondern er soll sie aufer-
legen und erheben, weil er sie a n s t a t t d e r E i n z e l n e n 
lurdie B e d ü r f n i s s e der Gemeinschaf t verwaltet.%i r] 
^ir heben in dem Citate die Worte „Bedürfnisse der Ge
meinschaft" hervor, während St. das Wort „verwaltet*' 
unterstreicht und dadurch das Augenmerk von demjenigen 
ablenkt, was eigentlich das Wesen der Erscheinung be
zeichnet. Hätte er vollends statt „sol l sie auferlegen und 
erheben" gesagt „legt sie auf und erhebt sie", dann hätte 
e r die Erklärung des Phänomens richtig gegeben. Allein 
e r verfällt alsbald in die Irrungen seiner Zeitgenossen, 
Welche in der vorstehenden Darlegung gekennzeichnet 
Wurden. 

Auch ihn lenken die Leistungen „dos Staates", der 
»Persönlichkeit des Staates", vom richtigen Wege ab; denn 
aUch ihm sind diese Leistungen „des Staates" etwas, was 
»Gestehungskosten" hat, „wie jede wirtschaftliche Lei
stung«, und er fügt der vorcitirten unmittelbar eine Stelle 
an, die vollständig dem Ideengange der Productionstheorie 
angehört. „Vollzöge der Staat nicht diese Leistungen, 

*) „Filianzwissenschaft", 4. Aufl., S. 15 u. ff. 
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unterhielte er nicht den internationalen Verkehr, schützte 
er nicht durch das Heer das Ganze und durch seine Rechts
pflege die Einzelnen, errichtete und ordnete er nicht die 
grossen Anstalten des geistigen, wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Lebens, so müsste der Einzelne, da er aller 
dieser Dinge . . . unbedingt bedarf, dies selbst tbun", d. h. er 
müsste sich diese Güter selbst erzeugen, was ihm allerdings 
„entweder gar nicht oder nur mit unberechenbaren An
strengungen gelingen würde". Ueberdies aber geht St. auf 
die Productivitätstheorie zurück; denn „diese Dinge" sind 
nach ihm dem Einzelnen nicht um ihrer selbst willen 
wichtig, sondern nur als Momente der Gütergewinnung, so 
dass die Güteraufwendungen für dieselben, welche ihren 
Durchgang durch die Staatswirthschaft nehmen, „nichts 
Anderes sind, als ein integrirender Theil der Gestehungs
kosten jeder wirtschaftlichen Erzeugung!" Nur insoweit 
diese Dinge die Wirkung zeigen, die Gütorproduction zu 
heben, also die für dieselbe aufgebrauchten Güter zufolge 
dieses Causalzusammenhanges wieder neue Güter hervor
bringen und auf solche Art sich selbst wiedererzeugen, ist 
die Befriedigung jener Bedürfnisse der Gemeinschaft wirt
schaftlich angezeigt! Recht bezeichnend für diese Auffassung 
ist es, dass die in dem oben stehenden Citate punktirte 
Stelle lautet: „der Einzelne, da er aller dieser Dinge für 
se ine C a p i t a l b i l d u n g unbedingt bedarf1*. Also nur 
um der Capitalbildung willen werden Bedürfnisse befriedigt. 
Das heisst nichts anderes, als: Jemand isst und trinkt nur 
mit Rücksicht auf neue Güterproduction! Er coDSumirt 
doch vielmehr, was er producirt hat . Er kann die betref

fenden Güter nur consumiren, nachdem er sie producirt 
hat und muss allerdings, wenn er sein Nahrungsbedürfniss 
hinkünftig von Neuem befriedigen will, die dazu notwen
digen Güter wieder produciren. Und die vorangegangene 
Consumtion steht auch im vorliegenden Falle in einem 
Causalzusammenhange mit der späteren, weil zunächst in 
«inem solchen mit der neuen Production, nämlich durch 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. Aber bei freien Bedürfnissen 
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st ein solcher Zusammenhang überhaupt nicht oder nur 
"J unwesentlichem Masse vorhanden. Lediglich eine falsche 
^eneralisirung kann das, was bei den „notwendigen" Be
dürfnissen gilt, für alle Bedürfnisse aussagen. Richtig ist 
nur, dass die Güter zur Befriedigung aller Bedürfnisse stets 
n e u producirt werden müssen, diese Bedürfnisshefriedigung 
P . -le^0Cü in weitem Umfange für die Neugewinnung von 
Gütern gänzlich indifferent. Z. B. wird wohl Niemand je 
e n Nachweis erbringen, dass und in welchem Masse die 
e"iedigung des Schmuckbedürfnisses die Hervorbringung 
euer Güter zu Wege bringe. Es ist daher gänzlich wi
chtig, da8s (jer Mensch, ökonomisch handelnd, bei allen 
ediirfnissen nur Güter in dem Masse aufwende, als die 
edürfnissbefriedigung neue Güter verursache. Um z. B. 

geistige Bedüifnisse zu berühren: treiben wir Kunst und 
Wissenschaft nach diesem Princip? Freilich haben gerade 
edürfnissbefriedigungen dieser Art in einem gewissen 

Masse indirecten Einfluss auf die Güterproduction, dieser 
^"ect ist jedoch nicht das Motiv der betreffenden Gütercon-
sumtion, ist in seinem Ausmasse in vorhinein unbestimmbar 
und selbst in seinem Dasein von der Mitwirkung anderer 
Ursachen abhängig, bei deren Wegfall auch er entfällt. Aut 
fliese bekannte schiefe Lehre von der Reproductivität der 
^onsumtion führt die Stein'sche Auffassung zurück. Die 
Schiefe derselben wird allerdings formal - logisch etwas 
^mildert dadurch, dass Stein auch ein geistiges Capital, 
demnach eine „geist ige und rein wirthschaftliche Ca-
pitalbildung" kennt, allein sachlich wird die Anschauung 
dadurch nicht richtiger. Und auf selbe basirt er seine 
8taat8wirthschaftliche Theorie. 

Die Herstellung jener, den Einzelnen für sich praktisch 
unerreichbaren Mittel der Bedürfnissbefriedigung wird nicht 

e,ter als Production verfolgt, sondern lediglich nach den 
»Gestehungskosten" als Güterverbrauch beurtheilt. Das 
Wlrthschaftliche Merkmal, nach welchem St. denselben 
^ersucht, ist „das höchste wirthschaftliche Princip, das 

l r mit dem Namen der R e p r o d u c t i v i t ä t bezeichnen." 
s«x, Staat»wlrth«ch«ft. 7 
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Man kann seine Lehre im Hinblick hierauf füglich die 
R e p r o d u c t i v i t ä t s t h e o r i e unserer Frage nennen. Die 
Jnterscheidung zwischen productiven und unproductiven 
Lusgaben des Staates gründet er in Gemässheit jenes Prin-

cipes auf die Thatsache der Reproductivität des in ihnen 
sich vollziehenden Güterverbrauches. Jede Staatsausgabe, 
welche reproductiv wirkt, ist productiv, und nur solche, welche 
thatsächlich nicht reproductiven Effect haben, sind unpro-
ductiv. Viele Ausgaben, die nach der veralteten Anschauung 
unproductiv erschienen, weil sie ihre Wirkung nicht direct 
in neugewonnenen Gütern äussern, sind hiernach der rich
tigen Erkenntniss productive Auslagen; „jede Staatsausgabe, 
auch die scheinbar unproductivste, wie etwa für die Waffen
macht des Staates, wird indirect productiv, indem sie 
irgend eine Bedingung der individuellen Productivität erhalt 
und sichert."*) Aber es kommen auch wirklich unproductive 
Ausgaben in der Staatswirthschaft vor und solche müssen 
selbstverständlich vermieden werden, wenn die Wir t 
schaft des Volkes nicht leiden soll. 

Der Inhalt der damit gegebenen Staats wirtschaft
lichen Grundauffassung ist mithin: Die Staatswirthschaft 
vollzieht einen Güterverbrauch für Bedürfnisse der Gemein
schaft; derselbe ist ökonomisch gerechtfertigt oder un
gerechtfertigt, je nachdem er reproductiv wirkt oder nicht. 

Nachdem wir vorhin bereits den Irrthum des Sinnes 
erkannt haben, in welchem Stein die Reproductivität auf-
fasst, müssen wir das als irrig erklären. Gar manche 
Güterverwendung, welche St. als reproductiv ansieht, wäre 
thatsächlich nicht reproductiv und müsste somit als wirth-
schaftswidrige Güterconsumtion gelten, für welche es eine 
ökonomische Erklärung nicht gibt, sondern die lediglich 
durch die Finanzgewalt des Staates von aussen her ver
ursacht wird. Wir wären damit wenig über die alte, un
zureichende Erkenntniss hinausgekommen. 

Vollends bedenklich aber wird die Lehre durch die 
nähere Erläuterung der Reproductivität, welche Stein gibt. 

*) L. c , S. 135. 
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kr definirt dieselbe als die „doppelte Kraft einer jeden 
Ausgabe, z u e r s t ihre eigenen Bedingungen (die Geste
hungskosten) wieder zu erzeugen und dann durch den 
Ueberschuss über die letzteren ein neues Capital zu 
bilden." Zwei Merkmale schliesst hiernach der Begriff ein: 
Erstens die blosse Wiedererzeugung der aufgebrauchten 
Güter, der Kosten, und zweitens die Hervorbringung eines 
Ueberschusses an Gütern über die wiedererzeugten Kosten. 
Der Wortlaut ist so deutlich, dass ein Zweifel nicht ent
stehen kann, dass beide Momente vereint gegeben sein 
müssen, wenn die Thatsache einer reproductiven Güter-
Konsumtion vorliegen soll. 

S te in entwickelt jedoch die beiden Momente des 
Näheren in getrennter Ausführung. Ueber das Erste spricht 
€ r sich an früherer Stelle seines Werkes (S. IG) aus, indem er 
die Thatsache der Wiedererzeugung der Kosten mit dem 
Unistande in Verbindung bringt, dass der Werth dessen, 
w&s aus jener Güterverwendung hervorging, gleich sei dem 
Werthe der Kostengüter. „In der That sind alle Zahlungen 

a n den Staat wirthschaftlich nichts anderes als ein inte-
grirender Theil der G e s t e h u n g s k o s t e n jeder wirth-
Schaftlichen Erzeugung. Ist dem so, so muss auch der 
Werth dessen, was der Staat für jene Einnahme leistet, 
also der w i r t h s c h a f t l i e h e Wer th seiner Verwaltung, 
für die gesammte Production des Volkes m i n d e s t e n s 
gle ich sein dem B e t r a g e seiner Einnahmen. Ist sie 
das nicht, k o s t e t also die V e r w a l t u n g mehr als 
s i e wer th ist , so wird vermöge des einfachen Gesetzes 

e r Productivität die Quelle jener Einnahme des Staates . . . 
untergehen . . . Denn wo die Einnahme und Ausgabe irgend 
e i n e s Staates nicht in diesem V e r h ä l t n i s s der gegen-

eitigen W i e d e r e r z e u g u n g stehen, da vollzieht sich 
^erbittlich der wirtschaftliche Zirkel u. s. w." Das 

. ^n) klar gedacht, nur Folgendes bedeuten: Die Kosten 
§ t

 d e r wirtschaftliche Werth der Güter, welche die 
^ a ^ a n 8 e t ö r igen hingeben und der Staat aufwendet. Dieser 

muss mindestens gleich sein dem Werthe dessen, 
7* 
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was für jene Güter den Staatsangehörigen vom Staate ge
leistet wird. Das kann offenbar nur der Gebrauchswerth 
und als solcher kann — im Zusammenhange der Gedanken
reihe — nur der Nutzen für die Capitalbildung des Einzelnen 
verstanden sein. Es fragt sich nun: muss sich dieser Nutzen 
schon durch Resultate, also durch Neuproduction von 
Gütern, gezeigt haben, oder genügt die vorher erfolgende 
Annahme desselben, um die Werthgrösse der Staatsleistung 
zu bestimmen? Die Frage wird dadurch wichtig, weil ja 
der „ Werth der Verwaltung für die gesummte Pro-
duc t i on des Volkes" in Anschlag gebracht und mit den 
Kosten verglichen werden soll. Wie vermöchte jener Nutzen 
für die Capitalbildung, die doch in jeder einzelnen Wirth-
schaft vor sich geht, plötzlich für die Volksgesammtheit 
ins Auge gefasst und von derselben beurtheilt zu werden? 
Die Frage ergäbe einige Schwierigkeit für die in Rede 
stehende Theorie, wenn ihre Beantwortung nicht vorerst 
dadurch überflüssig wäre, dass es zur Erfüllung der Bedin
gung der Reproductivitat ja noch eines Plus bedarf und 
man daher, wenn dieses Plus gegeben ist, annehmen kann, 
dass das Minus erfüllt sei. 

Das zweite Moment der Capitalbildung eben geht über 
jene Untergrenze hinaus. Stein entwickelt dasselbe an spä
terer Stelle (S. 135) als die Wirkung der Staatsleistungen, 
nicht bloss die Kosten der Staatsthätigkeit in den Capitalien 
der Einzelwirthschaften wiederzuerzeugen, sondern noch ein 
Mehr. „Die Capitalbildung (welche 2 Seiten vorher als 
gleichbedeutend mit Reproductivitat bezeichnet wird) in 
der Staatswirthschaft ist nichts anderes als der Process, 
durch welchen die Ausgaben des Staates die Capitalien 
(und mit ihnen das Einkommen) aller Staatsangehörigen 
in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung b e f ö r d e r n und 
dadurch ihre eigenen Quellen v e r m e h r e n . " . , . „Die Re
productivitat der Ausgaben erscheint alsdann . . . in dem 
Aufschwünge der gesammten Volkswirthschaft. In diesem 
Sinne sagen wir, dass ein Staat nie zu viel ausgeben kann, 
so l ange die R e p r o d u c t i v i t a t s e i n e r Ausgaben, 
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!e Summe de r se lben mit dem l a n d e s ü b l i c h e n 
' u s s e v e r z i n s t und amor t i s i r t . " Stein selbst unter

streicht dieses Dictum, was offenbar bedeutet, dass in dem 
featze das Mass der Capitalvermehrung genau bezeichnet 
S e i n soll, welches nothwendig ist, um einen staatlichen 
^Überverbrauch als reproductiv und daher gerechtfertigt 
erscheinen zu lassen. Es muss die Mehrgewinnung von 
Gütern in den Einzelwirthschaften in Folge der Staats-
eistungen so gross sein, um zu der Gütersumme, welche 

zur Ermöglichung der Staatsleistungen verbraucht wurde. 
1? <?em Verhältnisse des landesüblichen Zinsfusses zum 
Kapitale zu stehen.*) Das ist nun wirklich ein höchst 
Ulchtiger Satz, welcher sich durch die Exactheit der Mass

estimmung auszeichnet. Und es erscheint diese Mass
estimmung um so wichtiger, als wir eine Seite früher 

esen: ,.Dies ist der höhere Kreislauf der Güter, den wir 
. l s d ie S t a a t s w i r t h s c h a f t beze ichnen , und das 

* der Sinn, in welchem die Reproductivität und die 
a p i t a l b i l d u n g an s ich das P r i n c i p a l l e r 
a a t s b i l d u n g sind und sein sollen!" Also.der Inbegriff 

e r Staatswirthschaft ist mit jenem Satze gegeben, und 
&°gar das Princip der Staatsbildung enthüllt. Eine so bedeu-

uagsvolle Thesis muss wohl verstanden werden und, damit 
xe ^ e s werde, an Klarheit nichts zu wünschen lassen. 

Nun entsteht aber die schon oben aufgeworfene Frage 
11 doppeltem Gewicht: wie erkennt man, dass in der 
esammtheit der Volksangehörigen die Capitalbildung jenes 
a88 erreicht? Muss in jeder einzelnen Wirthschaft dasselbe 

zeigen? Oder kann es sich bei den einen derselben 
D jLeri°8erem, bei anderen in höherem Masse vorfinden? 

vielleicht bei einem Theile der Einzelwirthschaften 

ü u , ' . 0 n der Amortisation sehen wir ab, denn sie braucht offenbar 
e'ner S ^ J e n ' 8 e n Ausgaben Platz zu greifen, die mittels Aufnahme 
de r r

k C ° u ld gemacht wurden. Der grössere Theil der Staatsausgaben, 
8olcheUr* ̂ 8S*8 wiederk^hrende Staatsaufwand, wird indess nicht in 
a«Bffaho i8e bcscnafft- Der Autor spricht aber von allen Staats-

n o h n e Unterschied und insgesammt! 
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der Effect nicht vorhanden sein, wenn nur im Durchschnitte 
aller Einzelwirtschaften die bezeichnete Wirkung sich 
ergibt? Wie ist ein solcher Durchschnitt zu finden? Und 
wann muss sich die so bestimmte Capitalvermehrung zeigen? 
Im nächsten Jahre nach dem Güterverbrauch oder in 100 
Jahren? Und wenn bei späterem Eintritte des Resultates 
in der Zwischenzeit die Reproductivität eben nicht da war, 
muss der Ausfall in Rechnung gestellt werden? Weiters: 
Welcher Zinsfuss ist gemeint: die — rasch wechselnde — 
Bankrate oder der Hypothekenzinsfuss ? U. s. w. Der 
Autor gibt über alle diese und andere sich erhebenden 
Zweifel keine Auskunft. Anstatt dessen lehrt er: „Ob dies — 
nämlich die Capitalvermehrung im Verhältnisse des landes
üblichen Zinsfusses — der Fall ist, zeigen dann die Ver
hältnisse derjenigen Einnahmezweige, welche mit den be
stimmten Ausgaben in Beziehung gebracht werden müssen"; 
ein total unverständlicher, nichtssagender Satz, der jedem 
Andern als Stein nicht verziehen würde. Mit der Deutung 
desselben braucht sich aber der Leser auch gar nicht zu 
mühen, denn es wird sofort hinzugefügt: „Das Urtheil 
d a r ü b e r aber ist nicht mehr Sache der Staatswirthschaft!" 
Man sollte gerade meinen, dass eine solche einfache Mass
bestimmung, resp. die Beurtheilung einer Einnahmen-Ge
staltung gar niemandes Anderen Sache sei als eben der 
Staatswirthschaft. An Stelle der Staatswirthschaft trete 
indess ,.die staatsmännische Auffassung", welche den „wahren 
Werth" der Staatsleistungen würdige, das „Mass der Aus
gaben nach dem Werthe des Zweckes bestimme" etc. Das 
ist jedoch eine höchst bedenkliche Wendung. Wenn dieser 
wahre Werth der Staatsleistungen etwas anderes ist als 
die Reproductivität, dann ist die ganze Theorie damit 
aufgehoben. Wenn aber dem Staatsmanne die Aufgabe 
gestellt ist, „das Gegenwärtige im Geiste der werdenden 
Entwicklung des Ganzen zu erfassen", d. h. die künftigen 
reproduetiven Wirkungen mit weitem Blicke vorauszusehen 
und in grossem Zuge zu erfassen, so ist die Reproduc
tivität der Staatsleistungen in die Subjectivität irgend 
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Welcher Individuen gestellt. Reproductiv ist dann einfach, 
was zufällig einige Personen dafür ansehen! Kann man 
eine solche Theorie acceptirenV Sie mag manchen Leuten 
wegen der Diction, in welcher sie vorgetragen wird, höch
lich impc-niren: vor ernster Prüfung vermag sie nicht zu 
bestehen. 

Und doch war S t e i n , wie wir schon sahen, dem 
wahren Sachverhalte so nahe! „Das rein wirtschaftliche 
Wesen der Ausgaben des Staates besteht darin, dass der 
Staat mit seinen Ausgaben nur der Vertreter der Inter
essen des Einzelnen ist . . Die Ausgabe des Staates . . . 
bietet ihm die a l l g e m e i n notwendigen B e d i n g u n g e n 
«einer Wirthschaft," Was ist das: Bedingungen einer 
^weckerreichung? Offenbar das. was wir „Bedürfnisse 
nennen. Befriedigung von gemeinschaftlichen Bedürfnissen, 
; l i u ist wirklich die Staatswirthschaft. Der Autor hatte das 
intuitiv erfasst, aber er wusste es nicht mit Hilfe der 
(inindbegrif|'e alles Wirthschaftens auszugestalten. Es wird 
dies Aufgabe des Folgenden sein. Die Irrgänge, in welche 
so hervorragende Geister geriethen, zeigen, dass sie keine 
Richte isf 

§• 15. Der Verzicht auf Ökonomisehe Erklärung1 der 
Staats wirtschaftlichen Erscheinungen. Angesichts des offen

eren Unvermögens der dargestellten Theorien, das Staats
eben nach seiner wirthschaftlichen Seite befriedigend auf
quellen, ist es begreiflich, dass die Geister hieran kein 

genüge fanden, sondern nach anderer Erklärimg von 
ergangen suchten, die einer solchen unter allen Umständen 

t
 ec"irftig sind. Auch solcher Anschauungen ist hier — 

erdmgs nur in grösster Kürze — zu gedenken, weil ja 
j^ne plausible wirthschaftliche Theorie der Staatsbethätigung 

rufen ist, dieselben wieder zu verdrängen. 
t-, ^m,feisten Eindruck hat von solchen eine idealistische 
^ a | s auf i a s sung gemacht, welche den Staat lediglich und 
a r c l : i a i l s aus sittlichen Motiven handeln, den Einzelnen 

mrt seiner Person und allem, was diese umgibt, 
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ganz und gar in dieser sittlichen Gemeinschaft aufgehen 
lässt. Ihren unmittelbarsten Ausdruck fand die gedachte 
Anschauung in der sogenannten absoluten Steuertheorie, 
der natürlichen Keaction gegen die relative Steuertheorie 
und die Staatsidee, von welcher letztere getragen wurde. 
Die materialistische Entwürdigung des Staatswesens, welche 
edel angelegten Geistern mit der streng genommenen Tausch
theorie gegeben schien, musste dieselben bestimmen, den 
sittlichen Charakter des Gemeinwesens in den Vordergrund 
zu stellen, und auf der andern Seite musste die Staatsyer-
tragstheorie durch eine Lehre ersetzt ̂ werden, wekhß-jiie 
individualistische Erklärung^der collectivistischen Gebilde 
negirte, die_ eigen wesentliche Bildung und Existenz eben 
derselben betonte. Nicht der Wille der consentirenden 
Individuen bildet den Staat und nicht im Tauschwege 
erkaufen sie dessen concrete Betätigungen, sondern der 
Staat besteht kraft eigenen Rechtes, beherrscht zu Folge 
dessen Alle, die in ihn hineingeboren werden, mit absoluter 

• Macht über Gut und Blut zum Behufe der Erreichung 
seiner Zwecke nach sittlicher Selbstbestimmung und dis-
ponirt daher über das Individuum und dessen materielle 
Appertinenzien, die Sachgüter, nach dem Gesichtspunkte 
sittlich-vernünftigen Zwecklebens. 

So lautete der scharf pointirte Widerspruch gegen 
die frühere Einseitigkeit. Das Verdienstliche dieser Staats
auffassung in anderer als ökonomischer Hinsicht haben 
wir hier nicht zu beleuchten. Pur unser Gebiet aber 
bedeutete dieselbe ersichtlich vollständigen Verzicht auf 
eine wirtschaftliche Untersuchung der Vorgänge, mittelst, 
welcher die staatlichen Zwecke in die Wirklichkeit übersetzt 
werden. Als ethisches Wesen, personificirte Gerechtigkeit, 
hat der Staat bei seiner Disposition über die Individuen 
eben stets die Gerechtigkeit gegen Alle vor Augen und 
erwählt die praktischen Mittel seiner Wirksamkeit, als ver
nünftiges Wesen, nach der Zweckmässigkeit. Im Principe 
ein ethisches, im Detail ein zweckmässiges Handeln, so 
erklärt die betreffende Staatsauffassung die Erscheinungen 
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unseres Gebietes. Was das wirthschaftstheoretisch bedeutet, 
bat schon vor 60 Jahren eine kritische Stimme so treffend 
ausgesprochen, dass wir kaum etwas weiter anzuführen 
brauchen *) : „Man schlage auf welches Handbuch der 
Finanzwissenschaft man wolle, und man wird finden, dass 
eine Gerechtigkeit, der man die Klugheit zur Hilfe gibt, 
die einzige leitende Idee ist, die diese Staatswirthschafts-
lehrer aufzubringen vermögen. Was aber sind Gerechtigkeit 
u nd Klugheit? Blosse Abstracte, von welchen das eine ein 
Gefühl, das andere einen thätigen Gedanken bezeichnet, olme 
dass durch die Art der Bezeichnung auch nur das Mindeste 
*ür die richtige Behandlung der Gesellschaft gegeben ist. 
Man führt auf diese Weise die Wissenschaft der Gesellschaft, 
d1 ,̂ um acht zu sein, allem Metaphysicismus entsagen 
muss, in das Gebiet der Metaphysik zurück und macht sie 
dadurch zu einer tauben Nuss". 

Den Singularwirthschaften gegenüber erscheint da der 
ktaat als eine externe Macht, „die in sittlicher Hoheit 
über dem Getriebe der Privatinteressen zu walten bestimmt 
lsttt ; die theils wie eine Vorsehuug regelnd in die Volks-
wirthschaft „eingreift", um dieselbe zu „pflegen" und zu 
«fördern", theils aber auch behufs ihrer Zwecke den 
Unterthanen „Lasten" und „Opfer" auferlegt, bei deren 
Ausmass und Durchführung die obgedachten die Leitpunkte 

^hrer Massnahmen sind und lediglich der Umstand, dass ja 
e°en die thunlichste Förderung der Wirthschaft der Staats
angehörigen auch ein Staatszweck ist, die Maxime grösst-
^öglicher „Schonung" der Privatwirthschaften an die Hand 
gibt. Wieweit er aber mit dieser Schonung gehen, oder in 
Wle weit er diese Rücksicht anderen Aufgaben und Zwecken 
unterordnen wolle, überhaupt was er sich an solchen setzen 
£nd wie er sie realisiren will, also „wie viele und wie 
^°8t8pielige Aufgaben der Staat sich setzen soll, hängt 

n den Zeitumständen, insbesondere auch von dem Grade 

ci t i iAB -U C h h o l z i n d e r »N e u e n Monatsschrift für Teutschland," 24. Bd. 
bci Malchuß, Handb. d. Finanzw., S. 13. 
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der Bildung und des Wohlstandes der Nation ab." *) Auf 
solche vage Allgemeinheiten, ja Gemeinplätze muss die 
Theorie zuletzt hinauskommen. Keine bestimmte wirth-
schaftliche Cynosur mehr ist folglich für das Vorgehen 
des Staates zu finden. „Die Frage nach der zulässigen 
Ausdehnung des Steuerrechtes ist nur eine specielle Form, 
unter der die allgemeine p o l i t i s c h e F r a g e auftritt . . . 
sie muss im einzelnen Fall verschieden normirt werden 
durch das pos i t ive Rech t jedes concreten Staates 1 **) 

Es ist diese Ideenrichtung in Deutschland zur Zeit 
die tonangebende, zumal sie mit dem Gedankenkreise einer 
„ethischen Schule der Volkswirtschaft" vollkommen har-
monirt. Die Steuertheorien, welche dermalen als herrschende 
Lehre verkündet werden, sind auf Grundlage derselben 
aufgebaut und so mächtig ist ihr Einfluss, dass selbst 
W a g n e r hinsichtlich der Steuerlehre die Consequenzen 
Beiner staatswirthschaftlichen Productionstheorie nicht zieht, 
sondern sich wieder mit der „gerechten" Vertheilung und 
den Anforderungen der Zweckmässigkeit im Detail der 
Ausführung begnügt. ***) 

Den diametralen Gegensatz zu dieser Geistesrichtung, 
die consequent nach dem Ideale der Besteuerung wie nach 
einem sittlichen Ideale sucht, bildet eine einseitig-reali
stische Staatsauffassung, welche aber in dem praktischen 
Resultate betreffs unserer Frage vollständig mit der eben 
erörterten übereinkommt. Ein entschiedener Wortführer 
derselben, der vor keiner Consequenz zurückschreckt, ist 
Gumplowicz. In seiner „Sociologie" lehrt er Folgendes: f) 
Zwei Merkmale gibt es für das sociale Gebilde, welches 
wir Staat nennen. „All und jeder Staat ist ein Inbegriff 
von Einrichtungen, welche die Herrschaft der Einen über 

*) Held, Einkommensteuer, S 88. 
**) Ebenda, S. 86. 

***) Vgl. übrigens hiezu Abschnitt VI der vorliegenden Unter
suchungen, speciell den Paragraphen, welcher über die herrschende 
Steuertheorie handelt. 

f) „Grundriss der Sociologie", III. §. 2 u. 8. 
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die Andern zum Zwecke haben" (und zwar werde diese 
Herrschaft immer von einer Minorität über eine Majorität 
geübt). Das zweite Merkmal sei die ethnische Hetero-
geneität der Herrschenden und Beherrschten. Wieso es nun 
komme, dass die genannten beiden Merkmale sich vereint 
i n jedem Staate vorfinden, sei auf den Urgrund der Ent
stehung des Staates zurückzuführen. Das treibende Motiv 
der Unterjochung der Einen seitens der Anderen sei die 
»Lebensfürsorge". „Es liegt in der Natur der Menschen, 
dass sie im naturnothwendigen Streben nach Verbesserung 
ihrer materiellen Lage der Dienste anderer Menschen nicht 
entrathen können." Dienste d. h. dienende Arbeit. „Diese 
Dienste waren in primitiven culturlosen Zuständen er
drückend schwer. Zu solchen Diensten hat nie eine mensch
liche Horde ihre eigenen Angehörigen verurtheilt . . . auf 
die Fremden ging's immer los mit vereinten Kräften unter 
Führung des Aeltesten und Mächtigsten und den Fremden 
*urde in siegreichem Kampfe das Joch der Sclaverei auf
l e g t . So hat die Natur selbst durch die Art und Weise, 
w i e sie die Menschen mit Bedürfnissen und Gefühlen aus
stattete, den Grund zu solcher S t a a t e n b i l d u n g gelegt 
Diese Unterjochungen und Befriedigung der Bedürfnisse 
durch Dienste der Unterjochten ist der wichtigste Inhalt 
Menschlicher Geschichte — diese dem Wesen nach immer 
gleichen Vorgänge füllen in immer wechselnder Gestalt 
und Form die Annalen derselben." Das Recht ist nichts 
anderes als die „Ordnung dieser Ungleichheit". Der Staat 
Jst also eine Wirthschaftsorganisation, die Triebfeder zur 
Begründung desselben eine wirthschaftliche. Und sie erhalte 
auch ohne Unterlass die Entwicklung des Staatslebens. 
"Wie in erster Linie das Bedürfniss der Befriedigung 
Materieller Bedürfnisse zur Sichdienstbarmachung von Men-
8coenkräften antreibt und diesem Triebe, der ohne Zwang 
Und Gewalt gegenüber anderen Menschen nicht befriedigt 
Verden kann, die Natur durch ursprüngliche Vielheit und He-
^ogeneität der Menschenschwärme entgegengekommen ist, 

spielt auch in der weiteren Entwicklung der Herrschafts-
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Organisationen dieser natürliche Gegensatz der Menschen-
gruppen eine wichtige, die Entwicklung fördernde Rolle.u 

Die Natur habe aber auch dafür gesorgt, dass diese Ent
wicklung eine unendliche sei, indem sie einerseits die Be
dürfnisse der Menschen nie zum Stillstand kommen lässt, 
und andererseits da, wo die natürlichen Heterogeneitäten 
aufzuhören drohen, sich künstliche, ..sociale" heranbilden, 
so dass der Kampf, der meis t zwischen den von Natur 
verschiedenen Menschen geführt wurde, nun von den 
socialen Menschenvarietäten weiter geführt werde. 

Der Staat ist mithin zufolge dieser Anschauung nichts 
anderes als die Organisation der Herrschaft der Einen 
über Andere zum Behufe besserer Befriedigung der Be
dürfnisse der Letzteren durch Ausbeutung der Ersteren — 
eine Theorie, die mit der Lehre von Marx und Enge l s 
viel Verwandtes hat, nur, dass die Letztgenannten eine 
solche Herrschaft wesentlich auf Grund der ökonomischen 
Zustände, ohne Rücksicht auf ethnische Momente, sich 
herausbilden lassen.*) Es ist indess lediglich die Gene-

*) E n g e l s , ,,LerUrsprung der Familie, des Piivateigenthums und 
des Staates", lasst den Staat als das Product der uhthschaftlichen 
Classengegensätze erscheinen, die in Folge ökonomischer und tech
nischer Entwicklung auftreten und hei welchen die ethnische Eigenart 
der verschiedenen Volksclasscn, sofern solche thatsachlich vorhanden, 
durchaus unwesentlich ist, 1. c. Abschnitt IX. „Es war eine Gesellschaft 
entstanden, deren sämmtliche ökonomische Lebensbedingungen die 
Gesellschaft in Fieie und Scla\en, in ausbeutende Reiche und in aus
gebeutete Arme hatte spalten müssen, die diese Gegensätze nicht nur 
nicht wieder versöhnen konnten, sondern sie immer mehr auf die 
Spitze treiben raussten. Einer solche Gesellschaft könnte nur bestehen 
entweder in fortwährendem offenen Kampf dieser Gassen gegenein
ander, oder aber unter der Herrschaft einer dritten Macht, die, 
scheinbar über den widerstreitenden Gassen stehend, ihren offenen 
Conflict niederdrückte und den Gassenkampf höchstens auf ökono
mischem Gebiet, in sogenannter gesetzlicher Form, sich ausfechten 
liess Die Gentilverfassung hatte ausgelebt Sie war gesprengt durch 
die Theilung der Arbeit, die die Gesellschaft in Gassen spaltete. 
Sic wurde ersetzt durch den „ S t a a f . Der Staat ist also keineswegs 
*>ine der Gesellschaft von Aussen aulgezw ungene Macht; eben sowenig 
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ralisirung eines häufigen Factums, welche G. mit der Be-
auptung steter ethnischer Heterogeneität von Herrschern 

Und Beherrschten vornimmt, und er widerspricht sich ja 
111 der Hinsicht selbst, indem er, wie die citirte Stelle be
weist, die originäre Entstehung anderer als natürlicher 
Verschiedenheiten unter den Menschen innerhalb von 
kuppen annimmt, die ethnisch längst zu einer Nation ver
schmolzen sind, da er das braucht, um das, was er als 
das Wesentliche von der Entstellung der Staaten behauptet 
" a t . auch bezüglich der weiteren Entwicklung derselben 
aufrechtzuhalten. So bleibt als das Wesen der gedachten 

heorie übrig: Der Staat ist die gewaltsame ökonomische 
u8beutung der Beherrschten durch die Herrscher. 

Ist nun auch diese derb-realistische Auffassung als 
lne ernüchternde Reaction gegen die Ueberschwänglich-
eit der idealistischen Staatslehre erklärlich, so gibt sie 
°ch eben so wenig ein richtiges Bild der Wirklichkeit 
l e letztere. Sie ist der Ausfluss jener einseitigen Insauge-
ssung der individualistischen, speciell der egoistischen 

^triebe, die bereits oben (§ 4) gekennzeichnet wurde. 
enn die Staatswirksamkeit lediglich in ökonomischer 

M'hif •"die W i r k l i c n k e i t ( ler sittlichen Idee", „das Bild tind die Wirk-
p k e i t der Vernunft", wie Hegel behauptet. E r ist vielmehr ein 

roduct der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe. Damit 
e Gegensätze, Classen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen, 

, c ot sich und die Gesellschaft im fruchtlosen Kampf verzehren, ist 
ine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nöthig geworden, 

halt Conflict dämpfen, innerhalb der Schranken der ».Ordnung* 
g. ,

e n 8°U'» und diese, aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber 
j . Ü O e r sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht 
Q d e r S t a a t " . . . „Da er aber gleichzeitig mitten im Conflict dieser 
t - 8 t 8 6 n entstanden ist, so ist er in der Regel der Staat der mäch-
PQJ. ®n' Monomisch herrschenden ClaBse, die vermittelst seiner auch 
Nied tT ^ e herrschende Classe wird, und so neue Mittel erwirbt zur 
8 teh e i ? a l t u n 8 u n d Ausbeutung der unterdrückten Classe." Dem Vor-
teoen s ö ? e m ä 8 8 wäre der Staat ein erst in einem schon vorgeschrit-
8cbild i u m d e r menschlichen Entwicklung auftretendes Social-
collecti' '^hrend G u m P l ° w i c z — m i t R e ° h t — a^ch die einfacheren 

8"3chen Lebensformen dazu rechnet. 
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Ausbeutung besteht: warum setzeD denn die Beherrschten, 
die doch Alle gleichfalls von dem egoistischen Triebe be
seelt sind, nicht Widerstand entgegen? Dass sie ausge
beutet werden, müssen sie doch sofort merken, da sie ja 
durch Gewalt zu den Diensten und Giebigkeiten gezwungen 
werden, und da Bie die Mehrzahl sind, so wäre es geradezu 
unerklärlich, warum sie jenes dulden. Diese Unterordnung 
kann nur das Ergebniss eines «anderen Antriebes sein, eben 
des collectivistischen, auf Grund der Erkenntniss, dass sie, 
xesp. die Herrschaft der Anderen, das Mittel zur Erreichung 
der Gesammtlebensziele ist. Für diese Collectivlebenszwecke 
laber bietet die Theorie ebenfalls keine Erklärung; sie er
läutert bestenfalls die Entstehung des Staates, in Betreff 
seiner weiteren Betätigungen auf den verschiedenen 
Lebensgebieten weiss sie nichts zu sagen, als, wie G. an 
einer Stelle bemerkt, dass „sie unter günstigen Entwick
lungsbedingungen hinzutreten"! Sie verwechselt also den 
äusseren Behelf, die Herrschaft, mit dem Inhalte des 
collectivistischen Lebens und stempelt, was sich innerhalb 
des collectivistischen Bandes zwar gleichfalls vorfindet, 
aber eben durch die collectivistische Zusammenfassung in 
ein Höheres aufgelöst werden muss: die Geltendmachung 
des mutualistischen Egoismus der Einen gegen die Anderen, 
mit falscher Generalisirung zum Wesen der Erscheinung. 

Dass wir uns mit dieser Theorie, derzufolge die Staats-
wirthschaft eigentlich identisch wäre mit dem Wesen des 
Staates selbst, da derselbe laut ihr aus wirtschaftlichen 
Ursachen erstand und blos wirthschaftlichen Zwecken dient, 
nicht bescheiden können, ist klar.*) 

Endlich ist hier jener eigentümlichen Versuche zu 
gedenken, die socialen Erscheinungen insgesammt, mithin 
auch die menschliche Wirthschaft und in dieser die Staats-
wirthschaft, durch die Auffassung als reale Organ i smen 

*) Eine ähnliche Anschauung vertritt Loria, „Tcoria economica 
della costitutione politica" 1886, indem er die Herrschaftsorganisation 
•auf ökonomische Uebermacht und Ausbeutungssucht baBirt. 
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2u erklären, welche Theorie bekanntlich in dor deutschen 
•Literatur in den gross angelegten Werken von Schaff le 
Und L i l i en fe ld Vertretung findet. Nach demjenigen, was 
v°n anderer Seite*) und vom Verfasser dieses Buches 
andernorts über die bezüglichen Ideen bereits gesagt 
forden ist, bedarf es an vorliegender Stelle wohl nur der 
einen Bemerkung, dass dieselben, ungeachtet aller Origina
lität und Tiefsinnigkeit, die betreffenden Dinge doch nur 
zu b e s c h r e i b e n , Vieles vielleicht zu deu ten , nicht 
a b e r das Ganze wirklich zu e rk l ä r en vermögen. Man 
^eht das recht deutlich gerade an der Charakteristik des 
Wesens der Volkswirthschaft, welche jene Auffassung 
^volvirt. Sie ist ihr der Ernährungs- und Stoffwechselpro-
ce.ss des socialen Körpers! Können aus diesem Begriffe 

r*lich die Erscheinungen, welche wir wirtschaftliche 
ennen, n a c k a j j e n jk r e n M e rkm a i e n un tj Causalzusammen-
ngen erklärt werden oder ist er nicht vielmehr ein bloss 

,usserliches ^ e w a n ^ z u interessanter Einkleidung der 
reits bekannten ökonomischen Begriffe und Gesetze ?! 
mit soll die Bedeutung, welche jenen Ausführungen als 
Schreibung der vielverschlungenen socialen Phänomene 
ommt, keineswegs geschmälert sein. Durch Verfolgung 

* Analogien mit den Erscheinungen der organischen 
ö Ur ist die Beobachtung sicherlich auf Vieles hingelenkt 

de ^ v ' W a s 8 o n s t v i e l l e i c ü t noCÜ l a n g e r e Z e i t d e n Blicken 
auf l ' s c^e r entgangen wäre, eben weil die Aehnlichkeit, 
den 1

We^c^ler die ganze Auffassung ruht, gerade so entschei
d e Merkmale betrifft, wie: das Verhältniss steter Wech-
Wirkung, das alle Aeusserungen durchdringt, die Zusam-
nsetzung des Ganzen aus einer zahllosen Masse elemen • 

*) C TUT 

(„Staats , g e r ' " M e t h - d- Socialw.", III. Buch. Wie aus G i e r k e 
die 0 r " U'. CorP-Lehre", S. 546) zu ersehen, war schon im Mittelalter 
^ t e s * « 1 ? 0 1 * 6 A u f f a s s u n 8 " d e r collectivistischen Erscheinungen, des 
"^"gleich d e r ^ ' r c n e ' m i t anthropomorphistischer Ausspinnung des 
^nzen / ' 8 ° h r b e l i e b t - »Am ausführlichsten hat Nie. v. Cues, den 
^ergleich P p a 5 a t d e r damaligen Medicin in Bewegung setzend, den 
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tarer Theile, die, mit selbständigem Leben begabt, das 
Leben des Ganzen ausmachen, aber in ihrer bestimmten 
Erscheinung selbst von dem des Ganzen bedingt sind, die 
Thatsache immanenter Entwicklung mit ihren diversen 
Stadien des Aufbaues und Verfalles etc. Einen so beste
chenden Eindruck die gedachten Werke immerhin auf Viele 
hervorgebracht haben mögen: für unsere Zwecke haben 
auch sie kein positives Ergebniss geliefert. Wir müssen 
daher selbst daran gehen, die wirtschaftlichen und sohin 
die staatswirthschaftlichen Vorgänge durch Analyse auf 
ihre eigenen Elemente zurückzuführen und dadurch zu 
erklären. 



III. 

Die Elemente der menschlichen Wirtschaft. 

§. IG. Die allgemeinsten ökonomischen Kategorien. Die 
Elemente aller Wirthschaft, die jedem durch das ökono
mische Grundverhältniss beherrschten Handeln zu Grunde 
liegen, sie sind: Bedürfniss, Gut, Arbeit, Werth, Capital, 
Kosten, Ertrag, Einkommen, Haushalt. Mit ihnen sind 
&o Grundbegr i f fe der Wirthschaft gegeben, die den 
Ausgang und allgemeinsten Theil unserer Wissenschaft 
v°m Oekonomischen liefern. 

Diese obersten Kategorien leiten das ökonomische 
Denken und Handeln, auch sofern der Mensch in abstracto 
le<liglich der äusseren Natur gegenübersteht. Der, die Be-
^andtheile der letzteren betreffende t e c h n i s c h e Pro
t e c t i o n s - und Ve rwendungsp roces s an sich ist an 
^selben gebunden,, ob er nun, wie thatsächlich, in der Ver
gesellschaftung vor sich gehe oder von einem supponirten 
Elfczelwirthschafter vollzogen werde, oder ob wir uns eine so
phistisch organisirte Menschengesammtheit wirthschaftend 
^ t e i l e n . Was mit Bezug auf die reiche Mannigfaltigkeit 
d er menschlichen Handlungen in den socialen Beziehungen 
*« oberste Abstraction erscheint, wird so zugleich für 
^ e n concreto Bewusstseinsthatsache, die er erfasst, so
bald er sein eigenes technisches Handeln auf die psychi
schen Vorgänge selbstprüfend untersucht, welche dasselbe 
^gleiten. Es ist daher auch nicht schwer, diese Erschei-
J*ng<m mit der für unseren Zweck notwendigen Kürze 
rr . a?8 0 vorläufig nur in den äusserten Umrissen — hier 
J ^ e n d zu beschreiben.*) 

ÖUÖC
 Die näQere Feststellung des Wesens der betreffenden Erschei-

««n »rfolgt im Abschnitt IV. 
**» «Mtoirlrthiohaft. 8 
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Die „Triebfeder" der menschlichen Wirthschaft, durch 
welche jenes Grundverhältniss die einzelnen Handlungen 
ökonomischer Art bewirkt, ist das Bedür fn i s s : das 
Bewusstsein des Menschen von der Abhängigkeit concreter 
Daseinszwecke von. der ihn umgebenden Natur. Die rela
tive Wichtigkeit der bezüglichen Zwecke, die für die 
Wirthschaft eine gegebene Thatsache, spiegelt sich in der 
entsprechenden Stärke des Begehrens nach Befriedigung 
durch bestimmte äussere Mittel und führt so zu der 
ökonomischen Ordnung der Bedürfnisse. 

In der Bedürfnissregung ist schon eingeschlossen die 
Inbetrachtnahme bestimmter Bestandtheile der Aussenwelt 
als jener Objecte, welche eben den Zwecken des Menschen 
dienen: der Güter . Diejenigen Dinge, welche von der 
Theorie „absolut freie Güter" genannt werden, regen ein 
ökonomisches Handeln nicht an; erklärlicher Weise, weil 
ihnen gegenüber das Bewusstsein jener Abhängigkeit dem 
Menschen praktiscli indifferent wird ! Wir verstehen daher 
unter Gütern im Folgenden stets wirthschaftliche Güter. 
Diese Güter, als gegeben angenommen, erfordern ein ganz 
bestimmtes Gebahren der Menschen mit denselben, dessen 
Richtungen wir als Bewahrung, volle Ausnutzung und 
Schonung bei der Nutzung bezeichnen können. Sobald der 
Mensch ein Ding als (wirthschaftliches) Gut erkenut, ist das 
eben beschriebene Verhalten in Betreff desselben gegeben. 

Die Befriedigung der Bedürfnisse ist an die Verfü
gung über solche Güter geknüpft und diese zu erlangen 
muss daher vor Allem das Bestreben des Menschen sein. 
Das setzt stets eine Einwirkung auf die Naturdinge vor
aus, von dem einfachen Acte der Ansichnahme bis zu der 
vollsten technischen Beherrschung der Naturvorgänge mit 
bestimmtem Nutzeffekte: die Arbeit . Diese Beanspru
chung des Menschen, eine onerose Bedingung der Bedürf
nissbefriedigung, verursacht ihm Unlust und da sie über
dies in ihrem Ausmasse auch von seiner beschränkten 
Kraft abhängt, muss der Mensch streben, dieselbe in das 
erreichbar günstigste Verhältniss zu dem Resultate zu setzen. 
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Bei der kaum zu bewältigenden Aufgabe, seine Thätig-
keit jeweils denjenigen Dingen zuzuwenden, welche in der 
bunten Fülle des Güterreiches in concreto die gerade 
bedurfte Lebensfördemng im erreichbaren Maximalmasse 
gewähren, wird dem Menschen ein Führer in der Fähigkeit 
seiner Psyche, mit der Vorstellung der Gutsdinge die 
Vorstellung der Bedeutung der an dieselben gewiesenen 
Bedürfnisse zu verknüpfen und dadurch die jeweilige relative 
Wichtigkeit der Güter für die zu sichernden Bedürfniss-
befriediguugen wirksam zu fixiren. Dies ergibt die Erschei
nung des W e r t h e s ; ein höchst interessantes Phänomen, 
dessen Wesen mit vorstehenden Worten vorerst lediglich 
ailgedeutet ist. Je nach der Anzeige des Werthes richtet 
der Mensch sein Augenmerk im gegebenen Momente auf 
bestimmte Güter, resp. sieht von anderen ab, und findet sich 
bestimmt, die Arbeitsmühe in concretem Masse auf sich zu 
nehmen. 

Dio Vorsorge für die Bedürfnissbefriedigung bewegt 
('en Menschen, die ökonomische Erfassung der Dinge der 
Aussenwelt auch auf solche Bestandtheile derselben aus
zudehnen, die, zum Unterschiede von den, unmittelbare 
Befriedigung gewährenden Gütern, an sich solche nicht 
bieten, sondern erst künftige, Bedürfnisse zu befriedigen 
dadurch geeignet sind, dass sie in Güter der vorgedachten 
Beschaffenheit umgewandelt werden. Dies ergibt eine Schei-
^ a g der Güter in Gebrauchsgüter — wie die ersteren — 
hn& C a p i t a l i e n — wie die letzteren genannt werden 
"*"" und eben diese bilden eine selbständige Erscheinung, 

a da* Verhalten des Menschen in Rücksicht auf dieselben 
N^n den Umständen beeinflusst ist, dass einerseits vor
rangige Arbeit auf die erwähnte Umwandlung zu wenden 
l!*t, sodann eine gewisse Zeit mit diesem Processe ver
h i e b t und überdies die Erreichung des Endzieles häufig 
J ° ^ dem Vorhandensein complementärer Güter*), ohne 

nahe * Auf die8es w i c h t i ß e VerhältniBB, welches im Weiteren nicht 
S, ^ *erf°lgt wird, hat Meng er „Grundsätze der Volks wirthschaftsl." 

* nachdrücklich aufmerksam gemacht. Gegenüber seinen Ausfuh-
8* 



116 III. 

welche die Umwandlung in Gebrauchsgüter nicht durch
fuhrbar wäre — Arbeitsgegenstand und Arbeitsmittel (Marx) 
— abhängt. Eigenschaft und Werth der Capitalgüter werden 
hierdurch bedingt. 

In dem durch die Verwendbarkeit der Güter als Capi-
talien bestimmten Werthe derselben — Kosten genannt 
— findet der Mensch einen wichtigen Anhalt bei seiner 
Vorsorge für künftige gegenüber gegenwärtiger Bedürfniss
befriedigung und umgekehrt. Bei der Herstellung neuer 
Güter handelt es sich darum, die Thätigkeit jeweils auf 
diejenigen unter den verschiedenen Gütern zu lenken, deren 
Werth ausser der Mühe der auf ihre Gewinnung gerichteten 
Arbeit auch den Werth der zu demselben Ende verbrauchten 
Güter mindestens aufwiegt bzw. möglichst überwiegt. Die 
Vergleichung zwischen Kosten und E r t r a g , die Balance 
zwischen der in dem Aufwände von Arbeit und von Gütern 
(entfallender Bedürfnissbefriedigung) gelegenen Unlust und 
der von der Bedürfnissbefriedigung durch die producirten 
Güter (den Ertrag) zu gewärtigenden Lust, ist ein Compass 
für den steten Richtungswechsel des auf Gütergewinnung 
bedachten Handelns des Menschen. Andererseits bringen 
die Kosten gegenüber präsenten Bedürfnissregungen die in 
Aussicht stehende künftige Befriedigung stets in Erinnerung. 

Schliesslich ist vollausnutzende Verwendung der Güter 
beim Acte der Bedürfnissbefriedigung selbst und Berück
sichtigung der zeitlichen Gestaltung der verfügbaren Güter-
nutzungen und der Bedürfnisse Gebot der Notwendigkeit. 
Das Quantum der innerhalb eines bestimmten Zeitabschnit
tes für die Consumtion verfügbaren Güternutzungen wird 
E i n k o m m e n genannt. Der Mensch entfaltet sohin eine 
vordenkende Thätigkeit, gerichtet auf wechselweise zeit
liche Anpassung von Einkommen und (ökonomisch durch
geführtem) Verbrauch: H a u s h a l t . 

ruugon waltet im Obigen nur der Unterschied ob, dass wir die Arbeit 
nicht als Gut auffassen, und daher nur complementäre Sachgüter ins 
Auge fassen, in welchem Verhältnisse nicht immer, wohl aber häufig und 
mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung in stets steigendem 
Masse, die Bedingung der CapitaleigenBchaft bestimmter Güter gelegen ist 
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§ 1 7 . Die ökonomischen Social-Vorgänge zum Unter
schiede von dem schlechthin ökonomischen Handeln. Aus dem 
Mangel einer klaren Unterscheidung zwischen der tech
nischen und der ökonomischen Seite der auf Herbeiführung 
der Bedürfnissbefriedigung gerichteten Handlungen sind 
schwere Irrthümer hervorgegangen. Ganz abgesehen davon, 
dass Manche über Volkswirtschaft abzuhandeln wähnten, 
während sie technologische Schilderungen zum Besten 
gaben, hat die Theorie der Oekonomie durch den angeführten 
Umstand eine schiefe Richtung erfahren. Da man die tech
nische Production in die wirthschaftlichen Grunderschei
nungen eingekleidet sah und dunkel erfasste, dass die 
letzteren in jedem ökonomischen Thun wiederzufinden 
s i nd, identificirte man die Production mit Wirtbschaft 
überhaupt. Gütergewinnung zum Behufe der Bedürfnissbe-
friedigung: das sei das ganze "Wesen der menschlichen 
Wirthschaft. Die Volkswirthschaft erschöpfte sich diesen 
Vorstellungen zufolge in der Production. Die Folge war, 
dass gewisse Erscheinungen des Wirthschaftslebens, wenn 
nicht übersehen, so doch in ihrer Bedeutung misskannt 
°der missachtet würden — bekannt ist der Vorwurf, welcher 
einer überwundenen Schule gemacht wird, dass sie die 
Volkswirthschaft in der Güter production aufgehen iiess, 
für die Phänomene der Güterveitheilung aber nicht das 
Verständniss besessen habe. Wolters aber — und das 
ist für uns das Wichtige — musste jede ökonomische 
Erscheinung, eben als Pro duction, auf jene obersten Kate
gorien der Production zurückgeführt werden. Dadurch ent
banden begriffliche Constructionen, die der Natur der 
Dl«ge offen Gewalt anthun und in ihrer Ungereimtheit 
Jedem Unbefangenen auffallen konnten, nur von den Männern 
des Faches traditionell mit Gläubigkeit hingenommen wurden. 
** wird an späterer Stelle mehrfach Anlass sein, auf die 
^ reffenden Denkfehler einzugehen, wo es sich darum 

andeln wird, die richtige Conception der Begriffe für 
^ü*ere Zwecke festzustellen. Beispielsweise sei vorerst nur 
geführt, dass man auf solche Weise in den „immateriellen 
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Gütern" innere Eigenschaften des Menschen mit unbeseelten 
oder sogar leblosen Dingen der Aussenwelt zusammenwarf, 
das Tauschen als Produciren (von Werth) ansah, folglich 
auch die Speculation ebenso zu classificiren genöthigt war, 
wodurch natürlich arge Verlegenheiten in betreff des Be
griffes der Arbeit nicht erspart bleiben konnten, u. drgl. 

Insgesammt schlössen diese Irrthümer den Fehler ein, 
Ökonomische Vorgänge, welche nicht unmittelbar aus dem 
Verhältnisse des Menschen zur äusseren Natur entspringen 
wie eben die Production, sondern z u n ä c h s t in den Ver
hältnissen der Menschen zu einander ihren Grund haben, 
nicht zu scheiden von jenen unmittelbaren Consequenzen 
des ökonomischen Grundverhältnisses des Menschenlebens. 
Der Unterschied aber ist hochbedeutsam. Nicht nur aus 
dem Verhältnisse der Abhängigkeit des Menschengeschlechtes 
überhaupt gegenüber der Natur, sondern erst aus dein 
Verhältnisse von Mensch zu Mensch entstehen unter dem 
Drucke der ökonomischen Gebundenheit unseres Daseins 
Erscheinungen, eben verschiedenartige Gestaltungen dieses 
Verhältnisses der Menschen zu einander, die durch das 
ökonomische Grundverhältniss ihre Erklärung finden, da 
sie auf dasselbe als letzte Quelle mittelbar zurückzuführen 
sind. Aber eben die Mittelbarkeit ihres Ursprunges ist das 
unterscheidende Merkmal. 

Der bemerkte Irrthum der Theorie bestand also — 
kurz gesagt — in dem, dass sie schlechthin ökonomi
sches Handeln verwechselte mit soc i a l en Bezie
h u n g e n , die zwischen den Menschen aus ökonomischem 
Grunde sich entspinnen. Dergestalt wurden selbst in die 
ökonomischen Fabeln, welche manche Schriftsteller, z. B. 
Bastiat, mit Vorliebe zur Erläuterung der Grundbegriffe 
der Wirth8cbaft verwenden, schon Abstractionen aus den 
socialen Beziehungen, selbst den entwickelten der Gegen
wart, hineingelegt, wodurch die Erzählung natürlich auf eine 
petitio prineipii hinausläuft, was denn auch von den Soci-
alisten mit Recht eingewendet worden ist. Angesichts der 
erwähnten Trennungsmarke vermeiden wir solchen Irrweg, 
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galten vielmehr die psych i schen Vorgänge, welche die 
ökonomischen H a n d l u n g e n an s ich charaktcri-
s*ren und in der ökonomisch geführten Production in 
^ollster Reinheit zu erkennen sind, geschieden von den 
ökonomischen S o c i a l - V o r g ä n g e n , den socialöko* 
nomischen Erscheinungen. 

Auch diese soc ia l e Erscheinungsreihe ist analytischer 
Forschung zugänglich. Sie muss sich reduciren lassen auf 
gewisse soc i a l e Grund Verhä l tn i s se , die zunächst 
l n vollständiger Abstraction von ihren verschiedenen Formen 
a us dem Drange der ökonomischen Daseinsführung ab
zuleiten sind. Mit denselben reihen sich den vorangestellten 
obersten weitere Elementar-Erschcinungon des menschlichen 
Wirtschaftslebens an, welche die allerwichtigsten Momente 
unserer materiellen Existenz bezeichnen. 

Eine neue Irrung wäre es, wollte man in den ge
dachten Phänomenen wieder ausnahmslos Dinge lediglich 
ökonomischen Ursprungs erblicken. Es wäre dies nichts 
anderes im Einzelnen als was die vermeintliche Erhebung 
j*or Volkswirtschaft zu der Social Wissenschaft insgesammt 
bedeutet. In Wahrheit entdeckt man bei ungetrübtem 
Blicke alsbald, dass unter diesen socialen Gebilden die 
e»non in der That wesentlich ökonomischen Charakter* 
Slnü\ da ihre Erklärung in dem Wesen der Oekouomic 
a I s letztem Grunde vollständig gefunden werden kann, 
andere dagegen bloss Socialgebilden, welche ohne solche 

erursachung existent gedacht werden können, ja that-
8achlich existiren, eine specielle Seite verleihen. Ausser den 
socialen Beziehungen der Menschen, welche geradezu im 
gründe der Wirtschaft wurzeln, gibt es sonach andere, 

!f' U n s als bereits vorhanden erscheinend, durch die ökono
mische Gebundenheit alles Daseins eine besondere Färbung 
annehmen. Die ersteren sind durchwegs, die letzteren 
* e n nur nach der einen Seite hin von unserer Wissenschaft 
W

U k lä ren . Dieses Unterschiedes bleiben wir eingedenk, 
enn W j r v o n ^ e a socja|ökonomischen Erscheinungen im 

^anz*n sprechen. 
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Die allgemeinsten Kategorien, auf welche dieselben 
sämmtlich zurückgeführt werden können, sind zunächst 
wieder Abstractionen Denn es wird dabei von den ver
schiedenen Formen abgesehen, unter welchen jene in der 
Individualwirthschaft einerseits, in der Collectivwirthschaft 
andererseits auftreten. Das den concreten Erscheinungen 
Gemeinsame wird herauszuheben sein als giltig für die 
s o c i a l e n Menschen in abstracto, ob sie nun als selbst
tätige Individuen je ihre Beziehungen zu den Mitmenschen 
von sich aus bestimmen oder im collectivistischcn Ver
bände als Gesammtheit handelnd auftreten. Was also auf 
solche "Weise blosgelegt wird, sind allgemeine Motive und 
Richtungen des socialen Handelns der Menschen, insoweit 
dasselbe dem Drucke des ökonomischen Grundverhältnisses 
entstammt. In ihnen erblicken wir die verschiedenen Aus
flüsse des Egoismus, Mutualismus und Altruismus sowohl 
individualistischer als collectivistiseher Form.*) 

*) Der Gewinn an Klarheit der Einsichten, welcher auf dem 
bezeichneten Wege zu erlangen ist, erscheint nicht unbedeutend; 
z. B. einer Auffassung gegenüber, die a l l e ökonomischen Begriffe als 
Abstractionen aus den j e w e i l i g e n soc i a l en Verhältnissen erklärt. 
So sagt Marx („Miseic de la Philosophie", Dtsch. Uehersetzung 1883, 
S. 100): „Die ökonomischen Kategorien sind oben nur die theoretischen 
Ausdrücke, die Abstractionen der gesellschaftlichen. Produetionsver-
hältnisse. Die socialen Verhaltnisse sind eng verknüpft mit den Pro-
duetivkräften. Mit der Erwerbung neuer Productivkräfte verändern 
die Menschen ihre Productionsweise, und mit der Veränderung ihrer 
Productionsweise, der Art ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, ver
ändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Handmühle 
ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesell
schaft mit industriellen Capitalisten. Aber diese Menschen, welche 
die socialen Verhältnisse gemäss ihrer mateiiellen Productionsweise 

•gestalten, gestalten auch die Principien, die Ideen, die Kategorien 
gemäss ihren gesellschaftlichen Verhältnissen." Eine Wahrheit von 
giosser Tragweite ist hier falsch generalisirt. Unzweifelhaft sind die 
socialen Verhältnisse wesentlich mit beeinflusst von der Techn ik , 
dem Stande der menschlichen Fähigkeit, Dinge der Natur zu Gütern 
umzugestalten. Beispielsweise musste es auf die socialen Beziehungen 
der Menschen eine ausserordentliche Wirkung ausüben, als sie lernten 
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§. 18. Die socialen Grnndverhältnisse: der Besitz. An 
r opitze der Socialerscheinungen ökonomischen Cha-

y f e j £ - steht wohl das Bestreben des Menschen, jlie. zum 
utsbegriffe gehörige Möglichkeit der Verfügung über die 

seine Bedürfnissbefriedigung brauchbaren Dinge der 
usseren Natur in einen thatsächlichen Zustand zu ver-

- ^ J ^ 1 1 Un(* diesen Andern gegenüber zu behaupten. Da 

die°8
 h t e z u z i e n e n «nd Vieh zu züchten u. 8. w. Die Erforschung 

hat p usa^2usammenhänge gehört der Socialwissenschaft an und 
I , IS u t ' £ e n Tages in der „Culturgeschiehte" immerhin schon ganz 
j utsame Ergebnisse aufzuweisen. Vgl. auch Morgan (Engels 
s'ati V ° n W c l c h e m d r e i Culturstufen: Wildheit, Barharei und Civili-
8tuf°n' UU(^ , 'n ^ c r w* e d e r e i u e Unter-, eine Mittel- und eine Ober-
anrt f

UnterSc^i°den werden und die entwicklungsgesetzlicho Aufein-
do • v * ^Cr ^edacLten Phasen in ursächlichen Zusammenhang mit 
ho h . rt5.ck*un£ der Technik der Lebensfürsorge gebracht wird. Diese 
ab .̂ A &e Eikenntnissreiho beschäftigt uns hier nicht näher. Wohl 
Und A ^ e z ' o l m n £ derselben zu unseren ökonomischen Erkenntnissen 
Verl JH B."nen wir eben, dass unter den verschiedenartigsten socialen 
H ' t l l l s scn gewisse generelle Erscheinungen des ökonomischen 
Abst ° U* S*C^ ' m m e r gleich bleiben und stets vorfinden, daher n i c h t 
Sih fi- u d c r jeweiligen socialen Verhältnisse sind, sondern wirth« 
8o . . lcJl® Urbegriffe (die des §. 16), die man geschieden von den 
y 0

 n ^rscheinungsfornien zu erkennen und darzustellen vermag. 
Mos n i m e n ist es allerdings, dass die Theorie Phänomene, welche 
cr8ciU? tCr d " n derzeitigen Socialverhältnissen auttreten, als die Ur-
j ^ e

 l e" l u n8 selbst ansah, und es ist richtig, dass auch der ..gesunde 
aWr l n V m t a n d ' i n d e r R c g e l s o t l i e o r t t i s i r t I ) i e Wissenschaft 
nUu

 cl)°o die schwierige Aufgabe, das Generelle der Erschei-
San ' d a s a l l en Verhältnissen und Entwicklungsepochen Gemein-
8cbeifJ ^ n d c n i die seeundäre Form von dem primären Wesen zu 
°kon0 *•' *^e d ' v e r s e n Socialgebilde, innerhalb deren die allgemeinen 
aber ' c n Erscheinungen dann modificirte Gestalt annehmen, sind 
üb0rg i6 wieder durch Zurückfuhrung auf Typen allgemein zu 
Eg0js

 auen> wiu dies im Folgenden versucht wird. H ie r treten 
Homis ..

US| ^ I u t u a n 8mus und Altruismus auf die Bildfläche. Die öko-
gro85e

C ^ Gl'«nd'jegri ffe haben mit letzteren nichts zu thun. Welch' 
alle o i r t 8 c ^ r i t t unserer Einsicht gegenüber einer Auffassung, die 
schein,, 0noni*e> also auch die in den Grundbegriffen erfassten Er-
Proilicj **eD' a*3 Aeuäserungen des Egoismus zu erkenuen glaubte 1 
des ß r ö ^aterHef da eine schiefe, unklare Anschauung, Ideutificirung 

aUungS. und Entfaltungstriebes mit Egoismus. 
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die Menschen in der Einverleibung der äusseren Natur
dinge in ihr persönliches Dasein sich gegenseitig be
schränken, sobald der Spielraum, welcher den Einzelnen 
in der Hinsicht offen steht, nicht weit genug ist, um eine 
Begegnung auszuschliessen, so wird nothwendiger Weise 
das egoistische Streben in der Persönlichkeit angeregt, 
sich die Verfügungsgewalt über die betreifenden Güter 
zu sichern, zu denselben in eine Verbindung zu treten, welche 
die Verfügungsmöglichkeit Anderen benimmt. Der Mensch 
geht so bewusst ein festes Verhältniss zu den in seinem 
Bereiche befindlichen Gütern ein, das seine abwehrende 
Spitze gegen die Mitmenschen kehrt: ein Verhältniss aus
schliesslicher Herrschaft. Wir nennen es den Besi tz . 

Die Ursprünglichkeit dieser psychischen Regung können 
wir alle Tage von Neuem beobachten — beim Kinde. Die 
Dinge, deren wiederkehrender Gebrauch es ihren Nutzen 
und somit die Causalität zu seiner Bedürfnissbefriedigung 
begreifen lehrt, werden von ihm ängstlich behütet und die 
Sorge um die Sicherung ihres Nutzens erwacht sofort, wenn 
ihm die Möglichkeit von dessen Schmälerung durch Andere 
zum Bewusstsein kommt. Sie äussert sich in abwehrenden 
Handlungen, sobald man ihm jene Dinge entziehen will, 
und der sprachliche Ausdruck des „Mein" wird ihm früher 
geläufig als viele andere Begriffe. Es mag sein, dass die 
Lebensverhältnisse, in denen das Kind bei den Cultur-
völkern aufwächst, dies befördern, indem sie die Zahl der 
Dinge beträchtlich vermehren, deren ausschliesslichen Ge
brauch es übt und bei Andern sieht, aber dass der seelische 
Vorgang unter allen Lebensverhältnissen und in allen 
Lebensaltern sich vollzieht, kann keinem Zweifel unter
liegen. Und das gilt auch von allen Lebensaltern der 
Völker. 

Die sociale Beziehung, welche nun der Besitz dar
stellt, ist die gegenseitige Anerkennung solcher exclusiven 
Ökonomischen Actionssphären, beruhend auf der Thatsache, 
dass das Erhaltungs- und Entfaltungsstreben allen Menschen 
innewohnt. Die sich begegnenden egoistischen Strebungen 
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setzen sich ins Gleichgewicht und solange dieser Gleich
gewichtszustand dauert, bleibt jedem Wirthschaftssubjecto 
reciprok von Seiten der Uebrigen die Verfügungsgewalt 
über die Güter seines Bereiches gewahrt.*) 

Der Besitz entstammt der Macht, er ist ein Zeugniss 
der wirtschaftlichen Macht der verschiedenen Wirthschafts-
subjecte und erzeugt wechselwirkend solche von Neuem; 
e r ^t daher für die wirthschaftlichen Geschicke der Men
schen in ihrem Verhältnisse zu einander von höchster 
ßedeutsamkeit. 

Der aus dem Widerstreit des Egoismus im engeren 
l n n e des Wortes erstehende Besitz ist E i n z e l besi tz . 

^aneben tritt aber auch der mutualistische Egoismus gestal-
end auf, indem er eine Mehrzahl von Wirthschaftssub-

Jecten zu gemeinsamer Ausschliessung Dritter von einem 
8eöieinschafflich eigener Verfügung vorbehaltenen Güter-
°ttplexe zusammenfasst, natürlich mit gegenseitiger Ab

grenzung der Nutzung zwischen den Gliedern eines solchen 
e*bandes: Gruppenbes i t z . Diese Gegenüberstellung 
°üen wir nicht mit der von Individualbesitz und Collectiv-
8l tz identificiren. Auch letzterer ist wie als Einzelbesitz 
als Gruppenbesitz denkbar, indem wir vorläufig auch 

** collectivistischen Verband als ein Wirthschaftssubject 
assen.**) An sich wäre allerdings gegen einen Gleich-
* der erwähnten Ausdrücke nichts einzuwenden. Einzel-
Uz und Gruppenbesitz sind also nur verschiedene Formen 

be ..nain^c^ ien Erscheinung, die uns, auf den Individual-
2 bezogen, begreiflicher Weise am fassbarsten sind. 

0l .^Aussetzung des Besitzes hinsichtlich der von ihm 
ej * e n e n Güter ist selbstverständlich das Vorhandensein 

öteresse an denselben und sodann die thatsächliche 

^Uen v * r n o c ! l nic^fc z w i s c h e n den Individuen und Gesammt-
i s t von d" S o l ? l l 0 u a l s Wirthschaftssubjecten unterschieden wird, so 
flüssig i8f

m E i8 e n t l l ums r e c h t e noch nicht die Rede. Beinahe über-
h i e r nicht ** ^ ° h l ' e s auS(Jrücklich z " sagen, dass der Name „Besitz1* 

-*) C f ' r a -i^stischen Sinne gebraucht wird. **\ 
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Machtentfaltung über sie von Seiten des betreffenden Wirth-
schaftssubjectes; das Verhältniss seiner Macht zu der der 
Uebrigen. Soweit die Kraft des Wirthschaftssubjectes gegen
über der soiner whthschaftlichen Gegner reicht, soweit 
reicht der Umfang seines Besitzes, d, h. der Kreis der in 
seinem Besitzo befindlichen Güter. Die Geschichte des Be
sitzes zeigt uns daher auch, dass die diversen möglichen 
Objecte successive jeweils nur insoweit in ihn einbezogen 
werden, als die beiden Voraussetzungen, das wirthsebaft-
licho Interesse an dem betreffenden Gute und die Macht 
über das Gut, zusammen eintreten. Der Besitz umfasst als 
Individualbesitz anfänglich nur die Waffon und Gerätbe, 
die Gewandung und den Zierrath, welche die erstehende 
Technik die Menschen sich anzufertigen in Stand setzt, 
Objecte also, von deren Gebrauch dor Mensch je Andere 
körperlich ausochliesst, und — bezeichnend für die Natur 
dieser socialen Beziehung! — die gegenseitige Achtung 
dieses Verhältnisses dos Menschen zu den Gütern ist sofort 
so gross, dass sie über das Leben hinausroicht: den Ver
storbenen wird dio erwähnte Habe mit ins Grab gegeben. 
Leicht erlangbare Lebensmittel sind bei „wilden" Völkern 
auf der bezüglichen Entwicklungsstufe nicht Besitzobjecte. 
Man nimmt sie, wo man sie findet; sie bei einem Andern 
zu nehmen fällt keineswegs unter den Begriff des Diebstahls. 
Erst später entsteht unbeweglicher Besitz, aber nicht als 
Einzel-, sondern als Gruppenbesitz, nämlich erst als Jäger-
stämmo sich die Jagdgründe streitig zu machen durch 
Kärgerwerden dieser Nahrungsquelle ein Interesse haben, 
oder Nomadenstämme bestimmte Weidegründe allein zu be
haupten aus gleichem Grunde den Antrieb erhalten. Auch 
dieser Besitz reicht soweit, als er durch die Macht ge
sichert ist. So werden auch „relativ freie" Güter Gegenstand 
der Wirthschafc. Bei Sesshaftwerden der Menschen zeigt 
sich der Grundbesitz zuerst als Collectivbesitz: Stammes-, 
später Gcschlechts-Besitz, der weiterbin in den Besitz der 
Hausgemeinschaften auseinanderfällt. Aus dem Gruppen-
besitz am Boden entwickelt sich in langsamem Verlaufe der 
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beschichte erst der Einzelbesitz an solchem, unter Ver
sandungen, dio anzuführen nicht in unserem Zweckes 

le8t, die aber wieder die beiden erwähnten Voraussetzungen 
^stellen. Daneben entsteht weiterer Einzelbesitz an be

weglichen Sachen, welcher wieder durch die Macht begrenzt 
ird: die Beutestücke, wie z. B. das quiritische Eigen

t u m dei. a l t e n R ö m c r < 

§-19. Der Kampf um den Besitz. Das Gleichgewicht 
e r egoistisch auf einander treffenden Wirthschaftssubjecte, 
*e es im Besitze seinen Ausdruck findet, ist ein labiles. 
etfwede Veränderung in dem Verhältnisse der einander 

gegenüber stehenden Kräfte stört es. Es ist die zuständ-
c*je Seite dieses Verhältnisses. Mit ihr wechselt eine 

a£re ab, die veränderlich gestaltende, der Ausdruck der 
chselnden Machtverschiedenheiten unter den Wirth-

8cnaftssubjecten. 
Das egoistische Triebstreben bestimmt dieselben, die 

©ihge Ueberlegenheit gegenüber Anderen zur Geltung 
ringen, um durch Einschränkung des Güterkreises, des 

Sitzstandes, der Letzteren ein Plus an Bedürfnissbefrie-
gung^ 2u gewinnen. Die Beschränktheit der äusseren 

a T Bedingungen lässt den Ueberlegenen als Zuwachs 
^ebensförderung erscheinen, um was es ihnen gelingt, 

, Schwächeren zu verkürzen. Die Ueberlegenheit, welche 
^ i dem egoistischen Streben dienstbar, in einer dem 
Rei t .

e n s c^ e n feindlichen Weise gebraucht wird, mag eine 
Vo .^ e 0(*er körperliche sein — häufig wird sich Beides 
\jei

 men> aker auch der Fall tritt ein, dass der physisch 
imm *^6lle ^ e n 8e^ s t^ über ihm Stehenden überwältigt: 
^andl a U 8 s e r t 8*ck die Ueberlegenheit bei den einschlägigen 
aü8 ,Un8en in der Richtung einer Verdrängung Anderer 
de8 j / 1 ? ^ e s i tz- Die mit Schlauheit gepaarte Gewandtheit 
tendm i?8 g e ^ r t 80 8 u t Weher wie die rücksichtslose Gel-
hochst £ 6 a ^ e r Vorzüge einer geistig und körperlich 
^gennr*1^611 ^ a s s e über e i ° e minder entwickelte. Der 

!g8te Theil der Erscheinung ist die Anwendung 
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physischer Gewalt gegen den Mitmenschen, um egoistisch 
Mittel der Bedürfnissbefriedigung dadurch zu erlangen, 
dass man sie ihm abnimmt. Anstatt der Natur abzuringen, 
was er zur Lebenserhaltung und Entfaltung bedarf, findet 
sich der Ueberlegene bestimmt, dem Andern zu entziehen, 
so viel er vermag, von dem, was dieser der Natur abgewann. 
Oder, wo "Unterschiede des Naturfactors obwalten, anstatt 
mit grösserer Arbeitslast kärglicheren Ertrag zu erzielen, 
braucht er seine Stärke, um den Andern, der, von Anfang 
glücklicher im Besitze der reicheren Naturgrundlagen oder 
durch Arbeitsfleiss und die Capitalaufwendüngen der Cultur 
zu ertragleicherem Bodenbesitze gelangt, von seinem Sitze 
zu verdrängen und sich — ganz oder zum Theile — an 
dessen Stelle zu setzen. Alles dies ergibt eine zweite 
socialökonomische Erscheinung, so alt wie die Geschichte 
des Menschengeschlechtes: den Kampf um den Besi tz . 

Erfolgreicher Kampf ist also eine Ursache jeweiliger 
Aonderungen in den Besitzverhältnissen. Nach dem feind
lichen Austrag der aneinanderprallenden egoistischen Be
strebungen fügt sich der Besiegte in die für ihn ungün
stigere Lage der Dinge und ein Zustand der Ruhe tritt 
ein, bis Jener vielleicht die Gelegenheit wahrnimmt, seiner
seits als der Mächtigere nach irgend welcher Richtung 
ökonomischen Vortheil zu erobern. So wechselt oder com-
binirt sich kampfweise Erringung ökonomischer Vortheile 
gegenüber den Mitmenschen mit der friedlichen Thätigkeit 
eigener Production 

Der Kampf ist entweder Einzel- oder Gruppenkampf. 
"Wohl nur in einem als möglich angenommenen Urzustände 
der Menschheit wäre er allein das Erstere; der mutualistische 
Egoismus äussert sich frühzeitig hier, und zwar vielleicht 
gerade an seinem ersten Punkte, als Gruppirungskraft. 

Der Kampf um den Besitz ist stets mit Aufwand ver
bunden von Kraft, welche der Arbeit entzogen wird, bis 
zir völligem Lebenseinsatz, und von Gütern selbst (Waffen 
etc.); er erheischt den Bes i t zesschu tz , der in gleichem 
Aufwände besteht und alsbald mutualistisch resp. colleö-
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1Vlstisch in's "Werk gesetzt wird. Er kann also nicht ein 
andiges, sondern nur ein vorübergehendes sociales Ver-
a^niss sein, und die Einsicht drängt sich den Menschen 
^ i dass, wenn die gegeneinander gekehrten Kräfte in 
ledlichem Nebeneinander an die Bezwingung der Natur 

Bewendet werden, eine gemehrte Lebensförderung für Alle 
*s Ergebniss ist. Die menschheitliche Entwicklung geht 

ü glich auf Verhinderung des Kampfes, soweit er dem 
ermächtigen Egoismus eines "Theiles der Wirthschafts-
jecte gegenüber den auf Wahrung des thatsächlichen 

e&itzstandes gerichteten zusammenstimmenden Interessen 
er entstammt, vor allem andern des Einzelkampfes gegen 

n anerkannten Besitz. Später tritt auch die Schonung 
schwächeren als Ausfluss altruistischen Dranges}hinzu. 

• ä r a u s spriesst eine allmälige Milderung des Kampfes, 
^sondere der collectivistischen Kämpfe, die nicht mehr 
J !^e ^Tßl'drängung der Besiegten hinausgehen. Wach-

la - 6 *A'^Se der friedlichen wirthschaftlichen Thätigkcit 
auft n cnc^^c^ a u c u J e n c immer mehr als Ausnahmsfälle 
stell n" ^ U r so*'ern der Kampf wirklich tüchtigere, höher 
wel i ? ^ e n s c u e n an Stelle minder vollkommener setzt, 
e r *. Ökonomisch weniger leisten als jene, oder indem 
ÖW U r ?*° Verkürzten ein Ansporn zur Steigerung ihrer 
l£v ,0na*8chQii Qualitäten wird, ist er ein Moment der 
Xn i ° n " ^n v ermeidlich wird derselbe, wenn die Erhal-

Uu
 e r Einen durch den Besitz der Anderen unbedingt 

j e n ^ 6 S c h l o s s e n erscheint oder auch die Lebensentfaltung 
v°n d - c * ! e i n e n Besitz Anderer abgeschnitten ist, welcher 
^Qtfalf 8 ° n l n e * n e m über ^ a s verhältnissmässige, der eigenen 
fan„e

 UD? v°Uauf dienliche Mass hinausreichenden L'm-
^0 rgeh e°1 S t i S C l 1 behauptet wi rd> a^ s o keinerlei altruistisches 

• ^°öiin~r \f kebeosejitfaltung der Besitzlosen entgegen-
^ - Manche Acte des Einzelkampfes und de3 Classen-
8 i c t t w o h l 1 U d d a d u r c l i e r k l ä r t " V i e l e s k o m m t i n dieser Hin-
d i e Erde" ftUf d e n G r a d an> in welchem das „Raum für Alle hat 
^Qtwiclii W l r ^ i a ^ i c ü gi^- Am Ausgange der menschlichen 

o mag es in extensiver Rücksicht gegolten haben, 
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aber der Mensch verstand noch nicht die Ausnützung des 
Gebotenen und so war der Kampf das natürliche Ergebniss 
seines Erhaltungs- und Entfaltungstriebes. Was so, wenn 
wirklich der Streit „der Vater aller Dinge", am Anfange war, 
kann in späten Zukunftsstadien der menschlichen Entwick
lung in Folge der Zunahme der Menschenzahl traurige 
Wiederkehr sein. Wir haben hier lediglich das Gebiet des 
Oekonomischen im Auge und somit hinsichtlich des Kampfes 
überhaupt und seiner Bedeutung in der socialen Entwick
lung des Menschengeschlechtes nichts zu sagen. Denn 
nicht alle Kämpfe sind solche um den Besitz. Doch die 
Bemerkung erfordert der Zusammenhang der verschiedenen 
Seiten des socialen Wesens, dass eben in Folge der Be
herrschung des Menschenlebens durch das ökonomische 
Grundverhältniss Kämpfe anderer Art häufig zugleich ökono
mischen Charakter erhalten, zugleich zu Kämpfen um Besitz 
werden und die Einflüsse des Kampfes auf die Entfaltung 
der Fähigkeiten des Menschen auch auf ökonomischem 
Gebiete Neben- oder Nachwirkungen äussern können. 

§. 20. Unfreie und freie Arbeitsgemeinschaft. Eino 
hochwichtige Gruppe socialökonomischor Erscheinungen 
ergibt sich aus der Thatsache, dass die vom ökonomischen 
Gesichtspunkte aus erfolgende Einwirkung des Menschen 
auf die Natur — die Arbeit — nicht in Vereinzelung des 
Menschen, sondern im Zusammenwirken vor sich geht. Es 
legt sich dies dem Menschen von Anfang an nahe, wohl in 
der Weise, dass die aus anderer Quelle hervorgegangenen, 
bestehenden Verbindungen unter den Menschen sie zur 
Cooperation auch in wirthschaftlicher Richtung leiten und 
schon die primitive Naturbeobachtung sie lehrt, wie os 
durch Vereinigung der Kräfte auf bestimmte Angriffspunkte 
gelinge, die Natur sich in einem Masse dienstbar zu 
machen, welches der einzelnen Menschenkraft — auch 
pro rata parte — unerreichbar ist. Mehrere bewegen einen 
Felsblock — zur Aufrichtung der schützenden Mauer —•* 
welchen Jeder allein nicht im geringsten von der Stelle zu 
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1Qgen vermag, und wenn drei zusammen einen Baum fällen, 
.° fauchen sie weniger Zeit als den dritten Theil der

b e n , welche Jeder allein nöthig hätte, um einen Baum 
lallen. Beim Thierfang bemächtigen sich Mehrere mit 

. ^hter Mühe eines Thieres, welches Einer allein niemals 
seine Gewalt bekommen hätte, indem sie es umzingeln, 

.' ^gl. Diese Wahrnehmungen leiten die Menschen schon 
den Anfangsstadien ihrer Entwicklung. *) So ist die Arbeit 
8 Menschen niemals isolirte Arbeit, sondern immer 
c ia le A r b e i t , so weit wir uns auch in die Anfangs-
en der Menschheitsentwicklung zurückdenken. Und 
n bei keinem der Naturvölker, welche wir kennen 
rnt haben, wurde es anders gefunden. 

Das durch die gemeinsame Arbeit Gewonnene wird 
v * den Theilnehmern zu ihrer Bedürfnissbefriedigung 
ein • ' ^ ° V°rtheilung des Ertrages ist selbstverständlich 

integrirende Seite dieses Verhältnisses, das sich nach 
üb e n . *n d e r Ausschliessung Dritter von der Verfügung 
unt betreffenden Güter geltend macht. Es entstehen so 
(j. . den Menschen mannigfache Gruppen, welche durch 
Bci, l n Rede stehende ökonomische Band zusammenge-
be'*8 8 e n Un^ SeSen einander abgeschlossen werden: Ar-j 

l t 8 g e m e i n s c h a f t e n . 
Sch' A * Moritaten der Arbeitsgemeinschaft sind ver-
auf • e ' Zunächst tritt hier wieder der Egoismus gestaltend 
i^ ' |n°em er die Einen unter den Menschen antreibt, 
<jag . ermacht gegen Andere in dem Sinne anzuwenden, 
uöd file ^ e s e ^ e n zur Arbeit — unter der Leitung Jener 
^enst F - n e ~~ zwingen. Die Unterwerfung zu Zwangs-
Banjj n ,1 8* e*nes der elementarsten socialökonomischen 
abaeij' , ' wenn wir von dem möglichen Urzustände 
8eknü ff *-° ^ e r c°Hectivistischen Form des Krieges 
Zwi8cv

 w*rd Und zwar wohl in der Regel des Kampfes 
^___^ verschiedenen Stämmen, da eben häufig in der 

*) Ein 
^oben von*»6 Beobachtung. Vor Ad. Smith z. B. schon gut hervor-

***» 8»JLrU t c h e s o n> Moral philos. II. B., IV. Cap., 5. Abschn. 
"«wwlrth«oh»ft. Q 
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ethnischen Verschiedenheit die Ueberlegenheit des einen 
Menschenhaufens über den anderen gegeben ist. *) Die 
Verbindung mit der gleichen Aeusserung des Egoismus 
hinsichtlich der Güter und namentlich des anbaufähigen 
Bodens wird häufig vorhanden sein: Wir sehen eine Völ
kerschaft durch einen erorbernden Stamm ganz oder theil-
weise aus ihrem Besitz verdrängt und die Angehörigen der
selben in den Arbeitsdienst der Eroberer gezwungen, und 
dieses Verhältniss bleibt oft lange unter den nachfolgenden 
Generationen bestehen, wenn längst eine ethnische Ver
schmelzung der beiden Elemente eingetreten ist. Je nach 
dem Masse des Besitzes rindet sich ein verschiedenes Mass 
des Arbeitszwanges und zwar im umgekehrten Verhältniss 
zu jenem. 

Es ist dies die u n f r e i e A r b e i t , die in dem 
H e r r s c h a f t s - und D i e n s t v e r h ä l t n i s s e zwischen 
den Menschen in verschiedenen Formen zur Erscheinung 
gelangt. 

Ihr steht gegenüber die f re ie Arbe i t in den nicht 
durch Gewalt begründeten V e r h ä l t n i s s e n d e r A r b e i t s -
gemeinscha f t , welche die Menschen unter einander in 
Verfolgung des ökonomischen Grundprincipes eingehen. 

Hieher zählen sowohl die aus dem „Vertrage" strict 
egoistisch handelnder Individuen hervorgehenden als auch 
die mutualistischen Arbeitsverhältnisse. Ein Beispiel solcher 
mutualistischen Arbeitsgemeinschaft liefert uns die patri
archalische Familienwirthschaft, welches Socialgebilde einer 
Entwicklungsstufe angehört, in der noch die beiden Ge
staltungstendenzen des Individualismus und des Collec-
tivismus ungeschieden im Keime liegen, und welches daher 
die Merkmale beider vereint aufweist. Mag auch bei diesem 
Familiencommunismus die Herrschaft des Oberhauptes die 
Arbeitsgemeinschaft regeln: seine Gewalt ist doch nur das 

*) Da8 ist eben die Thatsache, auf welche Gumplowicz in der 
„Sociologie" BO sehr — nur zu sehr — Gewicht legt, und hat er für 
viele Fälle mit der betreffenden Thesis sicher Recht. 
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äussere Mittel wie bei jeder collectivistischen Erscheinungs
form. Urgrund des Verhältnisses ist doch der ökonomische 
Mutualismus, welcher aus dem bestehenden socialen Bande 
der Familie zugleich die ökonomische Institution macht; 
die gegenseitige Ein- und Unterordnung zu ökonomischen 
Zwecken, welche an das vorhandene Lebensverhältniss an-
Ynupft und die vielen Glieder einer solchen Ältfamilie 
bestimmt, sich willig der in der Form unbeschränkter 
Herrschaft des „Vaters" auftretenden Leitung desselben 
zu fügen. Formell mag diese Gewalt des patriarchischen 
Oberhauptes gleich gewesen sein der über Sclaven (welche 
etwa durch Unterwerfung in den weiten Familienverband 
einbezogen wurden): materiell wurde sie doch ganz anders 
gehandhabt, eben wie die Oberleitung einer Anzahl, in 
einem Gegenseitigkeitsvorhältnisse verbundener, einander 
gleichstehender Menschen. 

Ein Beispiel, wie der fieie Mutualismus solche 
Arbeitsgemeinschaft unter den Menschen in Gruppen über 
den Rahmen der Familie hinaus hervorruft, bietet eine 
Sitte, die wir noch heute in manchen Gegenden vorfinden: 
dass, wenn ein Mitglied der Gemeinde sein Haus bauen 
will, die anderen Insassen ihm hilfreich beistehen, indem 
Jeder, wenn der Bedarfsfall bei ihm eintritt, die Mitarbeit 
der Uebrigen empfängt. In dieser Gegenseitigkeit liegt 
zugleich die Vertheilung des Productes der gemeinsamen 
Arbeit. 

Die Bestimmung des Antheiles am Ertrage ist ein
leuchtend eine andere bei der unfreien Arbeit als bei der 
freien Arbeitsgemeinschaft. Bei der ersteren gelangt der 
Egoismus der einen Seite allein zur Geltung: das wohl-
ver8tandene eigene Interesse des Herrn, den Sclaven durch 
Gewährung ausreichenden Unterhaltes möglichst lang im 
Zustande voller Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Das Eigen
interesse der Gegenseite kann bezüglich der Bemessung 
des ihr Zukommenden kein Gegengewicht bieten, weil die 
yewalt den Sclaven daran verhindert. Es macht sich daher 
111 anderer Weise geltend, nämlich in dem Streben, das 

9* 
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irgendwie zulässige Minimum von Arbeit zu leisteu. Bei 
der freien Arbeit liegt ein Pact der einander entgegen
stehenden egoistischen Strebungen vor, mittels dessen der 
beiderseitige Antheil an dem Producte bestimmt wird. Es 
mag freilich wohl im Falle einer grossen Ungleichheit 
des Besitzes die ökonomische Uebermacht der Einen bei 
ausschliesslichem Walten des Egoismus hinsichtlich der 
Zutheilung der Ertragsquote zu erheblichen Ungunsten der 
Anderen ausschlagen, so dass im Effect wenig Unterschied 
von dem Zustande unter dem Verhältnisse unfreier Arbeit 
zum Vorschein komme: in der Entstehung bleibt doch ein 
bedeutender Unterschieds indem bei letzterem die physische 
Stärke und Gewaltanwendung gegen die Person die ur
sprüngliche Quelle des Verhältnisses ist, hier die selbstän
digen wirthschaftlichen Bestrebungen der bezüglichen Wirth-
schaftssubjecte und deren ökonomische Lage. Soweit aber 
diese allein in's Spiel kommt, selbst bei dem höchsten 
Grade von Ungleichheit, liegt doch immer ein gegenseitiges 
Angewiesensein der Menschen auf einander vor, (des Be
sitzenden auf die Arbeit und des Arbeiters auf den Besitz), 
das zu friedlicher Vereinbarung und Vereinigung führt. 

Nicht zu übersehen ist, dass seeundär auch der Altru
ismus bei dem vorliegenden Verhältnisse mitspielt; er modi-
ficirt die aus dem Walten des Egoismus allein hervorgehende 
Bemessung der Ertragsquote. Aus altruistischen Beweggrün
den wird dem Andern inohr zugestanden als rein egoistisch 
motivirt wäre. Das tritt sowohl bei dorn Verhältnis» der 
unfreien Arbeit wie dem der freien Arbeitsgemeinschaft 
ein und es kann sein, dass ein milder Herr dem Sclaven 
mehr gewährte als etwa ein harter Arbeitgeber dem armen 
Arbeiter. 

Verallgemeinerung und Steigerung solcher altruisti
scher Gesinnung im Verein mit vermehrter ökonomischer 
Einsicht führen zur „Milderung der Sclaverei" und schliesslich 
durch die Zwischenstufen verschiedener Uebergangszuständc 
zur völligen Beseitigung dieses socialökonomischen Ver
hältnisses. 
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Die bemerkto Thatsache, dass dor Egoismus des un
freien Arbeiters, da er sich in der Richtung der Gewin
nung eines erhöhten Antheiles am Ertrage nicht zur 
Geltung bringen kann, in der Richtung möglich geringster 
Arbeitsleistung wirkt, leitet die Herren dahin, den unfreien 
Arbeitern freiwillig die Bethätigung jenes Interesse zu 
ermöglichen, indem sie dies von Steigerung der Arbeits-
thätigkeit und dadurch erzielter Vermehrung des Ertrages 
abhangig machen. In weitem Umfange wird dies bekanntlich 
durch Bemessung des dem Arbeiter Gewährten als aliquoten 
Theiles des Ertrages erzielt. Die Herren gewinnen dadurch, 
da der geringere Theil des höheren Ertrages ein grösseres 
Güterquantum darstellt, als das Gesammterträgniss weniger 
der blossen Erhaltung des Arbeiters bei früherer Zwangs
arbeit, während der gestiegene Antheil des dienenden 
Arbeiters eben ein höheres Mass von Lebensförderung ihm 
gewährt. Das letztere wird für ihn zugleich zur Grund
lage eines Besitzes. So wird in der factischen Uebung ein 
der freien Arbeitsgemeinschaft nahekommendes Verhältniss 
nach und nach die Regel, obschon die alten Formen 
starrer Herrschaft fortdauern. Je mehr die ehemals Un
freien zu Besitz gelangen, desto mehr nähert sich das 
Verhältniss dem der freien Arbeit. Der mitwirkende Al
truismus wird dann mächtiger, wenn Herren und Sclaven 
dem nämlichen Volke angehören resp. zu einem solchen 
verschmolzen sind; wenn vollends andere Momente, wie 
religiöse Anschauungen, höhere Bildung der Dienenden, 
hinzutreten. Auch die Entwicklung der Technik wirkt mit, im 
Sinne der obgedachten Anregung des Interesse. Nur ein
fache Arbeit ist bei strenger Sclaverei ökonomisch möglich, 
höher btehende Arbeit nicht mehr, weil nur mechanische 
Kraftäusserung erzwingbar ist. Freilich entscheidet zu
weilen der Kampf die endgiltige Aufhebung des Herr
schaftsverhältnisses, die sich andei wärts wieder durch eine 
friedliche Umgestaltung der Besitzverhältnisse vollzieht. 

Heute ist bekanntlich die Arbeitsgemeinschaft der 
freion Arbeit zum Siege gelangt und es ist Aufgabe der 
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Theorie, die verschiedenen Gestaltungen zu entwickeln, 
welche diese socialokonomische Erscheinung in der Indivi-
dualwirthschaft und in der Collectivwirthschaft annimmt.*) 

§. 21. Der Tauaoh (Verkehr). Eine hervorragend 
wichtige Socialerscheinung friedlicher Art dankt dem öko-
mischen Egoismus ihre Entstehung, welche die Aufmerk
samkeit der Theorie auch in vollem, ja einseitig über
reichem Masse gefunden hat; ein Handeln ausschliesslich 
Ökonomischen Charakters, das ein überaus verschlungenes 
Band um zahllose, in unübersehbarem Wechsel stets neu 
sich bildende Menschengruppen zieht. "Wir meinen den 
Verkehr . 

Der verschiedene Inhalt des Besitzes ist die Unterlage 
desselben, die Werthgestaltung seine treibende Kraft. Die 
Menschen nehmen unter einander wahr, dass der Eine 
Güter besitzt, welche dem Andern nicht zu eigen sind, 
oder über gewisse Güter in grösserer Fülle gegenüber seinen 
Bedürfnissen vorfügt als der Andere, während bei Letzterem 
das nämliche Verhältniss hinsichtlich Güter anderer Art 
gegenüber seinen Bedürfnissen obwaltet. Die egoistische 
Verfolgung der beiderseitigen ökonomischen Zwecke lehrt 
diese Menschen ihren Vortheii wechselseitig dadurch fördern, 
dass Jeder dem Andern die für ihn minderwerthenden 
Güter überlässt und dafür die für ihn höherwerthenden 
von diesem übernimmt, wobei sie sich implicite über das 
Mass des Vortheiles verständigen, der dem Einen wie dem 
Andern durch den reeiproken Besitzwechsel der betreffen
den Güter erwächst. **) So erkennen die Menschen, dass 
sie sich in ihrer Bedürfnissbefriedigung wechselseitig fördern 

*) Die beiden Fälle der Arbeitsgemeinschaft Bind in ihrem Wesen 
schon erkannt von Marx, welcher die unfreie Arbeitsgemeinschaft 
unmittelbar vergesellschaftete Arbeit nennt, die freie Arbeitsgemein
schaft als mittelbar (durch die Waarenproduction) vergesellschaftete 
Arbeit charakterisirt. (Vgl. „Das Capital" I. Bd. S. 55 ff.) 

**) Näheres über die ökonomische Natur des Tausches bei Menger 
„Grundsätze", S. 153 ff. Vgl. auch Mario „System der Weltökonomie", 
2. Aufl. III. Bd. S. 8. 
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können, gesteigerte Bedürfnissbefriedigung ihnen durch 
solches Verhalten zukommt uad dies spornt sie an, solche 
Beziehungen zu einander in erreichbarer Ausdehnung ein
zugehen. Was anfänglich Folge des zufälligen Zusammen
treffens gewesen sein mag, wird dann aufgesucht und zwar 
umso emsiger, je grösser der beiderseitige Lebensgewinn 
aus den vorangegangenen Beziehungen solcher Art war. 
Zwei elementare Ursachen kann die Besitzes- und Werth-
verschiedenheit haben, welche dieso Beziehungen erzeugt. 
Entweder die Natur selbst, welche ihre Gaben verschie
dentlich über die Erde ausstreut, den Einen gewährt, was 
sie den Anderen versagt, oder die Bethätigung des Menschen, 
und die Differenzen der letzteren entspringen wieder aus 
zwei Quellen: der Individualität und der Culturstufe. 
Die ausserordentlich vielfältigen Combinationen dieser Dif
ferenzen ergeben eben so viele Attractionspunkte zwischen 
den wirthschaftenden Menschen. 

Allerdings ist diese sociale Beziehung an sich eine 
transitorische (was nicht ausschliesst, dass sie in manchen 
Fällen, z. B. bei Umsatz gegenwärtiger Güter gegen künftige, 
von langer Dauer ist); sie endet mit dem vollzogenen Güter-
übergange zwischen den betreffenden Wirthschaftssubjecten 
und der dadurch zur Thatsache gewordenen beiderseitigen 
Besserung der ökonomischen Lage. Allein sie kann nicht 
nur im nächsten Augenblicke zwischen anderen Wirth
schaftssubjecten neu geknüpft werden, sondern sie lässtauch 
den Reiz der Wiederholung zwischen denselben Personen 
in ihnen zurück, insolange diese sich in die gleiche, 
wenngleich vielleicht graduell abweichende Lage wie früher 
versetzen und so einander gegenüber treten können- Der 
Verkehr trägt die Tendenz der Entwicklung zu einer 
ständigen Beziehung zwischen concreten Menschen (Kund
schaft!) an siel), bis der ökonomische Vortheil erschöpft 
oder das Augenmerk der Wirthschaftssubjecte nach einer 
anderen Beziehung solcher Art gelenkt ist. 

Diese Beziehungen erfordern immer zugleich Arbeit. 
Die Vollziehung des Besitzwechsels erheischt den Transport 
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der betreffenden Güter, und ausgebildete Communication 
zwischen den örtlich getrennten Menschen ist die Bedingung 
intensiven und extensiven Wachsthums solcher Beziehungen. 
Der Personen-, Güter- und Nachrichten-Transport bedarf 
der Arbeitsleistungen zu seiner Durchführung und derjenigen 
zur Gewinnung der Capitalien, mittete welcher auf höheren 
Stufen der technischen Entwicklung die Communications-
anstalten hergestellt werden. Insofern ist der Doppelsinn 
des Namens „Verkehr" bezeichnend. In weiterer Bedeutung 
begreift das Wort sowohl die ökonomischen Acte der 
Willenseinigung auf die wechselseitige Güterübertragung, 
als auch die Transporte, welche jenen vorangehen oder 
sie thatsächlich vollziehen. Im engeren Sinne wird das 
Wort auf den Transport allein angewendet. Jene erster
wähnten ökonomischen Vorgänge werden dann im Gegensatz 
hiezu als T a u s c h (im allgemeinen Sinne des Wortes, 
welches Baar-Tausch (und Kauf), Creditgeschäfte und Lie-
ferungpgeschäfte umfasst) bezeichnci. Der Tausch an sich 
ist der Kern des in Rede stehenden socialökonomischen 
Verhältnisses, der Transport nur der nothwendige äussere 
Behelf. Daher erscheint es sicherlich auch zulässig, von 
den Tauschbeziehungen unter den Menschen als socialoko-
mischer Ei scheinung zu sprechen, indem dabei an die 
äussere Unterlüge derselben mitgedacht ist. 

Der Tausch führt die Menschen über die Grenzen 
des örtlichen Thätigkeitsbereiches hinaus — bis über den 
Ocean und verkettet die Bewohner von einander entlegener 
Länder-, er bringt Menschen in tausendfältigen Gruppen 
zu einander in Beziehung, die durch kein anderes sociales 
Band je verknüpft worden waren; er ist eines der macht
vollsten socialen Agentien, und wenn keine andere Er
scheinung, so ist er geeiguet, die Erkenntniss zu reifen, 
dass die Volkswirtschaft eben ein Gebiet der Socialer 
scheinungen darstellt. 

Das Wesen der Tauschbeziehungen zeigt sie egoi
stischen Ursprungs. Es tritt aber auch der Altruismus 
hinzu, sowohl hinsichtlich der Abmessung des beiderseitigen 
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Vortheile8, als auch selbst betreffs des Eingehens solcher 
Beziehungen (z. B. Einkauf bei bestimmten Personen, welche 
man durch den ihnen dadurch zugehenden Gewinn unterstützen 
will, Gewährung eines Darlehens aus ähnlicher Absicht). 

§. 22. Die Arbeitsteilung. Der Verkehr steht aber 
auch in wechselwirkendem Zusammenhange mit einer an
deren socialökonomischen Erscheinung, die in der Beob
achtung der wirthschaftlichen Vorgänge frühzeitig aufge
fallen und der Theorie bereits ein geläufiger Begriff geworden 
ist: der A r b e i t s t h e i l u n g . 

Es ist dies bekanntlich die ausschliessliche Ueber-
nahme bestimmter Arbeitsbethätigungen aus der und m 
der Gp8ammtmenge der zur Befriedigung aller Bedürfnisse 
erforderlichen Arbeitsarten von Seite Einzelner, beruhend 
auf specielkr Ausbildung für die betreffende Tkätigkeit, 
welche Ausbildung theils aus letzterer hervorgeht, theils 
ihr vorangeht. Die in dem physischen und geistigen Wesen 
der Menschen gelegenen Gründe, welche dieselben aus 
ökonomischen Motiven zur Arbeitstheilung führen, brauchen 
hier nicht wiederholt zu werden. Wohl aber muss betont i 
weiden, dass wir unter Arbeit eben streng die auf Güter-/ 
beschaffung aus der Natur gerichtete Thätigkeit verstehen./ 

Durch die Arbeitstheilung erhält die Arbeitsgemein
schaft ein neues Gepräge. Die Arbeitsgemeinschaft ist an 
sich nicht Arbeitstheilung. Dass die Menschen verschiedene 
Arbeiten verrichten müssen, liegt in der Vielfältigkeit der 
Bedürfnisse und der Beschaffenheit der Naturdinge, und 
dass bei der gemeinschaftlichen Arbeit die verschiedenen 
Arbeitsverrichtungen von den Theilnehmern nacheinander 
oder nebeneinander vorgenommen werden, ist ebenso selbst
verständlich. Zur Arbeitstheilung wird dies erst, wenn die 
verschiedenen Arbeiten immer von bestimmten Individuen 
geleistet werden, welche eben diese und keine anderen 
Arbeiten vornehmen. 

Die Arbeitstheilung steigert die Abhängigkeit der 
Menschen von einander in dem Masse als sie selbst vor-
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schreitet, da Jeder zu seiner Bedürfnissbetriedigung der 
Anderen unabweisbar bedarf und denselben in ihrer Be
dürfnissbefriedigung dient. Die_4rbeitsgeraejnschaft, soweit 
sie bereits als anderweitig vorhanden gedacht werden 
kann, wird durch dieselbe nicht nur ökonomisch frucht
barer, sondern auch erheblich gefestigt, und neue Arbeits
gemeinschaften entstehen, welche allein auf diese Ursache 
zurückzuführen sind. 

Schon die an die Familie anknüpfende Arbeitsge
meinschaft findet in den natürlichen Unterschiedendes Ge
schlechtes und des Alters die Ansatzpunkte zu einer pri
mitiven Arbeitstheilung. Die Herrschaftsverhältnisse, welche 
dem Herrn unfreie Arbeit zur Verfügung halten, benützen 
die Arbeitstheilung mit ökonomischem Erfolge und bilden 
sie zuweilen wesentlich weiter aus. Eine starke Quelle besitzt 
dieselbe in der Individuation, sohin der durch verschie
dene Umstände bedingten speciellen Eignung und Neigung 
für bestimmte Arbeitsbethätigung, von der Zeit an, wo etwa 
in Folge besonderer Geschicklichkeit einzelner Individuen in 
Anfertigung von Waffen und Geräthen diese die ausschliess
liche Verfertigung solcher für die ganze Gens oder Fami
liengemeinschaft übernahmen. Damit die Arbeitstheilung 
aber den Kreis der geschlossenen Hauswirthschaft über
schreite, ist Voraussetzung der Verkehr, den sie ihrerseits 
wieder hervorruft. Sie erzeugt die Bedingungen des Tausches 
(beiderseits Besitz verschiedener Güter, die je für das 
eine Wirthschaftssubject im umgekehrten Werthverhältnisse 
stehen wie für das andere), auch da, wo dieselben nicht 
ursprünglich gegeben sind. Wirthschaftssubjecte, welche 
ohne Arbeitstheilung im Besitz gleicher Güter sich befinden 
würden, gelangen in Folge derselben in die Lage, tauschen 
zu müssen, und sie sind im Stande, dem ökonomischen Impulse 
zur Arbeitstheilung zu folgen, weil sie tauschen können. 
Und so weit die Verkehrsmöglichkeit gegenständlich und 
örtlich gegeben ist, so weit kann die Beziehung der 
Arbeitstheilung sich ausdehnen. Dadurch entsteht Arbeits
gemeinschaft zwischen Personen, die sonst in keinerlei 
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Beziehungen zu einander stehen, als dass 9ie durch die 
Arbeitsteilung in die Lage gekommen sind, dass Jeder 
Güter für die Bedürfnisse des Andern hervorbringt und 
folglich die Güter zu seiner eigenen Bedürfnissbefriedigung 
von dem Andern gegen Hingabe der Beinigen erwerben muss.*) 

Die Arbeitsgemeinschaft wird immer mehr zur Arbeits
theilung, in doppelter Richtung, einerseits, indem die 
Specialisirung der Güterherstellung immer mehr vorschreitet, 
die Güterarten, welche je das einzelne Wirthschaftssubject 
herstellt, immer mehr eingeschränkt werden, andererseits 
die Erzeugung der einzelnen Güterarten immer mehr in einer 
arbeitsteiligen Arbeitsgemeinschaft vorgenommen wird. 

Kaum der Erwähnung bedarf es, dass die Arbeitsteilung 
ihre ökonomische Grenze da findet, wo die dem Einzelnen 
zugefallenen Verrichtungen seine Arbeitszeit nicht ausfüllen, 
sowie dass das Mass der Specialisirung andererseits von 
der Technik der diversen Güterbeschaffungen und deren 
jeweiligem Stande in dem Laufe der Entwicklung abhängt. 

Die Erscheinung der Arbeitstheilung in ihrer privat-
wirthscbaftlichen Form ist zu oft und zu gut schon ge
schildert worden, als dass es mehr als solch1 kurzen Hin
weises bedürfte. Uns wird natürlich die collectivistische 
Form derselben mehr interessiren. 

§. 23. Die Leistungen (die persönlichen Dienste). Die 
ökonomische Bedingtheit all' unserer Daseinsführung bringt 
es weiterhin mit sich, dass eine ursprüngliche Beziehung 
zwischen den Menschen, die im Vorausgehenden noch nicht 
erwähnt ist, eine wirthschaftliche Färbung erhält und 
dadurch eine eigenartige wirthschaftliche Erscheinung wird. 

*) Es ist keine Arbeitstheilung, wenn die Bewohner verschiedener 
Himmelsstriche ihre eigenartigen Naturproducte austauschen — das ist 
eben eine naturwüchsige Tauschbeziehung — aber die Arbeitstheilung 
entspinnt sich zwischen diesen Wirthschaftssubjecten, sobald dieselben 
in Folge vorhandener Tauschbeziehungen anfangen, Güter für einander 
herzustellen, die, soweit der Naturfactor in Betracht kommt, Jedes bei 
sich gewinnen könnte. 
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Es besteht zwischen den Menschen ein gegenseitiges 
Abhängigkeitsverhältniss hinsichtlich der ausserwirtbschaft-
Jichen Seiten des Lebens, das wohl als dem Wesen des 
Menschen inhärent anzusehen ist: eine Ergänzungsbedürf
tigkeit des Einzelnen, die ihn mit allem, was er ersinnt 
und erstrebt, an den Nebenmenschen weist. Die Erhaltung 
des Daseins gegenüber den schädigenden Einflüssen, die 
os gefährden, und vollends die Ausgestaltung desselben zu 
einem reichen Zweckleben voll höherer Ziele, die den Adel 
des Menschengeschlechtes ausmachen und die Beziehung 
auf das grosso Unbekannte darstellen, das wir zwar ahnungs
voll mit einem Namen bezeichnen, aber nimmermehr zu 
fassen nn Stande sind: all' dies vermag der Mensch nicht 
allein, sondern nur durch den wechselseitigen Beistand 
seiner Genossen. Die Beziehungen zur Gottheit, der Drang 
nach Erkenntniss der Dinge dieser Welt, die Erhebung 
des Gemüthcs durch Kunst in allen ihren Arten, die Ab
wehr von Feinden und Krankheiten u. s. w. werden ver
wirklicht nach der Beschaffenheit des menschlichen Wesens 
(welche wir als gegeben annehmen können und nicht zu 
erklären brauchen) mittels Bethätigungen der Einen für 
die Anderen. Die Socialwisscnschaft erforscht den Grund 
dieser Erscheinung: der socialen Diffcrenzirung unter den 
Menschen, die in dem Abhängigkeitsverhältnisse, in welches 
sie die Letzteren zu einander versetzt, zu einer Integrirung, 
einer ständigen Zusammenfassung derselben 2U gewissen 
Gruppen wird. 

Die gedachten Bethätigungen der Menschen für ein
ander sind zunächst nicht Ökonomischen Charakters. Sie 
unterscheiden sich von der Arbeit durch ihr Ziel, da sie 
nicht auf die Einverleibung der Aussenwelt in das mensch
liche Dasein gerichtet sind, wiewohl sie zuweilen Güter 
als Hilfsmittel erfordern. Soweit letzteres stattfindet, 
greifen durchweg die bekannten ökonomischen Erschei
nungen Platz. Aber davon abgesehen, müssen auch die 
erwähnten Bethätigungen an s ich eine ökonomische Seite 
annehmen, u. zw. dadurch, dass sie die Güterversorgung, 



§•23. 141 

die Bedürfnissbefriedigung als geschehen voraussetzen. Sie 
können nur stattfinden, soweit die Bedürfnissbefriedigung 
bereits verwirklicht ist, mag dies durch vorangegangene 
eigene Arbeit oder durch die wirtschaftliche Thätigkeit 
anderer Personen erfolgt sein. So kann ein Dichter, welcher 
über einen zu voller Befriedigung seiner Bedürfnisse aus
reichenden Gütervorrath verfügt, die Mitmenschen durch 
die Eingebungen seines Genius beglücken, ohne sich selbst 
wirthschaftlich durch Güterproduction zu bethätigen. 

Wir pflegen solche Bethätigungen aussenvirthschaft-
lichen Zieles L e i s t u n g e n oder Dienste zu nennen. Die 
ökonomische Gebundenheit unserer Existenz tritt bei ihnen 
in der Weise hervor, dass sie die Ausstattung der Dienst
leistenden mit Gütern, in der Regel abseiten der Empfänger 
der Leistungen, bedingen. Uud diese Ausstattung mit 
Gütern ergibt eine eigenthümliche ökonomische Social-
erscheinung. Sie fällt nicht unter die Gesichtspunkte des 
Tausches oder der Arbeitstheilung; nur eine gezwungene 
Erklärung konnte dies aussagen. Sie kann vielmehr ent
weder abermals durch Uebermacht bewirkt sein oder sie 
geht frei vor sich unter dem Einflüsse der Werthung. Sie 
stellt die Ueberleitung eines Theiles der vorhandenen Güter 
an Personen dar, welche sich direct nicht wirthschaftlich 
beschäftigen, d. h. zur Entstehung der Güter nicht mit
gewirkt haben; sie ist eben eine Erscheinung, welche die 
Verwendung, nicht die Gewinnung der Güter betriflt. 

Für die Leistenden wird sie (sofern nicht die Leistung 
altruistisch, mit Verzicht auf Güterüberweiaung, geschieht*) 
die Quelle der Bedürfnissbefriedigung in Folge des ihnen 
überwiesenen Güterbesitzes. Die Differenzirung der Ver̂  
richtungen in dem grossen socialen Zusammenhange, eben 
so alt, ja älter wie die Arbeitstheilung, führt zu ausschliess
licher Qualifikation Verschiedener zu gewissen Leistungen 
und folglich zu ständiger Ableitung des Güterbesitzes der 
Botreffenden aus dem Gesammtgüterbestande der Augehö-

*) In vrelch' bedeutendem Umfange das der Fall ist, 8. Ihering 
„Zweck im Recht", I., S. 194. 
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rigen des Verbandes, in dessen Umfange sich die bezüg-
iiche sociale Gliederung vollzogen hat. So wird dieselbe 
zu einem dauernden socialökonomischen Bande, das selbst
ständiger Erfassung werth erscheint. (S. §. 39.) 

Die Leistungen können erfolgen in den freien privat-
wirthschaftlichen Beziehungen — wie z. B. die Ehe nebst 
einer arbeitstheiligen Productionsgemeinschaft einen wechsel
seitigen Dienstverband darstellt — oder sie kommen den 
Empfängern zu vermittelt durch den Staatsverband; Ein
zelndienste — öffentliche oder .Staatsdienste. 

Das Wesen der Erscheinung ist in beiden Formen 
das nämliche. Bei dem Umstände, dass die Theorie das
selbe vielfach missdeutet oder ignorirt hat, wird es no t 
wendig sein, über diesen Punkt vielleicht etwas eingehen
der zu werden und die ökonomischen Vorgänge bei den 
Privatdiensten zur Erläuterung der „Staatsleistungen" her
anzuziehen. Es ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass 
eben hierin die Erklärung eines grossen Theiles des Staats
lebens nach seiner ökonomischen Seite gegeben sein wird. 

§.24. Speciflsch. mutualistische und altruistische Bezie
hungen. Schliesslich reihen sich den aufgeführten socialen 
Grundverhältnissen ökonomischen Charakters noch verschie
dene Beziehungen zwischen den Menschen an, welche aus
schliesslich den mutual i s t i schen oder den a l t ru is 
t i schen Impulsen entstammen und in Güterübergängen 
sich äussern. 

Schon im Vorstehenden war gelegentlich, des Zusammen
hanges wegen oder aus anderem Grunde, des Einflusses 
zu gedenken, welchen die letzterwähnte „Triebkraft" in der 
Richtung auf Modifikation der aus dem rein egoistischen 
Handeln der Menschen entspringudenVerhältnisse ausübt; 
wie bei der Antheilsbestimmung der Arbeitsgemeinschaft, 
bei dem Tausche und der Vergütung für Dienstleistungen. 
Die volle Wirklichkeit der Erscheinungen ist nur zu er
fassen, indem man dem gleichzeitigen Wirken dieser Trieb-
gestaltungen Aufmerksamkeit schenkt und das Resultat des 



§• 2 4 - 143 

Geschehens als die Resultirende dieses Zusammentreffens 
begreift.*) Das Mass der beiden Potenzen ist allgemein 
freilich nur im Durchschnitte der jeweiligen Tbatsächlich-
keit zu bestimmen und somit auf empirischem Wege fest
zustellen. Daneben sind aber selbständige Producte des 
Mutualismus und Altruismus in ihrem Entstehen und ihren 
Erscheinungsformen zu verfolgen. Die bunte Fülle der 
socialökonomischen Phänomene erfährt durch selbe eine 
namhafte Bereicherung. 

Was die Theorie bisher in dieser Hinsicht vernach
lässigt hat, kann wohl schwerlich mit einigen Schritten 
nachgeholt werden und so mag dasjenige, was hier zu dem 
Punkte bemerkt wird, vielleicht der Vollständigkeit ent
behren. Es genügt aber für unsere Zwecke, an einigen der 
hervorragendsten Socialgebilde eben dieser Art die Merk
male derselben zu kennzeichnen. 

Der Mutualismus ist ersichtlich die Quelle aller jener 
V e r e i n i g u n g e n zu ökonomischen Zwecken, welche 
nicht, wie die im Vorausgehenden erörterten, rein egoisti
schen Ursprungs sind, oder zum Besitzesschutz oder zur 
Arbeitsgemeinschaft des Gruppenbesitzes zählen, welch' 
letzterer mutualistischer Erscheinungen bereits gedacht 
wurde. Die hieher gehörigen Erscheinungen haben das 
Gemeinsame und sie von anderen Unterscheidende, dass 
sie ein Handeln des Menschen darstellen, welches zunächst 
die ökonomische Förderung der Verbundenen bezielt und 

*) Wir finden eine ganz klare Erkenntniss dieser Thatsache bereitä 
bei Ferguson (Civil Society S. 63): „Mankind, we are told, are 
devoted to interest; but it does not follow tbat they are, by their 
natural dispositions, averse to mutual affection: proofs of the contrary 
remain, even where interest triumphs most. What raust we think of 
the force of that disposition to corapassion, to candour and good will 
whieb, nothwithstanding the prevaüing opinion that the happiness of 
man consists in possession of the greatest possible share of rich.es, pre-
ferements and honour, still keeps parties who are in competition 
for those objeets, on a tolerable footing of amity and leads them to 
abstain even from their own supposed good, when their seizing it 
appears in the sight of detriment to othera?" 

http://rich.es


144 ii r. 

erst mittelbar eine Förderung des Einzelnen ergibt, die 
möglieber Weise geringer ausfallt, als der reine Egoismus 
anstreben würde. Der Menscb will hier einen Zweck öko
nomisch erreichen, aber nicht für sich allein, sondern zu
gleich für Andere und es befriedigt ihn, auch wenn der 
Andere durch seine Mitwirkung mehr erreichte, als er der 
Mitwirkung desselben dankt. 

Bezeichnen wir diese Verbindungen mit dem Sammel
namen A s s o c i a t i o n . Die Verwendung dieses Wortes als 
terminus technicus wäre sehr empfehlenswerth, um eben 
Vereinigungen der gedachten Natur von anderen zu scheiden. 
Bei den vielfachen Abstufungen des Mutualismus sind hierin 
auch Fülle inbegriffen, welche auf den ersten Blick aus
schliesslich egoistisch (im engeren Sinne des Wortes) er
scheinen, indess bei genauerer Untersuchung zeigt sich, 
dass sie denn doch unter den obbezeichneten Gesichts
punkt zu subsumiren sind.*) 

Hervorragende Falle dieser mutnalistischen Erschei
nung sind die Asjecuranz und die Gebrauchsgemeinschaft. 
p]ine Gebrauchsvereinigung kommt auch auf rein egoisti
schem Wege bezüglich dauerbarer Güter zu Stande, indem 
der ökonomische Gebrauch solcher von Seite einer Vielheit 
von Wirthschaftssubjecten durch zeitweiligen Eintausch der 
Nutzungen seitens der Einzelnen bewerkstelligt wird. Die 
mutualistische Gebrauchsgemeinschaft unterscheidet sich 
hievon durch Absehen von genauer Verhältnissmässigkeit 
zwischen der Nutzung des Einzelnen und seinem Kosten-
antheile, so dass der „Beitrag" desselben mit Rücksicht 
auf die Ermöglichung des Gebrauches seitens aller Ver
bundenen festgesetzt wird. Eine solche mutualistische Con-

*) Vgl. hiezu insb. Ihering „Zweck im Recht'1 I., S. 213 ff. Er 
nennt die hier wirksame psychische Regung, welche sich in der Asso
ciation äussert, den „Gemeiusinn". „Der Gemeinsinn ist der Egoismus 
in Richtung auf das, was uns mit Anderen gemein ist (Gemeininteressen 
im Gegensatz von Particularinteressen) und seine Probe besteht darin, 
dass er diese jenen unterordnet, das Eigene preisgibt, um das 
Gemeinsame zu fördern". Es ist das durchaus unser „Mutualismus". 
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sumtionsgemeinschaft wird auch die Unterlage des gemein
samen Genusses von Diensten, theils soweit die betreffenden 
Leistungen technisch an Gütergebrauch gebunden sind, 
theils soweit es sich um die Vergütung an den Dienst-
leistenden handelt 

Weisen die geschilderten Verbände eine nach aussen 
hin in die Augen fallende Geschlossenheit, d. i. die Zusam
menfassung bestimmter Personen, aber nur zu eben so 
abgegrenzten Zwecken, auf, so gibt es auch Erscheinungen 
des Mutualismus, welche einen äusserlich loseren, in Betreff 
der Zwecke unbestimmteren Zusammenhang unter den 
Menschen darstellen. Dieselben umfassen die Personen von 
gleicher Lebensstellung: jene Gruppen in der Bevölkerung, 
welche manClassen zu nennen sich gewöhnt hat. Die 
Classenzugehörigkeit bestimmt den Einzelnen zu einer 
Handlungsweise, welche nicht den Sondervortheil der ei
genen Lebensentfaltung allein voranstellt, sondern die 
Beziehung auf das Wohl der Gleichgestellten sich vor 
Augen hält; die Anlässe und Fälle solchen Handelns sind 
indess vielfach und nicht in vorhinein bestimmt, sie können 
je nach Umständen in verschiedenem Masse sich ergeben. 
Das Band, welches die betreffenden Personen, die einer 
Classe angehören, umschlingt, ist also ein lockeres und 
weites, aber es macht sich im entscheidenden Momente 
als Gegengewicht des individualistischen Egoismus geltend. 

\ Die Classe ist innerlich mutualistisch, nach aussen hin 
kann sie, also als Gesammtheit, egoistisch auftreten. 

Der A l t r u i s m u s äussert sich selbständig gestaltend 
auf unserem Gebiete in allen jenen Güterüberweisungen 
an Mitmenschen, welche lediglich die Erhaltung und Ent
faltung des Lebens d i e se r bezwecken. Theils sind es 
vorübergehende Beziehungen zwischen Spender und Em
pfänger, theils ständige Verbände, und letztere können 
entweder erst mit der Güterhingabe entstehen oder es 
kann dieselbe zu bereits bestehenden Beziehungen hinzu
treten. Das socialökonomische Band ist hier immer ein 
altruistisch veranlasster Besitzwechsel von Gütern, mag nun 

Sox, Staatswirthgrlinft. j() 
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— um an dio geläufigsten Beispiele individualistischer Art 
zu erinnern — eine „caritative" Kegung es erst knüpfen 
oder der instinctive Zug des Herzens in der Familie es von 
selbst ergeben.*) Und noch andere Gestalten nimmt diese 
Erscheinung an, bis zu dem allgemeinsten menschlichen 
Verbände, in welchem sich das Fühlen für die Gesammtheit 
und die Hingabe an diese realisirt. 

Verwickelt werden die Socialgobilde durch die viel
fältigen Mischungsverhältnisse zwischen Egoismus und 
Altruismus, vollends Mutualismus und Altruismus, indess 
ist doch wenigstens die Decomponirung der verschiedenen 
Fäden, aus welchen so die socialen Gebilde gewoben sind, 
im concreten Falle möglich. 

Die beiden grossen Gebiete der menschlichen Wirth-
schaft, welche wir auseinanderhalten, umfassen theils ver
schiedenartige, theils gleichartige mutualistische und altru
istische Erscheinungen, nur dass in letzterer Hinsicht in 
der collectivistischen Wirthschaft zum Zwangsverbande 
wird, was in der Individualwirthschaft sich als freier 
Verband etahlirt: die Association zur Corporation, die 
Ciasse zum Stande, der Kreis der Wohlthat Uebenden und 

) Ein wohlwollender Beurtheilcr der Schrift über „d;is Wesen 
und die Aufgaben der Nat -üek.", in welcher diese Auffassung des 
Altruismus bereits zum Ausdruck gebracht ist, findet, dass die damit 
gegebene Zusammenfassung transitnrischer Individual-Bcziehungen mit 
der Familie ein „logisches Kunststück" sei, und ist dies im Sinne von 
„gewaltsam, mit der Natur der Dinge nicht vereinbar" gemeint (Has
bach in Schmoller's Jahrb. 1885, S. 551). Ich vermag den Tadel 
nicht als begründet zu erkennen. Was unter den Begriff des indivi
dualistischen Altruismus hier zusammengefasst wird, sind social 
ö k o n o m i s c h e Erscheinungen: ein gewisser Güterwechsel zwischen 
Individuen, die eben dadurch zu einander ökonomisch in Beziehung 
stehen; die concreten altruistischen Handlungen ökonomischer Natur 
fallen unter den Begriff. Die Anlässe zu denselben können sehr ver
schiedene sein, und nicht d i e s e sind in einen Begriff zusammengefasst. 
Die Familie wird Niemand als ein lediglich ökonomisches Social-
gebilde ansehen, aber insoferne sie nach ihrer ökonomischen Seite hin 
altruistische Handlungen hervorruft, ist sie unter jenen Anlässen oder 
Motiven hier einztibeziehen. 
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Empfangenden zur Versorgungsgemeinde etc. oder dass der 
collectivistische (örtliche oder allgemeine) Verband zugleich 
z. B. Assccuranz- oder Gebrauchsverband wird. *) Die Er-
kenntniss dieses Zusammenhanges der einschlägigen social-
ökonomischen Erscheinungen wird sich für die Analyse 
der ökonomischen Natur des Staates als höchst fruchtbar 
erweisen. Es wurden hier, ausnahmsweise antecipirend, 
schon die Formverschiedenheiten der generellen Erscheinung 
in den beiden Gebieten erwähnt, um durch grössere Con-
cretheit die Erfassung dieser, bisher in der Theorie so 
stiefmütterlich behandelten Phänomene zu erleichtern. 

§. 25. Individualistische Formen der socialen Grundver
hältnisse und hierauf beruhende Gestaltung der allg. ökon. 
Erscheinungen. So hat sich uns eine Reihe socialökono-
mischer Erscbeinungen entrollt, welche in ihren Ursachen 
von dem einen Extreme des ausgeprägtesten Egoismus bis 
zu dem andern des reinsten Altruismus reicht und die wohl 
im Wesentlichen die Hauptzüge jener Verhältnisse umfasst. 
welche sich zwischen den Menschen auf dem Grunde der 
.ökonomischen Bedingtheit unseres Daseins entspinnen. Dies 
hat uns Handlungen der Menschen in ihren ökonomischen 
Motiven und Wirkungen kennen gelehrt, die aus dem 
blossen Verhältnisse des Menschen zur Natur an sich ihre 
Erklärung nicht finden können und daher in den obersten 
wirtbschaftlichen Grundbegriffen nicht enthalten sind. Die 
Theorie hat diese Vorgänge bisher nicht nur nicht voll-

*) Treffend beleuchtet die mutualistische Dienst- und Gobrauchs-
gemeinschaft I h e r i n g (1. c. S. 214): „Gewisse Zwecke übersteigen 
in dem Masse die Mittel des Einzelnen und erfordern so nothwendig 
die vereinte Anstrengung Vieler, dass für sie die isolirte Verfolgung 
gar nicht in Frage kommen kann. Dahin gehören alle Zwecke, welche 
heutzutage die Aufgabe der politischen oder kirchlichen Gemeinden 
oder des Staates bilden. Bevor diese Zwecke (z. B. öffentliche Sicherheit 
Anlegung von Strassen, Schulen, Anstellung von Predigern, Erbauung 
von Kirchen) der genannten Form theilhaftig wurden, sind sie verfolgt 
worden in Form freier Association, wie dies unter unseren Augen 
noch bei den Ansiedlern in Nordamerika geschieht." 

10* 
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ständig erfasst, sondern auch die Aufhellung einzelner der
selben dadurch nur unvollkommen erreicht, dass sie sie den 
obersten Grundbegriffen einzuordnen sich bemühte. Auf 
solche Fehlgriffe, deren bereits im Vorhergehenden (§§. 6 
und 8) gedacht wurde, ist hier nicht näher einzugehen, 
sondern es ist eben nur im Allgemeinen auf den Gewinn 
an Einsicht aufmerksam zu machen, welcher aus der Er-
kenntniss des verschiedenen Ursprungs der betreffenden 
Erscheinungen und somit der Notwendigkeit theoretischer 
Scheidung von Anfang an fliesst. 

Im Vorschreiten auf dem entworfenen Erkenntniss
wege gelangen wir nun zu der Untersuchung, wie sich die 
entwickelten allgemeinen Phänomene in den beiden grossen 
Gebieten der Wirthschaft formverschieden äussern. Wir 
treten damit dem Concreten näher. Dabei müssen wir 
uns stets die Thatsache der wechselseitigen Bedingtheit 
der beiden Erscheinungsgebiete gegenwärtig halten. Die 
Privatwirtschaft lässt den Menschen als Individuum seine 
ökonomisch bedingte Existenz gestalten, doch nur inner
halb der Schranken, welche der Collectivismus um der 
Gesammtentfaltung willen jeweils zieht, aber auch unter« 
stützt durch collectivistische Vorkehrungen. Die Staats-
wirthschaft verwirklicht in ökonomischer Weise die Ge-
sammtlebenszwecke, setzt aber eben die Individualwirth-
schaft voraus, auf deren Ergebnissen sie fusst, indem sie 
gleichzeitig den der Gesammtentfaltung dienlichen Wir
kungskreis derselben, negativ, beschränkend, und positiv, 
stützend, bestimmt. Ohne die Aufhellung der hier ein
schlägigen geschichtlichen Entwicklungserscheinungen zu 
versuchen und im Folgenden lediglich einige historische Er
scheinungen als Beispiele zur Erläuterung anführend fassen 
wir den heutigen Zustand beiderseitiger Vollreife ins Auge. 

Ueberblicken wir zuerst das Gebiet des Indivi
dua l i smus . Die socialökonomischen Beziehungen der 
Menschen zu einander erhalten das individuelle Gepräge, 
soweit dies der Gesammtentfaltung dient, also vom Collec
tivismus zugelassen wird, in diesem Umfange aber auch 
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zugleich Sicherung durch letzteren. Sie werden dadurch 
zu Rech ten , die auf der einen Seite einschränken, auf 
der andern ermächtigen. 

Der Besitz wird zum P r i v a t - E i g e n t h u m , das alle 
Güter umfasst, welche der Privatwirtschaft überlassen 
bleiben, das Verhalten des Individuums gegenüber den
selben vollständig freilässt, bis dahin, wo durch die ge
wählte Art des Gebrauches oder durch Nichtgebrauch 
Andere in einem die Gesammtentfaltung tangirenden Masse 
leiden würden, und in diesem Umfange durch collec-
tiviatische Zwangsgewalt gegen jedes widerstrebende Indi
viduum geschützt wird.*) 

*)Die vom sociale issenschaftlichen Standpunkte forschende National
ökonomie findet mit Obigem unschwer die Erklärung der Erscheinung 
des Privateigcnthumes. Wir sehen, es ist eine socialokonomische Er
scheinung, die aus dem Wesen des Menschen unter dem Drucke des 
ökonomischen Grundverhältnisses hervorgeht und auf dem Verhältnisse 
des Individualismus und des Collectivismus zu einander beruht; es ist 
der Besitz der Individuen, collectivislisch bestimmt and gesichert. D. h. 
dass sowohl die Subjecte als die Objecte des Eigenthums vom Ver
bände (wenngleich vielleicht in negativer Form) bezeichnet sind und 
der Inhalt der Verfügungsbefugniss (in gleicher Weise) pracisirt. die
selbe aber auch collectivistisch gegen Jedermann durchsetzbar gemacht 
ist. Daraus geht weiter hervor, dass die Institution in ihrem Umfange 
wie in ihrem Inhalte geschichtlicher Entwicklung unterworfen sein 
muss, je nach Gestaltung des Verhältnisses zwischen Individualismus 
und Collectivismus. Es ist dies ein grosser Fortschritt unserer Er-
kenntniss. Die altere Nationalökonomie nahm das Privateigentum 
als eine selbstverständliche Sache hin, mit der sich zu beschäftigen 
gar kein Anlaas wäre, und meinte, dasselbe sei beg r i f f l i ch eine 
vom Staate geschützte absolute Herrschaft über Güter in jenem 
Grade, wie sie das extiem individualistische romische Recht darstellt. 
Die neuere Nationalökonomie erkannte zwar das Unzureichende und 
Irrthümliche dieser Anschauung, überliess aber die Erklärung des 
Eigentumes der Rechtsphilosophie, da sie eine selbständige Erklärung 
zu geben nicht vermochte. Die rechtsphilosophische Erklärung verhält 
sich aber zu der hier versuchten socialwirthschaftlichen, wie eben die 
alte Philosophie zur positiven Wissenschaft überhaupt. Ueber die 
verschiedenen rechtsphilosophischen Theorien, welche übrigens das 
Privateigenthum mit Eigenthum überhaupt idetinficirten, hier nur einige 
Worte. Ganzlich unbefriedigend ist die Legaltheorie, welche das Eigen-
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Dieses Eigenthum erstreckt sich bei den heutigen 

Culturvölkern auf den Grund und Boden, auf die gewonnenen 

thum eigentlich auf einen durch Zweckmässigkeitserwagungeo angeregten 
legislativen Act zurückführt. Das besagt natürlich gar nichts. Das Gesetz 
wäre eine Erklärung nur dann, wenn man annehmen wollte, dasselbe sei 
eine völlig willkürliche EntSchliessung, die eben so gut auch in ent
gegengesetztem Sinne hätte ausfallen können. Die wissenschaftliche 
Aufgabe ist vielmehr, solche „scheinbar willkürliche Handlungen", wie 
die diversen Acte der Staatsthätigkeit, auf ihre inneren zwingenden 
Ursachen zurückzuführen. Wenn aber mit den gedachten Zweck
mässigkeitsgründen eine wirkliche Causalitat gemeint wäre, dann 
ist — ganz ununterßucht, ob die im Einzelnen angeführten Opportu-
nität8gründe auch zureichend sind — besten Falls doch nur die eine 
Hälfte der Erscheinung erklart: die Zulassung und Sicherung des 
Besitzes der Individuen durch den Staat; wieso aber die Individuen 
dazu gelangen, jenes Verhältniss zu den Sachen anzustreben, bleibt 
ganz und gar unaufgehellt. Eine andere, in die verschiedenartigsten 
Wendungen gekleidete Theorie glaubt die Natur deB Eigenthums zu 
erfassen, indem sie es als ein Moment der menschlichen Persönlichkeit 
hinstellt. Das Wesen der Erscheinung ist damit allerdings dunkel 
geahnt, aber noch keineswegs erkannt. Wenn jene Dicta nicht als 
blosses P o s t u l a t erscheinen, enthalten sie, genau besehen, eben nur 
die Thesis, dass das Eigenthum ein Ausfluss des menschlichen Wesens 
sei; ein Ausfluss unter hundert anderen. In beiden Fallen ist mit 
ihnen nichts erklärt, sondern bleibt noch die Erklärung zu suchen. 
Dass die Occupationstheorie und die Arbeitstheorie gleichfalls nichts 
weniger als eine zureichende Erklärung des Eigenthuines, ja überhaupt 
keine Erklärung der Institution an sich, Bind, kann man bei W a g n e r , 
der sich — faute de mieux — an die Legaltheoric halt, nachlesen. 
(„Grundlegung" 2. A. §. 269 ff., s. auch L a v e l e y e „Ureigenthum"*, 
Vorrede.) Dem gegenüber dürfte die Losung der Frage wohl in der 
socialokonomischen Ableitung des Eigenthumes, resp. des Privat
eigentums gefunden sein. Wir sehen in ihm eine F o r m des Be
s i t z e s , welche das, das ganze sociale Wesen des Menschen beherr
schende Verhältniss zwischen Individualismus und Collectivismus 
ergibt, und die also verschieden gestaltet ist, je nachdem die indivi
dualistische Seite überwiegt, wie z. B. im Eigenthum des ausgebildeten 
romischen Hechtes, oder die collectivistische, wie im hausgenossen
schaftlichen oder gentilicischen Eigenthume. Den B e s i t z selbst aber 
erkennen wir als eine Aeussernng des Egoismus der Menschen gegen 
einander, die unter dem Drucke der ökonomischen Bedingtheit unserer 
Existenz durch die Aussenwelt angeregt wird. Hiemit ist die Erschei -
jiung auf ihre elementare Verursachung zurückgeführt, causal erklärt. 
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Productivmittel und die Gebrauchsgüter. Eine collectivi-
stische Einflussnahme auf den individuellen Umfang ist nicht 
verwirklicht, kann aber wohl principiellen Bedenken nicht 
unterliegen. 

Der individuelle Kampf um den Besitz ist als ständige 
sociale Institution zufolge des Eigenthumes ausgeschlossen, 
indem der Collectivismus Jedem im Nothfalle Erhaltung 
der Existenz aus den Mitteln der Gesammtheit gewähr
leistet und für mannigfache Lebensentfaltung erleichternde 
Vorsorge trifft. Der individuelle Besitzesschutz ist durch 
collectivistischen theils verstärkt, theils ersetzt. Einzelne 
Individuen widerstreben, werden aber collectivistisch ge
bändiget. 

Die unf re ie Arbe i t wurde bekanntlich in mannig
fachen Formen und Abstufungen im Laufe der Geschichte 
dem Individuum collectivistisch zur Verfügung gestellt, 
resp. gestattet und gesichert. Dies ist bei den civilisirten 
Völkern dermalen verschwunden und soweit im Familien-
verbande noch unfreie Arbeit besteht, ist dieselbe ausser 
der Gegenwirkung des Altruismus denjenigen Schranken 
unterworfen, welche die Rücksicht auf Gesammtlebens-
entfaltung individuellem ausbeuterischen Egoismus zieht. 

Die Verhältnisse der Arbe i t sgeme inscha f t , heut
zutage in höchst entwickelter Arbeitstheilung, ruhen auf 
f r e i e r Arbeit, mit dem Rech te der Arbeit , d. h. der 
Befugniss des selbständigen Individuums zu arbeiten oder 
nicht zu arbeiten, seine Arbeit selbst zu bestimmen nach 
Art und Mass, nach Ort und Zeit und über den Antheil am 
Ertrage zu pactiren mit anderen Wirthschaftssubjecten; 
alles inner den Schranken collectivistischer Fürsorge gegen 
Benachtheiligung der Gesammtentwicklung. Sitte und Recht 
üben ihren Einfluss auf die Bestimmung des Ertrags
anteiles. 

Der T a u s c h in allen seinen Formen erfolgt als 
Ausfluss der subjectiven Werthgestaltung auf Grund des 
Privateigenthume8 zwischen Individuen, und die betreffenden 
Güterübergänge zwischen den Privatwirtbschaften sind als 
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Verträge von der collectivistischen Organisation gestattet, 
aber auch gesichert, soweit nicht im Interesse der Ge-
sammtheit eine Beschränkung geboten erscheint. 

Die collectivistische Zwangsgewalt bringt jenes Mini
mum altruistischen Verhaltens, ohne welches dieses Social-
verhältniss keine ständige Einrichtung werden könnte, zur 
Geltung, kehrt sich also gegen einseitigen gemeinschädlichen 
Egoismus, wie Trug, List, Vertragsbruch etc. (Verkehrsrecht). 

Die A r b e i t s t h e i l u n g wird durchaus von den 
diversen Momenten der Subjectivität bestimmt und der 
wirthschaftlich-technischen Einsicht der Individuen über
lassen. Sie erstreckt sich auch auf die Vermittlung der 
Tauschoperationen. 

So bleibt die ökonomische Gruppirung der Menschen 
durchaus dem Zusammentrefien der Individuen — in con-
vergirendem oder divergirendem Sinne — überlassen; sowohl 
derjenigen, welche tauschen wollen, als derjenigen, welche 
die ihnen eigenthümlichen Güter oder ihre Arbeit, letztere 
nach freier Wahl in der arbeitstheiligen Gliederung, zur 
Gütergewinnung (respective Tauschvermittlung) verwenden 
wollen: die „Concurrenz" der „Tauschwirtschaft". 

Auch L e i s t u n g e n werden von den Einzelnen in 
diesem Wirtschaftsgebiete nach freier Berufswahl unter 
Concurrenz der Leistenden und der Leistungsempfänger 
bewirkt. 

Endlich folgt Jeder je nach seiner individuellen Be
schaffenheit m u t u a l i s t i s chen und a l t r u i s t i s c h e n 
Regungen hinsichtlich der Güterzuwendung an Andere, 
wählt so ausserhalb seiner Persönlichkeit die Objecto 
seiner Fürsorge. Dem Einflüsse der Sitte und Moral in 
dieser Hinsicht (in Bezug auf Versorgung Angehöriger, 
„Pflichten des Besitzes" etc.) ordnet er sich unter oder 
widersetzt er sich je nach seiner Individualität. Das Recht 
aber bringt das dem Gesammtleben dienliche Minimal-
Mass des mutualistischen und altruistischen Verhaltens 
auch hier zur Geltung, ordnet und sichert diese Bezie
hungen (Associationsrecht, Familienrecht). Rücksichtlich 



§. 26. 153 

des individuellen Altruismus ist in gewissem Sinne das 
E r b r e c h t das Correlat des Eigenthumsrechtes.*) 

*) Auch unser Erbrecht beruht auf dem Verhältnisse zwischen 
Individualismus und Collectivismus; ea entsteht und empfängt einen 
bestimmten Inhalt im Masse als ersterer sich entwickelt und kann 
nur bestehen, soweit letzterer ea statuirt. In den Zeiten des noch 
unentfalteten Individualismus Ist „Erbe" der Güter eines Menschen 
— soweit diesem bereits gesonderte Verfügungsgewalt über solche 
zustand — derjenige Verband, in dem er eingeschlossen war: der 
Geschlechtsverband, später die Hausgenossenschaft, die Altfamilie. 
Bei ausgebildetem Individualismus sanctionirt und ordnet der Collecti-
vismus im Erbgang in Consequenz und nach dem Ma9se des beste
henden Privateigenthumes die Aeusserung des individuellen Altruismus 
für die Zeit nach dem Ableben des Wirthschaftssubjectes. Er bestimmt 
im Pflichterbenrecht ein gewisses Minimum solchen Altruismus in 
Bezug auf diejenigen Personen, welchen gegenüber Moral und Recht 
schon bei Lebzeiten dem Erblasser eine Versorgungspflicht auferlegen; 
im Uebrigen lässt er dem Individualismus freien Spielraum; den nicht 
ausgesprochenen Willen eines Erblassers supplirt er, indem er im 
gesetzlichen Erbrecht diejenigen Personen als Empfänger der hinter-
lassenen Güter erklärt, welchen sie jener nach der herrschenden Rich
tung des individuellen Altruismus zugewendet haben würde. Im Lichte 
dieser Auffassung werden auch die Institutionen des positiven Rechtes 
zu beurtheilen sein. So entspricht z. B. das öst. Recht hinsichtlich 
des Notherbenrechtes des Ehegatten gewiss nicht dem Masse von 
altruistischer Hingabe, auf welches gegenwärtig die Gatten zwischen 
einander zählen. Andererseits ist die in vielen Rechtssystemen geübte 
bedingungslose Berücksichtigung des Willens von Stiftern wohl der 
Ausfluss eines zu weit gehenden Individualismus. In dem Punkte wie 
in der Einschränkung des gesetzlichen Erbrechtes entfernter Seiten-
verwandten wird der Collectivismus mehr hervorzukehren sein. Das 
so weit reichende Intestaterbrecht der Verwandten ist ein Ueber-
blelbsel aus der Zeit der GeschlechtBverfassung, welches mit dem 
ausgebildeten Individualismus unserer Tage einerseits und dessen 
Verhältnis» zum Collectivismus andererseits nicht vereinbar erscheint; 
denn das Individuum concentrirt die altruistische Hingabe auf die 
Mitglieder der heutigen Familie, nahe Verwandte und sonst Personen, 
welche zu ihm in unmittelbarer Beziehung stehen, nicht auf ihm un
bekannte oder persönlich fernstehende Leute. An Stelle der entfernten 
Seitenverwandten wären, in abgestuftem Masse, collectivistische Ver
bände resp. der „Staat", als gesetzliche Erben zu Betzen wie im Falle 
des Mangels gesetzlicher Erben. Diesen Güterbezug des Staates 
brauchte man auch gar nicht als Erbsteuer zu bezeichnen, wa9 ohne-
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Unter dem Einflüsse der individualistischen Social-
beziehuDgen nehmen die allgemeinsten ökonomischen Er
scheinungen, welche durch die obersten Grundbegriffe 
erfasst sind, besondere Gestaltungen an. In kurzer Ueber-
sicht diesbezüglich nur folgende Andeutungen. 

Das B e d ü r f n i s s , als Ausfluss der individuellen 
Zwecksetzung, welche der Einzelne nach der Eigenart 
seines Wesens instinctiv und vernünftig im Bereiche seiner 
eigenen Lebensführung vornimmt, erscheint mit der Er
weiterung, welche der Bedarfsstand des Individuums durch 
die freien Socialbeziehungen der Leistungen und der mu-
tualistisch-altruistischen Hingabe ei fährt, als I n d i v i d u a l -
b e d ü r f n i s s . Die individuelle Zwecksetzung ist in den 
freien socialen Beziehungen gesichert, soweit nicht eine 
collectivibtische Begrenzung, durch Sitte oder Recht, 
negativ oder positiv erfolgt. 

Das G u t tritt als O b j e c t d e s S o n d e r e i g e n -
t h u m e s auf, indem die zur Gutsqualität gehörige Ver
fügungsmöglichkeit der Wirthschaftssubjecte betreffs der 
Güter eben eine collectivistisch gestattete, aber auch ge
schützte und als rechtliche Verfügungsgewalt zu einem 
Momente des Gutsbegriffes wird. Insofern das Recht be
stimmte Dinge als Objecto des Privateigentums nicht zu-
lässt, entfallen dieselben aus dem Umfange des privat-
wirthschaftlichen Gutsbegriffes. Die aus dem Eigenthume 
und dem Verkehre fliessenden beschränkten Verfügungs
rechte gestatten und veranlassen die regelmässige Ein
beziehung von künftig in die Verfügungsgewalt des con-
creten Individuums kommenden Gütern in den wiithschaft-
lichen Calcul der Gegenwart, was indess nur irrigerweise 
als eine Erweiterung des Gutsbegriffes angesehen werden 
könnte.*) Da alle Güter, welche im Sondereigenthum 

hin nur gezwungen angeht; vielmehr wäre ein solcher Erbanfall eine 
eigene Erwerbsart des Staates, die dessen Natur und dem Grade des 
Collectivi8mus, welcher heutzutage seine Glieder durchdringt^ollständig 
angemessen erschiene. 

*) S. hierüber die treffenden Ausführungen von Böhm-Bawerk 
(„Rechte und Verhältnisse". S. 113 ff.). 
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stehen, auch Objecto der Tauschvorgänge sein können, so 
nehmen die Güter in der Privatwirtschaft die Qualität von 
V e r k e h r s g ü t e r n an. Bei ausgebildeter Arbeitsteilung 
wird diese Qualität der Güter auch eine ganz allgemeine. 

Die Arbe i t wandelt sich in den privatwirthschaftlichen 
E r w e r b , d. i. jede rechtlich gestattete, auf Gütorbeschaf-
fung in den freien Socialbeziehungen gerichtete Bethäti-
tigung. Jede solche, im Hinblick auf Bedürfnissbefriedigung 
und als Mittel derselben verrichtete Thätigkeit ist als 
Arbeit eine individuell gestaltete nach Art, Mass und 
Mühe, und je nach der Individualität der Wirthschaftssub-
jecte wird folglich das Verlangen nach Gütern von einem 
verschiedenen Grade der Arbeitsanstrengung an bei den Ein
zelnen passiv. Durch die Arbeitsteilung und die in Folge 
derselben eintretende Anpassung des Arbeitsthätigen an 
die specifische Arbeit wird diese zu einem Momente der 
Individualität selbst; ein Umstand von weitreichender Be
deutung. Die Sicherung der Früchte der Arbeit durch 
das Eigcnthum schwächt die in der Arbeit gelegene Unlust 
durchschnittlich ab. 

Höchst belangreich sind die individualistischen Gestal
tungen des W erth e s. Je nach dem individuellen Bedürfniss
stande und nach dem individuellen Güterbereiche vollzieht 
sich die individuelle Werthbildung, neben welcher sodann 
durch den Verkehr, in dem die individuellen Werthc einander 
begegnen, eine Durchschnittswerthung sich herausbildet, 
die in ununterbrochener Wechselwirkung mit den stets sich 
erneuernden subjectiven Werthbildungen der einzelnen im 
Verkehre Begriffenen steht. Unter dem Namen Gebrauch s-
wer th und T a u s c h w e r t h wurden diese beiden Werth-
formen von der Theorie längst geschieden, nur eben nicht 
als specifisch individualistische Wertherschoinungen erkannt. 

Entsprechend der Gestaltung der Arbeit wird auch 
das C a p i t a l in der Privatwirthschaft über den Bereich 
der Productivmittel hinaus erweitert und wird zum In
begriffe der E r w e r b s m i t t e l . Der Grund hievon liegt 
in dem Privateigenthume, indem bei dem verschiedenen 
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individuellen Umfange und Inhalte desselben jedes Gut — 
nicht bloss die technischen Productivgüter — durch den 
Umsatz im Verkehre zu individueller Gewinnung neuer 
Güter führen kann. 

Die K o s t e n der arbeitstheiligen, capitalistischen 
Production nehmen in Consequenz des Vorstehenden gleich
falls eine specielle Gestalt an. Sie setzen sich zusammen: 
einerseits aus dem Tauschwerte der nach dem jeweiligen 
Stande der Technik nothwendiger Weise aufzuwendenden 
Güter, andererseits aus der (an die Stelle der Schätzung 
der eigenen Arbeitsmühe des Einzelnwirthes tretenden) 
Werthung der zur Entlohnung fremder Arbeit ausgelegten 
Güter, was Beides in seinem Ausmasse sich durch die 
Concurrenz bestimmt, So übersetzt sich das, was in der 
abstracten Einzelwirtschaft das Gesammtmass der sub-
jeetiven Empfindung des für Gewinnung eines neuon Gutes 
zu bringenden Opfers war, hier in die Gesammtsumme 
der hiefür aufgewendeten Capitalien, zum Gegenwarts-
Tauschwerthe angeschlagen, d. i. eine gegenüber den Ein
zelnen objeetive Grösse, welche unter dem Einflüsse der 
Concurrenz sich in ihren beiden Posten, dem technischen 
Güterverbrauch und dem Arbeitsaufwande, jeweils auf eine 
Durchschnittshöhe stellt: die gesellschaftliche Form der 
Productionskosten in der Privatwirthschaft. Ebenso spielend 
die Kosten gegenüber der präsenten Bedürfnissbefriedigunf^ 
ihre Holle in der Form des Tauschwertes der Güter, wie 
solcher sich zufolge ihrer Eignung als privatwirtschaftliches 
Capital gestaltet, und werden insbesondere auch hinsichtlich 
der Güterverwendung in den socialökonoraischen Bezie
hungen, d. i. für Leistungen und altruistische Hingabe, 
massgebend. 

Der E r t r a g der Production unterliegt der Tausch-
werthsehätzung in dem Masse, in welchem derselbe zum 
Umsätze in der arbeitstheiligen Gesammtgütergewinnung 
bestimmt ist. 

Das E i n k o m m e n erscheint als die Summe aller 
Güterzuflüsse, welche dem Individuum innerhalb eines als 
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Wirthschaftsperiode in's Auge gefassten Zeitabschnittes 
aus den gedachten divergirenden und convergirenden öko
nomischen Strebungen der Menschen in ihrem Zusammen
leben quellen; dasjenige, was in den Bereich des einzelnen 
Wirthschaftssubjects in diesem grossen Kreise einkommt 
und seiner Bedürfnisshefriedigung zugeführt werden kann 
( E i n z e l e in k o m m e n ) . Was ihm an Gütern — resp. 
Nutzungen, die ja den eigentlichen Kern der Güter bilden*) 
— in seinem Besitze erwächst, so dass Andere zunächst 
davon ausgeschlossen sind; was er aus dem Arbeitsver-
hältniss als Herr oder Knecht oder in freiem Zusammen
wirken erwirbt, insbesondere was ihm als Antheil in der 
arbeitsteiligen Production zukommt; was er im Tausch 
gewinnt; was ihm für Dienste zu Theil wird; was ihm 
die mutualistische oder altruistische Handlungsweise an 
Gütern zuwendet: Alles das fällt unter den Begriff des 
Einkommens. So lange der invidueUe Kampf um den Besitz 
noch nicht collectivistisch eingeschränkt ist, gehört auch 
hieher. was das Individuum sich erkämpft. 

Der H a u s h a l t endlich wird zum P r i v a t h a u s h ä l t , 
welcher die zeitliche Regelung des Einganges und Aus
ganges von Gütern je bei der einzelnen Singularwirthschaft 
gegenüber anderen mit Rücksicht auf die erreichbar voll
ständigste Bedürfnisshefriedigung mittels ökonomischen 
Güterverbrauches darstellt. 

§. 26. Die collectivistische Gestaltung der unterschie
denen Socialverhältnisse. Ueberblicken wir nun die Gestal
tungen, welche die in den §§ 18—24 beschriebenen socialen 
Phänomene in der Collectivwirthschaft aufweisen. 

Der B e s i t z wird, wenn wir zunächst den höchstste
henden colleetivistischen Verband in's Auge fassen, nach 
Aussen hin zur gemeinschaftlichen Abgrenzung und Wahrung 
des Nahrungsfeldes, welches in dem an die beschränkte 
Erdoberfläche gebundenen Naturfactor gegeben ist. Alles, 

*) Vergl. Möhm-Bawerk, 1. c. S. 51 ff. 
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was an Gütern innerhalb des von dem Verbände um
schlossenen Areales als Grundlage der Wirthschaft vor
handen ist — sofern ea nicht als absolut freies Gut 
erscheint — wird als etwas betrachtet, von dem Aussen-
stehende ausgeschlossen sind, wenn sie nicht in eine Be
ziehung zu dem Verbände treten. Dies äussert sich, soweit 
das ausgebildete Privateigentum die vorhandenen Güter 
umfasst, als collectivistischer Schutz des Einzeleigenthums, 
oder es fällt mit dem Gruppenbesitz, als Gesammteigenthum, 
zusammen — letzteres in früheren socialen Entwicklungs
stadien überwiegend — tritt aber auch ausserdem auf in 
dem Vorbehalte relativ freier Güter für den Gebrauch der 
Verbandsgenossen und Ausschliessung Fremder; z. B. Aus
schliessung fremder Jägerstämme und deren Angehöriger 
von dem Jagdgebiete eines Jägerstammes, desgleichen bei 
Stämmen, welche sich hauptsächlich von Fischfang nähren, 
bezüglich der Fanggebiete, Behauptung eines bestimmten 
Weidegebietes von Seite eines Nomadenstammes, Vor
behalt der Ausbeutung gewisser Länder, Colonien, seitens 
eines „Mutter"-Landes, Vorbehalt eines gewissen Meeresge
bietes oder der Flüsse für den Fischfang oder die Schiffahrt 
der eigenen Staatsangehörigen mit unbedingter Aus
schliessung von Ausländern oder Zulassung derselben nur 
unter der Bedingung der Reciprocität. Was so, rein thatsäeh-
lich behauptet, Collectivbesitz ist, kann zufolge völkerrechtli
cher Anerkennung Collectiveigenthum nach aussen darstellen. 
Hier kann Gruppenbesitz mehrerer Verbände Platz greifen. 

Nach innen steht dem Privat ei genthum das Collectiv
eigenthum gegenüber, welches entweder die Gesammtheit 
der in der collectivistischen Organisation Verbundenen um
fasst, oder, sofern der Verband Unterverbände in sich 
schliesst, jeweils nur einer solchen untergeordneten Gruppe 
zusteht, so dass es im Verhältniss je der einen Gruppe 
zur andern sowie der Gesammtheit gegenüber als Sonder-
eigenthum erscheint und nur gegenüber den Angehörigen 
der einzelnen bestimmten Gruppe, mit ihrem sonstigen 
Sondereigen, Collectiveigenthum darstellt. 
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Objecte des Collectiveigenthumes sind entweder Ge-
brauchsgütor als technische Behelfe für Collectivzwecke oder 
zum directen gemeinschaftlichen Consura oder aber Capi-
talien im Gemeinbesitz.*) 

Das Sondereigenthum zieht die Consequenz nach sich, 
dass, soweit Objecte desselben für Gemeinlebenszwecke 
benöthigt werden, m. a. W. die Befriedigung von Collectiv-
bedürfnissen (resp. Zweckerreichung eines übergeordneten 
Verbandes) von ihnen abhängt, dem collectivistischen Ver
bände die Ausscheidung der betreffenden Güter aus dem 
Nexus des Sondereigenthumes und Uebernahme derselben 
in das Gesammteigen zusteht. Dies ergibt eine Institution 
des öffentlichen Rechtes, die in verschiedener Form durch
geführt sein kann: als Obereigenthum des Staates oder 
seines Repräsentanten oder als ein privilegirtes Forderungs
recht wie heutzutage bei den Gebühren und Steuern. "Was 
das Verhältniss der Güter zu den Collectivbedürfnissen 
anbelangt, so ist es offenbar einerlei, ob die bezüglichen 
Güter im Collectiveigenthum stehen oder erst aus dem 
Privateigenthum zu dem Zwecke austreten. 

Die "Wirthschaftszustände der Gegenwart, welche auf 
ausgebildetstem Privateigenthum basiren, weisen in dem 
Punkte gegenüber früheren Entwicklungsstadien nur den 
Unterschied auf. dass in letzteren, auch sofern für Indivi-
dualbedürfnisse das Privateigenthum bereits bestand, behufs 
Befriedigung der Collectivbedürfnisse ein eigener Güter-

*) Die Erfassung des Collectiveigenthums als Unterfall des Eigen-
thums bedeutet, der alten individualistischen Auffassung gegenüber, 
einen grossen Fortschritt. Vrgl. Ant. M enger („das Kecht auf den vollen 
Arbeitsertrag"' 1886). „Hauptformen des Eigentumes sind: 1) das 
Privateigenthum, 2) das Gemeineigenthum mit. Sondernutzung, 3) das 
Gemeineigcntbum mit gemeinsamer Nutzung" (S. 149). Wogegen noch 
ein Iheringin dem letztgedachten Falle ein „besonderes, dem Eigen-
thum gegenüber zu stellendes Verbältniss" findet, das er „Gemein
gebrauch" nennt und vom eigentlichen Eigenthum der collectivistischen 
Verbände scheidet („Zweck im Kecht", I. S. 457, „Geist d. r. ß." 3. 
Aufl. Iil, S. 348). Sehr richtig dagegen Samter „der Eigenthuros-
begriff', Jahrb. f. Nat. und St. 1878, S. 269 ff. 
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bestand vorweg ausgeschieden blieb, der je nach den Ver-
fassungszuständen entweder in die Form des Sondereigen-
thums des Fürsten oder des herrschenden Geschlechtes 
gekleidet war oder als Staatseigentum begriffen wurde. 
Dermalen muss, soweit nicht Reste solchen Staatseigen-
thumes sich erhalten haben, stets der Uebergang aus dem 
Privateigenthume stattfinden. 

Der Kampf um den Besi tz , in Angriff und Ver-
theidigung, wird in überwiegendstem Masse und mit wech
selndster Heftigkeit seit jeher collectivistisch geführt. Stellt 
derselbe im internen Verhältnisse der Kampfgenossen eine 
mutualistisch-altruistische Bethätigung dar, so äussert sich 
in dem Verhältnisse der kämpfenden Gruppen gegen einander 
der schärfste Egoismus. 

Der Kampf kehrt sich zunächst nach aussen, gegen 
die Angehörigen anderer Verbände als Abwehr oder als 
Beute- und Unterjochungs-Krieg. Ein guter Theil alles 
Menschenlebens ist collectivistischer Kampf um den Besitz 
gewesen, von den einfachsten rohesten Formen angefangen, 
den Kämpfen, in welchen Jäger-*) oder Nomadenstämme 
einander den Nahrungsspielraum streitig machen, bis zu den 
gewaltigsten Kämpfen der Neuzeit. Jeder Eroberungskrieg 
zählt hieher, denn die Einverleibung neuen Besitzes, sei 
es auch in Privateigenthum, in den Complex der vom 
Staate umschlossenen Güterkreise bedeutet wirtschaftlichen 
Gewinn, sowohl für die einzelnen Staatsangehörigen, insofern 
für deren wirtschaftliche Bestrebungen nunmehr Güter 
erreichbar sind, welche ihnen früher unzugänglich waren 
und Gelegenheit zu ökonomischem Vortheile aus neu sich 
entspinnenden Verkehrsbeziehungen geben, als direct für 
die Gesammtheit, sei es, dass Güter gewonnen wurden, 

*) Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass es eigentliche Jäger-
stamine nie gegeben hat, da die Jagd als einziger Nahrungszweig 
kaum möglich erscheint. Völkerschaften solcher Art haben sich sicherlich 
zugleich regelmässig von der Occupation pflanzlicher Producte und 
vom Fischfang genährt. Es wird indess die herkömmliche Terminologie 
wohl beizubehalten erlaubt sein. 
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die als Gebrauchsgüter für den Staat von Wichtigkeit sind 
(Festungen, Flüsse oder andere „natürliche Grenzen" als 
bestes Vertheidigungsmittel), sei es, dass ein Güterzuwachs 
erfolgte, welcher in der oben beim Besitz erwähnten Weise 
Collectivbedürfnissen dienen kann. Allerdings sind die Be
weggründe solcher Eroberungskriege eingeschränkt worden 
im Vergleich mit jenen Zeiten, da noch kein Privateigenthum 
an Grund und Boden bestand: ob nicht in ferner Zukunft, 
wenn der Nahrungsspielraum für eine ungemein ange
wachsene Menschenzahl wieder knapper geworden sein 
sollte, der collective Daseinskampf abermals in Rücksicht 
auf den Besitz heftiger entbrennen wird, kann natürlich 
nur Gegenstand subjectiver Ansicht sein. 

Aber auch im Innern des collectivistischen Verbandes 
wird Kampf um den Besitz geführt. Einerseits hat der 
Staat Angriffe von Individuen auf das Privateigenthum 
abzuwehren, dessen Schutz collectivistisch bewerkstelligt 
wird, andererseits kehren sich Individuen in egoistischer 
Verfolgung ihrer Interessen auch gegen den Gesamint-
besitz, um aus diesem eine Mehrung des eigenen Güter
besitzes zu gewinnen: trügerisches Vorgehen bei Geschäfts
abschlüssen zwischen Privaten und Collectivorganen von 
Seiten der Ersteren, unredliche Gebahrung von Individuen, 
die als Collectivorgane fungiren, mit den ihnen anvertrauten 
Gütern, Steuerdefraudation etc. Die Abwehr solcher Aus
flüsse des individuellen Egoismus durch den Arm der 
collectivistischen Macht ist traurige Notwendigkeit. 

Nicht minder findet zwischen verschiedenen im Staate 
vorhandenen Bevölkerungsgruppen Kampf um den Besitz 
statt, insofern solche die collectivistische Organisation 
benutzen, um jeweils Vortheile über die Anderen zu erringen, 
die sich für sie in Gütergewinn auf Kosten der Letzteren 
übersetzen. Z. B. Ausschliessung eines Theiles der Verbands
genossen vom Gemeineigenthum gewisser Güter, Anwendung 
politischer Macht, um einen Theil der Staatsangehörigen 
zu zwingen, die Güter für Collectivbedürfnisse allein oder 
in unverhältnissmässigem Antheile beizustellen; wie man 

Sax, Staatswirthschaft. J J 
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sagt, Ueberlastung der einen Classe durch die andere, 
durch geeignete Steuergesetze u. dgl. 

Der Fortschritt der Gesittung besteht darin, den 
Kampf um den Besitz in allen Formen thunlichst zu min
dern. Im Verhältnis» selbständiger collectivistischer Ver
bände zu einander vollzieht sich dies durch Verallgemeinerung 
des Strebens, die wirtschaftliche Lage beiderseits durch 
friedliches Zusammenwirken unter gegenseitiger billiger 
Berücksichtigung divergirender Interessen zu heben, anstatt 
einseitig durch Geltendmachung von Uebermacht auf Kosten 
des Anderen, d. i. durch Internationalisirung des Mutualis-
mus, und im Innern des Verbandes durch Verbreitung der 
Gesinnung, den individuellen und den Classen-Egoismus 
in steigendem Masse unterzuordnen der allgemeinen Hin
gabe an die Gesammtheit. 

Was die A r b e i t s g e m e i n s c h a f t anbelangt, so hat 
bezüglich der un f r e i en Arbeit der Collectivismus ge
schichtlich eine bedeutsame Rolle gespielt. Das Verhält-
niss unfroier Arbeit zur Herrschaft ist wesentlich collectivi-
stischen Ursprungs, hat aber auch im Zuge der Entwicklung 
wieder collectivistisch fortwährende Einschränkung und 
endlich Beseitigung gefunden. 

Unter gewissen Umstanden bildete sich das Verhält-
niss obligatorischer Arbeit im Innern des Verbandes durch 
Scheidung unter seinen Mitgliedern selbst aus. Wo der 
Staat nur den erweiterten patriarchalischen Staramverband 
darstellt, wo er also durch Aussonderung einer herrschenden 
Familie gegenüber dienenden Familien aus dem ursprünglich 
homogenen Kreise entstand, da übertrug sich die dienende 
Arbeit, auf welcher das Patriarchalwesen beruhte, auch in 
den erweiterten Verband, der uns individualistische und 
collectivistische Lebensführung schon getrennt zeigt, während 
sie in der patriarchalischen Altfamilie noch ungeschieden 
waren. Die Sonderfamilien blieben verbuuden zu unfreier 
Arbeit für Gesammtzwecke, in der Weise, daas sie theils 
Staatsländereien bebauen, aus welchen die herrschende 
Familie, sowie andere Collectivorgane, insb. Priester, ihren 
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Unterhalt ziehen, theils dass sie zur Herstellung von Gütern 
allgemeinen Gebrauches, wie Tempel, Wege, Brücken, 
Canale, Denkmäler, Frohnarbeit leisten müssen. Beispiele 
liefern das alte Aegypten, China, der Inkastaat. 

Obligatorische Arbeit letzterer Art muss sich übrigens 
in der Periode der Naturalwirtschaft in jeder collectivi-
schen Organisationsform vorfinden. 

Allgemein aber wurde das Verhältniss der unfreien 
Arbeit collectivistisch bekanntlich durch Ausübung der 
Uebermacht gegen Angehörige fremder Verbände geschaffen ; 
der besiegte Fremde wurde zum Sclaven gemacht. Solche 
besiegte Feinde stellte der collectivistische Verband einer
seits den Privatwirthschaften, welche er umschloss, als 
dienende Arbeitskräfte zur Verfügung, andererseits aber 
behielt er sich sie auch zu Arbeitsleistungen direct zu collec-
tivistischen Zwecken vor — Staatssclaven. Vom patriarcha
lisch geleiteten Stamme an haben die collectivistischen Ver
bände aller Zeiten ehedem die Einverleibung stammfremder 
Elemente in die eigene Wirthschaft in Form der Sclaverei 
geübt. Nur in Zeiten des verfallenden Collectivismus 
fand auch eine individualistische Knüpfung des Bandes des 
Herrschafts- und Dienstverhältnisses wieder unter Verbands
genossen selbst statt, wie in den Fällen, dass sich wegen 
Verarmung oder Unsicherheit der Existenz Einzelne frei
willig in das Dienstverhältniss begaben. 

Eine Milderung des Verhältnisses war es bereits, als 
an Stelle der Abführung in die Sclaverei die Tribut
pflichtigkeit trat, bei welcher die unterworfenen Stämme 
nur noch einen Theii des Ergebnisses der Arbeit an die 
Sieger zu entrichten hatten. Bekannt ist, welch' grosse 
Rolle in der Staatswirthschaft der Alten dies Verhältniss 
spielte; das Mass der Giebigkeiten hing hiebei lediglich 
von dem jeweiligen Ausmasse des collectivistischen Egois
mus ab. In verschiedenen Formen ist Aehnliches auch 
noch in der Blüthezeit der Colonialsysteme der modernen 
Staaten prakticirt worden. 

n* 
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In den Beziehungen der verschiedenen Volksbestand-
theile zu einander selbst nach vollzogener ethnischer Ver
schmelzung erhält sich die unfreie Arbeit noch lange 
Jahrhunderte in verschiedener Abstufung im Zusammen
hange mit der Gliederung des Besitzes und dem unvoll
kommenen Eigenthume einzelner Volksclassen. Endlich 
hat der collectivistische Altruismus dem ein Ende bereitet 
und ist so erstarkt, dass er selbst die Duldung der Sclaverei 
seitens eines Staates nicht mehr gestattet. 

Heutzutage ist also die Arbeitsgemeinschaft der freien 
Arbeit in der Privatwirthschaft anheim gegeben. Soweit 
die Staatswirthschaft Arbeit zur Befriedigung von Collectiv-
bedürfnissen benöthiget, muss sie sich selbe nach privat-
wirthschaftlichen Gesichtspunkten, d. h. von Personen, 
•welche dieselbe individualistisch motivirt zu leisten bereit 
sind, beschaffen. Nur ganz vereinzelt finden sich noch 
Ueberbleibsel unfreier coliectivistiseher Arbeit, wie z. B. zur 
Herstellung von Wegen, Freihaltung der Strassen von Schnee, 
Abwendung von Elementargefahren u. drgl. 

Eine social istische Organisation, welche die Herstel
lung aller Güter collectivistisch besorgen wollte, müsste 
wieder zur unfreien, obligatorischen Arbeit, ähnlich den 
Zuständen des patriarchalischen Familiencommunismus, 
zurückgreifen — wenn das unter so total geänderten tech
nischen und socialen Umständen möglich wäre.*) 

§. 27. Fortsetzung. Die Erscheinungen des Tau8che8 
und der A r b e i t s t e i l u n g gehören heute im Wesent
lichen der Privatwirthschaft an. Nur wenn wir uns die 
Ideen des extremen Socialismus verwirklicht denken und 
demgemiiss collectivistische Verbände auch hinsichtlich der 
Güterbeschaffung einander gegenüberstünden wie dermalen 

*) Marx denkt sich die „unmittelbar vergesellschaftete Arbeit" 
(vgl. die Anmerkung bei § 20) der socialistischen Zukunft als freie 
Arbeitsgemeinschaft. Das ist eben die grosse Frage. Collectivistisch 
könnte solche Arbeitsgemeinschaft allerdings gedacht werden, aber 
dann wäre sie wohl keine freie mehr. 



§. 27. 165 

die Individuen, würden Tauschacte und einverBtändliehe 
Arbeitstheilung zwischen solchen regelmässig vorkommen. 
Was heutzutage in Handelsoperationen zwischen Angehö
rigen verschiedener Staaten und durch die auf den Welt
markt, den Absatz in fremde Länder rechnenden Privat
unternehmer bewirkt wird: internationaler Güteraustausch, 
müsste dann durch Vereinbarungen der Staaten erfolgen, 
wie solches etwa in den Zeiten der gesellschaftlichen Or
ganisation nach der Stammesverfassung der Fall war, da 
Stamm gegen Stamm durch die Gentilvorsteher tauschte, 
soweit überhaupt damals die Voraussetzungen dieses wirt
schaftlichen Vorganges gegeben waren. Ausnahmsweise 
sind indess auch jetzt Tauschacte zwischen Staatsverwal
tungen zu verzeichnen, z. B. Landcessionen, Darlehen. 

Zwischen den collectivistischen Verbänden und den 
Individuen finden auf Grund der bestehenden Privatwirt
schaft Güterumsätze in weitestem Umfange statt, wie: 
Käufe und Verkäufe, Creditumsatze. Unterverbände handeln 
desgleichen im Verhältniss zu einander und zu Oberver
bänden auf Basis des Sondereigenthums vielfach auch wie 
Privatwirthschaftssubjeete. Ueberhaupt muss in Folge des 
Aufbaues der modernen Staatswirthschaft auf der ausge
bildeten Privatwirthschaft im grössten Masse ein privat-
wirthschaftlicher Güterumsatz zum Tauschwerthe gegen Geld 
platzgreifen, um aus den Einzelwirtschaften die zum defi
nitiven Verbrauche in der Staatswirthschaft erforderlichen 
Güter zu beschaffen. Nur in Ausnahmsfällen werden staats-
wirthschaftliche Gebrauchsgüter innerhalb der Staatswirth
schaft selbst erzeugt. 

Dagegen tritt alsbald in der Entwicklung der Wirt
schaft die Nöthigung zu Tage, die äusseren Behelfe des 
Tausches, den Verkehr, collectivistisch zu ordnen resp. zu 
beschaffen: Mass und Gewicht, Circulations- und Commu-
nicationsmittel. Im TJebrigen bleibt die im Wege der arbeits
teiligen Tauschwirtschaft vor sich gehende Güterversorgung 
der Privatwirthschaft überlassen, soweit nicht Gesamrat-
lebenszwecke darunter leiden. Nur insofern letzteres eintritt, 
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findet entweder eine collectivistische Regelung, d. i. Ein-
flussnahme auf die privatwirtbschaftlichen Tauschvorgänge 
und freien Arbeitsgemeinschaften im Sinne ihrer Lenkung 
in der Richtung der Gesammtinteressen statt oder es wird die 
Privatwirthschaft speciell ausgeschlossen und es tritt staats-
wirthschaftliche Güterversorgung an ihre Stelle, wodurch 
in Bezug auf die bestimmten Betriebe eine Arbeitstheilung 
zwischen Staats- und Privatwirthschaft sich durchsetzt. Die 
Beschaffung der Arbeit erfolgt in diesen wie in den obge-
dachten Fällen wirklicher Productionswirthschaft abseiten 
des Verbandes ebenfalls auf individualwirthschaftlicher 
Grundlage. 

Aber auch die Tauschvorgänge und die Arbeitstheilung 
zwischen verschiedenen Ländern bleiben nicht ausschliesslich 
der Privatwirthschaft anheim gegeben. Die Collectivwirth-
schaft kann auf dieselben bestimmend einwirken, in der 
Art, dass sie solche ökonomische Beziehungen hemmt oder 
fördert, indem sie die betreffenden Tauschoperationen der 
Individuen an den Gebietsgrenzen des Verbandes unterdrückt 
resp. erschwert oder zulässt und selbst begünstiget. Je 
nachdem die Gemeinwirthschaft das Territorium des ein
zelnen Verbandes entweder als geschlossenes oder als 
offenes Wirthschaftsgebiet behandelt, beschränkt sie die 
Tauschbeziehungen und die Arbeitstheilung auf die Glieder 
des betreffenden Verbandes oder gestaltet sie selbe in ver
schiedener Ausdehnung zu internationalen und sie thut 
Eines oder das Andere, je nachdem die bezüglichen Wirth-
schaftsvorgänge der Gesammtentfaltung dienlich sind. 

Auf die Arbeitstheilung innerhalb der Verbandsmit
glieder nimmt die Collectivwirthschaft keinen Einfiuss, 
sobald der Individualismus einen gewissen Geltungsbereich 
erlangt hat. Anders in Geschichtsepochen und Gesellschafts
verfassungen, in welchen dies noch nicht der Fall war. 
In solchen begegnen wir einer Einrichtung, welche auch 
die Erscheinung der Arbeitstheilung in collectivistischer 
Form zeigt. Die betreffende Institution begreift indess auch 
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die Leistungen in sich und wird daher im Zusammenhange 
mit diesen sofort zu erwähnen sein. 

Auf dem Gebiete der D i e n s t l e i s t u n g e n tritt, im 
Gegensatze zu den eben besprochenen Socialbeziehungen, 
die Collectivwirthschaft wieder dominirend hervor. Wir 
sehen, dass die weitaus überwiegende Mehrzahl der Lei
stungen collectivistisch erfolgt. Wir können auch die 
Kampfgenossenschaft hier einschliessen, indem wir sie im 
Verhältniss der Mitglieder des collectivistischen Verbandes 
zu einander als Dienst auffassen, was sie nach der ausser-
wirthschaftlichen Seite des Kampfes sicherlich ist. 

Nun finden wir die Leistungen den einzelnen Empfängern 
in weitestem Umfange durch die Gemeinwirthschaft ver
mittelt. Die Leistungen des Priesters, des Arztes, des 
Kriegers, des Lehrers, des Künstlers, des Richters werden 
den Angehörigen des Verbandes vermittels des letzteren 
zugetheilt. 

Vom Standpunkte der Leistenden sind die Dienste 
entweder freiwillige oder Zwangsdienste, ohne, beziehungs
weise ohne ausreichenden. Güterempfang oder gegen volle 
Ausstattung mit Gütern seitens der Gemeinwirthschaft. 
Die Güter Überweisung an die berufsmässig Dienste Lei
stenden geschieht entweder in wiederkehrenden Güterüber
tragungen oder in der Art, dass den Leistenden ein Güter
bestand (insb. Grundbesitz) vorbehalten ist, aus dessen 
Bewirthschaftung sie die Mittel ihrer Bedürfnissbefriedigung 
gewinnen. Bekanntlich besteht das Feudalsystem darin, 
dass staatliche Dienstpflicht an Besitzvorrechte geknüpft 
ist und auf diese Weise das Grundeigenthum zum Correlate 
öffentlicher Dienstleistungen wird. Freilich setzt dies wohl 
den Bestand des Herrschaftsverhältnisses über unfreie 
Arbeit voraus. Im modernen Staate, auf den Güterbesitz 
der Gegenwart basirt, zeigt sich die Einrichtung sofort als 
mangelhaft, wie sich an einzelnen Resten, die sich in 
einigen Verwaltungsinstitutionen erhalten hatten, erwies. 

Noch weiter in dem geschichtlichen Entwicklungs
gange führt das Kastenwesen zurück, welches die sociale 
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Functionstheilung in strictester Weise durch Ausschliess
lichkeit bestimmter Dienstberufe innerhalb verschiedener 
Volkselemente mit Erblichkeit in der Familie auf alle 
Leistungen und selbst auf die Arbeitstheilung ausdehnt. 
Wenn diese collectivistische Gliederung der Bevölkerung 
auch in der einen Hinsicht die Individuation fördert, dass 
sie durch das Moment der Vererbung die körperliche und 
geistige Anpassung der Menschen an die verschiedenen 
Berufe bewirkt, so wirkt sie andererseits vermöge der Hem
mung, welche sie dem Individualismus durch die Unüber-
schreitbarkeit der Kastenschranke bereitet, erstarrend und 
entkräftend. Doch waltet zwischen den Dienstleistenden 
und den Arbeitenden im Kastenwesen ein Unterschied ob. 
Die Ersteren, insbesondere die Krieger und die Priester — 
in jenem Entwicklungsstadium zugleich Lehrer und Aerzte — 
sind mit Gütern, namentlich Grundbesitz ausgestattet und 
ihre Leistungen kommen den Mitgliedern des Verbandes 
„unentgeltlich" zu. Aehnliche Verhältnisse haben sich in 
dem Dienstadel mancher Staaten lange erhalten. Soweit 
aber das Kastenwesen sich auch auf die Güterherstellung 
und damit zusammenhängende Bethätigung erstreckte, war 
lediglich die Erblichkeit der Beschäftigung, der Arbeits
teilung, statuirt, dagegen der Absatz der Erzeugnisse dem 
freien Verkehre anheimgegeben, sofern nicht etwa auch 
letzterer gemeinwirthschaftlich regulirt war durch Taxen, 
Pflicht der Ablieferung der Producte an öffentliche Instanzen 
u. dgl. *) 

Der moderne Staat fusst selbstverständlich auch hin
sichtlich der Dienstleistungen auf dem ausgebildeten Indi
vidualismus, insofern es sich um die Personen der 
Leistenden handelt, ausser in den Fällen allgemeiner und 
daher obligatorischer öffentlicher Dienste, wie insbesondere 
beim Heereswesen der Gegenwart. Auch in letzterem 
Punkte zeigt sich ab'ermals im Vergleich mit dem auf dem 

*) Ueber den ökonomischen Charakter des Feudal- und des 
Kastenwesens, Molinar i im Journ. des Econ. 4. Serie, 5. Bd., S. 54 ff. 
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Individualismus beruhenden kHeereswesen der jSöldnerzeit 
oder des Stelluugswesens mit Loskauf und weitestgehenden 
Befreiungen, wie neuestens wieder ein relatives Hervor
treten des Collectivismus zu constatiren ist. 

Endlich wird auch das Band der verschiedenen, spe-
cifisch dem M u t u a i i s m u s und A l t r u i s m u s entstam
menden Beziehungen collectivistich geknüpft. 

Dieses tritt z. B. ein bei Associationen, bei welchen 
allgemeine Theilnahmo, d. h. Unterdrückung einer etwa 
widerstrebenden individualistischen Haltung, insbesondere 
des individuellen Egoismus, Bedingung voller Wirksamkeit 
is t Die Verwandlung einer Classe in einen organisirten 
Stand stärkt erheblich ihre Kraft und aus diesem Grunde 
strebt sie selbst häufig nach collectivistischer Constituirung. 

Den Altruismus erweitert der Collectivismus über den 
Kreis der Familie und sonstigen persönlichen Beziehungen 
hinaus, indem er ihn auf die Gesammtheit der Besitzenden 
gegenüber den Nichtbesitzenden innerhalb des Verbandes 
erstreckt. Der Pflicht Jedermanns, den thatsächiiehen, zum 
Rechte gewordenen Besitzstand anzuerkennen, den indi
viduellen Egoismus ihm gegenüber zu unterdrücken, dann 
der Pflicht, für die Gesammtheit im Kampfe sich zu opfern, 
entspricht als Correlat der Anspruch des Individuums, 
wenn es weder aus eigenem Besitz noch durch Occupation 
freier Güter noch durch Arbeit oder Leistung die Güter 
zu seinem Unterhalte zu gewinnen vermag, und wenn der 
freie Altruismus ihm solche nicht ausreichend zur Verfügung 
stellt, aus dem Güterbestande der Gesammtheit erhalten 
zu werden: das Recht auf Existenz In dem collectivi-
stischen Pflegschafts- und Versorgungswesen von jeher, 
sei es auch mitunter kärglich, verwirklicht, gelangt dieser 
Anspruch des Individuums auf Erhaltung im Nothfalle 
bei intensiverer Steigerung des Collectivismus in vollem 
Masse zur Anwendung und Durchführung.*) 

*) Vgl. hierüber Anton Menger „Das Recht auf den vollen 
Arbeitsertrag", S. 164: „Man kann dieses Hecht so bestimmen, dass 



1T0 III . 

Aber über alles das hinaus stellt der Collectivismus 
einen universellen mutualistisch-altruistiBchen Verband dar, 
der sich sowohl nach innen, seinen Gliedern gegenüber, 
aus den verschiedensten Anlässen, als selbst nach aussen 
hin wirksam zeigt. Schon die Kampfesgenossenschaft ist 
nach innen, im Verhältniss der Verbandsglieder zu ein
ander, mutualistisch resp. altruistisch, entweder als Dienst, 
soweit die Individuen ihre Kräfte, ja ihr Leben einsetzen, 
oder als Güterhingabe, soweit solche zum Zwecke der 
äusseren Mittel des Kampfes erfolgt. Nicht minder die 
Widmung von Gütern für den Besitzesschutz. Als mutu-
alistischer Gebrauchsverband iüngirt der Staat sammt den 
ihm eingeordneten Zwangsgemeinwirthschaften in vielen 
Fällen. Ferner kann die Staatswirthschaft, wenn schon die 
Privatwirthschaft im Versicherungswesen ein hervorragendes 
Beispiel mutualistischer Güterzutheilung bietet, dasselbe nicht 
nur ausdehnen und vervollkommnen, sondern sie zeigt uns 
Beispiele eines noch weit höheren, zeitlich und personell viel 
umfassenderen Mutualismus. Man vergegenwärtige sich nur 
einmal die Motivation gewisser Fälle des Zollschutzes, jener 
Fälle, in denen es sich darum handelt, bestehende Produc-
tionszweige in Umwälzungen der Weltwirthschaft aufrecht 
zu erhalten. Die Wirthschaftssubjecte der Gegenwart opfern 
in Form höherer Preise von ihren erworbenen Gütern 
Bruchtheile, welche sie unter anderen Umständen für sich 
sparen oder zu gesteigerter Consumtion verwenden könnten, 
um den Bestand oder grössere Einträglichkeit von Unter
nehmungen zu sichern, damit das Einkommen gewisser 
Kreise der Staatsangehörigen, der betreffenden Arbeiter 
oder Unternehmer, in gewisser Höhe erhalten werde, so 
dass sich in Folge der verwickelten Verkettung aller Wirth-

jedeB Mitglied der Gesollschaft einen Anspruch hat, dass ihm die zur 
Erhaltung seiner Existenz nothwendigen Sachen und Dienstleistungen 
zugewiesen werden, bevor minder dringende Bedürfnisse Anderer 
befriedigt werden" (S. 9). Der Autor weist quellenmässig nach, wie 
die Begründung dieses Rechtes auf Existenz durch die Socialisten 
(z. B. schon Fourier, 1. c. S. 16) erfolgte. 
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Schäften eines Staates und der allgemeinen Wechselwirkung 
zwischen dem Gedeihen des Ganzen und dem der Theile 
in unbestimmbarem Masse und ungewisser Zeit zuletzt eine 
Rückwirkung jener Förderung einzelner Privatwirtschaften 
auf die übrigen, welche die erforderlichen Güter beisteuer
ten, ergibt oder auch nur die Anwartschaft auf eventuelle 
Gegenseitigkeit in einem möglichen ähnlichen Falle, welcher 
die im früheren Hilfreichen träfe, erworben ist: gewiss die 
universellste Ausbildung des Mutualismus! 

Hinsichtlich der umtualistisch-altruistischen Hingabe 
liegt der Collectivismus im Kampfe mit dem individuellen, 
aber auch mit dem Gruppen-Egoismus, welcher letztere 
die Interessen einzelner Classen jeweils auf Kosten der 
übrigen Glieder des Verbandes zu fördern bestrebt ist 
und welcher daher eine Lebensförderung einseitiger Weise 
der betreifenden Classe zu erringen weiss, wenn und soweit 
es ihm gelingt, sich collectivistisch zur Geltung zu bringen. 
Der gegenseitige Widerstreit der so auftretenden Classen-
interessen einerseits, welcher mit fallweisem Compromiss 
abschliesst, das Durchdringen des höheren collectivistischen 
Antriebes andererseits, welcher die einzelnen Parteien zur 
Unterordnung unter die Zwecke und das Gedeihen des 
grossen Ganzen bestimmt, die Dynamik dieser lebendigen 
Potenzen ergibt in wechselndem Spiele von Kräften den 
Inhalt des reichbewegten Staatslebens. Die Erklärung der 
Erscheinungen der Wirklichkeit kann nur gelingen, wenn 
sie diese verschiedenen Agentien in ihren mannigfachen 
Verschlingungen und Durchkreuzungen verfolgt und nicht 
einfache Lösungen da sucht, wo das sociale Leben sich 
zu seiner höchsten Fülle entfaltet. 

Der vorstehende gedrängte Ueberblick setzt uns in den 
Stand, nunmehr auch die Formen, unter welchen die elemen
taren ökonomischen Erscheinungen in der Staatswirthschaft 
auftreten, auf Grund des gegenwärtigen Verhältnisses zwi
schen Individualismus und Collectivismus festzustellen. Dies 
bildet den Inhalt des nächsten Capitels. 



IV . 

Die allgemeinen ökonomischen Kategorien in 

der Staatswirthschaft. 

1. Bedürfniss, Gut, Arbeit. 

§. 28. Das Wesen des Bedürfnisses. Der oberste Grund
begriff der Wirthschaft ist das Bedürfniss. Er liegt einge
schlossen im Begriffe der Oekonomie selbst, denn er be
zeichnet die Thatsache des Bewusstseins von jenem Abhäng-
keitsverhältnisse, in welchem der Mensch zu der beschränkten 
Aussenwelt hinsichtlich der Erreichung seiner (instinctiven 
und vernünftigen) Zwecke sich befindet. Insoferne wegen 
Unbeschränktheit, d. h. praktisch einer solchen gleich
kommender Beschränktheit — Ueberftuss — der Aussen
dinge der Mensch nicht zu bewusstem Handeln, sondern 
lediglich zu unwillkürlichen Lebensäusserungen in Bezug 
auf jene bestimmt wird, mag eine Existenzbedingung vor
liegen, doch kein Bedürfniss im ökonomischen Sinne des 
Wortes. So sind Athmen, "Wärmeaufnahme sicherlich eine 
Existenzbedingung, aber sie ergeben kein Bedürfniss, wo 
Luft und Sonnenwärme in genügendem Masse vorhanden 
sind. Ein solches Abhängigkeitsverhältniss kommt hier dem 
Menschen auch sozusagen nur naturwissenschaftlich zum 
Bewusstsein; er schöpft daraus keinen Impuls zum Handeln, 
sondern lediglich die Erkenntniss eines Naturvorganges, 
der sich in seinem leiblichen Wesen vollzieht. 

Die nähere Erklärung des in dem Bedürfnisse vorlie
genden seelischen Vorganges würde ein tieferes Eindringen 
in die psychologischen Grundlagen unseres Wissensgebietes 
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erfordern; eine würdige Aufgabe der Specialforschung. 
Nur eine kurze Bemerkung möge daher hierüber Platz 
finden. Es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass 
Gefühle, Sensationen, die Entstehung jenes Bewusstseins-
zustandes vermitteln; hat ja doch die Beobachtung des 
Zusammenhanges der Dinge, welche das tägliche Leben 
anstellt und in dem Sprachgebrauche zum Ausdruck bringt, 
solches von den, den instinetiven Zwecken des mensch
lichen Daseins entsprechenden Bedürfnissen — den Bedürf
nissen im engeren Sinne, welchen der gewöhnliche Sprach
gebrauch allein mit dem Worte verbindet — festgestellt. 
Wir sagen, dass ein Bedürfniss „empfunden" wird. Die 
wissenschaftliche Aufgabe wäre, nachzuweisen, wie der näm
liche Process mit dem gleichen Resultate sich auch bei 
den vernünftigen Zwecken der Menschen abspielt, die erst 
im Wege von Vorstellungen gesetzt werden. Das Ueber-
einstimmende liegt wohl in der Empfindung der Unlust 
ob der Hemmung, welche dem Menschen in seinen Be
strebungen durch jene Gebundenheit an äussere Mittel 
auferlegt ist. 

Zu dem Wesen der Erscheinung gehört es, dass der 
Zusammenhang zwischen dem Zwecke und dem Bewusstsein 
seiner concreten Bedingtheit nicht unterbrochen sein darf. 
Die thatsiicbliehe Abhängigkeit eines Zweckes, welche mir 
nicht bewusst ist, z. B. weil ich das Mittel seiner Erreichung 
nicht kenne, ist kein Bedürfniss in unserem Sinne, eben
sowenig wie das Bewusstsein der Bedingtheit, wenn ich 
den Zweck nicht will; wenn Jemand z. B. noch so sehr 
hungert, aber sich durch Enthaltung von Nahrung tödten 
wollte, so können wir ihm das Nahrungsbedürfniss nicht 
zuschreiben. 

In dem erstgedachten Falle lernen die Menschen erst 
„Bedürfnisse kennen", sobald sie in Kenntniss des Mittels 
gelangen und dadurch veranlasst werden, den Zweck zu 
setzen. Wohl aber liegt ein Bedürfniss vor, wenn die Cau-
salverbindung zwischen Mittel und Zweckerreichung auch 
nur eine irrthüralich angenommene ist, denn der psychische 
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Vorgang und seine Folgen sind da die nämlichen wie bei 
einem factisch vorhandenen und richtig erkannten Zusam
menhange : „eingebildete" Bedürfnisse. Die Qualifikation 
des Zweckes, ob ethisch zu billigen oder verwerflich, ist 
für unsere Disciplin vollständig gleichgiltig. Ob etwa ein 
bestimmter, thatsächlich gesetzter Zweck der Vernunft. 
der Sittlichkeit oder Humanität widerstreite, berührt die 
ökonomische Erscheinung des Bedürfnisses in keiner Weise; 
eine Bemerkung, welche insbesondere auch in Betreff der 
Collectivlebenszwecke nicht ohne Bedeutung ist. 

Endlich ist das Merkmal zu betonen, dass der ge
dachte Bewusstseinszustand zur Ursache einer "Willens
regung wird, der Art, dass sich der Empfindung des 
Bedürfnisses anschliesst das Begehren nach Befriedigung. 
Fraglich könnte sein, ob dies noch als integrirender Be
standtei l des Bedürfnisses selbst aufzufassen oder ein 
Ding für sich ist. das einen eigenen Begriff, z. B. Interesse 
genannt, bildet. Diese Frage soll hier nicht discutirt werden. *) 
Wir sehen die erwähnte Willensregung als mit dem ge
dachten Bewusstseinszustande untrennbar verbunden an, 
so dass sie uns ein Moment der Erscheinung, also des 
Begriffes, des Bedürfnisses selbst bildet. Eine Passivität 
in jener Richtung erschiene mit dem letzten Quell der 
Erscheinung, der Sensation, ohne Dazwischentreten einer 
äusseren Ursache unvereinbar. **) Zudem gesellt sich un-

*) Wies er, „Ursprung und Hauptgesetze des wirtschaftlichen 
Werthes" (S. 82), ist der Meinung, dass das „Interesse" von dem „Be
dürfnisse" zu scheiden sei, denn er meint, dass dasselbe über das 
Bedürfniss hinausgehen, resp. hinter demselben zurückbleiben könne. 

**) Unterstützend führen wir hiefür die bisher in der deutschen 
Fachliteratur (soweit sie überhaupt den Begriff des Bedürfnisses für 
einer Erklärung bedürftig ansieht) allgemein acceptirte Beschreibung 
Hermann's an: „Bedürfniss ist das Gefühl eines Mangels, mit dem 
Streben ihn zu beseitigen". Es ist das freilich keine Aufschluss 
gebende Definition, sondern nur eine Ahnung des Wesens der Erschei
nung, denn es fragt sich ja erst, was denn ein Mangel sei und worin 
der concrete Mangel bestehe? Eben in dem Vorhandensein eines 
unbefriedigten Bedürfnisses! 
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leugbar in vielen Fällen zur Stärkung des Verlangens noch 
die Vorstellung der Lust der Befriedigung hinzu; ein 
Verhältniss, welches übrigens näherer Erforschung wohl 
werth wäre. 

Es gibt nun einen zweifachen Standpunkt der Be
trachtung, von welchem aus man die in Rede stehende 
Erscheinung ins Auge fassen kann, und dem entsprechend 
auch einen zweifachen Sinn, in welchem wir den Namen 
derselben im Munde führen. Entweder man will lediglich 
die_Zwecke betrachten, bezüglich welcher die Thatsache 
ihrer erkannten Bedingtheit gegenüber der Aussenwelt ob
waltet, mit Absehen also von der subjectiven Gestaltung 
der letzteren, oder es ist, entgegengesetzt, gerade die, in 
den Begehr nach Befriedigung auslaufende Seelenstimmung 
des Menschen, wie sie sich in allen solchen Fällen zeigt, 
Gegenstand der Rede. Im ersteren Falle liegt ein rein 
objectiver Sinn des Namens vor und können wir von „ob-
jectivem Bedürfniss" sprechen, im zweiten schwebt uns 
der subjective Sinn vor und wäre daher die Benennung 
„subjectives Bedürfniss" am Platze. Die Unterscheidung 
der beiden Bedeutungen des Begriffnamens ist eine Sache 
von grosser Wichtigkeit. Im Flusse der Rede wird freilich 
von den unterscheidenden Epithetis häutig abgesehen und 
muss dann eben der Zusammenhang ergeben, welcher 
Sinn gemeint ist. Kein Zweifel, dass die erstgedachte Be
deutung intendirt ist , kann dann obwalten, wenn ein 
Sammelname dem des Begriffes als Bestimmungswort vor
gesetzt oder mittels einer Präposition angefügt ist, wie: 
Nahrungs-, Kleidungs-, Wohnungs-Bedürfniss oder das Be
dürfniss nach Schutz, das Bedürfniss der Bildung etc.*) 

*) Böhm-Bawerk, „Grundzüge der Theorie des wirthsch. Güter-
werths", Jahrb. f. N. u. St., N. F. XIII. S. 22, hebt den erwähnten Unter
schied als Bedurfnissgattungen einerseits, die concreten Bedürfnisse, 
d. h. die einzelnen Bedtirfnissregungen, andererseits, mit seinen Con-
sequenzen klar hervor. Unsere Untersuchungen waren abgeschlossen, 
bevor die citirte Abhandlung erschien und es konnte dieselbe daher 
nur während des Druckes in den Noten berücksichtigt werdeu. 



176 IV. 1. 

Auf die objectiven Bedürfnisse beziehen sich die ge
wöhnlichen, meist in Form von Eintheilungen vorgetra
genen Erörterungen der Lehr- und Handbücher unseres 
Wissenszweiges. Für unsere Zwecke ist hingegen die sub-
jective Bedürfhiss-Erscheinung von grösserer Wichtigkeit. 

Alle Bedürfnisse (im subjectiven Sinne) haben, ohne 
Unterschied der Zwecke, auf die sie sich beziehen, ein 
tertium comparationis in der Sensation und weisen folglich 
eine genaue Abstufung ihrer Stärke auf: I n t e n s i t ä t s -
Grade. Die in der Einheit der Sensation gelegene gegen
seitige Abmessung der Bedürfnisse ist allerdings noch theil-
weise ein dunkler Punkt, da wir bei unserer gegenwärtigen 
Kenntuiss von dem Seelenleben mit exactem Masse nicht 
weit vordringen. Aber dass der Mensch sie vollzieht, ist 
eine unzweifelhafte Thatsache. *) Die Folge ist, dass, 
während die objectiven Bedürfnisse höchstens einen ganz 
allgemeinen Vergleich ihrer Wichtigkeit zulassen, der bei 
vielen unsicher wird und dann auf Gleichstellung hinaus
läuft, so zwar, dass höchstens einige umfassende Gruppen 
nach weiten Wichtigkeitsgraden unterschieden werden 
können, die subjectiven Bedürfnisse je eine vollständige 
Reihe nach der Gradation ihrer Intensität bilden, wobei selbst 
die kleinsten Differenzen die Stelle des einzelnen Bedürf
nisses in der Reihe entscheiden und je das intensivere 
das minder intensive in der Geltendmachung zurückdrängt. 
Das heissen wir die ö k o n o m i s c h e O r d n u n g oder die 
C l a s s i f i c a t i o n d e r B e d ü r f n i s s e . 

In Betreff dieser Intensitäts-Abstufung der Bedürf
nisse hier einige wenige Worte. Zunächst-lässt sich im All
gemeinen sagen, dass sie der Ahstufung der Wichtigkeit 
der objectiven Bedürfnisse parallel geht. Dies ist einleuch
tend, bietet aber nur wenig Aufschluss. Es gilt aber auch 

*) Auch diesbezüglich können wir jetzt auf Böhm-Bawerk 
(1. c. S. 48) verweisen, dessen leicht fassliche Darstellung diejenigen 
Nationalökonomen, welche die gedachte Thatsache bezweifelten, eines 
Besseren belehren dürfte. 
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nur von denjenigen Bedürfnissregungen, welche den noch 
gänzlich unbefriedigten objectiven Bedürfnissen entsprechen. 
Bei theilweiser Befriedigung der letzteren nimmt mit jedem 
Befriedigungsacte die Unlust des noch erübrigenden „Man
gels" oder was dasselbe ist, die Lust der dann thatsächlich 
erfolgenden weiteren Befriedigung ab. Bei wiederkehrenden 
Bedürfnissen ist gleichfalls eine Abnahme der durch die 
wiederholten Befriedigungsacte erregten Lust zu bemerken, 
sofern die Wiederholung innerhalb eines gewissen Zeit
abschnittes erfolgt.*) Bei solchen Bedürfnissen, worunter 
gerade die wichtigsten, wie das der Ernährung etc., ge
hören, nimmt die Intensität der Bedürfnissregung wieder 
zu, wenn sie länger unbefriedigt bleiben, und sie steigert 
sich weiter, je länger sie unbefriedigt bleiben**). Daraus 
folgt, dass die subjectiven Bedürfnisse der gedachten Fälle 
an Intensität so viel einbüssen können — und von einem ge
wissen Punkte an in der That einbüssen dass sie schwächer 
werden als solche, welche sich auf (noch völlig unbefrie
digte) objective Bedürfnisse von allgemein geringerer Wich
tigkeit beziehen, und umgekehrt ein Bedürfniss gerin
gerer Wichtigkeit concret zu einem sehr intensiven werden 
kann. 

Der individuellen Unterschiede in den Bedürfnissen 
braucht wohl nur mit einem Worte gedacht zu werden. 
Während einerseits ein bestimmtes objectives Bedürfniss 
verschiedenen Individuen verschieden wichtig sein kann, 
in Folge der Differenzen in den Lebenszwecken (auf deren 
vielfache Verursachung einzugehen kein Anlass ist), kommen 

*) Diese wichtigen Thataachen, wenngleich in «inhaltbarer Gene-
ralisirung, hat zuerst hervorgehoben und an die Spitze der Lehre vom 
Bedürfnisse gestellt Hermann Heinrich Gossen, „Entwicklung der 
Gesetze des menschlichen Verkehres und der daraus fliesseuden Regeln 
für menschliches Handeln" 1854. Dieses in Deutschland geradezu ver
schollene Werk wurde erst in letzter Zeit von den Auslandern Walras 
und Jevons der unverdienten Vergessenheit entrissen. 

**) Auch hervorgehoben von Rob. Meyer, ,,Die Principien der 
gerechten Besteuerung" S. 201. 

Mix, MaRtDwlitti-cliatt, J2 
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andererseits Abweichungen der psychischen Beschaffenheit 
und somit individuelle Abweichungen des Empfindens in's 
Spiel. Eine solche Verschiedenheit der Bedürfnissgefühle 
tritt auch bei allen Individuen eines collectivistischen Ver
bandes gegenüber denen eines anderen Verbandes zu Tage 
und zwar nicht blos als Folge natürlicher Verschiedenheit 
bei Bewohnern diverser Länder, sondern auch als Product 
collectivistischer Factoren, welche die Menschen modeln, 
z. B. Nationalität, Erlebnisse in der äusseren Geschichte 
des Volkes, Staatsverfassung. Nicht Aufgabe unserer Wissen
schaft ist es, die einschlägigen Thatsachen zu erklären; 
s i e e r k l ä r e n u n s als Gegebenes Abweichungen des 
collectivistischen Handelns. 

Ein specieller Fall der Bedürfnissregung wird von 
hervorragender Bedeutung. Auch künftige Bedürfnisse wer
den im Wege einer Vorstellung zu gegenwärtigen, indem 
wir nicht nur das künftige objeetive Bedürfniss vorwissen, 
sondern auch das künftige subjeetive Bedürfniss vor
empfinden und zwar geschieht letzteres, wie wir meinen, 
dadurch, dass sich mit dem Wissen der Wiederkehr der 
betreffenden Zwecksetzung die Erinnerung an die im frü
heren Falle bis zur Befriedigung gehabte Unlust verbindet. 
In diesem Punkte nun finden belangreiche Differenzen 
zwischen verschiedenen Individuen statt. Aber, ob schwächer 
oder stärker, die Antecipirung des künftigen Bedürfnisses 
findet statt. Nun ist es eine bekannte psychologische That-
sache, dass eine unmittelbare Empfindung an sich immer 
stärker ist als eine erst durch eine Vorstellung ver
mittelte, und die künftigen (objeetiven) Bedürfnisse rangiren 
daher in der Classification als Bedürfnisse von geringerer 
Intensität als die gegenwärtigen Bedürfnisse gleicher Art*). 

*) Eine Ausnahme tritt ein, wenn das Vorgefühl des künftigen 
Bedürfnisses durch die Erinnerung an vergangenen Mangel und die 
Furcht vor Wiederkehr des letzteren zu einem Grade höherer Inten
sität gesteigert wird, als das objeetive Bedürfniss rechtfertigen würde> 
was bekanntlich mitunter bei der Werthung gewisser Güter in den 
Preiserscheinungen zum Ausdrucke kommt. Diese Ausnahme ist aber 
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Selbstverständlich ist die Differenz der Stärke abhängig 
von der Dauer der Zwischenzeit bis zum Eintritte des 
künftigen Bedürfnisses (auf zunehmende Zeiträume hinaus 
nimmt die Vorempfindung des Bedürfnisses progressiv ab, 
bis sie völlig erlischt, in welcher Hinsicht die Entwicklung 
der Civilisation von sehr kurzen Zeitdistanzen der Vor
sorge auf lange Zeiträume vorschreitet) und zugleich von 
dem Grade der Wahrscheinlichkeit des Eintrittes des künf
tigen Bedarfsfalles. 

Die einzelnen (subjectiven) Bedürfnisse sind also von 
einander graduell abweichende Seelenzustände und „das 
Bedürfniss" im s. S. ist das Abstractum dieser concreten 
psychischen Vorgänge. Die Wichtigkeit einer klaren Unter
scheidung von dem objectiven Sinne des Wortes wird sich 
im Folgenden dadurch erweisen, dass auf Grund derselben 
die vollständige Erfassung der collectivistischen Gestalt 
des Bedürfnisses möglich wird. 

Mit dem Bedürfnisse ist zugleich der correlative Be
griff des Gutes, des Mittels zum Zwecke, gegeben, welche 
Correlation mitunter zur Verwechslung der Begriffe, min
destens der Begriffsnamen, verleitet hat, wie ja auch der laxe 
gemeine Sprachgebrauch Befriedigungsmittel nicht selten 
Bedürfnisse nennt. 

§. 29. Die Erscheinung des Collectivbedürfnisses. Da 
das allgemeine ökonomische Grundverhältniss auch für 
Collectivlebenszwecke gilt, so ist leicht einzusehen, dass 
es auch collectivistische Bewusstseinserregungen. der eben 
geschilderten Art mit sich bringt. So entsteht das Collec-
tivbedürfhiss: die Bewusstseinszustände der Gemeinschaft 
bezüglich der Gebundenheit ihrer concreten Lebenszwecke 
gegenüber den Dingen der Aussenwelt. Die einzelnen Col
lectivlebenszwecke in dieser Bedingtheit sind die Gemein
hervorgebracht durch das Mitwirken einer zweiten psychologischen 
Ursache, der Furcht; ähnlich in den Fällen krankhafter Sorge vor 
künftigen Entbehrungen oder übertriebener Vorfreude an künftigem 
Besitz. 

12* 
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bedürfnisse im objectiven Sinne des Wortes, die entspre
chenden psychischen Vorgänge in den collectivistisch ver
bundenen Individuen die Collectivbedürfnisse im subjectiven 
Sinne. Die betreffenden collectivistischen Erkenntniss- und 
Begehrungsacte gehen in derselben Weise vor sich, wie 
eben collectivistische Vorstellungs- und Empfindungserre
gungen überhaupt stattfinden. Indem wir dasjenige, was 
wir soeben bezüglich des generellen Wesens der ökono
mischen Erscheinung des Bedürfnisses gefunden haben, in 
den einschlägigen collectivistischen Phänomenen wieder
erkennen, erklären sich dieselben in vollkommen conclu-
denter Weiset 

Die Collectivlebenszwecke, welche in ihrer Abhän
gigkeit von den Dingen der Aussenwelt, als den nothwen-
digen Mitteln ihrer Verwirklichung, zu den Collectivbedürf-
nissen werden, sind theils etwas für unsere Wissenschaft 
Gegebenes, gerade so wie Zwecksetzungen des individuellen 
Lebens, theils entstammen sie erst dem wirtschaftlichen 
Gebiete, wie z. B. aus der Bethätigung des collectivistischen 
Altruismus, welcher die Lebens-Erhaltung und -Entfaltung 
bestimmter Personen durch Hingabe eben derjenigen Dinge 
bezielt, die das Individuum seiner Körperlichkeit einver
leiben muss. Auch letzteres ist kein Unterschied von den 
Individualbedürfnissen, die ja ebenfalls ein gesellschaft
liches Gepräge tragen und auf welche die socialökono-
mischen Zusammenhänge in gleicher Weise gestaltend ein
wirken , z. B. Bedürfnisse des individuellen Altruismus. 
Nur dass in letzterem Falle Individualbedürfnisse solche 
bleiben — es sind eben Bedürfnisse der Einen unter 
den Individuen zugleich Bedürfnisse von, durch individu
alistische Beziehungen bestimmten Anderen — während in 
dem vorliegenden Falle Individualbedürfnisse zugleich Collec
tivbedürfnisse werden, indem es als Zweck der zu der 
Gesammtheit Verbundenen gesetzt wird, gewissen Individuen 
die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu ermöglichen, und die 
Gesammtheit behufs des vorliegenden concreten Zweckes 
von Dingen der Aussenwelt gerade so abhängig ist wie 
bezüglich anderer Zwecke. 
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In diesem Sinne erscheint nun das C o l l e c t i v b e -
d ü r f n i s s als oberster Begriff der Staatswirthschaft und 
in seinem Gegensatze zu dem Individualbedürfnisse der 
Privatwirtschaft unschwer verständlich. 

Die nationalökonomische Theorie hat diesen Begriff 
bisher nicht zur Klarheit zu bringen gewusst. Obzwar, wie 
im vorigen Abschnitte sich zeigte, die Idee gemeinschaft
licher Bedürfnisse, Staatsbedürfnisse, Begierungsbedürfnisse, 
und auf deren Befriedigung gerichteten Gesammthandelns 
in verschiedener Gestalt concipirt war, so ist doch bis auf 
die neueste Zeit so gut wie gar nichts zur theoretischen 
Ausgestaltung derselben geschehen. Und wo wir vereinzelt 
den Begriff des Collectivbedürfnisses erfasst sehen, finden 
wir dies in einer Weise, welche die angebahnte Erkenntniss 
wieder zu verdunkeln geeignet ist. So schon bei Hermann, 
welcher, wohl als der Erste unter den deutschen Volks-
wirthen, sowohl die Sache als den Namen kennt. Er de-
finirt*) die Gemein- oder Collectivbedürfnisse als diejenigen 
Bedürfnisse, „deren Subject und Träger die Gesammtheit 
ist" und — näher explicirend — „Bedürfnisse einer Mehrheit 
von Menschen, als eines Ganzen, deren Befriedigung le
diglich der Gesammtheit ohne Bezeichnung einzelner Mit
glieder der Verbindung und ihres Antheils dargeboten 
wird." Nicht nur dass er aber über den Vorgang, wieso 
das ^Gefühl des Mangels mit dem Streben ihn zu besei
tigen" in dieser Menge von Menschen „als Ganzem" entsteht 
und wirksam wird, keinen Aufschluss gibt, hebt er sofort 
den Begriff wieder auf, .indem er verbreitete Individual
bedürfnisse, sofern ihre Befriedigung durch gemeinsame 
Anstalten erfolgt, als „formal aufgefasste" Collectivbedürf
nisse aufführt, ungeachtet in solchen Fällen die Befriedigung 
jedem Einzelnen auf seinen Theil unterscheidbar zukommt. 
Er fügt dem allerdings sofort das „wahre" Collectivbedürfniss 
als dasjenige an, das sich „auf die Zwecke der Gesammtheit" 
als solcher bezieht, allein betreffs der Befriedigung des-

*) „Staatawirthsch. Untersuchungen", 2. AuüM S. 93 ff. cf. mit 48, 60, 
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selben weiss er auch wieder nur auf die juristische Person 
des Verbandes, also die Gesammtpersönlichkeit, als Zweck -
wirthschaft mit eigenem Vermögen und Ausübung von 
Zwangsgewalt gegenüber den Gliedern behufs „Beischaffuug 
des Collectivbedarfs" zu recurriren, wobei „man nicht mehr 
auf dem wirthschaftlichen Boden steht" ! 

Nicht minder R o d b e r t u s , welcher zuerst — einem 
richtigen Gedanken halbwahren und schiefen Ausdruck 
verleihend — mit seinem „Nationalbedürfniss" als der 
socialen Gestaltung aller Bedürfnisse den Unterschied 
zwischen Individual- und Collectivbedürfniss zu verwischen 
scheint, dann jedoch innerhalb dieses Nationalbedürfnisses 
„ausser den individuellen Bedürfnissen die Bedürfnisse der 
G e s e l l s c h a f t a l s s o l c h e r enthalten" findet, wobei 
der nebelhafte Begriff der „Gesellschaft als solcher", le
diglich durch den Gegensatz zu den Individuen negativ 
fassbar, positiv gar nichts besagt *). Derjenige deutsche 

*) Der Gedankengang von Rodbertus („Das Capital" S. 73 ff., 
früher schon „Beleuchtung der socialen Frage'- I. 2. Brief, Aufl. 1876, 
S. 27, und Briefe, Ztsch. f. d. ges. Staatsw. 1878, S. 222) ist folgender: 
„In der isolirten Wirthschaft kann es zwar ökonomische Begriffe 
und eine ökonomische Entwicklung, aber keine nationalokonomischen 
Begriffe und keine nationalökonomische Entwicklung geben. Die 
Nationalökonomie entsteht erst mit der Theilung der 
Arbeit" und zwar nicht in der individualistischen Auffassung dieser 
letzteren Erscheinung, in welcher sie die alte Nationalökonomie denkt, 
sondern â s dem „materiellen Band, das aus einem Aggregat von 
Individuen die Gesellschaft macht", das sich auf dem Räume des 
ganzen Erdballs geltend macht, „so weit nur Menschen mit einander 
wirthschaftlich verkehren" und das die Vertheilung der durch 
gemeinschaftliche Arbeit hergestellten Productein sich schliesst. 
„Mit der Theilung der Arbeit erzeugt sich unter den Individuen eine 
Gemeinschaft, die allen Begriffen der isolirten Wirthschaft noch 
einen neuen Charakter aufdrückt... einen Charakter der Gemeinschaft." 
„Dieses lediglich durch die wirtschaftliche Gemeinschaft, welche die 
Theilung der Arbeit unter den Individuen begründet, bedingte "Wirth-
«chaftB8jstem, das deshalb auch in keiner Beziehung seinen commu-
nistischen Charakter verleugnen kann, ist die Nationalökonomie 
oder Staatswirtbschaft." Unter den Begriffen, welche einen solchen 
Charakter erhalten, steht obenan der des Bedürfnisses, daher man 
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Nationalökonom, welcher erst die Erscheinung des Collec-
tivbedürfnisses theoretisch zur verdienten Geltung brachte, 
indem er die Notwendigkeit erkannte, sie, als Gegensatz 
zu den Individualbedürfnissen erfasst, zum Ausgangspunkte 
der Erforschung der ataatswirthschaftlichen Erscheinungen 
zu nehmen, ist Ad. W a g n e r . Es erscheint unerlässlich, 
ehe wir in unseren eigenen Ausführungen weiter schreiten, 
die Darstellung dieses gegenwärtig mit Recht so hoch an
gesehenen Schriftstellers zu zergliedern, um zu bestimmen, 
inwieweit die Theorie von derselben Besitz nehmen kann. 

§. 30. Wagner's Gemeinbedürfnisse. Ein wesentliches 
Moment der Auffassung Wagner's ist, dass er in die Güter 
auch Dienste einbezieht und demnach ein Gemein- oder 
Collectivbedürfniss auch an solchen annimmt. Da über den 
Gutsbegriff im Folgenden speciell gehandelt wird, so kann 
dasjenige, was in dieser Beziehung gegen den von W. auf
gestellten Begriff der Collectivbedürfnisse einzuwenden ist, 
erst später erörtert werden. In der Fassung des Begriffes 
im Allgemeinen begeht W. zunächst einen ähnlichen Irr-
thum, wie der vorerwähnte Schriftsteller. Er erklärt als 
Collectivbedürfnisse diejenigen Bedürfnisse, welche aus 

von einem „Nationalbedürfniss" auszugehen habe. — liier tritt der 
Trugschlu8s zu Tage, welcher in dem ganzen Raisonnement liegt. 
Richtig ist, dass die socialen Beziehungen neue Individualbedürfnisse 
hervorbringen und vielfach auf eine gewisse Gleichmässigkeit und 
bestimmte Gestaltung der Bedürfnisse hinwirken. Allein das erfolgt 
nicht durch die "Wirkung der Arbeitsteilung, und die Ursachen, welche 
es in der That bewirken, führt R. nicht an. Aber auch ungeachtet 
dieser Gestaltung unter dem Einflüsse socialer Factoren hören die 
bezüglichen Bedürfnisse nicht auf, Individualbedürfnisse zu sein, die 
sich von den Collectivbedürfnissen principiell scheiden. Die letzteren 
haben wirklich einen „communistischen" Charakter, aber auch nur 
sie, nicht die, social wie immer gestalteten, Individualbedürfnisse. Wie 
irreleitend ist es, sie unter solcher Bezeichnung mit letzteren ununter-
schieden zusammenzufassen! Und wie geradezu widersinnig ist endlich 
die Consequenz, dass auch die Collectivbedürfnisse — als Bestandteile 
des Nationalbedürfnisses! — in letzter Linie aus der Theilung der 
Arbeit hervorgegangen sein müssten. 
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dem socialen Wesen des Menschen = dem menschlichen 
Zusammenleben, hervorgehen. Hier ist ersichtlich zwar das 
Eine richtiger, dass das sociale Wesen des Menschen über
haupt, nicht blos das in der Arbeitstheilung zu Tage tre
tende, ins Auge gefasst wird, allein es gilt der gleiche 
Einwand — welcher übrigens bereits von anderer Seite 
gegen W. geltend gemacht worden ist*) —: dass damit jede 
Grenze zwischen Individualbedürfniss und Gemeinbedürf-
niss verwischt wird, da ja eben auch die Individualbedürf-
nisse der social lebenden Menschen einen socialen Charakter 
aufweisen. **) 

Nach der misslungenen Begriffsbestimmung gibt sodann 
W. eine Uebersicht der ihm als Gemeinbedürfniss erschei
nenden Dinge, aus welcher man das in der Definition 
nicht zutreffend ausgedrückte Merkmal entnehmen kann, 
in dem dieselben übereinstimmen und folglich ihre Zu-

*) G Cohn „Gemeinbedürfniss und Geraeinwirthschaft", Z. f. d. g. 
St. 37. Bd S. 464 ff. 

**) W. vermehrt überdies die Unklarheit, indem er von den mate
riellen Bedürfnissen, welche durch Saohgüter befriedigt werden, 
bemerkt, dass „die Art und Weise ihrer Befriedigung auch schon durch 
das sociale Wesen des Menschen etwas beeinflusst wird", und von 
den rBedürfnissen nach persönlichen Diensten" hinzufügt, diese stünden 
„noch mehr als die materiellen Bedürfnisse unter dem Einflüsse der 
socialen Natur des Menschen." Nun weiss man nicht: hören diese 
Bedurfnisse deshalb auf, Individualbedürfnisse zu sein? Und wenn 
nicht, warum genügt hier die Ursache „sociales Wesen des Menseben" 
— bei doch nur graduell verschiedener Wirkung — nicht, um die 
Einordnung in die Gemeinbedürfnisse m rechtfertigen? („Grundlegung", 
I. S. 252.) Und wenn sie zu den Gemeinbedilrfnissen gezählt werden, 
was bleibt dann noch für das Gebiet der Individualbedürfnisse übrig, 
da doch, wie Cohn a. a. 0. richtig bemerkt, die elementarsten Be
dürfnisse des Menschen an das gesellschaftliche Wesen desselben 
anknüpfen, wie z B. das der Kleidung an die gesellschaftliche Erschei
nung des Schamgefühls''' Nur schiesst Cohn wieder weit über's Ziel, 
wenn er schliesslich alle Bedürfnisse ebensowohl als Individual- wie 
als Gemeinbedürfnisse erklart, so z. B. selbst das der Nahrung, weil 
ja das Dasein der Gemeinschaft auch von dieser bedingt seil Aus 
demselben Grunde könnte man den einzelnen Menschen fernerhin 
nicht mehr als Individuum ansehen, weil er einTheil der Gesellschaft sei. 
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samraenfassung in einen Begriff beruht. Es werden als 
Collectivbedürfnisse erklärt: Die Rechtsordnung im Allge
meinen, sodann nochmals speciell einzelne Rechtsinstitute 
(eine gewiss anfechtbare Logik!), ferner das Versicherungs
wesen, das Verkehrswesen, Sanitätswesen, Cultus-, Bil-
dungs-, Hilfs- und Armenwesen, das Pflegschaft- und das 
Versorgungswesen, Fabriksgesetzgebung, staatliche Con-
trole von Forstbau. Bergbau, Jagd und Fischerei, „viel
leicht später selbst die Landwirthscbaft". Dinge wie Gas-
und Wasserversorgung in grossen Städten (wegen der 
Technik der Production und Vertheilung dieser Güter!) . . . 

Die Gründe, welche für die Classificirung dieser 
Dinge als Gemeinbedürfnisse angegeben werden, mögen 
vorläufig ausser Betracht bleiben, so dass wir sowohl von 
der Frage der Vollständigkeit der Liste als von einer Kritik 
der Motivirung im Einzelnen zunächst absehen. Ueber-
blicken wir derart im Ganzen die aufgezählten Dinge, so 
finden wir: Es sind lauter Zwecksetzungen, welche sich 
auf sociale Beziehungen zwischen den Menschen gründen. 
Ununtersucht, ob im Einzelnen die Ableitung der speciellen 
Gemeinbedürfnisse aus den „räumlichen" und „zeitlichen" 
Gemeinschafts-Beziehungen der Menschen zutrifft: es liegen 
aber solche vor und von dem „principalen Gemeinbedürf-
niss der Rechtsordnung" wird mit Fug gesagt, dass sie 
das wichtigste Gemeinbedürfniss sei, w e l c h e s a u s dem 
m e n s c h 1 i c h e n Z u s a m m e n 1 e b e n e n t s p r i n g t. *) 

Vor Allem muss sich da freilich der eclatante Wider
spruch aufdrängen, welcher zwischen diesen Ausführungen 
und dem von W. an die Spitze gestellten Begriffe des Be
dürfnisses besteht. ..Der Mensch steht mit der ihn um
g e b e n d e n A u s s e n w e l t als bedürftiges Wesen in fort
dauernder Berührung und erkennt, dass in j e n e r viele 

*) Eine Incongruenz ist es, wenn W. bei einigen Fallen auch die 
Technik der Production gewisser Sacbgütcr, also etwas ganz anderes 
als das sociale Wesen des Menschen, dafür entscheidend werden lässt, 
dass die betreffenden Bedürfnisse „die Natur eines Gemeinbedürfnisses 
annehmen". 
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Bedingungen seines Lebens und seines Wohlbefindens 
liegen. *) Richtig. Das Bedürfniss überhaupt gründet sich 
in den Beziehungen des Menschen zur Aussenwelt. Eine 
Gasse der Bedürfnisse aber entsteht jetzt plötzlich aus 
Beziehungen der Menschen untereinander? Wie sind beide 
Thesen vereinbar? Ist die Erklärung des Begriffes im Allge
meinen richtig, so müsste die Gasse der Gemeinbedürfnisse un
richtig definirt sein? W. selbst behebt den Widerspruch nicht. 

Und doch ist er unschwer zu beheben. U n s e r e 
Begriffsbestimmung vermag dies. Es sind eben die aus 
dem Zusammenleben der Menschen entspringenden Gemein
schaftszwecke nicht an sich Bedürfnisse, sondern nur in 
ihrer Abhängigkeit von der Aussenwelt (das objective Col-
lectivbedürfniss). Wenn wir die vorerwähnte Liste in d i e s e m 
Sinne betrachten, dann ist sie in der That ein Verzeichniss 
von Collectivbedürfnissen und eine daran geübte negative 
Kritik verfehlt vollständig ibr Ziel. 

Es entsteht nun allerdings die Frage: ob sie auch 
a l l e Collectivbedürfnisse in richtiger Ableitung enthält, 
ob also die angeführten Fälle, als Beispiele aufgefasst, mit 
den gegebenen Definitionen der unterschiedenen Gruppen 
richtig charakterisirt sind und letztere den Umfang des 
Begriffes erschöpfen. Dies ist nicht zu bejahen. Haupt
sächlich erachten wir die Scheidung der „räumlichen" und 
der „zeitlichen Vertheilung der Bevölkerung" als Ursache 
gewisser „specieller" Gemeinbedürfnisse völlig unzutreffend. 
Gemeinlebenszwecke, wie: Sittlichkeit, Bildung, Humanität, 
sollen lediglich „aus den Beziehungen der Menschen zum 
Boden als ihrem Wohngebiete und Arbeitsfelde" hervor
gehen! Andere, wie: Vormundschafts- und Pflegschafts
wesen, Alters- und Invalidenversorgung etc. aus der „Ge
meinsamkeit gleichen Lebensalters und der Zusammen
gehörigkeit zu Generationen"!! Dass diese Begründung 
nicht zureicht, ist wohl auf den ersten Blick klar. 

Sie hat aber auch die Consequenz, dass z. B. das 

*) S. .,Gruudlegung" §. 1 
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Bildungsbedürfniss überhaupt ein räumliches Gemeinbedürf
niss ist, das Bildungsbedürfniss betreffend die Kinder ein 
zeitliches (und dann kommt noch das Bildungsbedürfniss 
specieller Art, z. B. Fachschulwesen, als Gemeinbedürfniss 
einer dritten Unterart, nämlich als Classen-Gemeinbedürf-
niss!). Oder dass „Hilfs- und Armenwesen" als räumliches, da
gegen die Fürsorge für Geisteskranke, Witwen-, Invalidenver
sorgung — doch gewiss auch ein „Hilfswesen" —- als zeitliches 
Gemeinbedürfniss erklärt werden! Solche Verstösse gegen die 
Logik beweisen die Fehlerhaftigkeit des Ausgangspunktes. 

Die ganze Scheidung beruht überhaupt auf einem 
Fehlgriffe bezüglich der „zeitlichen Gemeinbedürfnisse.a 

Dieselben werden nämlich als Gemeinbedürfnisse der je 
zu einer Altersgruppe gehörigen Personen aufgefasst, so 
dass die Kinder das Gemeinbedürfniss des Unterrichtes, 
etc., die Witwen und Greise das der Versorgung hätten! 
Das ist aber ein grosser Irrthum. S o w e i t wirklich ein 
Gemeinbedürfniss vorliegt, hat es die Gesammtheit der 
im collectivistischen Verbände Begriffenen in Betreff der 
Kinder, der Witwen und Greise, nicht je die Kinder unter 
sich, die Witwen und Greise! Die Kategorie der zeitlichen 
Gemeinbedürfnisse im bezeichneten Sinne entfällt daher 
ganz. Die eben gedachten Zweeksetzungen sind Aeusse-
rungen des collectivistischen Gesammt-Erhaltungs- und 
Entfaltungsstrebens, so wie andere, welche als „räumliche" 
Geraeinbedürfnisse aufgeführt werden, und ihre Quelle ist 
daher in verschiedenen Momenten zu suchen, welche eine 
ökonomische Bethätigung des Collectivismus anregen. Inso
fern fällt also die Scheidewand gegenüber den räumlichen 
Gemeinbedürfnissen. Diese letzteren aber sind bei näherem 
Zusehen auch wieder nicht aufrecht zu erhalten. Was W. 
unter ihnen zusammenfasst, ist zweierlei. Einestheils sind 
die räumlichen Gemeinschaftsbeziehungen ein Substrat der 
collectivistischen Gebilde überhaupt und kommen daher weiter 
nicht zu erwähnen, anderntheils ist in der That das räum
liche Zusammenleben der Menschen Ursache von Verhältnis
sen, welche erst eine collectivistische Zwecksetzung anregen. 
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Mit d i e s e r Charakteristik ist also sicherlich eine 
Vollständigkeit, ein vollständiges Umschreiben des Um
f a n g e des Begriffes, nicht zu gewinnen*). 

Wagner bezeichnet mithin zwar Collectivbediirfnisse, 
obschon im Widerspruche mit dem hergebrachten und von 
ihm beibehaltenen Begriffe des Bedürfnisses, aber er be
schreibt sie mangelhaft und unvollständig. 

Hiezu kommt indess noch Folgendes. W. nimmt ein 
zweites Mal Anlass**), von den „Zwecken und Leistungen 
des Staates" zu handeln, wobei er aber nur den Staat im 
engeren Sinne im Gegensatze zu den anderen, in ihm be
griffenen, Zwangsgemeinwirthschaften in's Auge fasst. Auf
fallender Weise decken sich die betreffenden späteren Er-

*) In der Richtung ist noch beizufügen, dass auch das allgemeine 
Gemeinbcdurfniss der Rechtsordnung, welches den speciellen voran
gestellt wird, der gleichen Kritik unterliegt. Es wird von einer festen 
Rechtsordnung „für die personlichen Beziehungen der Individuen 
unter einander und für die Sicherung der politischen Unabhängigkeit 
des Volkes und seines Staates nach aussen" gesprochen. Die Un
bestimmtheit der Ausdrücke verdeckt hier eine arge Unklarheit. Die 
Rechtsordnung kann nicht aufgefasst sein als Mittel, friedliche oder 
ersprießliche persönliche Beziehungen der Individuen und die Unab
hängigkeit des Staates zu sichern, denn da wäre sie ja ein Gut, nicht 
ein Bedurfniss! Sondern sie ist der ökonomisch bedingte Gemeinzweck, 
die Beziehungen der Indhiduen unter einander (um einen gelaufigen 
Ausdruck zu gebrauchen) zu regeln, und i n s o f e r n ganz richtig eine 
Ordnung für die personlichen Beziehungen der Individuen Sie ist 
aber rieht das Gleiche „für die Sicherung der politischen Unabhän
gigkeit'. Das wäre ja nichts anderes als das Völkerrecht! Sie könnte 
also in der Hinsicht nur ein Mittel sein, die Mittel zur Krhaltung 
der Unabhängigkeit der Staaten sind aber bekanntlich ganz änderet 
Der Zweck ist die Krhaltung der Unabhängigkeit, ja weiter der Macht
entfaltung überhaupt und da die Machtäusserung das Constitutive des 
Staatslebens und damit die Bedingung aller übrigen Zwecksetzungen 
desselben ist, so sollte wohl dem allgemeinen Gemeinbedürfnisse der 
Rechtsordnung noch ein anderes vorangestellt werden ! W. reiht sodann 
noch weitere angebliche Gcmeinbedürfuisse an, welche er Classen-
Gemeinbedurfnisse nennt. Auf dieße wird im Folgenden zurückzu
kommen sein 

**) „Grundlegung«- §. 161 ff. 
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örterungen nicht mit den Ausführungen über die Gemein-
bedürfnisse und so vieles Richtige gerade in den letztge
dachten Ausführungen enthalten ist. so musste das doch mit 
beitragen, die Erfassung der Collectivbedürfnisse zu er
schweren. W. führt hier die beiden Zweckgruppen: Rechts
und Machtzweck, Cultur- und Wohlfahrtszweck, als die 
Aufgaben des Staates an. Der Machtzweck wird — nebenbei 
bemerkt — in wohl unzureichender Auffassung als „Recht
zweck nach Aussen" charakterisirt. Von dem so bestimmten 
Rechtszweck wird gesagt, dass es sich dabei „im E in 
z e l n e n um die bei dem principalen Gemeinbedürfniss 
der Rechtsordnung angeführten Punkte" handle. Richtig 
wäre zu sagen: der Rechtszweck, resp. der ihm voran
gehende — wohl auch wechselseitig verbundene — Macht
zweck, also der Macht- und Rechtszweck ergibt ein wich
tiges, das wichtigste und auch geschichtlich primäre, Ge
meinbedürfniss. Bei dem Cultur- und Wohlfahrtszwecke 
heisst es: derselbe bestehe in der Förderung der Staats
angehörigen in der Verfolgung der Lebensaufgaben, der 
physischen, wirtschaftlichen, sittlichen, geistigen, religiösen 
Interessen, n a m e n t l i c h s o w e i t dabei Gemeinbedürf
nisse (örtliche etc.) in's Spiel kommen." De.r Nachsatz ist 
\on grosser Bedeutung. Das logische Band mit der ober
sten Prämisse, der ökoraischen Würdigung des Staates, ist 
damit zerrissen. Kann es solche Gemeinzwecke geben, die 
nicht Gemeinbedürfnisse sind? Und wenn das der Fall ist. 
hat dann die Kategorie der Gemeinbedürfnisse überhaupt 
noch einen wissenschaftlichen Nutzen? Doch wohl! Wenn 
aber in einer collectivistischen Bethätigung Befriedigung 
von Gemein- und von Individual-Bedürfnissen vereint scheint, 
dann bedürfen die bezüglichen Erscheinungen einer Auf
hellung, die bei W. gänzlich verraisst wird. 

Indess hat W. noch eine andere und folgenschwerere 
Unklarheit in seiner Theorie übrig gelassen. Er verwickelt 
sich nämlich mit seiner Aufzählung der Gemeinbedürfnisse 
in einen offenbaren Selbstwiderspruch mit der staats-
wirthschaftlichen Productionstheorie. Wenn er öfters den 
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Staat ausdrücklich als eine Productionswirthschaft bezeich
net, wenn er die Staatsleistungen als Production, als pro
ducta erklärt (zu welchem Behufe er eben die Dienste 
oder Leistungen als wirtschaftliche Güter qualificirt). 
wenn er also sagt, der Staat produeirt solche Leistungen, 
die Güter sind, so ist doch alles das, was der Staat ver
wirklicht, Gut . Wenn die Bethätigung des Staates aber 
eine Production von Gütern darstellt, dann sind doch alle, 
in der obigen Liste aufgeführten Fälle solcher Bethätigung 
G ü t e r und n i c h t B e d ü r f n i s s e ! Diese Folgerung ist 
unentrinnbar. 

Die Rechtsordnung und ihre einzelnen Institutionen, 
das Versicherungswesen, Cultus-, Bildungswesen etc. wären 
dann nicht Gemeinbedürfnisse, sondern Gemeingüter, ,.im
materielle Leistungen", was der Definition vollkommen 
entspricht, welche den Staat als eine „Veranstaltung für 
die regelmässige Herstellung von (meist immateriellen) Lei
stungen aller Art" erklärt. Die Rechtsordnung ist die im
materielle Leistung: welches ist dann das Gemeinbedürfniss. 
zu dessen Befriedigung dieselbe das Mittel (Gut!) ist? 
Die Begriffe gerathen da in's Schwanken und dass dem 
so ist. beweisen am besten einzelne Wendungen, welche 
W. selbst braucht. So z. B. spricht er an einem Orte von 
dem Gemeinbediirfniss der Rechtsordnung, auf der anderen 
Seite hingegen von dem Bedürfniss n a c h einer festen 
Rechtsordnung; an anderer Stelle spricht er von dem „Bil-
dungs- und Unterrichtsbedürfniss" ! Das Ding, nach welchem 
als Mittel man ein Bedürfniss hat, ist das Gut, und wenn 
Bildung das Gemeinbedürfniss ist, ist Unterricht das Gut, 
das Mittel zu dessen Befriedigung. Man soll auf den Wort
laut der Rede nicht zu viel Gewicht legen gegenüber dem 
aus dem Gesammtzusammenhange ersichtlichen Sinne, 
aber diese Wendungen zeigen eben, dass hier der Sinn 
selbst unsicher erscheint*). Letzteres ist aber lediglich 
die Folge der theoretischen Anschauung, welche den Staat 

*) Vgl. weiterhin §. 34. 
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mittels einer Personifikation zwischen die Bethätigung seiner 
Mitglieder und die gesetzten Zwecke schiebt und dadurch 
Leistungen des Staates erhält, auf welche jener Gutsbegrifl, 
der auch persönliche Dienste oder Leistungen umfasst, 
Anwendung findet. Lassen wir die Persönlichkeits-Theorie 
betreffs des Staates fallen und die contradictio ist sofort 
behoben. Möge Wagner auch seinerseits die störende 
Arabeske seiner Darstellung beseitigen, die bei consequentem 
Denken zu so bedenklichen Ergebnissen führt*). Aber selbst 
abgesehen von solchen Inkongruenzen, so hat W. doch 
auch nur den Begriff Collectivbedurfnisa im objectiven 
Sinne des Wortes erfasst, womit erst der leichtere Theil 
der Aufgabe gethan ist. 

§. 31. Das subjective Collectivbedürfniss gegenüber den 
Individualbedürfnissen. Es darf nun wohl behauptet werden, 
dass unsere Begriffsbestimmung, welche einfach darauf 
beruht, das generelle Wesen der Erscheinung „Bedürfniss" 
auf dem vorliegenden Theilgebiete der Wirthschaft wieder
zufinden, eine Förderung der wissenschaftlichen Einsicht 
bedeutet. Um aber auf den Grund zu gehen, erscheint es 
nothwendig, der Art und Weise der Aeusserung des 
Collectivbedürfnisses nähere Aufmerksamkeit zuzuwenden, 
d. h. zu bestimmen, wie denn die in ihm gegebene gemein-' 
schaftliche Bewusstseinsregung die collectivistisch Verbun
denen erfasst und zu ökonomischer Gesammthethätigung1 

führt, m. a. W. der Erscheinung des Collectivbedürfnisses 
im subjectiven Sinne näher zu treten. Nicht das Abstractum 
Staat kann Zwecke setzen, empfinden und handeln, sondern 
nur die concreten beseelten Individuen, seine Elemente, 

*) Wenn es einen Beweis für die Richtigkeit einer Lehre gibt, 
welcher nicht in ihr selbst liegt, so ist es sicher der, dass sie Un
klarheiten oder Irrungen hervorragender Geister — vollends eines so 
bedeutenden wie Wagner — mit Sicherheit zu durchschauen uns in 
den Stand setzt. Möge W. dieselbe billigen, mit Nutzen für sein 
grosses Werk verwerthen und wolle er dies als den schuldigen Tribut 
der Dankbarkeit für die viele Anregung und Belehrung betrachten, 
welche der Verfasser dieses Buches aus seinen Schriften geschöpft hat. 
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vermögen dies. Damit erscheinen wieder die Individuen im 
Gesichtsfelde und es nimmt unsere Untersuchung daher 
die Gestalt der Frage an, in welchem Verhältniss dann 
das Collectivbedürfniss zu dem Individualbedürfniss stehe. 

Die Sachlage ist einfach folgende: Die in dem Collectiv
bedürfniss vorliegende ökonomische Bedingtheit eines 
Collectivlebenszweckes muss den von dem Verbände um
schlossenen Individuen als solche Bedingtheit ihres per
sönlichen Zwecklobens erscheinen, insoferne die collectivi-
stische Lebensführung für jeden Einzelnen eben einen 
Theil seines Lebens bildet. 

Insofern könnte es den Anschein gewinnen, als wenn 
es ein Collectivbedürfniss im eigentlichen Sinne des Wortes 
nicht gäbe, sondern dasjenige, was damit bezeichnet werden 
soll, lediglich bestimmte Bedürfnisse besonderer Individuen 
seien, also das scheinbare Collectivbedürfniss sich auflöse 
in Individualbedürfnisse. Diese Ansicht könnte leicht ge
wonnen werden als Umkehrung des im Früheren angeführten 
Gedankens, wie sehr das sociale Wesen des Menschen 
alle Bedürfnisse des Einzelnen mit bestimme. 

Wenn man diesen Satz nicht anders auffasst, als dass 
es eben Bedürfnisse eines ausser den Individuen existi-
renden Gemeinwesens nicht gebe, so ist dies vollständig 
richtig. Die Fiction einer selbständigen Gesammtpersön-
lichkeit ist sicherlich unhaltbar. Der Collectivismus ist 
auch nur eine Form der Bethätigung individueller Wesen 
und kann ja gar nichts anderes sein. Insofern sind also 
alle Collectivbedürfnisse Bedürfnisse der im Collectivismus 
verbundenen Personen. Aber unrichtig wäre es, Individual
bedürfnisse im wahren Sinne des Wortes in ihnen erblicken 
zu wollen. Nicht als Individuen, die jlir^Jieäojideren 
Lebenszwecke verfolgen, sondern als Glieder einer Vielheit 
von_M£D8chenj welche sich als Gesammthejt Le.hßnsaweckr 
setzen, haben sie die bezüglichen Bedürfnisse .und die 
tefzleren erstehen für die Individuen daher nur, weil. resp. 
also wenn und soweit, der Verband, in den sie eingegliedert 
sind, sich bestimmte Zwecke setzt. Der Untei'schied zeigt 
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sich in der Consequenz. dass jeder Einzelne das Bewusst-
sein seiner Individuallebenszwecke hat, während das Gleiche 
bezüglich der Collectivlehenszwecke nicht bei allen in dem 
collectivistischen Verbände inbegriffenen Individuen der 
Fall zu sein braucht, da ja die Einzelnen nur zu ihrer 
Einordnung und Unterordnung in den collectivistischen 
Verband durch die betreffende Grundkraft gedrängt werden, 
die concreten Aeusserungen desselben aber von den je
weiligen Trägern des Gesammtlebens ausgehen. 

Soweit nun die thatsächliche - eventuell durch 
Zwang vermittelte — Antheilnahme des Einzelnen an dem 
Leben der Gesammtheit reicht, tritt die ökonomische Be
dingtheit der betreffenden Zwecke im Bereiche seiner Le
bensführung zu Tage und hat er somit in der Reihe 
seiner Bedürfnisse neben den Individualbedürfnisssen ge-
wissermassen den entfallenden Antheil am Collectivbedürf-
nisse zu verzeichnen. Jener Antheil kann bei den verschie
denen Individuen verschieden sein; aus Ursachen, die unB 
an dieser Stelle nicht näher interessiren. Wie immer der
selbe sich bestimmen möge : der Einzelne wird ihn als 
ökonomische Bedingtheit seines Lebens kraft der Ange-
horigkeit zu dem Verbände mit seines Gleichen und in 
Beziehung auf das Zweckleben dieses Verbandes empfinden. 
So ist das Collectivbedürfniss eine Lebensäusserung der 
Individuen, aber eine solche, welche, entstammend der 
collectivistischen Zusammengehörigkeit, dieselben in ihren, 
je für den Einzelnen obligatorischen Verbänden und in 
Beziehung auf die von letzteren verfolgten Gemeinlebens
zwecke dem ökonomischen Grundverhältnisse unterworfen 
zeigt. Wie weit verschieden selbst von den universellen 
natürlichen Individualbedürfnissen sowie von der, den freien 
gesellschaftlichen Beziehungen entspringenden Gestaltung 
der Einzelbedürfnisse! *). 

*) Hier ist nun der geeignete Ort, den Einwand gegen die von 
Wagn e r als dritte Unterart der Gemeinbedürfnisse aufgeführten gesell
schaftlichen oder ClasBen-Gemeinbedürfnisse zu begründen. Es sollen 
dies solche sein, welche auf der „Gemeinsamkeit eines wichtigen 

Sax, StantawlrthBChaft. ] 3 
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So finden wir die Collectiv- und die Individualbe-
dürfnisse in der ökonomischen Lebensführung der Menschen 
mit einander verwoben. Das Verhältniss zwischen beiden 
Bedürfnissgruppen ist an sich das der Coordination. Wäh
rend das Individuum nach der einen Seite hin für die 
Zwecke seiner Sonderexistenz der Abhängigkeit von den 
äusseren Mitteln sich bewusst ist. empfindet es nach der 
anderen Seite das Gleiche hinsichtlich der Bedingtheit 
des Gemeinschaftslebens und dessen einzelner Zwecksetzun-
gen, die zugleich seine Zwecksetzungen sind. Und diese 
Bewusstseinsregung hat ganz die nämliche Beschaffenheit, 
welche dem (subjeetiven) Bedürfnisse überhaupt eigen ist. 

Das hat nun eine bedeutsame Consequenz. Bei der 
inneren Wesensgleichheit beider Bedürfnissgruppen gilt für 
alle ununterschieden die Wahrnehmung, dass lediglich 
die thatsächliche V e r s c h i e d e n h e i t d e r I n t e n s i t ä t 
der einzelnen concreten Bedürfnisse einen Unterschied 
zwischen denselben bildet, den Vorrang des einen Bedürf
nisses vor dem andern bezeichnet. Was zwischen den In-
dividualbedürfnissen unter einander und zwischen den 
Collectivbedürfnissenunter einander, wenn sie je allein ins 
Auge gefasst werden, sich begibt, das bewahrheitet sich 
auch bezüglich der Individual- und Collectivbedürfnisse 

Interesses" beruhen, das eine Anzahl von Personen zu einer Interessen
gruppe verbindet und ..gemeinsame Veranstaltungen und 
Einrichtungen" zu seiner Befriedigung erfordert, z. B. kirchlicher 
Genossenschaften, diverser Vereine, Clubs u. dgl. Hier liegt doch 
offenbar nichts anderes vor, als eine Gemeinsamkeit von Jndividual-
bedürfnissen, welche entweder zu einer einfachen Consum-Vereinigung 
oder zu einer freien mutualistischen Verbindung führt. Der Unterschied 
gegenüber collectivistischen Gebilden ist unverkennbar. Nur soweit 
und solange der Einzelne als Individuum den betreffenden Zweck, 
zugleich mit Anderen, will, existirt für ihn das bezügliche Dedürfniss 
und es hört für ihn sofort auf, wenn er seinen Willen ändert. In 
den collectivistischeii Verbänden bleibt das Bedürfnis«? auch für den
jenigen bestehen, welcher im Gegensatze zu der Gesammtheit den 
Zweck etwa nicht will. Wenn jene Vereinigungen als Zwangsverbände, 
Corporationen, constituirt sind, ändeit sich sofort der Sachverhalt und 
tritt ein Collectivbedürfniss zu 'läge. 
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unter einander, o h n e U n t e r s c h i e d jder A r t . Ein stär
keres Individualbedürfniss drängt ein schwächeres Collectiv-
bodürfniss in der Wirthschaftsführung der bezüglichen In
dividuen in den Hintergrund und umgekehrt: Collectiv-
bedürfnisse höherer Intensität gehen minder intensiven 
Einzelbedürfnissen voran. Die Beobachtung des täglichen 
Lebens bestätigt uns diesen Satz tausendfältig. Die n o t 
wendigen Existenzbedürfnisse des individuellen Lebens ste
hen für Jeden in erster Linie, und wer über nicht mehr Güter 
verfügt, als gerade zur Befriedigung jener zureicht, nimmt 
nicht activ Theil an Befriedigung der Collectivbedürfnisse. 
Das Gefühl für nationale Ehre und Würde erzeugt unter 
Umständen ein Collectivbedürfniss von solcher Intensität, 
da*s dasselbe im Geiste aller selbständigen Individuen des 
Staatsverbandes sonst wichtige Individualbedürfnisse zu
rücktreten luvst; die Menschen sind bereit „Gut und Blut-4 

für die heilige Sache zu opfern, ihr „Letztes dem Vater
lande zu widmen, sie erkennen die Abhängigkeit d i e s e s 
Gemeinzweckes von Gütern, die sonst individuellen Lebens
zwecken dienen würden. 

Es findet hier also ganz einfach dasjenige Anwendung, 
was oben bezüglich der Classih'eation der Bedürfnisse er
kannt wurde. Ueber die Einordnung der concreten Bedürf
nisse beider Art in die ökonomische Reihenfolge entscheidet 
ihre relative Stärke und dieses thatsächliche Verhältniss 
wird dann für die wirtschaftliche Verwirklichung der di
versen individuellen und Gesammtlebens Zwecke mass-
gebend**). 

*) Schafflc kommt dem nahe, wenn er („Steuerpolitik", S. 17) 
saut: „Staatliche und nichtstaatliche Bcdarfe sind integrirende 
Theile eines in immer neuen Verhältnissen zusammengesetzten 
Geaanjmtbedarfes, die einen wie die anderen sind im Verhältniss ihrer 
Bedeutung für die Erhaltung und Entwicklung der ganzen Gesellschaft 
einschliesslich aller Glieder der letzUren berechtigt." Nur handelt es 
sich eben nicht um einen, doch nur von aussen her zu holenden, 
Entscheid über die „Berechtigung", sondern um die Selbstentschcidung 
der wirth Schaft enden Menschen über die angemessene Befriedigung der 
diversen Einzel- und Gesammt-Bedürfnisse, was S. nicht erklärt. 

13* 
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Die fundamentale Bedeutsamkeit dieser Erkenntniss 
für die Aufhellung der colleetivwirthschaftlichen Phänomene 
wird im Weiteren sich zeigen. 

Dieses Verhältniss der beiden Bedürfnissarten zu 
einander wird nur durch die Coinplicirtheit unserer Lebens
formen, durch das selbständige Hervortreten der Gesammt-
lebensführung mittels eines Theiles der dem Staate ange-
hörigen Individuen als dessen Organen, also durch die 
äusserliehe Scheidung von dem individuellen Leben, ver
dunkelt. In früheren Entwicklungsstadien, in welchen alle 
handlungsfähigen Individuen zugleich die Gemeinzwecke 
verwirklichen, erscheinen denselben die betreffenden Be
dürfnisse nicht anders wie Individualbedürfnisse, z. B. 
den Kriegern die Bedürfnisse der Ausrüstung und des 
Unterhalts, solange eben die wehrfähigen Männer des 
Stammes sich im Kriege selbst zu bewaffnen und zu ver
pflegen hatten. Erst später tritt die Gesammtheit äusserlich 
als eigenes Subject des Bedürfnisses hervor, wohl zuerst 
bezüglich immobiler Vertheidigungs- und Verkehrsmittel, 
dann Cultusstätten, und dies steigert sich mit der Zu
nahme der Collectivzwecke einerseits, den Fortschritten 
der Technik andererseits. Solange die Verwaltung durch 
directe Antheilnahme aller Staatsbürger am öffentlichen 
Leben geführt wird, sind immer die bezüglichen Collectiv-
bedürfnisse in die Individualbedürfnisse der Individuen 
für diese Function und während der Dauer derselben ein
geschlossen. Dass in unseren hochentwickelten Zuständen 
die Gesammtheit als selbständiges Subject der Bedürfnisse 
eben auch nur eine äussere Form der Erscheinung sei, 
welche an dem Wesen derselben nichts ändert, konnte uns 
er9t eine eindringliche Betrachtung wieder lehren. 

§. 32. Verhältniss von Collectivbedürfniss und Individual-
bedürfni88 im Besondern. Die eben gepflogene Erörterung 
zeigte uns das Verhältniss von Collectivbedürfniss und 
Individualbedürfniss im Allgemeinen. Zur vollständigen 
Klarstellung der diversen einschlägigen Phänomene ist es 
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nur noch erforderlich, des speciellen Verhältnisses inne 
zu werden, in welchem die beiden Bedürfnissgruppen unter 
Umständen zu einander stehen. Es können nämlich ein
zelne Individualbedürfnisse z u g l e i c h Collectivbedürfnisse 
sein resp. werden und es ist zu untersuchen, was diese 
Wahrnehmung für unsere Theorie bedeutet. 

Solches findet vor allem dann statt, wenn bestimmte 
» 

Individualbedürfnisse zum Collectivbedürfniss erhoben sind, 
weil die in einem gewissen Masse oder einer gewissen 
Weise'zu sichernde Befriedigung derselben als Collectiv-
zweck aufgenommen wurde. Wir haben bereits als Beispiel 
die Güterverwendungen des collectivistischen Altruismus 
gegenüber Angehörigen des Verbandes kennen gelernt (§• 2i(). 
Hier werden (objective) Individualbedürfnisse einzelner 
Personen zu Collectivbedürfnissen und daher pro parte zu 
subjectiven Bedürfnissen aller Uebrigen in der gesammten 
Bedürfnissreihe der Letzteren. Jene Individualbedürfnisse 
erscheinen hier zu wirklichen Collectivbedürfnissen erhoben. 

Ein anderes Verhältniss ergeben verschiedene Fälle 
des collectivistischen Mutualismus. Bei solchen tritt ein 
Mischungsverhältniss von Collectiv- und Individual-Bedürf-
niss in dem subjectiven Bedürfnisse aller Verbundenen ein; 
die Modifikation der individuellen Befriedigung, welche der 
mutualistischen Rücksicht auf die Anderen entspringt, re-
präsentirt das Collectivbedürfniss. Es wird an späterer 
Stelle Gelegenheit sein, dieses Verhältniss in seinen Folgen 
näher kennen zu lernen (Abschnitt VI). Nur ein besonderer 
Fall seiner Entstehung verdient hier sogleich Erwähnung. 
Es kann die Technik einer Bedürfnissbefriedigung so ge
artet sein, resp. werden, dass eine allseitige und erspriess-
liche Befriedigung nur im Wege einer mutualistischen 
Consumvereinigung gewährleistet ist. Es wird dann die 
Technik Mitursache einer Collectivbedürfnissbildung der 
eben" besprochenen Art, aber eben nur Mitursache, während 
die eigentlich wirkende der Mutualismus ist, und s o kann 
allerdings aus technischen Gründen ein Individualbedürfniss 
„die Natur eines Gemeinbedürfnisses annehmen". Wagner 
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hat in dem Punkte eine ganz richtige Beobachtung gemacht, 
nur vermag er sie mit seiner Theorie nicht concludent zu 
erklären. Auch wir würden irren, wenn wir übersähen, 
dass in dem Falle keineswegs ein reines, sondern ein „ge
mischtes" Collectivbedürfniss vorliegt. 

Den collectivistischen Mutualismus und Altruismus 
ausgedehnt gedacht auf das Gesammtgebiet der leiblichen 
und anderen Bedürfnisse, würde den socialistischen Staats
plan ergeben. Denselben als realisirt angenommen, hätten 
wir die Individualbedürfnisse vollständig aufgegangen in 
Collectivbedürfniüsßn vor uns. Die Gründe, welche gegen 
diese Idee sprechen, gehören nicht hieher. Dass der 
Collectivismus, welcher doch in anderer Hinsicht so viel
fache Schöpfungen aufzuweisen hat, sich bisher eben nicht 
in jenem Mas^e wirksam erwies, darf wohl als Beweis 
dafür gelten, dass die betreffenden Ideen unpraktische 
Träumereien sind. 

Ein weiteres Verhältniss zwischen den beiden Bedürf
nissgruppen gründet sich auf den Umstand, dass der 
Collectivismus zur Durchführung seiner Zwecke über Indi
viduen speciell verfügt, welche, ausgesondert von den Uebrigen, 
als Organe der Gesammtheit fungiren. Insoweit die Letzteren 
dadurch in Anspruch genommen werden, sind sie von 
anderweitiger Thätigkeit, insbesondere also von ökonomischer 
Thätigkeit in ihrer Privatwirtschaft abgehalten, folglich 
ist die Vorsorge für ihre individuelle Bedürfnissbefriedigung 
vorausgesetzt, Bedingung der Erreichung von Collectiv-
zwecken, und insofern kleiden sich die betreffenden Collectiv-
bedürfnisse ein in Individualbedürfnisse der als Organe 
des Gemeinwesens handelnden Personen. Da tritt also 
in Folge collectivistischer Dienstleistung das gleiche Resultat 
zu Tage wie bei altruistischen Güterüberweisungen. 

Der Thatbestand wird weiterhin für den G ü t e r -
b e r e i c h der Collectivwirthschait bedeutsam. Hier ist 
derselbe nur rücksichtlich des obigen Fragepunktes in 
Betracht zu ziehen. Es könnte daraus vielleicht wenigstens 
für einen Theil des Collectivbcdürfnisses wieder die Auf-
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losung in Iudrvidualbeduifmsse gefolgert werden? Mit Un 
recht. Denn es zeigt sich, dass die letzteien ja nur zufolge 
des ersteren zugleich zu subjectiven Bedurfnissen der 
übrigen Individuen geworden sind — gewiss eine collec-
tivistische Gestaltung! — 'tlso nur eine Foim des Collectiv-
bedurfnisses darstellen Und es kommt bestätigend hinzu, 
dass sie auch ausserhch nicht als reine Individualbedurf-
nisse auftreten, sondern stets eine auf ihren Urspiung 
deutende Färbung aufweisen Die betreffenden Individuen 
haben als Organe der Gemeinschaft Bedurfnisse, die sie 
ausser dieser Eigenschaft nicht hatten. Bedürfnisse der 
Repräsentation, der S)inbohsirung ihrer bezuglichen Eigen
schaft, von der Prachtentfaltung du Herrscher des Alter-
thums und den Ruhniesdenkmalen der antiken Dynasten 
angefangen bis zum Prunke der Hofhaltungen und der 
standesgemabsen Lebensführung der modernen Staatsbe
amten. Andererseits tritt die Gesammtheit der Collectiv-
bedurfnisse in die Bedurfnissstande der Diensteleistenden 
selbstverständlich gerade so em wie bei allen anderen 
Individuen. So tritt am Ende wiedei das nämliche Er
gebnis der Coordmation der Bedurfnisse beider Gruppen 
in denBedurfnissstanden der verbundenen Individuen zu Tage, 
welches wir am Schlüsse des vorigen Paragraphen in fass
barster Gewalt kennen lernten, nur dass es hier die com-
plicirteste J?orni angenommen hat 

§. 33. Der Gutsbegriff und sein Umfang An den obei-
sten Grundbegriff, das Bedurfmss, schliesst sich, wie bereits 
uwahnt. der Begriff des G u t e s an Wir verstehen unter 
Gutern. als den Mitteln der Beduifmssbefnedigung, die
jenigen Bestandteile der Aussenwelt. bezüglich welcher 
das Abhängigkeitsverhältnis des Menschen \on letzterer 
in Rucksicht auf sein Zweckstreben besteht 

Mit dieser Auffassung ist ein tiefer Gegensatz zu 
der heutzutage herrschenden Lehre gegeben Es sind — 
kurz gesagt — nur die S a c b g u t e r als Guter anerkannt 
und ist damit die altere Theorie wieder aufgenommen". 
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Dazu zwingt uns nicht nur die Logik, welche dies als 
Consequenz unseres obersten Ausgangspunktes, des Wesens 
der Wirthschaft, anzeigt, sondern es erscheint diese Be
griffsbestimmung gerade mit Rücksicht auf die Aufgabe 
einer befriedigenden Erklärung der wirthschaftlichen Er
scheinungen des Collectivlebens geboten. Und da zeigt 
sich ein interessanter Gegensatz. 

Die neuere Theorie hatte nämlich eine Erweiterung 
des Gutsbegriffes über jenen Umfang hinaus vorgenommen, 
in der Meinung, eben nur dadurch gewisse Vorgänge des 
menschlichen Lebens wirthschaftlich erfassen und aufhellen 
zu können, und in neuester Zeit meinte man insbesondere 
wieder gerade im Hinblicke auf die Staatswirthschaft an 
solcher Auffassung festhalten zu müssen. Indess sind doch 
die Ergebnisse, zu welchen man auf diesem Wege gelangte, 
wie wir sahen, so wenig zufriedenstellende, dass sie eben zu 
erneueter Untersuchung ab ovo nöthigten. Dieselbe lehrt, 
dass man irre gegangen und dass zu dem erwähnten 
Zwecke man den erweiterten Gutsbegriff nicht nur nicht 
braucht, sondern derselbe nur ein Hinderniss ist. 

Aus diesem Grunde erscheint es angezeigt, bei dem 
Punkte wenigstens einige Augenblicke zu verweilen. 

Zweifach ist bekanntlich die Erweiterung gewesen, 
die an dem Gutsbegriffe vorgenommen wurde. Einerseits 
hat man die ..inneren Güter", d. h. Beschaffenheiten des 
menschlichen Körpers und Geistes, einbezogen, wobei er
sichtlich der Name Gut in einem Sinne gebraucht wurde, 
in welchem er anderen Wissensgebieten dient. Andererseits 
glaubte man auch sociale Beziehungen zwischen den 
Menschen, namentlich Rechte und andere „Verhältnisse" 
als Güter erklären zu müssen Beides stellte man als „im
materielle Güter" den „Sach"-Gütern gegenüber*). 

Diese Einbeziehung der immateriellen Güter in den 
Gutsbegriff wird häufig durch eine Unklarheit, Zweideutig-

*) Der fachmännische Leser weiss, wo er Näheres hierüber nach
schlagen kann. Dogmengeschichte ist hier nicht beabsichtigt. 
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keit des Ausdruckes, bewerkstelligt, welche bei minder 
aufmerksamem Denken leicht entgeht. Man geht nämlich 
— richtiger Weise — bei dem Bedürfnisse von dem Ver
hältnisse der Menschen zur A u s s e n w e l t aus, in wel
cher die „Bedingungen unserer Erhaltung und Wohlfahrt' 
liegen, bezeichnet es aber nicht genau, ob man je deu 
einzelnen Menschen oder alle Menschen, also alle einzelnen 
Menschen zugleich, im Auge habe. Das macht offenbar 
einen gewaltigen Unterschied. Im ersteren Falle umfas>t 
die Aussenwelt nicht bloss die aussermenschliche Natur, 
sondern auch alle Menschen mit Ausnahme je des einzelnen 
concreten Individuums, dem die übrigen Mitwesen eben 
als Aussendinge gegenüberstehen. Im andern Falle begreift 
die Aussenwelt nur die „Natur" im Gegensatze zur Mensch
heit. Die Unbestimmtheit des Ausdruckes lässt die letztere 
Auffassung im Geiste des Lesers Platz greifen und er 
befreundet sich sofort damit, weil ja andernfalls ersichtlich 
alle socialen Beziehungen zur Wirthschaft gehören müssten. 
Dann plötzlich wird die Auffassung verrückt, auf die andere 
Basis hinübergeschoben und es erscheinen die persönlichen 
Dienste, welche der eine Mensch dem andern leistet, gleich 
den „Verhältnissen" als Güter auf der Bildfläche*). 

*) Besonders plump wird diese Verwechslung vorgenommen z. B. 
v. Mangoldt „Grundriss". g. 1 beginnt mit den Worten: „Alle 
lebenden Wesen haben zu ihrer Existenz und Fortentwicklung nöthig, 
mit der sie umgebenden Aussenwelt in gewisse Beziehungen 
zu treten . . . Dieses Nothighaben heisst Bedürfen. Die den Gegen
standen der Aussenwelt in Folge der ihnen zuerkannten Fähig
keit, einem Bedürfniss zu entsprechen, beigelegte Bedeutung nennen 
wir Werth, die Gegenstände, welchen wir einen Werth beilegen, 
Güter". Niemand kann bei diesen Worten an Anderes als Dinge 
der äusseren Natur deuken. Dann erscheint aber unvermittelt in §. 3 
die Eintheilung der Güter in Sachgüter und Nicht-Sachgüter, wie 
Eigenschaften der Personen und Beziehungen zwischen den 
Menschen. Ein offenliegender Denkfehler, den in ähnlicher Weise 
auch Andere begehen. Auch Wagner, welcher in seiner „Grund
legung" so nachdrücklich für die Einbeziehung der immateriellen Güter 
eintritt, ist hiervon nicht freizusprechen. Er sagt §. 1: „Der Mensch 
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Die wirthschaftstheoretischen Schriftsteller der jüng
sten Zeit verbalten sich zu der Frage verschieden. Die 
Einen nehmen die Erweiterung des Begriffes nach be iden 
Richtungen an, Andere stimmen nur e iner von beiden 
zu*). Der gemeinsame Grund ist: weil sie nur auf solche 
Art die Dienstleistungen wirtschaftlich würdigen oder 
verschiedene socialökonoruische Erscheinungen, insbeson
dere auch der Staatswirthschaft, erklären zu können mei
nen. Und das hat wieder seinen Grund in der allgemein, 
ja sozusagen unbewusst, getheilten Aufiasbung, alle öko 
nomischen Vorgänge müssten auf eine „Production" zurück
führen, müssen „productiv" sein. Ein classischer Zeuge 
sei angerufen: Wagner . Ausdrücklich erklärter**): „Die 

steht mit der ihn umgebenden Aussemveit als bedürftiges Wesen in 
fortdauernder Berührung etc. §. 5: Alle Mittel zur Befriedigung der 
Bedürfnisse heissen Güter." Der Leser empfängt auch hier wohl den 
Eindnick, dass vom Inbegriff der Menschen etwas ausgesagt werde. 
Der Zusammenhang mit den übrigen begrifflichen Erörterungen scheint 
freilich darauf hinzuweisen, dass das Individuum gemeint sei; denn es 
wird gleich in §. 4 die Wirthschaft definirt als der Inbegriff der auf 
fortgesetzte Bedürfnissbefriedigung gorichteten Thätigkeit e i n e r 
P e r s o n , respective von Personengruppen („Person im allgemeinsten 
Sinne des Worts"), aber andere Wendungen leiten wieder auf die 
Grundauffassung eines Verhältnisses des Menschen in abstracto zu 
dem aussermenschUchcn Dasein zurück, wie wenn W. sich in $. 8 
betreffs der Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und freien 
Gütern auf den „Standpunkt der Menschheit in de r en B e z i e h u n g 
zur N a t u r " stellt. 

*) So z. 13. Böhm-Bawerk , welcher die „Rechte und Verhält
nisse" mit kräftigen Argumenten aus dem Bezirke des Gutsbegriffes 
ausgewiesen hat, auffallender Weise aber nichts dagegen einzuwenden 
hätte, dass die zu nützlichen Leistungen befähigenden persönlichen 
Eigenschaften im Gutsbegriffe bleiben, wenn das nicht bei Qualiticirung 
der persönlichen Leistungen als Güter pleonastisch wäre. S. „Rechte 
u. Verh.", S. 30 ff. Umgekehrt erkennt N e u m a n n (Handb. d. pol. 
Oek., 1. Aufl. S. 122) mit vollkommen triftigen Gründen die Kennt
nisse, Fähigkeiten etc. nicht als Güter im Sinne unserer Wissenschaft 
an, ist aber merkwürdiger Weise gegen die Gründe Böhm's iu Bezug 
auf die Hechte und Verhältnisse unzugänglich und will dieselbe dem 
Inhalte des Gutsbegriffes durchaus erhalten wissen. 

**) ,GrundleguDg", IL Aufl. §. 16. 
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Auffassung der Dienste und Verhältnisse als wirtschaft
liche Güter involvirt folgerichtig diejenige Ausdehnung der 
Disciplin, welche ich ihr insbesondere in den Erörterungen 
über die Gemeinwirtbschaften und den Staat, zu gebm 
suchte*'. (Also die Collectivwirthschaft nur auf jene Weise 
erklärbar!) Denn diese Auffassung sei „präjudiciell für die 
wirtschaftliche Beurtheilung aller derjenigen Classen, 
welche berufsmässig persönliche Dienste ausüben, und 
auch des S taa te s . Nur, wenn die Dienste zu den 
wirtschaftlichen Gütern gerechnet werden, sind die ge 
nannten Classen im wirtschaftlichen Sinne p rodue t iv . 
Die Beschränkung des Begriffs ..wirtschaftliches Gut-' auf 
die Sachgüter hindert die richtige wirtschaftliche Wür
digung dieser Classen und des Staates". (Cf. die Productions-
theorie in Cap. II. §. 13.) 

Dem gegenüber wird hier der Beweis zu führen ver
sucht : dass die Collectivwirthschaft vollkommen erklärbar 
ist, ohne die Dienste und Verhältnisse als Güter aufzu
fassen ; dass die Einbeziehung der Dienste von Individuen in 
die wirtschaftlichen Güter zunächst für den gedachten Zweck 
gleichgiltig ist, der Staat in wirtschaftlicher Hinsicht 
vollständig gewürdigt werden kann, ob man nun die Dienste 
als Güter erklärt oder nicht, die Auffassuug der Verhält
nisse als Güter dagegen geradezu hinderlich und irrefüh
rend wird; sowie dass die Auffassung der Dienste als Güter 
den nämlichen Effect gehabt hat, obschon sie ihn nicht 
nothwendiger Weise haben musste. Anschliessend hieran 
sollen dann die Bedenken angedeutet werden, welche, 
nachdem wir Rechte_und Verhältnisse von dem Gutsbe
griffe fernhaltet, auch gegen die Qualificirung der Dienstn 
als Güter sprechen, so dass bei Erklärung der staatswirth-
schaftlichen Erscheinungen davon gänzlich abgesehen wird. 

£. 34. Irrthümliche Auffassung des Staates und der 
Staatsleistungen als Gut. Was die Gutseigenschaft der Dienste 
als Mittel zur Erklärung der wirtschaftlichen Function 
des Staates anbelangt, so ist der Gedankengang einfach 
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folgender: Der Staat schafft verschiedene Einrichtungen. 
die für das Leben der Menschen nach allen seinen Seiten 
von höchster Wichtigkeit sind; er setzt damit Leistungen, 
durch welche menschliche Bedürfnisse befriedigt werden, 
diese Leistungen sind also Güter, denn sie sind Mittel der 
Bedürfnissbefriedigung; folglich finden alle übrigen ökono
mischen Kategorien kurzweg auf diese Thätigkeit, welche 
als Güterproduction erscheint, Anwendung und damit ist 
die Wirthschaft des Staates erklärt. Das ist, wie bekannt, 
der Kern der Productionstheorie. Die Schlusskette wäre 
unangreifbar, wenn nicht ein Glied als unhaltbar sich er
wiese. Welches dies ist, wurde bereits im Früheren gele
gentlich angedeutet, ist aber hier suo loco hervorzuheben : 
Die Interposition des Staates zwischen die wirkende Ursache 
und die hervorgebrachte Wirkung, auf Grund der Erhebung 
des Staates zu der „Gesammtpersönlichkeit". Was die ver
schiedenen Effecte verursacht, sind thatsächlich immer nur 
die Thätigkeitsacte von Menschen, die als Organe des 
Staates fungiren. Die Einrichtungen, welche die Gemein
schafts-Lebensführung nach so vielen Richtungen fördern, 
sind (ausser Sachgütern) Dienste von Individuen, und was 
diese in der einzelnen, concreten Richtung engagirt, ihr 
Thun ordnet und leitet, sind wieder persönliche Dienste 
von Individuen. Kur die Individuen können persönliche 
Dienste leisten, der Staat, welcher eine Beziehung zwischen 
Menschen, aber keine wirkliche, sondern nur eine fingirte 
Persönlichkeit ist, kann das nicht, weil er eben als Per
sönlichkeit nicht existirt. Mag man also immerhin, wenn 
man will, persönliche Dienste den Gütern subsumiren : die 
Gemeinzwecke werden verwirklicht durch Sachgüter und 
persönliche Dienste von I n d i v i d u e n . Nur die Betäti
gungen der Letzteren sind die Leistungen, von denen ge
sprochen werden kann. Die „Leistungen" des „Staates" 
bestehen in dem, was die als Organe der Gesammtbeit 
handelnden Menschen gethan haben. Das ist aber — das 
befriedigte Gemeinbedürfniss! Zwischen demselben und 
jenen Dingen, welche die Befriedigung verursachten, liegt 
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keine Zwischenursache. Wollte man einwenden: der Bestand 
des Staates sei doch mit Ursache der erfolgten Wirkung, 
denn sonst würden jene persönliche Dienste nicht geleistet 
worden sein, so würde man übersehen, dass das nicht 
unter die Kategorie der Leistungen, sondern der „Verhält
nisse" gehört, von welchen sogleich zu handeln sein wird 
Indem man aber mit den ,.Leistungen des Staates" eine 
Zwischenursache einschiebt, die factisch nicht existirt, 
confundirt man diese „Gemeingüter" mit den ..Gemein
bedürfnissen/ Ein einziges concretes Beispiel macht dies 
klar. Das Recht finden, das Recht setzen, das Recht wahren, 
alles dies sind persönliche Dienste, Leistungen von Indivi
duen, der Effect ihrer Bethätigung ist die Rechtsordnung, 
die Befriedigung des Gemeinbedürfnisses der Rechtsordnung 
Mit jener Schlussfolgerung kommt man also zu einem 
Selbstwiderspruche, zu einer Verwirrung der Begriffe. Ecla-
tant ist dies bei W a g n e r und zwar gerade in der Stelle, 
in welcher er für die Einbeziehung der Dienste in die 
Güter den entscheidenden Grund angibt. Als solchen führt 
er an, was wir soeben als Consequenz erkannt haben. „Der 
entscheidende Grund für die Einbeziehung der Dienste in 
die wirtschaftlichen Güter liegt darin, dass die Befriedi
gungsmittel eben unmöglich nur in Sachgütern bestehen 
können, weil die Bedürfnisse sich nicht bloss auf solche, 
sondern auf p e r s ö n l i c h e Diens te (namentlich auch 
des S taa tes , wie Rechtsschutz und Förderung aller Art) 
beziehen"! Ja, diese Dinge: „Rechtsschutz und Förderung 
aller Art", das sind doch die Zwecke, die Aufgaben des 
Staates, somit die G e m e i n b e d ü r f n i s s e * ) ! DieJLfii-
stung;en des .Staates öilld„Jj.fi_J3jiJiirinip^4_Mrnßn rinv,ftr-
nicMJ^ejGjiiex_Jsein. Die Mittel ihrer Befriedigung sind 
persönliche Dienste der als Organe des Staates fungirenden 
Individuen, nicht des Staates selbst. Dass man dieselben 
nicht als Güter zu bezeichnen braucht, wollen wir beweisen. 

*) Man sieht also, dass die Behauptung im vorausgehenden §. Hü 
betreffs der Unsicherheit der Begriffe wohl zutreffend ist. 
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Aber selbst wenn der Beweis nicht erbracht würde ; wenn 
man nach wie vor persönliche Dienste. Dienste der Indi
viduen, als Güter ansehen wollte, ist klar, dass man die 
„Dienste des Staates" nicht mit jenen verwechseln darf, 
da diese eben der Effect derselben sind. 

Es ist mithin ganz und gar nicht nothwendig, die 
persönlichen Dienste als Güter aufzufassen, um von Dien
sten, Leistungen des Staates sprechen, d. h. ökonomisch 
abhandeln zu können, denn letzteres ist nicht nur nicht 
geboten, sondern geradezu irreführend; es erschüttert den 
kaum gewonnenen Grundbegriff der Staatswirthschaft, den 
des Gemeinbedürfnisses. Wenn man von Staatsleistungen 
spricht, muss man entweder die befriedigten Gemeinbe
dürfnisse oder die Leistungen der Individuen, welche Staats
organe sind, meinen. Die Staatsleistungen in ersterem 
Sinne können allerdings als ein Gut betrachtet werden. 
/. B. hinsichtlich der Bestimmung des Menschen u dgl. 
gerade so wie das Individualbedürfniss der Ernährung als 
Gut (Mittel) gegenüber der Erhaltung des Lebens und ver
mittels der letzteren weiter gegenüber den verschiedenen 
Zwecken des Menschenlebens. Aber das ist nicht mehr der 
Ökonomische Sinn des termmus. Für uns sind diese Dinge 
Bedürfnisse, die wir in unserer Wissenschaft als gegeben 
zu Grunde legen müssen. Als Güter sind also die „Staats
leistungen" nicht richtig gewürdigt und folglich entfällt 
auch alles, was weiter aus der Thesis gefolgert werden kann. 

Etwas Anderes ist es, ob die persönlichen Dienste 
der I n d i v i d u e n als Güter zu erklären sind, um die 
Staatsthätigkeit ökonomisch zu begreifen. Das ist eben 
eine Frage, auf welche wir noch zurückkommen. 

Vorher ist noch der Auffassung des Staates als „Ver-
hältniss*' — und damit uU Gut — zu gedenken. Es pflegt 
solche mehr als eine Consequenz der Charakterisirung 
anderer „Verhältnisse • als Güter, denn als Grund für letz
teres hingestellt zu werden. 

In dem Punkte ist vorerst Folgendes auffällig. Wenn 
man die Leistungen des Staates als Güter aufführt, wozu 
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braucht man noch den Staat selbst als Gut hereinzuziehen, 
indem man ihn, als ein „Vcrhältniss", dazu stempelt ? 
Wenn der persönliche Dienst eines Individuums ein Gut 
ist, scheint das Vertragsverhältniss, in Folge dessen er 
Jemand geleistet wird, doch wohl überflüssiger Weise 
ebenfalls als Gut qualificirt zu werden. Denn aus dem 
nämlichen Grunde, aus welchem man dies vornimmt, müsste 
man dann auch weitere Ursachen des Endresultates, z. B. 
Umstände, welche wieder das Vertragsverhältniss verur
sacht haben oder die betreffende Person in Stand setzen 
die Leistung zu vollbringen, als Güter herbeiziehen. Dann 
würde offenbar der Nutzen des Begriffs sich verflüchtigen. 
Die Qualificirung des Staates zum Gute hat übrigens auch 
eine merkwürdige Folge: Wir sehen da ein Gut, welches 
».persönliche" Dienste leistet; gewiss eine wirthschaftliche 
Rarität!*) 

Nachdem sich uns nun eben ergab, dass wir von den 
Leistungen des Staates abzusehen haben, bliebe vielleicht 
die Gutsqualität des Staates als „Verhältniss" aufrecht 
und von Nutzen ? Mit nichten. Denn wir sehen, dass der 
Causalzusaminenhang zwischen dem erreichten Zwecke und 
dem Mittel auf (die Sachgüter und) die Bethätigung der 
Individuen weist. Die Existenz des Staates ist eine weiter
liegende Ursache, neben anderen solchen. Wegen eines 
derartigen Zusammenhanges des Endeffectes mit dem in 
Rede stehenden Dinge dasselbe als Gut zu erklären, hies.se 
den nämlichen Fehler begehen, den man beging, als man 
Fähigkeiten, Kenntnisse, Kraft, Moralität der Menschen 
als Capitalien und damit als Güter qualificirte. Indem man 
den Staat selbst als Ursache der Bedürfnissbefriedigung 
in's Auge fasst, übersieht man leicht, wo wirklich das 
Gutsverhältniss liegt und es darf behauptet werden, dass 
jene Auffassungsweise mit Schuld daran ist, dass der 

*) Die Curiosität ist damit noch nicht erschöpft. Dieses Gut, 
Staat, hat auch Bedürfnisse 1 ist dann aber auch eine Wirthschaftsform 
zur Erzeugung von Gütern — ein wahrer Proteus! 

http://hies.se
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einfache, klare Zusammenhang der Dinge so lange miss
achtet ward. 

Es erscheint aber geradezu logisch unzulässig, nach 
der Feststellung des Begriffes des Gemeinbodürfnisses noch 
den Staat als Befriedigungsmittel ihm gegenüberzustellen. 
Ersichtlich ist ja der Staat (d. h. die verschiedenen Formen 
der collectivistischen Gebilde) im Begriffe des Gemein
bedürfnisses vorausgesetzt. Dass derartige Z w e c k e von 
den Menschen gesetzt werden, wie sie im Collectivbedürfniss 
zu Tage treten, davon ist der Staat Ursache. Darin liegt 
schon eingeschlossen, dass eben der Verband von Menschen, 
in welchem sie die Zwecke setzen, auch deren Realisirung 
anstrebt, und es ist dann eben logisch nicht statthaft, erst 
auf den Verband als Aussending zu recurriren. 

Der Standpunkt des Verfassers in der bewussten 
Controverse ist, dass er die Rechte und Verhältnisse als 
Güter nicht anerkennt. Aber selbst, wenn das angenommen 
wird, ist wohl durch Vorstehendes evident geworden, dass 
dann allenfalls Rechte und Verhältnisse im Staate als 
Güter betrachtet werden mögen, es aber nicht angehe, den 
Staat selbst als Gut hinzustellen. 

Ueberhaupt hat Letzteres Consequenzen, welche durch 
ihre Ungeheuerlichkeit wohl am eindrucksvollsten die 
Falschheit der Prämisse erweisen. Wenn der Staat ein 
Gut ist, so muss es Wirthschaftssubjecte geben, für welche 
er das Gut ist. Welche sind diese Wirthschaftssubjecte? 
Die Gesammtheit der im Staate Verbundenen, also ein-
schliessend alle Generationen während des Staatsbestandes ? 
Das ist ja der Staat selbst. Also die einzelnen, je lebenden 
Personen im Staate, seien ihrer noch so viele? Wenn 
das der Fall ist, so müssen ja diese Individuen das wirth-
schaftliche Gut „Staat" irgendwie erwerben. Nun führt 
W a g n e r in § 10 der „Grundlegung" als Arten der Er
werbung wirtschaftlicher Güter für das einzelwirthschaft-
liche Subject (worunter nach § 51 wieder die juristische 
Person des Staates, resp. der Gemeinde etc. zählt, so 
dass der Staat sich selbst erwürbe!) ohne Unterscheidung 
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innerhalb der Güter, mithin für alle Güter giltig, auf: die 
eigene Arbeitsleistung der Bedürftigen, Tausch, freiwillige 
unentgeltliche Ueberlassung seitens des Verfügers an den 
Bedürftigen, zwangsweise unentgeltliche oder nur generell 
entgoltene Ueberlassung. Durch eine dieser Erwerbsarten 
müsste das Gut Staat von den Bedürftigen erworben werden. 
Doch kann es wohl die Erwerbsart genereller, nur ein
seitig festgesetzter Vergeltung nicht sein, denn sie wird 
sofort als Erwerbsart der Leistungen des Staates, also 
nicht des Staates selbst, aufgeführt. Die Absurdität liegt 
auf der Hand; dass Wagner sie nicht beabsichtigt hat, ist 
selbstverständlich, aber bei consequentem Denken findet man 
sie in seiner Darstellung und er bestärkt sogar gelegentlich 
die logische Ungereimtheit durch Wendungen, wie: dass 
der Staat ein sehr wichtiger Bestandtheil des Volksver
mögens oder das wichtigste stehende Capital (Immaterial-
capital) der Volkswirtschaft sei! Mit solcher unwissen
schaftlicher Redeweise muss endlich einmal aufgeräumt 
werden, wenn man zu einer wirklichen ökonomischen 
Theorie des Staatslebens gelangen will. 

So kommen wir zu dem Ergebnisse, dass, was den 
Gutsbegriff in der Staatswirthschaft anbelangt, weder der 
Staat selbst unter die Güter eingereiht werden darf, noch 
„Staatsleistungen" als Güter anzuerkennen sind. Letztere 
sind die Gemeinbedürfnisse, welche durch Güter befriedigt 
werden. Zu diesen Gütern zählen nach der mehrgedachten 
Theorie die Leistungen der Individuen im Dienste des 
Staates. Hier wird dagegen die Ansicht vertreten, nicht 
solche Dienste selbst, sondern die Güter (Sachgüter), welche 
die Leistung der Dienste den Individuen ermöglichen, 
seien die Dinge, welche als Befriedigungsmittel den Col-
lectivbedürfnissen gegenüberzustellen kommen. 

Dies führt uns zu der bekannten Controverse. 

§. 35. Ausscheidung der Dienste überhaupt, sowie der 
Verhältnisse, aus dem Gutsbegriffe. Beschäftigen wir uns vor
erst speciell mit den Dienstleistungen. Da wirft sich zu-

Sax, Staatswirthschaft. 14 
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nächst die Frage auf, ob, wenn man sie unter die Güter rechnet, 
das Nämliche nicht auch in Betreff der Arbeitsleistungen 
geschehen müsse, so dass jenes nur ein Unterfall des 
letzteren ist? Ueber die Frage nun, ob die Arbeitsleistungen 
als Güter zu qualificiren seien, wird bei dem nächsten Grund
begriff, eben dem der Arbeit, zu sprechen sein und es 
bleibt daher diese Seite des Gegenstandes zweckmässiger 
Weise für später vorbehalten. 

Die Subsumtion der persönlichen Dienste unter die 
Güter erfolgt vor allem mittels jenes logischen Lapsus, 
welcher darin besteht, im Obersatze einen unbestimmten 
Ausdruck zu gebrauchen, um dann denselben in einer ver
schiedenen Bedeutung anzuwenden*). Man stellt damit 
zwei Ursachen der Erreichung von Lebenszwecken einander 
gleich: die in der äusseren Natur gelegene und die in dem 
Mitmenschen "zu findende?"Beide sind aber keineswegs 
gleichartig. Die erstero gilt für den Menschen schlechthin, 
für die Menschheit, die letztere nur je für den einzelnen 
concreten Menschen in seinen Beziehungen zu anderen 
Menschen. Und jene schliesst die Zweckerreichung unbe
dingt in sich, während diese an die Bedingung geknüpft 
ist, dass bezüglich anderer Zwecke vorerst die erste Ur
sache für die letztgedachten Menschen wirksam sei, d. h. 
dass diese Menschen, welche Anderen Dienste leisten sollen, 
ihre Bedürfnissbefriedigung durch Einverleibung von Aussen
dingen vornehmen können^' Jenes ist eine letzte Ursache, 
diese hingegen eine Zweckerreichung, die erst von der erst
gedachten, allgemeinen Ursache menschlicher Bedürfniss-

*) Hermann allerdings macht sich solchen Vorgehens nicht 
schuldig. Er fasst aber den Begriff des Bedürfnisses so weit, dass er 
ganz unbestimmt wird. „Der Begriff des Mangels muss sehr weit 
gefasst werden. Denn bald ist es die Aufnahme von materiellen 
Gegenständen in den Lebenskreis des bezüglichen Subjectes, bald der 
unmittelbare Genuss von Dienstleistungen Anderer, bald die Verstär
kung der Thätigkeit des Einzelnen durch Beihilfe Anderer, zur Er
reichung gleichartiger oder gemeinsamer Lebenszwecke, was jenem 
Mangel abhilft." („Staatsw. Unt." II. Aufl. S. 6.) 
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befriedigung abhängt. Wenn man nun beide zusammenfasst, 
als Güter bezeichnet, und von den Gütern etwas aussagt, 
was für die erstere, die „Sach" -Güter, gilt, weil es von den 
Merkmalen derselben deducirt ist, so kommen selbstver
ständlich arge Dinge zum Vorschein. Die Kategorien der 
Production, des Werthes, des Tausches, der Kosten u. a. 
werden da sorglos auf die Güter insgesammt angewendet, 
man hat aber nur die Sachgüter im Auge. Wendet man 
das hier Gesagte aber auch auf die Dienstleistungen an, 
so ergeben sich logische Ungeheuerlichkeiten. 

Es wird genügen, wenn wir an der Darstellung Eines 
der jetzt in der volkswirtschaftlichen Theorie tonangeben
den Autoren die Consequenzen dieses Sachverhaltes nach
weisen ; an den Theorien W a g n e r's, der sich im Ganzen hier 
an Hermann anschliesst*). W. theilt die Güter zuoberst 
ein in innere und äussere. Innere Güter werden in persönli
chen Diensten ihres Besitzers zu äusseren Gütern eines Ande
ren. Die äusseren Güter sind entweder wirtschaftliche oder 
freie, jenachdem ihre Erlangung dein Begehrer Opfer (Arbeit) 
kostet oder nicht. Die persönlichen Dienste sind mithin wirt
schaftliche Güter. Unmittelbar anschliessend gibt W. die be
reits erwähnte Uebersicht der Arten der Erwerbung wirt
schaftlicher Güter seitens des einzelnen Bedürftigen. Als erste 
Erwerbsart wird angeführt dia Selbstgewinnung, Eigenpro-
duetion, „welche die Güter unmittelbar durch Arbeitsleistung 
des Bedürftigen selbst schafft, indem die Arbeit, stets unter 
Mitwirkung der Natur, auf die erstmalige Natural-Ge-
winnung der bedurften concreten Güter gerichtet wird". 
Nun, wie gestaltet sich diese Erwerbsart bei den Gütern 
der „persönlichen Dienste". Der Bedürftige stellt die Güter 
durch eigene Arbeit her! Die Dienstgüter stellt aber doch 
nicht der Bedürftige, sondern der Leistende her; wie kann 
der Bedürftige sie durch eigene Arbeit erstmals naturaliter 
gewinnen?! Wie stellt der Kranke den Rath des Arztes 
durch eigene Arbeit her? Unmöglich. Folglich greift bei 

*) „Grundlegung", g§. 5 ff. 
14* 
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dieser Gasse der Güter die ursprünglichste Erwerbsart 
niemals Platz. Da sehen wir sofort etwas von den Gütern 
Ausgesagtes für die Eine Unterart derselben nicht zu
treffen. Die Arbeitstheilungl wird man einwenden. Wir 
kommen auf selbe zurück. Aber sogleich hier mag bemerkt 
werden: Bei der Arbeitsteilung erzeugt Jeder durch Eigen
gewinnung Güter, die er mit Anderen austauscht; erstmals 
von Jemand hergestellte Güter werden da ausgetauscht. 
Wollte man das auf unseren Fall anwenden, so müsste 
man der Meinung sein, der persönliche Dienst sei zuerst 
das Gut des Leistenden, also der Rath des Arztes, ertheilt 
dem Kranken, das Gut des Arztes. Das ist doch eine starke 
Zumuthung. Mit Recht widerstrebt ihr W. selbst. Er sieht 
zwar die Kenntnisse des Arztes als dessen inneres Gut 
an, meint, dieses könne in den Diensten zu dem äusseren 
Gute des Kranken werden, aber dass er den Rath des 
Arztes, ertheilt einem Anderen, als äusseres Gut des Arztes 
ansehe, davon ist er doch fern. Das innere Gut wird jedoch 
nicht ausgetauscht, nur äussere Güter können wirthschaft-
liche sein und getauscht werden. 

Dies führt sofort zum zweiten Punkte. Als anschlies
sende Erwerbsart der wirthschaftlichen Güter nach der 
Eigengewinnung führt W. die mittelbare an „durch den 
Tausch oder den Credit, indem freiwillig andere wirth-
schaftliche Güter gegen e igene wirthschaftliche Güter 
angenommen werden". Das heisst: Jeder gibt eigene Güter 
gegen Güter des Anderen und nimmt letztere dafür ent
gegen. Nun sind die Sachgüter der Dienste-Empfangenden 
zwar eigene Güter, die Dienste sind aber — nach dem 
soeben Citirten — auch Güter des Empfängers, nicht eigene 
Güter des Leistenden. Man löse einmal das Räthsel, wieso 
z. B. die Leistung eines Lehrers sein eigenes Gut sein, 
se in Bedürfniss nach Wissen befriedigen soll 1 Folglich 
kann kein Tausch stattfinden oder vielmehr, was stattfindet, 
ist nicht Tausch (oder Credit). Wir haben mithin in den 
Diensten Güter vor uns, welche weder selbst producirt 
noch mittelbar erworben werden können. Die wichtigsten 
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Aussagen, welche von den Gütern allgemein gemacht wer
den, erweisen sich sofort als hinfällig betreffs dieser einen 
Classe der Güter. Das allein sollte schon genügen, die be
treffenden Dinge nicht in Einen Begriff zusammenzu-
schweissen. 

Aber nicht genug der logischen Steine des Anstosses. 
Als dritte Erwerbsart wird beschrieben die freiwillige un
entgeltliche Ueberlassung wirtschaftlicher Güter seitens 
der Verfüger an die Bedürftigen. Das ergibt eine weiter« 
Collision. Die Dienstleistungen wurden als wirtschaftliche 
Güter bezeichnet, weil „deren Erlangung dem Begehret* 
Opfer (Arbeit) kostet." Offenbar ist der Gedanke: der 
Rath des Arztes, die Thiitigkeit des Lehrers kostet dem 
Begehrer, dem Kranken, dem Lernenden, Opfer, indem 
er den Leistenden honoriren, resp. Arbeit aufwenden mus-», 
um sich die Sach-Güter, mittels welcher er honorirt, zu 
beschaffen. Nun werden in zahllosen Fällen Dienste solcher 
Art unentgeltlich geleistet, die Erlangung derselben kostet 
dem Begehrer kein Opfer. Folglich müssen die Dienste 
damit aufhören, ein wirthschaftliches Gut zu sein. Dor 
eiwähnte unentgeltliche Erwerb, z. B. der Erwerb in den 
Fällen des Geschenkes, des Almosens, der Familienbezie
hungen, überhaupt der werkthätigen Menschenliebe, sämmt-
lich Fällen, in denen das eben Gesagte eintritt, wird ja 
aber als eine Art des Erwerbs w i r t s c h a f t l i c h e r 
Güter aufgeführt. Was ist also richtig? Eines von Beiden 
muss falsch sein: entweder die Defiaition der wirthschaft-
lichen Güter oder die Behauptung, dass unentgeltliche 
Gewährung eine Art des Erwerbs wirthschaftlicher Güter 
sei. Denn wenn in dem Falle die Dienste aufhören, ein 
wirthschaftliches Gut zu sein, d. h. ein freies Gut werden, 
dann muss das auch von anderen Gütern gelten und es 
werden daher alle Sach-Güter, welche Anderen von ihrem 
Besitzer unentgeltlich übertragen werden, eo ipso zu freien 
Gütern und es muss folglich die caritative Erwerbsart der 
w i r t h scha f t l i ehen Güter aus der Liste gestrichen 
werden. Das wird man freilich nicht zugeben wollen und 
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mit Recht. Dann findet aber in den gedachten Fällen ein 
Erwerb wirtschaftlicher Güter statt. Die betreffenden 
Güter hören nicht auf, wirthschaftliche zu sein. Folglich 
mu88 die Definition der wirthschaftlichen Güter aufgegeben 
werden? Nein, auch wirthschaftliche Güter, d. h. solche, 
welche Arbeit gekostet haben, können auf Andere frei
willig ohne Gegenleistung übertragen werden, es muss nur 
die Definition der wirthschaftlichen Güter anders gefasst 
werden, nämlich so, dass sie die ursprüngliche Gewinnung 
durch naturale Production mittels Arbeit in's Auge fasst*). 
Lediglich dadurch, dass die Definition gerade mit Rück
sicht auf die Dienste, bei welchen eine erstmalige naturale 
Eigenproduction nicht stattfindet, in jenem unbestimmten 
Sinne gefasst wird, eigentlich doppelsinnig, führt sie zu 
solch' widerspruchsvollen Consequenzen. Die richtige Defi
nition passt dann aber eben nur auf Sachgüter und schliesst 
die Dienste aus. In der Sache selbst kann natürlich kein 
Zweifel sein. Es ist selbstverständlich, dass Dienste ent
geltlich wie unentgeltlich geleistet werden können. Dass 
aber, der einfache und klare Sachverhalt im Gewände 
der besprochenen Theorie ein so krauses Bild gewährt, 
wird eben als Einwand gegen dieselbe geltend gemacht. 

Die soeben vorgebrachten Bedenken schwinden, wenn 
man die Dienste als eigene äussere Güter der Leistenden 
betrachtet; eine Auffassung, mit welcher wir uns bei dem 
Begriffe der Arbeit noch zu beschäftigen haben werden. 
Allein damit ist auch wieder wenig gewonnen, denn neue 
Einwürfe erheben sich auf Grund dessen, nicht minder 
gewichtig wie die eben angedeuteten. Acceptirt man jene 
Basis, dann ist fraglos das Diensteleisten eine Production, 
ein Hervorbringen von Gütern mittels Arbeit. Diese Fol
gerung war ja gerade der Grund der ganzen theoretischen 
Auffassung. Man stempelte die Dienste überhaupt zu Gütern, 

*) Uebrigens können auch Güter, welche nicht durch Arbeit pro-
ducirt wurden, wirthschaftliche sein, nämlich sobald sie in einer hinter 
dem Bedarfe zurückbleibenden Quantität vorhanden sind 
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weil man sie ökonomisch nur würdigen zu können glaubte, 
indem man das Diensteleisten als eine Production erweist, 
Consequent musste man auch das „Einkommen" derDienste-
Leistenden als „ursprüngliches" ansehen, d. h. direct einen 
Ertrag darstellendes und machte daher Front gegen die 
entgegengesetzte Anschauung der älteren Theorie, die der 
Natur der Dinge weit mehr entsprechend war. So wendet 
sich Wagner*) in diesem Sinne gegen Rau, dass derselbe 
irriger Weise das Einkommen der nicht an der Sachgüter-
production betheiligten Personen, insbesondere das für 
persönliche Dienste bezogene, als ein abgeleitetes ansehe. 
Diese Anschauung müsse vom Standpunkte der jetzigen 
Wissenschaft aufgegeben werden, die das Einkommen ..Jedes, 
also auch desjenigen, der nur persönliche Dienste leistet, 
als ursprüngliches, als sein (!) Einkommen" erkläre. Und 
das thue sie, weil eben die Dienstleistungen nicht bloss 
vortheilbaft, sondern unentbehrlich sind und eben deshalb 
einer organischen Auffassung der Volkswirthschaft auch 
nur die Behandlung der Dienste als wirthschaftliche Güter 
und die „Productivität" der Dienste entspreche. 

Nun sehen wir einmal — in Ergänzung des vorhin 
betreffs der Eigengewinnung Bemerkten — näher zu, ob 
sich die Merkmale der Production bei der Dienstleistung 
wiederfinden. Allgemein angenommen ist, dass die Pro
duction in der Einwirkung des Menschen auf die Natur 
mittels der Arbeit bestehe, zu dem Ende und mit der 
Wirkung, ein seinen Bedürfnissen entsprechendes Ding, 
Gut genannt, zu gewinnen. So beschreibt auch Wagner 
den Vorgang bei Charakterisirung der Eigengewinnung 
wirthschaftlicher Güter. Findet das auch bei den Diensten 
statt? 

Die Arbeit mag sich in der Leistung darstellen. Worin 
äussert sich aber die „Mitwirkung der Natur" ? Wir vermögen 
sie nicht zu entdecken. Sie ist in der That nicht vorhanden 
und so zeigt sich, dass bei der Diensteproduction dieses 
eine wesentliche Agens, der „Naturfactor", ganz entfällt! 

*) „Grundlegung", L, §. 84. 
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W. selbst kommt zu dieser Consequenz. Seinen Aus
fuhrungen zufolge sind die Dienstleistungen eine Production 
ohne volkswirtschaftliche Productionskosten. Als solche 
macht W. namhaft „den Werth der verbrauchten Stoffe 
und den Werthbetrag der Abnützung der Arbeitsinstru
mente." *) Eben dies kommt bei den Diensten in Wegfall. 
Stoffe werden bei den Diensten an sich nicht consumirt 
und wenn „Arbeitsinstrumente" dabei gebraucht werden, 
so ist es etwas ganz Accidentelles, das von der Dienst
leistung als solcher verschieden ist, wie z. B. die Lehrtätig
keit von dem Consum der dem Schüler gehörigen Bücher. 
Man beachte nun den unvermeidlichen Selbstwiderspruch, 
welcher folgt. Das „unbedingt nothwendige Mittel zur Er
tragsgewinnung" nennt W. 1. c. diese volkswirtschaftlichen 
Kosten. Nun ist die Leistung von Diensten nach der in 
Rede stehenden Theorie eine Ertragsgewinnung, denn sio 
gewährt ja ein ursprüngliches Einkommen! Diese Er
tragsgewinnung vollzieht sich also ohne das „unbedingt 
n o t h w e n d i g e Mittel". In der That spricht W. ausdrück
lich von solchen eigentlich volkswirtschaftlichen Kosten 
auch nur bezüglich der Sachgütergewinnung! „Mit diesen 
Kosten wird die Mitwirkung der Natur und ihrer Kräfte 
an der Production erkauft", fährt er fort. Folglich findet 
solche Mitwirkung der Natur und ihrer Kräfte nicht statt, 
wo solche Kosten nicht vorhanden sind. Also, wie gesagt, 
eine „Production" ohne Mitwirkung des Naturfactors I Die 
„innere Natur1* des Diensteleistenden kann nicht als Ein
wand entgegengehalten werden, denn für die Mitwirkung 
d i e s e r wird ja das Einkommen direct bezogen: jene 
„einzelwirthschaftlichen'* Kosten, welche „die Einzelwirt
schaft für die Mitwirkung des leitenden Wirthschafts-
subjectes mit seiner Arbeit . . . . ansetzt" und die „volks
wirtschaftlich nicht Kosten, sondern Reinertrag des Wirth-
schaftsbetriebes" (ursprüngliches Einkommen) sind. Man 
sieht, es ist so, wie oben bemerkt wurde: Bei der vorlie-

*) „Grundlegung«, I., §. 83. 
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genden Art der „Production", den Diensten, mangelt ein 
wesentliches Merkmal. Nicht der Fehler Wagner's ist es, 
dass er in die bemerkten Widersprüche verfallt, er m u s s t e 
sie begehen in Folge der Theorie. Wollte man aber den 
Begriff der Production auf Sachgüter beschränken, dann 
hat man eben eine von der Leistung von Diensten ver
schiedene Erscheinung vor sich. Welchen Zweck soll es 
dann haben, diese Dinge vorerst in einen Begriff zusammen
zufassen ? 

Man wende einmal andere ökonomische Kategorien 
auf die Dienste an, z. B. Vermögen, Reichthum. „Ein in 
einem Zeitpunkte vorhandener Vorrath w i r t s c h a f t 
l i che r Güter als realer Fonds für die Bedürfnissbefrie-
digung" ist das Vermögen im rein ökonomischen Sinne 
und ausdrücklich wird betont, dass alle oben genannten 
Arten wirthschaftlicher Güter zu diesem Vermögen gehören, 
also insbesondere auch Dienste wie ^Verhältnisse". Es wäre 
interessant, zu erfahren, wie Dienste, wohlbemerkt: die ein
zelnen Leistungsacte, einen „realen Fonds" für die Bedürf
nissbefriedigung abgeben können. Nicht die Qualitäten, 
welche die Dienste ermöglichen, sind eingeschlossen, denn 
diese sind ja innere, sind nicht einmal äussere, geschweige 
wirtschaftliche Güter. Nur mittels eines logischen Ver
stosses kann man Sachgüter-Vermögen und Arbeits-Ver
mögen als Unterarten eines Begriffes hinstellen, indem 
man das eine Mal unter Vermögen Aussendinge, das andere 
Mal ein „Können", eine Eigenschaft des Menschen, ver
steht ! Wagner macht diesen Verstoss auch nicht. Des fair 
play der Argumentation halber wurde die Einräumung 
gemacht, die Dienste seien Güter der Leistenden. Nun 
sehe man einmal, wie ein solcher Dienst ein vorhandenes, 
zur Bedürfnissbefriedigung verwendbares Gut sein kann 
gleich einem Sachgute, das im Vermögen inbegriffen ist. 
Bevor der Dienst geleistet ist, existirt das „Gut" nicht, 
und nachdem derselbe geleistet ist, existirt das Bedürfniss 
nicht mehr, ist übrigens auch das „Gut" consumirt. Die 
Dienste gehören somit in der That, wie W. an einer Stelle 
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einzuräumen geneigt ist*), gar nicht zu dem Vermögen. 
Man sollte doch meinen, dass es als ein ernster Einwand 
gegen die Einbeziehung in einen Begriff zu betrachten ist, 
wenn sogleich eine höchst wichtige Kategorie nicht auf 
den Begriff in seinem gesammten Umfange anwendbar 
erscheint. Oder die Kategorie „Iieichthum" : ein grosses Ver
mögen. Zufolge der zurückgewiesenen Theorie wäre jenes 
Volk ein reiches zu nennen, dessen Angehörige recht viel 
Dienste von Aerzten (wegen unbefriedigender Morbiditäts-
verhaltnisse), von Advocaten und Richtern (wegen schlechter 
Rechtseinrichtungen oder verbreiteter Processsucht), von 
Militär (wegen unsicherer politischer Lage) u. dgl. con-
sumiren, ebenso reich wie ein anderes, welches Güter
mengen gleicher Grösse, die jenes zur Bezahlung der er
wähnten Dienstlcistenden aufwenden muss, zu directer 
Bedürfnissbefriedigung oder gemehrter Production zu ver
wenden in der Lage istl Und vollends die Begriffe des 
"Werthes und der Kosten, des Tausches, angewendet auf 
die Dienstgüter. Bei Hermann finden wir**) unter den 
Bedürfnissen aufgezählt auch „geschlechtliche und Familien
beziehungen." Die diesen entsprechenden Güter wären 
offenbar „Dienstleistungen-, welche die in den genannten 
Beziehungen begriffenen Menschen einander gewähren. 
Welch' interessunte Perspectiven eröffnen sich da. Von 
den, den ersten der genannten Bedürfnisse entsprechenden 
Diensten wollen wir nicht ausdrücklich reden. Um also 
nur bei den Familienbeziehungen zu verweilen: welche Er
weiterung des ökonomischen Horizontes thut sich unserem 
Blicke auf! Ein Volkswirih jener Richtung wird die mit 
seiner Frau gewechselten Küsse als Gütertausch betrachten, 
und anregend wird es sein, wenn er die Gesetze des An
gebotes und der Nachfrage auf diesen Tausch von Dienst
leistungen anwendet. Sollte er vielleicht auch da wieder 
bestätigt finden, dass der Preis bei steigendem Angebot 
sinkt, mit der Nachfrage steigt — was hier übrigens 

*) „Grundlegung", §. 19, S. 28. 
**) „Staatsw. Unters." II. Aufl., S 98. 
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keineswegs stets zutreffend zu sein scheint — so werden 
ihm noch das Werthgesetz und die Kosten einige Schwierig
keiten machen. Und wenn er gar das Bedürfniss der Fort
pflanzung in Betracht zieht, so kann er sich selbst noch 
als Capital betrachten, denn er ist dann die Ursache der 
Hervorbringung eines Gutes, und die Anwendung der Werth-
gesetze auf diesen speciellen Fall kann ihm dann wieder 
einiges Kopfzerbrechen bereiten. 

Es würde einem humoristischen Talente nicht schwer 
werden, eine förmliche Parodie der volkswirtschaftlichen 
Theorie durch Ausspinnen des angedeuteten Themas zu 
liefern. Die Absurdität der Consequenzen, welche mit 
logischer Nothwendigkeit aus der in dem bezüglichen 
Gutsbegriffe gegebenen Prämisse folgen, ist wohl die kräf
tigste Kritik der letzteren selbst und es erschiene daher 
höchlich angezeigt, dass die Iheorie endlich mit der so 
beschaffenen Lehre entschieden breche. 

Sie hielt offenbar hauptsächlich mit aus dem Grunde 
so lange an ihr fest, weil sie auch die Qualificirung der 
Rechte und Verhältnisse als Gut zu benöthigen meinte. Um 
nun nicht auf dasjenige zurückzukommen, was Andere schon 
in letzterer Hinsicht ausgeführt haben, mag bloss bemerkt 
sein, dass z. B. der Vermögensbegriff nichts weniger als 
geklärt erscheint, wenn man Hechte in ihn als Güter ein
rechnet. Der Werth einer Forderung, die Jemand in seinem 
Vermögen in Ansatz bringt, existirt in Wirklichkeit gar 
nicht. Werth haben nur diejenigen Güter, welche in Folge 
der Forderung thatsächlich in die Verfügungsgewalt jenes 
WTirthschaftssubjectes eintreten; er mag die Forderung noch 
so hoch bewerthen: wenn der Schuldner nicht zu zahlen 
im Stande ist, ist sie eben 0 werth. Die Einsicht in die 
Natur der wirtschaftlichen Dinge wird viel klarer, wenn 
man diese Beziehungen zwischen den Menschen wohl 
scheidet von dem sachlichen Substrate derselben; sociale 
Beziehungen zwischen den Menschen, welche einen Güter
übergang zwischen Wirthschaftssubjecten zur Folge haben, 
nicht länger identificirt mit Gütern selbst, den aus der 
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äusseren Welt beschafften Bedingungen unseres Zweck
lebens. An dieser geläuterten Anschauung der Dinge wollen 
wir hier festhalten. 

§. 36. Erscheinungsformen des Gutes in der Staatswirth-
schaft: die öffentlichen Güter. Das Wesen der Erscheinung 
des Gutes in dem soeben bestimmten Umfange des Be
griffes ist in der Staatswirthschaft ganz das nämliche wie 
in der Privatwirthschaft. Da die Theorie über dasselbe zu 
vollständiger Klarheit gelangt ist, bedarf es einer weiteren 
Ausführung zu diesem Punkte nicht. Die äussere Form 
ergibt die Einkleidung in den Collectivbesitz, worüber das 
Erforderliche bereits oben (iu §. 26) bemerkt wurde. Die 
öffentlichen Güter sind uns Objecte des Collectivbesitzes, 
theils in demselben bereits begriffen, theils eben in der 
Einbeziehung in denselben befindlich. Die bekannten Ein-
theilungen der Güter nach ihren verschiedenen Merkmalen 
finden mithin hier eben so wohl wie in der Privatwirth
schaft Anwendung. Nur die Formen der Zweckverwendung 
der Güter in der Staatswirthschaft erscheinen speciell be-
merkenswerth. 

Wie wir bereits wissen, gibt es Collectivzwecke, die 
auf communistische Consumtion von Gütern selbst gerichtet 
sind, sei es, dass damit ein reines, sei es, dass ein ge
mischtes Collectivbedürfniss vorliegt. Hier ist die directeste 
Zweckbeziehung der Güter zu den verbundenen Individuen 
vorhanden und man kann daher ganz wohl Güter dieser 
Bestimmung, als „Güter für den Gemeingebrauch" oder 
„allgemeines Genussgut", in der Gesammtmenge der Güter 
in der Staatswirthschaft ausscheiden. 

Den Gegensatz bilden Güter, welche nicht direct von 
den im collectivistischen Verbände begriffenen Personen 
individuell in Realisirung des Collectivzweckes consumirt 
werden, sondern welche behufs Erreichung von Collectiv-
lebenszwecken anderweitig verbraucht werden; Güter also, 
welche allerdings behufs Befriedigung von Collectivbedürf-
nissen verbraucht werden, wobei aber das Collectivbedürf-
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nis8 nicht in dem Verbrauche eben dieser Güter seitens 
der Verbundenen selbst besteht. Nach Analogie der privat-
wirthschaftlichen Eintheilung der Güter in Genussgüter 
und Capitalien könnte man versucht sein, den grossen 
Complex der Güter von der letztbezeichneten Verwendungs
weise als „collectivistisches Capital" zu bezeichnen; sie 
sind ja dem (gemeinschaftlichen) Consume nicht zugeführt, 
sondern werden als Mittel für andere Gemeinzwecke ver
wendet, gerade so wie die Capitalien der Privatwirthschaft 
dem Consume vorenthaltene Güter darstellen. Indess das 
wäre doch eben nur eine Analogie; ein Vergleich, der 
weiter keine wissenschaftliche Bedeutung besässe, da ein 
verschiedenartiges ökonomisches Verhalten der Menschen 
in der Staatswirthschaft bezüglich der beiden in der Ein
theilung auseinandergehaltenen Gütercomplexe nicht wahr
zunehmen ist, und es müsste gegen den Terminus selbst 
der Einwurf gemacht werden, dass er dem Gebrauche des 
Kamens Capital im stricten, also gleichen Sinne wie in der 
Privatwirthschaft. in der Staatswirthschaft präjudicire. 

Die Güter dieser Bestimmung scheiden sich wieder 
in zwei Gruppen. Die einen werden von den Personen, 
welche als Verbandsorgane fungiren, a ls t e c h n i s c h e s 
H i l f s m i t t e l ihrer Bethätigung verbraucht — sei es auf 
einmal, wenn es „verbrauchliche" Güter, sei es in einer 
Reihe von Nutzungsacten, wenn es „dauerbare" Güter 
sind — die andern werden behufs Erreichung des Gemein
zweckes Privatwirthschaftssubjecten zur Bef r ied igung 
i h r e r I n d i v i d u a l b e d ü r f n i s s e überwiesen und auf 
diese Weise Staatswirthschaftlich verbraucht. Den grössten 
Theil der letzteren machen die Vergütungen von Arbeiten 
und Diensten aus, es gehören aber auch die altruistisch 
überwiesenen Güter bieher. Bekanntlich erfolgt der Ver
brauch derselben in der Staatswirthschaft grösstenteils — 
wenngleich nicht ausschliesslich — in Geldform, während 
bei der ersteren Gruppe der Naturalverbrauch ja eben in 
ihrer Bestimmung liegt. 

Wenn man eine Gesammt-Bezeichnung für diese beiden 
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Gütergruppen wünscht, welche einem Einwände wie dem 
gegen die früher gedachte erhobenen nicht ausgesetzt ist, 
so konnte man dieselben als „staatswirthschaftlicheNutzungs-
güter' zusammenfassen und dann innerhalb derselben die 
erstbezeichnete Gruppe als N u t z u n g s g ü t e r im engeren 
Sinne, die zweite als U m s a t z g ü t e r benennen. Man 
muss hiebei unter Nutzung eben Nutzleistungen der Güter 
verstehen, welche Mittel zu irgend einem Zwecke, mit Aus
nahme der individuellen Consumtion durch die Verbands
glieder selbst, sind. Das ergibt dann den Unterschied von 
den erstaufgefübrten Gütern. Denn bei diesen geht das 
Collectivbedürfniss lediglich auf die Gemeinschaftlichkeit 
der Consumtion. Natürlich sind auch im letzteren Falle 
die Nutzleistungen, welche die bezüglichen Güter bei der 
Consumtion abgeben, wieder nur Mittel, Ursache einer 
Wirkung, aber diese fällt nicht mehr in den Rahmen der 
Staatswirthschaft; nicht in den Effecten des Consums in 
der Persönlichkeit der Consumirenden, sondern nur in 
der Gemeinschaftlichkeit des Consums liegt die Befrie
digung des Collectivbedürfnisses. 

Die verschiedenen Güter werden theils — und zwar 
heutzutage grossten Theils — den Singularwirtbschaften 
der vom collectivistischen Bande Umschlungenen entnommen, 
welche dieselben producirt haben, zum Theile erfolgt 
anderweitiger Erwerb derselben, insbesondere die Production 
auch innerhalb der Staatswirthschaft. Für diesen letzteren 
Fall findet dann der stricte Sinn des „Capitales" als einer 
Güterclasse gleichwie in der Privatwirthschaft Anwendung, 
indem es alle diejenigen Güter bezeichnet, welche als 
Mittel neuen Gütererwerbes, speciell einer Production im 
strengen Sinne des Wortes, dienen. Eine staatswirthschaft-
liche, nicht als Production zu bezeichnende Erwerbsart 
von Gütern, die vor Entfaltung der bezüglichen Thätigkeit 
im Umkreise des collectivistischen Verbandes nicht vor
handen sind, bildet erfolgreicher Kampf um Besitz. Die 
Mittel zu demselben wären staatswirthschaftliche Capitalien 
und es läge folglich hier, da Kampfmittel in jeder anderen 
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Hinsicht staatswirthschaftliche Nutzungsgüter sind, der 
Fall eines Zusammentreffens beider Verwendungsweisen in 
einem Gute vor, welcher Fall bekanntlich auch in der 
Privatwirtschaft vorkommt. Nach Beendigung eines Produc-
tionsvorganges mittels Capitalien innerhalb der Staats-
wirthschaft kommen Güter zum Vorschein, welche sodann 
als Gemeingebrauchsgüter oder als staatswirthschaftliche 
Nutzuags- oder Umsatz-Güter dienen.*) 

Diesem staatswirthscbaftlichen Capitale gegenüber 
bilden die Guter aller übrigen Verwendungsweisen zu
sammen eine Gruppe, welche als die der staatswirthschaft-
lichen „Gebrauchsgüter" bezeichnet werden muss. Dieselbe 
umfasst alle vorerwähnten Untergruppen, mit Ausnahme 
der „Nutzungsgüter" und „Umsatzgüter* für Gütererwerb, 
speciell Production. Untor Erwerb ist hier aber die Ent
nahme von Gütern aus den Privatwirtschaften zur Be
friedigung von Collectivbedürfnissen nicht verstanden; die 
behufs dieser Entnahme aufzuwendenden Güter zählen 
wir zu den staatswirthscbaftlichen Gebrauchsgütern. 

In Rücksicht auf die individualwirthschaftliche Form 
der Güter und die Angehörigen des Verbandes zerfallen 
die Güter collectivwirthschaftlich in zwei Gruppen. Die 
einen sind von vorherein Collectiveigenthum, sei es, dass 
sie bereits vorweg mit solcher Bestimmung aus dem Güter
bereiche der Verbandsglieder ausgeschieden wurden oder 
wegen Entfall des Privateigentums an denselben der Ge-
sammtheit zufallen**). Die andern werden speciell im Hin-

*) Ueber die derzeit herrschende Doctrin, welche in Conscquenz 
der „Productions-" resp. „Productivitätsthcorie" eigentlich alle in der 
Staatswirthschaft zur Verwendung gelangenden Güter als „Capital" 
auffassen muss, ist wohl kaum mehr etwas zu sagen nöthig. 

**) Z. B. Caducität, Vermögens-Strafen. Hier endet das Sonder-
eigenthum an den bezüglichen Gütern nicht aus wirtschaftlichen 
Gründen und somit nicht nach solcher Richtschnur, sondern dieselben 
haben aus einer anderen Ursache aufgehört, Privateigenthumobjecte • 
zu sein, und sind damit eo ipso Gemeingut. Hieher zählt auch der 
Erbanfall (vergl. oben §. 25, Anmerkg., S. 153). 
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blicke auf Befriedigung von Collectivbedürfnissen jeweils 
aus dem Sondereigenthum der Verbandsmitglieder ausge
schieden. Der Unterschied zwischen den Gütern beider 
Arten ist der, dass im ersteren Falle die betreffenden 
Güter jeweils für die Wirthschaft etwas Gegebenes sind, 
im zweiten der Uebergang der Güter aus dem Sonder-
in das Gemein-Eigen sich eben erst und zwar nach 
wirthschaftlichen Gesichtspunkten vollzieht. Dass auch 
privatwirthschaftliche Güterübertragungen und Erwerbun
gen in der Staatswirthschaft Platz greifen, wurde bereits 
im vorigen Abschnitte erwähnt. 

§. 37. Die Arbeit als ökonomischer Grundbegriff. Die 
zum Gutsbegriffe gehörige Verfügung über die betreffenden 
Dinge erfordert zur Entstehung wirthschaftlicher Güter 
eine bestimmte Bethätigung des Menschen. Zum Theile 
findet derselbe die zu Gütern geeigneten Dinge bereits 
in solcher Beschaffenheit in der Natur vor, dass es lediglich 
des einfachen Ansichnehmens bedarf: Occupation, durch 
welche auch vordem freie Güter den Charakter von wirth
schaftlichen Gütern erlangen. In weitem und s,tets stei
gendem Umfange erweist es sich aber als nothwendig, von 
der Natur dargebotene Stoffe erst in eine solche Verbin
dung mit einander zu bringen, dass daraus neue Gestal
tungen der Materie hervorgehen, welche erst die sie zu 
Gütern stempelnde Brauchbarkeit besitzen; diejenigen 
Nutzleistungen zu gewähren geeignet sind, welche eben 
das Bedürfniss erheischt: Production i. e. SM einschliesslich 
des Transportes zur Bedarfstelle gleichwie bei der Occu
pation. Und endlich bedarf es eines Schutzes der Güter 
vor den Einflüssen der Natur, welche dieselben ihrer nutz
baren Eigenschaften zu entkleiden streben, um sie bis 
zum Zeitpunkte der Consumtion in ihrer Nutzleistungs
fähigkeit zu erhalten: Conservirung. In allen diesen Be-
thätigungBweisen liegt eine Kräfteäusserung des Menschen 
vor, die zunächst rein physikalischer Natur ist und die 
Technik der GüterbeschaffuDg bildet. Als solche fällt sie 
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ausserhalb den Rahmen unseres Wissenszweiges. Nur in
sofern sie durch das Ökonomische Grundverhältniss ver
anlasst ist und nach Mass und Richtung durch dasselbe 
bestimmt wird, gehört sie dem Gebiete der Wirthschaft 
an. Das ist die A r b e i t : die ökonomische Gestaltung der 
auf Güterbeschaffung gerichteten Thätigkeit. Für die Tech
nik kommt als Begriff der Arbeit eine Kräfteleistung von 
bestimmter Art, sei es die eines Menschen oder auch die 
eines Thieres oder einer Maschine, in Betracht, für die 
Wirthschaft der Ursprung und die Leitung einer auf Her-
beifübruog von Bedürfnissbefriedigung gerichteten Bethäti-
gung des Menseben durch das ökonomische Grundverhältniss. 

Die Scheidung zwischen Technik und Oekonomie 
zeigt sich bei vorliegender Erscheinung — und beziehungs
weise Begriffsbestimmung — in ihrer Wichtigkeit. Das 
ökonomische Phänomen fassen wir zunächst in seiner ele
mentaren Gestalt, wie sich selbe in der Wirtschaftsfüh
rung eines lediglich der Natur gegenüberstehenden Sub-
jeetes zeigt, in's Auge. Dass auch die einfachsten oecupa-
torischen Acte inbegriffen sind, mag vielleicht bei der 
Geringfügigkeit so mancher der bezüglichen Kräfteäusse-
rungen befremdlich erscheinen, da wir die einzelne der
selben im täglichen Leben praktisch gleich Null achten; 
die Notwendigkeit einer Häufung solcher Acte voraus
gesetzt, werden wir sofort, gleichwie bei mühsamen oecu-
patoriBchen Acten, des richtigen Sachverhaltes gewahr. 
Nicht minder rauss die Conservirung eingeschlossen werden, 
da sie zur Beschaffung der Güter in gebrauchsfähigem 
Zustande gehört. 

Die Arbeit als Mitursache von Gütern ist eben so 
an den Verlauf der Zeit gebunden wie die Bedürfniss
regungen selbst. Mit Ablauf der Zeit geben die Güter 
ihren Nutzen ab und, wenn das geschehen, ist das Bedürfniss 
von Neuem da; in der Zwischenzeit muss diejenige Arbeit 
stattfinden, welche das zur Befriedigung des betreffenden 
Bedürfnisses dienliche Gut herstellt. Dabei ist aber auch 
das Mass der Kräfteleistung beschränkt, welches der Mensch 

8ax, Staatawtrthschaft. 15 
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in der Arbeit zu entfalten vermag, und somit das Mass 
der Wirkung. Diese äussere Schranke der menschlichen 
Kräfteleistung macht eben diese dem Oekonomischen unter-
than und stempelt sie zur Arbeit in unserem Sinne. Der 
Mensch wird bei der Vielfältigkeit seiner Bedürfnisse 
genothigt, die Kraftäusserung, welche er zur Gewinnung 
der Güter aufwendet, derart einzurichten, dass er mit 
seiner beschränkten Kraft in den Grenzen der je bis zum 
Eintritte der Notwendigkeit der Consumtion verlaufenden 
Zeit das höchstmögliche Mass an Befriedigungsmitteln zu 
erringen vermöge. In dieser schwierigen Aufgabe erhält er 
nun die Richtschnur durch den Vergleich der Lustempfindung, 
welche die Bedürfnissbefriedigung hervorruft, mit der 
Unlust, welche die zur Bedingung gesetzte Arbeit erregt. 

Als Unlustursache kommt die Arbeit für uns in Betracht. 
Was bis zu einem gewissen Grade von Anstrengung eine 
angenehme Beschäftigung ist, wird darüber hinaus schwer 
empfunden; viele Verrichtungen sind an sich mit Unan
nehmlichkeit verbunden; aber schon der Mangel an Ruhe 
zu gewisser Zeit, die Notwendigkeit der Bethätigung, als 
Zwang und Freiheitsbeschränkung gefühlt, muss Unlust 
hervorrufen, auch dann, wenn die betreffende Kräfteäusserung 
an sich, nach Lust und Laune vorgenommen, nicht unbe
haglich wäre. F o u r i e r hat dieser unbezweifelbaren That-
sache bekanntlich eine groteske Einkleidung gegeben. Bei 
vorgeschrittener Arbeitsteilung kommt die Monotonie 
der gleichmässig wiederkehrenden Verrichtungen hinzu 
und das abschwächende Moment der Gewohnheit wird 
wieder durch die technische Verumständung der hochent
wickelten Arbeitsthätigkeiten aufgewogen. Die Etymologie 
des Wortes ..Arbeit" deutet schon auf den Sachverhalt hin. 

Das Mass der mit der concreten Arbeit gegebenen 
Unlust steht dem Masse der Lust gegenüber, welche durch 
die Befriedigung des Bedürfnisses erwächst, die an die 
bezügliche Arbeitsbethätigung geknüpft ist *) und der 

*) Dieses ökonomische Wesen der Arbeit und ihr Verhältniss zum 
Bedürfniss schon erkannt von Gossen, 1. c, S. 35 ff. 
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Mensch begehrt das betreffende Gut thatsäcblich erst dann, 
d. h. entschliesst sich zu der nothwendigen Arbeit, wenn 
die Lust der Befriedigung überwiegt. Er fühlt die Unlust 
der Arbeit und die Unlust der mangelnden Befriedigung, 
des Bedürfnisses, und lässt sich in seinem Handeln davon 
bestimmen, welche Unlust die grössere ist, Ueberwiegt 
die der Arbeit, so verzichtet er auf Befriedigung, über
wiegt die des Bedürfnisses, so unterzieht er sich der noth
wendigen Arbeit. Je intensiver ein Bedürfniss, zu desto 
grösserer Arbeitsplage ist der Mensch bis zu der gedachten 
Grenze bereit; gegenüber minder intensiven Bedürfnissen 
gibt es einen Punkt, unterhalb dessen die Nichtbethätigung 
vorgezogen wird*). 

Es ist nun schon von anderer Seite die Beobachtung 
registrirt worden, dass, während die Bedürfnisse in der 
ökonomischen Reihenfolge von den intensivsten an sich fort
laufend abschwächen, also im zeitlichen Verlaufe des Nach
einander der Befriedigung auf sehr niedrige Stärkegrade 
herabsinken, die Arbeitsmühe mit dem Verlaufe der Zeit 
progressiv steigt, bis zu einem Maximum, das als Er
schöpfung der Kräfte die absolute Grenze der Bethätigung 
anzeigt*"'). Die weitere Verwerthung sowie die Concreti-
sirung dieses ökonomischen Gesetzes (soweit die letztere 

*) Auch von Zu na, „Zwei Fragen des Unternehmer- Einkommens" 
(2. Aufl. 1886, S. 124 ff.) bemerkt. 

**) S. Jevons, „Theory of Pol. Econ." II. Aufl. S. 187. Wir stimmen 
nur nicht mit der Behauptung von J. überein, dass die Arbeit anfäng
lich Lust bereite, und erst dann in (steigende) Unlust umschlage; das 
wäre nur dann richtig, wenn mau sich Art und Zeitpunkt seiner Kraft-
äusserung beliebig wählen könnte, nichtiger als von J. finden wir den 
Sachverhalt bei Gossen, S. 38, beschrieben, wenn er sagt: „Das Vor
nehmen von Bewegung, abgesehen davon, ob die Bewegung selbst 
genussbringend oder beschwerdeverursachend wirkt, in der Absicht, 
etwas neues Genussbringendes zu schaffen, nennen wir bekanntlich 
arbeiten.. . und es folgt hierauB, dass wir durch Arbeit die Summe 
unseres Lebensgenusses so lange zu erhöhen im Stande sind, als der 
Genuss des durch Arbeit Geschaffenen höher zu schätzen ist, als die 
durch die Arbeit verursachte Beschwerde." 

15* 
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durchführbar) ist für unsere Zwecke nicht erforderlich; 
es genügt die allgemeinste Fassung zur Kennzeichnung 
des generellen Wesens der Erscheinung der Arbeit. 

In §• 25 wurde der Gestalt gedacht, welche das 
Phänomen in der Privatwirtschaft annimmt, indem sociale 
Beziehungen, insbesondere die Dienstleistungen, in gewisser 
Hinsicht nach den Gesichtspunkten der Arbeit vor sich 
gehen. Diese privatwirthschaftliche Erscheinungsform darf 
man keineswegs sofort in die Staatswirthschaft übertragen. 
Solches geschieht aber, wenn man, von einem Bedürfniss
begriffe ausgehend, der, aus den socialen Beziehungen ab-
strahirt, auch die Ergänzungsbedürftigkeit des Menschen 
gegenüber den Menschen einbezieht, die Dienste vorhinein 
als Arbeit auffasst und auf Grund dessen die Erklärung 
der staatswirthschaftlichen Erscheinungen vornimmt. Sehen 
wir zu, was dabei herauskommt. 

§. 38. Die Qualiflcinmg der Dienstleistungen als Arbeit 
nach der herrschenden Theorie. Wenn man daran festhält, 
die persönlichen Dienste als Güter zu erklären, so scheint 
daraus zu folgen, dass man auch die Arbeitsleistungen 
unter die Güter rechnen müsse? Es ist ja in beiden 
Gruppen von Fällen immer eine Bethätigung des Menschen 
vorhanden, welche als Ursache einer Bedürfnissbefriedigung 
zu erkennen ist. Indess bloss der flüchtige Anblick lässt 
unterschiedlose Gleichheit des Sachverhaltes annehmen. 
Sieht man genauer zu, so findet man Folgendes: Vom 
Standpunkte der erwähnten Theorie über die Dienstlei
stungen erscheinen uns diese zugleich schlechthin als Ar
beit des Leistenden. Man muss nur unter Arbeit die wäh
rend einer gewissen Zeit vorsichgehende Muskel- und 
Nervcntbätigkeit des Menschen verstehen, mittels welcher 
jene Wirkung hervorgebracht wird, die man als Gut — 
in dem weiteren Sinne — bezeichnet. In dem einen Falle 
wird durch solche körperliche und geistige Thätigkeit aus 
einem Naturdinge ein Gegenstand hervorgebracht, welcher 
gewissen Bedürfnissen dient; im anderen Falle äussert sich 
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jene Thätigkeit in andersartigen Efiecten, z. B. Gedanken-
mittheilungen, welche Bedürfnisse des Menschen befriedigen. 
Man mu8s also strenggenommen in dem Acte des Leistens 
die Beanspruchung des Leistenden als Arbeit trennen von 
dem Resultate, dem Geleisteten, als dem Gute, und es 
wäre angezeigt, um dessen stets eingedenk zu sein, die 
Arbe i t des Le i s t ens mit dem Namen Leis tung, das 
Gut mit dem Namen Diens t zu bezeichnen. Der Doppel
sinn des Wortes Dienst, sowohl für die Arbeit des Leistens 
als für das geleistete Gut, ist dagegen störend. 

Halten wir uns jedoch die erwähnte Scheidung vor 
Augen, so verschwindet sofort auch jede mögliche Unklar
heit in Betreff der Charakteristik der Dienste als prodactiv ; 
sobald man nämlich die Leistungen als Subject substituirt, 
von welchem das Gesagte prädicirt wird. Die Leistungen 
sind Ursache des Gutes „Dienst-', sind also produetiv, der 
Dienst, das Gut, ist nicht fürder produetiv, sondern be
friedigt eben das Bedürfniss. Im Lichte dieser Theorie 
stellt sich dann die Dienstleistung als ein Füll der Arbeits
teilung dar. Die Güter bestehen in Sachgütern und Dien
sten, welche beide durch Arbeit hervorgebracht werden. 
Die Arbeit selbst ist eine fernere Ursache der Bedürfnis« -
befriedigung, die von ihrer Wirkung, der unmittelbaren 
Ursache der Bedürfnissbefriedigung, wohl geschieden wer-
deu muss. 

Wer meinen würde, die Qualificirung der Arbeit als 
Gut sei eine Consequenz der Einbeziehung der Dienste 
in die Güter, begienge folglich entweder den Fehler, ver
führt von der erwähnten Ungenauigkeit des Ausdruckes 
nicht zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden und 
somit die Leistungsarbeit selbst als Gut zu qualificiren, 
was dann allerdings die Nothwendigkeit nach sich zieht, 
jede Arbeit als Gut zu erklären, oder er hält sich dies zwar 
vor Augen, aber will dessen ungeachtet auf jede Arbeit, 
als mit der Befriedigung unserer Bedürfnisse in causalem, 
wenngleich entfernterem, Zusammenhange stehend, den 
Gutsbogriff ausgedehnt wissen, welchem Vorgehen indess 
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der Einwand entgegensteht, dass dann der Zweck der begriff
lichen Abgrenzung der Erscheinungen vereitelt wird*). 

Es ist somit nicht nur nicht geboten, die Arbeit unter 
die Güter zu subsumiren, wenn man die Dienste als Güter 
auffasst, sondern es erscheint solches durchaus abzurathen. 

Dies festgehalten, ist schon mit der in Rede stehenden 
Theorie betreffend die Dienste, im Zusammenhange mit dem 
in §. 34 Festgestellten, immerhin ein gewisser Gewinn an Klar
heit zu verzeichnen. Die Leistungen erscheinen zwar noch als 
ein Fall der Arbeitsteilung, aber es sind eben die Leistungen 
der Individuen, nicht mehr die des personiticirten Staates, 
welche man im Auge hat, und es ist nicht eine Arbeits
te i lung in dem oft gehörten irrigen Sinne. Nicht mehr 
der Staat erscheint als Leistender, sondern seine Organe 
und damit entfällt auch alle die Unklarheit der Anschauung, 
die den Staat selbst in seinen Leistungen als arbeitend ver
kündete. Ein Gedankengang, wie er sich in einem auf 
diesen Blättern oft citirten Werke implicite findet, ist 
fortan nicht möglich: Die Staatsleistungen repräsentiren 

*) Da die Frage für unsere Aufgabe, die Analyse der staatswirth-
schaftlichen Erscheinungen, nur von secundärer Wichtigkeit ist, so 
begnügen wir uns mit obigem Einwände. Man darf nur nicht, die 
ökon. Grundbegriffe aus den socialen Beziehungen ableitend, Arbeits
leistungen anderer Personen für Jemand als (äusseres) Gut ansehen, 
sondern muss die eigene Arbeit eines isolirt der Natur gegenüber
stehend gedachten Menschen ins Auge fassen. Dass dieselbe, obschon 
auch eine Ursache menschlicher Bedürfnissbefriedigung, doch etwas we
sentlich anderes ist, als diejenige Ursache, welche in den Naturdingen 
liegt, ist klar. Sonst wäre consequent die Arbeitskraft und der Mensch 
sich selbst ein wirtschaftliches Gutl Lediglich die Eine Bemerkung 
sei noch beigefügt, dass auch kein zureichender positiver Grund für 
die Identificirung der Arbeit mit den Gütern, wie sie Hermann vor
nimmt, vorhanden scheint, da die wirtschaftlichen Erscheinungen, 
welche auf solchem Wege zu erklären versucht werden, auch ohne dies 
vollkommen erklärbar sind. Der Arbeitslohn und seine Gestaltung ist 
nichts anderes als ein Kauf des (werdenden) P r o d u c t e s der Arbeit 
von Seiten des Capitalisten, welche Auffassung auch dem Einwurfe 
der Socialisten nicht ausgesetzt ist, dass die volkswirtschaftliche 
Theorie die Arbeit als eine Waare behandle. 
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Arbeit des Staates. Wirthschaft ist der Inbegriff der nach 
dem ökonomischen Princip erfolgenden Arbeitsthätigkeiten 
eines Wirthschaftssubjectes. Der Staat ist als juristische 
Person ein eigenes Wirtbschaftssubject. Staatswirthschaft 
ist folglich der Inbegriff der Arbeitsthätigkeiten des Wirth
schaftssubjectes Staat. Privatwirthschaft und Staatswirth
schaft sind somit in letzter Linie auch wieder nur — 
Arbeitstheilung! — Der Staat leistet nicht Dienste, arbeitet 
also auch nicht. Nur auf Individuen könnte die Quali
fikation der Leistungen als gctheilte Arbeit Anwendung 
finden. Die Ausdrücke staatliche Arbeit, Culturarbeit sind 
als bildliche zu betrachten. 

Die gedachte Arbeitstheilung der Individuen ist aber 
in richtiger Erfassung der betreffenden Theorie auch nicht 
mehr jene: die Einen produciren Sachgüter, die Anderen 
produciren Sicherheit, Macht, Friede, Wohlstandsforderung. 
Wir wissen: nur Dienste bringen sie mit ihrer Arbeit 
hervor und der Effect der Dienste ist erst die Befriedigung 
der Collectivbedürfnisse Sicherheit Macht etc. Will man 
diesen Endeffect als producirt bezeichnen, dann darf man 
auch nicht sagen: die Einen produciren Sachgüter, sondern 
muss sagen: produciren Ernährung, Schutz, Erwärmung 
etc. Das sind die befriedigten Bedürfnisse. Inzwischen 
liegt die Ursache Gut, d. i. Sachgut oder Dienste. 

Vom Standpunkte dieser Theorie bestünde die Staats
wirthschaft somit in Befriedigung von Collectivbedürfnissen 
durch Güter (Sachgüter und Dienste), welche durch Arbeit 
der Individuen producirt werden. (Hiebei von den in §. 35 
bemerkten Bedenken bezüglich dieser „Production" von 
Diensten abgesehen.) Entweder nimmt der Staat seinen 
Mitgliedern ihr Product. Sachgüter oder Dienste, ohne 
andere Vergütung ab, als dass er damit den ihnen zu
kommenden Antheil an den Gemeinbedürfnissen befriedigt, 
oder er erwirbt die Güter gegen ein, einseitig oder ein-
verständlich festgesetztes Entgelt. Indess erfolgt der letzt
gedachte Erwerb der Arbeitsproducte nur folgendermassen: 
Sachgüter gegen auf ersterem Wege erworbene Sachgüter. 
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und Dienste gegen Sachgüter, nicht aber Dienste gegen 
auf ersterem Wege erworbene Dienste oder Sachgüter 
gegen solche Dienste. Die Arbeit für Collectivbedürfnisse 
und zwar sowohl die Dienstarbeit wie die Sachgüterarbeit 
wird entweder unmittelbar in der Staatswirthschaft geleistet 
(was indess bei der Sachgüterarbeit nur in untergeordnetem 
Masse geschieht) oder aber in der Privatwirthschaft und 
zwar derart, dass dann ihre Producte vom Staate für 
Collectivbedürfnisse in Anspruch genommen und diesen 
zugeführt werden. Nur ist da ein Unterschied zu bemerken, 
welchem sogleich Beachtung zu schenken sein wird. Im 
Uebrigen ist die Art der Arbeit indifferent. Der Eine 
arbeitet für den Staat, indem er Sachgüter herstellt, welche 
dieser ihm ohne Vergeltung abnimmt, der Andere arbeitet 
für den Staat, indem er Militärdienste oder andere Dienste 
leistet, welche nicht nach dem vollen Werthe vergolten 
werden, oder indem er zwar seine Dienste vollwerthig ver
gütet erhält, von dem auf solche Act erlangten Sach-
güterquantum aber wieder einen Theil dem Staate ab
treten muss. 

Sehen wir nun zu, was mit dieser Theorie gewonnen 
ist. Vor allem fällt der Unterschied auf, welcher soeben 
angedeutet wurde. Derselbe ist, dass in der Privatwirth
schaft geleistete Dienste niemals als Güter, mittels welcher 
Collectivbedürfnisse befriedigt werden, vom Staate in An
spruch genommen werden, sondern immer nur Sachgüter, 
welche die betreffenden Dienstleistenden privatwirthschaft-
lich „im Tauschwege" für ihre Dienste erworben haben, 
während in der Privatwirthschaft erzeugte Sachgüter als 
solche für Collectivbedürfnisse dienen können, und dass 
andererseits wieder Dienste, welche unmittelbar in der 
'Staatswirthschaft „producirt" werden, an den Erwerb von 
Sachgütern seitens der betreffenden Dienstleistenden ge
knüpft sind, welcher Erwerb entweder in der Privatwirth
schaft erfolgt sein kann, oder in der Staatswirthschaft — 
durch Entgelt von Sachgütern zum Behufe der Befriedigung 
derlndividualbedürfnisse — erfolgen muss. Dies zeigt schon, 
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dass die beiden Dinge Sachgüter und Dienste einander 
nicht gleichstehen und dass daher auch die Dienstarbeit 
für Collectivbedürfnisse immer die Sachgüterarbeit voraus
se tz t . Indess ignoriren wir, den Dingen Gewalt anthuend, 
diesen wichtigen Umstand und fragen, wie denn durch die 
als gleich angenommene Arbeit der Verbandsmitglieder die 
Befriedigung von Collectivbedürfnissen erfolge. 

Die Einen erarbeiten Sachgüter. Davon wird ihnen 
ein Theil abgenommen, um tbeils direct vom Verbände 
aufgebraucht, theils für die Befriedigung der Individual-
bedürfnisse der Dienstleistenden verwendet zu werden. Das
jenige Güterquantum, welches sie solchergestalt an die 
Gesammtheit abtreten, ist jenes, für das sie ihren Antheil 
am Collectivbedürfniss befriedigt erhalten. Die Anderen er
arbeiten Dienste, mittels welcher sie ihre Individualbedürf-
nisse befriedigen, indem sie die Dienste an den Verband 
leisten und dafür Sachgüter zugewiesen erhalten; befrie
digen also Individualbedürfnisse, indem sie Collectivbedürf
nisse befriedigen. Während die erstgedachten Individuen 
Collectivbedürfnisse nur dadurch zu befriedigen im Stande 
sind, dass sie die Befriedigung ihrer Individualbedürfnisse 
einschränken, wäre das Nämliche bei den Letzteren nicht 
der Fall, da sie ja gerade durch ihre in Befriedigung von 
Collectivbedürfnissen bestehende Thatigkeit ihre Individual
bedürfnisse befriedigen. Die Gleichstellung beider Gruppen 
fände nur statt, sofern Dienste in irgend einer Weise nicht 
„voll vergolten" werden. Nun entstünde die Frage: wie es 
anzustellen, dass das Minus an individueller Bedürfniss
befriedigung, welches die Diensteleistenden im Hinblick 
auf die Collectivbedürfnisse auf sich zu nehmen haben, ent
spreche jener Befriedigungsminderung, die in der Abgabe 
von Sachgütern liegt; wie also die Bemessung der Gehalte 
der Beamten, der Löhnung der Soldaten, derart einzurichten 
sei, dass das Minus an Befriedigung der Bedürfnisse dieser 
Personen das nämliche Mass aufweist, wie das Minus der 
Befriedigung in Folge Abgabe von Sachgütern seitens der 
eretgedachten Individuen? Die einzige Möglichkeit einer 
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Lösung läge vor, wenn man den Werth der Sachgüter auf 
Arbeit und die verschiedenen Arten von Arbeit wieder auf 
ein einheitliches Leistungsmass, eine Einheit von Anstren
gung, zu reduciren vermöchte. Nur dann wäre es möglich, 
die Güterempfänge der verschiedenen Dienstleistenden ab
zustufen nach dem Ausmasse ihrer Arbeit, und nach 
diesem Massstabe unter sie eine den übrigen Verbands
mitgliedern abgenommene Güterquote zu vertheilen, die 
sich bestimmt durch das Verhältniss des gesammten Dienst
arbeitsquantums zu dem Arbeitsquantum des gesammten 
Sachgüterwerthes plus der Dienste — wobei wir von der Frage 
der individuellen Bemessung der einzuziehenden Güter
quanten, die neue Schwierigkeiten bietet, ganz absehen. Das 
wäre die unvermeidliche Voraussetzung. Dies ist aber eben 
praktisch unmöglich und theoretisch falsch und der Um
stand, dass die gedachte Theorie bezüglich der Dienste 
in nothwendigem Zusammenhange mit einer so unhaltbaren 
Lehre wie der erwähnten Werththeorie steht, zeigt weiter 
die Irrthümlichkeit derselben. Man muss eben die Dinge 
bis in ihre Consequenzen verfolgen und da findet man 
zuweilen, dass sich als falsch erweist, was der äussere 
Anschein nahelegt. Die staatswirthschaftlichen Erscheinungen 
sind durch die Qualificirung der Leistungen als Arbeit, 
Erzeugung von Diensten, nicht befriedigend zu erklären. 

§. 39. Scheidung der Leistungen von der Arbeit. Wir 
waren im Vorangehenden bemüht, die Theorie der Leistungen 
als Arbeit im Rahmen der herrschenden Lehre so viel als 
möglich zu klären und für die Theorie der Staatswirth-
schaft zu verwerthen. Indcss war hiermit das erwünschte 
Resultat noch nicht zu erreichen, sondern wir müssen uns 
gegen die gedachte Grundauffassung selbst wenden. Eigent
lich ist das nur die Consequenz der bereits bei dem Be
griffe des Gutes eingenommenen Haltung. Auf Basis des 
Bedürfnissbegriffes, wie er hier festgestellt wurde, gelangen 
wir im folgenden auch zu einer anderen Würdigung der 
Leistungen, welche dieselben als eine Arbeitstheiluug in 
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dem bisher allgemein angenommenen Sinne n i c h t er
scheinen lasst. 

Wir scheiden begrifflich die Abhängigkeit der Menschen 
von dem Reiche der Natur, welches die materiellen Be
dingungen unseres Zwecklebcns einschhesst, und die Ab
hängigkeit der Menschen von einander Auf letzterer ruht 
das sociale Verhaltniss der Dienstleistungen, wie dies schon 
in §. 23 dargelegt wuide. Hier ist Anlass, dos Näheren 
auf diese Erscheinung zurückzukommen. 

Die gedachten Beziehungen zwischen den Menschen 
sind ein Ausfluss der individuellen Verschiedenheit, welche, 
im Wesen des Menschen begründet und seine culturelle Ent 
Wicklung begiundend, eine ununterbrochene wechselseitige 
leibliche und geistige Erganzungsbeduiftigkeit hervorruft 
An sich ist dieses unmittelbare Verhaltniss zwischen den 
Menschen keine ökonomische Erscheinung. Der Dichter singt, 
der Kunstler schafft, wie es ihm sein Genie eingibt, zu seiner 
Befriedigung und zum Ergötzen Anderer. Der Etfabrene 
lehrt den Unkundigen bei tausenderlei Anlassen, der Gesunde 
pflegt den Kranken, der Starke hilft dem Schwachen etc. 
Erst dadurch, dass die Menschen, welche Anderen Dienste 
leibten, selbst von den Dingen der Aussenwelt abhangig 
sind, erlangt das ganze Verhaltniss einen wirthschaftlichen 
Charakter. Oekonoraisch bedeutsam werden die bezuglichen 
socialen Beziehungen also, insofern sie an die Bedingung 
geknüpft erscheinen, dass für die Bedurfnissbefriedigung 
der anders als. in der Guterbeschaffung Thatigen von den 
Uebngen gesorgt werde. Diejenigen welchen ein solcher 
„Dienst'' geleibtet wird, haben in letzterem sicherlich die 
Eifullung eines Lebenszweckes (Verkehr mit der Gottheit, 
Sicherung der Gesundheit, Erwerb von Wissen etc.); aber 
dieselbe ist nicht unmittelbar an das Vorhandensein von 
Gutern im Verfugungsbereiche Jener geknüpft, wird also 
nicht unmittelbar ein Bedurtniss m unserem Sinn, sondern 
erst mittelbar durch die Bedürftigkeit des Dienstleistenden, 
deizufolge Letzterem Guter überwiesen weiden müssen. 
Für den Empfänger jener Dienste werden so Guter, welche 
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sonst zu andei weitiger Bedürfnissbefriedigung verwendet 
werden könnten, gebunden zum Bebufe der Bedürfnissbe-
friedigung der Leistenden. Seine Bedürfnissbefriedigung 
wird dadurch eingeschränkt und so nehmen, insofern das 
der Fall ist, jene Dienste für i h n die Natur eines Be
d ü r f n i s s e s an; er fühlt sich nun von der Aussenwelt 
behufs Erreichung des concreten Zweckes soweit abhängig, 
als der Andere seinerseits, um die Leistung zu vollbringen, 
zur Befriedigung seiner diversen Bedürfnisse Güter bedarf. 
So sehen wir Individualbedürfnisse der Einen (der Lei
stenden) in der Form von Individualbedürfnissen der An
deren auftreten ; wieder ein Fall der socialen Gestaltung 
der Individualbedürfnisse. Leistungen der Menschen für 
einander werden zu gesellschaftlichen Bedürfnissen. Selbst 
„eingebildete" Bedürfnisse solcher Art gibt es, z. B. die 
Repräsentation durch Halten von Dienerschaft. 

Allerdings nehmen wir bei den Leistungen in weitcrem 
Umfange zugleich ein unmittelbares Bedürfniss des Em
pfängers wahr, insofern nämlich Güter als technische Be
helfe bei denselben gebraucht werden; z. B. Symbolgüter 
des Cultus. Arzneien, Lehrmittel etc. Allein dies ist nichts 
für die vorliegende sociale Beziehung Wesentliches, sondern 
eine Consumtion der betreffenden Wirthschaftssubjecte, bei 
welcher man von dem ökonomischen Charakter der socialen 
Beziehung, mit welcher sie verbunden auftritt, ja häufig 
von letzterer überhaupt, abstrahiren kann, wie in den zahl
reichen Fällen, in welchen dieser Verbrauch ohne dieselbe 
erfolgt. 

Dadurch, dass solche durch sociale Beziehungen zu 
erreichenden Zwecke von dem Güterbestande im Bereiche 
des Wirthschaftssubjeetes abhängen, werden sie in den 
WerthungsVorgang bei Letzterem einheitlich verflochten 
und wir werden diese Seite der Erscheinung später näher 
zu untersuchen haben. 

Andererseits wird die Leistung für ihren Urheber 
zum Mittel seiner Bedürfnissbefriedigung; er vollbringt 
sie au9 diesem Grunde, und insofern er das thut, nimmt 
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die betreffende Bethätigung für i h n die Natur der 
Arbe i t an; er übt diese Thätigkeit in dem Falle um des 
Gütergewinnes aus, also in einem Masse, welches mindestens 
als Freiheitsbeschränkung, häufig als bedeutende Anstren
gung von ihm empfunden wird und sich nach dem Gesetze 
des § 37 bestimmt; die vorliegenden socialen Beziehungen 
ermöglichen ihm, seine Bedürfnissbefriedigung solchergestalt 
aus dem Güterbereiche fremder Individuen zu gewinnen, 
ohne seine Kräfteäusserung den Objecten der Aussenwelt 
zuzuwenden. 

Das Verhältniss nimmt dadurch, dass die Leistung 
privatwirthschaftlich für den Leistenden unter den Gesichts
punkt der Arbeit fällt, in gewisser Hinsicht den Charakter 
der Arbeitstheilung an, ist aber an sich von vorherein 
nicht Arbeitstheilung. Es wird nicht herbeigeführt durch 
die ökonomischen Bestimmungsgründe, welche die Arbeits
theilung anregen, aber es wird nach den gleichen Gesichts
punkten gestaltet. 

Bei der Arbeitstheilung liegt die Voraussetzung vor, 
dass Jeder ohne dieselbe im Stande wäre, sich die Mittel 
zur Befriedigung seiner Bedürfnisse allein zu beschaffen, 
in Folge derselben dies jedoch in höherem, und zwar er
heblich höherem Masse erzielt. Hier ist gerade voraus
gesetzt, dass der Dienstempfänger sich den Dienst n i ch t 
selbst leisten kann, also die Bedürfnissbefriedigung, welche 
mit diesem gegeben ist, nicht zu beschaffen vermag. An 
Belegen mit Beispielen, in welchen das handgreiflich ist, 
mangelt es nicht. Indess wird man solchen vielleicht mit 
Anführung von Fällen begegnen, in denen es nicht zutreffe. 
Z. B. es kann Jemand seine Kinder selbst erziehen oder 
aber die Erziehung von einem Andern mittels Dienst be
sorgen lassen. Nun angenommen, die Fähigkeit des Erzie
hers wäre wirklich bei allen Eltern vorhanden, so ist doch 
das Bedürfhiss. welches durch den Dienst in dem Falle 
dass eben nicht das Motiv der b e s s e r e n Erziehung durch 
einen Andern vorliegt, befriedigt wird, offenbar etwa in 
der Bequemlichkeit der Eltern oder in grösserer Freiheit 
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hinsichtlich Verfügung über ihre Zeit zu suchen, d i e s e s 
Bedürfniss aber kann in der That der Betreffende selbst 
allein niemals befriedigen, t sondern eben nur durch die 
Intervention eines Mitmenschen. Der Dienstleistende ande
rerseits bringt nicht, wie bei der getheilten Arbeit, etwas 
hervor, was auch für ihn potentiell ein Gut im ökono
mischen Sinne ist. Das Lehren des Lehrers, die Pflege des 
Wärters etc. ist niemals für den Lehrer, den Wärter selbst 
Bedürfnissbefriedigung. Es mag „innere Befriedigung" ge
währen, wie das gelungene „ Geist esproduet" dem Dichter 
oder Gelehrten, aber das ist eben keine Ergänzung von 
Aussen her, keine „Bedürfniss"-Befriedigung. Wogegen 
bei der Arbeitsteilung das Product jedes Einzelnen, ob-
schon zum Tausche bestimmt, für ihn selbst ein Gut ist; 
der Schuh des Schuhmachers, das Getreide des Land-
wirthes, der Edelstein des Diamantensuchers, ist für diesen 
selbst ein Gut, wenngleich vielleicht von geringem indivi
duellen Werthe. (Vrgl. S. 212.) 

Indem jedoch die ausschliessliche Widmung gewisser 
Individuen für Dienste stattfindet, kleidet sich die Arbeit 
derselben in Dienstleistungen ein und zeigt als getheilte 
Arbeit auch die Effecte der Arbeitsteilung in der Rich
tung, dass der Leistende, vielleicht wegen der höheren 
Qualität seiner Leistung, eine grössere Gütermenge über
wiesen erhält, dem Empfänger eben ein besserer Dienst 
geleistet wird als sonst der Eall wäre. Allein solche Dienste 
bewirken niemals an sich eine gesteigerte Gütergewinnung, 
wie die Arbeitsteilung, sondern hindern höchstens eine 
Verminderung derselben. 

Wenn beispielsweise ein vielbeschäftigter Industrieller 
sich einen Erzieher für seine Kinder hält, so hat dies die 
Folge und er thut es angenommener Massen gerade aus 
dem Grunde, dass er in Erzielung seines Ertrages nicht 
gehindert wird; wir können selbst zugeben, dass die Min
derung seiner Gütergewinnung durch Absorption seiner 
Zeit für die Erziehung der Kinder eine grössere wäre als 
durch die Bezahlung des Erziehers. Die Heilung einer 
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Krankheit stellt die Arbeitsfähigkeit im früheren Umfange 
wieder her und verhindert weiteres Brachliegen derselben. 
Das Militär, welches der Staat hält, um sich gegen Angriffe 
und somit Schädigung zu vertheidigen, erfordert geringeren 
Güteraufwand als die Verluste an Gütern betragen würden, 
welche eine Invasion des Landes durch Eroberer mit sich 
brächte etc. Die Lage der Menschen ist sicherlich durch 
die Dienste eine wesentlich bessere, und darin besteht die 
Aehnlichkeit mit dem Verhältnisse der Arbeitstheilung. Aber 
die Dienstleistungen bewirken doch niemals Neuherstellung 
von Gütern zu erhöhter Bedürfnissbefriedigung, sondern 
immer nur eine Zweckerreichung mittels Aufwendung be
reits bestehender Güter. Güter, welche sonst weniger wich
tigen Zwecken dienen würden, werden so, indem sie den 
Leistenden für den Dienst überwiesen werden, Mittel der 
Befriedigung höher stehender Bedürfnisse, aber dem steht 
gegenüber die Nichtbefriedigung der erstgedachten Bedürf
nisse sowie derjenigen, welche befriedigt werden könnten, 
wenn auch die Dienstleistenden anstatt dieser Beschäfti
gung Güter produciren würden. Die Lage und auch die 
Entwicklungsstufe der Menschheit wäre selbstredend eine 
weit geringere — wenn überhaupt denkbar — ohne das 
Verhältniss der Dienste, weil eben jene Zwecke, die durch die 
letzteren realisirt werden, anderweitig überhaupt nicht — 
also auch nicht durch Arbeitstheilung in höchster Ausbil
dung — erreicht werden könnten. Dies ist jedoch, wie ge
zeigt, an die Bedingung der Einschränkung anderer Be
dürfnisse geknüpft, während die Arbeitstheilung in ihrem 
Bereiche stets die Mittel gemehrter Bedürfnissbefriedigung 
neu schafft. 

Was also die Dienste im Verhältniss zur Arbeits
theilung anbelangt, so finden wir in der einen Hinsicht, dass 
die Arbeitstheilung selbst in dem Allgemeineren der socialen 
Functionstheilung ihre Erklärung erhält, wie hinsichtlich 
der Verschiedenheit von Anlage und Neigung zu beson
derer Bethätigung, Macht der Gewohnheit, Einfluss von 
Zufall, Anpassung und Vererbung; in einer anderen Hin-
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sieht, nämlich soweit die speeifisch-ökonomischen Seiten 
der Arbeitstheilung in Frage kommen, als bestimmend 
zur Wahl e iner besonderen Beschäftigung und erhöhte 
Arbeitseffecto mit sich bringend, dass diese Gesichtspunkte 
auf vorliegende Fälle nur dann und insofern Anwendung 
finden, wenn und insoweit die Ausübung eines speciellen 
Berufes von Seite der Einzelnen erfolgt, aber in Wegfall 
kommen, wenn Dienste nicht berufsmässig geleistet werden. 
Und wenn diese Effecte wegfallen, bei nicht berufsmässiger 
Dienstleistung: kann da noch von Arbeitstheilung mit 
ihren Folgen die Rede sein? Die Leistungen nehmen also, 
privatwirthschaftlich unter dem Gesichtspunkte der Arbeit 
geleistet, hinsichtlich der ökonomischen Effecte die Natur 
der Arbeitstheilung an, wenn diese und soweit sie Platz 
greift, können aber, da letzteres eben auch nicht der Fall 
sein kann und in gewissem Masse ja auch stets nicht der 
Fall ist, nicht durch die Arbeitstheilung, als Specialfall 
derselben, zu erklären sein! 

Die Qualificirung der Leistungen als Erscheinung der 
Arbeitstheilung wurde endlich noch durch den Hinweis ge
stützt, dass die Dienst-Empfänger, von der Selbstleistung 
befreit und somit ausschliesslich der Gütergewinnung ver
fügbar, ein Plus an Gütern herstellen, welches ihnen die 
Mittel zum Eintausch der Dienste gewähre und vielleicht 
noch darüber Einiges übrig lasse; m. a. W. die indirecte 
Productivität. Die Dienste seien so, wenn nicht selbst Gut, 
Ursache von neu entstehenden Gütern und folglich getheilte 
Arbeit. Auch hier ist wieder*) nur zu sagen, wie fraglich 
das Moment der Productivität bei näherem Zusehen er
scheint. Bei vielen Leistungen ist eine solche Folgewirkung 
absolut nicht vorhanden, bei anderen ist sie nicht der 
Grund, um dessentwillen jene begehrt werden, und überdies 
ihr Mass unbestimmt und unsicher. Auch Spazierengehen 
ist indirect produetiv, weil dem Körper und Geiste zu-

*) Wie schon oben in Capitel II. §. 11. 
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träglich und die Leistungsfähigkeit stärkend, aber deshalb 
ist es doch keine Arbeit.*) 

Dem entgegen erkennen wir die Leistungen als eine 
selbständige Socialerscheinung, welche den Uebergang 
bereits gewonnener Güter von den einen Individuen auf 
andere involvirt; einen Uebergang, welcher zwar in der 
weiteren, das „facio ut des" umfassenden Bedeutung der 
Tauschvorgänge inbegriffen, von den eigentlichen Güter-
Umsatz- und Preis-Erscheinungen aber doch beträchtlich 

*•) Eine eigentliche Arbeitsteilung werden auch die Anhänger der 
Bastiat'schen Theorie von den „Services dchangds" annehmen müssen, 
d^non ja Arbeit und Leistung schon deshalb zusammenfallen, weil 
von ihrem Standpunkte selbst der Güterwerth auf der L e i s t u n g 
beruht. Man vgl. z. B. den gelegentlichen Wiederhall dieser Theorie 
bei Schaeff le , Ges. Syst. II A. S. 47. „Es sind weniger die Sachen 
werth, als die an den Sachen aufgesammelten L e i s t u n g e n Anderer: 
der Schuh stellt die L e i s t u n g e n des Viehzüchters, Gerbers, Schuh
machers dar, Leistungen, welche nun dem Consumenten geboten 
werden und diesem tauschwerth sind, wei l sie ihm ein grösseres Mass 
eigener personlicher Opfer für die Fussbekleidung ersparen . . . Die 
Leistungen sind wirtschaftlich gleichwertig ob sie wie gewöhn
l iche Industrie a r b e i t zuerst körperlich fixirt oder, wie Gesangs
vorträge, unmittelbar genossen werden." D. h die Leistungen sind auch 
Arbeit, zwar keine „gewöhnliche Industriearbeit," aber eben doch im 
Grunde dasselbe (und dies wird unmittelbar nach Erklärung der 
Leistungen als Güter gesagt'); mit Rücksicht auf die Mühe dieser 
Arbeit werden selbst Sachgüter werthgeschatzt. Man tauscht also 
„Leistungen" aus, je nach dem Grade des personlichen Opfers (denn 
ein „Opfer" an Sachgütem müsste ja consequent wieder auf Leistungen 
zurückgeführt werden), welches dieselben reprasentiren; der Eine 
bietet auf Sachgüter gerichtete Leistungen, der Andere direct consu-
mirbare. Eine nach dieser Directive stattfindende Arbeitstheilung ergibt 
aber curiose Deutungen. Höre es, unsterblicher Beethoven: Ich kaufe 
deine Werke, weil mir dies weniger Mühe kostet, als sie selbst zu 
componiren, und ich besuche eine Aufiührung Deiner „Neunten", weil 
mir dies ein grösseres persönliches Opfer (der Selbstaufführung) 
erspart! Gut, dass Du von solchen nationalökonomischen Theorien 
nichts wusBtest, Du hättest sonst am Ende gar nicht componirt. Denn es 
hätte vielleicht den Flug Deines Genius gehemmt, wenn Du Dir 
hättest sagen müssen, dass Du mit Deinen Werken lediglich Anderen 
„Opfer ersparst". 

Hax, Stantswirthaehaft. j g 
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abweichend ist, obschon er mit den letzteren die Werthung 
zur gemeinsamen Unterlage hat. Wenn der gemeine Sprach
gebrauch etwas bewiese, könnte darauf hingewiesen werden, 
dass man, entgegen der bisherigen nationalökonomischen 
Theorie, doch niemals von Preis und Arbeitslohn bei den 
Leistungen des Priesters, Arztes, Lehrers, Künstlers etc. 
spricht, mit Ausnahme jener Fälle, in welchen sich die 
Leistung an einem Gute als Symbole verkörpert und sonach 
das Entgelt für die Leistung in dem Preise des Symbol-
Sachgutes ausgedrückt wird. Man spricht vielmehr in Fällen, 
wie den angeführten, von einer Ehrengabe (Honorar) u. dgl. 
Am bezeichnendsten ist der generelle Name „Vergütung", 
der gut die Thatsache des Umsatzes von etwas, was kein 
Gut ist, gegen Güter, also eines Güterüberganges aus
drückt, welcher nicht unter die Erscheinungen des Güter
austausches fällt. Worin jener Unterschied besteht, wird 
erst bestimmt erhellen, nachdem die einschlägigen Werthungs-
vorgänge des Näheren beleuchtet sein werden. Lediglich 
zur Verdeutlichung mag hier nur auf die Abweichung 
gegenüber der eigentlichen Preiserscheinung des Arbeits
lohnes kurz reflectirt werden. Der Arbeitslohn ist nicht 
eine „Vergütung" für die „Leistung" des Arbeitenden, 
sondern der Preis des Antheiles des Arbeiters an dem pro-
ducirten Gute; das eigene Product bildet den Arbeitslohn 
und der ausbedungene Arbeitslohn ist nichts anderes als 
der voraus stipulirte Preis des Productes (Productantheiles). 
Bei Eingehung des bezüglichen Vertrages sieht der Arbeit
geber lediglich auf den jeweiligen Marktpreis der Pro-
ducte, resp. die Bedingungen seiner künftigen Gestaltung; 
subjective Werthmomente, betreffend die gedachten Güter, 
kommen bei ihm gar nicht ins Spiel. Bei einer bestimmten 
Preislage werden alle Arbeitsgeber für die gleiche Arbeit 
den gleichen Preis zahlen. Bei dem Honorare von Leistungen 
dagegen steht die subjective Güterwerthgestaltung in der 
Privatwirtschaft des Dienst-Empfängers in erster Linie, 
und für gleiche Leistungen werden daher die abweichend
sten Vergütungen gegeben. 



§• 39. 243 

Dabei übersehe man nicht, dass in der Privatwirt
schaft mancherlei Mischverhältnisse von Arbeit und Lei
stungen vorkommen, wie z. B. bei den Verrichtungen des 
Gesindes, bei welchen natürlich der Unterschied äusserlich 
mehr oder minder verwischt wird.*) 

*) Was von den Dienstleistungen gilt, gilt auch von anderen Be
tätigungen, die, den socialen Beziehungen der Menschen angehörig, 
in der Piivatwirthschaft für die Betreffenden den Charakter der Arbeit 
erhalten, wie Tausch, Speculation. Der ursprüngliche Begriff der 
Arbeit erhält dadurch, gleichwie andere Grundbegriffe, in der Privat
wirtschaft eine andere Gestalt. In der Unklarheit hierüber lag die 
Quelle Jangdauernder theoretischer Zweifel und Controversen. In dem 
aus den thatsächlichen Umständen, auf Grund der bestehenden Social-
beziehungen, abgeleiteten Arbeitsbegriffe suchte man die Merkmale des 
ursprünglichen, d. i. der auf H e r v o r b r i n g u n g von Gütern gerich
teten Th&tigkeit des Menschen, genauer gesprochen: der nach dem 
ökonomischen Princip unternommenen solchen technischen Betäti
gung! Jede Arbeit musste hiernach eine Production, producliv sein; 
auch diejenige Bethätigung, die, unbefangen angesehen, lediglich 
Ucbertragung vorhandener Güter von einem Wirthschaftssubjecte auf 
ein anderes bewirkt. Wo das nun gar zu augenfällig den Dingen 
Gewalt anthat, recurrirte man an die indirecte Productivität. Freilich 
liess auch diese da im Stich, wo die gedachte Güterübertragung bloss 
auf Kosten des einen Theiles, ohne jedweden Nutzen für denselben 
erfolgt. Jedes Thun des Menschen, das eine ökonomische Seite auf
wies, wurde so als produetiv betrachtet. Die bekannten Meinungs
differenzen über die Productivität gewisser Berufe beruhen auf dem 
Widerstreite dieser Lehre mit der Wirklichkeit. Cf. §. 17. So muss 
z. B. Mar io („Weltökonomie", III. Bd. S. 12 ff.), welcher die alten, 
ungenügenden Anschauungen in treffender Polemik gegen Smith, Say 
it. A. widerlegt, allen e h r l i c h e n Erwerb, welcher eine blosse Güter
übertragung mit sich bringt, als Production erklären, während er 
jeden anderen Erwerb auf Kosten Anderer verdammt, ungeachtet doch 
solches nur individualistisch unseren Moralanschauungen widerspricht, 
collectivisch gepflogen jedoch verherrlicht wird. Vom Standpunkte 
unserer Theorie ist die Lösung eine sehr einfache. Jeder in den 
socialökonomischen Beziehungen der Individuen vom Collectivismus 
zugelassene Erwerb nimmt die Natur der Arbeit an, ob er nun pro
duetiv oder unproduetiv ist. Die vom Collectivismus zugelassene und 
geschützte Erwerbsthätigkeit ist als redlicher Erwerb anzusehen. Der 
collectivistisch nicht gestattete privatwirthschaftliche Erwerb ist Kampf 
um den Besitz. Privatwirthschaftlich vom Collectivismus eingeschränkt, 

16* 
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§. 40. Die Arbeit in der Staatswirthschaft. Auf Grund 
der hier niedergelegten Auffassung der Dienstleistungen 
sind wir nunmehr im Stande, die Gestaltung der Erscheinung 
der Arbeit in der Staatswirthsohaft festzustellen. Und es 
ist wohl thunlich, sich hierüber ganz kurz zu fassen. Die 
den Collectivzwecken gewidmete Bethätigung der Einzelnen 
ist zunächst an sich nicht Arbeit. Wir werden also die 
unmittelbare persönliche Hingebung an die Zwecke der 
Gesammtheit: die Sorgen des Staatsmannes, das Einsetzen 
von Gesundheit und Leben von Seiten des Kriegers, die 
politische Thätigkeit des Bürgers in engerem Bereiche, 
nicht Arbeit in unserem Sinne nennen. Es sind dies Bethä-
tigungweisen, die neben, ja über der Arbeit rangiren. 
Meist sind sie aber mit Arbeit verbunden ; mit Thätigkeiten, 
die sich auf die äusseren Mittel zur Befriedigung der Collec-
tivbedürfnisse richten, jedoch dem eigentlichen Kerne jener 
Bethätigungen gegenüber als untergeordnet erscheinen, 
z. B. Herstellung von Befestigungen, Waffen etc. von Seiten 
der Soldaten. Soweit nun eigentliche Arbeit sich mit der 
gedachten Widmung der Persönlichkeit für Collectivlebens-
zwecke verbindet, geht sie in dem Höheren auf, wird blosse 
Begleiterscheinung, eine blosse Verrichtung jener gesell
schaftlichen Function. In den Verrichtungen mancher staat
lichen Functionäre sind Arbeiten im engeren Wortsinne 
eingeschlossen; ein Mischungsverhältniss von Dienst und 
Arbeit. Auch wenn die bezüglichen Arbeiten als getrennte 
Verrichtungen besonderen Individuen übertragen werden, 
bewahren sie den Charakter einer Hilfstätigkeit, die von 
der Bethätigung, welcher sie dient, den äusseren Stempel 
aufgedrückt erhält. Die Thatsache des Zusammenhanges 
der einfachsten manuellen Verrichtungen mit den höchsten 

wird er von diesem selbst geübt. Von dem erwähnten irrigen Aus
gangspunkte kam man dann mit Notwendigkeit zur Productionstheorie 
der St&atswirthschaft. Wenn die Thätigkeit der Beamten, die Kriegs
dienste, „Arbeit" sind, die Arbeit aber produetiv ist, dann ist die Summe 
dieser Thätigkeiten, die Staatsthätigkeit, insgesammt Productionl 
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Zwecken des Gemeinlebens kommt den betreffenden Arbei
tenden zum Bewusstsein und äussert sich dies bekanntlich 
zuweilen in einer Beeinflussung des äusseren Gebahrens 
dieser Personen, das dadurch einen drolligen Anstrich 
erhält, wie wenn ein Amtsdiener im Vollgefühle seiner 
Bedeutung für das Staatswohl posirt! 

Die Dienste selbst werden dadurch, dass sie sich in 
das ökonomische Gewand der Arbeitstheiluug kleiden, zu 
einer ständigen socialen Functionstheilung unter den Indi
viduen, in den Anfangßstadien der collectivischen Organi
sation leisten die verbundenen Individuen insgesammt die 
zur Erreichung der Collectivzwecke erforderlichen Dienste 
neben ihrer Bethätigung für ihre Individualbedürfnisse. 
Indem die Dienste für die Einzelnen den Charakter der 
Arbeit annehmen, sondert sich diese Bethätigung von jener 
allgemeinen für Individualbedürfnisse aus und wird Mittel 
zur Befriedigung der Individualbedürfnisse bestimmter Per
sonen, die sich aus jener ableitet. Was sich in gewissem 
Umfange aus diesem Grunde auch in der Privatwirthschaft 
zeigt, gelangt überwiegend in der Staatswirthschaft zur 
Verwirklichung: das Diensteleisten wird, gesondert nach, 
Arten, zu einer ständigen Function gewisser Individuen in 
dem inhaltreicben socialen Zusammenleben; die eigentliche 
Arbeitstheilung setzt den Process der socialen Functions
theilung, welcher durch die Dienste als Lebensberuf ein
zelner Individuen bereits eingeleitet ist, nur fort. *) Specieli 
die Leistung von Diensten für Collectivzwecke steht im 
Vordergrunde dieser gesellschaftlichen Gliederung. Je mehr 

*) Die „Arbeitstheilung" der Dienste ist geschichtlich die erste in 
der civilisatorischen Entwicklung aus dem Urzustände. Die eigentliche 
Arbeitstheilung folgt nach. Auch letztere geht anfänglich z. Th. unter 
Mitwirkung collectivistiacher Momente vor sich. Vgl. Ina ina -S te r 
negg» „Nat-ökon. Vorstellungen bei Naturvölkern** in den Mitth. d. 
Anthrop. Ges. in Wien, XV. Bd., woselbst nach Anführung von illu-
strirenden Thatsa(hen gesagt wird: „Diese Beispiele lassen die Auf
fassung zu, dass die Arbeitstheilung in primitiven Zeiten nicht auf 
specieli wirtschaftliche, sondern auf allgemein gesellschaftliche Motive 
zurückzuführen iBt." 
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dieselbe fortschreitet, desto mehr wird der öffentliche 
Dienst für den Leistenden Mittel der Befriedigung seiner 
Individualbediirfnisse. Das Ergebniss ist, dass in der heu
tigen Staatswirthschaft, welche auf der entwickelten Pri
vatwirthschaft fusst, die Dienste in weitem Umfange als 
A r b e i t bestimmter Personen erscheinen, die Arbeit in 
der Staatswirthschaft also die Form de r ö f fen t l i chen 
Dienste , der a m t l i c h e n Funct ion , angenommen hat. 
Daneben gibt es aber bekanntlich Zwangsd iens te , bei 
welchen die Leistung auch privatwirthschaftlich nicht un
mittelbar unter den Gesichtswinkel der Arbeit rückt, obschon 
die bisherige Theorie letzteres in falscher Generalisirung 
selbst staatswirthschaftlich auszusagen genötbigt war. 

Die Dienste schliessen ein die Befriedigung der Indi-
vidualbedürfnisse der sie Leistenden durch Güter, welche na
türlich durch Arbeit producirt werden. Die letztere aber 
liegt schon a u s s e r h a l b des Rahmens der Staatswirth
schaft, wofern jene Güter dem Güterbestande der in dem 
collectivistischen Verbände inbegriffenen Privatwirtschaften 
entnommen werden, und steht mit der letzteren lediglich 
in dem Zusammenhange, dass, in Folge der Dienstleistung 
als Arbeitstheilung, die Individuen als Privatwirthschafts-
subjecte eben ihre ganze Zeit und Kraft der Güterge
winnung widmen können, ohne zu Diensten für Collectiv-
zwecke in Anspruch genommen zu werden. 

Die Herstellung von Gütern kann freilich auch inner
halb der Staatswirthschaft erfolgen. Dann aber geschieht 
dies, auf Basis der vollentwickolten Privatwirthschaft, ganz 
nach den Gesichtspunkten der letzteren, da sie eben 
so wohl innerhalb derselben vor sich gehen könnte und 
eben bloss aus Zweckmässigkeitsgründen staatswirthschaft-
liche Eigenproduction anstatt Ankauf der betreffenden 
Güter stattfindet. Die Arbeit bewahrt in solchen Fällen 
auch ihre privatwirthschaftliche Form, es ist aber auch 
unwesentlich, dass sie in der Staatswirthschaft, nicht inner
halb der Privatwirthschaft selbst, sich vollzieht. Man sieht 
das recht deutlich an dem Umstände, dass dies von 
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Staat zu Staat und in einem Staate zeitlich und örtlich 
wechselt. Für die Regel und wesentlich wird die Arbeit der 
Individuen in der heutigen Staatswirthschaft in der Form 
der Dienste thätig, was dem Verbände die Nöthigung aufer
legt, diese Dienste eben auch als Arbeit der Individuen 
in's Auge zu fassen, d. h. Güterüberweisungen an die Be
treffenden nach diesem Gesichtspunkte eintreten zu lassen*). 

Nur ausnahmsweise begegnen wir heutzutage noch 
unvergoltenen Arbeits- und Dienstleistungen in der Staats
wirthschaft (Cf. §§. 14 und 15). Ihr Effect ist, dass die 
Arbeitskraft der Bethätigung behuts Vorsorge für Indi-
vidualbedürfnisse entzogen wird, und es kann das nur 

*) Da die Dienste nur den Charakter der Arbeit annehmen, soweit 
sie von den Individuen mit Rucksicht auf zu erlangenden Gütergewinn 
geleistet werden müssen, so ist damit gegeben, dass sie im Uebrigen 
eben Dienste bleiben. Daher nicht nur bei Zwangsdiensten, sondern 
auch bei freien öffentlichen Diensten die altruistische Hingabe an die 
Gesammtheit, also die collectivistische Motivation, den Einzelnen in 
der Richtung leitet, mit Einsatz aller seiner Kräfte, selbst mit Auf
opferung, die Gemeinlebenszwecke zu fordern je nach seinen Facul-
taten, ohne Rücksicht auf höhere oder geringere Vergütung — ein 
gewisses Minimalmass der letzteren mit Rücksicht auf den Bedürfniss-
stand vorausgesetzt — während bei der Arbeit in der Privatwirtschaft 
höchstens mutualistischer Egoismus Platz greift und altruistisches 
Verhalten ein, je nach der Individualität der betreuenden Personen 
hinzutretender oder mangelnder Nebenumstand ist. Die Zurückweisung 
der ldentificirung von Dienstvergütung (Gehalt, Honorar) und Arbeits
lohn, welche von Laien in der Volkswirtschaft (z. B. I he r i ng , 
.,Zweek im Recht" I , S 200 ff.) längst vorgenommen ward, wird von 
unserer Theorie durchaus ratificirt. Ein weiterer Unterschied ist der: 
Der Arbeitslohn besteht in den Ergebnissen eben der entlohnten 
Arbeit, in durch den Arbeitenden producirten Gütern, die Dienstver
gütung hingegen u\ durch Arbeit des Dienstempfängers geschaffenen 
Gütern. Dass j ;ne wirtschaftliche Natur des Arbeitslohnes durch 
die Preisfestsetzung in der Privatwirtschaft verdunkelt wird, ist 
Nebensache, aber allerdings die Ursache irrthümlicher Auffassung. 
Die Güterüberweisungen an die Dienstleistenden haben mit dem 
Arbeitslohne lediglich das gemeinsam, däss sie auf Grund der Werthung 
erfolgen, Werthungsvorgänge sind gleich jenem, aber anderer Art. 
Weiteres über diesen Punkt §§. 50, 57 und 58. 
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insoweit geschehen, als die Güter, welche die Betreffenden 
während der Zeit gewonnen hätten, nicht zur Befriedigung 
ihrer voranstehenden Individualbedürfnisse nothwendig, son
dern für Collectivbedürfnisse verfügbar wären. Es zeigt 
sich also selbst hier, nur in anderer Form, das Gleiche wie 
sonst: dass die Arbeit für die Staatswirthschaft hinsicht
lich ihres privatwirthschaftlichen Effectes in Betracht kommt 

§.41. Die Befriedigung der Collectivbedürfnisse durch 
Güter und Arbeit. Die Correlation der Erscheinungen des 
Bedürfnisses, des Gutes und der Arbeit in der vollent
falteten Staatswirthschaft ist nun wohl klargelegt. 

Die Collectivlebenszwecke werden zu Collectivbedürf-
nissen durch die Nothwendigkeit, theils Güter zum Ge
meingebrauch der Mitglieder des Verbandes, in welchem 
eben die Erreichung des Gesammtzweckes liegt, herzu
stellen, theils zum Behufe von Dienstleistungen seitens der 
Individuen Güter an diese zu überweisen, sei es zum Ge
brauche bei der Leistung, sei es zur Befriedigung ihrer 
Individualbcdürfnisse, theils die altruistischen Widmungen 
zu vollziehen. Diese Güter werden entweder aus den 
Privatwirthschaften entnommen oder mittels vorbehaltener 
Güter von dem Verbände producirt, so dass die Befriedi
gung der Collectivbedürfnisse in letzter Linie eben auch 
an die Bedingung der Arbeit im strengen Sinne des Wor
tes geknüpft ist, ob diese nun im Rahmen der Staatswirth
schaft selbst erscheint oder nicht. Die Realisirung der 
Collectivzwecke erfolgt mithin mittels G ü t e r u m s ä t z e n 
zwischen dem collectivistischen Verbände und den von ihm 
umschlossenen Individuen. Die betreffenden Vorgänge sind 
nun weiterhin festzustellen und dies bildet den Inhalt der 
folgenden Untersuchungen: die Processe des Gütereingangs 
in die Staatswirthschaft jenen des nächsten, die des Güter
ausgangs der Hauptsache nach den des zweitfolgenden 
Abschnittes. 



§. 42. 249 

2. Die W e r t h e r s e h e i n u n g und ihre eollee-
t i v i s t i s c h e Form. 

§. 42. Die collectivistischen WirthschaftBhandlungen ge
leitet durch den Werth der Güter. Unter den elementaren 
Erscheinungen der Wirthschaft nimmt die des Werthes 
eine hervorragende Stellung ein. Der Werth beherrscht 
und leitet die Beziehungen des Menschen zu der Mannig
faltigkeit des Güterreiches und damit auch die Beziehun
gen zwischen den Menschen, welche auf dem Verhältnisse 
zur Güterwelt beruhen. Der Werth muss also auch auf 
dem Gebiete der collectivistischen Wirthschaft in mass
gebender Geltung stehen und es drängt sich die Frage 
auf: in welcher Form die Urerscheinung hier auftritt. Sie 
muss auch auf vorliegendem Theil gebiete der menschlichen 
Wirthschaft mit Allem, was ihr Wesen ausmacht, wieder
kehren und wichtige Phänomene dieses Wirthschaftszweiges 
müssen dadurch ihre Erklärung finden. 

Die Werthung ist ein psychischer Vorgang. Da für 
die exacte Forschung die Psyche einer fabelhaften Collectiv-
Persönlichkeit nicht existirt, so kann der Ausgangspunkt 
unserer Untersuchung auch wieder nur der Individualwerth 
sein. Derselbe ist der Leitstern der Menschen hinsichtlich 
der Herbeiführung ökonomischer Befriedigung ihrer Indi
vidualb edürfnisse in der Einzelwirtschaft, in einer fingirten 
Singularwirthschaft eben so wie in den durch die socialen 
Beziehungen verbundenen Privatwirthschaften. Wir dürfen 
hier sofort als feststehend annehmen, dass auch die Be
friedigung der Collectivbedürfnisse unter seinem Zeichen 
erfolge. Auch die Güterverwendungen zum Behufe der collec
tivistischen Bedürfnissbefriedigung müssen unter der näm
lichen Directive vor sich gehen. Nicht über das Ob, sondern 
nur über das Wie dieser Vorgänge kann ein Zweifel be
stehen. Einsicht und Klarheit hierüber zu gewinnen, ist 
folglich das nächste Ziel der Untersuchung. 



250 IV. 2. 

Dieselbe ist keine ganz leichte. Denn schon der Aus
gangspunkt, auf welchem sie zu fussen hat, ist derzeit 
noch nicht völlig ausser Streit gestellt. Auch hier liegt 
mithin die Notwendigkeit vor, etwas weiter auszuholen. 

Die Wissenschaft ist bei Ergründung der Werth-
erscheinung längere Zeit irregegangen oder doch nicht auf 
den Kern gedrungen. Erst neuere deutsche Forscher sind 
der eigentlichen Natur des Phänomens näher gekommen 
und haben dieselbe im Wesentlichen klargelegt. Doch 
haben auch sie einzelne Seiten desselben noch etwas im 
Dunkel gelassen, welche gerade für unseren Zweck ent
scheidend sind und auf welche daher, indem wir auf den 
Ergebnissen der gedachten Forschungen fussen, zunächst 
einiges Licht geworfen werden soll*). 

§. 43. Bas Urbild des Werthes in der isolirten Wirthschaft. 
Ware die wirtschaftliche Sachlage eine einfache, so be
dürfte der Mensch zu richtigem, erfolgreichstem Handeln 
keinen weiteren Anhaltspunkt als jene, welche wir bereits 

*) Im Uebrigen können wir nur auf die Resultate der wahrhaft 
grundlegenden wirthschaftstheoretischen Arbeiten von Menger und 
Wieser verweisen, die hier nicht unnothiger Massen reproducirt 
werden sollen. Die in der nämlichen Richtung sich bewegenden 
Arbeiten der auswärtigen Fachliteratur sind nicht so weit vorgedrungen, 
wie die bezeichneten deutschen Forscher. Es zahlen hieher: Jevons 
mit seiner Auffassung des „degree of Utility" oder „final (degree of) 
Utility" („Theoryof Pol. Econ." 2. ed., S 53 ff.) und L6on Walras mit 
dem von ihm aufgestellten Begriffe der „rarete'" oder „intensite* du 
dernier besoin satisfait" („Elements d'Economie pol. pure", 1874, und 
„Theorie math de la Richcsse sociale", 1858, passim); Beide in Deutsch
land propagirt durch Launhardt („Mathematische Begründung der 
Volkswirthschaftslehre", 1885, insb. S. 10 ff.). Gossen ist über das 
Wesen des Werthes vollständig im Unklaren geblieben. Die Ergebnisse 
der Menger'schen Werttheorie sind bereits aeeeptirt von Pierson 
(„Leerbook der Staathuisbouldkunde", I., insb. S. 55) und neuestens 
hat Böhm-Bawerk die Erkenntniss der Bedeutsamkeit und Frucht
barkeit der Menger-Wiescr'schen Forschungen in Deutschland durch 
seine überaus klare Darstellung in den Jahrb. f Nat. u. Stat. XIII. Bd. 
1. Heft, sehr gefördert. 
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kennen. Nehmen wir den Fall an, dass ein Gut oder mehrere 
Güter einem Bedürfnisse dienen, dasselbe als isolirt gedacht 
und angenommen, dass die betreffenden Güter eben nur 
diese einzige Verwendung gestatteten, so würde der Mensch 
lediglich die objective Nutzbarkeit des oder der Güter ins 
Auge zu fassen brauchen und würde höchstens zu der 
Verstandesoperation des Vergleichens der Güter und sohin 
der Auswahl des brauchbarsten unter denselben veranlasst 
werden. Seinen Zwecken wäre damit schon vollkommen 
gedient. Läge die Sache so, dass jeweils immer nur Ein 
Gut (ein Stück oder eine Einheit eines Mengengutes) 
mehreren Bedürfnissen gegenüberstünde, so wäre die 
Richtschnur des Handelns gleichfalls bereits gegeben. Die 
ökonomische Ordnung der Bedürfnisse zeigt dem Menschen 
in dem intensivsten dasjenige an, zu dessen Befriedigung 
er das Gut zu verwenden hat, und er folgt ihr ohne wei
teres. Erst in der schwierigen Lage der Wirklichkeit, dass 
den vielen und vielerlei Bedürfnissen gegenüber die vielen 
und vielerlei Güter — bestehende und erst zu gewinnende 
— in Betracht kommen, benöthigt der Mensch einer Di-
rective seiner wirtschaftlichen Entsohliessungen und eben 
diese wird ihm durch den — Werth. 

Das Verhalten des Menschen gegenüber der quan
titativen und qualitativen Verschiedenheit der Güter und 
Bedürfnisse erhält eine einheitliche, erspriessliche Leitung, 
Mass und Ziel, dadurch, dass er mit der Vorstellung der 
Güter — concreter einzelner Stücke oder concreter Güter-
inengen — die Vorstellung der von ihnen in ihrer Be
friedigung abhängenden Bedürfnisse assoeiirt und diese 
Ideenassociation ihm jeweils gerade bezüglich desjenigen 
Bedürfnisses lebendig wird, dessen Befriedigung (an der 
ihm in der ökonomischen Reihenfolge gebührenden Stelle) 
an die Existenz des concreten Gutes gebunden ist. Es 
erfolgt also eine Uebertragung der relativen Bedeutung 
der Bedürfnisse auf die concreten Güter, von welchen die 
Befriedigung bedingt ist, indem im Menschen mit der Guts
vorstellung die Vorstellung der Unlust rege wird, welche 
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in der durch Verlust oder Nichterlangung eines bestimmten 
Gutes verursachten Nichtbefriedigung gelegen wäre, oder, 
was dasselbe ist, der Lust, welche die durch jenes con-
crete Gut gesicherte Befriedigung gewährt. Das fällt zu
sammen mit einem gewissen Interesse an den betreffenden 
Gütern selbst, einer „Sachliebe" (Wiese r ) , einer „Schä
tzung" derselben als Bedingungen unseres Zwecklebens; kurz 
einer eigenthümlichen Empfindung für die concreten Dinge: 
eine Sensation, welche man eben schwer beschreiben kann 
und deren Eigenart der Umstand beweist, dass seit jeher 
ein urwüchsiger Sprachname für dieselbe vorhanden ist. 
Dieses concrete Interesse, welches uns je bestimmte Güter 
als Mittel einer in Frage stehenden Bedürfnissbefriedigung 
einflössen, ist der W e r t h . Güter „besitzen" also Werth 
(nicht an sich), wenn und soweit wir an ihnen zufolge der 
actuellen wirtschaftlichen Verumständung jenes Inter
esse nehmen.*) 

*) Ein Punkt, worüber erst Uebereinstimmung der Ansichten 
herbeizuführen sein wird, ist: ob jene bestimmte „Bedeutung" con-
creter Güter für die Menschen, sobald sie erkannt ist, an sich den 
Werth darstellt, oder ob die Empfindung dieser Bedeutung hinzutrete, 
wie oben behauptet wurde Im ersteren Falle wäre der Werth lediglich 
Sache des Intellects, eine erkannte Beziehung zwischen Gütern 
und Mensch, im letzteren der Sensation Die Theorien von Jevons 
und Walras sind hei der erstgedachten Auffassung stehengeblieben. 
Die Grösse oder Hohe dc9 Werthes hiesse in jenem Falle nichts 
anderes, als der erkannte Umstand, dass ein concretes Gut conditio 
sine qua non der Befriedigung eines wichtigeren, dringenderen oder 
eines minder wichtigen, schwächeren Bedürfnisses sei; denn eine 
Beziehung an sich (zwischen einem Dinge und einem zweiten, hier 
einem Wirthschaftssubjecte) ist entweder vorhanden oder nicht, kann 
aber keine Grossenunterschiede aufweisen. Im anderen Falle bedeutet 
Grosse des Werthes die Stärke des betreffenden Interesses. Die Er-
kenntniss des Vorhandenseins jener Beziehung der Güter auf Bedürf
nisse im ersteren Falle, entweder bloss des Daseins jener Beziehung 
an sich oder in Rücksicht auf ein bestimmtes Bedürfniss, ist ein Werth-
urtheil (über das Vorhandensein resp. die „Höhe" des Werthes), aber 
der Werth Belbst ist kein Urtheil. Im anderen Falle kanu über die 
Stärke des Interesses ein Urtheil gefällt werden Das Wort Schätzung, 
welches man zur Umschreibung von Werth gebraucht, hat einen 
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Von welchem Bedürfnisse die gedachte Bedeutung 
des Gutes oder das betreffende Interesse sich ableitet: 
das klar dargethan zu haben — wo Vorgänger nur dunkel 
ahnten — ist das Verdienst Menger ' s . Es ist, wie der 
genannte Autor zeigt, dasjenige Bedürfniss von den mit 
Entfall des concreten Gutes unbefriedigt bleibenden — 
von der Abwendung des Entfalles abhängigen —, welches 
in der ökonomischen Reihenfolge zu oberst; den, abgesehen 
vom Bestände des betreffenden Gutes, gesicherten zunächst 
steht. Vom Gipfel der gesammten Bedürfnissreihe herab an
gesehen, ist dies dasjenige Bedürfniss, bei dessen Befrie
digung das vorhandene concrete Gut seine letztzulässige 
Ökonomische Verwendung findet. W i e s er hat für den 
hiemit bezeichneten Sachverhalt in glücklicher F^ingebung 
mit dem terminus „Grenznutzen" des Gutes das treffende 
Wort gefunden, das durch seine Prägnanz und Kürze 
der allgemeinen Annahme sicher scheint. Werth könnto 
hiernach als der auf das Gut übertragene Grenznutzeu 
beschrieben werden, was freilich unvollständig wäre.*) 

Doppelsinn. Als Urtbeil bedeutet es eine nicht genaue, sondern nur 
annäherungsweise Grössenbestimmung; in diesem Sinne ist „Schätzung" 
ein Werthurtheil, nicht Werth selbst. In einem anderen Sinne bedeutet 
„Schätzung" etwas ähnliches wie „achten, liebhaben"; das ist eine 
Sache der Empfindung und in dem Sinne kann das Wort zur Para
phrase von Werth dienen, wenn man der zweitgedachten Ansicht sich 
zuneigt. Dieser zufolge ist der Werth diejenige Sensation, welche sich 
unmittelbar an Erlangung oder Entgang des bezüglichen Gutes selbst, 
das in jener Beziehung zu den Bedürfnissen steht, knüpft durch die 
Vorstellung der daraus folgenden Lust der Befriedigung, reBp. l'nlust 
der Nichtbefriedigung. Die Psychologie erkennt an, dass die Liebe in 
gewissem Masse auf die sachlichen Mittel übertragen wird, welche 
dem Objecte der Liebe dienen: ist der wirthschaftliche Werth nicht 
eine verwandte Erscheinung? 

*) Zu Böhm's Ausführungen ist zu bemerken, dass die Ableitung 
vom Grenznutzen, d. h. von dem bezüglichen Bedürfnisse, zum Wesen 
des Werthes gehört, nicht zur Höhe des Werthes. Die Höhe des 
Werthes bestimmt sich darnach, welche Intensität concret das be
treffende Bedürfniss hat. Dies scharf zu erfassen, erscheint als ein 
zum Verstandnißs der Weitherscheinung ganz wesentlicher Punkt. 
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So spiegelt sich im Werthe die actuelle relative 
Wichtigkeit der Bedürfnissbefriedigungen, für welche eben 
vorzusorgen ist, wodurch die wirthschaftlichen Entschlies-
sungen dem Menschen ungemein erleichtert werden. In 
den Werthgrössen besitzt derselbe einen verlässlichen Indi-
cator für die Einzelgestaltung seiner auf Sicherung der 
Bedürfnissbefriedigung zu richtenden Thätigkeit. Es wird 
uns dies vollständig klar, wenn wir uns den Menschen der 
Natur allein gegenüberstehend denken. Er lenkt da sein 
Augenmerk stets, bei Occupation, bei Production, dann bei 
Conservirung und ökonomischem Gebrauch, auf dasjenige 
Gut, welches ihm im Werthe höher steht als andere; er 
stellt das werthvollere Gut bei seiner wirthschaftlichen 
Bethätigung in jedem Belange höher, er z ieh t es vor 
dem minder werthvollen, welches dem weiter zurück
stehenden Bedürfnisse entspricht. Er widmet seine be
schränkte Arbeitskraft der Gewinnung des höherstehenden 
Gutes; er zieht es vor, ein höherwerthiges Gut durch Auf
wendung eines minderwerthigen herzustellen statt das letz
tere zu consumiren etc. Dadurch erhalten seine die Güter 
betreifenden Handlungen die jeweils der Bedürfnissbefrie
digung dienlichste Richtung. 

Für die nationalökonomische Theorie ist das eben 
Bemerkte eine Thatsache von grosser Wichtigkeit. Der 
Werth äussert sich so in seiner Wirkung und wie ander
wärts kann man auch hier die Grösse der U r s a c h e 
an dem Masse der Wirkung messen. Eine Ver
änderung in der Erscheinung, welche wir Wärme nennen, 
messen wir. indem wir die Wirkung: Aenderung des 
Volumens eines Körpers, dem Masse nach bestimmen. Der 
eine Mensch zieht das Gut A dem Gute B vor, folglich 
ist für ihn der Werth von A grösser als der von B; der 
andere zieht A selbst 2 B vor, bei diesem ist der Werth 
A > 2 B. So gelangt der Werth stets in einem Quan
t i t ä t s v e r h ä l t n i s s e d e r G ü t e r zum Ausdruck , 
welches sich in den Wirthschaftshandlungen zeigt. Wie 
ungenau immer solches in der supponirten isolirten Wirth-
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schaffe der Fall sein würde: es ist doch ersichtlich, dass 
dies schon in der Urerscheinung des Werthes zu consta-
tiren ist. Diese Erkenntniss erschliesst uns das Geheimniss, 
wieso die subtilen, an sich unraessbaren Vorgänge unseres 
Innern, die sich in den Empfindungen abspielen, zuletzt 
messbar und wägbar der sinnlichen Wahrnehmung zugäng
lich werden, und belehrt uns andererseits über den folgen
reichen Irrthum, in welchen Jene verfielen, die in den 
Quantitätsverhältnissen der Güter das Wesen einer Werth-
erscheinung selbst erblickten. Es lag in letzterer Hinsicht 
eben ein, in der Geschichte der Wissenschaften nicht sel
tener, Fall der Verwechslung von Ursache und Wirkung 
vor. Wir halten das für eine das Verständniss der Werth-
erscheinung höchst fördernde Einsicht, die hier nur so weit 
angedeutet werden sollte, als sie unserem speciellen Zwecke 
dient. *) 

*) Dies zu misskennen war einer der Hauptfehler, in welchen 
z. B. Rodbertus verfiel. So richtig er in „Zur Erkenntniss", S. 5, 
den Werth unter die Grundbegriffe rechnet, so irrig stellt er schon in 
jeDem ersten Werke den Gebrauchswerth, die „Bedeutung", welche 
die Sache durch das im Bedürfnisse liegende „gleichsam abhängige 
Verbältniss" des Menschen zu der Sache für diesen gewinnt (S. 3), 
unvermittelt neben den Tauschwerlh (S. 31) als der „Geltung einer 
Sache gegen die andere nach Quantität" und sieht nicht den Zusammen
hang, welcher zwischen beiden Erscheinungen besteht. Nur nachdem 
er so den Tauschwerth als objectives Maassverhältniss der Güter 
verkannt hatte, konnte er zu den weiteren Irrungen in Betreff der 
Arbeit als Werthsubstanz gelangen (Vgl. später). Und noch in dem 
„Capital" zeigt sich der nämliche Irrthum. Denn während er daselbst 
(S. 74) unter den im Zustande der isolirten Wirthschaft vorkommenden 
wirtschaftlichen Begriffen zwar auch eine „Schätzung des Pro-
ductes nach den Kosten (der Arbeit) und Schätzung desselben 
nach der Befriedigung" aufzählt, welche letztere Schätzung eben 
offenbar nur der Werth (Gebrauchswerth) sein kann, führt er unter 
den dem Zustande der arbeitstheiligen Wirthschaft eigenen Begriffen 
erst den des „Werthes" (Tauschwertbes) auf. Wie es nur möglich 
war, dass ein so tiefer Kopf, wie R., diesen Werth nicht als einen 
Verwandten jenes anderen, nämlich der „Schätzung nach der Befrie
digung* erkannte, sondern mit der „Schätzung nach der Arbeit" ver
wechselte, die er selbst als Kosten bezeichnet! 
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§. 44. Die Gesetze der Werthgrösse. Es entsteht nun 
sofort die Frage, ob wir lediglich im einzelnen Falle die 
jeweilige Höhe des Werthes der Güter an dem Resultate, 
welches in der soeben geschilderten Handlungsweise der 
Wirthschaftssubjecte zu Tage tritt, messen können oder 
ob wir Allgemein-giltiges über die Höhe der Werthe aus
zusagen im Stande sind. Offenbar muss das insoweit 
möglich sein, als wir die Umstände generell zu bezeichnen 
in der Lage sind, welche die concrete Intensität des 
Bedürfnisses, von dem sich das Werthinteresse ableitet, 
bestimmen. 

Bei einer Mehrheit von im Verfügungsbereiche eines 
Individuums befindlichen Gütern gleicher Art tritt jenes 
Abhängigkeitsverhältniss der Bedürfnisse mit der im Werthe 
gelegenen Sinnfälligkeit nur bezüglich desjenigen Bedürf
nisses hervor, welches nach gesicherter Befriedigung der 
höher stehenden Bedürfnisse an das als letztes erübrigende 
Gut gewiesen ist. Das hat eine naheliegende Folge! Je 
grösser die Menge der in dem Vorrathe begriffenen Güter 
der betreffenden Art ist, desto niedriger muss sich, alle 
übrigen Umstände gleichgesetzt, der Werth der Gutsein
heit stellen; denn desto mehr, in der Intensität voranste
llende Bedürfnisse sind durch die nicht in Frage stehenden 
Gutseinheiten gesichert. Ein Mengengut, z. B. Wasser, ist 
eben eine solche Vielheit einzelner concreter Güter und 
so kann, wenn die Anzahl der Gutseinheiten eine so grosso 
ist, dass stets mehr solcher vorhanden sind, als zur Befrie
digung irgend welcher Bedürfnisse benöthigt werden — 
im Falle eines freien Gutes, der gerade bei dem gebrauchten 
Beispiele so häufig vorkommt — vdie Werthgrösse_=0 
werden, d. h. der Werth selbst ganz verschwinden. Die 
verschiedenartige Verwendbarkeit der meisten Güter, sodann 
die Möglichkeit, Güter der einen Art durch Arbeit in Güter 
anderer Art zu verwandeln, bringen es nun mit sich, dass 
Güter von verschiedener n a t ü r l i c h e r Beschaffenheit den 
Bedürfnissen gegenüber als g l e i c h a r t i g in die Verglei-
chung eingehen. Stellen wir nunmehr zwei Wirthschaftssub
jecte einander gegenüber, welche bei gleichem Bedürfniss-
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stände einen quantitativ verschiedenen Bestand qualitativ 
als gleich anzusehender Güter in ihrem Machtbereiche 
aufweisen, so muss consequent der Reichere eine geringere 
Bewerthung der betreffenden Güter zeigen. Wir können 
uns das nämliche Verhältnis auch bei einem und demselben, 
isolirten, Wirthe in zeitlichem Intervalle vorstellen, selbst
verständlich mit dem nämlichen Ergebnisse. Schon in 
der a l l g e m e i n e n Erscheinung des W e r t h e s finden wir 
also, dass seine Höhe — caeteris paribus — in u m g e 
k e h r t e m V e r h ä l t n i s s e zu der vorhandenen G ü t e r 
m e n g e steht. 

Es erscheint dies als ein Gesetz von grosser Wichtig
keit*). Es gilt jeweils für die Einheit einer Anzahl Güter, 
welche gewissen Bedürfnissen gegenüber als gleichartig 
in Betracht kommen, hinsichtlich d i e s e r Bedürfnisse, 
bzw. es gilt, sofern eine allgemeine Vergleichbarkeit aller 
Güter gegenüber allen Bedürfnissen der vollständigen Reihe 
Platz greift, für die Einheit des Gesammtvorrathes der 
Güter hinsichtlich des gesammten Bedürfnisstandes. In der 
isolirten Wirthschaft könnte dieses Wertbgesetz mithin 
nur partiell zur Geltung gelangen, nämlich soweit nicht 
die speeifische Beschaffenheit diverser Güter letztere aus 
der Kette der übrigen loslöst und so die Vergleichbarkeit 
ausschliesst. In der Wirthschaft der Wirklichkeit aber, wo 
im Zusammenwirken alle Güter wechselweise beschafft werden 
können, erlangt es die letztgedachte universelle Giltigkeit. 

*) Wir finden schon bei Jevons die Erkenntniss des Sachver
haltes, nur eben auf seine „final Utility" bezogen: „the degree of 
Utility varies with the quantity of commodity, and ultimutely decreases 
&8 that quantity increases" (1. c. S. 57), Zu dem nämlichen Resultate 
führt die Formel von Walras, welche die „rarete^ definirt als „la 
derive"e de l'utilite' effective par rapport ä la quantitd posse'de'e („Ele
ments d'Ec. pol. pure", S. 102, u. „Theorie math. de la Richesse 
sociale" S. 25). Gossen (1. c. 8. 81) kommt gleichfalls zu dem 
Ergebnisse, „dass mit Vermehrung der Menge der Werth jedes neu 
hinzukommenden Atoms (eines und desselben Genussmittels) fort
während eine Abnahme erleiden müsse bis dahin, dass derselbe auf 
Null herabgesunken ist" 

Sax, SUauwirthschaft. 17 



•268 IV. 2. 

Ein Beispiel wird dies klar machen. Treffend erläutert 
Meng er*) die Werthbildung bei dem Mengengute Wasser 
an dem supponirten Falle eines Menschen, der eine felsige 
Meeresinsel bewohnt, auf welcher sich eine einzige Quelle 
befindet, auf die er also in Befriedigung seines Bedürf
nisses nach Süsswasser ausschliesslich angewiesen ist. Je 
nachdem die Ergiebigkeit dieser Quelle eine jeden Bedarf 
überschreitende ist oder gerade hinreicht, den Wasser
bedarf für ihn und seine Nutzthiere voll zu liefern, oder 
aber in dem Masse geringer wird, dass sie nur das für 
dringendere Verwendungen nöthige Wasser darbietet, viel
leicht gar nur so viel, um gerade das Leben jenes Men
schen und das desjenigen Theiles seiner Herde, ohne 
dessen Milch und Fleisch er nicht leben kann, zu erhalten, 
wird der Werth der Einheiten des concreten Gutes vom Null
punkte angefangen sehr beträchtliche Abstufungen aufweisen. 
Diese Werthbildung wird sich aber völlig isolirt von der 
Werthung der anderen Güter vollziehen; die Grösse des 
Besitzes an anderen Gütern und das Verhältniss, in wel
chem derselbe je zu den übrigen Bedürfnissen steht, hätte 
keinen Einfluss auf die jeweilige Werthgestaltung des 
Wassers in der Wirthschaft des gedachten Subjectes. Das
selbe verfüge z. B. über noch so viel Tragthiere und Ge-
räthe: wenn der Wasserzufluss der Quelle spärlich wird,, 
wird es den Verbrauch dergestalt regeln, um von den 
Bedürfnissen der Keine nach die wichtigeren bis einschliess
lich desjenigen zu befriedigen, welches ihm im Werthe als das 
eben an der ökonomischen Befriedigungsgrenze stehende 
zum Bewusstsein kommt. Denken wir uns nun den Fall 
anders. Nehmen wir an, es gäbe auf der Insel entlegen 
von der Wohnstätte des Wirthschaftssubjectes eine zweite 
Quelle, welche für ihn in der Regel gar nicht in Betracht 
kommt, die er aber für seine Bedürfnissbefriedigung her
anziehen könnte, wenn die erste, nahegelegene Quelle nicht 
ausreichend Wasser liefert. Jetzt würde es einen grossen 
Unterschied machen, ob der Betreffende über andere Güter 

*) „Grundsätze", S. 100 ff. 
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verfügt, mittels welcher er Wasser aus der entfernten 
Quelle beschaffen kann oder nicht. Besitzt er Tragthiere 
im Ueberfluss, so wird, da der Ausfall an der einen Stelle 
durch Beischaffung des Wassers von der anderen leicht 
ersetzt werden kann, eine nur geringfügige zeitliche Ab
weichung in der Bewerthung des Wassers zu bemerken 
sein. Besitzt der Mann hingegen solche Mittel der Wasser
beschaffung nicht, so wird die höhere Bewerthung des 
Wassers wie im früher gesetzten Falle eintreten. Hier ist 
eben der Vorrath a n d e r e r Güter dafür mit entscheidend, 
in welchem Verhältnisse die Menge des e inen Gutes, 
Wasser, zu der Bedürfnissscala steht. In dem früheren 
Falle war dagegen jenes eine Gut isolirt von den anderen 
und der Einfluss der Menge vorhandener anderer Güter 
auf den Werth desselben konnte nicht eintreten. Wo aber 
ein allgemeiner Umsatz der Güter gegen einander Platz 
greift, wie in der Wirthschaft der social lebenden Men
schen, dort tritt das gedachte Gesetz des Werthes: die 
umgekehrte Proportionalität seiner Höbe zu dem Masse 
des Güterbesitzes der Individuen uneingeschränkt in Gel
tung. Wohlbemerkt: es ist mit diesem Ausdrucke nicht 
das vollkommen g le iche Verhältniss des Sinkens des 
Güterwerthes gegenüber einem Steigen der Gütermenge 
verstanden, sondern nur die correlative allgemeine Rich
tung dieses Verhältnisses — sein genaues Mass vorläufig 
noch unbestimmt gelassen. Es wird auf diesen wichtigen 
Punkt zurückzukommen sein*). 

Wir haben jetzt, indem wir alle übrigen Umstände 
gleich setzten, die Bedürfnissreihe bei jedem Individuum 
als gleich angenommen. Die Verschiedenheit, welche in 
dieser Hinsicht die Wirklichkeit zeigt, liefert uns die Er
gänzung der Erkenntniss nach anderer Richtung, wobei 
wir nur vorerst wieder die Gleichheit des Güterbestandes 
supponiren müssen. 

*) Die nähere Untersuchung des Fragepunktes erfolgt in Ab
schnitt VI an der Stelle, an welcher die wichtigste staatawirthschaft-
Hche Consequenz des Verhältnisses zur Erörterung gelangt. 

17* 
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Bei gleichem Güterbesitze muss der Werth, bei ver
schiedenen Individuen oder in der Zeitfolge bei einem und 
demselben Wirthschaftssubjecte verglichen, offenbar sich 
v e r h a l t e n wie der jeweilige B e d ü r f n i s s e t a n d . Je 
höhere Intensitätsgrade dieser im Ganzen erreicht und je 
mehr Regungen er einschliesst, desto höher muss sich bei 
einem bestimmten Güterbestande der Werth einstellen; 
denn desto höher steht das hinterste, in seiner Befriedigung 
von den vorhandenen Gütern abhängige Bedürfniss. EB ist 
hier wieder die gesammte Gütermenge als einheitliche den 
Bedürfnissen gegenüberstehend gedacht. Sofern solches 
nicht Platz greift, sondern bestimmte Güter lediglich be
stimmten Bedürfnissen entsprechen, gilt das Gesagte na
türlich nur partiell, nur betreffs jeder solcher Bedürfniss
und Güter-Gruppe. 

Das Zusammentreffen der verschiedenen Gestaltung 
heider Momente in der Wirthschaft der Individuen ergibt 
uns das allgemeine Gesetz der Werthhöhe. Der Bedü r f 
n i s s s t and einerseits, der G ü t e r b e s t a n d andererseits, 
das also sind die Pole der W e r t h b i l d u n g . 

Aus dem Gesetze der Werthhöhe deducirt sich eine 
ganz allgemeine Aussage über das ökonomische Handeln 
der Menschen unter dem Einflüsse des Güterwerthes. Denken 
wir uns zwei Individuen verglichen, von denen das Eine 
bei sonst vollkommen gleicher ökonomischer Sachlage über 
einen Besitzstand von doppelter Ausdehnung desjenigen 
des Anderen verfügt, oder ein und dasselbe Wirthschafts-
subjeet in verschiedenen Zeitpunkten seines Handelns, in 
welchen sein Besitzstand eine analoge Veränderung zeigt. 
Wie viel Güter wird der Mensch in beiden Fällen einem 
bestimmten Bedürfnisse widmen ? Der Mensch wird hier 
zur Befriedigung eines Bedürfnisses, welches in der öko
nomischen Classification über demjenigen steht, von welchem 
sich actuell sein Güterwerth ableitet, in den unterschie
denen Fällen Güter im umgekehrten Verhältnisse des jewei
ligen Werthes d. i. im Verhältniss des Besitzes aufwenden. 
Was ihm erst ein mühsamer Ueberblick der gesammten 
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wirtschaftlichen Sachlage, eine Revue der ganzen Bedürf
nissreihe und gleichzeitige Ueberschau seines ganzen Güter-
bereiches> zu thun angäbe, das gibt ihm der Werth mit 
sicherer, augenblicklicher Entscheidung jeweils an die Hand. 
Nicht minder rasch und zuverlässig erfolgt durch denselben 
die Beantwortung der Frage, ob resp. inwieweit ein neu 
hinzutretendes Bedürfniss bei gegebenem Güterbestande 
Befriedigung finden könne oder nicht. Tritt dasselbe in 
der ökonomischen Reihenfolge an eine Stelle oberhalb des
jenigen Bedürfnisses, welches in Gemässheit des übrigen 
Bedürfnissstandes den Werth bestimmt, so verdrängt es 
das (oder mehrere) untenanstehende je nach dem Güter
quantum, welches es absorbiren würde, der Werth erhöht 
sich entsprechend und demgemäss kann ein ins Auge ge-
fasstes Bedürfniss eben nur befriediget werden, wenn es stär
ker ist als dasjenige, das nunmehr als lotztes befriedigt 
werden könnte und den geänderten Werthstand bestimmt, 
oder äusserst en Falles, wenn es selbst dieses Bedürfniss ist. 
Die von dem übrigen Bedürfnissstande bestimmte, dem 
Wirthschaftssubjeete gegenwärtige Werthhöhe ermöglicht 
ihm sofort mit Rücksicht auf die Intensität des neuen 
Bedürfnisses die Entscheidung hierüber. 

§. 45. Die Arbeitsmühe als Minimalmass der in der 
Produktion wirkiamen Werthhöhe. Im Voraufgehenden wurde 
die Wertherscheinung hinsichtlich vorhandener Güter be
handelt. Nun knüpfen sich noch wichtige Fragen an, be
treffend die Werthungsvorgänge bei erst zu gewinnenden 
Gütern; ein Punkt, in welchem die Theorie bisher nicht 
sehr glücklich war. Versuchen wir, über ihn ins Reine zu 
kommen. 

Fassen wir zunächst die Gesammtmenge der jeweils 
von einem Menschen herzustellenden Güter ins Auge, so 
ist klar, dass diese unter einander durch die Bedingung 
der anzuwendenden Arbeit in einem gewissen Zusammen
bange stehen. Eine bestimmte Arbeit, welche eine andere 
aus8chlie88t, wird eben dadurch Ursache der Unlust, welche 
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die Nichtbefriedigung jenes Bedürfnisses erzeugt, für das 
eben das entsprechende Gut wegen mangelnder Zeit und 
Kraft nicht hervorgebracht werden kann. "Während jene 
Arbeit das eine Gut herstellt und dadurch zu einer Bedürf
nissbefriedigung führt, folglich die hiemit verbundene Lust 
verursacht, ist dem Menschen zugleich die Unlust gegen
wärtig, welche durch die Unmöglichkeit der Befriedigung 
eines anderen Bedürfnisses entsteht. Die Erfahrung belehrt 
ihn über das Mass dieser Unlust und über dessen Ver-
hältniss zu jener Lust und das prägt sich dem Geiste in 
ähnlicher Weise ein, wie der Werth gegebener Güter 
wirksam wird. Im Grunde ist dies nur eine andere Seite der 
"Wertherscheinung. Es verstärkt die "Wirkung, welche das 
blosse Insaugefassen der fertigen Güter hinsichtlich ihres 
Verhältnisses zu den verschiedenen Bedürfnissen hervor
bringt. Die nämliche Werthverschiedenheit, welche gege
bene Güter unter concreten Umständen aufweisen, zeigen 
unter den gleichen Umständen erst herzustellende. Der 
Mensch wird dadurch abgehalten, seine Arbeit einem Gute 
zuzuwenden, welches eine mindere Bedürfnissbefriedigung 
gewähren würde als ein anderes, das er ebenfalls durch 
die Arbeit herstellen muss. So sind eben alle Güter durch 
die erforderliche Arbeit verknüpft und der einheitlichen 
Werthung unterliegend, y l${( 

Nun ist aber auch die Unlust der concret notwen
digen Arbeit gegenüber der Befriedigung mittels des 
dadurch zu erlangenden Gutes bedeutsam. Wie wir sahen 
(§ 37), steht die UnhiBt der Arbeitsmühe dem Verlangen 
nach Befriedigung gegenüber und es wird- das letztere ab
geschwächt durch jene und im Verhältnisse zu jener. Die 
Intensität der Bedürfnissregung erleidet eine verhältniss-
mässige Einbusse und folglich muss das von dieser psy
chischen Regung ausgehende Interesse an dem bezüglichen 
Gute die nämliche Abschwächung erfahren. Der Werth 
künftiger, erst zu producirender Güter stellt sich somit 
— caeteris paribus — gegenüber dem Werthe bestehender 
Güter gleicher Art, welche für das künftige Bedürfnis» 
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verfügbar sind (solche, welche nur für das gegenwärtige 
verfügbar sind, stehen im Verhältnisse der höheren Inten
sität des letzteren noch höher im Werthe), im Verhältnisse 
der zwischenliegenden Arbeitsmühe niedriger. Hier kommt 
selbstverständlich jedes neu zu producirende Gut für sich 
in Betracht, ein Mengengut also rücksichtlich des höchst
stehenden von ihm oder einem Theile desselben bedingten 
Bedürfnisses, aber auch nur als Bestandteil eines Vor-
rathes, wenn es thatsächlich in einen solchen eingeht. Der 
Mensch entschiiesst sich folglich nur dann zur Production 
des Gutes, wenn der so bestimmte Werth des zu produ-
cirenden Gutes es ihm anzeigt oder, was dasselbe ist, 
der von dem künftigen Bedürfnisse abgeleitete Werth eines 
zu dessen Befriedigung dienenden Gutes, also die Sensation 
der zu gewärtigenden Lust, die Unlust der vorgestellten 
Arbeitsmühe bei notwendiger Neugewinnung überwiegt. 
Wenn beispielsweise zwei Güter zu gewinnen wären, von 
welchen das eine, obzwar einem intensiveren Bedürfnisse 
entsprechend, doch eine mehr als verhältnissmässig (wie 
man zu sagen pflegt: unverhältnissmässig) höhere Arbeits
plage erfordern würde als ein zweites, welches nur ein 
geringeres Bedürfniss befriedigt, aber auch mit leichter 
Mühe herzustellen ist, wenn folglich im Endresultate das 
positive Verlangen hinsichtlich des letzteren Gutes das 
grössere wäre, so würde man eben diesem seine Arbeit 
zuwenden. Daraus folgt, daas das Minimum der productiv-
wirksamen Werthgrösse sich bestimmt nach demjenigen 
Bedürfnisse, dessen Nichtbefriedigung das gleiche Mass 
von Unlust erzeugt, wie die zur Beschafiung des notwen
digen Befriedigungsmittels erforderliche Arbeitsmühe. Denn 
ist die an das bezügliche Bedürfniss, d. h. den Zustand 
dos Bedürfens, geknüpfte Unlust geringer als die der 
Arbeitsplage, dann wird das Verlangen nach dem entspre
chenden Gute ein passives- Das bezügliche Bedürfniss selbst 
hört auf empfunden zu werden; es mag höchstens als 
Verstandesregung fortdauern, gewissermassen als theore
tisches Bedürfn 188, wird aber nicht praktisch. Erst bei 
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Ueberwiegen des Unlustgefühles des unbefriedigten Be
dürfnisses gegenüber jenem dernothwendigen Arbeitsplage 
wird das Interesse activ. Wir können also die Grenze 
zwischen einem solchen und dem vorerwähnten, niedrigeren 
Bedürfnissgrade als den Arbeits-Nullpunkt des Werthes 
bezeichnen. Oberhalb desselben ist der Werth hinsichtlich 
der Production eine positive, unterhalb eine negative 
Grösse; d. h. von jenem Punkte angefangen regt er zur 
Arbeit an, w i r k t er also positiv, gerade so wie die 
"Wärme oberhalb des Nullpunktes des Thermometers eine 
Grösse erreicht, in Folge welcher bestimmte physikalische 
Wirkungen eintreten. Bei jenem Punkte erkaltet das Ver
langen ; es vermag sich an der Vorstellung der Lust, welche 
in der Bedürfnissbefriedigung winkt, nicht mehr zu er
wärmen ; es gefriert. Wir haben hier den Gefrierpunkt des 
Interesses. 

Es ist dies eino Erkenntniss von grosser theoretischer 
Bedeutung. Sie stellt eine vielbestrittene Frage in volles 
Licht, da sie klar Folgendes bedeutet. Die A r b e i t ist 
n i c h t U r s a c h e des W e r t h e s , wohl aber in dem Sinne 
ein M a s s des Werthes, dass die Intensität des Bedürf
nisses, zu dessen Befriedigung Arbeit factisch unternommen 
wird, und folglich der eben dieses Bedürfniss wiederspie
gelnde W e r t h des bezüglichen Gutes, immer so g r o s s 
ist, um d i e A r b e i t s u n l u s t a u f z u w i e g e n . * ) Auf der 

*) Die vorausgefühlte Lust der künftigen Befriedigung muss die 
Vorstellung der notwendigen Arbeitsmühe (diese Unlust) überwiegen 
und der hiernach resultirende Werth des zu producirenden Gutes 
muss eine positive Grösse sein. Gossen, welcher das Verhältniss 
gleichfalls berührt, begeht einen Denkfehler, wenn er (S. 85) sagt: 
„Diese Kraftanstrengung (Arbeit) verursacht dem Menschen eine mehr 
oder minder grosse Beschwerde und der Werth des dadurch Geschaf
fenen wird natürlich genau um so viel vermindert, als die Beschwerde 
als solche zu schätzen ist." Nicht der Werth des „geschaffenen" Gutes, 
sondern des „zu schaffenden", der präsente Werth des künftigen Gutes, 
erfährt eine Abschwächung. Der Werth des geschaffenen Gutes stellt 
sich auf seine volle Höhe, schnellt sozusagen elastisch empor, weil 
keine Beschwerde mehr vorliegt; die Arbeit ist ja geleistet, die in ihr 



S. 45 205 

andern Seite schliesst dies aber auch ein, dass der Mensch 
den Antrieb empfindet, steigende Arbeitsunlust auf sich zu 
nehmen bis zur Höhe der Werthgrenze. Diese Beziehung, 
welche zwischen dem Güterwerthe und der Arbeit obwaltet, 
verleitete, misskannt, zu der unhaltbaren Arbeitstheorie des 
Werthes. Mit Unrecht von Denjenigen geleugnet, welche 
letztere Theorie mit Recht zurückweisen, zeigt sie das 
Minimalmass des in der Production wirksamen Werthes an. 

Am einfachsten und darum am klarsten beweisen das 
die Fälle der ursprünglichsten Production: der Occupation 
freier Güter. Solche Güter, welche wirtschaftlich in Betracht 
kommen, erheischen stets mindestens occupatorische Arbeit 
und der Werth des durch letztere in ein wirtschaftliches 
verwandelten Gutes stellt sich mindestens auf den untersten 
positiven Grad. Andernfalls unterlässt man die Aneignung 
des Gutes als „nicht der Mühe werth", d. h. praktisch 
werthlos. Das oecupirte Gut aber hat n i ch t Wer th für 
uns, weil es Arbe i t gekostet, sondern es wurde ange
eignet, es wurde die occupatorische Arbe i t auf dasselbe 
verwendet, weil es mindestens einen Wer th besitzt, 
welcher der Ausfluss einer mit der Verwendung des Gutes 
verbundenen Lust ist, die die Unlust der Arbeit aufwiegt. 
Der Werth desselben stellt sich jedoch auch höher, sobald 
die Arbeit gegenüber dem Bedürfnissstande als beschränkt 
empfunden wird, also das im Früheren dargelegte Ver-
hältniss sich geltend macht. Ein unökonomisches Gebahren 
mit den oecupirten Gütern würde da die Wiederholung 
der oecupatorischen Arbeit bedingen, dadurch würde die 
Beschaffung anderer gewünschter Güter leiden, es erscheinen 
dann also a n d e r e Bedürfnisse von den oecupirten Gütern 

gelegene Unlust vergangen. Eine Unklarheit in jener Hinsicht würde 
für die Theorie geradezu verhängnissvoll seitt. Bestärkend in Betreff 
der Vollwerthigkeit des fertigen Gutes kommt hinzu, dass bei gewissen 
— oder allen? — Bedürfnissen ihre Stärke selbst mit Verstreichen 
der Zeit des Unbefriedigtseins wächst, also der Bedürfnissgrad, von 
welchem der Werth vor der Arbeit abgeleitet war, inzwischen, bis 
zum Zeitpunkte der vollendeten Arbeit, ein höherer geworden ist. 
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mit abhängig und der für unsere Zeiten gewöhnliche Fall 
der Werthschätzung tritt ein. Eine Gegenwirkung würde 
allerdings von dem Vorhandensein eines Gütervorrathes 
von entsprechender Reichhaltigkeit ausgehen. Die oben 
bezeichnete Einwirkung auf die Werthgestaltung, welche 
von dem „Vermögen" ausgeht, kann selbst so bedeutend 
sein, dass sie den Werth unter den Nullpunkt drückt. 

An Belegen zu vorstehenden theoretischen Sätzen 
fehlt es in der Praxis des Wirtschaftslebens nicht. 
(Natürlich können sie nicht dem Zustande der isolirten 
Wirthschaft angehören.) Wir kennen Individuen und Völker
schaften, welche, wenn sie nur die Befriedigung der elemen
tarsten und nächstliegenden Bedürfnisse gesichert haben, 
„um keinen Preis" arbeiten, sondern vorziehen, sich dem 
Nichtsthun zu ergeben. Ihre Bedürfnisse sind so gering und 
die Unlust, welche die Arbeit ihnen verursacht, ist so gross, 
dass andere Wünsche sich in ihnen nicht wirksam regen, 
wenn sie dieselben nur mit Einschränkung ihrer Trägheit 
erfüllen könnten. Denken wir uns aber ein solches Individuum 
versehen mit ausreichendem Güterbesitz, so werden wir 
finden, dass es vielleicht für ein gewisses Gut, welches 
es durch Arbeit sich zu beschaffen nicht geneigt wäre, 
doch ein anderes Gut hinzugeben bereit ist; das Wert
gesetz wirkt in anderer Hinsicht unterhalb des Arbeits
nullpunktes fort, wie ja auch das Gesetz der Wärme 
unterhalb des Nullpunktes des Thermometers als fort
wirkend verfolgt werden kann. Freilich würde ein solches 
Verfahren angesichts der nach Entäusserung der Güter 
wieder auftretenden Arbeitsnothwendigkeit bald sein öko
nomisches Ende finden. 

§. 46. Der Individualwerth in der Privatwirthschaft. 
Begeben wir uns nun aus der isolirten Wirthschaft in die 
wirthschaftliche Welt der Wirklichkeit. Dieser liegt, wie 
wir wissen, die von dem Agens des I n d i v i d u a l i s m u s 
herbeigeführte Gestaltung der wirthschaftlichen Socialbe-
ziehungen zu Grunde. Wir sehen hier die Einzelnen mit 
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individuell gefärbtem Bedürfnissstande und individuell ver
schiedenem Güterbesitz einander gegenübertreten, und so 
sehr auch andere sociale Mächte auf Nivellirung in beiden 
Punkten hinarbeiten, immer wieder ist die Macht des In
dividualismus im Sinne der Differenzirung thätig: ein ruhe
loses Sinnen und Trachten der Millionen Einzelwesen, deren 
Jedes sich seine Welt, wie klein und beschränkt sie auch 
sei in dem Drange der Existenz, zu gestalten strebt nach 
seiner persönlichen Eigenthümlichkeit und dem Antheile 
an der äusseren Welt, den es sich zu unterwerfen im Stande 
ist. Die Momente der Wertherscheinung, die wir am ab-
stracten Urbilde schon im Keine wahrnehmen, entfalten 
sich hier und treten uns mit concreter Anschaulichkeit 
vor die Augen. 

Jeder Einzelne nimmt die Classification seiner Be
dürfnisse vor nach Massgabe der individuellen, instinetiven 
und vernünftigen, Zwecksetzungen, welche der Eigenart 
seines Wesens entspringen. Und der Bereich der Güter, 
an welche sich die Vorstellung der von ihnen bedingten 
Bedürfnisse anheften kann, ist bei jedem Einzelnen ein 
verschiedener. Das ergibt eine i nd iv idue l l e Wer th-
b i ldung , mit durchaus abweichenden Werthgrössen, im 
Kreise jeder Individualwirthschaft. Selbstverständlich ist, 
dass Verschiedenheiten, welche die Gutsqualität hinsichtlich 
ihrer subjeetiven Momente, Kenntniss der nutzbaren Eigen
schaften der Güter und Gebrauchskunst, aufweist, auch 
in der Individualgestaltung des Werthes ihre Consequonz 
zeigen müssen: Derjenige, welcher einem Gute Nutzleistun
gen abzugewinnen versteht, welche Anderen unbekannt 
sind, schätzt dasselbe natürlich höher als Letztere. Aber 
der Grund hievon ist eben schon in der verschiedenen Guts
qualität gelegen und die individuelle Verschiedenheit der 
Werthung ist lediglich eine Folgeerscheinung. Nur wegen 
der oft begangenen Verwechslung von Brauchbarkeit und 
Werth schien es angezeigt, das besonders hervorzuheben; 
es liegt in solchen Fällen eine individuelle Differenz des 
Güterbestandes und Bedürfnissstandes vor. 
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In dem Masse als die individuellen Bedürfnissstände 
und die individuellen Güterbestände verschieden sind, müssen 
auch die individuellen Werthgrössen mehr oder minder diffe-
riren. In ersterer Hinsicht ist eine Zunahme der Differen-
zirung im Zuge der culturellen Entwicklung bemerkbar; 
neben uniformirenden Einflüssen des Culturlebens auf die 
Bedürfnissgestaltung macht sich da andererseits die wach
sende Kraft des Individualismus in der physischen und 
psychischen Constitution der Individuen bemerkbar. Min
destens eben so kräftig wirkt aber zunehmende Ungleich
heit des Güterbesitzes; je grösser dieselbe ist, desto be
deutendere Abweichungen der Individualwerthe müssen 
zum Vorschein kommen. Der bereits erwähnte Umstand, 
dass im Zustande entwickelten Verkehres eben ein ganz 
allgemeiner Umsatz aller Güter gegeneinander vollziehbar 
ist, somit jeder Bestandtheil eines Güterbesitzes dem ge-
sammten Bedürfnissstande gegenüber unterschiedlos zählt, 
lässt die Behauptung zu, dass in der voll entwickelten Pri-
vatwirthschaft die individuellen Werthgrössen bei gleichen 
Bedürfnissen sich umgekehrt verhalten müssen wie das 
Individualvermögen — „Vermögen" hier entweder im 
Sinne eines momentanen Gütervorrathes gebraucht, wofern 
es sich um die Werthbildung des Momentes im Flusse 
der Veränderungen handelt, oder im Sinne eines fort
laufenden Gütervorrathes (Einkommen) parallel der durch
schnittlichen, fortlaufenden Bedürfnissgestaltung. Eine ge
änderte, d. i. eine gleichmässigere, Gütervertheilung müsste 
folgegemäss eine Annäherung der individuellen Werthe 
mit sich bringen. 

Bei dem Bestände der ungleichen Gütervertheilung 
stuft sich der Individualwerth der Einheiten eines Güter
vorrathes gegenüber dem individuellen Bedürfnissstande ab 
im entgegengesetzten Sinne wie die Gütervorräthe der ver
glichenen Individuen. Stellen wir uns der Exemplification 
halber eine allgemeine Classification der Bedürfnisse nach 
Gruppen vor: an erster Stelle die physisch notwendigen, 
an zweiter Stelle die social notwendigen, nach der Classen-
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Stellung des Individuums von ihm als Bedingung der Gleich
stellung mit Anderen empfundenen, an dritter Stelle die 
Bedürfnisse subjeetiver Annehmlichkeit, an vierter endlich 
die des Luxus. Besitzt nun Jemand einen Gütervorrath, 
welcher lediglich die nach seiner Individualität, seiner per
sönlichen Beschaffenheit, notwendigen Bedürfnisse deckt, 
so wird er den Werth dieser Güter weit höher schätzen 
als Derjenige, dessen Gütervorrath für die Bedürfnisse 
zweiten Grades ausreicht, und noch höher als ein Dritter, 
der mit seinem Güterbesitze selbst Bedürfnisse dritten 
Grades befriedigen kann. Letzterer würde, da er die be
treffenden Güter zufolge seines Besitzes nur als Annehm
lichkeit schätzt, im Fallo ein Bedürfniss ersten Grades zu 
seinen früheren hinzuträte, eine grössere Menge dieser 
Güter zum Behufe der Befriedigung eines solchen Bedürf
nisses aufzuwenden in der Lage und folglich, wenn n o t 
wendig, bereit sein, als der Zweite, wenn sich das nämliche 
Ereigniss bei ihm begäbe, während der Erste vielleicht 
äussersten Falls nur ein Minimum von Gutsstoff an seinen 
übrigen Existenzbedürfnissen für dieses neu hinzugetretene 
abbrechen könnte*). 

Die aus dem Individualbedürfnissstande gegenüber 
dem Individualbesitzstände concret hervorgehende Werth-
grösse der Gütereinheit nennen wir öfters den Individual-
werthstand oder individuellen Werthstand. Derselbe äussert 

*) Die Theorie hat das Gesetz der Werthhöhe unter dem Namen von 
»Vorrath und Bedarf" als „Besthnmungsgründe" des Werthes dunkel 
erkannt, kam aber durch directe Beziehung desselben auf das Gesammt-
verhältniss innerhalb einer Verkehrsgesellschaft — anstatt auf die ein
zelnen Privatwirth8chaften — in eine irrige Richtung. „Bestimmungs
gründe" des Werthea ist übrigens ein elliptischer Ausdruck; wirth-
schaftliche Güter vorausgesetzt, also jenes gewisse Verhältniss zwischen 
Gütermenge und Bedarfs menge, welches überhaupt die Voraussetzung 
•wirthschaftlicher Handlungen bildet, bedeutet jenes Verhältnisg von 
Gütervorrath und Güterbedarf (Besitz- und Bedürfnissstand) Bestim-
mungsgrtinde der Höhe des Werthes. Aehulich brauchen wir zuweilen 
den Ausdruck „Werthbildung", wo die Bildung des Werthes in einer 
gewissen Höhe gemeint ist. 
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sich in der Geldwirthschaft, in welcher der Besitzstand 
auf eine Anzahl von Einheiten des Geldgutes reducirt und 
dadurch bei allen Individualwirthschaften zu vergleichbarem 
Ausdruck gebracht erscheint, in Gemässheit des bei §. 44 
Erkannten darin, wie viel Geldeinheiten ein Wirthschafts-
subject für einen bestimmten Zweck aufzuwenden bereit ist. 

Die fortwährenden Veränderungen, welche Bedürfniss
stand und Güterbestand bei den einzelnen Wirthschafts-
subjecten erfahren, ziehen — consequent — entsprechende 
Veränderungen des Individualwerthes nach sich, der sohin 
einer beständigen Fluctuation oder Undulation unter
worfen ist. 

Mit dieser individuellen Werthgestaltung in der Privat-
wirthschaft ist nun der Umstand zusammenzuhalten, dass, 
was in einer isolirten Wirthschaft sich innerhalb derselben 
vollziehen würde, in jener sich in weitem und stets stei
gendem Umfange durch G ü t e r ü b e r g ä n g e von einem 
Wirthschaftssubjecte zum andern verwirklicht. Die Heran
ziehung und Verwendung der diversen Güter zur Befriedi
gung der Bedürfnisse nach deren ökonomischer Ordnung 
geht hier durch einen beständigen Güterwechsel zwischen 
den in den socialökonomischen Beziehungen stehenden 
Individuen vor sich. Hieraus folgt, dass, was wir als das 
Wesen der Wertherscheinung hinsichtlich des Verhaltens 
des Menschen zu seinem als geschlossen angenommenen 
Güterbereiche erkannt haben, auch auf die Güterübergänge 
zwischen den Privatwirtschaften Anwendung findet. Die 
Hereinnahme von Gütern aus fremder "Wirthschaft und 
die Ausscheidung von Gütern aus der eigenen Wirthschaft 
behufs Uebertragung in fremde wird durch den Werth 
geleitet. Wie die Zuwendung der Güter an die Reihe der 
Bedürfnisse, so empfangen schon diese einleitenden Mass
nahmen zu jenem Endzwecke von dem Güterwerthe die 
ökonomische Leitung. 

Wenn wir daher je das e inze lne Individuum in dem 
grossen Kreise der privatwirthschaftlich verknüpften Wirth
schaftssubjecte in's Auge fassen, so können wir als grund-
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legende Thesis aussprechen: Der Iudividualwerth beherrscht 
die Einzelwirthschaft bei allen ihren Acten, welche defini
tiven E i n g a n g von Gütern in die individuelle Vermögens
sphäre behufs Zuführung an die Bedürfnissbefriedigung 
und den Ausgang von Gütern, die der Individualbe-
dürfnissbefriedigung des betreffenden Wirthschaftssubjectes 
entzogen werden, betreffen, nicht minder wie die innerhalb 
der Singularwirthschaft sich abspielenden Wirthschafts-
handlungen. 

Mit einem so einfachen Sachverhalte sind indess die 
Phänomene der Wirklichkeit nicht erschöpft. Vielmehr 
compliciren sich dieselben durch das Zusammen t r e f f en 
der Individuen mit ihren abwe ichenden Werthgestal-
tungen in dem egoistischen Getriebe des Lebens. Die in
tensiv und extensiv zunehmende socialokonomische Ver
knüpfung der Menschen bringt es mit sich, dass die Werth-
gestaltung der Einen die Wirthschaft der Anderen beein-
flusst, woraus eine gesellschaftliche Wertherscheinung her
vorgeht, welche ihren Ursprung in dem subjectiven Wesen 
des Werthes an sich nur schwer erkennen lässt. 

§. 47. Die gesellschaftliche Werthform des Tauschwerthet. 
Die gedachte Wirkung wird hervorgebracht durch den 
Tausch, welchen die individuell verschiedenen Werth-
gestaltungen selbst zwischen den Wirthschaftssubjecten 
hervorrufen. Der Tausch hat, wie die neuere, richtige theo
retische Einsicht lehrt, die Verschiedenheit des Individual-
werthes der in Tausch kommenden Güter bei verschiedenen 
Wirthschaftssubjecten zur Voraussetzung. (Vergl. §. 21.) 
Er findet statt, weil von diesen Wirthschaftssubjecten 
wechselseitig je das Eine das im Besitze des Andern be
findliche Gut höher schätzt als das seine, also letzterem 
vorz ieh t . Das im Tausche statuirte Quantitätsverhältniss 
der betreffenden Güter (Preis) ist mithin keineswegs Folge 
und somit Ausdruck übereinstimmender Individualwerthung, 
sondern ein Durchschnitt verschiedener individueller Wert 
schätzungen. Der umfassende sociale Zusammenhang nun,. 
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in welchem die Privatwirtschaften stehen, spricht sicli in 
einem ebensolchen Zusammenhange der zahllosen im Tausche 
zum Ausdruck gelangenden individuellen Werthbestimmun-
gen aus und das in diesem zu Tage tretende generelle 
Quantitatsverhältniss der Güter ergibt eine Thatsache. 
welche wieder auf jede Einzelwirtschaft bestimmend zu
rückwirkt. Unter dem Namen des T a u s c h w e r t h e s oder 
V e r k e h r s w e r t h e s hat sie eine vielfach irrige Deutung 
erfahren. Wir weichen einer solchen aus, indem wir in 
der verwickelten Erscheinung der unter allseitiger Con-
currenz der Privatwirthschaften stattfindenden Preisbildung 
das Wesen des elementaren Tausches, des Tausches zweier 
Wirthschaftssubjecte, festhalten. 

Es stehen sich zwei Wirthschaftssubjecte A und B 
mit ihren differirenden individuellen Werthurtheilen, be
treffend die Güter a und b, mit Ausschluss anderer Personen 
gegenüber. A, welcher das Gut b besitzt, schätzt a höher 
als b; a > b. Für B, im Besitze des Gutes a, steht die 
Werthgrösse a<b. Beide handeln wirthschaftlich, wenn sie 
dem vom Werthe angezeigten Impulse folgend, ihre Güter 
tauschen, so dass A das Gut a, B das Gut b in seinen Besitz 
nimmt. Dieser Besitzwechsel erfolgt keineswegs etwa nur 
dann, wenn das Gut a in dem Wirthschaftsbereiche des A 
die nämliche Werthgrösse einnimmt wie b in der Wirth-
schaft des B, obschon gerade dieses Verhältniss Platz 
greifen kann. Eben jenes aber besagt die Meinung, welche 
die ausgetauschten Güter als Aequivalente betrachtet. Der 
Tausch von a gegen b kommt auch zu Stande, im Falle 
die respectiven Werthgrössen der beiden Güter verschieden 
sind; wenn a dem B mehr werth ist als b und gleichzeitig 
(aber gleichgiltig, in welchem Verhältniss) b dem A mehr 
werth erscheint als a. 

Nun tritt ein drittes Wirthschaftssubject, auch mit 
einem Gute a, hinzu: C, welchem gleichfalls a < b ist, 
aber nicht in demselben Masse wie dem B . C hat einen 
grösseren Güterbesitz und stellt daher b höher als a mehr 
einem dritten Gute c; er ist bereit a + c für b hinzu-



§• 47. 273 

geben: l> >» a -f- c. Da B das Gleiche zu thun nicht 
im Stande ist, wird A mit C das Gut b gegen a -f- c 
tauschen. 

Anders gestaltet sich die Lage, wenn ein D vorhanden 
ist, welcher Güter h und c auch besitzt und für den die 
individuelle Wertbgrösse a >> b besteht, gleichwie bei A, 
aber nicht in gleichem Masse, sondern in höherem: a >• 
b - j - c oder a — c > b. C sieht nun. dass D gern bereit 
sein wird, sein b für a hinzugeben, da er sogar b -f- c zu 
tauschen geneigt wäre, er (C) also den Tausch mit A wie 
im vorigen Falle nicht zu vollziehen braucht. C tauscht 
also sein a gegen b mit D, und A, welcher jetzt für sein 
b nicht mehr a -\- c erlangen kann, nimmt den Tausch a 
gegen b mit B vor. Ein Tausch im nämlichen Verhältnisse 
der Güter wäre eingetreten, wenn A, der Concurrenz des 
I) zuvorkommend, mit C b gegen a getauscht hatte, in 
welchem Falle I) sein Bedürfniss nach a befriedigen kann, 
indem er dem B für dessen a bloss b bietet, weil B, 
sehend, dass er von A das b nicht fürder erhalten kann, 
sich gern mit b von D (ohne Mitgabe des c) bescheiden 
wird. J)as Endergebniss ist: zwei Tauschacte a gegen b, 
(a : b) als Resultat vier verschiedener individuellen Werth-
grössen. So wird es noch ersichtlicher, dass die Tausch
güter nicht Aequivalente s ind , sondern nur Aequivalente 
s c h e i n e n ; das Quantitätsverhaltniss der Tauschgüter nicht 
Ausdruck eines übereinstimmenden individuellen Werthes 
abseiten der die Tauschacte setzenden Personen sein kann. 

Zu weiterer Verdeutlichung wird es vielleicht dienen, 
wenn wir uns noch einen E im Besitze von a und einem 
Gute d vorstellen, welches nach dem übereinstimmenden 
Urtheile der Tauschlustigen geringer gewerthet wird als c, 
und der bereit wäre nach der Formel b > a - f d zu 
tauschen. In dem Falle findet D, dass er mit a allein nicht 
zufrieden zu sein braucht, sondern a -f" d erlangen kann; 
C findet, dass er a -f c nicht zu geben braucht, sondern 
dass er seinen Zweck erreicht, wenn er für b bloss a gibt 
-f- d, das er sich, wie wir annehmen wollen, von anders-

Kax, SUartwirthsoUaft. 18 
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woher durch den Tausch von c gegen d -f- x zu be
schaffen vermag; A endlich findet, dass er gegen sein l> 
nicht bloss a (von B), sondern a -f~ d (von E) erlangen 
kann — so tauschen E und A a -f" d gegen b, desgleichen 
C und D. und es kommt das Quantitätsverhältniss der 
Güter a -f- d : b zum Vorschein. Das Gleiche geschieht, 
wenn C gegenüber A den B schon durch Aufgebot von d 
neben a gegen b aus dem Felde schlägt, da er mit Rück
sicht auf den allein noch in Betracht kommenden E ein 
Mehr nicht zu bieten braucht und B dann auch dem I> 
gegenüber durch E verdrängt wird, welcher a -f- d gegen 
b offerirt, während B blos a zu bieten hat. Es haben dann 
A mit C, I) mit E b gegen a -f- d getauscht, das objec-
tive Endergebniss ist das nämliche. 

Hier kann B gar nicht tauschen, das im Tausche in 
die Erscheinung tretende Quantitätsverhältniss der Güter 
ist nicht übereinstimmend mit dem Quantitätsverhältnisse, 
welches s e i n e m Werthe entspricht (der Preis kann also 
nicht der Werth, in besonderer Weise ausgedrückt. sein)\ 
sondern wollte B dennoch tauschen, so müsste er sich zu 
einem Preise entschliessen können, welcher seiner ob-
bezeichneten Werthung widerspricht. Ob er das kann, 
hängt nun freilich von seinem Güterbesitze ab; in unserem 
Falle vermag er es nicht. 

Dieses Beispiel wäre sicherlich unzureichend, um 
eine erschöpfende Preistheorie darauf zu bauen; es wurde 
vielmehr gewählt, um den Sachverhalt zu verdeutlichen, 
soweit dies ohne Eingehen in die vollständige Preistheorie 
möglich ist. Und es genügt wohl für den Zweck, auf 
welchen es hier ankommt. Es zeigt, wie durch das Auf
einanderprallen der individuellen Werthschätzungen durch 
die Massenwirkung des in den social verbundenen Indi
viduen sich vollziehenden psychischen Vorganges, eine 
neue, zusammengesetzte Erscheinung entsteht, die eine 
Rückwirkung auf die einzelnen wirtschaftenden Individuen 
in sich schliesst. Wir brauchen uns das, was hier in dem 
engen Kreise weniger Personen geschah, nur ausgedehnt 
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zu denken über die ungeheuere Menge der Privatwirth-
schaftssubjeete, die sich im „Verkehre", auf dem Plane 
des „Marktes" in den verschiedenartigsten, nach Umfang 
und Inhalt fortwährend wechselnden Gruppen des „Ange
botes" und der „Nachfrage" gegenüberstehen, und wir 
gelangen zu einer Einsicht, welche uns die in der Privat
wirtschaft eintretende Verwicklung der Wertherscheinung 
vollkommen klarlegt. 

Wir sehen: Die Güter werden zwischen den Privat
wirtschaften nach gewissen Quantitätsverhaltnissen ge
tauscht; in einem Verhältnisse, welches verschieden ist 
je nach Verschiedenheit der aufeinandertreffenden Indi-
vidualwerthe (resp. in weiterer Linie nach Verschiedenheit 
der individuellen Bedürfnissstände und Güterbestände), 
aber bei gegebener Sachlage ein bestimmtes ist. (In dem 
einen Falle war es a •. b, in dem andern a -|- d : b, es 
konnte aber im ersteren nur a : b, im letzteren nur 
a -f- d : b sein). Dieses Quantitätsverhältnis9 möchte 
einem in den Tauschbeziehungen nicht Inbegriffenen, der 
sich also seiner individuellen Werthung nicht bewusst ist, 
sondern als unbetheiligter Zuschauer dasteht, als ein 
objeetives, den Gütern für sich anklebendes erscheinen; 
ebenso einem Theoretiker, weicher die subjeetive Natur 
des Werthes verkennt oder im Laufe der theoretischen 
Entwicklung vergisst. Nicht minder irrig ist es, das Quan-
titätsverhältniss der Tauschgüter als den Ausdruck einer 
Uebereinstimmung der tauschenden Wirthschaftssubjecte 
in der individuellen Bewerthung der betreffenden Güter 
anzusehen; das Gegentbeil ist ja Voraussetzung des 
Tausches. Die Personen des obigen Beispiels schätzten 
a : b durchaus verschieden und dennoch, d. h. gerade 
deshalb, kamen Tauschacte zu diesem Verhältniss der 
Güter zwischen ihnen zu Stande. Der Tausch endet viel
mehr in dem Momente, in welchem die in ihm umgesetzten 
Güter für die Tauschenden Aequivalente (im wahren Sinne 
des Wortes) werden, denn damit ist das Motiv dieser 
WirthBchaftshandlung entfallen. 

18* 
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Das im Tausche fixirte Quantitätsverhältniss der Güter 
ist ersichtlich nichts anderes als die R e s u l t i r e n d e , ein 
D u r c h s c h n i t t d e r i n d i v i d u e l l e n W e r t h e — ge
nauer gesprochen: der A u s d r u c k eines Durchschnittes 
der Individualwerthe — und zwar derjenige, zu welchem 
die in den Tausch thatsächlich eintretenden Personen die 
Güter wechselseitig aus ihrem Wirthschaftsbereiche an sich 
nehmen *). 

§.48. Zurückführring des Tauschwerthes auf den Indi-
vidualwerth. Die Erscheinung des V e r k e h r s w e r t h e s 
f ü h r t somit in letzter Auflösung wieder auf d e n I n d i -
v i d u a l w e r t h z u r ü c k . 

Als etwas, das sich nicht nur von dem Einzelpreise, 
sondern auch von dem thatsächlichen M a r k t p r e i s e unter
scheidet, ist der Tauschwerth zunächst eine i d e a l e 
G r ö s s e . Er spielt aber als solche in dem wirthschaft-
lichen Leben eine Rolle; sein Mass ist, kurz bezeichnet, 
der ideale Marktpreis: das Quantitätsverhältniss zwischen, 
Gütern, wie es sich gestalten würde, wenn Alle, für welche 
die betreffenden Güter wirthschaftlich erreichbar sind, mit 
ihren individuellen Werthbildungen einwirkend in die Action 
träten. Des Sinnes sind wir z. B., wenn wir ein Gut 
, schätzen" mit Rücksicht auf den möglichen Erlös bei 

*) Aufgabe der Preistheorie ist es, die Formel für den Durch
schnitt des Näheren zu entwickeln. Hervorzuheben ist in dieser Hin
sicht der grosse Fortschritt, welchen Menger mit der Preistheorie 
seiner „Grundsätze" (S. 172 ff.) angebahnt hat. Sehr wichtig sind 
auch die Theorien der mehrgenannten Autoren mathematischer Rich
tung, nur dass diese der in der Anmerkung zu §. 46 (S. 269) bemerkten 
Gefahr unterliegen. Da im vorliegenden Werke der privatwirthschaft-
lichen Erscheinungen nur in der Ausdehnung Erwähnung geschieht, 
in weither solches zur vollständigen Klarlegung der collect!vwirt
schaftlichen Phänomene, insbesondere deren Zurückfuhrung auf die 
generellen Wirthachaftserscheinungen, unbedingt nothwendig erschien, 
so wird auf die Details der Preistheorie nicht eingegangen. Für 
unsere Zwecke genügt die (minder bestimmte) Charakteristik der in 
Rede stehenden Erscheinung als ein Durchschnitt überhaupt. 



§. 48. 277 

seiner Veräusserung. So sprechen wir selbst bei Gütern, 
deren Preisbildung eine höchst individuelle ist, von einem 
Verkehrswerthe, nur kann es da sehr leicht vorkommen, 
dass die „Schätzung" von dem wirklich zu erzielenden Markt
preise abweicht, wenn eben die wirklichen Individualwerth-
Gestaltungen andere sind als die vermutheten. Jede neu 
hinzutretende Person, deren Werthung nicht bereits im 
Durchschnittscalcul angesetzt war, und jede entfallende, 
deren Werthung mit in Betracht gezogen war, ändert das 
Ergebniss, wenn nicht gerade ihr Individualwerth mit der 
Durchschnittswerthgestaltung der Uebrigen zusammenfällt. 

Der einzelne Tauschlustige, den a c t u e l l e n Markt
p re i sen gegenüber, weiss, dass er dieselben weiterhin 
durch seine individuelle Werthung beeinflusst. und er wird 
daher bei Gütern, welche nur den Bedürfnissen einer be
schränkten Zahl von Wirthschaftssubjecten. z. B. der we
nigen „Reichen", entsprechen, der subjeetiven Natur auch 
des Verkehrswerthes eingedenk bleiben, da ihm wohl 
bekannt ist, wie bei Bildung eines Durchschnittes aus einer 
geringen Anzahl von Grössen jede einzelne (hier die con-
crete individuelle Werthgrösse) von belangreicher Wirkung 
ist. Dies ändert sich jedoch bei anderer Lage der Um
stände. Handelt es sich um Güter, bezüglich welcher der 
Kreis der Bedürftigen so weit gezogen ist, dass zahllose 
Wirthschaftssubjecte in ihn einbezogen sind, dann wird 
der Durchschnitt gegenüber dem Einzelnen zu einer 
r e a l e n Thatsache insofern, als er jenen durch sein Hin
zukommen nicht zu alteriren vermag. Der Durchschnitt 
ist aus so vielen einzelnen Werthschätzungen entsprungen, 
die wieder das Ergebniss der mannigfachsten Unterschiede 
in der hier massgebenden Qualifikation (Bedürfnissstand 
und Güterbesitz) der Wirthschaftssubjecte sind, dass Eine 
Person mit der ihr eigentümlichen Werthschätzung den 
Durchschnitt, der letztere gleich tausend anderen bereits 
enthält, nicht verändern kann. So beherrscht die Durch
schnittswerthgestaltung, die entstanden ist aus den indi
viduellen Werthen der Einzelwirthschaften, zuletzt wieder 
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die einzelne Wirthscbaft. Es ist wie mit der Wasser
masse eines Stromes: jeder Tropfen der Wassermenge 
hat Einfluss auf die Bewegung des Wassers in dem Bette 
und die Bewegung des einzelnen Tropfens hangt wieder 
ab von der Gesammtbewegung der Masse. 

Bei allen Gütern, welche allgemeinen oder auch nur 
verbreiteten Bedürfnissen dienen, und bei entfaltetem 
Verkehre, welchen der Umsatz der Güter im weitesten 
Umkreise der auch sonst in socialen Beziehungen stehenden 
Menschen ermöglicht, wird mithin der Tauschwerth für die 
Werthgestaltung massgebend. Der Einzelne unterliegt den 
Gesetzen des Durchschnittes; eingegliedert in die Kette 
der zahllosen Einzelwirtschaften, die hinsichtlich ihrer 
wechselseitigen Bedürfnissbefriedigung zusammenhängen 
wie die Tropfen der WaBsermenge, muss er mit dem 
Durchschnitte und seinen Bewegungen wie mit einer von 
ihm unabhängigen Thatsache rechnen. Alle Einzelnen 
wissen, sie müssen in solchem Falle z. B. das Quantitäts-
verhältni&s a : b ansetzen, ob sie nun genau in diesem 
oder einem abweichenden Verhältnisse tauschen wollen. 

Freilich gilt dies nur annähernd, nämlich vorbehalt
lich der Wirkung, welche die eigene Werthung auf den 
Durchschnitt hervorbringt, aber dieser Fehler ist bei den 
wichtigsten Gütern, den dem grossen Massenverbrauche 
dienenden, bezüglich welcher überdies die ökonomische 
Lage der Bedürfenden einerseits, der Grad des Bedürf
nisses andererseits nur geringe Unterschiede wahrnehmen 
läsBt, so geringfügig, dass er nicht nur praktisch gleich 
Null wird, sondern selbst theoretisch vernachlässigt werden 
kann. Auch die Fälle, in welchen Unkenntniss der öko
nomischen Sachlage oder andere geistige Disposition, z. B. 
gesellschaftliches Vorurtheil, welches das Markten verbietet, 
das dominirende Hervortreten des concreten Individual-
werthes bei der einzelnen Preisbildung mit sich bringen, 
erschüttern wegen ihrer Minderzahl keineswegs die Regel 
der Herrschaft des Durchscbnittswerthes. Letzterer wird 
und bleibt für die Einzelnen in grosser Regel massgebend, 
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auch dann, wenn er mit ihrer Individual werthung nicht im 
Einklänge steht, daher scheinbar ganz unabhängig von 
ihrer Werthung seinem eigenen Gesetze folgend. 

Auf solche Weise sche inen die Marktpreise der 
gedachten Güter a l s W e r t h g l e i c h u n g e n der einzelnen 
Wirthschaftssubjecte, welche in den Tauschverkehr ein
treten wollen, und die Ursache dieser Werthgleichung 
schien leicht in einer objectiven Beziehung der Güter zu 
einander zu liegen, was sich namentlich dann nahelegte, 
wenn man die Erscheinung des Werthes mit der sach
lichen Brauchbarkeit der Dinge verwechselte.*) Als solche 
objective Eigenschaft der Guter, in gewissem Quantitäts-
\erhaltnis8e werlhgleioh zu sein, fasste man den Tausch-
werth fälschlich auf. **) 

*> Das ist Werth im t e c h n i s c h e n Sinne des "Wortes, m welchem 
os eine objec t ive , verglichene, Qualität der Güter bezeichnet, wie 
Biennwerth von Heizstoffen, Nahrwerth von Speisen etc. Ein wirklich 
objeetiver Werth gehört der Technik an, nicht der Wirtschaft, und 
ist für die t e c h n i s c h e Se i te des die ßedttrfnissbefriedigung bezie-
londcn Handelns massgebend. 

**) Die verschiedenen Phasen der theoretischen Erfassung des 
Yeikehrswertb.es lassen sich auf Basis obiger Einsicht War aus
einanderhalten. Vom Standpunkte e ines Einzelnen aus, also vom 
Standpunkte jedes Einzelnen für sich, e r s c h e i n t das Tauschgüter-
Quantitätsverb altniss bezüglich der Güter des allgemeinen Verbrauches 
als ob jee t iv feststehend, der Einzelne vermag au dem Verhältnisse, 
in velchera Getreide gegen andere Güter ausgetauscht wird, durch 
Kauf für s e inen Bedarf nicht das geringste zu andern, so viel er 
bemerken kann Ihm erscheint es, wie wenn diese Güter kraft eines 
ihnen selbst eigenen Momentes in dem gewissen Verhältnisse „sich 
austauschen". Vom Standpunkte a l l e r Einzelnen zug le ich kann 
dieser Eindruck nicht haften bleiben, denn der Einfluss jedes Ein
zelnen auf die Werthung und sohin das Quantitatsverh&ltniss der 
Güter im Tausche wird hier evident. Dagegen kann die Betrachtung 
M>m Standpunkte eines, in Zusammenfassung der Einzelnen gedachten 
< o l l e c t i vums - d. h. nicht eines realen Collectivums, sondern der 
zu einer Gruppe zuBammengefasst g e d a c h t e n Privatwirtschaften 
— wieder leicht zur Idee der objectiven Geltung der Güter gegen 
einander führen, weil da der Einfluss der Einzelnen wieder von der 
Betrachtung eliminirt wird. Die erstbezeichnete Anschauung ist eine 
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Wir erkennen, dass ein eigener, den Gütern an sich 
innewohnender Tauschwerte nicht existirt. Nur das aus 

falsche Verallgemeinerung handgreiflicher Art, zumal sie noch überdies 
etwas, was der Einzelne nur bei vielen, aber nicht allen Gütern vor
findet, ohne weiters als ganz allgemein annimmt; die letztgedachte 
beruht auf dem Mangel einer Analyse; den übereinstimmenden Irr-
thum, welcher aus beiden entspringt, überwindet die exacte Forschung, 
Jenen ersteren, groben Verstoss begeht der gemeine Mann, wenn er. 
lediglich von sich aus scbliessend, theoretisirt, ihn begeht aber auch 
diejenige wissenschaftliche Theorie, welche, wissentlich oder un
wissentlich, den gleichen Vorgang befolgt. Den anderen Irrweg schlägt 
eine wissenschaftliche Richtung ein, die in missverständlichcr Auf
fassung des socialen Wesens eine collective Behandlung der einzel-
wirthschaftlichen Phänomene vornehmen zu müssen glaubt; so erklärt 
ea sich, dass Hodber tus , der ja von dem Nationalbedürfniss, der 
Nationalproduction, dem Nationalcapital etc. auszugehen der Theorie 
die Aufgabe stellt, bei Erklärung der Erscheinungen des Lohnes und 
d<T Rente immer und ausschliesslich die Arbeiter und die Resitzenden 
als geschlossene Gruppen einander gegenüberstellt, kurz dieser collec-
tiven Behandlung einzelwirthschaftlichor p>scheinungen huldigt, dann 
auch im Verkehrswerihe (Werih schlechthin von ihm genannt) keine 
Beziehung auf die Individuen sucht, sondern meint, die „Gesellschaft" 
könne das Werthurtheil sprechen (den Weith „constituiren"), indem 
sie ihn, d. h. das im Austausche sich äussernde Massverhältniss der 
Güter, als Medium der Vertheilung des Nationaleinkommens unter die 
Individuen nach der zur Herstellung der Güter notwendigen Arbeit 
bemesse. Nur so ist die Werttheorie von R. zu begreifen, denn 
den früher gekennzeichneten Verstoss, in den die ältere seichte Theorie 
verfallen konnte, hätte R. bei seiner Denkstärke sicherlich nicht 
begangen. In dieser, allerdings nicht prägnant ausgedrückten Vor
stellung, die Gesellschaft könne die Bemessung des Werthes nach 
der Arbeit mitteis einer erst von ihr zu treffenden Einrichtung zum 
Grundsatze erheben, liegt — nebenbei bemerkt — der Unterschied 
Rodbertus' von Marx, da Letzterer, ungeachtet widersprechender 
Ausdrücke, doch eigentlich nur die alte Irrlehre von einem (wie ein 
„Naturgesetz") eo ipso gegebenen festen Quantitätsverhältnisse der 
Güter, welches er eben durch das mechanische Mass des Arbeits
aufwandes bestimmt wähnt, in der bekannten Einkleidung reproducirt. 
Richtig hat Wies er (1. c. S. 117, dann 21 ff.) die beiden Irrungen 
betreffs des Tau?chwerthes charakterisirt, indem er zeigt, dass der 
„objeetive", „unpersönliche" Werthbegriff von dem wirthschaftenden 
Menschen mittels eines unvollständigen Denkverfahrens, das aber für 
bestimmte praktische Zwecke der Miitbeihing und des Calculs aus-
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dem Gegeneinanderwirken der individuellen Werthe ent-
spriessende Quantitätsverhaltniss der in Umtausch ge
setzten Güter ist Realität. Auch ein selbständiger gesell
schaftlicher Werth, als Ursache dieses QuantitätsVerhält
nisses gedacht, ist eine blosse Abstraction: als ein von 
den Individualwerthen verschiedenes Ding besteht derselbe 
ebenfalls nicht. Eine Erscheinung der Wirklichkeit sind 
nur die individuellen Werthe, gesellschaftlich in ihrem 
Durchschnitte wirkend, und in dieser Weise verstanden, 
gibt es einen Tauschwert« als eine gesellschaftliche Werth-
form. Die Marktpreise und zwar in weitem Umfange die 
actuellen Marktpreise sind der A u s d r u c k desselben, 
in anderen Fällen kann dies mindestens praktisch ange
nommen werden, während unter Umständen allerdings 
auch Abweichungen zwischen der wirklichen Preisbildung 
und dem Ergebnisse einer normalen Tausch werth ung Platz 
greifen können. 

Der hiermit gewonnene Einblick in das Wesen der 
Wertherscheinung, der aufräumt mit dem Phantome einer 
vWerthsubstanz", einer ökonomischen Materie der Güter, 

reicht, ja ganz passend erscheint, eben nur von einer gewissen Seite 
des wirths-cbaftlichen Lebens abstrahirt werde, andererseits aber die 
Vorstellung dos Tauschworthes als eines Werthurthciles der Gesell-
schalt als solcher sich nicht aufrechthalten lasse. In anderem Sinne 
aber, im Sinne unserer Analyse, ist der Tausch werth. doch eine 
soeialökonomis che Erscheinung; eine gesellschaftliche Wevth-
forn); in diesem Sinne ist er in der That die Werthung „der 
Gesammtheit aller Individuen eines Wirtschaftsgebietes", wenn man 
unter Wirthschaftsgebiet eben nicht willkürlich einen Staat, sondern 
ein Territoiium versteht, welches alle in Arbeitstheilung und Verkehr 
stehenden Privatwirtschaften umfasst. Gemeinsam iat allen jenen 
irrigen Theorien der Vorgang, etwas, was erst durch die socialen Be
ziehungen mhverursacht ist, ohne Rücksicht auf die letzteren erklären 
zu wollen, als eine dem Verhältnisse der Güter gegenüber dem 
Menschen an sich entstammende Erscheinung anzusehen (cf. über die 
methodologische Benrtheilung des Falles §. 6), woraus dann das — 
völlig verkehrte! — Bestreben entstand, nach einer objeetiven, den 
Gütern innewohnenden Qualität als'Quelle und Mass des Werthes 
zu suchen. 
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welche ein festes Quantitätsverhältniss der Wirthschafts-
objecte ergebe ähnlich der physischen Materie der Guts
dinge, beseitigt ein Hinderniss, das der Erkenntniss der 
einheitlichen Grundlage der privatwirthschaftlichen und der 
collectivistischen Erscheinungen auch hinsichtlich des Werthes 
und damit der Erkennung gewisser (collectivistischer) Er
scheinungen als Werthungsformen bisher im Wege stand. 

§. 4!J. Das Verhältniss von Individual- und Tauschwerth 
in der tauschwirthschaftlichen Güterbeschaffung. Untersuchen 
wir nun die verschiedenen Fälle von Güterübergängen 
zwischen den Privatwirthschaften in Hinsicht auf die in 
ihnen sich abspielenden Werthungsvorgänge, so scheiden 
sich dieselben offenbar in zwei Gruppen. Die eine umfasst 
die dem Processe der arbeitstheiligen (ursprünglichen) Güter
gewinnung und resp. Zutheilung der so hergestellten Güter 
an die Bedürftigen angehörigen Vcrkehrsacte, die andere 
Gruppe begreift die Güterübergänge der übrigen indivi
dualistischen socialökonomischen Beziehungen. Naclj dem 
soeben Erörterten kann es vorherein einem Zweifel nicht 
unterliegen, dass bei der erstgedachten Gruppe von Güter
übergängen der Tauschwerth (in dem früher bezeichneten 
Umfange) in Geltung tritt und es fragt sich daher um 
das Verhältniss, in welchem er diesfalls zu dem Individual-
werthe steht. Anders muss dio Sachlage bei der zweiten 
Gruppe von Güterübergängen sich gestalten, da ja hier 
der Umstand nicht eintritt, dass die individuelle Werthung 
des Einen bei dem bezüglichen Güterübergange der con-
currirenden Werthung aller übrigen Privatwirthschaftssub-
jeete begegnet. Dem Sachverhalte ist hier nur BO weit 
nachzugehen, als zur Erhellung der collectivistischen Werth-
phänomene unabweisbar erscheint. Am kürzesten brauchen 
wir daher bei den Vorgängen der privatwirthschaftlichen 
Gütergewinnung (Production im weitesten Sinne des Wortes 
inclusive Handel) zu verweilen, da diesbezüglich die oben 
erwähnten neueren Forschungsarbeiten genügend Auf-
schluss geben. 
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Die verkehrsmässige Preisbildung bestimmt das Mon-
genverhältniss, nach welchem die Güter in der arbeits
teiligen Privatwirthschaft gegeneinander „die Hand wech
seln". Solange von einer oder beiden Tauschparteien Er
werb oder Entäusserung der respectiven Güter als Theil-
operation des grossen Gesummtgüterversorgungäprocesses 
erfolgt, ist für die bezüglichen Wirthschaftssubjecte der 
Tausehwerth (in dem erläuterten Sinne) massgebend: so 
für den Händler, welcher kauft, um weiter zu verkaufen, 
für den Producenten, welcher jenem oder direct an den 
Consumenten verkauft, für den Käufer von Gebrauchsgütern 
auf dem Markte, für den Unternehmer, welcher Productiv-
güter und die werdenden Producte von Arbeitsthätigkeiten 
(zum laufenden Preise) einkauft, um das Schlussproduct 
eben wieder zum Marktpreise abzusetzen, für den Capita-
listen, welcher seine Productivgüter dem Unternehmer 
überlasst, und den Arbeiter, welcher seinen Antheil an den 
durch seine Tbätigkeit erzeugten Gütern eben demselben 
im voraus verkauft. (Die Wesenegleichheit aller dieser 
Preiserscheinungen auf Grundlage des Werthes ist ein 
Hauptpfeiler einer soliden, Stand haltenden Theorie der 
Privatwirthschaft). Jeder fasst hiebei einen Verkehrswerth 
inrs Auge, wie sich solcher schon einschliesslich seines 
eigenen Eingreifens in den Tauschverkehr stellt, indem er 
durch Unterbieten resp. Ueberbieten des der sonstigen 
Sachlage entsprechenden Tauschwertes die im gegebenen 
Zeitmomente nach seinem Hinzutreten sich objectiv erge
bende Durchschnittshöhe zu treffen sucht. 

Sowie nun aber die Güter in unmittelbarer Beziehung 
zur Bedürfnissbefriedigung den betreffenden Wirthschafts-
subjecten nahetreten, im Eingang oder Ausgang aus dem 
Bereiche der Letzteren als definitive Sicherung oder Schmä
lerung der Bedürfnissbefriedigung sich geltend machen, 
da tritt zugleich der Individualwerth derselben hervor. In 
den obgedachten Fällen — mit Ausnahme derjenigen, in 
welchen eben die unmittelbare Beziehung des Gutes, um 
dessen Werthung es sich handelt, auf die Bedürfnissbefrie-
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digung des Wertbenden nicht Platz greift, ausser es wird 
die Absicht des Wirthschaftssubjectes vereitelt, wie wenn 
ein Händler oder Producent seine Waare wegen Mangel 
an Absatz selbst consumiren muss — kann daher die Ver-
kehrswertbgestaltung nur dann die Wirtbschaftshandlung 
des concreten Individuums leiten, wenn sie der Individual-
werthung nicht widerspricht; das will sagen: wenn das 
Quantität8verhältniss von Gütern, in welchem der Verkehrs-
werth seinen Ausdruck findet, nicht für das betreffende 
Wirthschaftssubject ein ungünstigeres ist, als dasjenige, 
welches den Ausdruck seiner Individualwerthung bildet. 
Ist es ein günstigeres, so vollzieht das betreffende Indi
viduum den fraglichen Güterumsatz nach dem Verkehrs-
werthe; ist es ungünstiger, so unterlässt es ihn. 

Dass solche Incongruenzen zwischen Verkohrswerth 
und Individualwerth Platz greifen, ist offenbar. Ein Durch
schnitt kann mit vielen Einzelgrössen, aus welchen er ge
zogen ist, übereinstimmen, mit anderen stimmt er nicht 
überein; ist grösser oder kleiner als sie. So bleibt auch 
für den Reichen der Verkehrswerth der Güter allgemeinen 
Bedarfes massgebend, welcher durch die Individualwerth-
verliältnisse der grossen Masse der Bevölkerung seine Höhe 
empfängt, ungeachtet der Individualwerthstanddes Reichen ein 
höherer ist, was auch sofort hervortritt, sobald die regel
mässige Gesammtversorgung durch irgend einen Umstand 
unterbrochen wird. Unter anormalen Umständen, z. B. in einer 
belagerten Stadt, würden die gedachten Personen mit hervor
ragender Grösse des Güterbesitzes die verfügbaren Güter zur 
Befriedigung der Existonzbedürfnisse ersten Grades durch 
Zugestehung der höchsten Preise allein an sich ziehen, so 
dass dieselben Andern total unerlangbar wären. In einem 
solchen Falle erweist sich — nebenbei bemerkt — der 
privatwirthschaftliche Güterumsatz zur verhältnissmässigcn 
Befriedigung Aller ungeeignet und muss durch eine Zwangs
distribution seitens der Gemeinwirthschaft ersetzt werden. 
Der Aermere wieder findet in gewissem Umfange immer 
bestimmte Güter in Folge der Mitwerbung der Reichen, 
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die wegen des allgemein niedrigen Individualwertbstandes 
ihrer Güter für jene ein namhaftes Quantum solcher in 
Tausch geben können, zu einem Werthe im Verkehre an
gesetzt, welcher ihren Individualwerth übersteigt, sind daher 
vom Erwerb der bezüglichen Güter ausgeschlossen; der 
Durchschnitt steht über ihrer Individualwerthgrösse. Dieses 
Beherrschtsein durch die Tauschwerthgestaltung in ihrem 
"Wechsel ergibt die „Conjunctur" des Marktes, welcher 
sich die Einzelwirthschaften der Verkehrsgesellschaft beugen 
müssen. 

Der eben geschilderte Sachverhalt erhält in der 
heutigen vollentwickelten Privatwirthschaft durch allgemeine 
Verwendung des Geldes im Tauschverkehre eine eigen
tümliche Gestaltung. Durch den Gebrauch des Geldes 
wird das als Werthausdruck erscheinende Quantitätsver-
hältniss je bestimmter Güter bekanntlich zerlegt und das 
Gut, welches als Geld dient, gilt in dieser Eigenschaft 
stets dem Verkebrswerthe nach. Man tauscht für ein Gut 
ein Quantum des Geldgutes ein, welches im Verkehre für 
irgend welche dritte Güter umgesetzt wird, aber das 
geschieht in letzter Linie nur deshalb, weil das erstgedachte, 
hinzugebende Gut dem Individuum weniger werthet als 
das dritte, im Endergebnisse zu acquirirende. Hinsichtlich 
des letztgedachten Resultates ist dem bezüglichen Wirth-
schaft8subjecte sein Tauschgut und das dafür erlangte 
Geld ersichtlich gleich werth. Ich verkaufe — in der Regel — 
nicht das Gut a um 5 Gulden, weil ich diese Anzahl Ein
heiten des Geldgutes hoher schätze als das Gut a, sondern 
weil das Gut b, welches ich für die 5 Gulden kaufen 
kann, mir höher werthet als a. Also b > a, allein a = 5 
Gulden. Und ich kann das Gut b um 5 Gulden kaufen, 
weil x Personen es um dieses Geld immer verkaufen mit 
Rücksicht auf die Thatsache, dass ich und y andere 
Personen a um 5 Gulden in Tausch zu geben bereit sind; 
a, das Jenen höher werthet aL> b, (a > b). Für diese 
letzteren Personen ist wieder b = 5 Gulden. So werden 
die im Verkehre erhältlichen Geldquanteu zu Aequiva-
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lenten je für die einzelnen Individuen und eben dieser 
Umstand verleitete zu dem Fehlschlüsse, auch die 
Quantitätsverhältnisse der definitiv ausgetauschten Güter 
wie die des Naturaltausches als Aequivalente zu betrachten. *) 
Vermeidet man diesen Fehler, dann wird das Verhältuiss 
zwischen dem Verkehrswerthe und dem Individualwerthe, 
wie es sich in Folge des Dazwischentretens des Geldes 
äussert, ganz klar. 

Es ist ersichtlich, dass die concreten Güter, welche 
ich (zu ihrem Tauschwerthe gegen Geld) erlangte, einen 
höheren Werth ftir mich haben, als diejenigen, welche ich 
(zum Tauschwerthe gegen Geld) hingab; ich trat in letzter 
Linie in den Tausch nur ein, weil eben joner höhere 
Wertb, jenes subjective Quantitätsverhaltniss der Güter, 
für mich vorlag. Je grösser mein Güterbesitz ist, je 
niedriger sich also der Individualwerth meiner Güter stellt, 
desto mehr Güter werde ich für ein neues hinzugeben in 
der Lage und bereit sein: desto höhere Preise bin ich in 
der Geldwirthschaft zu zahlen in der Lage' und bereit. 
Da das Geld eine Reduction des Güterbestandes eines 
Jeden auf eine gewisse Zahl von allgemein angenommenen 
Einheiten (nach dem Verkehrswerthe) involvirt, so ist die 
umgekehrte Verhaltnissmässigkeit der individuellen Werth-
grössen zu dem Besitzstande (in Geld angeschlagen) in 
den Geldpreisen genau erkennbar, welche die verschie
denen Individuen für bestimmte Güter zu zahlen geneigt 
sind. Je reicher Jemand ist, desto höhere Preise wird er, 
da in normalen Zeiten die Befriedigung der „notwendigen'-
Bedürfnisse gemäss dem Verkehrswerthe der entsprechenden 
Güter nur eiöen geringen Theil seines Gütervorrathes 
absorbirt, für blosse Bedürfnisse der Annehmlichkeit, 
selbst der Laune, zahlen, so zwar dass dann grosse Mengen 

*) Die Sachlage verwickelt sich dadurch, dass unter Umständen, 
in Folge zwischenliegender (örtlicher oder zeitlicher) Werthänderungen 
des Geldes das Geldäquivalent zu einem Quantit&tsverhältnisse nach 
der Tauschformel werden kann: a > g (Geldgut). 
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anderer Güter (Productivgüter und Lohnzahlungen) für 
Herstellung solcher Güter aufgewendet werden können. 
Das Verhältniss zwischen Verkehrswerth und Individual* 
werth nimmt daher dio Form an: Jeder beschafft sich zu 
den Marktpreisen der Reihe nach diejenigen Güter, welche 
von oben an den Stufen der Bedürfnissscala entsprechen 
bis zu dem Punkte, wo er kein Geld mehr besit?t, um 
die Marktpreise der iür ihn an nächstniedriger Stelle 
werthenden Güter, die aber Andere zu zahlen vermögen, 
zu entrichten (abgesehen von dem Falle, dass er vorzieht, 
zu „capitalisiren"). Die Güter werden also nach dem Ver-
kehrswerthe (in Geld) gekauft und verkauft und der höhere 
oder niedrigere Stand des individuellen Werthes zeigt 
sich darin, ob und in welcher Ausdehnung die einzelnen 
Wirthschaftssubjecte nur Güter mit niedrigen, oder auch 
solche mit höheren Preisen zu kaufen vermögen, resp. in 
welcher Ausdehnung sie Güter aus dem Markte nehmen. 

§. 50. Die Werthvorgänge in den Güterhingaben für 
Leistungen, sodann mutualistische und altruistische Zwecke 
in der Privatwirtschaft. Ein abweichendes Bild zeigt die 
zweite der in vorigen Paragraphen unterschiedenen Gruppen 
von Güterübergängen in der Privatwirthschaft. Hier kommt 
u n m i t t e l b a r lediglich die individuelle Werthung in's 
Spiel. Denn es gehen hier Güter aus dem für die Be-
dürfuissbefriedigung bestimmten Vorrathe der e inze lnen 
Wirthschaft aus, der durch solchen Güterausgaug zu er
reichende Zweck hängt von eben diesen Gütern ab und 
tritt dadurch als Bedürfniss in die Reihe der übrigen 
Bedürfnisse, sozwar dass sich durch den auf diese Weise 
erweiterten Bedürfnissstand gegenüber dem gegebenen 
Gülerbestande die Werthung im Bereicho der vorliegenden 
Wirthschaft regulirt. Je nach dem Masse des Güterbestandes 
gegenüber den gesammten Bedürfnissen einschliesslich des 
gedachten Zweckes, oder, was dasselbe besagt, nach dem 
Güterbestande, welcher für die vorhandenen Bedürfnisse 
exclusive des neu hinzutretenden erübrigt, ist der Werth 
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der hinzugebenden Guter ein höherer oder niedrigerer und 
ist demnach das Handeln des betreffenden Wirtbscbafts-
subjectes in Gemaasheit des in §§ 44 und 46 Bemerkten 
gegeben. 

Bei der cantativen Widmung — um das überzeu
gendste Beispiel voranzustellen — kann das gar nicht 
veikannt werden, loh reiche einem Dürftigen eine milde 
Gabe (in natura oder in Geld) Je nach dem Ausmasse, 
Grosse oder Geringfügigkeit, meines Guterbesitzes; je 
nachdem ich den einzelnen Stucken innerhalb meines Guter-
\orrathes einen geringeren oder einen höheren Werth bei
messe, und je nach dem Verhaltnisse, in welchem mein Besitz 
duich den Betrag der Gabe geschmälert wurde, war diese 
subjectiv eine geringere oder grossere und auch nur in 
einem gewissen Ausmasse mir wirthschafthch möglich. Das 
bcharflein des Unbemittelten wiegt auch m dem dank
baren Herzen des Empfangers ebenso schwer wie die reiche 
Spende des Millionärs. Die Empfindung des Gemuthes be
stätigt durchaus die theoretische Erkennt niss des Verstandes. 
Das Gleiche wie m allen solchen Fallen altruistischer 
Guterhingabe lasst sich unschwei bei der mutuahstischen 
Gutorverwendung feststellen 

Im Wesentlichen ebenso hegt die Sache bei der 
Guterhingabe für die Leistungen, nur dass hier die Be-
thatigung von Seite des Leistenden ein Verhaltniss von 
„Leistung und Gegenleistung" ergibt, das, unter dem Ge
sichtswinkel des Gutertausches aufgefasst, in der Richtung 
des Verkehrswerthes irreleitete. 

Greifen wir ein Beispiel aus dem Alltagsleben heraus. 
Em Arzt behandelt zwei Personen, einen Reichen und 
€inen Armen, in der gleichen Krankheit, mit gleicher 
Sorgfalt, dem gleichen Zeitauf wände und mit dem gleichen 
(glücklichen oder unglücklichen) Erfolge; die Leistung ist 
Beiden gegenüber die gleiche gewesen. Wurden die Ge
setze des Verkehrswerthes gelten, so mussten Beide dem 
Arzte das gleiche Honorar entrichten. Dies geschieht, wie 
wir wissen, m Wirklichkeit nicht. Was geschieht also? 

file:///orrathes
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Beide Patienten müssen dem Arzte von ihrem Güterbesitze 
einen Theil abtreten, weil ja die Leistung des Arztes an 
die Erlangung von Gütern zum Behufe seiner Bedürfniss
befriedigung gebunden ist. Beide, nehmen wir an, schlagen 
die Bedeutung des ihnen von dem Arzte geleisteten Dienstes 
gleich hoch an; die Wiedererlangung ihrer Gesundheit ist 
ihnen ein Zweck, welcher bei Beiden in der Reihe der 
Lebenszwecke an gleicher Stelle steht. Nichtsdestoweniger 
ist das Mass dessen, was Jeder von Beiden an Gütern 
hingibt, ein verschiedenes. Der Eine schätzt seine Güter 
nach der Grösse des Besitzes an solchen und dem „Grenz
nutzen" niedriger als der Andere; er ist daher, wenn 
nöthig, bereit, den Zweck, Wiedererlangung der Gesund
heit, durch Aufwendung einer grösseren Menge von Gütern 
zu sichern als der Andere und zwar, wenn wir auch den 
übrigen Bedürfnissstand als gleich annehmen, einer im 
Verhältniss der Reichhaltigkeit seines Besitzes grösseren 
Menge; genau in der nämlichen Weise wie er gemäss 
§. 44 auch andere Zwecke, z. B. Ernährung, nöthigenfalls 
sicherstellen würde. (Letzteres ist nur wegen der Herr
schaft des Tauschwerthes nicht nothwendig, wo aber die
selbe entfällt, tritt sofort der Individualwerth dominirend 
hervor.) 

Es überweist also der Wohlhabende dem Arzte einen 
namhaft grösseren Gütercomplex als der Dürftige, z. B. 
der Erste 100 Gulden, der Zweite 5 Gulden, für die 
gleiche Leistung, weil dem Ersteren das grössere Güter-
mass individuell im gleichen Werthe steht wie dem Letz
teren das kleine und Beide die durch diese Güter zu 
erreichenden anderweitigen Zwecke gleichmässig zurück
stellen hinter den Zweck, welchem die Thätigkeit des 
Arztes gewidmet ist. Die Zahlung in Geld bedeutet nichts 
anderes als diejenigen Güter, welche nach dem zur Zeit 
geltenden Tauschwerthe für die betreffenden Geldsummen 
eingetauscht werden können.. 

Für den Arzt nimmt seine Bethätigung den Charakter 
der Arbeit an; er leistet sie um der Güterversorgung willen 

8ax, Staat8wlrth6chaft. IQ 
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und daher nur dann, wenn die durch seine Anstrengung 
zu erlangende Bedürfnissbefriedigung nicht nur die Arbeits-
raühe überwiegt, sondern auch in dem erreichbar günstig
sten Verhältnisse dazu steht, in der Weise, dass er durch 
Verwendung seiner körperlichen und geistigen Kräfte 
während der verfügbaren Zeit ein Güterquantum erwirbt, 
welches Lebenserhaltung und Entfaltung in thunlichster 
Ausdehnung über ein gewisses Minimum hinaus gewährt. 
Alle einzelnen Güterempfänge kommen für ihn als Bestand
tei le seines gesammten Gütereinganges in Betracht: er 
kann folglich das erreichbare Maximum an Gütern nur 
erlangen, indem er in jedem einzelnen Falle das dem 
Leistungsempfängor nach dessen individuellem Güterwerth 
annehmbare Vergütungsmass voll erhält. Der Patient wird 
vielleicht das Geforderte ohne Weiteres gewähren oder er 
bietet nach seinen „Verhältnissen" weniger und es kommt 
eine Vereinbarung auf jenes ihm annehmbare Mass zu 
Stande; will der Arzt seinerseits sich mit diesem nicht 
bescheiden, so müsste Jener auf die Leistung des Arztes 
verzichten, wenn der Letztere sich nicht zu altruistischer 
Handlungsweise bestimmt findet. Kun ist klar: je mehr 
der Arzt vom Reichen erhält, desto weniger braucht er 
vom Armen zu nehmen und Jedermann, welcher mit den 
Vorkommnissen der ärztlichen Praxis etwas vertraut ist, 
weiss, welch' bedeutende Rolle dieser Punkt spielt. Es 
steckt hier in der Privatwirtschaft ein Stück automatischen 
Altruismus', auf das zu ihren Gunsten nebenbei wohl auf
merksam gemacht werden darf. 

Sofern einem Patienten m e h r e r e , gleich qualificirte 
Aerzte zur Wahl stehen, wird eine Art Concurrenz Platz 
greifen, die allerdings der zusammentreffenden Werthung 
der in Betracht kommenden Güterempfänger (der Con-
currenten) einen gewissen Einfluss auf die Höhe des Hono-
rares einräumt: Derjenige, welcher die zu empfangenden 
Güter am höchsten werthet, d. h. mit Rücksicht auf seine 
Vermögens- und Erwerbsumstände mit dem geringsten 
Honorare zufrieden ist, wird das Mass desselben bestimmen. 
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Es ist dies ein Analogem der Verkehrswerthbildung bei den 
Gütern, einen Verkehrswerth der Leistungen bringt ein 
solches Concurrenzverhältniss aber keineswegs mit sich. 
Es mag, wo es in vollem Masse vorhanden ist, die absolute 
Durchschnittshöhe der Honorare insgesammt reguliren. 
allein deren relative Verschiedenheit von Fall zu Fall bleibt 
bestehen; nach wie vor stufen sie sich ab nach dem Be
sitze und nach dem sonstigen Bedürfnissstande der Patienten 
und viele der Letzteren werden fortan zu minimalen Hono
raren und ganz unentgeltlich behandelt. Während im Gel
tungsgebiete des Tauschworthes derjenige, welcher die dem 
letzteren entsprechende Geldsumme nicht erschwingen kann, 
kurzweg vom Kaufe ausgeschlossen ist, Alle, welche 
kaufen, aber zu gleichem Preise kaufen, erhält hier Jeder, 
soweit die in Rede stehende Leistung nach egoistischem 
Antriebe gewährt wird, dieselbe unter den seinen indivi
duellen Umständen angepassten ökonomischen Bedingungen. 
Dass eventuell der — private oder collectivistische — Alt
ruismus eintreten muss, um den Dienst gewissen Personen 
zu vermitteln, macht keinen Unterschied gegenüber dem 
Güterverkehre aus, da ja dieser mit seinem Tauschwerth-
gesetze gleichfalls bezüglich der Versorgung Vieler durch 
altruistische Hingabe supplirt werden muss. Nur hinsicht
lich des Gesammtmasses an Vergütungen, welches der Arzt 
durch die Ausübung der Praxis als Einkommen bezieht, 
wird jene Concurrenz, wie gesagt, in gewissem Grade 
wirksam, aber auch das nur bis zu der Grenze, wo mit 
jenem Einkommen das soc i a l e Existenzminimum nicht 
mehr erreicht wird und daher das Hinzutreten von 
Dienstleistenden gleicher Kategorie aufhört. 

Uebrigens greift die gedachte Concurrenz nur in sehr 
beschränktem Masse ein. Einerseits macht sich hier der 
corporative Mutualismus geltend, indem er verbietet, die 
Berufsgenossen bezüglich des Honorares, namentlich wenn 
es nahe der Grenze des socialen Existenzminimums steht, 
zu unterbieten, und die Begrifle von Anstand, Standesehre 
etc. bestärken diese ökonomische Sinnesrichtung, freilich 

19* 
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dem individuellen Egoismus gegenüber nicht immer mit 
Erfolg. Andererseits sind Monopolverhältuisse gerade auf 
vorliegendem Gebiete ungemein häufig. Hervorragende 
Kenntnisse, Specialisirung der Ausbildung und Praxis, Ruf, 
persönliches Vertrauen, selbst die Macht der Gewohnheit 
und zufällige Umstände, wie Nähe des Domicils etc. bringen 
es mit sich, dass die Dienstbedürftigen thatsächlich auf 
Einen bestimmten Leistenden angewiesen sind. 

Wir haben bisher völlige Gleichheit der Leistung an
genommen. Die Verschiedenheit der Leistungen, welche 
die Regel der Wirklichkeit, äussert selbstverständlich auch 
ihren Einfluss, aber der letztere kann sich ökonomisch 
wieder nur realisiren, indem er den Durchgang durch den 
Individualgüterwerth der Leistungsempfänger nimmt — 
mit einer scheinbaren Ausnahme. Diese betrifft die Zeit
dauer der einzelnen Leistung. Je längere Zeit die eine 
Leistung beansprucht, desto mehr wird die an anderweitige 
Leistungen geknüpfte Güterbeschaffung des Leistenden ein
geschränkt und es ergibt daher der für die verschiedenen 
Leistungen nothwendige Zeitaufwand ein Mass für die rela
tive Abstufung der von den Leistungsempfängern zu ge
währenden Vergütungen. Aber selbst dieses ist einer ent
gegenstehenden Gestaltung des Individualwerthes in der 
Wirthschaft des Dienstempfängers gegenüber nicht durch
zusetzen, so dass eventuell an der Unvereinbarkeit eben 
dieses Werthes mit dem objectiv gegebenen Minimalmasse 
der Vergütung für concreto Leistungen die Anwendbarkeit 
der Privatwirthschaft zur Vermittlung derselben aufhört 
und der Collectivismus an Stelle treten muss (staatliche 
Honorirung von Armenärzten). Der den Leistungen aber 
innewohnende „eigene Werth" (im nicht - ökonomischen 
Sinne), das verschiedene Mass von Kenntniss, Geschick
lichkeit oder Eifer, ja selbst des Erfolges, welches im ein
zelnen Falle zu Tage tritt, ist für die Vergütung indiffe
rent, sofern ihm nicht die Iudividualgüterwerthung des 
Leistungsempfängers entgegenkommt. 
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Wenn für einen bestimmten Fall mehrere Aerzte ver
schiedener Qualität in Betracht kommen, welche auch dem 
Grade ihrer Qualifikation entsprechend abgestufte Ver
gütungen beanspruchen, so wird man, wenn diese sich 
innerhalb der von dem Individualwerthstande gezogenen 
Grenzen bewegen, denjenigen Arzt wählen, dessen Hono
rarforderung mit der Bedeutung des zu erreichenden Zweckes 
vereinbar erscheint, d. h. man wählt jenen, dessen Leistung 
den Zweck sichert, dem der betreffende Patient nach seinem 
Individualwerthstande das ihm mögliche Maximum an Gütern 
zu widmen bereit ist, d. h. es stellt sich der zu errei
chende Zweck als Bedürfniss auf die höchste Stufe der 
Classification, welche er in der Reihe der übrigen Bedürf
nisse dieses Individuums überhaupt einnehmen kann. Ist 
jedoch die nach dem Individualwerthstande mögliche Ver
gütung mit der Honorarforderung desjenigen Arztes nicht 
vereinbar, dessen Thätigkeit zur Erreichung des Zweckes 
nothwendig erscheint, dann äussert sich das Dominiren 
des Individualwerthes eben in dieser Unvereinbarkeit und 
treten diejenigen Eventualitäten ein, welche oben für den 
Fall bemerkt wurden. 

Wir sehen freilich, dass sich mitunter usuell ein ge
wisses Durchschnittsmass der Vergütung herausbildet, und 
zwar entsprechend dem eben Erwähnten abgestuft nach 
Zeiteinheiten der Leistungsdauer (Honorar per „Visite"), 
allein das hat doch immer nur Goltung für mittlere Durch-
schnittsverhiiltnisse, der Leistenden wie der Leistungs
empfänger, und muss der Mannigfaltigkeit des Individuellen 
nach oben wie nach unten zu sehr häufig weichen. Es ist 
hierin folglich durchaus keine Abweichung von dem all
gemeinen Vorgange zu erkennen, sondern es liegt lediglich 
ein praktischer Behelf vor, um in vielen Fällen die spe-
cielle ausdrückliche Vereinbarung der Hohe des Honorars 
zu ersparen. Wo man Taxen für die ärztlichen Honorare 
einführt — eine Massregel, die aus Gründen Platz greifen 
kann, deren Erörterung an dieser Stelle für unsere Zwecke 
nicht erforderlich erscheint — erweist sich die Massnahme 
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nur dann ah durchführbar, wenn sie nach den hier ent
wickelten Gesichtspunkten concipirt ist. 

Nur m i t t e l b a r gewinnt der Tauschwerth einen 
gewissen Einfluss auf die Leistungsvergütung. Einmal, inso
fern der Dienstempfänger für andere Bedürfnisse Güter 
zum Tauschwerthe erwerben muss und sein erübrigender 
Güterbestand dadurch influirt wird (wenn z. ß. ein unbemit
telter Patient theuere Medicamente kaufen muss, kann er 
dem Arzte weniger zahlen, als wenn jenes nicht der Fall 
gewesen wäre) und sodann durch den Umstand, dass der 
Leistende, welcher die Güter zu seiner Bedürfnissbefrie-
digung zum Tauschwerthe kauft, sein Einkommen der 
Tauschwerthgestaltung anzupassen trachten muss, daher 
die Durchschnittshöhe desselben sich darnach richtet, was 
dann auf die relative Bemessung der Einzelvergütungen 
zurückwirkt, soweit der Individualwerthstand der verschie
denen Dienstempfänger dies zulässt. Der Arzt erstrebt mit 
Rücksicht auf den Tauschwerthstand als GesammtVergütung 
seiner Leistungen ein gewisses Minimum von Gütern (heut
zutage in Geld), zu welchen alle Empfänger seiner Dienst
leistungen nach Massgabe ihres Individualwerthstandes bei
steuern. (Dass der gleiche indirecte Einfluss des Tauscb-
werthes bei den altruistischen Güter üb erweisungen obwaltet, 
versteht sich von selbst.) 

Was wir bei dieser einen Art von Leistungen wahr
genommen, finden wir bei allen, soweit sie im Rahmen der 
Privatwirthschaft vor sich gehen. Die Gaben an Gütern, 
Avelche dem Priester für seine Functionen von den Ein
zelnen in freier ökonomischer Bethätigung gereicht werden, 
sind bemessen nach dem Individualwerthe. Bei rohen 
Völkern bemerken wir zuweilen geradezu ein förmliches 
Pactiren über die Höhe der Vergütung je nach dem Ver
mögen desjenigen, welchem die rituelle Handlung zu 
Theil wird. 

Erziehung und Unterricht werden privatwirthschaft-
lich nach dem gleichen Principe vergütet. Die Allgemein
heit und Regelmässigkeit des Bedarfes dieser Leistungen 
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bringt das Vorwalten von Durchschnittssätzen des Honorars 
mit sich, die aber in ihren Abstufungen nach socialen 
Durchschnitts Verhältnissen und der vielfachen Modification 
durch persönliche Umstände wieder die Regel erweisen. 
Auch der Umstand, dass sich mitunter ein Unternehmer 
zwischen Leistenden und Leistungsempfänger stellt, ändert 
nichts an der Sachlage. 

Der Rechtsfreund bemisst das Palmare nach der auf
gewendeten Zeit und nach der ökonomischen Lage des 
Clienten, für welche im Falle eines Civilprocesses die Geld-
werthsumme der Causa in der Regel ein verlässlicher An
haltspunkt ist. Alle Momente der näheren Verumständung, 
die uns in dem Beispiele der ärztlichen Praxis auffielen, 
kehren hier, nur in anderer Form, wieder. 

Die Art, in welcher die Leistungen darstellender 
Künstler vergütet werden, bekräftigt schon äusserlich unsere 
Ihesis: Sealader Eintrittspreise, welche die diversen Classen 
des Publicums je nach ihrem Individualwerthstande zahlen. 
Die Intervention eines Unternehmers, sowie der Umstand, 
dass in den Eintrittspreisen zugleich Sachgüterpreise ein
geschlossen sind (für Gebäudenutzung, Beleuchtung etc.. 
dann für Befriedigung des Bequemlichkeits- und des Eitel
keits-Bedürfnisses) ändert nichts an dem Wesen des Vor
ganges. 

Auch bei sittlich verwerflichen Leistungen finden wir 
das nämliche Princip des Individualwerthes für die Bemessung 
der Vergütung massgebend. 

Nur diejenigen Leistungen, welche sich an einem 
Symbole verkörpern, also in einem Gute vergegenständ
lichen, werden durch Kauf der Symbolgüter gelohnt. Aber 
auch diese Einkleidung bestätigt nur das sonst Giltige. 
Entweder die Leistung wird nur in einem Gute symbolisirt 
(Gemälde, Statue), dann erfolgt die Vergütung durch den 
höchsten Preis, welchen irgend Jemand in Folge seines 
Individualwerthstandes für das Gut zu gewähren entschlossen 
ist. Oder das Symbolgut könnte verkehrsmässig erzeugt 
werden, dann muss, wenn der Leistende eine angemessene 
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Vergütung erhalten soll, ihm ein künstliches Monopol auf 
Herstellung des Symbolgutes verliehen, d. h. die Concurrenz 
derjenigen im Angebote des Symbolgutes ausgeschlossen 
werden, für welche dasselbe bloss den Verkehrswerth der 
Kostengüter hätte, damit — was eben die Monopolpreis
bildung ermöglicht — der Individualwerth derjenigen 
Nachfragenden in Wirksamkeit bleibe, welche dem Gute 
— mit Rücksicht auf die innewohnende Leistung — einen 
höheren Werth beimessen. Freilich ist es nur der Durch
schn i t t eben diese rjlndividualwerthstände, welcher gemäss 
den Gesetzen der Monopolpreisbildung*) nach Lage des con-
creten Falles resultirt. In vielen Fällen ist eine angemessene 
Vergütung selbst dadurch nicht zu erlangen, wie bei der 
Thätigkeit von Gelehrten, Dichtern, etc., und muss dann 
der freie Altruismus oder die Gemeinwirthschaft durch 
Pauschalvergütung (Verleihung von dotirten Stellungen 
oder Ehrengehalten je nach dem Grade des Verdienstes) 
vor die Lücke treten. 

Nicht ohne Nntzen haben wir bei dieser Fülle der 
Erscheinungen etwas verweilt. Es hat sich zur Evidenz 
herausgestellt, dass sie alle — leicht wäre die Reihe der 
Beispiele zu erweitern und die blossen Andeutungen durch 
Recurriren auf Alltagsvorkommnisse des gesellschaftlichen 
Lebens näher auszuführen gewesen — darin übereinstimmen, 
einen Werthungsvorgang anzuregen, dem mit flüchtiger 
Subsumtion unter die verkehrsmässigen Güterpreise in der 
Privatwirthschaft offenbarer Zwang angethan wird. Es ist 
ein h ö h e r e r Zusammenhang zwischen den beiden Gruppen 
von Erscheinungen, den aber erst die geläuterte Erkenntniss 
des Wesens des Werthes uns erschloss. 

In allen den Fällen von Leistungsvergütung, mutuali-
stischer und altruistischer Widmung finden wir Güter
übergänge dadurch veranlasst, dass Bedürfnisse des einen 
Wirthschaftssubjectes zugleich Bedürfnisse eines Andern 
geworden sind. Dieselben haben den Bedürfnissstand des 

*) Menger, „Grundsätze d. Volksw.", S. 191. 
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letztgedachten Wirthschaftssubjectes erweitert und dasselbe 
beobachtet die ökonomische Ordnung der Befriedigung 
dieser seiner gesellschaftlich beeinflussten Bedürfnisse, 
indem er die ihm mit Beziehung auf seine sonstigen 
persönlichen Bedürfnisse minderwerthigen Güter durch die 
Uebertragung an andere Wirthschaftssubjecte dem ihm 
höher stehenden Zwecke zuführt. Das ergibt, dass dem 
Bedürfnisse des Andern so viel Güter gewidmet werden, 
als nach dem Individualwerthstande für das betreffende, 
zum eigenen gewordene Bedürfniss verfügbar sind, ohne 
die Befriedigung voranstehender eigener Bedürfnisse zu 
schmälern. Es zeigt sich somit ganz die nämliche Aeusserung 
des Werthes, welche wir in dem Urphänomen der isolirten 
Wirthschaft wahrnahmen, nur dass dieselbe nicht mehr 
innerhalb einer Privatwirthschaft sich abspielt, sondern 
in der Form eines Güterüberganges zwischen Privatwirth-
schaften auftritt. 

§.51. Wiederkehr der privatwirthschaftlich beobachteten 
Werthungavorgänge in der Collectivwirthschaft. Und nun ge
langen wir zu unserem Ziele, der Erkenntniss des Werth-
phänomens in der S t a a t s w i r t h s c h a f t . 

Wenn wir nicht direct an dasselbe herantraten, son
dern vorher einen längeren orientirenden Weg durchmassen, 
so war das nichts weniger als ein überflüssiger Umweg. 
Der Forschungsgang hat unseren Blick für das Wesent
liche der Wertherscheinung geschärft und bei der Weite 
der Ueberschau, welche wir bereits erklommen haben, 
sind wir wohl vorbereitet zu richtiger Erfassung dessen, 
was sich in dem zweiten, grossen Gebiete der mensch
lichen Wirthschaft vor unseren Augen aufthut. Wir lassen 
einen raschen Blick über dasselbe hingleiten und mit 
Sicherheit werden wir sofort die Erscheinungen erkennen, 
denen der Werth das Gepräge seines Wesens aufdrückt. 

Vor allem drängen sich uns Fälle von Güterherstellung 
und Zutheilung im collectivistischen Verbände auf, welche 
mit den Productionsvorgängen der Privatwirthschaft durchaus 
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übereinstimmen. Der Staat erzeugt z. B. — gleichgiltig 
hier, aus welchen Gründen — das Schiesspulver oder das 
Dynamit für diejenigen seiner Angehörigen, welche des
selben bedürfen, oder transportirt Güter, d. h. vollzieht 
eine Theiloperation des Productionsprocesses der Güter. 
Wer die betreffenden Güter bedarf, kauft sie, resp. ent
richtet den Frachtpreis, ganz nach den nämlichen Im
pulsen des Werthes, von denen er Privaten gegenüber sich 
leiten lässt; er kann sich eben von anderen nicht leiten 
lassen und die Wesensgleichheit des ökonomischen Vor
ganges ist evident. Der Staat hat wie ein privates Wirth-
schaftssubject nach dem geltenden Tauschwerthe die zur 
Herstellung jener Güter erforderlichen Capitalien gekauft 
und die Löhne bestritten. Die Kostengüter können ihm 
auch nicht anders werthen, denn sie gelten ja der Gesammt-
heit der Privatwirthschaften gegenüber, aus welchen sie 
unter der Herrschaft des Verkehrswerthes für den speciellen 
Productionszweck ausgeschieden wurden. Das Individuum 
acquirirt nun die vom Staate producirten Güter, wenn 
sie ihm mehr werth sind als andere, von ihm dafür hinzu
gebende, und der Staat kann jene Güter den Einzelnen 
nur übertragen, wenn die Güter, welche er von diesen 
dafür erlangt, dem Verkehrswerthe der von ihm aufge
wendeten Güter mindestens entsprechen, was in der Geld
rechnung und Geldzahlung auf den einfachsten Ausdruck 
gebracht ist. Offenbar findet hier ganz das nämliche Ver-
hältniss statt wie in der Privatwirthschaft zwischen einem 
Güterproducenten, welcher sich einer monopolistischen 
Stellung erfreut, und den Abnehmern seiner Erzeugnisse. 
Der Staat mag die Höhe der Preise, die auch der privat-
wirthschaftliche Monopolist einseitig festsetzt, vielleicht 
nach anderen Kücksichten bemessen als jener: die Art 
des Vorganges ist durchaus dieselbe. Da haben wir eine 
Wertherscheinung in der Staatswirthschaft, die uns von 
der Privatwirthschaft her vollständig geläufig ist, und wir 
brauchen uns lediglich vorzubehalten, zu untersuchen, ob 
bzw. welche (unwesentliche) Modifikationen derselben etwa 
den collectivistischen Gesichtspunkten entspringen. 
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In anderen Fällen nehmen wir staatswirthschaftlicke 
Vorgänge wahr, welche mit denen der privatwirthschaft -
lichen Güterübergänge für Leistungen eine auffällige Ueber-
einstimmung in allem Wesentlichen aufweisen. Die Staats-
bethätigung bedingt (ist bedingt durch) eine Zuwendung 
von Gütern abseiten derjenigen, denen sie zu Gute kommt, 
an diejenigen, welche als Organe des Staates eine Leistung 
vollbringen, für ihre persönlichen Bedürfnisse und als tech
nische Behelfe der Leistung. Der Unterschied ist nur, dass 
der Staat als Vermittler inzwischen steht. Sollte dieser an 
Leistungen geknüpfte Güterausgang von der einzelnen 
Privatwirthschaft anders betrachtet werden, als wenn er 
im Gebiete der Privatwirthschaft selbst geschähe? Ist der 
Umstand wirklich ein Unterschied, dass hier eine einsei
tige Festsetzung der Vergütung der Leistung von Seite 
des Staates erfolgt? Ist nicht a priori anzunehmen, dass 
auch hierbei die Gesetze des Werthes beobachtet werden 
müssen, wenn nicht antiökonomisch gehandelt und damit 
dem bezüglichen Wirken des Staates der Boden entzogen 
werden soll? Ist nicht hier der gleiche Vorgang, wie der 
in unserem obigen Beispiele von der ärztlichen Dienstlei
stung : dass die Dienstleistenden ein gewisses Güterquantum 
als Einkommen erhalten, an dessen Aufbringung die Dienst
empfänger je nach ihrem Individualwerthstande sich be
theiligen? — nur dass hier im Grossen und im geschlosse
nen Kreise erfolgt, was dort im Kleinen und in den indivi
dualistischen Beziehungen. Begegnen wir also nicht im Grunde 
demselben Werthungsvorgange, den wir in der Privatwirth
schaft bei der Vergütung von Leistungen kennen lernten? 
Gewiss! Sehen wir doch nur scharf zu, es ist ja nicht zu 
verkennen: die Wertberscheinung zeigt uns auch da ihre 
bekannten Züge, die uns schon an ihrem Urbilde entgegen
traten. Je nach dem Bedürf nissstande und dem Besitz-
stände der Individuen begegnen die ihnen in dem collecti-
vistischen Verbände zugehenden Leistungen, die in dem Ge-
sammtbedürfnissstande der Individuen in Anschlag kommen, 
einer individuell verschiedenen Güterwerthung und je nach 
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Massgabe dieser individuellen Werthung werden die zur 
Ermöglichung der Leistung erforderlichen Güter von den 
Individuen via der Gesammtwirthschaft an die als Staats
organe fungirenden Individuen übertragen. Organe des 
Collectivlebens nehmen als Repräsentanten aller inbegriffenen 
Einzelwirthschaften die Gesammtwerthung vor: sie unter
suchen auf Grund der individuellen Bedürfniss- und Besitz
stände — z. Th. in deren classenweiser Zusammenfassung —, 
•welche Güterbeträge die diversen Privatwirtschaften für 
solche Leistungen gemäss ihrer Individualwerthung (§. 44) 
abzugeben bereit sein können; die sich hieraus ergebenden 
Gütermengen werden dem Verkehrswerthe nach (als Geld
summen) dem Verkehrswerthe des von der Leistung ver
ursachten Güteraufwandes (den Kosten in Geld) gegenüber
gestellt und, je nachdem die zu erlangenden Geldsummen 
die betreffenden Leistungen ermöglichen oder nicht, werden 
die letzteren vorgenommen oder unterlassen; im ersteren 
Falle war die Leistung durch den Individualwerth der Ver
bandsglieder gerechtfertigt, im letzteren zeigte sich, dass 
die Individuen nach ihrem Werthstande die in ihrem Be
sitz befindlichen Güter ob der andern Bedürfnissbefriedi
gungen, welchen sie dienen, höher anschlagen als mit Rück
sicht auf die durch ihre Abgabe zu erreichenden Zwecke 
der Leistung. Es ist keine blosse Analogie mehr, was wir 
da beobachten; es ist ihrer innersten Natur nach die näm
liche Erscheinung wie jene, welche uns die vorgedachten 
privatwirthschaftlichen Güterübergänge erklärte: es ist der 
Werth, welcher auch diese collectivistischen WirthschaftB-
vorgänge leitet. 

Was wir so in den angeführten Beispielen von auf
fallender Uebereinstimmung der staatswirthschaftlichen und 
der privatwirthschaftlichen Vorgänge erkannt haben, das 
gilt offenbar auch in andern Fällen staatswirthschaftlicher 
Bethätigung, wie: der collectivistisch vollgezogenen altruisti
schen Güterhingabe etc., und gilt nicht nur vom Staate, 
sondern auch von jeder anderen Art der collectivistischen 
Verbände. So werden wir von selbst zu dem allgemeinen 
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Conclusum geleitet: Auch die ö f fen t l i chen Abgaben 
sind nichts anderes als eine W e r t h e r s c h e i n u n g ; col-
l e c t i v i s t i s che Wer thungsform*) . 

*) Der volkswirtschaftlichen Literatur ist der Gedanke nicht 
fremd, dass auch in der Staatswirthschaft der Werth eine Rolle 
spiele; lag er ja doch schon in der Auffassung der Staatsthätigkeit 
als Gut oder immaterielle Production eingeschlossen. Doch der 
Gedanke wurde nicht ausgedacht, vielmehr durch die Confusion mit 
dem nichtökonomischen, allgemeineren Sinne des Wortes, als Wichtig
keit, Nutzen, erstickt. W i e s e r (1. c ) verfolgt zwar die Erscheinung 
des w i r t s c h a f t l i c h e n Werthes auch auf das Gebiet des Collectiv-
lebens, aber er macht nahe der Grenze Halt und gibt dem trügerischen 
Eindrucke nach, den die grossen Contouren des Bildes bei der Weite 
des Gesichtsfeldes hervorbringen (abgesehen davon, dass auch ihm 
Staatsfunctionen als Güter erscheinen). Er bezeichnet die collective 
Werthschätzung als diejenige, „die von Personen, welche das Interesse 
grosserer Kreise, z. B. der Angehörigen eines ganzen Volkes, zu 
wahren haben, mit Rücksicht auf die Gesammtverhältnisse des 
Bedarfes und Besitzes des grossen Ganzen, für welches sie sorgen, 
vorgenommen wird" (S. 38) und führt dann die collective Werth
schätzung als Fälle der „Schätzung des wirtschaftlichen Werthes im 
weiteren, uneigentlichen Sinne" (S. 196 ff.) auf, welche nicht nach dem 
Grenznutzen der einzelnen Güter, sondern nach dem Gesammtnutzon 
der Gütercomplexe vor sich gehe. Hier fehlt offenbar die logische 
Brücke zwischen dem Gesammtnutzcn und dem „Besitze des grossen 
Ganzen" (das ja keine Güter besitzt, als welche es den Individuen 
entzieht oder vorenthält): nach welcher Rücksicht erfolgt die Zuweisung 
von Gütern an das Ganze zur Bestreitung des Aufwandes für solche, 
nach dem Gesammtnutzcn der Vollbringung wertherathtete Staats-
thatigkeiten? Dafür fehlt jeder wirthsi haftliche Anhalt. Die Staats
männer werthen nach dem Gesammtnutzen, die Staatsangehörigen nach 
dem Grenznutzen der Güter innerhalb ihrer Wirthschaft. Wo liegt 
das verbindende Glied? Offenbar in einer Beziehung der Gesammt-
werthung zur Individualwerthung, die W. entgangen ist. Nicht damit 
bescheidet man sich, ob irgend eine Bethätigung des Staates ihrem 
Nutzen (Gesammtnutzen) nach die Kosten (als Gesammtsumme) werth 
sei, was an sich schon eine höchst vage Sache wäre, wenn man nicht 
annimmt, dass bei jeder in einem gesunden Staatsleben sich darbie
tenden Staatsaufgabe jenes eo ipso der Fall sei, sondern man sieht zu. 
ob die einzelnen Staatsangehörigen nach ihren individuellen Wirth-
schaftsumständen die Kosten aufzubringen im Stande oder geneigt 
seien —so manche Staatsausgabe, die durch ihren Gesammtnutzen 
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§. 52. Die öffentlichen Abgaben als collectivistische 
Werthungsform. Was sich uns im Vorhergehenden im Wege 
der Vergleichung successive erschloss, ist nun auch aus dem 
Wesen des Werthes, aufsteigend von der elementarsten 
Wirtschaftsform zu den höchstzusammengesetzten Gebilden 
der Staatswirthschaft, zusammenfassend zu entwickeln. 
Ohne jene Hilfe wäre solches vielleicht nicht erreichbar 
gewesen; denn die äussere Formverschiedenheit der ein
schlägigen staatswirthschaftlichen Erscheinungen gegenüber 
denen der Privatwirtschaft ist eine so tiefgreifende, dass 
sie den forschenden Blick förmlich absorbirt und die Ele
mente der Erscheinung beinahe unerkennbar macht. 

In dem Werthe hat der Mensch, wenn wir uns ihn iso-
lirt der Natur gegenüberstehend denken, den wirksamsten 
psychischen Behelf zur ökonomischen Realisirung seiner 
Bedürfnissbefriedigung, indem er durch denselben geleitet 
wird, sein Begehren und sohin seine Bethätigung von den 
einen Gütern ab- und anderen zuzuwenden, je nachdem 
diese den eben in Frage stehenden Bedürfnissen entspre
chen, die ersteren in die letzteren umzuwandeln etc. In 
der Collectivwirthschaft gehen die Antheile an den Collec-
tivbedürfnissen in die individuellen Bedürfnissstände der 
jeweils verbundenen Wirthschaftssubjecte ein, und in dem 
Masse als diese, zu den Individualbedürfnissen hinzutre
tenden Bedürfnisse höher stehen als diejenigen der letz-

gerechtfertigt wäre, unterbleibt, weil die in Folge derselben nothwendig 
werdenden Abgaben dem Volke zu schwer fallen würden, und wo 
man das nicht erst untersucht, sondern die Ausgabe macht, um hinter
her dafür Deckung zu schaffen, handelt es sich eben um Gesammt-
lebenszwecke, die jedem einzelnen Mitgliede des Verbandes hoch oben 
auf der Bedürfnissscala stehen — und auch die Vertheilung der 
Gesammtkosten auf die Einzelnen ist je nach der Beschaffenheit des 
Gesammtnutzens eine sehr abweichende, was eben wieder erst erklärt 
werden muss. N e u m a n n war mit der Wahrnehmung einer Verwandt
schaft zwischen den Preisen und den Abgaben auf dem richtigen 
Wege, allein er gelangte nicht zum Ziele: der Erkenntniss, dass Güter
preise, Gebühren und Steuern sämmtlich Ausflüsse eines und des
selben Agens', Formen einer und derselben Erscheinung sind. 
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teren, nach denen sich der Individualwerth bestimmt, voll
zieht der Mensch die Befriedigung derselben mittels der 
geeigneten Güter durch Aufwendung der minderwerthigen, 
andernfalls den letztgedachten Individualbedürfnissen dien
lichen Güter. Diese Aufwendung der minderwerthigen Güter 
nimmt aber die nämliche Form an, welche die gesellschaft
liche Bedürfnissbefriedigung in der zu Grunde liegenden 
Privatwirthschaft zeigt: sie kleidet sich in einen Güter
ü b e r g a n g zwischen den verbundenen Wirthschaftssub-
jecten, u. zw. zunächst als Güterausgang nach Massgabe 
der Individualwerthstände auf der einen Seite und sodann 
als Gütereingang auf der anderen Seite (der Lieferanten, 
Arbeiter, Dienstleistenden, Unterstützten etc.). Es zeigt 
sich hier insbesondere dasselbe, wie bei den zuletzt bespro
chenen privatwirthschaftlichen Güterübergängen; es gehen 
hier ja auch Güter aus den Privatwirtschaften aus, um 
Bedürfnisse zu befriedigen, die Bedürfnisse anderer Per
sonen, zugleich aber auch (als Collectivbedürfniss) Bedürf
nisse je des betreffenden Wirthschaftssubjectes sind; nur. 
dass an Stelle der jeweils durch concrete individuelle Be
ziehungen verknüpften Wirthschaftssubjecte die Gesamnit-
heit der Glieder des collectivistischen Verbandes tritt. Das 
einzelne Mitglied des Verbandes widmet den Gemeinbe
dürfnissen, welche zugleich pro rata seine Bedürfnisse sind, 
diejenigen Güter, deren Werth je nach seinem individuellen 
Bedürfnissstande und Besitzstande von den zurückstehenden 
Individualbedürfnissen abgeleitet ist, indem dieselben aus 
seiner Privatwirthschaft austreten und von den Organen 
des Collectivlebens dem Gemeinzwecke zugewendet werden. 
Letzteres geschieht in der Weise, dass die so aus den 
Individualwirtschaften ausgeschiedenen und angesammelten 
Güter direct oder indirect gegen diejenigen Güter umgesetzt 
werden, welche unmittelbar für den Gemeinzweck (in einer 
der oben in §. 36 bezeichneten Verwendungsweisen) bedurft 
werden. Dieser Umsatz aber, auch wenn er nicht indirect, 
d, h. durch Diejenigen, in deren Privatwirthschaft Güter 
aus der Staatswirthschaft eingegangen sind, vor sich geht, 
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kann, weil die letztgedachten Güter in den betreffenden 
Privatwirtschaften, in welchen sie sich vorher befanden, 
für Collectivbedürfnisse nicht verfügbar sind — denn was 
an Gütern dafür verfügbar war, ist ja schon in jenem, aus 
den Beiträgen der Individualwirtschaften jeweils gebildetem 
Gesammtcomplexe enthalten — nur nach privatwirthschaft-
lichen Gesichtspunkten, d. i. nach dem Tauschwerthe, er
folgen. Auf so weitem "Wege wird schliesslich das Resultat 
herbeigeführt, dass die einzelnen Verbandsmitglieder ihre 
individuell minderwerthigen Güter, die den zurückstehenden 
Individualbedürfnissen entzogen und den Collectivbedürf-
nissen zugewendet wurden, in höherwerthige, eben die Be
friedigung der Collectivbedürfnisse herbeiführende, umge
setzt sehen. Und so vollzieht sich in der collectivistischen 
Wirthschaft im Grunde das Nämliche, nur mittels eines 
höchst verwickelten Processes, was uns das Bild einer iso-
lirten "Wirthschaft als elementare Erscheinung zeigt. 

Durch den Geldgebrauch, in Folge dessen die ver
schiedenen individuellen Güterbesitze durch die Beziehung 
auf eine gleiche Einheit zu übersichtlichem Ausdrucke 
ihrer Massverhältnisse gebracht sind, werden auch die 
collectivistischen Werthungsvorgänge, theoretisch verdunkelt, 
praktisch lassbarer, da je nach dem individuellen Bedürf-
niss- und Besitzstande Geldbeträge verschiedenen Aus-
masses aus den Privatwirtschaften für die Collectivbedürf
nisse ausgehen und weiterhin wieder gegen diejenigen Güter, 
welche zur Befriedigung der Collectivbedürfnisse benöthigt 
werden, umgesetzt werden. Ob nun in Geldform oder nicht: 
stets sind die „Leistungen an den Staat" in ihrem indivi
duellen Betrage Ausfluss der Güterwerthung seitens der 
wirtschaftenden Individuen und die Aeusserung der höchst
entwickelten socialen Gebilde, die Bethätigungen des mensch
lichen Gesammtlebens zu dessen verschiedenartigsten und 
umfassendsten Zwecken, erscheinen hiernach ökonomisch 
von derselben psychischen Grundkraft geleitet, welche die 
einfachsten ökonomischen Handlungen des Individuums 
beherrscht. 
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Auf solche Weise wird herbeigeführt, was in den ein
fachsten Vorgängen directer Beanspruchung der indivi
duellen Kräfte für die Collectivlebensführung sich zeigen 
muss. Wenn solche (unvergoltene) Arbeits- oder Dienst
leistungen, die in den primitiven Zeiten gemeinschaftlicher 
Lebensführung auf Basis des Gemeinbesitzes den Verbands
gliedern gleichmässig auferlegt werden konnten, bei bereits 
entwickeltem Privateigenthum, resp. Ungleichheit des In-
dividualbesitzes, für Collectivzwecke gefordert werden, so 
müsste bei Austheilung derselben auf die Besitzesverschie
denheit dermassen Rücksicht genommen werden, dass die 
Befriedigung der vorangehenden Individualbedürfnisse durch 
Absorption der Arbeitskraft nicht eingeschränkt werde. 
Anders kann gar nicht vorgegangen werden, wenn nicht 
Ausbeutung Unterjochter geübt wird, und unter den ein
fachen Lebensverhältnissen, welche jenes Vorgehen zur 
Voraussetzung hat, erscheint das auch unschwer im Rohen 
durchführbar. Solchergestalt gelangt zur Verwirklichung, 
dass die Collectivbedürfnisse nach dem Grade ihrer Inten
sität in die individuellen Bedürfnissstände eingehen, indem 
die individuelle Arbeit der Vorsorge für Collectivbedürf
nisse in dem Masse zugewendet wird, in welchem sie Jedem 
für letztere in der Bedürfnissreihe verfügbar ist. Die ver
einzelten Fälle obligatorischer unvergoltener Arbeiten oder 
Dienste, welche in der modernen Staatswirthschaft noch 
vorkommen, bestätigen dies vollständig; denn sie sind 
nur möglich, insoweit das Mass der individuellen Bean
spruchung genau im Verhältniss steht zu dem Antheile 
der Einzelnen an den (dadurch befriedigten) Collectiv-
bedürfnissen, also die „Unentgeltlichkeit" nichts anderes 
bedeutet als eine Compensation von Güterentnahmen auf 
der einen Seite und Vergütungen auf der anderen Seite, 
die beide sofort durchgeführt werden, wo jene Verhältniss-
mas8igkeit nicht weiter zutrifft. Durch die Güterüberwei
sungen an die Gesammtheit für die Collectivbedürfnisse 
nach der Anzeige des Werthes wird nun allgemein und in 
der ungeheueren Complication der zahlreichen, so stark 

Sax, Staatawirtbiohaft. gQ 
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differenzirten und variablen Privatwirthschaften mit Sicher
heit die Verwendung der jeweiligen individuellen Güter
bestände in Gemässheit der aus den Individual- und den 
Collectivbedürfnissen in der Reihenfolge ihrer Intensität 
zusammengesetzten Bedürfnissstände — bildlich kurz ge
sagt: die „harmonische" Befriedigung der Individual- und 
Collectivbedürfnisse — realisirt*). 

Im Vorstehenden wurde von dem Falle abgesehen, 
dass bereits aus den Individualvermögen in vorhinein aus
geschiedene Gütercomplexe für die Befriedigung von Col
lectivbedürfnissen verfügbar sind. Soweit solches Platz greift, 
tritt nur eine Vereinfachung des collectivistischen Werthungs-
vorganges ein, auf welche an anderer Stelle zurückzu
kommen sein wird. Aber es kann die Erklärung auch mit 
Beziehung auf das jetzt Erörterte gefunden werden. Die 
betreffenden Güter sind Allen gemeinsam und, in dem Masse 
als ihre Verwendung zur Befriedigung von Collectivbedürf
nissen erfolgt, entfällt die Ausscheidung von für Individual-
bedürfnisse benutzbaren Gütern aus den Privatwirthschaften. 
Ihre Bestimmung für jenen Zweck bedeutet so viel wie 
einen Verzicht der Individuen auf einen aus denselben 
fliessenden Gütereingang in die Privatwirthschaften, welcher 
sich mit dem Entfalle des Güterausganges deckt, also gleich
falls die Zuwendung jener Eingänge an die Collectivbedürf
nisse nach deren Verhältnisse zu den Individualbedürf-
nissen. Dass da der Ökonomische Vorgang der nämliche 
wie der früher beschriebene ist, erhellt am besten, wenn 
man eben annimmt, dass die aus dem Gemeinvermögen 
entspringenden Güter nicht nur zur Befriedigung von Col
lectivbedürfnissen, sondern auch von Individualbedürfnissen 
der Miteigentümer verwendet werden können; ein Fall, 
der sogar praktisch wird, wie in den Beispielen von Ge-
meinwirthschaften (Ortsgemeinden, Corporationen), deren 
Collectivbesitz nicht bloss die Collectivbedürfnisse deckt, 

*) Obiges erklärt uns auch, wieso gewisse „Leistungen" früherer 
Zeiten, die Güterleistung und persönliche Leistung vereinten, nach dem 
Besitze umgelegt waren. 
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sondern auch noch einen Ueberschuss zur Vertheilung an 
die Mitglieder abwirft. Hier sehen wir wieder, dass Indi-
vidual- und Collectivbedürfnisse, zu Gesammtbedürfhiss-
ständen verschmolzen, jenen Gütern gegenüberstehen und 
die Verwendung der letzteren für die in der Wichtigkeit 
voranstehenden Bedürfnisse erfolgt. Wo ein Zweifel ob
walten kann, also die Wahl zwischen Befriedigung von 
Individual- und von Collectivbedürfnissen steht, da führt 
sofort der Güterwerth die Entscheidung herbei. In dem 
angeführten Beispiele wird vielleicht die Vertheilung eines 
grösseren Betrages an die Mitglieder zum Behufe einer 
gesteigerten individuellen Bedürfnissbefriedigung vorgezogen 
der Befriedigung irgend eines Collectivbedürfnisses gerin
gerer Nützlichkeit oder blosser Annehmlichkeit. Wo das 
nicht zutrifft, sondern vorbehaltene Gemeingüter nur Col
lectivbedürfnissen zugewendet werden können und zwar 
nur zu theilweiser Befriedigung derselben, da ergibt eben 
die Nöthigung, das Fehlende aus dem Privatbesitze bei-
zuschaffen, die Verflechtung der Verwendung jener erst
gedachten Güter in den, die letztgedachten betreffenden 
Wirthschaftsvorgang, wie dermalen in der vollentwickelten 
Staatswirthschaft, in welcher ja die Befriedigung der Col
lectivbedürfnisse im Wesentlichen und in noch stets stei
gendem Masse durch Herübernahme von Gütern aus den 
Individualwirthschaften vor sich geht. Die Entnahmen von 
Gütern aus den individuellen Wirthschaftsbereichen zum 
Behufe der Befriedigung von Gemeinbedürfnissen: die Ab
gaben aller Art, sind aber, wie wir sahen, Collectivwer-
thungsvorgänge, welche durch das generelle Wesen der 
Wertherscheinung ihre volle Erklärung finden. 

Die Wahrnehmung, welche in dieser Formel zum 
Ausdrucke gelangt, ist von ungemeiner Tragweite für die 
Theorie der Staatswirthschaft. Nicht nur, dass sie anreizt, 
die vorerst summarische Einsicht in die Details der Er
scheinungen zu verfolgen, und so weitere theoretische Ein
sichten in das Wesen und die Gesetze der staatswirth-
schaftlichen Phänomene anbahnt, sondern sie ist überhaupt 

20* 
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geradezu entscheidend für die Theorie der Staatswirthschaft 
als einen der Privatwirtschaft äquiparirenden Zweig der 
Theorie des Gesammtgebietes der politischen Oekonomie. 
Die Einfachheit der Lösung ist eine Bürgschaft ihrer Rich
tigkeit. Alles Sein ist auf wenige einfache Agentien in 
deren causaler Verknüpfung zurückzuführen und der Fort
schritt der Wissenschaft besteht eben darin, die causalen 
Verbindungen bloszulegen, welche die zusammengesetzten 
Erscheinungen ergeben. Der Apfel fällt vom Baume und 
die Sterne bewegen sich nach einem und demselben Ge
setze : dem der Gravitation. Ein Robinson und ein 100-Mil-
lionen-Reich befolgen bei ihren wirthschaftlichen Handlungen 
ein und dasselbe Gesetz: das des Werthes. 

3. Capital, Kosten, Ertrag, Einkommen, 

Haushalt. 

§. 53. Sie Stellung des Capitales in der Theorie der 
Staatswirthschaft abhängig von der Fassung des Capital-
begriffes. Ehe wir die Erscheinung des Werthes in der 
Staatswirthschaft weiter verfolgen, ist es erforderlich, in 
der Reihe der obersten Grundbegriffe vorschreitend, dem 
Wesen der Erscheinung des Cap i t a l e s auf den Grund 
zu gehen und die Rolle desselben in der Staatswirthschaft 
zu bestimmen. Hierbei handelt es sich nicht darum, einen 
neuen Capitalbegriff aufzustellen, sondern die Aufgabe ist, 
die eigentliche Natur jenes eigenartigen wirthschaftlichen 
Phänomens festzustellen, welches die Wissenschaft und das 
Leben in einem interessanten Cooperationsverhältnisse von 
Begriffsbildung als eine specielle und wichtige ökonomische 
Kategorie auszusondern übereingekommen sind. Im Augen
blicke ist freilich, vorerst mit voller Sicherheit nur ein 
negatives Resultat dieser Begriffsbildung zu verzeichnen: 
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die Versuche, welche von manchen Seiten unternommen 
worden sind, einen von dem gedachten abweichenden Capi-
talbegriff in den Vordergrund zu stellen, waren nicht von 
Erfolg begleitet; die bezüglichen Lehren wurden nicht 
recipirt. Immer wieder siegte die allgemein angenommene 
Bedeutung des in Rede stehenden terminus. Diese selbst 
aber ermangelt derzeit noch der wünschenswerthen Klar
heit. Wenngleich der Begriff hinsichtlich eines Theiles 
seines Inhaltes ausser allem Zweifel steht, so sind doch 
seine Umrisse nur erst unsicher gezogen, ist sein wesent
licher Inhalt noch nicht zur vollen wissenschaftlichen Be
stimmtheit herausgearbeitet. Das abschliessende positive 
Ergebniss der vorgedachten Begriffsbildung steht noch aus. 

Die Ökonomische Wissenschaft weiss, was ihr in dieser 
Hinsicht noch zu thun übrig bleibt, und ist zur Zeit eben 
am Werke, die Lücke zu füllen. Für die vorliegenden 
Untersuchungen erscheint dies als ein glücklicher Umstand, 
denn andernfalls wäre es unausweichlich gewesen, speciell 
zu Zwecken derselben den Versuch einer Lösung der Auf
gabe hier eingehend durchzuführen, was etwas weitläufig 
geworden wäre. Die auf solcher Basis aufgebaute Theorie 
der staatswirthscbaftlichen Erscheinungen hätte vielleicht 
einen Charakter von Subjectivität erhalten, der gerade bei 
solchen grundlegenden Untersuchungen fernzuhalten ist. 
Dem entgehen wir, indem wir uns an die, schon durch 
die Unterstützung der weitaus überwiegenden Mehrheit der 
Autoren sanctionirte Auffassung des Capitalbegriffes halten 
und lediglich einige Bemerkungen zu der eben im Zuge 
begriffenen definitiven Klärung des Begriffes machen. 

Zwei misslungene Capitalbegriffe erfordern jedoch 
vorher wegen ihrer besonderen Beziehung auf das vor
liegende UntersuchungBgebiet eine kurze Erwähnung. 

Der eine ist jener wunderliche wissenschaftliche 
Verstoss mit den „immateriellen" Capitalien, der genau 
betrachtet nichts geringeres bedeutet als die völlige Ne
gation des Begriffes überhaupt. Er schliesst ein, dass 
jedwede, auch entfernte oder indirecte, Ursache einer Güter-
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entstehung oder auch nur eines UebergangeB von Gütern 
zwischen verschiedenen Wirthschaftssubjecten als Capital 
erklärt wird, womit natürlich jedwede Scheidung der Er
scheinungen nach bestimmten Merkmalen entfällt. Was 
gegen die „immateriellen Güter" oben eingewendet wurde, 
gilt durchweg von ihm. Man erinnere sich überdies der 
Productionstheorie, mittels welcher die staat9wirthschaft-
lichen Erscheinungen in so verschrobener Weise gedeutet 
wurden; sie ist die nothwendige Consequenz desselben. 
Des Zusammenhanges willen war diese Rückverweisung 
nicht überflüssig, sie genügt aber auch in solcher Kürze.*) 

Nicht viel glücklicher erscheint ein anderer Capital-
begriff, welcher neuerer Zeit von sehr angesehener Seite 
vorgeschlagen wurde. Wir meinen den Knies'schen Begriff 
des Capitales als des „für eine Wirthschaft vorhandenen 
Bestandes von (Consumtions-, Erwerbs-, Productions-) Gütern, 
welcher zur Befriedigung des Bedarfes in der Zukunft ver
wendbar ist." Der Zweck dieses Capitalbegriffes geht dahin, 
alle Güter und Güter aller Art zusammenzufassen, welche 
das gemeinsame Merkmal aufweisen, einen über den prä
senten, laufenden Bedarf hinausreichenden Zukunftsbedarf 
mittelbar oder unmittelbar zu befriedigen. Was solcher 
laufende Bedarf und somit, was Zukunftsbedarf sei, bestimmt 
der Autor, wie folgt: „Das menschliche Leben erhält und 
bewegt sich durch aufeinanderfolgende Ze i t r äume . Es 
hat jeweils eine vergangene Zeit hinter sich, eine zukünf
tige vor sich, während es sich „zur Zeit" in der Gegenwart 
befindet. Die es begleitenden Bedürfnisse nach wirthschaft-
lichen Gütern werden jeweils gegenwärtige und verlangen, 
präsent geworden, eine präsente Befriedigung. Wir wollen 
den so in den a u f e i n a n d e r fo lgenden Z e i t m o 
menten sich jeweils als gegenwärtig anmeldenden Bedarf 
den laufenden Bedarf nennen."**) Das ist zweifelsohne 
eine höchst bedeutsame wissenschaftliche Offenbarung und 

*) S. §§. 12 (S. 79 ff.), 13, 86 (S. 223). 
**) Knies, „Das Geld", S. 88, 39. 
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wäre allerdings sehr einfach und klar, wenn angegeben 
wäre, wie lange ein solcher „Zeitraum" oder „Zeitmomentu 

währt, welcher jeweils die Gegenwart und somit den lau
fenden Bedarf bezeichnet; denn bekanntlich gibt es sehr 
kurze Zeiträume, z. B. Secunden, Minuten, und sehr lange. 
Da aber kein Wort über diesen entscheidenden Punkt 
gesagt ist, so erscheint die ganze Begriffsbestimmung an 
sich logisch haltlos. Auf wie lange muss ein Lebensmittel-
vorrath reichen, um dafür angesehen zu werden, dass er 
den laufenden Bedarf übersteige und dem Zukunftsbedart 
diene: bis auf morgen, oder einen Monat, oder ein Jahr 
u. s. w. ? Der Autor muss eine sehr geringe Meinung von 
der Denkfähigkeit seiner Leser gehabt haben, als er ihnen 
solches bot! 

Nicht mit Unrecht meint Kle inwäch te r* ) , der 
Knies'sche Capitalbegriff komme eigentlich hinaus auf 
die alte, unbestimmte Vorstellung von einem „grösseren 
Vorrath von Gütern, der momentan entbehrlich ist." Sollte 
aber gegen solche Auffassung vom Autor protestirt und 
stricte Interpretation verlangt werden, dann umfasst sein 
Capitalbegriff alle Güter, welche nicht im Augenblicke 
ihrer Perfection sofort consumirt worden sind, d. h. alle 
jeweils b e s t e h e n d e n Güter überhaupt; denn diese dienen 
sämmtlich dem künftigen Bedarfe, sei es auch dem des 
nächsten Zeitmomentes. 

Die in Rede stehende Begriffsbestimmung ist wohl 
eine verunglückte Wendung des Begriffes eines gewissen 
Gütervorrathes, nämlich des Inbegriffs der je vorhandenen 
und somit dem jeweiligen p r ä s e n t e n und künf t igen 
Bedarfe dienenden Güter eines Wirthschaftssubjectea, mit 
welchen diesem ein gewisses Mass von Bedürfnissbefrie
digung ohne Arbeitsmühe gesichert erscheint. In dem 
letztgedachten Momente liegt der gute Sinn der Zusam
menfassung jener Gütercomplexe in einen eigenen Begriff. 
Aber dafür existirt auch bereits ein allgemein angenom-

*) „Handb. d. pol. Oek.", herausg. v. Schönberg, 1. A., S. 174. 
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mener Begriffsname: „Vermögen". Der gewöhnliche Sprach
gebrauch identificirt freilich Vermögen und Capital, indess 
nur auf Grund der Thatsache, dass das e i n z e l n e Wirth-
schaftssubject in der Privatwirtschaft alle Bestandtheile 
des Vermögens in Erwerbsmittel verwandeln kann; eine 
Thatsache, die jedoch nicht mehr einträfe, wenn a l l e 
Wirthschaftssubjecte das mit ihrem Vermögen thun wollten. 
Gerade der letztere Umstand weist auf einen inneren 
Unterschied hin innerhalb des Vermögens, der dann ein 
Unterschied in den Gütern überhaupt ist, und auf diesem 
ruht der allgemein angenommene Begriff des Capitales. 

Der Knies'sche Capitalbegriff hätte für die Staats-
wirthschaft eine sehr einleuchtende Folge. Es kämen für 
dieselbe ersichtlich alle Güter eben als Capitalien in 
Betracht; der Gutsbegriff und der Capitalbegriff wären 
praktisch für sie identisch. 

Dem entgegen ergibt der übliche Capitalbegriff als 
staatswirthschaftliche Capitalien eben nur eine Gruppe von 
Gütern, welche in einer bestimmten Verwendung stehen. 
In §. 36 ist dieselbe bereits bezeichnet. 

Mit dieser Verwendungsweise gewisser Güter zu Ge
meinzwecken ist die Bedeutung des Capitales für die Staats-
wirthschaft indess keineswegs erschöpft. Es muss vielmehr 
die Erscheinung des Capitales weiterhin sich staatswirth-
schaftlich geltend machen, insofern die Güter zur Befrie
digung der Collectivbedürftiisse aus den Privatwirthschaften 
entnommen werden und in den letzteren eben als Capita
lien fungiren. Die Natur dieser Function erklärt der in 
Rede stehende Grundbegriff und wir müssen daher die vor
angestellte Bedeutung desselben hier zu Grunde legen. Ein 
Vorgang, den wir bereits bei anderen Grundbegriffen be
folgt haben, nämlich: die Urerscheinung, welche solche in 
der abstracten Wirthschaft, d. i. den Menschen lediglich 
der Natur gegenübergestellt gedacht, zeigen, zu sondern 
von der Gestaltung, welche die Erscheinung in der Wirth
schaft der Wirklichkeit unter dem Einwirken der social-
ökonomischen Beziehungen zwischen den Menschen annimmt, 
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wird sich auch im gegebenen Falle wieder als einsichts
förderlich erweisen. 

§. 54. Bas ökonomische Wesen des Capitales. Nicht 
bloss gegenwärtige, sondern auch zukünftige Bedürfnisse 
bestimmen je das ökonomische Handeln des Menschen. Die 
Theilungsmarke zwischen gegenwärtigen und zukünftigen 
Bedürfnissen liegt bei intermittirenden Bedürfnissen in der 
Thatsache und dem Zeitpunkte der jeweiligen Befriedigung, 
von welcher an eine gewisse Zeit bis zur sich erneuernden 
Bedürfnissempfindung von gewisser, Befriedigung gebieten
der Stärke verfliesst. Bei continuirlichen Bedürfnissen mag 
die Scheidung in dem eintretenden BediirfnissWechsel sowie 
in der Beziehung auf den, im Zeiträume von 24 Stunden 
sich vollziehenden Wechsel von Arbeitsfähigkeit und Ruhe, 
also der mit ersterer gegebenen kürzesten Productions-
periode, gefunden werden. Die zukünftigen Bedürfnisse 
werden schon in der Gegenwart ökonomisch wirksam. Zum 
Theile mag dies durch die Bedürfnissempfindung an sich 
geschehen, wie bei ununterbrochenen Bedürfnissen, zum 
Theile wird es vermittelt durch den Intellect. Die Wieder
kehr des Bedürfnisses in späteren Zeitabschnitten wird 
dem Menschen durch die Erfahrung bewusst. Dadurch 
wird (in der im §. 28 dargelegten Weise) schon gegen
wärtig das subjective Bedürfniss und somit die Sorge nach 
den Gütern, welche auch künftig dem Bedürfnisse dienen, 
angeregt und die Natur kommt dem Menschen entgegen, 
indem sie ihm durch die physikalische Beschaffenheit vieler 
Dinge, der Grundlage der dauerbaren (sog. unverbrauch
lichen) und der dauerhaften verbrauchlichen Güter, die Er
reichung seiner Absicht ermöglicht. Der Mensch stellt 
dauerbare Güter her, die einen Fonds von Nutzungen re-
präsentiren, und legt sich einen Vorrath verbrauchlicher Güter, 
für künftige Consumtionsacte bestimmt, an. In gewissem 
Umfange ist Aehnliches bekanntlich schon in der Thierwelt 
wahrzunehmen; es gibt Thiere, welche sich Behausungen 
bauen und Nahrungsvorräthe sammeln. Wir vermögen nicht 
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mit Bestimmtheit zu sagen, inwiefern auch bei diesen 
Geschöpfen schon ein rudimentärer Intellect wirkt oder 
ob nicht lediglich eine unbewusste Lebensäusserung vor
liege, die auf die Beschaffenheit ihres Empfindungsvermögens 
allein zurückzuführen ist. Die Vorsorge für künftige Be
dürfnisse erfährt erst im Fortschreiten der menschlichen 
Cultur ihre Ausbildung. Die glückliche Sorglosigkeit der 
Naturvölker weicht allmählich der umfassenden Voraussicht 
und dem planmässigen Vorbedacht künftiger Lebensführung, 
welche als Product der Wechselwirkung geistiger Ent
wicklung und der aus der letzteren wieder hervorgehenden 
Steigerung der Bedürfnisse erscheinen. 

In dem Masse als diese zeitliche Planmässigkeit der 
Wirtschaftsführung gediehen ist, gehen die zukünftigen 
Bedürfnisse, wie wir wissen, in den gegenwärtigen Bedürf
nissstand der Wirthschaftssubjecte ein. Nur mit einem 
ganz bestimmten Unterschiede der Bedürfnissstärke, in 
welcher Hinsicht man sich des in §. 28 Ausgeführten er
innern wolle. Die durch eine Vorstellung erzeugte Empfin
dung ist, wie psychologisch feststeht, schwächer als eine 
unmittelbare Empfindung. Das bedeutet, dass das künftige 
Bedürfniss als subjeetives gegenwärtiges Bedürfniss, d. i. 
eben die durch die Vorstellung des künftigen Bedürf
nisses entstandene Bedürfnissempfindung, schwächer ist als 
das entsprechende unmittelbare Bedürfniss der Gegenwart 
selbst. Und diese Verringerung der Intensität muss um so 
bedeutender sein, je weiter der zukünftige Zeitpunkt des 
Eintretens des bezüglichen objeetiven Bedürfnisses hinaus
liegt, bis endlich eine praktische Bedachtnahme auf das
selbe gänzlich entfällt und folglich gegenwärtig ein sub
jeetives Bedürfniss nicht weiter empfunden wird. Das Mass 
der Intensität, mit welchem der Mensch gegenwärtig künf
tige Bedürfnisse vorfühlt, und die Zeitdauer, auf welche 
hinaus sich dies erstreckt, haben mit den Fortschritten 
der Cultur zugenommen. 

Die Consecpuenz hinsichtlich der W e r t h u n g s v o r -
gänge ist einleuchtend. Die Güter, welche künftigen Be-
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dürfnissen zu dienen bestimmt sind, werden in dem Ver
hältnisse — alles Uebrige gleichgesetzt — niedriger ge-
werthet, in welchem das betreffende Bedürfniss zeitlich 
hinter anderen zurücksteht Der jeweilige Bedürfnissstand 
setzt sich somit zusammen aus Bedürfnissen verschiedener 
Intensität, welche gleichzeitigen (unmittelbaren) objectiven 
Bedürfnissen entstammen, und Bedürfnissen verschiedenen 
Grades, die sich auf künftige Bedürfnissbefriedigung be
ziehen. In dem Stärkegrade beider Arten von Bedürf
nissen liegt in concreto ihre Vcrgleichbarkeit. Ein gegen
wärtiges objeetives Bedürfniss kann schwächer sein als ein 
künftiges Bedürfniss, gewissermassen räumlich zurückstehen 
hinter dem zeitlich zurückstehenden, aber schon derzeit 
voraus gesetzten. Die Folge ist, dass sich dieses Verhältniss 
auch im Güterwerthe äussert, durch welchen dann die auf 
die einschlägigen Güter und Bedürfnissbefriedigungen ge
richteten Handlungen der Menschen die richtige Leitung 
erhalten. 

Es ist dies ein Kachtrag zu den früheren Abschnitten 
— wir hatten eben immer den Menschen mit der Gesammt-
heit seiner Bedürfnisse und den denselben gegenüberste
henden Vorräthen von Gütern im Auge — aber er ist eben 
hier am Platze, wo die unterscheidenden Merkmale des 
Capitales festgestellt werden sollen. Die dem Bedürfnisse, 
dem gegenwärtigen wie dem zukünftigen, ohneweiters dien
lichen Güter zeigen ohne Unterschied die eben aufgeführte 
Wertherseheinung. Kur Ein Umstand ist noch speciell be-
merkenswerth, nämlich der wirthschaftliche Vorgang, in 
welchem die zukünftigen Nutzungen der dauerbaren Güter 
bereits gegenwärtig gewerthet und in dem Gegenwarts-
werthe der bezüglichen Güter zum Ausdrucke gebracht 
werden. Das ist indess für unsere Zwecke irrelevant und 
soll daher nicht näher ausgeführt werden. 

Unter dem Capitale sind nun gleichfalls Güter ver
standen, welche künftiger Bedürfnissbefriedigung dienen 
sollen, aber dies in eigentümlicher Weise; nämlich Güter, 
welche inzwischen dazu benützt werden, um andere Güter 
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mittels derselben zu gewinnen, durch die erst die Befrie
digung des Bedürfnisses erfolgt. In dem Zeitverlaufe, an 
welchen der Gütergewinn gebunden ist, liegt schon das 
Moment der kün f t i gen Bedürfnissbefriedigung einge
schlossen. Aber eben dieses Moment ist, wie wir sehen, 
nicht das Wesentliche. Ob ein Gut einem gegenwärtigen 
oder einem künftigen Bedürfnisse dienen soll, wenn es an 
sich dazu geeignet ist, macht für das Verhalten des Men
schen gegenüber den Gütern keinen Unterschied. Was einen 
solchen da mit sich bringt, ist die Gestaltung der Bedürf
nisse selbst. 

Die Dinge, welche wir Capitalien nennen, sind aber 
an und für sich eben nicht geeignet, dem Bedürfnisse, auf 
welches sie bezogen werden, zu dienen, sondern stehen zu 
der Befriedigung des betreffenden Bedürfnisses erst in 
einem mittelbaren Causalitätsverhältnisse. In dieser entfern
teren Beziehung zu den Bedürfnissen liegt das Wesen des 
Capitales, wie Menger dies, nebst den Folgen des Sach
verhaltes, klar dargelegt hat*). Die Folgen aber sind: dass 
sowohl die Gutseigenschaft wie der Werth der betreffenden 
Dinge von der Gutseigenschaft und dem Werthe des Dinges 
abhängen, welches mittels jener gewonnen wird.**) 

Die ursprüngliche Entstehung der Capitalien ist ge
geben mit den technischen Einwirkungen auf die Natur, 
welche der Mensch auf Grund der Erkenntniss der Natur
vorgänge vorzunehmen lernt. Das Technische dieser Hand
lungen ist indess nicht Object unserer Wissenschaft, wie 
das eine schiefe Auffassung besagte, die in dem physika
lischen Causalzusammenhange der Dinge das Wesen der 
Erscheinung fand, indem sie die betreffenden Gegenstände 
ob ihrer technischen Qualität als Capitalien bezeichnete. 
Die scharfe Trennung der Oekonomie von der Technik, 
die wir wiederholt betont haben, führt erst zur Klarheit 
in dem wichtigen Punkte. Das ökonomische Wesen des 
Capitales liegt darin, dass der Mensch solche Dinge, welche 

*) „Grundsätze", S. 7 u. 123. Vgl. oben die Anmk. S. 115. 
**) Auch Gossen (S. 27) erkennt den Sachverhalt. 
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als technische Unterlage und Hilfsmittel zur Entstehung 
von Gütern mitwirken, als Güter erfasst und in bestimmter 
Weise werthet und in Folge dessen ein bestimmtes Ver
balten zu diesen Dingen beobachtet, im Vergleich mit an
deren, die als Güter unmittelbar ihm Bedürfnisse befrie
digen. Die Qualificirung als Gut, die anschliessenden Wer-
thungsvorgänge, d. i. die Einbeziehung dieses Gutes in die 
einheitliche Werthung mit den anderen Gütern, und sohin 
die specielle Hervorbringung solcher Güter (Capitalbildung) 
im Kreise harmonischer Bedürfnissvorsorge: darin bestehen 
die ökonomischen Vorgänge beim Capitale. 

Der Werthung der eben bezeichneten Güter ist zu
nächst weiteres Augenmerk zuzuwenden. Mit dem Satze, 
das8 ihr Werth von dem des Productes abgeleitet wird, 
ist noch wenig gewonnen. Es fragt sich: ist er letzterem 
gleich oder nicht V Die Antwort auf diese Frage wird es 
sehr erleichtern, wenn man sich vorerst den einfachsten 
Fall vorstellt: dass das Capitalgut nur eine einzige Ver
wendung und zwar bloss als Capital gestattet. 

Der Werth des Capitalgutes ist offenbar nicht nur 
in seinem Bestände, sondern auch in seinem Masse ab
geleitet von dem Werthe des Gebrauchsgutes, welches aus 
jenem hervorgeht. Da nun das Bedürfniss, welchem das 
Capitalgut indirect dient, ein zukünftiges Bedürfniss ist, 
so muss dieser ü b e r t r a g e n e Werth g e r i n g e r sein 
als der Werth, welchen das Wirthschaftssubject einem 
gleichen Gebrauchsgute gegenwärtig beilegt, oder, was das
selbe ist, geringer als der Werth, welchen für dasselbe 
das concreto Gebrauchsgut, nachdem es existent geworden 
ist, seinerzeit gemäss dem dann präsent gewordenen Be
dürfnisse haben wird. Denn der Werth des künftigen Ge
brauchsgutes, von welchem der Capitalwerth abgeleitet ist, 
derivirt von dem künftigen Bedürfnisse, welches als vor
empfundenes (gegenwärtiges) Bedürfniss schwächer ist als 
jenes. Wie gross ist nun diese Werthsdifferenz zwischen dem 
Capitalgute und dem Gebrauchsgute, resp. einem Gebrauchs
gute gleicher Art, wie jenes, welches aus dem Capitale 
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hervorgehen wird ? Wie wir wissen, muss hierauf vor Allem 
die Zeit-Distanz von Einfluss sein, welche zwischen der 
Gegenwart (der Werthung) und dem Eintreten des künftigen 
(objectiven) Bedürfnisses liegt; jene Wertbsverschiedenheit 
muss sich im Verhältnisse zu dieser abstufen. Der Werth 
eines Capitalgutes ist um so geringer als der (derzeitige) 
Werth eines Gebrauchsgutes jener Art, zu deren Hervorbrin
gung das Capitalgut dient, ein je längerer Zeitraum bis 
zur Perfection des neuen Gebrauchsgutes verfliesst. 

Aber es liegt noch etwas Anderes inzwischen, nämlich 
die Arbeitsmühe. Nach §. 45 muss der Werth eines 
Gutes auch diese aufwiegen, wenn der Mensch es zu pro-
duciren veranlasst werden soll. Die Bedeutung eines Capital
gutes hinsichtlich der von demselben abhängigen Bedürf
nissbefriedigung schliesst zugleich die der mit zur Bedin
gung gesetzten Arbeitsmühe, gewissermassen als Abzugspost, 
ein. Ein Capitalgut würde dem Menschen nicht werth sein, 
wenn die Lust der vorgefühlten künftigen Bedürfnissbefrie
digung überwogen würde von der Unlust, welche die zur 
Hervorbringung des Gebrauchsgutes erforderliche Arbeit 
ihm verursachte. Je grösser die letztere und je weiter hin
ausliegend die künftige Bedürfnissbefriedigung, desto nie
driger stellt sich ihm der Werth des Capitalgutes gegen den 
(künftigen) Werth des daraus hervorgehenden Gebrauchsgutes. 

Die Mannigfaltigkeit der Werthungsvorgänge, welche 
sich in dieser Werthsantecipation der Capitalien abspielen, 
casuistisch durchzuführen, ist für unsere Zwecke unnöthig. 
Es genügen die Hinweise: dass, wenn das Capital ein 
dauerbares Gut ist, sein Werth selbstverständlich von dem 
sämmtlicher aus jenem entstammenden Gebrauchsgüter 
abgeleitet wird, mit Rücksicht auf den successive weiter 
hinausliegenden Zeitpunkt des Entstehens jedes derselben; 
dass, wenn von einem Capitalgute mehrere Producte ge
wonnen werden können, aber immer nur eines mit Aus
schluss der anderen, der Werth des Capitales von dem 
des nützlichsten Gebrauchsgutes derivirt; dass hingegen, 
wenn die mehreren Gebrauchsgüter allesammt mittels eines 
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Capitales zu gewinnen sind und dieses ein Mengengut ist, 
dessen Einheiten in die diversen Gebrauchsgüter übergehen, 
die Werthüberleitung von demjenigen aus erfolgt, welches 
dem mindest intensiven Bedürfnisse unter den in der Öko
nomischen Classification an die bezüglichen Güter gewie
senen entspricht. 

Die Werthung der Capitalien complicirt sich endlich 
noch durch den Umstand der Complementarität, welcher eine 
verschieden gestaltete Repartition des nach Vorstehendem 
bestimmten Capitalwerthes über die, einen solchen Complex 
einander bedingender Productionsmittel bildenden Güter 
nach sich zieht. So wichtig das zur vollständigen Aufhellung 
der einschlägigen "Wertherscheinungen ist, so brauchen wir 
doch auf das Detail der betreffenden Vorgänge nicht ein
zugehen.*) 

Der so sich bestimmende Werth der Capitalien ent
scheidet nun — insbesondere gegenüber der Verwendbarkeit 
der betreffenden Güter zu Gebrauchsgütern — über die C ap i-
t a l b i l d u n g . Der einfachste Fall einer solchen ist, dass 
der Mensch in gegebenen Gütern die technische Eignung 
zu Productionsmitteln erkennt und dieselben in Folge dessen 
der Bestimmung zu Gebrauchsgütern entzieht, um sie eben 
als Capital zu nutzen. Er thut dies, wenn die sohin sich 
äussernde Bedürfnissregung rücksichtlich der Zukunft, in 
die Scala seiner subjectiven Bedürfnisse eintretend, den 
Werth des Gutes als Capital über dessen bisherigen Werth 
als Gebrauchsgut irgend welcher Verwendung hinaufrückt. 
Das Gleiche geschieht in den Fällen der schon in vorhinein 
beabsichtigten Herstellung von Capitalgütern; der höhere 
Werth des (künftigen) Capitalgutes bestimmt den Menschen, 
Arbeit auf Herstellung desselben zu wenden, sei es, dass 
es seiner physikalischen Beschaffenheit nach nur die Ver
wendung als Productivgut gestattet, sei es, dass es zwar 

*) S. hierüber Meng er „Grunds.", S. 133 und Böhm-Bawerk 
Jahrb. f. N. u. St. XIII. Bd. (S. 66 ff.). Gossen (1. c. S. 25ff.)nimmt 
zwar das Verhältniss der Complementarität und seinen Einfluss auf 
den Werth wahr, aber nur unbestimmt. 
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auch als Gebrauchsgut benützt werden könnte, allein solcher 
Verwendung eben entzogen bleibt; wobei wir, um nicht 
in die Erklärung erst zu Erklärendes einzubeziehen, die 
Fälle ursprünglicher Capitalbildung uns vor Augen halten 
müssen, bei welcher freie Güter zu Capitalien durch Arbeit 
umgewandelt werden, nicht schon Capitalien selbst. Würde 
die betreffende Arbeit in anderer Richtung aufgewendet, 
so kämen zu den übrigen Gebrauchsgütern, über welche 
der Mensch da verfügt, weitere hinzu, deren Werth nie
driger wäre als jener des Capitalgutes, so dass der Mensch, 
wenn er nicht letzteres zu gewinnen vor sich gehabt, 
eventuell vielleicht gar nicht gearbeitet hätte. Die voll
zogene Capitalbildung b e s t ä t i g t das gedachte Werth-
verhältniss. "Wären andere Güter hergestellt worden, so 
würde sich der Werth derselben wegen des niedrigeren 
Bedürfnissstandes, in welchem ein intensiveres künftiges 
Bedürfniss nicht enthalten ist, niedriger stellen. So würde, 
wenn wir uns die ganze Gütermenge der Wirklichkeit in 
einem Momente als gegeben denken, ohne irgendwie auf 
ihre Entstehung zurückzugehen, die Werthung sofort über 
die Zutheilung der einzelnen Güter in die Classe der Ca
pitalien und die der Gebrauchsgüter entscheiden, jenachdem 
sie in der einen oder der anderen Eigenschaft grösseren 
Werth aufwiesen. 

Die Folge der thatsächlichen Capitalbildung. resp. 
Verwendung gegebener Güter als Capital, ist mithin eine 
entsprechende Erhöhung des Werthes der Guter, gegenüber 
jenem Werthstande, welcher sich bei blosser Verwendung 
zu Gebrauchsgütern für unmittelbare Bedürfnissbefriedigung 
ergäbe; ausser es wäre die Menge der concret vorhandenen 
Güter bloss eino solche, dass sie gerade den gegenwärtigen 
„nothwendigen" Bedürfnissen entspricht, in welchem Falle der 
Werth ohnehin bereits auf seinem Gipfelpunkte angelangt 
ist, also die Capitalverwendung überhaupt nicht gestattet. 

In dem Falle, dass der Werth von Gütern als Capitalien 
sich niedriger stellt denn der Werth derselben Güter als 
Gebrauchsgüter, tritt in dem letzteren die grössere Wich-
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tigkeit für die directe Bedürfnissbefriedigung hervor und 
wird sohin der betreffende Productionsvorgang unterlassen, 
wie immer die technische Seite desselben dem Menschen 
vertraut sei. Im Falle von Gleichwerthigkeit eines Gutes 
hinsichtlich seines Nutzens als Gebrauchsgut und seiner 
Verwendbarkeit in anderer Richtung als Capitalgut werden 
Nebenumstände die Entscheidung über die zu wählende 
Verwendungsweise desselben herbeifuhren. Die Verwendung 
der Güter für die verschiedenen, gegenwärtigen und zu
künftigen, Bedürfnisse wird hiedurch in der gegenständlich 
und zeitlich erspriesslichsten, für die Lebenserhaltung und 
Entfaltung förderlichsten Weise herbeigeführt. Das sind 
die Vorgänge und die Bedeutung der Werthgestaltung der 
Güter als Capitalien. 

In der Werthsdifferenz zwischen dem Capitalgute und 
dem daraus hervorgehenden Gebrauchsgute, resp. in der 
Werthserhöhung der Güter, welche zu Capitalien werden, 
liegt die sogenannte „Productivität14 des Capitales; ein 
Begriff, welcher in der bisherigen Auffassung ein unge
heuerliches Missverständniss einschliesst. Die Quelle der 
grössten Unklarheit liegt jedoch in der Gestaltung, welche 
die Erscheinung des Capitales in der individualistischen 
Privatwirthschaft annimmt. Was wir bisher an der ele
mentaren Erscheinung auf Grund der richtig erfassten Be-
dürfhiss- und Werthphänomene als das Wesen derselben 
kennen lernten, erfährt in den socialökonomischen Bezie
hungen der Individuen zu einander Veränderungen von 
grosser Tragweite. 

§. 55. Gestaltung des Capitales in der Privatwirthschaft 
und der Staatswirthschaft. In der Privatwirthschaft nehmen 
die Productivgüter vor Allem die Natur von Objecten des 
Sondereigenthums an. Aus den nämlichen Gründen, aus 
welchen das Individuum die ausschliessliche Verfügungs
gewalt über die wirtschaftlichen Güter überhaupt anstrebt, 
sucht es insbesondere auch die Capitalien als sein Eigen 
zu behaupten. Nur eine Einschränkung des Individualismus 

Sax, Staatswirthschaft. 21 
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durch den Collectivismus könnte dies ändern; eine Ent
wicklung, die bekanntlich von socialistischer Seite postu-
lirt wird. 

Aber es kommt etwas anderes hinzu. Die Institution 
des Eigenthumes beeinflusst auch den Begriff des Capitales 
— wie sie auf die anderen elementaren ökonomischen Er
scheinungen gestaltend einwirkt — indem sie den Umfang 
des Begriffes erweitert. Das Eigenthum, die gesicherte 
Verfügung über concrete Güter, von welchen andere Wirth-
schaftssubjecte ausgeschlossen sind, ermöglicht es dem 
Inhaber dieser Güter, auch wenn dieselben ihrer Beschaffen
heit nach Gebrauchsgüter sind, sie dennoch zum Mittel 
der Gewinnung neuer Güter zu benützen, welche ihm 
künftige Bedürfnisse befriedigen, und zwar dadurch, dass 
er sie anderen Wirthschaftssubjecten, welche derselben 
entbehren und sie zur Befriedigung präsenter Bedürfnisse 
benöthigen, ohne gleichzeitig im Besitze von Gütern zu 
sein, die sie für jene in Tausch geben könnten, derzeit 
abtritt, gegen die Verpflichtung, ihm in einem späteren 
Zeitpunkte Güter, also Güter, die seinen zukünftigen Be
dürfnissen dienen sollen, dafür zu übertragen. Egoistisch 
handelnd, hat er zu solchem Vorgehen selbstverständlich 
nur unter der Bedingung Grund, dass das Mass der an 
ihn rückübertragenen Güter (welche die gegenwärtig hinge
gebenen in vielen Fällen in natura einschliessen) ein so 
bedeutendes ist, dass der Werth derselben den höheren 
Werth, welchen die gegenwärtig hingegebenen Güter als 
Mittel zur Befriedigung p r ä s e n t e r Bedürfnisse besitzen, 
mindestens aufwiegt, und das andere Wirthschaftssubject 
findet sich bestimmt, auf die Transaction einzugehen, weil 
ihm eben die Güter als Gebrauchsgüter mit Bezug auf 
präsente Bedürfnisse höheren Werth besitzen als die künf
tigen Güter. Auf solche Weise kann der Eigenthümer von 
Gebrauchsgütern, verbrauchlichen und dauerbaren, die ihm 
als Ueberschus8 vergangener Wirtschaftsführung zu Ge
bote stehen, soweit er dieselben seiner gegenwärtigen Be
dürfnissbefriedigung nicht zuwendet, mit denselben in dem 
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privatwirthschaftlichen Verkehre den gleichen Effect er
zielen, wie mit Productionsmitteln, die er selbst benützt oder 
anderen Wirthschäftssubjecten zur Benutzung überlässt. 
Wenn Jemand durch einen Gütertausch solcher Art für 
einen Sack Getreide, den er jetzt hingibt, in einem Jahre 
zwei erhält, so ist es im Effecte für ihn gerade so, als 
wenn er das Getreide ausgesäet, d. i. als technisches Pro-
ductionsmittel verwendet, und das Doppelte geerntet hätte. 
Der häufigste Fall des Verhältnisses ist, dass Arbeiter 
"wegen Besitzlosigkeit die Gebrauchsgüter, welche sie wäh
rend des Productionsprocesses consumiren, gegen Voraus
verkauf ihres Productantheiles in solcher Weise erwerben 
müssen, was in der Regel in der Form des Lohnes in einem 
Tausche mit dem Unternehmer geschieht und in der Lohn
höhe seinen Ausdruck findet. Dadurch erweitert sich der 
Capitalbegriff aus dem Sinne von „Productionsmittel" zu 
dem Sinne von „Erwerbsmittelu und das Sondereigenthum 
wird eine wesentliche Voraussetzung dieses Begriffes der 
Capitalerscheinung in der Privatwirthschaft. *) Dieser Sach
verhalt macht die socialistischen Angriffe gegen „das Ca
pital" verstehen, enthält aber auch die Rechtfertigung des 
privatwirthschaftlichen Capitales resp. des Zinses, insofern 
er obige Vorgänge als nothwendige Consequenzen des 
Individualeigenthumes darstellt. Aufgabe einer speciellen 
Behandlung des Themas ist es, im Einzelnen nachzuweisen, 
wie der im Früheren dargelegte Werthungsvorgang bezüglich 
der Productionsgüter sich auch in jenen privatwirthschaft
lichen Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen ab
spielt und zu untersuchen, ob auch hier wieder das Er-
gebniss allseitiger ökonomischester Bedürfnissbefriedigung 
zum Vorschein kommt. Sollte letzteres sich nicht erweisen, 
dann müsste — und würde auch im Zuge der collectivi-
stischen Entwicklung — die thatsächliche Prämisse des 

*) Der Capitalbegriff des gewöhnlichen Lebens ist hievon, resp. 
von der Umsetzbarkeit der Güter in Privatcapital, abgenommen. Die 
Concordanz mit dem wissenschaftlichen Begriffe erklärt Vorstehendes. 

21* 
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Schlussresultates insoweit geändert werden, als es die civi-
lisatorische Gesammtentfaltung erfordert. Das sind jedoch 
Fragen, die ausserhalb unse re s wissenschaftlichen Inter
esses liegen, da es sich hier bloss um Erklärung des that-
sächlich Bestehenden handelt und selbst dies nur so weit, 
als es zur Erkenntniss der collectivistischen Erscheinungen 
nothwendig ist. 

So kurz das Vorstehende, so bietet es doch sicherlich 
gegenüber der traditionellen, durchaus unzulänglichen Auf
fassung des Capitales Aufschlüsse genug und es genügt 
überdies, um zum Verständniss der bezüglichen collectiv-
wirth8chaftlichen Vorgänge zu gelangen *). 

*) Wie unzulänglich, ja unlogisch bisher die Auffassung des Capitals 
seitens der Wirthschaftstheorie war, zeigt z. B. Folgendes. Capital 
sind die Productionsmittel. Nach Abzug des zur Production aufgewen
deten, d. i. eben des verwendeten Capitales (Kosten), von dem Ergeb
nisse der Production ergibt sich der Ertrag (Reinertrag) der Production. 
Da9 ursprüngliche Einkommen der verschiedenen Wirthschaftssubjecte 
besteht in einem Antheile an dem Ertrage, der gemeinschaftlich arbeits
teilig betriebenen Production. So lehrte man. Consequent besteht das 
Einkommen doch aus denjenigen Gütern, welche Übrig bleiben, nach
dem die Kosten, d. i. die aufgewendeten Capitalien, ersetzt sind; Ersatz 
von Kosten kann niemals Einkommen (Reineinkommen) sein. Nun 
sind doch die vorausgelegten Arbeitslöhne ein Bestandtheil der Kosten, 
die „Unterhaltsmittel" der Producirenden, welche der Unternehmer 
aus Beinern Capitale in Geldform bestreitet. Auch dieser Capitaltheil 
muss folglich eine Abzugspost sein, erst nach Subtraction desselben 
incl. der übrigen verwendeten Capitalien kann ein Ertrag resultiren. 
Folglich können die Arbeitslöhne nicht Einkommen sein und die alte-
Doctrin hatte von jenem Ausgangspunkte aus vollkommen Recht. 
Nichtsdestoweniger verkündete man mit Emphase die Irrthümlichkeit 
der alten Lehre und erklärte die Arbeitslöhne als Einkommen, ohne 
die Prämissen der Schlussfolgerung zu ändern, weil man des Wider
spruches gar nicht Acht hatte, den man damit beging. W a g n e r 
vermeidet diese Irrgänge durch Unterscheidung zwischen einem volks
wirtschaftlichen und einem privatwirthschaftlichen Sinne von Capital 
und Kosten sowie durch seine Definition von Ertrag und Einkommen. 
Doch leidet seine Theorie dadurch, dass er die Subsistenzmittel der 
Arbeiter zum Capitale „als rein ökonomische Kategorie" rechnet, was 
die Consequenz hat („Grundlegung" §. 30), dass er die vom Unter
nehmer aus seinem Capitale bestrittenen Arbeitslöhne zerlegen muss 
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Das hauptsächlichste Missverständniss lag in dem 
Begriffe der „Productivität" des Capitales. der eine Ver
wechslung der technischen Seite der Erscheinung mit der 
ökonomischen darstellt. Das Capital ist technisch productiv; 
Dank seiner Hilfe entstammen einem Productionsvorgange, 
wenn wir einen solchen mit vorhandenem Capital und einen 
ohne Capital vergleichen, mehr Güter als ohne dasselbe. 
Sehr erklärlich, weil ehen schon durch frühere Bethätigung 
Naturstoffe und -Kräfte in den Capitalgütern aufgespeichert 
wurden, die in dem eben der Betrachtung unterliegenden 
Productionsprocesse in Wirksamkeit gesetzt werden, wobei 
noch gewisse Capitalien zufolge ihrer physikalischen Be
schaffenheit Kräfte aus der Natur neu einbeziehen. Dieses 
technische Resultat confundirte man mit dem ökonomischen, 
nämlich der bemerkten Werthsdifferenz, und sprach sohin 
von der Hervorbringung eines Werthplus, eines „Ueber-
schusses", durch das Capital. Dabei sah man etwas als 

in einen Theil, welcher nur zur Subsistenz der Arbeiter ausreicht, 
und einen Theil, welcher darüber hinausreicht, und nur den ersteren 
Bruchtheil der Löhne, resp. das von demselben reprasentirte Güter
quantum, als Capital im allgemeinen ökonomischen Sinne erklaren 
kann: das Plus dagegen nur als Capital im „historisch-rechtlichen 
Sinue", als Capital für den Unternehmer, nicht Bestandteil des 
Nationalcapitals 1 Eine so unbestimmte Grenzlinie, wie „derjenige Güter
betrag, welcher zur Subsistenz der Arbeiter ausreicht," soll da inner
halb des zu Lohnzahlungen verwendeten Capitales des Unternehmers 
eine Scheidung ergeben in zwei, ihrer Natur nach differente Quoten! 
Welche Folgen soll diese Scheidung haben? Weiters sollte man doch 
meinen, dass die Kosten „im allgemeinen volkswirtschaftlichen Sinne" 
eben die aufgewendeten Capitalien „im allgemeinen ökonomischen 
Sinne" seien. Doch nein: da macht W a g n e r wieder eine Unter
scheidung und lässt die Subsisten/mittel der Arbeiter, selbst in jenem 
Umfange, in welchem sie zum Capital als rein ökonomische Kategorie 
gerechnet wurden, nicht als Bestandteil der Kosten in diesem Sinne, 
der eigentlich volkswirtschaftlichen Productionskosten, erscheinen, 
während andere Capitalbestandtheile dahin gerechnet werden 1 In 
solcher Inconsequenz, mittels welcher zwar jener oben gekennzeichnete 
Widerspruch mit dem Einkommensbegriffe vermieden wird, äussert sich 
die Mangelhaftigkeit der derzeit herrschenden Lehre. 
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stets und nothwendiger Weise eintretend an, was nur die 
Regel ist, indem es nur eintritt, wenn in Hinkunft die bei 
Ableitung des Capitalwerthes vorausgesetzte Werthgestal-
tung der Gebrauchsgüter sich factisch begibt, während 
ja auch das Gegentheil vorkommen kann und in einer 
Anzahl von Fällen immer vorkommt. Und die so fundirte 
ökonomische Productivität von Productivgütern behauptete 
man dann unbesehen von den Capitalien der Privatwirt
schaft schlechthin, also hiermit auch von denjenigen, welche 
nicht technisch als Productionsmittel dienen, womit man 
sich durch eine Generalisirung eines erst zu führenden 
Beweises überhob. Das ist das Dogma der herrschend ge
wesenen Theorie von der Productivität des Capitales! *) 

Die Werthbildung der Capitalien weist in der auf Arbeits
teilung und Verkehr beruhenden Privatwirthschaft, da die 
Bestimmung der Güter zum Capitale durch die Nachfrage 
der Unternehmer dirigirt wird, äusserlich keinen Unter
schied von der Werthung der übrigen Güter auf und es 
erscheint daher dem einzelnen Privatwirthe das Capitalgut 
als selbständigen Werthes. 

Es bietet nun wohl keinerlei Schwierigkeit, das Wesen 
des Phänomens in der S t a a t s w i r t h s c h a f t zu verfolgen. 
Da die Güter, welche in der Staatswirthschaft die Capitals-
eigenschaft äussern, bereits oben in §. 36 bezeichnet wur
den, so erübrigt nur eine kurze Bemerkung betreffend den 
oben am Schlüsse des §. 53 hervorgehobenen Punkt. In 
Folge der Coordination der Individual- und der Collectiv-
bedürfnisse sind selbstverständlich auch letztere als solche 
zu erkennen, mit Rücksicht auf welche Capitalien gebildet 
werden. Die Bildung dieser erfolgt indess bei der ent
wickelten, auf der ausgebildeten Individualwirthschaft Wissen
den Staatswirthschaft grösstenteils in dem Umkreise der 
Privatwirthschaft und zwar bei dem gegenwärtigen Zustande 

*) Angesichts der in Aussicht stehenden Specialuntersuchungen 
von Böhm-Bawerk („Capital und Capitalzinsu) wird auch auf 
weiteres Eingehen in diese Materie verzichtet. 
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der Technik dergestalt, dass solche Capitalien gebildet 
werden, aus welchen erst Gebrauchsgiiter gewonnen werden, 
die in der Staatswirthschaft zur Verwendung gelangen, 
wobei im Zeitpunkte der bezüglichen Wirthschafthandlungen 
es den Producenten der Capitalgüter nicht bekannt ist, ob 
de facto ein Theil davon und welcher mit Rücksicht auf 
Collectivbedürfhisse diese Eigenschaft besitzt, sondern dies 
erst durch die Nachfrage um Capitalgüter seitens des> 
collectivistischen Verbandes selbst oder durch die Nach
frage derjenigen Privatwirthe bestimmt wird, welche aub 
denselben Gebrauchsgüter produciren, die dann vom Ver
bände acquirirt werden. Erfolgt so die Bestimmung von 
Gütern zu Capitalien auch hinsichtlich der Collectivbedüri-
nisse durchaus unter dem Einflüsse der Werthung, u. zw. 
der privatwirthschaftlichen Werthform, so kann anderer
seits die Eignung der Güter zu Capitalien hinsichtlich der 
Individualbedürfnisse mit ihren Folgen in der Werthgestal-
tung auf die Entnahme von Gütern aus den Privatwirth-
Schäften nicht ohne Einfluss sein, womit wir zu dem nächst
folgenden Grundbegriffe gelangen. 

Ausnahmsweise erfolgt auch Capitalbildung von collec
tivistischen Verbänden selbst, natürlich heute auch in der 
privatwirthschaftlichen Capitalform (z. B. Thesauriren von 
eroberten Gütern). 

Die Benützung von Capitalien, vorbehaltenen Gütern, 
in der Staatswirthschaft gehört dem im Folgenden sogleich 
zu Besprechenden an. Sofern ein Collectivgebilde durch 
den Verkehr mit Individuen nach privatwirthschaftlichen 
Gesichtspunkten sich Güter zu beschaffen Anlass hat, bleibt 
erklärlicher Weise der privatwirthschaftliche Capitalbegriff 
massgebend (z. B. Beschaffung von Gebrauchsgütern durch 
Creditbenützung gegen Zins). 

j$. 56. Die ökonomische Kategorie der Kosten. Der durch 
die Verwendbarkeit der Güter als Capitalien bestimmte 
Werth derselben versieht nun in der Wirthschaft eine zwei
fache Function, in welcher er unter dem Namen der „Ko-
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9ten" einen eigenen Grundbegriff bildet. Nach der einen 
Seite hin ist er für das Gebiet der Gütergroductipp von 
Bedeutung und zwar in folgendem Sinne. £ 

Nach vollzogener Capitalbildung handelt es sich um 
die wirkliche Durchführung derjenigen Wirthschaftshand-
lungen, deren Plan bereits die in die Capitalbildung aus* 
laufenden Vorgänge angeregt hat, also um die Vollbringung 
desjenigen technischen Processes, für welchen Capital als 
Substrat bestimmt wurde. Der wirthschaftliche Erfolg 
derselben bildet die Probe der Richtigkeit der vorange
gangenen Wirthschaftsacte: der Abwägung gegenwärtiger 
und künftiger Bedürfnisse gegeneinander und der auf Grund 
dessen vollzogenen Vorsorge für künftige auf Kosten gegen
wärtiger Befriedigung. Das mit Hilfe des Capitales neu 
hergestellte Gebrauchsgut muss seinerzeit thatsächlich min
destens denjenigen Werth besitzen, welcher im Capital-
werthe seinen Schatten vorauswarf, d. h. die durch jenes 
erfolgende Befriedigung muss thatsächlich eine so grosse 
sein, um den Entgang an Lebensförderung aufzuwiegen, 
welcher in der Capitalbildung und der Verarbeitung des 
Capitales gelegen war. Zeigt es sich, dass dies der Fall ist, 
so hat der Mensch die Zukunft ökonomisch richtig in's 
Auge gefasst; ist es nicht der Fall, so hat er — ausser 
es liegt ein widriger Naturvorgang inzwischen, den er nicht 
zu meistern vermag und welcher das Gut selbst, resp. seine 
Brauchbarkeit tangirt — ökonomisch unrichtig gehandelt 
und zieht sich aus dieser Erfahrung die Lehre, unter 
wiederkehrenden ähnlichen Umständen sein Vorgehen anders 
einzurichten. Die Nöthigung zu solchem Vergleiche zwischen 
Erwartung und Wirklichkeit veranlasst den Menschen, in 
seinem Geiste den Entgang an gegenwärtigem Lebenser-
haltungs- und Entfaltungsgewinne festzuhalten, um im ge
gebenen künftigen Zeitpunkte den Vergleich anstellen zu 
können und eben dieses im Geiste fixirte „Opfer" an gegen
wärtigem Genuss für einen anderen Zweck nennen wir Kosten: 
speciell bei der Güterproduction die von der Herbeiführung 
künftiger Bedürfnissbefriedigung dem Wirthschaftssubjecte in 
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der Gegenwart auferlegte Unlust. Dieselbe setzt sich aus 
zwei Momenten zusammen: erstens der Arbeitsmühe, welche 
die Capitalverwendung, die Umwandlung des Capitalgutes 
in das Gebrauchsgut, erheischt, und zweitens der Ein
schränkung anderweitiger Bedürfnissbefriedigung, welche 
durch die Verwendung der Güter zu Capitalien erfolgt, 
indem dieselben unmittelbaren Gebrauchszwecken vorent
halten wurden. In der Einheit der Sensation liegt die Addi
tion beider Ünlustgrössen eingeschlossen. Diese Unlust 
der Gegenwart, resp. im Momente der künftigen Bedürf
nissbefriedigung : der Vergangenheit, muss mindestens auf
gewogen werden von der sohin erfolgenden Befriedigung, 
wenn der ganze Vorgang ein ökonomisch gerechtfertigter 
gewesen sein soll.*) 

Wie fixirt sich nun im Geiste jene UnlustV Dass es 
einer solchen Fixirung bedarf, ist ersichtlich. Die blosse 
Erinnerung an die vergangene Unlust würde nicht ge
nügen ; denn die Erinnerung an vergangene Unlustgefühle 
gibt nur ein abgeschwächtes Bild der gewesenen Wirk
lichkeit, das mit dem Verlaufe längerer Zeit immer mehr 
verblasst: eine bekannte Thatsache. Und solche Erinnerung 
würde um so unzuverlässiger sein, als die betreffenden 
Processe sich immer mehr compliciren. Man vergegenwär
tige sich nur ihre aufsteigende Stufenfolge: erstens Her
stellung von Gebrauchsgütern mittels Capitalien, die aus 
freien Gütern hervorgebracht wurden; zweitens Herstellung 
von Capitalien selbst aus producirten Gütern, welche sonst 
zu Gebrauchsgütern hätten dienen können; drittens Her
stellung von Gebrauchsgütern mittels Capitalien der letz
tere n Art; viertens Herstellung von Capitalien aus so lchen 
Capitalien und weiterhin Gewinnung von Gebrauchsgütern 
daraus u. s. f. Der Mensch braucht also wirklich eine 

*) In der Erscheinung der Arbeit, gewendet auf Herstellung von 
Gebrauchsgütern aus freien Gütern, liegt bereits ein ähnlicher, aber 
weit einfacherer Vorgang, welcher von dem complicirteren, der erst in 
Folge des Capitales eintritt, zu unterscheiden ist. Jener ist bereits in 
§• 45 beschrieben. 
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Hilfe und sie bietet ihm wieder der Werth, nämlich eben 
der Gegenwartswerth der Güter, wie er sich durch die 
Capitalbildung gestellt hat, oder kurz gesagt: der Gegen
wartswerth der Güter als Capitalien. Denn der Werth ist, 
wie wir wissen, messbar, folglich rechenbar und kann so 
im Geiste dauernd fixirt, resp. durch äussere Behelfe immer 
wieder in's Gedächtniss gerufen werden. Ein Vergleich 
des früheren Capitalwerthes mit dem Werthe des jetzt 
entstandenen Gebrauchsgutes ist folglich möglich. Jener 
muss (abgesehen von dem Zeitmomente) im Verhältnisse 
zur zwischenliegenden Arbeitsmühe geringer sein und da 
dem Menschen letztere im Augenblicke der Fertigstellung 
des Gebrauchsgutes, wo dieselbe ja mit ihrem Ende zu
gleich ihr höchstes Ausmass erreichte, im vollen Masse 
gegenwärtig ist, so erkennt er sofort, ob jener Capital-
werth im richtigen Verhältnisse zum Werthe des erzeugten 
Gebrauchsgutes steht. Erweist er sich als zu hoch, so war 
entweder die Arbeitsplage eine grössere, als der Mensch 
um des bezüglichen Bedürfnisses auf sich zu nehmen be
absichtigte — sei es in dem Stadium der Capitalgewinnung 
oder in dem der Weiterverarbeitung — oder es hat eine 
Einschränkung der Bedürfnissbefriedigung in der Vergangen
heit stattgefunden, die dermassen nicht gewollt war, inso
fern der Mensch bei niedrigerem Werthe der Capitalgüter 
eine Verwendung als Gebrauchsgüter vorgezogen hätte. 

Noch fassbarer wird dies in der Tauschwirtschaft 
der Wirklichkeit, woselbst sich jene Differenz zwischen 
dem Werthe der Capitalien und dem der daraus entste
henden Gebrauchsgüter in Güter selbst einkleidet und 
alle diese Güter zum Tauschwerthe in Anschlag gebracht 
werden, so zwar, dass die Summe dieser Tauschwerthe in 
normalen Fällen dem Tauschwerthe des Productes höch
stens gleichkommen darf. So wird das Werthverhältniss 
zwischen den Capitalgütern und den Productcn zur Con-
trole richtiger Wirtschaftsführung pro praeterito und damit 
zu einem Anhalte pro futuro. Erweist sich der Werth der 
Capitalien (die Kosten) als zu hoch gegriffen, so ermässigt 
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sich derselbe sofort für die weiteren Wirthsohaftsacte glei
cher Art und es erfolgt dann, je nachdem, etwa eine theil-
weise Verwendung dieser Güter wieder als Gebrauchsgüter; 
zeigt sich in dem Verhältnisse noch eine Marge, so weist 
dieselbe auf höhere Wichtigkeit der bezüglichen Güterver
wendung hin, es erhöht sich fortan der Werth der Capi-
talien und damit vielleicht auch die Ausdehnung ihrer 
Verwendung. Dies ist die Rolle der Kosten in der Güter
gewinnung.*) Der äussere Anschein lässt freilich das Wesen 
des Phänomens schwer erkennen.**) 

*) Diese Auffassung der Kosten ist die auf den Grund gehende. 
Was Böhm-Bawerk , 1. c. S. 69, anführt, betrifft lediglich den 
einen Fall, dass aus Capitalien mehrere Gebrauchsgüter von verschie
denem Werthe hervorgehen. 

**) Zwei Irrungen in Betreff der Kosten haben die Theorie getrübt. 
Die eine bestand darin, den Schein für Wirklichkeit zu nehmen; den 
Werth der Producte von dem Werthe der Kostengüter herzuleiten. 
Eine vertiefte Einsicht lasst den Causalzusammenhang als den um
gekehrten erkennen. (Vrgl. oben S. 40.) Die zweite Irrung war der 
Vorgang, die Kosten lediglich als die Arbeitsmühe zu betrachten. 
Solches schliesst jene Theorie ein, welche den Werth der Güter auf 
die Arbeit zurückführt und bekanntlich argumentirt: die entstandenen 
Güter sind das Ergebniss von Arbeit und Capital; letzteres ist wieder 
das Product von Arbeit und Capital, bis zu einem Punkte zurück, wo 
erstmals das Capital selbst aus einem freien Gute durch Arbeit hervor
gebracht wurde. So sei der Werth der Kostengüter wie der Werth 
aller Güter in letzter Auflösung auf die Arbeit zurückzuführen. Bei 
dieser Anschauung wird übersehen, dass es der Wirdhchkeit unan
gemessen ist, jenen langen, historischen Process zurück zu verfolgen, 
weil derselbe fortwährend durch neue, selbständige W e r t h b i l d u n g e n 
unterbrochen wird. Es mag auf ein Gut in den Vorstufen seiner 
Hervorbringung noch so viel Arbeit werwendet worden sein: wenn 
das Bedürfniss, welchem es dient, in der ökonomischen Classification 
der Bedürfnisse seine Stelle verändert, z. B. weiter zurück rückt, 
ändert sich der Werth des Gutes, im angenommenen Falle büsst das 
Gut an Werth ein ohne Rücksicht auf die vorgethane Arbeit. Und 
wenn das betreffende Gut als Capital zur Hervorbringung neuer Güter 
dient, so hängt sein Werth, sowohl seiner Existenz als seinem Aus
masse nach, von dem selbständig sich bildenden Werthe des End-
produetes ab. Diese von der jeweiligen Bedürfnissgestaltung ausgehende 
ewig neue Werthbildung setzt jener Ableitung des Werthos der Güter 
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Nach der anderen Seite hin functionirt der Güterwerth 
der „Kosten" der gegenwärtigen Bedürfnissbefriedigung 
gegenüber als Regulator, welcher dieselbe mit der zukünf
tigen in Einklang bringt. Während der in den Kosten 
fixirte Capitalwerth einen Spiegel darstellt, in dem der 
Wirthschaftende sich selbst künftig in seiner Vergangenheit 
beschauen kann, ist er auf der anderen Seite für das auf 
gegenwärtige Bedürfnissbefriedigung bedachte Wirthschafts-
subject ein Zukunftsspiegel, der ihm die Wichtigkeit künf
tiger Bedürfnisse vorhält. Wie wir bereits bei der Capital-
bildung sahen, erfolgt die Entscheidung: ob Capital- oder 
Consumverwendung, bei den bezüglichen Gütern nach der 
Anzeige des Werthes und das Memento der Bedachtnahme 
auf die Zukunft, welches in der Werthgestaltung der „Ko
sten" liegt, bewirkt eben, dass die Gegenwart nur soweit 
in der Befriedigung vorangestellt werde, als es thatsächlich 
das Verhältniss der Intensität des jetzigen Bedarfes gegen
über dem künftigen rechtfertigt. Denn der durch die Anteci-
pirung des Productwerthes erhöhte Güterwerth führt dem 
Wirthschaftssubjecte den Entgang an künftiger Befriedi
gung, die künftige Unlust, vor die Seele, die es durch gegen
wärtige Befriedigung sich verursacht. 

§. 57. Die Kosten als Wertherscheinung in der privat-
wirthschafliehen Production und anderweitigen Güter Ver
wendung. Die Kosten als eine speeifische Wertherscheinung, 
oder genauer gesprochen als eine besondere Function des 
Werthes, erhalten in der privatwirthschaftlichen Production 
eine eigenthümliche Gestaltung, in welcher sie uns allein 
geläufig sind und die eben das eigentliche Wesen des 

von dem „Arbeit kosten und nur A r b e i t kos ten" sehr bald eine 
Grenze. Es ist nun auch möglich, den eigentlichen Fehler der gedachten 
theoretischen Anschauung genau zu bestimmen; er liegt darin, dass sie 
dasjenige, was die Minimalgrenze des Werthes eines hervorgebrachten 
Gutes ist (§. 45), verwechselt mit der thatsächlichen Höhe des Werthes, 
letzterer unbedingt gleichsetzt, und eben übersieht, dass und aus welchem 
Grunde jene Minimalgrenze in so vielen P'ällen überschritten wird. 
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Phänomens so verhüllt, dass erst die tiefdringende Analyse 
dasselbe bloszulegen vermag. Bereits in § 25 ist hierüber 
eine Andeutung enthalten, welcher hier nur der vollen 
Klarheit willen eine kurze Erläuterung beigefügt wird. Die 
in dieser Hinsicht wirkenden Umstände sind die folgenden. 

Vor Allem ist die zur Herstellung neuer Güter auf
gewendete Arbeit in Folge der Arbeitsteilung und der 
capitalistischen Unternehmungs« Production wesentlich fremde 
Arbeit, welche vom Unternehmer mittels Capitales abgelöst 
wird. *) In diesem Vorankaufe des Productantheiles liegt, 
dass einerseits die Arbeiter mit den empfangenen Gebrauchs
gütern, dem Antheile am künftigen Producte, ihre Arbeits
mühe als aufgewogen erklären, und andererseits der Unter
nehmer das Werthurtheil fällt, die auf die zwischenliegende 
Arbeit zurückzuführende Differenz des Werthes des Ge-
sammtproductes gegenüber dem Werthe der verbrauchten 
Productionsmittel werde thatsächlich m i n d e s t e n s gleich 
sein dem Werthe jener Güter, welche die Arbeiter bereits 
durch ihn empfiengen. Was in dem einfachsten abstracten 
Falle — nämlich: dass die Differenz des Productwerthes 
und der Kosten sich auf die Arbeit gründe, welche aus 
einem freien Gute das Capitalgut und sodann das Ge
brauchsgut geschaffen hat — sich ergäbe, tritt in der 
Wirthschaft der Wirklichkeit bei der Production jedes 
Gutes als ausgeschiedener Kostenbestandtheil, eben einge
kleidet in vorausgelegtes Capital, zu Tage. 

Die Erscheinung ist nur dadurch verwickelt, dass zu 
Folge der arbeitstheiligen tauschwirthschaftlieben Arbeits
gemeinschaft jeder Unternehmer der Production eines be
stimmten Gutes den Arbeitern (in Geld) Gebrauchsgüter 
aller Art überweist, welche aus der Production der übrigen 
Glieder des grossen Arbeitsverbandes hervorgehen, indem 
jedem Producenten (im Wege des Handels) von den Arbeitern 
mittels der erhaltenen Löhne ein Theil der von ihm pro-

*) Die eigene Arbeit des Unternehmers ist unwesentlich; wenn 
vorhanden, wird sie als fremde und darnach ein auf sie entfallender 
Productantheil fingirt. 
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ducirten Gebrauchsgüter abgekauft wird, welche letztere 
die Arbeiter in der Transaction mit ihren Arbeitsgebern 
bereits gegen die werdenden Producte der eigenen Arbeit 
vertauscht haben. Die Concurrenz der Individuen bewirkt, 
dass nicht die individuelle Schätzung des Werthes der zu 
gewinnenden Gebrauchsgüter gegenüber der Arbeitsmühe 
seitens jedes einzelnen Arbeiters an sich massgebend wird, 
sondern die Schätzung der Ooncurrenten, welche die n o t 
wendige Arbeit zu leisten bereit sind : also eine Durch
schnitts werthung (als welche auch die Regelung der Arbeits
bedingungen durch eine mutualistische Vereinigung, Gewerk
verein, erscheint), während wieder die Concurrenz der 
Unternehmer das Gegengewicht gegen das Verhalten des 
Einzelnen auf dieser Seite bildet, die selbstverständlich in 
Befolgung des allgemeinen Verhaltens gegenüber w i r t 
schaftlichen Gütern die Aufwendung durch Ueberweisung 
an Andere gerade so erreichbarst zu reduciren trachtet, 
wie den technischen Verbrauch (der Productionsmittel) bei 
der Production. Es wird mithin die Werthsdifferenz zwischen 
dem Producte und den Productionsmitteln, welche auf die 
nothwendige Arbeit zurückzuführen ist. durch eine Durch-
schnittswerthung bestimmt; es greift eine Tauschwerth-
bildung der Troductantheile der Arbeiter Platz.*) 

*) Je höher der Arbeiter die zu erlangenden Güter wegen 
seiner Besitzlosigkeit schätzt, desto höhere Arbeitsleistung wird er 
um ein bestimmtes Quantum derselben auf sich nehmen und mit 
einer desto geringeren Menge davon, einem desto geringeren Product-
antheile, wird er sich bei der ihm möglichen Arbeitsanstrengung 
begnügen. Daraus folgt, dass, je niedriger die Löhne für die Product-
einheit. desto höher der vom Werthe der Producte vorausbestimmte 
Werth der übrigen Capitale, der eigentlichen Productionsmittel, wird, 
so dass schon in dieser Hinsicht die egoistischen Interessen bezüglich 
der Bemessung der Productantheile sehr stark angeregt werden. 
Es kommt hinzu, dass auch die Erzielung eines höheren Product-
werthes als das Gesammtmass der Kosten angestrebt wird, welche 
die Unternehmer für sich allein auszunützen suchen. Das führt auf 
die Details der Erscheinung der Vertheilung des Ertrages und 
insonderheit den Unternehraergewinn, worauf einzugehen uns hier 
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Sodann vertheilt sich bei der arbeitsteiligen Güter-
pewinnung der Capitalaufwand einer Production auf eine 
Anzahl von Wirthschaftssubjecten: auf alle jene, welche je 
eine Phase des Productionsprocesses als selbständige Be-
thätigung übernommen haben, von denen daher je der Eine vom 
Andern das Gut auf einer Unterstufe der Verarbeitung 
übernimmt. (In dem Werthe, zu welchem das geschieht, 
sind immer auch die voraufgegangenen Arbeitsleistungen 
schon berücksichtigt, eben als Kostentheil eingeschlossen.) 
In der Uebernahme zu einem bestimmten Werthe liegt 
somit das Werthurtheil, dass jene Vorauslagen mit Rücksicht 
auf den Werth der künftigen Güter gerechtfertigt sind, 
beziehungsweise es wird, wenn auf irgend einer Stufe eine 
irrige "Werthung erfolgte, dieselbe durch den Nachmann 
rectificirt. Auch hier wird bekanntlich wieder die Con-
currenz massgebend, indem für die Herstellung eines Gutes 
in jedem gesonderten Stadium des ganzen Processes nicht 
die Gütermengen entscheiden, welche je der Einzelne dazu 
braucht, sondern diejenigen, welche die technisch am vor
teilhaftesten Producirenden aufwenden, die den Gesammt-
bedarf zu befriedigen im Stande sind. Und ebenso bezüglich 
des Werthes der übernommenen und (nach vollzogener Arbeit) 
weiterbegebenen Güter, da hierüber die Tauschwerthbildung 
entscheidet. 

So nehmen die Kosten in der gesellschaftlichen Pro
duction der entwickelten Privatwirthschaft die Form des 
Tauschwerthes der Productionsmittel und des von den 
Arbeitern erhaltenen Productantheiles an und so wird in 
der Tauschwerthsdifferenz des Productes und der Kosten 
g e s e l l s c h a f t l i c h das Urtheil darüber gefällt, ob die 
Bedürfnissbefriedigung durch die capitalistisch producirten 
Gebrauchsgüter die Einschränkung früherer Befriedigung 
(durch Verwendung von Gütern zu Capitalien) und die auf 

ebenso fern liegt wie auf die Frage des Zinses, welcher im Obigen, 
um in unserer Untersuchung nicht gar zu sehr aufgehalten zu werden, 
absichtlich ausgewichen wurde. 
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die neu gewonnenen Güter verwendete Arbeit aufwiegt. 
Da die letztgedachte Werthsdifferenz gleichfalls als Capi-
talsvorauslage des Unternehmers erscheint, so erhält der 
Vergleich den prägnanten Ausdruck einer Gegenüberstellung 
des Werthes des Productes und des Werthes der aufge
wendeten Capitalien, was zwar praktisch eminent einfach, 
aber das "Wesen des Phänomens zu verdunkeln geeignet 
ist. Da Jeder die Güter zum Tauschwerthe kauft und 
verkauft, so erscheinen i h m natürlich die Kosten wie etwas 
Feststehendes und es konnte dadurch der bemerkte theo
retische Irrthum aufkommen. 

In der zweitgedachten Function erlangen die Kosten 
in der Individualwirthschaft noch eine weitere Bedeutung. 
Wie die durch die Antecipirung des Productwerthes er
folgende Werthgestaltung der Güter deren Verwendung 
für präsente eigene Bedürfnissbefriedigung oder Hervor
bringung neuer Güter entscheidet, so wird sie auch be
stimmend hinsichtlich der Verwendung der Güter für 
a n d e r e Z w e c k e , nämlich der speciellen Verwendung 
zu Bedürfnissbefriedigung dritter Personen, und vollendet 
somit die Oekonomie des Güterverbrauches. Denn während 
sonst für L e i s t u n g e n und a l t r u i s t i s c h e H i n g a b e 
die Güterverwendung nur gegenüber der präsenten eigenen 
Bedürfnissbefriedigung in's Auge gefasst würde, bringt der 
(durch die Capitaleigen Schaft) erhöhte Werth der Güter 
auch diese Verwendung derselben mit der gegenwärtigen 
und zukünftigen Bedürfnissbefriedigung in Harmonie. Auch 
hierin kommt wieder die Unlust zum Ausdruck, welche 
ein Wirthschaftssubject, indem es die betreffenden Güter 
der eigenen Consumtion entzieht, eines anderen Zweckes 
wegen — hier eines Zweckes wegen, der ihm nicht ökono
mische Befriedigung gewährt — auf sich nimmt. 

Insofern der Individualwerth gewisser Güter im ein
zelnen Falle durch deren Verwendbarkeit als Capitalien 
mitbestimmt ist, hat dieser Sachverhalt bei den nach dem 
Individualwerthstande erfolgenden Güterübergängen zwi
schen wirtschaftenden Individuen den entsprechenden Ein-
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fluss auf das Ausniass der zu übertragenden Güter. Wenn 
Jemand den Gütern jetzt einen höheren Werth beilegt als 
früher, weil sie in der Eigenschaft von Capitalien in seinen 
wirthschaftlichen Gesichtskreis getreten sind, so wird er 
nurmehr einen geringeren Betrag davon für Leistungen 
und zu altruistischen Bethätigungen zu verwenden bereit 
sein. Aber auch soweit nicht die individuelle Färbung des 
Werthes der betreffenden Güter allein entscheidet, vollzieht 
sich durch die gesellschaftliche Werthung der Güter als 
Capitalien das Gleiche. In Folge der allgemeinen Urasetz-
barkeit der Güter gegen einander in der tauschwirthschaft-
lichen Privatwirtschaft wird je ein Theil der in allen 
Individualwirthschaften zusammengenommen vorhandenen 
Güter zu Capitalien, ohne Rücksicht auf die Eignung je 
der concreten Güter in concreten Singularwirthschaften 
zu solcher Verwendung. Vom Standpunkte des Einzelnen 
betrachtet, scheint zufolge des erwähnten Umstandes selbst 
jedes Gut die Capitaleigenschaft annehmen zu können — 
vermittelt durch einen Umsatz. Indess das scheint eben 
nur so, da ja bei allgemeiner gleicher Absicht der Wirth-
schafts8ubjecte die gegenwärtige Bedürfhissbefriedigung 
leiden würde. Welcher Theil des vorhandenen Gesammt-
Güterbestandes als Capital bestimmt resp. geschaffen wer
den soll, hängt von der EntSchliessung der Capital be
sitzenden Unternehmer und der Nachfrage der Capital 
suchenden und diese hängen wieder von dem zu erwar
tenden Resultate der Production resp. den Werthverhält-
nissen ab. Es äussert sich sohin die Werthgestaltung der 
Güter gemäss ihrer Verwendung als Capital im gesellschaft
lichen Productionsprocesse in dem Tauschwerthe der Güter. 
Da nun nach dem Quantitätsverhältnisse, welches der 
Tauschwerth anzeigt, Güter aus dem Bestände jedes ein
zelnen Privatwirthschaftssubjectes im Umsätze zum Behufe 
der persönlichen Bedürfnissbefriedigung ausgehen, so muss 
dies auf die Werthung der erübrigenden, für andere Zwecke 
verfügbar bleibenden von bestimmendem Einflüsse sein. 
Je mehr Güter aus Jemandes Einkommen durch den An-

Snx, Staat»wirth»chaft 22 
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kauf von Gütern (nach dem Tauschwerthe) zu consumtiven 
Zwecken absorbirt werden, desto geringer wird die Menge 
derjenigen, welche für die obgedachten, anderweitigen 
Zwecke verfügbar bleibt, desto höher der Individualwerth 
der letzteren, desto geringer daher die Fähigkeit und 
Neigung, an dritte Personen davon für Leistungen und alt
ruistische Acte zu überweisen,*) So wird zuletzt die Indi-
vidualwerthung der Güter — unbewusst für den Einzelnen 
— durch die gesellschaftliche Werthung der Güter als 
Capitalien betroffen und eben diese entzieht sie eventuell 
der gegenwärtigen Verwendung zu Gebrauchsgütern für 
dritte Personen zu Gunsten neuer Gütergewiunung. Der 
Gegenwartswerth der Güter, einschliesslich des übertra
genen Werthes, regulirt ihre Verwendung in jeder Rich
tung. Die „Kosten" altruistischer Bethätigung und von 
Leistungen schliessen also ebenfalls die Wertherscheinung 
der „Kosten" im obigen Sinne ein. 

Auch in der Verwendung der Güter für C o l l e c t i v -
z w e c k e tritt diese Seite der Werthung hervor und das 
ergibt den Punkt, auf welchen am Schlüsse der §. 03 und 
55 hingedeutet wurde. Es versteht sich von selbst, dass bei 
der Ausscheidung von Gütern aus den Privatwirtschaft -
liehen Güterbeständen in Gemässheit des Individualwerthes 
zum Behufe der Befriedigung von Collectivbedürfnissen 
das soeben Erörterte gleichfalls gilt; so zwar, dass. wäh
rend einerseits künftige Collectivbedürfnisse, wie wir sahen, 
zur Bildung von Gapitalien im Rahmen der Privatwirtschaft 

— gegenüber der Güterverwendung zu Individualbedürf-
nis8en — führen, andererseits die künftigen Individual-
bedürfnisse mit der Capitalbildung im Wege des Güter
wert hes wieder die Befriedigung präsenter Collectivbedürf
nisse influiren. Eine wichtige Ergänzung unserer früheren, 
allgemeinen Einsicht in die Vorgänge harmonischer Befrie-

*) Vgl. oben §. 60 den mittelbaren Einfluss des Tauschwerthes 
auf die Individual werthung bei Leistungen etc. Was dort ganz allgemein 
hinsichtlich des Tauschwerthes erkannt wurde, erfährt hier erst seine 
volle Aufhellung. 
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digung beider Bedürfnissgruppen und gewiss ein inter
essanter Zusammenhang der Dinge! 

Das führt nun aber zu der Frage, oh nicht die Er
scheinung der Kosten ausserdem staatswirthschaftlich zu 
Tage tritt, insofern es sich weiterhin um Güterübergänge 
aus dem jeweils für Collectivzwecke verfügbaren Güter
bestande der Verbände in Individualwirthschaften, d. i. um 
die Verwendung öffentlicher Güter, handelt. Insoweit jenes 
der Fall ist, werden wir hiemit zu den Kosten als selb
ständiger Erscheinung der Collectivwirthschaft geführt. 

§. 58. Die Erscheinung der Kosten in der Collectivwirth
schaft. Es ist zunächst vorhinein klar, dass die Kosten in 
ihrer Function rücksichtlich der Güterproduction sich in 
ganz gleicher Weise wie in der Privatwirtschaft wieder
finden müssen, sofern der Staat oder andere collectivistische 
Verbände sich an der G ü t e r p r o d u c t i o n betheiligen. 
Wo solches auf Grundlage (und in Wechselbeziehung mit) 
einer entwickelten Privatwirtschaft geschehen muss, wie 
heutzutage, werden selbstredend die Tauschwerthgestal-
tungen der Capitalien sowie der Producte auch hier mass
gebend, da ja die bezüglichen Wirthschaftshandlungen 
durchaus in ein privatwirthschaftliches Gewand gekleidet 
sind. Aber auch in einer supponirten socialistischen Na
tu ralwirth seh aft. ohne Privatwirtschaft oder ohne Contact 
mit derselben, würde die Kostenwerthung, resp. die Werths-
differenz zwischen Kosten und Ertrag, genau so als öko
nomischer Anhalt für entsprechende Güterversorgung dienen, 
wie wir dies grundbegrifflich kennen lernten. Ueber diesen 
Punkt ist wohl kaum etwas weiter zu bemerken nöthig. 

Die Frage, welche sich dagegen aufwirft, ist: inwie
fern die andere der besprochenen Functionen der Kosten 
in der Staatswirthschaft sich äussert; diejenige, welche 
die Ve rwendung der Güter u n m i t t e l b a r zur Be
d ü r f n i s s b e f r i e d i g u n g betrifft. Es handelt sich hier 
für den collectivistischen Verband darum, ob er (nach der 
Anzeige des Werthes) Güter zu Gemeingebrauchs- oder 

22* 
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Nutzungsgütern oder zu Umsatzgütern verwenden soll, d. h. in 
welchem Umfange er die Güter, welche er von seinen An
gehörigen zur Erreichung der Gemeinzwecke erhält, behufs 
factischer Durchführung dieser ökonomischen Aufgabe In
dividuen, vornehmlich wieder eigenen Angehörigen, im 
Austausch gegen die definitiv benöthigten Güter, sodann 
als Dienstvergütung und altruistische Hingabe überweisen 
soll. Die Frage stellt sich also dahin: inwiefern die Wer-
thung diese collectivistische Verwendung der Güter regelt. 
Und wir finden, dass in der That die Werther seh einung 
der Kosten auch hier in der Collectivwirthschaft mit ihrem 
Wesen wiederkehrt. 

Der Umstand, welcher uns diese verwickelten Phä
nomene erhellt, ist: dass die Gesammtheit der Verbundeneu 
gegenüber Einzelnen das nämliche wirthschaftliche Ver
halten befolgt, welches alle ihre Glieder ihr gegenüber 
beobachten, .weil natürlich Alle zusammen dasselbe thun, 
was Jeder für sich thut. Da die Individuen als Mitglieder 
des Verbandes dem letzteren hinsichtlich der Aufbringung 
der zur Realisirung von Collectivzwecken benöthigten Güter 
mit ihren (sonstigen) Individualbedürfnissen gegenüberstehen, 
also ihr Egoismus in Wirksamkeit bleibt, soweit nicht der 
Collectivismus mit seinen Zwecken in Geltung tritt, so steht 
der Verband, d. h. die Gesammtheit der verbundenen In
dividuen, Einzelnen hinsichtlich der Erreichung des Col-
lectivzweckes durch Uebergang jener Güter an sie egoistisch 
gegenüber; wenn sie Mitglieder des Verbandes selbst sind, 
allerdings nicht mit dem schroffen, individualistischen 
Egoismus, sondern mit jenem Grade desselben, welcher 
durch die collectivistische Rücksicht auf Erhaltung und 
Entfaltung der Verbandsgenossen begrenzt wird. 

Die Verwendung öffentlicher Güter als Werthungs-
vorgang fällt daher äusserlich nach zwei Seiten ausein
ander: einerseits die Bestimmung der zu den diversen 
Collectivzwecken verfügbaren Güter im Ganzen, anderer
seits die Bestimmung der e i n z e l n e n Güterübergänge 
an Individuen. Beide Seiten des Vorganges bedingen sich 
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selbstverständlich, in der theoretischen Erörterung müssen 
sie indess vorerst geschieden werden. Untersuchen wir 
zuerst den einen Theil des Vorganges: die in den letzt
gedachten Güterübergängen gelegene Werthung. Wir haben 
dabei die oben (§. 36) unterschiedenen Verwendungsweisen 
der öffentlichen Güter in's Auge zu fassen. 

Ein Einzelwirth, sahen wir, verwendet Güter, trotz 
der Möglichkeit ihrer Benützung als Capital, als Gebrauchs
güter (für sich selbst), wenn der Güterwerth, ungeachtet 
des Einflusses des übertragenen Werthes in Rücksicht auf 
die Capitalverwendung, es ihm anzeigt. Nicht anders kann 
die Collectivwirthschaft vorgehen. Dieselbe kann Güter nur 
dann zur Befriedigung von Collectivbedürfnissen aufwenden, 
wenn sie nicht als Capital (noch als privatwirthschaftliches 
Gebrauchsgut) höheren Werth besitzen, sondern eben als 
s t a a t s w i r t h s c h a f t l i c h e s Gebrauchsgu t . Welchen 
Werth sie in den erstgedachten Verwendungen besitzen, 
das zeigt ihr privatwirthschaftlicher Werth an. Sofern der 
Verband die betreffenden Güter erst im Umsätze gegen 
Güter, die sich in seinem Besitze befinden, erwerben muss 
— was weitaus überwiegend die Regel ist — steht er ja 
den Individuen privatwirthschaftlich gegenüber. Es gilt 
folglich auch hier die Wahrnehmung, dass der Tauschwerth 
massgebend wird und es ist somit ersichtlich die Kostener
scheinung gegeben: der Gegenwartswerth der Güter, wie 
er sich unter dem Einflüsse ihrer potentiellen Verwendung 
zu Capitalien stellt, kommt staatswirthschaftlich in Betracht. 
Der Verband beschafft entweder die bezüglichen Güter 
im Tauschwege (kauft sie fertig) von Privatwirthschaften 
oder läsBt sie durch bezahlte, freie Arbeit herstellen oder 
beides zugleich, was sich an einen Productionsvorgang, 
wobei die Kosten in der vorgedachten Hinsicht in's Spiel 
kommen, anschliessen kann, wie wenn der Staat mit Hilfe 
vorbehaltener Güter zuerst neue Güter gewinnt, z. B. 
Getreide, dieselben zum Verkehrswerthe in Güter umsetzt, 
mit dem Erlöse andere Güter, z. B. Strassengrund und 
Werkzeuge, erwirbt und zugleich freie Arbeit (nach der 
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Tauschwerthgestaltung) entlohnt, mittels welcher dasjenige 
Gut hergestellt wird, das dann definitiv dem Collectivz wecke 
dienen soll, in unserem Beispiele das Gemeingebrauchsgut 
„Kunststrasse". Die „Kosten" dieser Strasse bestehen in 
der Summe der (in Geld ausgedrückten) Tauschwerthe der 
aufgewendeten Güter. Ob nun der Werth des Gutes als 
Mittel zur directen Befriedigung des Collectivbedürfnisses 
ein grösserer ist: das ist vorerst festzustellen, bevor jene 
„Kosten" aufgewendet werden. Wie das festgestellt wird, 
werden wir sogleich später sehen. Die thatsächliche Ver
wendung der betreffenden Güter zu staatswirthschaftlichem 
Gebrauchsgut geschieht nur, wenn ihr Werh in dieser 
Eigenschaft höher erscheint als die „Kosten". Da in den 
letzteren, wie in § 55 gezeigt wurde, auch schon die 
Werthbeeinfiussung durch Eignung der Güter zu Capitalien 
für Gewinnung staatswirthschaftlicher Gebrauchsgüter, d. i. 
anderer als jenes, welches je im gegebenen Falle in Frage 
steht, inbegriffen ist, so schliesst die Kostenwerthung zugleich 
die Wahl zwischen verschiedenen collectivistischen Ge
brauchszwecken, resp. die Entscheidung für die wich
tigsten, ein. 

In den Ausnahmsfällen, dass sich ein solches Gut 
bereits im Besitze des Verbandes befindet, kommt als seine 
„Kosten" gleichfalls der Tauschwerth in Anschlag, welcher 
hier durch Schätzung bestimmt wird, was im Endresultate 
das nämliche ist wie die Werthbestimmung durch factischen 
Umsatz. Ebenso ist der Vollständigkeit halber des Aus
nahmsfalles obligatorischer Arbeit zu gedenken. Entweder 
es findet bei solcher eine Entlohnung nach dem markt
gängigen Tagelohne statt oder es tritt ein Fall „unentgelt
licher" Zwangsarbeit ein, der — nach § 52 — als Com-
pensation der Entlohnung solchen Ausmasses mit einer 
(dadurch in Wegfall kommenden) Güterentnahme aus den 
nämlichen Privatwirthschatten sich erklärt. Die Ökonomische 
Erscheinung bleibt stets die nämliche. *) 

*) Der Staat kommt bekanntlich in die Lage, von der ihm zustehenden 
Xwang8gewalt zur entgeltlichen Erwerbung von concreten Gütern 
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Bei der Verwendung von Gütern zu collactivistiscben 
Umsatzgütern für L e i s t u n g e n kommt für den Verband 
kein anderes Motiv in Betracht, als: durch Gewährung 

Gebrauch machen zu können, resp. zu müssen, die für Collectiv-
bedurfnissc benöthiget werden. Die übereinstimmende Meinung und 
Praxis geht dahin, dass dieses gegen Erstattung des „Werthes" zu 
geschehen hat. Bei Gütern, welche einen regulären Marktpreis haben, 
wird eben dieser gezahlt, wie z. B. bei Zwangslieferungen für Armee
verpflegung, oder ein Taxpreis, welcher einen Durchschnitt der schwan
kenden Marktpreise darstellt; der sog. „innere Wcrth" der betreffenden 
Güter. Dieser innere Wertb, den die falsche Werttheorie, conform mit 
der von der Oberflache der Dinge abstrahirten Meinung des „gesunden 
Menschenverstandes", als ein objeetives Quantitätsverhältniss der Güter 
zu einander ansehen muss, ist nichts anderes als der Verkehrswerth 
auf lange Zeit, während welcher sich die Verschiedenheiten der jewei
ligen Wirtschaftslage, die das zeitliche Schwanken des Tausch werthes 
hervorrufen, in ihrer Wirkung ausgleichen, wie die Effecte günstiger 
und schlechter Gonjuneturen etc. Für Güter, bei welchen sich eine 
solche Tnuschwerthbildung mit gleicher Genauigkeit nicht zeigt, z. B. 
Grundstucke, wird dasjenige an Gütern erstattet, um was der Staat 
das Gut freihändig erwerben könnte, im Falle der Eigenthümer es zu 
veräussern bereit wäre, ohne einen auf Momenten, welche a l len 
übrigen Menschen fremd sind, beruhenden Individualwerth zur Geltung 
zu bringen; den Wcrth der „besonderen Vorliebe". Denn auf letzteres 
muss das „einzige" Individuum im Interesse der Gesammtheit. die ja 
seine eigene Entfaltung einschlieBSt, verzichten, sonst würde es über 
diese gestellt. Es wird also bei Bestimmung des an Stelle des ent
zogenen Gutes zu gewährenden Quantums anderer Güter zu Grunde 
gelegt jener Individualwerth, welchen s o n s t das Gut für den Besitzer 
hat, und für viele andere Iudividuen in gleicher Weise haben würde; 
bei einem Grundstücke beispielsweise der Werth, welchen dasselbe 
mit Rücksicht auf seinen Zusammenhang mit anderen Grundflächen 
eines geschlossenen und deshalb vorteilhaft zu bebauenden Complexes 
oder mit Rücksicht auf ein gewisses Bebauungssystem bat. Es ist 
dies ein Preis, um den auch für Privatwirthschaftssubjecte das Gut zu 
haben wäre, wenn der auf Besitzwcchsel gerichtete Wille, der hier 
durch den Zwang der Collectivwirthschaft supplirt wird, vorhanden 
wäre, und den dieselben auch zuzugestehen ökonomischer Weise bereit 
sein würden. Denn es ist der Gegenwartswerth des betreffenden Gutes 
als Capital, aus seinen thatsächlichen Nutzungen nach deren Tausch
wert!) berechnet: der „Ertragswerth". Wir finden also auch hier im 
Grunde den nämlichen Werthungsvorgang wie in den anderen Fällen. 
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einer Vergütung in dem erforderlichen Minimalmasse dem 
Verbände die benöthigten Leistungen in der die volle 
Zweckerreichung verbürgenden Qualität zu sichern. Für 
freie Dienstleistungen macht sich in einem gewissen Um
fange die Concurrenz der Privatwirthschaft geltend; die 
Dienstleistenden beziehen als Entgelt ein Güterquantum, 
welches sie für ihre Dienste von Privaten erlangen könnten, 
nur dass hier die grössere Stätigkeit des Bezuges in der 
Richtung eines Durchschnittes und die höhere Sicherheit 
desselben in der einer Ermässigung wirkt. Ueberwiegend 
ist indess ein solches Hereinspielen der Privatwirthschaft 
mit gleichen Folgen wie bei der Gütererwerbung nicht 
wahrzunehmen. Vielmehr gibt es in weitem Masse Dienste, 
welche der collectivistische Verband, speciell der Staat i. e. S-, 
ausschliesslich in Anspruch zu nehmen in der Lage ist, und 
bei anderen sind die Leistenden zum weitaus grösseren 
Theile an die Staatswirthschaft gewiesen. Bei solchen wird 
die Vergütung, welche die letztere gewährt, massgebend 
auch für ähnliche oder gleiche Dienstverhältnisse in der 
Privatwirthschaft. Jenes Mass der Vergütung aber hat einen 
inneren Bestimmungsgrund: das sociale Existenzminimum, 
das ist die in Gemässheit der concreten Wirthschaftszu-
stände für eine normale Lebensführung von Personen, welche 
für die betreffenden Dienste als Leistende in Betracht kom
men, als erforderlich geltende Gütermenge ; der „Standard of 
lifeu der Classe. Darauf hat nun einerseits der allgemeine 
Bedürfnissstand Einfluss, sind also jene, zwischen verschie
denen Verbänden und verschiedenen Entwicklungsstufen 
wahrnehmbaren Unterschiede von Wichtigkeit, deren in 
§ 28 gedacht wurde. Andererseits hängt es von dem Tausch-
werthe der den socialen Bedürfnissstand befriedigenden 
Güter ab, welches Quantum anderer Güter, resp. Geld, 
den Leistenden überwiesen werden muss. Der Leistende 
erhält also hier von dem Verbände als Einem Empfänger 
seiner Dienste, wie wir sehen, das Nämliche, was er sich 
privatwirthschaftlich für Dienstleistungen erwürbe — auch 
der Fall, dass bei überdurchschnittlichen Leistungen oder 
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Monopolverhältnissen im Wege der Vereinbarung eine, 
obiges Mass übersteigende Vergütung gewährt wird, kommt 
vor — und der in § 50 bemerkte indirecte Einfluss der 
Tauschwerthgestaltung findet sich in gleicher Weise wieder. 
Ein geringeres Ausmass der Vergütung beeinträchtigt die 
Qualität der Leistungen, denn es führt in der verschie
densten Weise, wenngleich zuweilen in sehr langsamem 
Ursachengange. zur geistigen, moralischen oder physischen 
Depravirung der Leistenden. Schon deshalb macht die 
Staatswirthschaft auch mit gutem Grunde von einem, etwa 
vorübergehend sich einstellenden, Ueberangebote von Lei
stungswilligen nicht den Gebrauch, dass sie dasselbe zur 
Herabminderung der Vergütung unter den Satz des socialen 
Existenzminimums ausnützte. Aber auch abgesehen davon: 
es regt sich der collectivistische Altruismus und verbürgt 
dem Individuum, das seinerseits mit Hingebung sich dem 
öffentlichen Dienste widmet, ein Mass von Lebensentfaltung, 
welches mit der angestrebten Gesammtenfaltung bezeichnet 
ist und wofür eben der sociale Lebensfuss der respectiven 
Classen, sofern er sich inner der Grenze eines normalen 
Zwecklebens hält, den Massstab bietet. *) Wie bekannt, ist 
der sociale Bedürfnissstand eine elastische Grösse. Die Bestim
mung des höheren oder geringeren Masses der Vergütung im 
llahmen dieser Grösse oder eventuell darüber hinaus, sowie 
die Bestimmung der Leistungen, welche thatsächlich je 
für bestimmte Collectivbedürfnisse in Anspruch genommen 
werden, hängt dann davon ab, in welchem Umfange die 
verfügbaren Güter anderweitig durch Bedürfnsisregungen 

*) Hiemit erklärt sich durchweg, was die Kunstlehre, z. B. 
W a g n e r in der „Finanzwissenschaft", hinsichtlich der praktischen 
Gestaltung des Besoldungswesens ausführt. Nach den Gesetzen des 
Arbeitslohnes wäre dem nicht so. Vgl. vorstehend §. 40, Anmkg. 
Hei Bemessung des soc. Existenzminimums im obigen Sinne kann der 
Bedürfnissstand des betreffenden Individuums exclusive oder inclusive 
der Collectivbedürfnisse gefasst werden; im ersteren Falle können 
Jenem dann begreiflich Güter für Collectivbedürfnisse nicht wieder 
abgenommen werden, im letzteren muss das geschehen. Das ergibt 
die Frage der Besteuerung oder Nichtbesteuerung der Staatsbeamten. 
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bzw. Werthgestaltungen absorbirt sind; also wieder das 
Nämliche wie in der Privatwirtschaft; nur dass, während 
dort der durch die letzterwähnten Umstände beeinflusste 
Individualwerthstand die Entscheidung in concreto gibt, 
hier eine Gesammtwerthung eintritt, auf welche sogleich 
die Rede kommen wird. 

Es erscheinen uns mithin die collectivistischen Lei-
stungsvergütungen als ein durch den Tauschwerthstand mit 
bestimmtes Güterquantum, wobei wir uns erinnern, dass 
auf den Tauschwerth die Capitalverwendung, zielend auf 
Gebrauchsgüter sowohl für Individual- als für Collectiv-
bedürfnisse. einwirkt. Die Aufwendung dieses Güterquan
tums für Dienste bedeutet, dass der Verbrauch desselben 
für die bezüglichen Collectivbedürfnisse die wichtigere Ver
wendung ist, der Werth der Güter dieselbe gegenüber an
deren gegenwärtigen und künftigen Bedürfnissen gestattet. 
Wir haben wieder die ..Kosten" als Wertherscheinung 
vor uns. 

Dass nach dem gleichen Gesichtspunkte auch die 
Güteraufwendungen für Z w a n g s d i e n s t e bemessen wer
den, welche im modernen Staate in Anspruch genommen 
werden, ist ersichtlich. Das, eine entsprechende Leistung 
sichernde sociale Existenzminimum wird gewährt, begrenzt 
durch die Rücksicht auf die. für die anderen Staatszwecke 
und die anderen Staatsbürger zur eigenen Bedürfnissbefrie
digung erübrigenden Gütermengen. Soweit eine Vergütung 
von Zwangsdiensten nicht erfolgt, liegt entweder ein Fall 
altruistischer Handlung der Leistenden zu Gunsten der 
Gesammtheit oder der Fall jener Gegenseitigkeit vor, wel
cher bei der analogen Zwangsarbeit erwähnt wurde. 

Wo endlich die a l t r u i s t i s c h e G ü t e r h i n g a b e 
durch den collectivistischen Verband vermittelt wird, kann 
dieser doch auch nicht anders als im Sinne Derjenigen 
vorgehen, die er handelnd vertritt. Er bestimmt das Mass 
der Widmung nach demjenigen, was die obligatorisch Spen
denden zusammen im Gesammtdurchschnitte nach dem 
Werthe der Güter für sie als „Kosten" Anderen zu spen-
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den bereit sind, wobei die unterste Stuie des socialen 
Existenzminimums, welche dem physischen zunächst steht, 
d. i. das allgemeine sociale Existenzminimum, wieder der 
massgebende Anhalt ist: das zu einer „menschenwürdigen 
Existenz" nach Zeit und Ort unbedingt Nothwendige. Nach
dem uns die Erscheinung der Kosten bereits geläufig ge
worden ist, erkennen wir sie eben auch da sofort wieder, 
ohne nöthig zu haben, erst eine längere Untersuchung 
anzustellen. 

?j. 59. Fortsetzung. Verhältniss zwischen Antheilswer-
thung und Kostenwerthung im engeren Sinne. Die zweite, 
integrirende Seite der staatswirthschaftlichen Kostenwer
thung besteht in dem uns bereits bekannten Vorgange 
der Dirigirung der Güterverwendung für Collectivbedürf-
nisse, gegenüber den Individualbedürfnissen, überhaupt 
durch den Werth. Der Verband steht zwischen den Privat-
wirthschaften seines Bereiches mitten inne, derart, dass 
er denjenigen, deren Subjecte zu ihm in die Beziehung 
von Güter-Tauschenden, Arbeitern, Dienstleistenden und 
Unterstützten treten, im Ganzen nur dasjenige Quantum 
von Gütern zuwenden kann, über welches er gegenüber 
der Gesammtheit der Mitglieder mit ihren Individual
bedürfnissen für Collectivlebenszweeke je verfügt. Dadurch 
geräth die Ausmessung der erstgedachten Güterquanten 
in eine Wechselbeziehung zu der des Gesammtquantums, 
welche mit ihrer Wirkung einen höchst complicirten Ge-
sammtwerthungsprocess darstellt. 

Erinnern wir uns zunächst, wie der Verband zur Er
reichung der Collectivzwecke auf der einen Seite von seinen 
Mitgliedern aus deren Privatwirthschaften Güter in Gemäss-
heit des Individualwerthstandes entnimmt, also nur in dem 
Masse entnehmen kann, als sie Jenen privatwirthschaftlich 
nach dem Gesichtspunkte der „Kosten" für Gemeinzwecke 
verfügbar sind. Ein als erforderlich angenommenes Gesammt-
quantum von Gütern nach diesem Massstabe unter die 
Einzelnen zur Aufbringung anrepartirt gedacht, ist oft'en-
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liegend, dass sich durchschnittlich ein solcher Antheil je nach 
dem Ausmasse der Gesammtsumme höher oder niedriger 
stellt. Mit Rücksicht hierauf wird das egoistische Interesse 
aller Verbundenen eben in der Richtung angeregt, welche 
wir bezüglich des Verhältnisses zu einzelnen Individuen 
als Empfängern von Gütern aus jener Gesammtmasse soeben 
kennen gelernt haben. Von der anderen Seite betrachtet, 
ergibt die Ueberweisung von Gütern nach dem individuellen 
Werthe an den Verband jeweils ein bestimmtes Gesammt-
quantum, welches dem Umsätze und der Zuweisung von 
Gütern an Individuen in der Verwendung eine Grenze 
setzt, bzw. als an die Betreffenden umgelegt gedacht, das 
entfallende Ausmass im Einzelnen durch seine Höhe be
stimmt. So influirt das eine das andere. Heissen wir in 
dieser Wechselbeziehung die Bemessung der individuellen 
Beiträge zu den öffentlichen Gütern die Anthe i l swer-
t h u n g und die Bestimmung der individuellen Güterüber
gänge mit Rücksicht auf den privatwirthschaftlichen Güter-
werth, den Inhalt des vorigen Paragraphen, die Kosten-
w e r t h u n g im e n g e r e n Sinne, so können wir die Reci-
procität dieser beiden Werthungsvorgänge aussprechen und 
als den Gesammtwerthungsvorgang der staatswirthschaft-
lichen Kosten bezeichnen. 

Durch die Antheilswerthung wird auf diese Weise im 
Endergebnisse der Güterbetrag bestimmt, welcher Indivi
duen vom Verbände zuzuweisen ist, sofern ein Mehr oder 
Weniger fraglich ist, und der Betrag festgesetzt, welcher 
für solche Güterübergänge in den einzelnen bestimmten 
Verwendungsweisen aufgebraucht werden kann. Durch die 
Kostenwerthung ergibt sich das Minimum des einzelnen 
concreten Güterquantums und mithin der Gesammtbetrag, 
welcher für die diversen Collectivbedürfnisse an notwen
digen Befriedigungsmitteln in Betracht zu ziehen und somit 
nach der Antheilswerthung aufzubringen ist. Auf dem Wege 
über die Antheilswerthung und die auf Grund der letzteren 
zur Verfügung gelangenden Gesammt-Güterquantitäten 
vollzieht sich dermassen die Zutheilung der Theilmengen 
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für die einzelnen Gemeinzwecke, während gleichzeitig von 
der andern Seite her, durch die im Wege der Kosten-
werthung erfolgende Bestimmung der für die einzelnen 
Gütererwerbungen, Arbeiten, Dienstleistungen und altru
istischen Acte aufzuwendenden Güterquanten, sich die 
benöthigten Gütersummen ergeben, so zwar, dass in den 
Fällen der Incongmenz eine wechselseitige Einwirkung 
stattfinden muss, welche die Ausgleichung herbeiführt. 
Die beiden Seiten der collectivistischen Werthung wirken 
so auf einander ein wie ein Regulator. Soweit das Er-
gebniss der einen ein unsicheres oder unökonomisches 
ist, wird es durch die andere corrigirt. Das eine Mal er
folgt eine Reparation der für die einzelnen bestimmten 
Zwecke ausgesetzten Güterquanten auf die diversen zur 
Erreichung derselben erforderlichen Güterverwendungen, 
das andere Mal eine Summation der einzelnen Güterver-
wendungen zu Gesammtposten, welche den verschiedenen 
Gemeinbedürfnissen entsprechen. Insofern diese letztere 
Summe durch die Zutheilung aus dem Gesammtgüterbe-
stande nicht erreicht wird, muss, vermittelt durch jene 
Reparation, eine Verringerung der Güterquantitäten ein
treten, die für die einzelnen Gütererwerbungen, Arbeits
leistungen, Dienste und altruistischen Acte aufgewendet 
werden können. Und umgekehrt: sofern das Mass der 
letztgedachten Güteraufwendungen ein fest gegebenes, einer 
Aenderung nicht weiter zu unterziehendes ist, zeigt sich 
entweder im Wege der Gesammtsumme eine Einflussnahme 
auf die Güterüberweisung zufolge der Antheilswerthung, 
die eine entsprechende Aenderung eben der Gesammtsumme 
nach sich zieht, oder es muss der betreffende Gemein
zweck als unerreichbar, ganz oder theilweise, für immer 
oder zeitweilig, fallen gelassen werden. Die Oekonomie 
des Gütergebrauches für Collectivlebenszwecke wird so in 
vollkommener Weise erreicht. 

Der Zusammenhang mit der Antheilswerthung, sohin 
der auf die Ergebnisse derselben von der Kostenwerthung 
geübte Einflus8, wird uns an späterer Stelle noch einmal 
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begegnen (Abschnitt VI). Hier bildet das durch den Zusam
menhang mit der Antheilswerthung resultirende Ergebniss 
der K o s t e n werthung den Gegenstand unseres theore
tischen Interesses. Wir finden durch dasselbe die Thatsache 
erklärt, wieso eine grosse Anzahl von Individuen, von denen 
jedes für einen gewissen Gemeinzweck eine andere Güter
menge zu widmen bereit ist — mit Abstufungen innerhalb 
weitester Grenzen •-, die Gesammtsumme der Güter für 
den betreffenden Zweck und damit die einzelnen Verwen
dungen für die nothwendigen Durchführungsmittel auf eine 
bestimmte Höhe zu fixiren einverstanden sind. Die Ver
bandsglieder, welche höchst abweichende Güterquanten 
zur Befriedigung der diversen Collectivbedürfnisse der Staats-
casse überweisen, kommen darin überein, dass z. B. für die 
Dienstleistungen der verschiedenen Beamtenkategorien ge
wisse Vergütungen zu gewähren, sowie, dass solche Dienste für 
jeden einzelnen Gemeinzweck bis zu einem bestimmten Ge-
8ammtmasse des Güteraufwandes in Anspruch zu nehmen sind. 
Dies vollzieht sich eben dadurch, dass sich aus den einzelnen 
Güterbeiträgen die Gesammtsumme zusammensetzt und um
gekehrt nach der Gesammtsumme sich die auf den Einzelnen 
entfallenden Beträge ergeben. Indem der Einzelne der Fest
setzung der Gesammtsumme zustimmt, beschliesst er zu
gleich über den ihn treffenden Antheil, und indem er den 
letzteren nach den Verhältnissen seiner Wirthschaft auf 
ein bestimmtes Gütermass fixirt, beeinflusst er die Höhe 
der Gesammtsumme Die nach der concreten Verbands
verfassung für die Individuen Handelnden vollziehen die 
betreffenden Werthurtheile an Jener statt. Durch das Spiel 
dieser Wechselwirkung resultirt aus den zahllosen Indivi-
dualwerthen zuletzt die bewusste Kostenwerthung als Ge-
sammtwerthung ; eine g e s e l l s c h a f t l i c h e Werthf orm, 
noch complicirter als der Tauschwerth der Privatwirthschaft. 

Auf der anderen Seite ist mit genauer Bestimmung 
der einzelnen „Kosten", welche thatsächlich aufgewendet 
werden, zugleich das Werthurtheil gefällt, dass die be
treffenden Güter in dieser Verwendung für Collectivbedürf-
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nisse höheren Werth besitzen als in privatwirthschaftlicher 
Verwendung, welch' letzteren Werth eben die Kosten an 
sich anzeigen, und zwar in der Verwendung für bestimmte 
Collectivbedürfnisse je höheren Werth als in anderer, collec-
tivistischer oder privatwirthschaftlicher Gebrauchsrichtung. 
So fällt in dem verwickelten cdllectivistischen Werthungs-
vorgange in Theilactc auseinander, was sich in der 
privatwirthschaftlichen Werthung in einem Acte, der Ein
stellung des Werthes auf die durch die gegebene Wirt
schaftslage bedingte Höhe, vollzieht. Und damit ist zum 
Ausdrucke gebracht, dass die Befriedigung eines bestimmten 
Collectivbedürfnisses je den verbundenen Individuen ins-
gesammt ein höheres Mass von Lust gewährt als die 
Befriedigung anderer Collectivbedürfnisse sowie präsenter 
oder künftiger Individualbedürfnisse, welche durch jene 
Güterverwendung verdrängt werden: gewiss ein Causal-
zusammenhang von höchster Complication, den zu über
sehen uns nur die analytische Zergliederung der Collectiv-
werthungsvorgänge in den Stand setzt. 

Sind die „Kosten" zu hoch, muss demzufolge die 
Befriedigung eines bestimmten Collectivbedürfnisses ein
geschränkt, unterlassen oder aufgeschoben werden, so ist 
damit erwiesen, dass die bezüglichen Güter in ihrer Nutz
ung für Individualbedürfnisse grösseren Werth haben, 
eben intensivere Bedürfnisse befriedigen. Jene Kosten-
werthung involvirt in dieser Hinsicht zugleich, dass auch 
diejenigen Individualbedürfnisse, welche zu Collectivbedürf-
nissen, erhoben sind oder an welche letztere geknüpft er
scheinen, nicht ein Mass von Befriedigung erlangen, welches 
imMissverbältnisse zu den anderen Collectivbedürfnissen und 
den übrigen Individualbedürfnissen steht, insbesondere die
selben einschränkt. So wird bewirkt, dass der Staat, welcher 
in der Erwerbung und Production von Gütern nach privat-
wirthscbaftlichen Gesichtspunkten, obschon da auf einer 
Linie und in der Regel in Concurrenz mit den Singular-
wirthschaften stehend, doch nicht das volle Mass des 
Egoismus entfaltet, weches dem Privatwirth (Unternehmer 
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gegenüber dem Anbieter von Waaren oder dem Arbeiter) zu 
erschöpfen gestattet ist, die richtigen Grenzen des ent
gegenstehenden Altruismus innehält; es werden ihm die
selben gezogen durch die Mittel, welche die Verbundenen 
nach Obigem als „Kosten" aufzuwenden bereit sind. Er 
wird in dieser Hinsicht gegenüber den Albeitern kaum 
weiter gehen können, als was hervorragend redliche und 
humane Arbeitsgeber frei bethätigen, und insofern erscheint 
das Eingreifen des Staates in die Tauschwerthbildung der 
Güter als „grösster Unternehmer" auch „vom socialpoli-
tischen Standpunkte" ganz erspriesslich; das eben Bemerkte 
bewahrt uns davor, diesen seinen Einfluss zu überschätzen, 
wie es von gewisser Seite geschehen ist. Desgleichen wird 
einer zu hohen Bemessung der Beamten-Gehalte seitens 
der für den Verband Handelnden vorgebeugt. Ein Ausmass 
über die durch die Kostenwerthung bestimmte Höhe greift 
in der Hinsicht wohl nur dann Platz, wenn es einem 
politisch siegreichen Classen-Egoismus gelungen ist, eine 
Bemessung zur Thatsache zu machen, welche die Ange
hörigen eben dieser Classe zum Nachtheile der anderen 
bevortheilt, wogegen die übrigen Classen — im eigenen 
Interesse und doch zum Wohle des Ganzen — zu reagiren 
nicht unterlassen werden. Ein solcher Zustand ist eben ein 
staatswirthschaftliches Uebel, ähnlich wie eine der Anzeige des 
Werthes zuwiderlaufende Handlung in der Privatwirthschaft, 
z. B. der Ankauf eines Grundstückes über seinen Ertrags-
werth; nur dass der Grund der Verletzung des Wert 
gesetzes hier ein anderer. *) 

*) Verwickelt wird das Verhältniss bezüglich der in Monarchien 
von Seite der herrschenden Dynastie für ihre eigenen Leistungen als 
„erste Diener des Staates" bezogenen Gütermengen. Daß Handeln 
nach vorstehenden Gesichtspunkten wird in absolut regierten Staaten 
in dem Falle durch individuellen Egoismus oder Altruismus modificirt. 
Während die verschwenderischen Höfe des entarteten Absolutismus 
Beispiele eines auf Kosten des Volkes sich so äussernden Egoismus 
höchsten Grades darstellen, gaben die edlen Fürsten anderer Länder 
das leuchtende Vorbild eines nur dem Gedeihen des Staates zugewen
deten Sinnes, indem sie die Kosten deB eigenen Haushaltes nach dem 
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In dem Falle, dass Antheilswerthung nicht stattfindet, 
sondern zur Befriedigung der Collectivbedürfnisse bereits 
verfügbare Gemeingüter verwendet werden, erscheint die 
Beziehung zu der Kostenwerthung gleichfalls gegeben, 
wenngleich in anderer Weise. Wir dürfen hier natürlich 
nicht an partielles Vorkommen des erwähnten Falles denken, 
wobei ja die Beschaffung des unbedeckten Restes durch 
die Antheilswerthung und folglich alles eben Dargelegte 
bestehen bleibt. Wir müssen vielmehr eine Staatswirthschaft 
supponiren, welche ganz und gar in solcher Weise geführt 
würde. Auch da macht sich das Quantitätsverhältniss der 
„wirtschaftlichen" Güter geltend und es muss dasselbe 
den nämlichen Werthungsvorgang anregen, wie in einer 
isolirten Singularwirthschaft. Es fände das betreffs der 
ökonomischen Classification der Bedürfnisse Erkannte hier 
bezüglich der Collectivbedürfnisse allein Anwendung und 
von den an der (durch die Gütermenge gezogenen) Befrie
digungsgrenze stehenden würde der Werth abgeleitet; es 
vollzöge sich das in der Psyche der Verbandsorgane so, 
wie in der eines Einzelwirthes in Rücksicht auf seine 
Individualbedürfnisse, und die Staatwirthschaft hätte in 
solcher Gestalt eben einen durchaus privatwirthschaftlichen 
Charakter. Eine nicht unbedingt gebotene Aufwendung von 
Gütern für voranstehende Bedürfnisse stellt sich da sofort 
als Einschränkung des als letztes an die Güter gewiesenen 
dar und damit ist die Beziehung zur Kostenwerthung ge
socialen Existenzminimum bemassen, ja selbst altruistisch unter das 
herkömmliche Mass herabsetzten. Jener Zustand der Fntartung ist 
indess nur dann auf längere Dauer haltbar, wenn sich individueller 
Egoismus der Dynastie und Gassen-Egoismus der herrschenden 
Volkselemente, auf wekhe sich dieselbe stützt, in gleicher Richtung 
verbünden; desto schrecklicher dann aber amh die ökonomischen 
Folgen dieser staatswirthechaftlichen Versündigung gegen das „Kosten
gesetz". In Constitutionen regierten Staaten kann sich umgekehrt 
•wieder der Altruismus des Volkes äussern in reicher Gtiterwidmung 
für das geliebte Herrscherhaus. Wie hässlich jener Krämerstandpunkt, 
der im englischen Parlamente wiederholt um relativ geringfügige 
Summen bei Dotationen für Mitglieder des königlichen Hauses feilschte. 

8BX, 8tnatswirthBcbaft. 23 
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geben. Der einzige Unterschied gegenüber der Privatwirth-
scbaft bestände hier wohl darin, dass die Seelenvorgänge 
in den Handelnden, weil diese für Andere handeln, über
wiegend durch Vorstellungen geleitet würden, die Sensation 
des Werthinteresses mithin eine wesentlich schwächere 
wäre, und das hätte eine geringere Sicherheit der Function 
des ökonomischen Apparates zur Folge. 

§. 60. Negative Ergebnisse der bisher in Geltung ge
wesenen Theorie. Um die Bedeutung der im Vorhergehenden 
zur Darstellung gebrachten Theorie ausser allen Zweifel 
zu stellen, wird es unvermeidlich in einen (kurzen) Ver
gleich mit demjenigen einzugehen, was die volkswirth-
schaftliche Doctrin bisher zur Aufhellung der staatswirth-
schaftlichen Erscheinungen in den eben besprochenen Hin
sichten zu leisten vermocht hat. Denn die Berechtigung 
einer neuaufgestellten Lehre ist erst daün als eine vollstän
dige anzuerkennen, wenn sie Aufschlüsse bietet, welche 
die vor ihr in Geltung befindlichen versagen. In der That 
konnte die herrschende Lehre, insoweit sie überhaupt in 
wissenschaftlicher Weise — nicht bloss in flüchtigem 
Plaudertone „geistvoller Apercus", die auf ihre logischen 
Consequenzen zu verfolgen weder dem Autor noch dem 
Leser beifällt — mit den Kategorien von W e r t h und 
Kosten an den Gegenstand herantritt, weil sie über das 
elementare Wesen dieser Erscheinungen in Irrthum be
fangen war und insbesondere unter Kosten immer nur 
Productionskosten verstand, zu keinem befriedigenden Er
gebnisse gelangen. Kein Geringerer als Wagner zeigt 
uns die Klippen, an welchen diese Theorie kläglich Schiff
bruch leidet. Ihr ist einleuchtend die „Notwendigkeit 
eines richtigen Verhältnisses zwischen dem Werthe der 
Staatsleistungen für das Volksleben und ihren Kosten für 
die Privatwirtschaften"*), welche Notwendigkeit stets 
im Auge zu behalten sei. Bezogen sind damit Werth und 

*) Wagner. ..Finanzwissenschaft", 8. Aufl. 1. Th., §. 14 (S. 19.) 
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Kosten auf die G e s a m m t h e i t der Staatsangehörigen; 
unter Werth wird der objeotive Nutzen und zwar, wie 
vielfache Stellen*) erweisen, die Productivität der Staats-
bethätigung verstanden. Das botreffende Verhältniss zwi
schen Werth und Kosten der Staatsthätigkeiten aber wird 
dahin formulirt **) : „Jede Staatsthätigkeit und daher jede 
Ausgabe daiür ist zu verwerfen, welche der G e s a m m t 
h e i t ein höheres O p f e r auferlegt, als die betreffende 
Staatsleistung ihr n ü t z t oder werth ist."***) Freilich sei 
„ W e r t h und K o s t e n der Staatsleistungen allgemein und 
e i n z e l n festzustellen, schwierig." 

Was besagt diese, in ihrer scheinbaren Fasslichkeit 
einschmeichelnde Stelle? Es ist vor allem der Werth, der 
„Gebrauchswerth", der einzelnen Staatsthätigkeiten für die 
Gesammtheit, d. h. „ihr unmittelbar Ökonomischer Nutzen" 
oder ihr mittelbarer, die „Förderung der Productivkraft 
Aller", festzustellen. Wir gratuliren der Regierung und 
der Volksvertretung, welche auch nur bisher geübte auf
zugebende oder neu hinzukommende Staatsthätigkeiten — 
von „der Menge der altüberkommenen, kaum ernstlich in 
Frage stehenden" ganz zu geschweigen — nach dem Grade 
eines solchen Effectes zu prüfen versuchen wollte. Bei 
vielen würde es ihr sehr schwer fallen; bei manchen, z. B. 
der Subvention einer Expedition zur Beobachtung des 
Venusdurchganges oder der Alimentirung und Pflege armer 
Irren oder Ganzinvaliden oder der Führung eines leicht
sinnig unternommenen, von aller Welt verurtheilten Angriffs-

*) Ebend. S. 20, Anmkg.; §. 9, S. 13 u. 14; §. 35, S. 73, Anmkg. 
**) Ebend. §. 34, speciell S. 70, Anmkg. 

***) Die Stelle fahrt fort: „oder als sie nolhwendig kostet, wenn 
sie eben so gut, aber billiger von den Privaten, Vereinen oder anderen 
Organen für öffentliche Zwecke, wie den Gemeinden etc. ausgeführt 
werden kann (relative Verwerflichkeit)." Dieser Satz hat für unseren 
Zweck keine Bedeutung, weil wir eben voraussetzen, dass die ökono
mische Scheidung zwischen Privat-, Selbstverwaltungs- und Gesammt-
staats-Thätigkeit eingehalten wird, wir andererseits, wie bekannt, 
„Staatsthätigkeit" Bowohl auf die Wirksamkeit der Ccntralstelle als 
der Gliederverbände (Gemeinden etc.) beziehen. 

23* 
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krieges mit unglücklichem Ausgange, wohl total unmöglich 
werden — einfach deshalb, weil diese oben absolut keine 
Productivität besitzen. Die Producti?ität der Staatsthätig-
keiten wäre aber umso genauer zu erheben, als sie in 
i h r e r W i r k u n g mit den Kosten in Vergleich zu bringen 
ist, um zu sehen, ob diese grösser oder kleiner ist als 
letztere. Vergleichen kann man nur Gleichartiges. Da der 
Werth gleich Nutzen ist und dieser in der Productivität 
der Staatsbethätigung liegt, und da derselbe verglichen 
werden soll mit dem „Opfer" der bezüglichen Ausgabe, 
so müsste untersucht werden, ob dasjenige Mass an Güter
gewinn in Gegenwart und Zukunft, welches ein Staatsact 
im Gefolge hat, grösser oder geringer ist, als das Mass 
an Güterentgang, welches die Kosten darstellen. Es wirft 
sich die Zwischenfrage auf: wie wieder dieser Eingang 
und Ausgang von Gütern gegen einander abzumessen wäre? 
Nach dem Verkehrswerthe der betreffenden Güter in Geld? 
Oder etwa nach dem „Gebraucbswerthe" der herrschenden 
Theorie? Aber abgesehen davon: um einen rein quanti
tativen Vergleich würde es sich handeln. Man wende nicht 
ein, dass der Ausdruck „Opfer" der Kosten auf etwas 
anderes hindeute. Das trifft nicht zu. Denn wäre solches 
gemeint, so könnte dann wieder nicht die objective Wir
kung der Productivität in Vergleich gezogen werden, son
dern Werth müsste etwa „Lust, subjective Befriedigung", 
welche die Staatsleistung hervorbringt, bedeuten. Verglichen 
kann werden ein Werth in diesem Sinne mit einem 
„Opfer" im gleichen Sinne, Lust mit Unlust, oder aber 
der objective Nutzen, der thatsächliche Güterzugang, mit 
dem objeetiven Opfer, dem thatsächlichen Güterausgang, 
niemals der objective Nutzen mit dem subjeetiven Opfer. 
Und nun wollte ich die Staatsverwaltung der Welt sehen, 
welche es zu Wege brächte, die Productivität der einzelnen 
Staatsbethätigungen (auch nur solcher, bei welchen über
haupt von einer Qualifikation dieser Art die Redo sein 
kann) genau — oder selbst ungenau, aber doch wenigstens 
insoweit annäherungsweise — zu berechnen, um an dem 
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Ergebnisse an Güterzuwachs den Vergleich mit dem Güter-
aufwande der Koston vorzunehmen!! Es ist in der That 
noch keiner beigekommen, an dergleichen zu denken, ganz 
abgesehen von der, von Wagne r selbst hervorgehobenen 
Schwierigkeit genauer Aussonderung der Kosten jeder ein
zelnen Bethätigung. 

Sieht man aber von der Productivität ab und fasst 
den Nutzen der Staatsleistungen allgemein, so wird darum 
die Theorie, welche diesen Nutzen als Werth gegenüber 
den Kosten der Staatsthätigkeiten abzuwägen gebietet, 
nicht klarer und haltbarer. Im Gegentheile. Hier bereitet 
die Frage der Bemessung des Werthes für die Gesammtheit 
wieder unüberwindliche Schwierigkeiten. „Werth und Kosten 
der Staatsleistungen festzustellen — räumt W. selbst ein — 
ist freilich schwierig. Denn bei der Immaterialität und Un
verkäuflichkeit der meisten Leistungen kann nicht der 
Tauschwerth, sondern nur der G e b r a u c h s wer th . . . 
ermittelt werden." Wir können indess an einem Theile 
der „Staatsproduction", über welchen sich W. näher äussert, 
sehen, wie dieses Verhältniss von Werth und Kosten in's 
Auge zu fassen wäre, nämlich bei der „Production" von 
Jahr zu Jahr regelmässig wiederkehrender Leistungen. Die 
Kosten derselben sind der ordentliche Finanzbedarf, d.h. 
„der Aufwand von Gütern, welcher innerhalb einer Finanz-
(Productions-)periode d e f i n i t i v im staatlichen Produc-
tionsprocess zugesetzt wird, se inem vol len W e r t h e 
nach in die producirten Güter übergeht und sich eben 
deshalb in jeder Periode in demselben Betrage wiederholen 
muss."*) Ueber den Wer th der betreffenden Leistungs
güter bemerkt W. sodann, dass „die mit der ordentlichen 
Ausgabe bewerkstelligten ö f f en t l i chen L e i s t u n g e n 
m i t i h r e m g a n z e n W e r t h e in d i e J a h r e s p r o -
duc t ion d e r V o l k s w i r t h s c h a f t eingehen, in dem 
Finanzjahre meist völlig consumirt werden." Das heisst: 
in der Jahresproduction der Volkswirthschaft sind auch 

*) „Handb. d pol. Oek.", herausg. v. Schönberg, 1. A., II. S. 500ff. 
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enthalten die vom Staate mittels der KoBten der ordent
lichen Ausgaben hergestellten Leistungsgüter; sie werthen 
innerhalb der Productenmenge eines Jahres, denn sie werden 
meist auch innerhalb derselben Zeit consumirt. Und das 
Verhältniss ist einfach, leicht zu übersehen: die Kosten
güter gehen ihrem ganzen Werthe nach ein in die erzeugten 
Leistungsgüter und diese bilden ihrem ganzen Werthe nach 
einen Bestandteil der gesammten Güterproduction der 
betreffenden Volkswirthschaft Man müsste also den Ge
b r a u c h s w e r t h dieser Leistungen gegenüberstellen dem 
Werthe der ordentlichen Ausgaben. Aber welchem Werthe 
der Ausgaben? Soll der Gebrauchswerth der Staatsleistungen 
mit dem Gebrauchswerthe der Ausgaben verglichen werden? 
Da sich, wie bemerkt, Werth und Kosten auf die Gesammtheit 
beziehen, so wäre dann die Aufgabe: zu erheben, was die 
durch die ordentlichen Ausgaben repräsentirten Sachgüter 
für die G e s a m m t h e i t für einen Gebrauchswerth haben. 
Der famose „Gattungswerth" („Gebrauchswerth der Güter
arten für die menschliche Bedürfnissbefriedigung im Allge
meinen" *) kann es nicht sein, weil ja die verschiedenar
tigsten Güter durch die Ausgaben repräsentirt werden; 
ausser man sollte bloss den „Gattungswerth" der Güterart 
„Geld" schätzen 1 Vielleicht der soc ia le Gebrauchswerth, 
da der i n d i v i d u e l l e es doch wohl nicht sein kann? 
Also „der Gebrauchswerth, den ein aus vielen Individuen 
bestehender socialer Organismus hat." **) Das ist ja aber 
der V e r k e h r s w e r t h der gewöhnlichen Terminologie 1 
Mithin sollte der Verkehrswerth der Ausgaben mit dem 
Gebrauchswerthe der Leistungen, notabene dem Gebrauchs
werthe für die Gesammtheit, verglichen werden? Etwas 
Anderes wäre nicht möglich, da ja die Tauschwerthschätzung, 
wie W. wiederholt betont, auf den Staat und seine Lei
stungen nicht anwendbar ist. Worin besteht aber der Ge
brauchswerth der Staatsleistungen für die Gesammtheit 

*) „Grundlegung", 2. Aufl. I., §. 88, S. 52. 
**) Ebenda, S. 48, nach Rodbertus' Auffassung und Ausdruck. 
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der Staatsangehörigen? Auf den „Gattungwerth" kann 
man nicht recurriren, denn es zeigt sich bei näherer Unter
suchung, dass es einen solchen überhaupt gar nicht gibt, 
d. h. dass dasjenige, was man sich unter ihm vorstellte, 
einen bestimmten Werthungsvorgang gar nicht bezeichnet. 
An den individuellen Werth darf man auch nicht denken; 
denn was wäre das doch für ein Ding: individueller Werth 
für eine Vielheit von Individuen! Es müsste also eine 
sociale Werthbildung irgend welcher Art vorliegen, die W. 
nicht analysirt. Und dieser undefinirbare „Gebrauchswerth 
der Leistungen für die Gesammtheit' wäre mit dem Ver-
kehrswerthe der Kosten in Vergleich zu stellen! In ein 
solches logisches Labyrinth führt die gedachte Theorie, 
aber sie bietet uns auch nicht den Faden, um den Aus
gang zu finden. 

Wenn man aber schliesslich den Werth der Staats
leistungen, unter Festhaltung an ihrer Qualifikation als 
Production, zugle ich als sub jec t ive Befriedigung auf
rechthalten und so die Vergleichbarkeit mit den Kosten 
als subjectivem „Opferu ermöglichen wollte, da stünde man 
vor einer neuen Schwierigkeit. Die Theorie bezieht Werth 
und Kosten ausdrücklich — wie schon mehrmals betont — 
auf die Gesammtheit der Staatsangehörigen. Darunter auch 
nur die jeweils Lebenden verstanden: nun kann man zwar 
vielleicht das „Opfer" schätzen, welches Individuen durch 
Entäus8erung von Gütern concret bringen, wie man aber 
das subjective Opfer einer solchen G e s a m m t h e i t von 
Personen bestimmen wollte, ist absolut unerfindlich. Es 
müsste zudem, in Gemässheit der oben citirten Stellen, 
diese Schätzung für jeden einzelnen Staatsact und den be
treffenden Kostenbetrag erfolgen! Wenn aber, im Wider
spruche hiemit, nur die „Werthcorrespondenz zwischen der 
G e s a m m t h e i t der S t a a t s l e i s t u n g e n und der Ge-
sammtgegenleistung der Bevölkerung zu erstreben" wäre, 
wie W. wieder an einer andern Stelle sagt, so schwindet 
da wohl jede wissenschaftliche Bedeutung des Begriffes 
.,Werth" gänzlich. So sehen wir, dass die herrschende 
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Doctrin den Schlüssel zur theoretischen Aufschliessuug 
des fraglichen Gebietes zu finden nicht vermochte. Sie 
ahnte wohl, welches der Schlüssel sei, aber was sie au 
Werkzeug dieser Art zur Verfügung hat, ist so unvoll
kommen, dass es sofort den Dienst versagt.*) 

Insbesondere der Umstand, dass die Theorie die 
Kostenerscheinung nicht anders denn als Productionskosten 
zu fassen vermochte, war für dieselbe verhängnissvoli. 
Productionskosten sind die aufgewendeten Capitalien und 
es musste mithin, wenn die Staatsausgaben als solche 
erscheinen, folgerichtig zu der Productionstheorie gegriffen 
werden, oder man muss, um nicht einen verschiedenen Ca-
pitalbegriff für Privat- und Staatswirthschaft zu erhalten, 
auch in der Privatwirtschaft zu einem Capitalbegriffe 
nach Art des Knies'schen seine Zuflucht nehmen, oder man 
muss annehmen, dass alle Güter, welche in der Staats-
wirthschaft verbraucht werden, in der Privatwirtschaft 
Capitalien waren resp. gewesen wären, und glaubt sich 
mit der Vorstellung von der Productivität der Staats-
bethätigung über die da vorliegende Absorption von Capi
talien getröstet und über alle in der Hinsicht auftauchenden 
Fragen hinweggehoben, oder endlich man liisst es auf jene 
Incongruenz des Begriffes in den beiden Gebieten an
kommen, ohne darüber logische Gewissensbisse zu em
pfinden — eine böse Situation! Um welchen Preis aber 
die Consequenz in dem ersten Falle, der Bekennung der 
staatswirthschaftlichen Productionstheorie, erkauft wird, das 
kennen wir bereits zur Genüge. **) Unsere Theorie schliesst 

*) Das gilt auch von Stciu und dessen quantitativer Reproduc-
tionstheoric, zu deren Kritik dem oben S. 99 ff. Bemerkten wohl nichts 
weiter hinzugefügt zu werden braucht. 

**) In eine eigenthümliche Inconaequenz verfällt Wagner, 
welcher zwar im Allgemeinen ganz folgerichtig seiner Productions
theorie als das Capital in der Staatswirthschaft die Güter auffasst, 
welche bei der Staatsthätigkeit in Verwendung gelangen und analog 
der Eintheilung in umlaufendes und stehendes Capital im privatwirth-
schaftlichen Productionsprocess scheidet 1. die periodische regelmässige 
.Zuführung umlaufenden Capitals in den öffentlichen Haushalt, d. h. 
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keinen Zwiespalt zwischen dem Capitalbegriffe der Staats-
wirthschaft und dem der Privatwirthschaft ein und zeigt, 

Aufwand an Gütern, welcher innerhalb einer Productions- (Finanz-) 
Periode definitiv im staatlichen (communalen u. s. w.) Productions-
process zugesetzt wird, und 2. Ausgaben, welche Grundlage einer 
dauernden Nutzung, d. h. zu einer Btehenden CapitalBanlage werden, 
duneben dann aber 3. Ausgaben auffuhrt, bei welchen man „nur 
gezwungen und oft ganz und gar nicht von der Schaffung stehender 
staatlicher Capitalien sprechen kann," welche „vielmehr Verluste — und 
zwar in der Regel grosse Verluste — an Sachgütern (und Menschen
kräften) für die ganze Volksw irthschaft darstellen; Hauptfall Kriegs
aufwand, dann Hilfeleistung bei Nothständen." Sachlich ist das letztere 
vollkommen befriedigend, allein vom Standpunkte der Productions-
theorie liegt hiermit eben eine Inconscquen/. vor; denn wenn die 
Staatsleistungen Güter sind, so ist eben der Kriegsaufwand ein 
Capital, mittels dessen die Guter „Staatsintegrität" oder gar „Staats
macht," „Kriegsruhm" etc. producht werden, und sind die Ausgaben 
tur Hilfszwecke Capitalien, mittels welcher das Gut „Wohlthatigkeit" 
producirt wird. Der Grund dieser fnconsecpienz ist sehr naheliegend. 
Ni<bt nur, dass die directe oder indirocte „Productivitat" s o l c h e r 
„stehender Capitalien" oft sehr fraglich ist, bereitet die Frage der 
Dauer dieser „dauernden Nutzung", d. h. des Effectes, namhafte 
Schwierigkeiten, da, wie W. selbst hervorhebt, ein Krieg leicht den 
anderen gebiert und man in Betreff der Wiederkehr oder Nichtwieder-
kehr solcher Auslagen in künftigen Finanzperioden in der That gar 
keinen Anhaltspunkt hat. Das beweist eben nur die Unhaltbarkeit der 
zu Grunde gelegten Staatswirthschafts-Theorie, aber die Fietion, in 
solchen Fallen von eiuem stehenden Capitale zu sprechen, der Zwang, 
welcher damit der Natur der Dinge angethan wurde, wäre nicht bedeu
tender gewesen als jener, welcher in der Productionstheorie überhaupt 
liegt. Wenn W. sich gegen Ste in wendet, welcher auch die Fälle 
der oben letztbezeichneten Art als staatliche Anlagecapitalien bezeichnet, 
(cf. Wagner im „Handb. d. pol. Oek.," 2. Aufl, 3. Bd, S. 502), so ist 
das, wie richtig immer die Bemerkungen an sich sein mögen, eben 
ein Selbstwiderspruch, ein Widerspruch mit der eigenen Productions
theorie. Nebenbei bemerkt, ist gar nicht einzusehen, warum W. in 
den Fällen sub 2 ,,die staatswirthschaftliche Capitalanlage, woduich 
zur Durchführung der eigentlichen Staatszwecke bestimmte Staatsein-
richtungen und Anstalten geschaffen werden, welche wirklich die Grund
lage für eine dauernde Nutzung bilden", durch die Qualificirung „wie ein 
stehendes staatliches Immater ia lcapi ta l" erläutert. Darunter fallen 
doch z .B . Staatsstrassen, Canäle, Häfen, welche gratis benutzt werden, 
dann CommunalBtrassen-, Siehl-, Park- etc. Anlagen, Alles doch lediglich 
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wie durch die Erscheinung der Kosten die jeweils der 
Bedürfnissbefriedigung in Staats- oder Privatwirtschaft 
dienlichste Verwendung der Güter herbeigeführt wird. 
Es wird dadurch vollständig aufgehellt, was man bisher 
durch die Fiction einer ausnahmslosen Productivität der 
Staatsbethätigung noch verhältnissmässig am plausibelsten 
zu erklären versuchte. Während man aber hiebei in "Wider
spruch mit sich selbst gerieth, da man genöthigt war 
(wollte man nicht zu der ungeheuerlichen Consequenz ge
langen , jede Staatsausgabe als absolut geboten zu er
klären), diese Productivität mit jener der Güter in privat-
wirthschaftlicher Verwendung in Vergleich zu ziehen und 
die letztere Verwendung als das Vorzuziehende zuzugeben, 
wenn sich die Productivität bei ihr als grösser erweist, 
und damit den Staatsregierungen eine Aufgabe zu stellen, 
die praktisch unlösbar ist, sehen wir, dass die Erscheinung 
der Kosten diese Aufgabe von selbst löst; allerdings in 
einem verwickelten, schwer zu überschauenden Werthungs-
processe, dessen Fäden indess in ihren Verschlingungen zu 
verfolgen dem Voraufgegangenen hoffentlich gelungen ist. 

Noch manche andere Punkte sind durch unsere Theorie, 
namentlich durch die Erkenntniss des inneren Wesens
zusammenhanges der beiden Seiten der Werthung, zu
reichend aufgeklärt, deren theoretische Behandlung bisher 
nicht so glatt von statten ging und von welchen nur e ine r 
ausgewählt werden soll, um zu zeigen, dass mit ihr auch 
die Kunstlehre ein besseres Fundament erhält. Die Kosten-
werthung bezüglich der zahllosen einzelnen Güteraufwen
dungen z. B. ist von der Theorie nur als Grundsatz der 
S p a r s a m k e i t erfasst worden, der bei Collectivlebens-
organen als eine selbstverständliche wirthschaftliche Tugend 
galt und in seiner Selbstverständlichkeit lange nicht weiter 
untersucht ward und unangefochten blieb. Aber es traten 
mit der Zeit theoretische Lehrmeinungen auf, die Zweifel 

materielle Dinge. Jetzt im „Handb." (1. c. S. 501) verbessert, indem 
nur eventuell als Immaterialcapital erklärt. 
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anregen mussten. Sparsamkeit bedeutet doch jedmögliche 
Verminderung der Ausgaben. selbst Unterlassung von 
Zwecksetzungen, wenn die Mittel dafür nicht vorhanden 
sind oder anderen, wichtigeren Zwecken entzogen würden. 
Wenn jedoch der Staat in seiner Wirksamkeit productiv 
ist, so schafft er ja stets die Mittel seiner Thätigkeit sich 
selbst nachhinein, also kann jenes nicht gelten, und es 
müssen für jeden Staatszweck jeweils die Mittel beschafft 
werden. Damit war aber auch die Sparsamkeit ihres Nimbus 
entkleidet und man erklärte schliesslich, dass sie in der 
Finanzwirthschaft eine abgethane Grösse sei.*) In der 
That ist die Sparsamkeit losgelöst von dem Zusammen
hange mit der Werthung ein Unding, und mit Recht wusste 
man so mit ihr nichts mehr anzufangen, als man die in 
der Wirklichkeit mit Macht auftretende Notwendigkeit 
fortwährender Steigerung des Staatsaufwandes theoretisch 
zu rechtfertigen hatte. Allein in der Kostenwerthung kommt 
sie wieder zu Ehren und es ist nicht richtig, den Satz 
auszusprechen: „Jener Grundsatz (der Sparsamkeit) kann 
überhaupt .nicht die Bedeutung haben, dass eine (Staats-) 
Ausgabe unbedingt unterbleiben müsse.u Es kann letzteres 
in Folge der Werthung allerdings der Fall sein und ist 
gegenüber den Individualbedürfnisseu in der That von einem 
gewissen Punkte an stets der Fall. Die Kostenwerthung 
wird in dieser Hinsicht eben erst durch den wechsel
wirkenden Einfluss der collectivistischen Antheilswerthung 
in vollem Masse wirksam. Denken wir uns diese entfallen; 
supponiren wir eine Staatswirthschaft, die durchweg auf 
Güterproduction mit vorbehaltenem Vermögen und allen
falls auf Regalien beruhe, so würde, solange als nicht die 
Gesammtmenge der so gewonnenen Güter gegenüber den zu 
befriedigen gesuchten Collectivbedürfnissen knapp würde, 
die „Sparsamkeit" der Finanzwirthschaft jedenfalls viel zu 
wünschen übrig lassen. Nicht nur, dass immer alle Güter 
aufgebraucht würden, selbst sofern sie zum Theile ange-

*) Wagner, „Finanzw.«, 8. Aufl., I , §. 34. 
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nommener Massen in der Privatwirthschaft besser angewandt 
wären, sondern es würden auch manche minder wichtige 
Gemeinzwecke in Folge unökonomischer Güteraufwendung 
für die übrigen — wegen des zu Ende des vorigen Para
graphen bemerkten Umstandes geringerer Wirksamkeit des 
Werthes — zu kurz kommen. Die Kostenwerthung wäre 
eben eine minder sichere, minder dem Werthstande der 
Bevölkerung entsprechende. Die Thatsachen der Geschichte 
belegen dies, indem sie lehren, dass erst mit zunehmender 
Aufbringung der Staatsausgaben durch Abgaben die Oeko-
nomie der staatswirthschaftlichen Güterverwendung im Ein
zelnen mehr verwirklicht wird, wobei freilich die im vorigen 
Paragraphen bezüglich der Dienstvergütungen bemerkten 
Umstände mitspielen. 

§.61. Ertrag und Einkommen in der Collectivwirthschaft. 
Die noch erübrigenden Grundbegriffe bieten hinsichtlich 
ihrer collectivwirthschaftlichen Gestaltung keine Schwie
rigkeit mehr. Die beiden Erscheinungen des Ertrages und 
des Einkommens sind auch in ihrer staatswirthschaftlichen 
Form leicht und sicher zu erfassen, sobald man nur vor
erst darüber im Klaren ist, dass sie etwas von einander Ver
schiedenes darstellen. Der bekannte H e r m a n n - S c h m o l 
ler'sehe Einkommeusbegriff und die mit demselben voll
zogene Scheidung vom Ertrage erweist sich auch hier 
als haltbar und fruchtbar. Wenn die mit der erwähnten 
Begriffsbestimmung vollbrachte theoretische Leistung in 
der Doctrin zu ihrer vollen Bedeutsamkeit so lange nicht 
gelangen konnte, als man die ökonomischen Erscheinungen 
sämmtlich in Production aufgehen Hess, wird die differente 
Natur der beiden Dinge „Ertrag" und „Einkommen" in 
unserer Theorie vollständig ersichtlich. Wie schon aus 
§. 16 zu ersehen, begreift der Ertrag diejenigen Güter, 
welche das Ergebniss eines Productionsprocesses sind, 
Einkommen hingegen diejenigen, welche — gleichgiitig, ob 
neuproducirt oder, von früher her vorhanden — in einem 
vom Menschen für seine vorsorgliche Thätigkeit ins Auge 
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gefassten Zeitabschnitte zur Bedürfnissbefriedigung verfügbar 
erscheinen. Der Begriff des Ertrages erfasst die Güter 
mit Beziehung auf einen concreten Productionsprocess, 
der des Einkommens mit Beziehung auf eine gewisse Zeit 
der Bedürfnissvorsorge. Die den Ertrag bildenden Güter 
werden Gegenstand der Wirthschaft durch die im Augen
blicke ihrer Perfection neu einsetzende Werthung in Betreff 
derselben als Bestandtheil der derzeitigen Gesammtgüter-
menge und durch den Vergleich mit den Kosten, die das 
Einkommen innerhalb einer bestimmten Zeit bildenden 
Güter werden Gegenstand der Wirthschaft durch die 
Beziehung auf die Bedürfnissgestaltung des nämlichen 
Zeitraumes in dem Haushalte. Der Einkommensbegriff ist 
mithin in einer Hinsicht umfänglich weiter, als der Ertrags
begriff, denn er umfasst auch Güter, welche in dem Besitze 
des Wirthschaftssubjectes aus früheren Wirthschaftsperioden 
vorhanden sind, wie die Nutzungen dauerbarer Güter, 
sowie solche, die nicht aus einem Productionsprocesse dem 
Wirthschaftssubjecte zukamen, in einer anderen Hinsicht 
ist er enger, denn es geht vom Ertrage ausser dem Rein
ertrage nur noch ein anderer Theil des Bruttoertrages, 
nämlich die voraus v e r kauften Ertragsantheile, in das Ein
kommen ein. Wenn der Wirthschaftszustand der gleiche 
bleiben soll, müssen die in dem bezüglichen Productions
processe verbrauchten Capitalien wieder ersetzt, muss also 
ein Theil des Ertrages wieder zu Capitalgütern bestimmt 
werden und kann daher unter der bezeichneten Voraus
setzung von Seite des Unternehmers nur der nach diesem Ca-
pitalersatze (inclusive der vorausgekauften Ertragsantheile 
Anderer) verbleibende Rest seinem Einkommen zugewiesen 
werden. Wo jene Voraussetzung entfällt, wie wenn einem 
Wirthschaftssubjecte die Verminderung seines Capital-
besitzes ungeachtet ihrer Folgen gleichgiltig ist, dann in 
den Fällen, in welchen der Ertrag nicht ausreichend ist, 
den vollen Capitalersatz zu bieten, sondern wenn eben 
auch consumirt werden muss, was nicht Reinertrag ist, 
geht ausnahmsweise Bruttoertrag, d. h. Güter, welche den 
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Ertrag bilden ungeachtet des Minus ihres Werthes gegen
über den Kosten, ins Einkommen. Die vorausverkauften 
Ertragsanteile, genauer: die erlangten Preise für dieselben, 
bilden Einkommen der übrigen Theilnehmer an der Produc-
tion. *) Im Haushalte wird dann bestimmt, ob und in welcher 
Zeit das Einkommen ganz consumirt oder ob ein Theil 
desselben zur Vermehrung des Capitales verwendet wird. 

Der E r t r a g spielt sonach in der Staatswirthschaft 
nur eine untergeordnete Rolle, da in der Bethätigung der 
collectivistischen Verbände die Güterproduction stark im 
Hintergrunde steht. Das Wesen der bezüglichen Wirthschafls-
vorgänge ist aber auch, weil identisch mit dem der privat-
wirthschaftlichen, leicht erkennbar. Es setzt auch hier 
die Werthung jeweils nach dem actuellen Bedürfniss- und 
Güter-Stande von Neuem ein und es erfolgt der Vergleich 
mit den Kosten, welcher den Werth der den Reinertrag 
bildenden Güter als in einem gewissen Minimalmasse die 
Kosten übersteigend aufweisen soll. Wie bestimmt sich 
aber der Werth der Ertragsgüter in der Staatswirthschaft? 
Sofern collectivwirthschaftlich Güter erzeugt wurden, die 
gegen Gebrauchsgüter privatwirthschaftlich umgesetzt 
werden, wie das Getreide von Staats- etc. Domänen, die 
Producte der Forsten oder Bergwerke collectivistischer 
Verbände und dgl., offenbar nach dem tauschwirthschaft-
lichen Verkehrswerthe. Bei der collectivistischen Herstellung 
von unmittelbaren Gebrauchsgütern, wie Strassen, Waffen. 
Gebäude etc., tritt das im Vorhergehenden dargelegte Ver-
hältniss zwischen Antheils-undKostenwerthung, die speeifisch 
staatswirthschaftliche Werthungsform, ein, gerade so wie 
wenn solche Güter nicht vom Verbände selbst producirt, 
sondern nur eingetauscht werden. Da man überhaupt die 
Beschaffung solcher Güter unterlässt, wenn sie nach der 
Kostenwerthung zu hoch kommen, die Schätzung derselben 

*) Dass die vorausverkauften Antheile nicht als Reinertrag und 
doch als Einkommen erscheinen sollen, wird nur befremdlich, wenn 
man eben die Begriffe Einkommen und Reinertrag identificirt. 
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als Ertrag bei der Selbstproduction aber keine andere als 
eine momentane Bedeutung hat, nämlich um zu sehen, ob 
die eigene Herstellung oder der Ankauf ökonomischer ist, 
so fällt praktisch bei den thatsächlich hergestellten Gütern 
solcher Art die Schätzung als Ertrag mit den Kosten 
,. anderweitiger Anschaffung'* zusammen. 

Wichtiger, aber eben so leicht zu bestimmen, ist die 
Erscheinung des E i n k o m m e n s in der Staatswirthschaft. 
Das Einkommen der collectivistischen Verbände sind die 
innerhalb einer Wirthschaftsperiode zur Befriedigung von 
Collectiv - Bedürfnissen verfügbaren Gütermengen. Diese 
Güter scheiden sich von den zur Befriedigung von Indi-
vidualbedürfnissen verfügbaren aus und werden von den 
im Verbände wirthschaftenden Menschen jener Verwendung 
zugeführt. Sie treten daher ausserlich als Einkommen der 
Verbände gegenüber den Einzeleinkommen ihrer Mitglieder 
auf. Durch Gegenüberstellung des Privateinkommens ist 
die Erscheinung des collectivwirthschaftlichen Einkommens 
sohin unschwer näher zu charakterisiren. 

Gegenüber den Privateinkommen ist das öffentliche 
Einkommen, gleich wie diese untereinander, entweder ur
sprüngliches oder abgeleitetes. Ursprüngliches, d. i. ent
weder Ertrag eigener Troduction oder die Nutzungen 
dauerbarer Gebrauchsgüter, welche in der concreten Wirth
schaftsperiode genossen werden.*) Wenn ein dauerbares 
Gut producirt wurde, so geht selbstverständlich, obschon 
dasselbe in seiner Gänze Ertrag war, nur die entfallende 
Nutzung in das jeweilige Einkommen ein. Das abgeleitete 
Collectheinkommen ist dasjenige, welches nicht aus dem 
Collectiveigenthum des Verbandes selbst stammt, sondern 
aus dessen Beziehungen zu anderen Verbänden oder den 
umschlossenen Privatwirtschaften. 

*) Letztere bilden im Wesentlichen das,was Hermann (Staatsw. 
Unters, 2. A, S. 60) den „versteckten Staatsbedarf' genannt hat; es 
ist das ganz das Nämliche wie die Nutzungen des „Gebrauchsver-
vermögens" in der Privatwirtschaft. 
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Das ursprüngliche Einkommen zeigt also für Staats-
wirthschaft und Privatwirthschaft in Allem die gleiche Er
scheinungsform, das abgeleitete in den beiden Wirtschafts
gebieten diejenige Verschiedenheit des Ursprungs, welche 
in den eigenartigen Socialbeziehungen der beiden Gebiete 
gelegen ist. Das Einkommen der letzteren Art weist daher 
in der Staatswirthschaft specifische Erscheinungsformen 
auf, während bezüglich des Einkommens erstgedachter Art 
die erwähnte Uebereinstimmung mit den Erscheinungen 
der Privatwirthschaft dahin führte, dieses staatswirthschaft-
liche Einkommen als „privatwirthschaftliches" oder Privat
einkommen der collectivistischen Verbände zu bezeichnen. 

Das specifisch „staatswirthschaftliche" Einkommen kann 
entweder aus anderen collectivistischen Verbänden stammen, 
(z. B. im Kampfe gewonnen oder gewidmet sein etc.) oder 
den Privatwirtschaften entnommen sein, welche ständig 
oder vorübergehend von dem Verbände umschlossen sind. 
Im letzteren Falle, welcher heutzutage das regelmässige spe
cifisch staatswirthschaftliche Einkommen ausmacht, fliesst 
dieses entweder aus dem Einkommen der Privatwirtschaften, 
ob die Privateinkommen nun ursprüngliches Einkommen 
sind oder nicht, oder aus dem Vermögen von Privatwirth-
schaftssubjeeten (im Gegensatze zum Einkommen). Unter
geordnete Verbände können übergeordneten gegenüber in 
dieser Hinsicht wie Privatwirthschaftssubjecte erscheinen, 
während sie von ihren Mitgliedern ein Collectiveinkommen 
beziehen. 

Insofern Collectiveinkommen dem Vermögen von Privat-
wirthschafts8ubjecten entstammt, kehrt auch die Eigen
tümlichkeit des Einkommens hier wieder, dass es, indem 
es den zur Bedürfnissbefriedigung verfügbaren Güterbestand 
des Empfängers darstellt, nicht nothwendig eben neu ge
wonnene Güter allein umfassen muss, sondern auch einen 
aus früheren Productionsperioden überkommenen Güter-
vorrath erfassen kann. Selbstverständlich darf letzteres, 
wenn die "Wirthschaft nicht zurückgehen soll, regelmässig 
nur in untergeordnetem Masse und in grösserem Umfange 
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ganz ausnahmsweise Platz greifen. Die Verwandlung von 
Privatvermögen in staatswirthschaftliches Einkommen liegt 
vor: erstens in Fällen, in welchen sich solches entgegen 
andersgearteter Absicht ereignet. So, wenn Steuern, welche 
nach Intention der Gesetzgebung aus dem Einkommen ent
richtet werden sollen, thatsächlich das Vermögen gewisser 
Wirthschaftssubjecte treffen; es ist dies ein Ereigniss, 
welches nicht ohne Analogie in der Privatwirtschaft dasteht, 
wie z. B. Unternehmerverluste, in Folge welcher Capi-
talisten oder Arbeiter Einkommen, ursprüngliches Ein
kommen, bezogen haben, das in Wahrheit eine Minderung 
des Capitales des Unternehmers darstellt. Zweitens kommt 
das obgedachte Resultat in einem gewissen Umfange auch 
beabsichtigt vor, und zwar entweder auf Grund eines 
collectivistischen Werthungsvorganges oder nicht. Das 
Erstere bei Aufopferung von Volkscapital in Fällen ausser
ordentlichen Bedarfes für Collectivzwecke, z. B. excep-
tionelle Vermögenssteuern in Kriegsnöthen. Das Letztere 
führt uns auf einen speciell hervorzuhebenden Punkt. Der 
Collectivismus bringt es mit sich, dass Privatvermögen 
oder Bestandtheile solcher, bezüglich welcher die Beziehung 
zur Befriedigung von Individualbedürfnissen ihrer Besitzer 
aus einem Grunde in Wegfall kommt, der nicht in con-
creter Beziehung auf Collectivbedürfnisse gelegen ist, der 
Gesammtheit zufallen, die sie sohin zur Befriedigung von 
Collectivbedürfnissen verwendet. Diese eventuelle allgemeine 
Beziehung von Privatvermögen auf Collectivbedürfnisse ergibt 
eine besondere Classe des specifisch staatswirthschaftlichen 
Einkommens, zu welcher zählen: herrenlos gewordene Güter, 
Erbmassen, soweit nicht individualistische Erbfolge Platz 
greift*), Vermögensstrafen u. dgl. Mit Widmungen indi
vidualistischen Altruismus waren solche, etwa als „Anfall", 
in eine specielle Kategorie des collectivistischen Einkommens 
zusammenzufassen, da diese Güterzuflüsse bei ihrer, zwar 
unregelraässigen, aber doch periodischen Wiederkehr und 

*) Vgl. oben §. 25. Die Erbsteuer bleibt daneben als eine aus 
praktischen Gründen gerechtfertigte Steuerart bestehen. 

Sax, Staatawirtlischaft. 9 j 
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ihrem nicht belangreichen Betrage der Befriedigung von 
Collectivbedürfnissen in der jeweiligen Wirthschaftsperiode 
zuzuwenden sind. 

Fälschlich wurden die durch Creditbenützung jeweils 
erlangten Güterzuflüsse als Einkommen der Verbände 
classificirt. Denn der Umstand, dass die betreffenden Güter 
angeliehen werden müssen, ist ja gerade der Beweis, dass 
sie den Verbandsgliedern für Collectivbedürfnisse zur Zeit 
n i ch t verfügbar sind. Sie sind nur verfügbar als privatwirth-
schaftliche Capitalien, also mit Rücksicht auf künftige Indi-
vidualbedürfnisse — sei es von Mitgliedern des Verbandes 
oder Aussenstehenden — und sie können daher höchstens 
in buchhalterischem Sinne, als Eingänge, Einkommen ge
nannt werden. Ihre Verwendung für Collectivzwecke be
deutet entweder eine Capitalsanlage oder, soweit sie zur 
Befriedigung reiner Collectivbedürfnisse erfolgt, die Ante-
cipirung künftigen Einkommens. Dies führt uns zum nächsten 
Punkte. 

§. 62. Der öffentliche Haushalt. Gleichwie in der 
Privatwirthschaft erscheint schliesslich auch in der Staats-
wirthschaft die allgemeine Kategorie des Haushaltes. Auch 
die im collectivistischen Verbände und in Beziehung auf 
dessen Zwecke wirthschaftenden Menschen nehmen eine 
planmässige zeitliche Anpassung der Bedürfnissäusserung 
und der Einkommensgewinnung, rücksichtlich der eben 
genannten Zwecke, vor, welche die auf Grund des ökono
mischen Erfahrungsmateriales vor sich gehende Einleitung 
und Ausführung desjenigen bedeutet, was der Werth je 
nach der actuellen Sachlage anzeigt. Der Mensch reflectirt 
über seine eigenen Sensationen und deren Effecte in seinem 
Handeln; so auch auf dem Gebiete der Wirthschaft in 
Betreff der Sensationen, welche wir bei dem Bedürfnisse, 
der Arbeit und dem Werthe kennen lernten, und das Ver-
hältniss dieser Reflexion zu jener Sensation ist kein anderes, 
als welches sonst zwischen beiden obwaltet. Der in der 
letzteren gelegenen Motivation des Handelns erwächst da-
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durch eine Unterstützung, die scheinbar zu einer selbstän
digen Ursache wird. In solchem Sinne erblicken wir im 
Haushalte das durch die Reflexion vermittelte, bewusste 
Handeln des Menschen, betreffend die unter vollausnutzen
dem Gütergebrauche erreichbare gedeihlichste Bedürfniss
befriedigung durch zeitliche Regelung von Consum und 
Einkommen. Bei dem Verhältnisse der Collectivwirthschaft 
zur Privatwirthschaft kleidet sich dies natürlich gleichfalls 
in collectivistischen Güter-Eingang und -Ausgang gegen
über anderen Verbänden und den Privatwirthschaften. Als 
ö f f en t l i che r Haushalt, insbesondere S t a a t s h a u s h a l t . 
ist der Begriff bekanntlich ein der Theorie bereits geläufig 
gewordener Terminus. Die praktischen Lehren der neueren 
Finanzwissenschaft über die Deckung des Staatbedarfes 
gründen sich hierauf und es ist nicht schwer, in den be
züglichen Massnahmen die verschiedenen Fälle des mit dem 
Begriffe generell umschriebenen wirthschaftlichen Handelns 
nachzuweisen. 

Es zeigt sich, dass die Privatwirthschaft und die 
Staatswirthschaft hier im Wesentlichen vollständig überein
kommen. Ziehen wir daher die erstere zum Vergleich heran, 
was um so zweckmässiger ist, als eine praktisch richtige, 
doch theoretisch missverständliche Lehre Entgegengesetztes 
behauptet. 

.Der Privatwirth vollzieht jene zeitliche Ausgleichung 
von Güter-Erwerb und -Bedarf zuvörderst durch Befolgung 
des Grundsatzes, regelmässig wiederkehrendes Einkommen 
den regelmässig auftretenden Bedürfnissen zuzuführen und 
das eine soweit möglich nach dem andern zu richten, un
regelmässiges, sog. ausserordentliches. Einkommen hingegen 
unregelmässigen, ausserordentlichen Bedürfnissen, sei es 
gleichzeitigen, sei es solchen der Vergangenheit oder Zukunft, 
zuzuwenden. Zugleich ist es sein Bestreben, einer voraus
sichtlichen Aenderung in dem Umfange der regelmässigen 
Bedürfnisse, hauptsächlich soweit solche die auf den höchsten 
Intensitätsstufen stehenden betrifft, das Einkommen des 
zukünftigen Zeitraumes dieser Bedarfsgestaltung durch 

24* 
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rechtzeitige Vorkehrungen anzupassen. Es gibt Bedürfniss
arten, welche, obschon continuirlich, oder regelmässig wieder
kehrend, doch zeitlich ein verschiedenes Mass annehmen, 
insbesondere in der Zukunft gegenüber dem gegenwärtigen 
Zeitpunkte des ökonomischen Handelns eine Steigerung 
aufweisen und so gleich neu hinzutretenden den Bedürfniss
stand erweitern; z. B. Bedürfnisse des Alters oder das der 
Ernährung einer anwachsenden Familie, bis die neuen 
Glieder, wirthschaftlich selbständig geworden, für sich 
selbst sorgen, d. h. die betreffenden Gütermengen selbst 
gewinnen. Für diese Zeit künftigen gesteigerten Bedarfes 
sorgt der ökonomisch vorgehende Privatwirth, indem er 
bereits in der Gegenwart der Bedürfnissbefriedigung Güter
mengen vorenthält, welche er, inzwischen produetiv ange
wandt und somit weiter vermehrt, für die Zeit des künftigen 
Bedarfes aufbehält. 

Es ereignet sich, dass einzelne Bedürfnisse sporadisch 
auftreten, die eine so bedeutende Gütermenge absorbiren, 
dass die übrige Bedürfnissbefriedigung zur selben Zeit 
leiden müsste, wenn dieselbe mittels des Einkommens der 
nämlichen Periode bewerkstelligt würde. In solchen Fällen 
nimmt der Privatwirth, sofern nicht ausserordentliches Ein
kommen von der Vergangenheit oder Gegenwart zur Ver
fügung steht, eine Vertheilung der Aufbringung der für 
die gedachten Bedürfnisse erforderlichen Gütermenge auf 
eine längere Zeit vor; durch das bekannte Mittel des 
Credites. Wenn Jemand etwa eine schwere Krankheit durch
zumachen hat, deren Wiederkehr höchst unwahrscheinlich 
ist und deren Kosten von seinem gleichzeitigen Einkommen 
eine so belangreiche Quote wegnehmen würden, dass die 
übrige Bedürfnissbefriedigung auf ein abnorm niedriges 
Mass herabgedrückt werden müsste, so zieht der Betreffende 
vor, anstatt einer so empfindlichen Einschränkung seiner 
Bedürfnissbefriedigung während der gegebenen Zeit, auf 
eine längere Periode hinaus eine Reduction seiner zur 
Befriedigung gelangenden Bedürfnisse, aber jener minderer 
Intensität, vorzunehmen; die mittels Credit beschafften, 
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Güter ermöglichen ihm die Aufrechthaltung einer ange
messenen Lebensführung in der Gegenwart, die zur Ver
zinsung und Rückerstattung des Darlehens erforderlichen 
Güter werden der Bedürfnissbefriedigung der Zukunft, aber 
eben weiter zurückstehenden Bedürfnissen, entzogen. Das 
Gleiche tritt ein, wenn eine vorübergehende Anschwellung 
des normalen Bedürfnissstandes in den höheren Intensitäts-
praden nicht die entsprechende Einkommensgestaltung vor
findet. War in solchen Fällen durch Creditbenützung das 
iür die Bedürfnissbefriedigung erübrigende Einkommen nach
folgender Zeiträume geschmälert worden, so tritt dann 
bei Einflüssen ausserordentlichen Einkommens die Beziehung 
desselben auf solche Bedürfnisse der Vergangenheit in der 
Schuldentilgung ein. 

Weiters zählt hieher der Fall, dass ein Wirthschafts-
subjeet zu einer Production Capital benöthigt Würde dieses 
durch Umwandlung von Gebrauchsgütern von ihm gebildet 
werden, so würde er seiner Bedürfnissbefriedigung während 
eines kürzeren oder längeren Zeitraumes Güter entziehen 
und dadurch jene um künftigen Gütergewinns willen unver-
hältnissmässig einschränken, während gleichzeitig in anderen 
Privatwirtschaften solche Güter zur Verwendung als Capital 
parat sind. Das Anleihen dieser Capitalgüter behebt jene 
Eventualität, da ja im Preise der Producte die für das 
Capital gezahlten Preise hereinkommen, und bewirkt in 
beiden Wirtschaften eine \bgleichung der gegenwärtigen 
mit der zukünftigen Bedürfnissbefriedigung. In diesem, wie 
in den anderen Fällen erfolgt allgemein ein durch Ueber-
legung geleitetes Handeln, welches mit der concreten Werth-
bildung im Bereiche der einzelnen Wirthschaft durchaus 
harmonirt, als Execution der Anzeige des Werthes sich 
darstellt. 

Dazu kommt endlich das Verhältniss, in welchem die 
Bedürfnissbefriedigung durch dauerbare Güter und durch 
verbrauchliche erfolgt. In demselben Masse, in welchem 
dauerbare Güter mit ihren Nutzleistungen künftigen Be-
dürfnissacten zu Gute kommen, schränken sie die gegen-

file:///bgleichung
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wärtigen ein, weil ja der Werth der künftigen Nutzlei
stungen im Werthe des dauerbaren Gutes eingerechnet 
ist und die diesem Werthplus entsprechenden Giiterquan-
titaten derzeitiger Verwendung für andere Bedürfnisse 
entzogen werden. Mit Recht wird daher auch, wenn das 
Mass solcher Wirkung je nach dem Vermögensstande des 
betreffenden Wirthschaftssubjectes nicht ein zu geringfü
giges ist, von Seite des letzteren nur der Werth der jewei
ligen Nutzleistungen der dauerbaren Güter der Bedürfniss
befriedigung der Gegenwart zugerechnet und die Beschaffung 
dauerbaver Güter niemals in der Weise vorgenommen, dass 
durch sie der gleichzeitigen Bedürfnissbefriedigung durch 
verbrauchliche Güter ein unerwünschter Abbruch geschehe. 
Man beschafft das dauerbare Gut entweder im Wege des 
Credites oder aus dem Capitale, sofern durch die Schmä
lerung des letzteren nicht das Einkommen an anderen 
Gütern zu sehr eingeschränkt wird ; andernfalls acquirirt 
man jeweils nur die concreten Nutzungen des dauerbaren 
Gutes. Beispiel: Ankauf eines Wohnhauses, welcher aus 
den nicht zur sonstigen Bedürfnissbefriedigung bestimmten 
Gütern bestritten wird, bzw. Hausmiethe. 

Im Wesen das Nämliche zeigt sich in der Staats-
wirthschaft. Der Unterschied, welcher obwaltet, ist nur ein 
gradueller: Die Zeiträume, auf welche und innerhalb 
welcher jene Abgleichung vorgenommen wird, sind weit 
grössere als in der Privatwirthschaft. Während in letzterer 
mit dieser die Lebensdauer eines Individuums doch nur in 
einer untergeordneten Minderzahl von Fällen überschritten 
wird, erstreckt sich dieselbe vermöge der umfassenden 
Weite des collectivistischen Bandes bis auf viele Genera
tionen; so weit, dass man sogar schon von einer „Ewigkeit" 
des Staates gesprochen hat. 

Vor allem sind die C o l l e c t i v b e d ü r f n i s s e 
grossentheils r ege lmäss ige , sei es continuirliche, sei es 
intermittirende, aber ständig wiederkehrende. Im Allge
meinen wird — eben wegen dieser Dauer und steten 
Wiederkehr — jede Gegenwart für dieselben in vollem 
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Masse sorgen, indem das regelmässige Einkommen des 
Verbandes auf die entsprechende Höhe gebracht wird. Es 
können aber auch ausnahmsweise Falle eintreten, dass ein 
Theil auf künftige Bedarfsperioden übertragen wird, ent
weder weil das Mass dieser Bedürfnisse vorübergehend 
eine ungewöhnliche Ausdehnung erfuhr oder die verfüg
baren Güter eine ungewöhnliche Einschränkung erlitten, 
z. B. durch wiederholte Missernten etc., so dass die Be
friedigung anderer Collectiv- und der Individualbedürfnisse 
momentan zu erheblich reducirt werden müsste, wenn man 
nicht zu jenem Mittel greifen wollte. Der Fall einer 
vorauszusehenden transitorischen Anschwellung des Collcc-
tivbedarfes und somit eine vorsorgliche Einkommensanpas
sung ist wohl selten, kann aber immerhin, weniger freilich 
beim Staate als bei den untergeordneten Verbänden, vor
kommen. 

Da die Befriedigung der regelmässigen Collectiv-
bedürfnisse in letzter Linie wesentlich auf den regel
mässigen Einkommen der Privatwirthschaften ruht, so muss 
die Collectivwirthschaft in dieser Hinsicht die Verschieden
heiten der Privatwirthschaften genau beachten, um die 
Entnahme der diesen für jene Bedürfnisse verfügbaren 
Güter nach den Terminen des Einkommensbezuges, also 
nach der Haushaltsführung der diversen Privatwirthschaften, 
einzurichten (directe und indirecte Steuern!). 

Sodann sind gerade auf dem Gebiete der Collectiv
wirthschaft Fälle u n r e g e l m ä s s i g e r Bedürfnisse nicht 
selten, welche sehr b e d e u t e n d e Gütermengen absorbiren. 
Diesen werden zunächst ausserordentliche Einkommen zu
gewendet, soweit solche zu Gebote stehen, z. B. Auf
bewahrung von im Kriege gewonnenen Gütern für solche 
Eventualitäten. Sofern solche Güterzuflüsse nicht vorhanden 
sind oder nicht zureichen, ist dann die Repartirung über 
eine entsprechende Reihe von Zeiteinheiten der Haushalts
führung unumgänglich. Das Wieweit ist freilich — ebenso 
wie bei geringerem Gütererforderniss das Ob — durchaus 
eine Frage des Masses und damit eine quaestio facti. Die 
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gedachte Vertheilung kann auch eine vorsorgliche sein. 
Auch die Collectivwirthschaft kann in Voraussicht derartiger 
Bedürfnisse Gütermengen in der jeweiligen Gegenwart 
anderen Bedürfnissbefriedigungen vorenthalten, sei es dass 
sie „thesaurirt", sei es dass sie sich in der Aeusserung anderer 
Collectivbedürfnisse einschränkt und die Staatsangehörigen 
dadurch in ihrem Gütervermögen stärkt, weil weniger in 
Anspruch nimmt, so dass sie im Zeitpunkte des ausser-
gewöhnlichen Bedarfes dann zu erhöhten Abgaben von 
Gütern für die Collectivzwecke ohne Schädigung ihrer indi
viduellen Lebensführung fähig sind. 

In der Kegel wird wohl die Vertheilung pro futuro 
Tlatz greifen. Der Hauptfall ist selbstverständlich der der 
Kriegsauslagen. Es gehören hieher aber auch diverse Hilfe
leistungen oder sonstige „Verwendungszwecke", altruistische 
Hingaben ungewöhnlichen Umfanges und außergewöhnlichen 
Anlasses. Wenn die Bedürfnissbefriedigung, die private und 
collcctive, nicht darunter leidet, kann immerhin die Auf
bringungin der Gegenwart allein erfolgen, z.B. bei kleinen 
Kriegen, die sich vielleicht öfter erneuern, wie in Colonial-
ländern, oder bei Hilfsactionen. Erst bei grösserer Aus
dehnung der notwendigen Güterverwendung tritt da die 
Heranziehung der Zukunft ein. Auch ausserordentliches 
Einkommen derselben wird dann angemessen zur Nach
deckung solcher Bedürfnisse der Vergangenheit, durch 
Schuldentilgung, verwendet. 

Dass die Collectivwirthschaft in Hinsicht auf Pro-
ductionsvorgänge, welche sie durchführt, behufs Capi ta l 
beschaff ung in ganz gleicher Weise vorgeht wie die 
Privatwirtschaft, ist einleuchtend und bekannt. Der Fall, 
dass die Gemeinwirthschaft zu dem Ende den von ihr. um
schlossenen Privatwirtschaften Gebrauchsgüter entzieht, 
indem sie die betreffenden Mittel durch Abgaben aufbringt, 
kann nur ganz vereinzelt bei bedeutendem Volksreichthume 
Ökonomisch ermöglicht sein. 

Endlich macht die Verwendung d a u e r b a r e r G ü t e r 
das gleiche Vorgehen wie das oben von der Privatwirth-
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Schaft erwähnte nothwendig. Nur wird einleuchtend die 
Erwerbung einzelner Nutzleistungen solcher, die Miethe, 
die untergeordnete Massregel sein, namentlich beim Staate, 
dio Beschaffung mittels Verwandlung von Capitalien in 
solche von dem factischen Vorhandensein von Capital-
gütern abhängen, und daher die Anschaffung vermittels 
des Credites die Regel bilden. Auch hier ist wieder nur 
von belangreicherer Giiterabsorption im Momente der jewei
ligen Gegenwart die Rede. Kleinere Gütermengen der in 
Rede stehenden Art, insbesondere deren Anschaffung sich 
fortwährend wiederholt, werden praktisch den verbrauch
lichen Gütern gleichbehandelt. Denn ob man andernfalls 
in jedem Jahre die Summe der Werthe der auf dasselbe 
entfallenden Nutzleistungen dauerbarer Güter berechnet oder 
den Werth der in ihm neubeschafften solchen Güter allein 
demselben zurechnet, kommt — höchstens mit einer, die 
Bedürfnissbefriedigung nicht im geringsten alterirenden 
Differenz — auf das Nämliche hinaus. Die compensirende 
Buchung der Praxis erstreckt sich auch auf die Neu
anschaffungsrücklagen. So werden in dem Haushalte des 
Staates die von Jahr zu Jahr nothwendigen „gewöhnlichen" 
Neubauten dem betreffenden Jahre zugerechnet anstatt 
der Verzinsung und der Amortisation des Werthes der 
bestehenden Bauten, weil sich das praeter propter gleich
stellt und auf diese Weise eine Vereinfachung der Rech
nung ergibt. Sachlich wird dadurch nichts geändert. 

Unter verbrauchliche Güter im Gegensatze zu dauer
baren sind hier in Beziehung auf die Haushaltsführung 
nicht nur solche gerechnet, welche mit einem einzigen 
Nutzungsacte consumirt werden, sondern auch solche, 
welche, obschon eine Reihe von Nutzungsarten gestattend, 
doch noch innerhalb e ine r Einkomm e n s p e r i o d e auf
gebraucht werden. Nur Güter, doren Nutzungsfähigkeit 
darüber hinausreicht, sind in vorliegender Beziehung dauer
bare Güter, auf welche das Obige Anwendung findet. Es 
wäre vielleicht angezeigt, das Verhältniss durch eigene 
Namen zu kennzeichnen, um einer Verwechslung mit dem 
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allgemeinen Sinne dieser Güterclassenbezeichnung vorzu
beugen. 

Die vorstehende Uebersicht lehrt in der That, dass die 
wirtschaftliche Kategorie des Haushaltes in der Collectiv-
wirth8chaft identisch wie in der Privatwirtschaft sich vor
findet, wobei nur die Formverschiedenheit und insbesondere 
der Unterschied der Zeiträume, auf welche sich die wechsel
seitige Anpassung von Einkommen und Bedürfnissbefrie
digung ausdehnt, in Betracht kommt. Das ist eine für die 
Kunstlehre der Finanz sehr wichtige Einsieht, mit deren 
Hilfe auch gar manche Sätze der Finanzlehre, die entweder 
Naivetäten oder falsche Postulate sind, auf ihre wahre Be
deutung zurückgeführt oder richtiggestellt werden können. 
Solches im Einzelnen durchzuführen, kann hier nicht unsere 
Absicht sein. Einige Hindeutungen mögen genügen. So 
wird z. B. der bekannte Satz der neueren Finanzschrift
steller, dass in der Privatwirthschaft dio Ausgaben sich 
nach den Einnahmen, in der Staatswirthschaft die Ein
nahmen nach den Ausgaben zu richten hätten — eine 
Thesis, auf welche man sich als eine besonders bedeut-
sameiPointe nicht wenig zu Gute that — einfach hin
fällig. Bezüglich des Privathaushaltes ist der ausgespro
chene Grundsatz zwar nicht auf jede einzelne Einkommens
periode bezogen richtig, aber doch für den Durchschnitt 
kurzer Zeiträume, wie eben solche sich im Leben des 
Individuums abspielen, zutreffend, aber auch eine Selbst
verständliche^. Die Beobachtung des nämlichen Grund
satzes seitens der Staatswirthschaft kann offenbar je in 
den einzelnen Haushaltsperioden und selbst einer kleineren 
Anzahl solcher nicht erfolgen, weil dieselbe mit langen 
Zeiträumen rechnet, wie sie ihr eigen sind. Auf jene 
Zeitabschnitte bezogen, muss daher selbstverständlich das 
Gegentheil gelten, jene Formel aber sagt das letztere ganz 
allgemein aus und sagt damit etwas total Unrichtiges. Die 
tendenziöse Spitze der Formel, die wir nach dem bei der 
Kostenwerthung (S. 363) Besprochenen zu beurtheilen wissen, 
war also nur mittels einer scientifischen Naivetat möglich. 
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Nicht minder ist uns jetzt das Sophisma klar, welche* 
der von einzelner Seite aufgestellten Forderung zu Grunde 
hegt, für jede über den Rahmen des regelmässigen Be
darfes herausgehende Staatsausgabe den Credit zu be
nutzen. Die Praxis nennt sowohl die Beschaffung von 
Capitahen und von dauerbaren Gebrauchsgutern als die 
Guteraufwendung für unregelmassige Collectivbedurfnisse 
»ausserordentliche" Ausgaben. Nun ist die Creditbenut

zung für die erstgedachten Zwecke stets ökonomisch richtig, 
folglich — schloss man — auch in dem letzteren Falle 
Das ist eben ein Trugschluss; es können unter Umstanden 
auch unregelmassige Collectivbedurfnisse, wie wir sahen, 
durch laufendes (ad hoc erhöhtes) Einkommen gedeckt 
werden, aus dem Umstände, dass der gleiche Name ge
braucht wird, folgt noch nicht die sachliche Identität Die 
Productions- und die Productivitatstheone, welche aus dem 
Aufwände der letztgedachten Art dann sogar eine Capi-
talsanlage machen, müssen vollends die Unterlassung einer 
solchen ausserordentlichen Ausgabe mit Rucksicht auf die 
Kosten negirenl Auch der bekannte Satz zu Gunsten der 
Staatsanlehen gegenüber der Besteuerung: dass jene die 
Capitahen dort nehmen, wo sie sind — diese, wo sie nicht 
sind — erweist sich als eine falsche Verallgemeinerung. 
Richtig ist, dass durch eine Creditbenutzung nach den 
Grundsätzen des Haushaltes vermieden wird, Guter aus 
den Privatwirtschaften zu entnehmen, welche diesen je 
zur gegebenen Zeit für Collectivbedurfnisse nicht verfügbar 
sind, wahrend die Guter, welche durch Creditbenutzung 
(behufs Uebertragung der erforderlichen Guterentnahmen 
auf die Privatemkommen der Zukunft; derzeit beschafft 
werden, den betreffenden Privatwirtschaften, eben als 
Capitahen, gerade nicht zur Befriedigung ihrer Individual-
bedurfnisse nothig, also verfugbar sind. Aber daraus folgt 
nicht, dass Guter, welche durch ökonomisch richtige öffent
liche Abgaben (auf Grund der collectivistischen Werthung) 
den Indmdualwirthschaften entnommen werden, diesen 
nicht verfugbar waren, im Gegentheil, sie sind dies für 
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Collectivbedlirfnisse. Die neuesten Finanzlehren, vornehmlich 
Wagner und Schaeff le , haben die Einseitigkeiten frü
herer Doctrinen corrigirt, indem sie auf den Unterschied 
hinwiesen, welcher innerhalb der ausserordentlichen Aus
gabe obwaltet, und auch die vorsorgliche Güterbereithaltung 
betonten. Die im Wesentlichen übereinstimmenden prak
tischen Lehren der beiden Autoren, die im Ganzen unbe
dingt zu acceptiren sind, erhalten mit Vorstehendem erst 
die zureichende Erklärung. 

In diesem collectivistischen Haushalte spielt sich, an 
und für sich betrachtet, eine gewiss erhebende Erscheinung 
ab: eine gemeinschaftliche Lebensführung nicht nur von 
Millionen einander individuell fernstehender Zeitgenossen, 
sondern auch verschiedener, oft ferner, Generationen. Das 
Gleichgewicht der zahllosen Collectiv- und Individual-
bedürfnisse in so weiten Grenzen des Raumes und der 
Zeit wird dadurch mit dem höchsten Grade menschlicher 
Vollkommenheit erhalten. Und das durch die nämlichen 
psychischen Kräfte, welche die kleinste, unscheinbarste 
Singularwirthschaft leiten. In der Erkenntniss dieser Iden
tität liegt nicht nur die Bürgschaft richtiger Erklärung 
der äusserlich so mannigfach gestalteten Phänomene, son
dern gewiss auch der volle geistige Genuss, welchen die 
wissenschaftliche Ergründung dieser Dinge zu bieten vermag. 
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Die collectivistischen Zwecksetzungen. 

§. ti3. Verschiedenartigkeit der collectivistischen Zweck
setzungen nach Inhalt, Umfang nnd dem Verhältnisse zu den 
berührten Individuen. In den vorstehenden Abschnitten haben 
wir die ökonomische Bedingtheit des collectivistischen Lebens 
untersucht und gefunden, dass die bezüglichen Handlungen 
der Menschen, Acte der Staatswirthschaft, auf den einfachen 
Elementen alles Oekonomischen in gleicher Weise beruhen 
wie die privatwirtbschaftlichen Vorgänge. Es war dies der 
allgemeine Theil unserer Aufgabe. Nunmehr gilt es, die 
staatswirthschaftlichen Erscheinungen des Näheren zu un
tersuchen und die Besonderheiten ursächlich festzustellen, 
welche in dem weiten Bereiche derselben zu bemerken sind. 
Nicht nur die allgemeinste Uebereinstimmung ihres Wesens, 
sondern auch die innerhalb desselben vorfindliehen Unter
schiede, welche die Masse der Phänomene wieder in eine 
Anzahl von Gruppen mit je gemeinsamen Merkmalen zu 
scheiden veranlassen, erheischen wissenschaftliche Erklärung 
auf der vorangestellten Basis. 

Für die Zwecke der Untersuchung war es vorerst nicht 
geboten, die collectivistischen Zwecksetzungen weiterhin in 
solcher Weise zu sondern. Es handelte sich zunächst um 
den Gegensatz zu den privatwirthschaftlichen Lebenser
scheinungen. An dieser Stelle wird es nun erforderlich, den 
Unterschieden innerhalb der Collectivlebenserscheinungen 
dadurch näher zu kommen, dass wir die Verschiedenheiten 
in Betracht nehmen, welche die collectivistischen Zweck -
Setzungen aufweisen. Es ist einleuchtend, dass sich nach 
den Eigentümlichkeiten der collectivistischen Lebenszwecke 
auch die Verbände gestalten und die Massnahmen richten 
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müssen, welche die bezüglichen Verbände zur Realisirung 
der gesetzten Zwecke ergreifen. 

Das Untersuchungsfeld, welches wir hiemit betreten, 
ist ein sehr reiches und es kann nicht erwartet werden, 
dasselbe hier sofort in abschliessender Weise bearbeitet 
zu finden. Die Absicht kann nur sein, die wichtigsten der 
wahrzunehmenden Unterschiede vorerst einmal im Ueber-
blicke festzustellen, wobei die nähere Ausführung und 
kritische Ueberprüfung getrost dem weiteren Ausbaue des 
neuen Tractes unseres Wissensgebäudes überlassen bleiben 
kann. Diese Untersuchungen werden auch später vielleicht 
in einem System der theoretischen Staatswirthschaft an 
eine andere Stelle zu setzen sein, wenn die Identität des 
generellen Wesens der staatswirthschaftlichen Phänomene 
mit dem der übrigen ökonomischen Erscheinungen allgemein 
erkannt und anerkannt, und es folglich nicht mehr erfor
derlich sein wird — wie es in vorliegendem Buche geschehen 
musste — den bezüglichen Nachweis allem voranzustellen. 

Das Mittel der Durchführung systematischer wissen
schaftlicher Beobachtungen solcher Art, welche dann die 
Behelfe der Induction bilden, sind bekanntlich die Ein-
theilungen, resp. Classificationen. p]s wird also eine Grup-
pirung der betreffenden Erscheinungen nach diversen Ein-
theilungsgründen und Classenmerkmalen vorzunehmen sein. 
Mit Vermeidung der unerquicklichen Schulmanier sollen 
hiebei nur diejenigen Attribute in's Auge gefasst werden, 
welche sich zweifellos als die für unsere Zwecke relevan
testen erweisen. Hieher zählen die Verschiedenheiten, welche 
die collectivistischen Lebensäusserungen nach dem Gegen
stande der Zwecksetzung, nach der Ausdehnung des Zweck
bereiches und nach dem Masse der Participation der 
collectivistisch verbundenen Individuen an dem Gesammt-
zwecke zeigen: Eintheilung der collectivistischen Zweck
setzungen nach ihrem I n h a l t e , ihrem Umfange und 
nachdem V e r h ä l t n i s s e zu den berührten Ind iv iduen . 
Wie invorhinein leicht einzusehen, stehen diese Unterschiede 
in einem gewissen Zusammenhange, indem Zwecke gewisser 
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Art nur je in einem bestimmten Umkreise sich ergeben und 
Zwecke verschiedenen Inhaltes auch die von dem bezüg
lichen Verbände umschlossenen Individuen in abweichendem 
Masse betreffen können. Dem braucht indess nicht weiter 
nachgegangen zu werden, da die gedachten Zusammenhänge 
sich von selbst aufdrängen. 

Am mindesten heischen Erörterung die Unterschiede 
hinsichtlich des Inhaltes der Collectivbethätigung; denn 
weder theoretisch noch praktisch herrscht über den Punkt 
im Allgemeinen heutzutage mehr eine Meinungsverschie
denheit. 

§. 64. Oekonomische und ausserökonomische Zwecke. 
Was den Inhalt der Collectivzwecke anbelangt, so ist 
gegenwärtig allgemein anerkannt, dass die Gegenstände 
der collectivistischen Bethätigung sich auf alle Lebens
gebiete erstrecken können und thatsächlich erstrecken. 
„Nil humani a me alienum" — gilt auch von dem Collecti-
vismus in seinen Aeusserungen; die alten Anschauungen 
der extremen Rechtsstaatstheorie, welche ohnehin in der 
Praxis des Staatslebens nie verwirklicht worden sind, 
sondern bloss die Devise einer gewissen Schule von Poli
tikern bildeten, sind fallen gelassen. Ausdruck dieser Er-
kenntniss ist die Eintheilung der Functionen des Staates, 
wie sie sich jetzt bei Wagner findet: Macht-und Ilechts-
zweck einerseits, Cultur- und Wohlfahrtszweck andererseits.*) 
Mit den bezeichneten Zweckbereichen erscheinen alle Rich
tungen der collectivistischen Bethätigung in oberster All
gemeinheit umfasst, vielleicht abgesehen von der Po l i t ik , 
welche an sich das Constitutive des Staatswesens ausmacht 
und insofern Selbstzweck ist, im Uebrigen aber den diversen 
Gesammtlebenszwecken dient , indem sie sich derselben 
bedient **) 

*) S. den Abschnitt über die Zwecke und Leistungen des Staates, 
„Grundig.", §. 161 ff.; eine der werthvollsten Partien des W.'schen 
Werkes. 

**) Betreffend den Macht- und Rechtszweck s. die oben §. 30 (S. 188 
und 189) eingestreuten Bemerkungen. Eine Täuschung wäre es, mit 
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Insbesondere über den principiellen Beruf des Staates 
und der ihm eingegliederten Verbände zur Anstrebung der 
verschiedenartigsten Cultur- und Wohlfahrtszwecke herrscht 

der obigen Einteilung die Erkenntnias des fraglichen Punktes abge
schlossen zu halten. Es entstehen vielmehr erst sehr gewichtige Fragen 
hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Rechts- und Culturzweck. Denn 
versteht man — nach bekannter Definition — unter Recht die Siche
rung der Existenzbedingungen der Gesellschaft, dies als gleichbedeu
tend aufgefasst mit Verwirklichung des gesellschaftlich Nützlichen, so 
fällt offenbar der Rechtszweck mit Cultur- und Wohlfahrtszweck 
zusammen. Betrachtet man aber die beiden Zweckgebiete als wesens
ungleich, dann steht man erst vor der Nothigung, unter Recht in dem 
zusammengesetzten Worte Rechtszweck etwas Anderes zu begreifen, 
was angesichts des Umstandes, dass die concreten Cultur- und Wohl
fahrtszwecke im öffentlichen Rechte ihre Durchführung finden, eine 
Schwierigkeit ergibt. Es liegt nicht in der Absicht des Verfassers» 
diese Frage im vorliegenden Werke einer Untersuchung in jener 
Weise zu unterziehen, wie solche der Gegenstand erfordern würde. 
Vielleicht findet sich kurze Losung in einem Doppelsinne des Wortes 
Recht. Verstehen wir unter Recht die „Verwirklichung der Lebens
bedingungen der Gesellschaft" in dem Sinne, dass damit diejenige 
Einschränkung des Individualismus, speciell des Egoismus, gerneint 
ist. welche principaliter eintreten muss, um eine civilisatorische 
Coexistenz überhaupt zu ermöglichen, also die Verwirklichung des 
zur Existenz der Gesellschaft N o t h w e n d i g e n : dann begreift der 
„Rechtszweck14 die Summe der Betätigungen, welche sich auf dieses 
Ziel beziehen, und scheidet sich von dem anderen Zweckgebiet des 
„Cultur- und Wohlfahrtszweckes", das dann die Thätigkeitsäusserungen 
dieser Gesellschaft umfasst, welche auf Erreichung diverser Lebens-
zvi ecke der Verbundenen gerichtet sind; auf die Verwirklichung des gesell
schaftlich N ü t z l i c h e n (im Gegensatze des Wortes zu „nothwendig"). 
Auch diese letztere Betätigung geht vor sich mittels collectivistischer 
Willenserklärung, welche für die Individuen bindende Norm ist, und 
eventuell Zwangsausübung gegen Widerstrebende. Das Recht im 
weiteren Sinne umschliesst dieses ebenfalls und in dem Sinne kleiden 
sich a l le Actionen des Staates in das Gewand des Rechtes: das 
Recht ist dem Staate eigenwesentliches M i t t e l seiner Bethätigung. 
Der Rechtszweck als Gegensatz zu anderen ZweckBetzuogen, das 
Recht als Zweck, kann daher wohl nur jenen engeren Sinn haben, 
dem leider kein besonderer Begriffsname angepasst ist, da der Gegen
satz von privatem und öffentlichem Recht nicht mit dem eben bezeich
neten zusammenfällt. 
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dermalen kein Zweifel oder Streit mehr. Soweit über diesen 
Punkt Meinungsdifferenzen sich geltend machen, können 
sie sich nur auf das Mass der Wirksamkeit betreffs des 
erwähnten Zweckgebietes beziehen: darauf, ob bestimmte 
Zwecke überhaupt collectivistisch zu setzen oder nicht 
vielmehr der Bethätigung der Individuen als solcher zu 
überlassen seien. Die alte Rechtsstaatsdoctrin, namentlich 
im Munde der politischen Doctrinäre, war eigentlich der 
unglücklich formulirte Ausdruck einer Ansicht, welche die 
individualistische Initiative voranstellte und gewisscrraassen 
eine Präsumtion für dieselbe statuirt wissen wollte. Streng 
genommen war ihr Inhalt nicht: der Staat solle oder 
dürfe überhaupt für Wohlfahrts- und Culturförderung nichts 
thun, sondern nur: er möge in dieser Richtung so wenig 
als möglich thun, nämlich nur dasjenige, was die Indivi
duen in freier Thätigkeit nicht oder nicht besser prästiren, 
welches letztere für die Regel anzunehmen sei. Heutzu
tage ist in gewissen Kreisen ein Umschlag ins entgegen
gesetzte Extrem erfolgt; der Staat gilt nicht nur als zu 
Allem berufen, sondern auch als zu Allem auserwäblt, so 
zwar dass Männer wie H. Spencer*) das Individuum 
gegenüber dem Staate wieder in den vorigen Stand ein
zusetzen für nothwendig fanden. Das sind indess Streit
fragen des Details und der Praxis, auf die einzugehen gar 
kein Anlass ist und bezüglich welcher nur die Bemerkung 
am Platze sein dürfte, dass ihre Lösung, wie eben die 
aller praktischen Probleme, eine lediglich relative» nach 
Zeit und Ort und den jeweiligen Umständen des Falles 
verschiedene, sein kann. Fast will es scheinen, als ob der 
Wechsel der Meinungen nur Ausfluss und Spiegelbild 
jenes Undulirens der in der Tiefe waltenden beiden 
Gcstaltungstendenzen des Menschendaseins sei, das wir als 
Entwicklungsgesetz für wahrscheinlich halten (cf. §. 4), 
und folglich solange dauern werde, wie die Menschheit selbst. 

*) „The man versus the State", 1885. Nur geht Spencer als 
Advocat seines Clienten mit seinen Behauptungen wohl zu weit. 

Sax, Stantawirthachaft 25 
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Stellen wir also principiell den Cultur- und Wohl
fahrtszweck dem Machts- und Rechtszwecke als Staats-
aufgabe an die Seite; mit dem einzigen Unterschiede, dass 
wir die letztere Zweckgruppe als zur Existenz des Staates 
unbedingt wesentlich erkennen, wie sie auch in der geschicht
lichen Entwicklung vorangeht, während die Agenden des 
Cultur- und Wohlfahrtszweckes in allmählicher Vervoll
ständigung erst dem gereiften Staate angehören.*) Allerdings 
stehen alle Lebensgebiete mit einander im Zusammenhange 
und im Verhältnisse einer Wechselwirkung; dessenunge
achtet ist im Hinblick auf den nächsten Effect der be
treffenden Thätigkeiten jene Gegenüberstellung — und zwar 
für den voll entwickelten Staat im Sinne von Gleichwer
tigkeit — vorzunehmen. 

Die Cultur- und Wohlfahrtszwecke sind indess keines
wegs mit w i r t h s c h a f t l i e h e n Zwecksetzungen zu identi-
ficiren. Vielmehr bilden letztere nur ein Theilgebiet der
selben. Diese umfassen alle Seiten des menschlichen Lebens, 
die physische, die geistige, die moralische, also auch die 
wirthschaftliche. Der Connex zwischen den übrigen Wohl-
fahrtsbethätigungen und den wirtschaftlichen der collecti-
vistischen Verbände ist freilich ein sehr inniger; ein weit 
innigerer als der Zusammenhang mit dem Gebiete des 
Macht- und Rechtszweckes, aber immerhin ist derselbe 
ein seeundärer, kein wesentlicher, was die Motivation an
belangt. Was von der Productivität der Leistungen oben 
bemerkt wurde, ist hier in Erinnerung zu bringen. Es wäre 
unangemessen, etwa wegen jenes Zusammenhanges — in 
Consequenz der Productivitätstheorie — die Cultur- und 
Wohlfahrtszwecke schlechtbin als wirthschaftliche Zweck
setzungen der collectivistischen Verbände zu charakteri-
siren, geschweige denn förmlich als Production zu erklären. 
Hierauf braucht wohl nicht eingehender zurückgekommen 
zu werden. 

*) Hiemit soll keineswegs negirt sein, dass auf dem Gebiete des 
Kechtszweckes gleichfalls eine Entwicklung zu verzeichnen ist. 
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Wir haben also innerhalb der Cultur- und Wohlfahrts
pflege die wirtschaftlichen und die andersartigen Bethä-
tigungen auseinanderzuhalten. Die speeifisch Ökonomischen 
Zwecksetzungen der collectivistischen Verbände begreifen 
alles dasjenige, was die Herbeiführung des erreichbar günstig
sten Zustanrles der Erhaltung und Entfaltung aller dem Ver
bände angehörigen Privatwirthschaften zu bewirken geeignet 
ist, umfassen mithin insbesondere auch die Beeinflussung der 
individualistischen Socialbeziehungen und die Leitung der 
auf Grund derselben erfolgenden Handlungen der Privat-
wirthsebaftssubjeete im Sinne des erwünschten Gesammt-
gedeihens. Bekanntlich wird die Summe der bezüglichen 
Thätigkeitsäusserungen der collectivistischen Verbände 
V o l k s w i r t h s c h a f t s p f l e g e oder -Förderung genannt; 
ein Ausdruck, der wohl im Gebrauche bleiben wird unge
achtet seines einseitig-individualistischen Beigeschmackes 
— er rührt ja doch ersichtlich von der Auffassung her, 

dass die Volkswirtschaft sich in den Handlungen der 
Individuen erschöpfe, der Staat auf jene nur wie eine 
höhere, aber aussenstehende Macht einen (fördernden oder 
störenden) Einfluss zu üben im Stande sei. 

Welch' ein Sprung von dem Kerne dieser Anschauung 
zu dem diametralsten Gegentheile liegt in der staatswirth-
schaftlichen Productionstheorie vor, die, wenn sie für die 
ausserökonomischenZweckbereicho zutreffend wäre, natürlich 
in eminentem Sinne von den wirthschaftlichen Zwecksetzungen 
der collectivistischen Verbände gelten müsste. Indess, es 
ist die Frage denkbar: ob, wenn schon nicht die ausser-
ökonomischen collectivistischen Zwecksetzungen, so doch 
die ökonomischen als Production, staatswirthschaftliche 
Production im Gegensatze zu der privatwirthschaftlichen, 
sich darstellen ? Denn die Productivität, welche bei anderen 
Bethätigungen der Verbände eine so preeäre Sache ist: 
hier steht sie ausser Zweifel; hier liegt directe Producti
vität der Staatsbethätigung vor Augen. Dennoch hiesse es 
^uch da den Dingen Gewalt anthun, wollte man bei dieser 
Aussage beharren; es kann das Wort „Production" hiemit 

25* 
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nur in einem uneigentlichen Sinne gebraucht sein, dessen 
man sich bewusst bleiben muss, wenn man den Ausdruck 
im Munde führt. Ein rascher Ueberblick der in der gedachten 
Richtung möglichen Bethätigungsweisen lehrt sofort, dass 
der Inhalt des bezüglichen Zweckbereiches dasjenige über
steigt, was mit dem irgendwie zulässigen eigentlichen 
Sinne des Terminus Production bezeichnet werden kann. 
Solche Bethätigung von Seiten des Staates kann sein: 
directe collectivistische Vornahme einer Bedürfnissbefrie
digung, also ein Gemeingebrauch gewisser Güter; zu 
diesem Behufe auch wirkliche collectivistische Production, 
wenn die Herübernahme der zum gemeinschaftlichen Consuni 
bestimmten Güter aus den Privatwirthscbaften, in welchen 
dieselben sonst producirt würden, nicht genügt; weiters 
Umsatz acte, bei welchen die Staatswirthschaft den Indivi
duen gegenüber an Stelle anderer Individuen tritt, mit 
welchen Jene bei privatwirthschnftlicher Vornahme solcher 
Acte contrahiren würden. Sofern diese letzteren Wirth-
schaftsacte als Momente der arbeitsteiligen Gütergewinnung 
anzusehen sind, wie: Handel, Creditgeschäfte, Transport, 
die eben nur zufolge der Arbeitsteilung selbständig hervor
treten, aber integrirende Theile des Processes der Beschaffung 
genussfertiger Güter seitens jedes Bedürfenden sind, können 
dieselben noch unter dem Namen (collectivistische) Production 
im wahren Wortsinne begriffen werden. Alle übrigen Be
tätigungen der Wirthschaftspflege sind zwar direct wir t 
schaftliche Handlungen der Menschen in ihren collectivi-
stischen Verbänden, staatswirtbschaftliche Acte, aber an 
sich keine Production, welche indirecte Wirkung auf die 
produetive Thätigkeit der Privatwirthscbaftssubjecte auch 
von ihnen ausgehe. 

Der Nutzen vorstehender Bemerkung ist, einer schiefen 
theoretischen Auffassung auszuweichen, welche der richtigen 
Würdigung der aufgeführten Lebensäusserungen des Staates 
abträglich werden konnte. Für die allgemeine theoretische 
Erfassung derselben erscheint massgebend, dass abgesehen 
von dem Objecte der Zwecksetzung ein principieller Unter-
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schied gegenüber den übrigen Gebieten der Wohlfahrts-
fürsorgc nicht zu erkennen ist. Mit Recht werden deshalb 
die gedachten staatswirthschaftlichen Zwecksetzungen in 
systematischer Behandlung als ein Theil der V e r w a l t u n g , 
d.i. der auf Cultur-und Wohlfahrtspflege gerichteten Wirk
samkeit des Staates, begriffen. Daher empfiehlt sich die Be
zeichnung „ w i r t h s c h a f t l i c h e V e r w a l t u n g " , zumal die
selbe auch frei ist von jenem Mangel, welcher, wie gesagt, dem 
herkömmlichen Namen „Wirthschaftspflege" anhaftet.*) Es 
werden sohin die Zwecksetzungen der Verwaltung überhaupt 
einer allgemeinen Untersuchung zu unterziehen sein. 

§. 65. Unterschiede der Collectivthätigkeiten, insbeson
dere der ökonomischen, hinsichtlich der Individuen als Objecte 
derselben. Für alle Verwaltungsacte ergibt sich aus dem 
Wesen des Collectivismus ganz Bestimmtes hinsichtlich der 
Art und Weise, in welcher die Individuen von ihnen als 
Objecte der Bethätigung betroffen werden können, d. i. 
in welcher die Unter- und Einordnung des individuellen 

*) Das Wort „Verwaltung" hat einen mehrfachen Sinn. Neben dem 
obbezeidmeten versteht man darunter auch das System der Mittel 
zur dauernden Verwirklichung der concreten Staatszwecke, sowie die 
thatsächliche Anwendung dieser Mittel, während wir in der obigen 
Bedeutung nur Zwecke im Auge haben. In jenem Sinne hat jedes 
Gebiet der Staatszwecke seine eigenthümliche Verwaltung, auch die 
Verwaltung in unserem Sinne. Eine Veiwaltungslehre, wie sieStein's 
grosses Buch intendiit, ist nur durch eine Confundirung der ver
schiedenen Bedeutungen des einen Wortes möglich. Die logischen 
Bedenken dagegen sollen hier nicht weiter ausgeführt werden. Die 
Verwaltung im Sinne von Cultur- und Wohlfahrtspflege ergibt den 
Vorwurf von Stein's kleinem Buche, der „inneren Verwaltungslehre" 
nach seinem Ausdrucke. Diese behandelt die Zwecksetzungen des 
bezeichneten Gebietes (während die Verwaltung des Militärwesens, 
die Justizverwaltung, es lediglich mit der Verwirklichung gegebener 
Zwecksetzungen zu thun haben), erstreckt sich aber als Kunstlehre 
zugleich auf die Mittel des betreffenden Zweckgebietes. Dass zu 
dieson Mitteln auch die Gesetzgebung gehört, versteht Bich von 
selbst, daher man dann das Wort „Verwaltung14 nicht auch noch im 
Gegensätze zu Gesetzgebung brauchen sollte, wie das in der Regel, 
um die Confusion vollständig zu machen, geschieht. 
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Einzeldaseins gegonüber der Gesammtlebensfiihrung vor 
sich geht. Das Verhältniss der Individuen zum Ganzen 
als Objecte des letzteren in seiner Zwecktbätigkeit kann, 
in oberster Allgemeinheit angesehen, ein zweifaches sein: 
Entweder die Bethätigung der Verbandsmitglieder in der 
Richtung individualistischer Verfolgung von Lebenszwecken 
bleibt bestehen, wird jedoch einer L e i t u n g in der Hin
sicht unterworfen, dass jene mit den Gesammtinteressen 
coiucidire und nicht in einer diesen abträglichen Weise 
erfolge, oder — was den Gegensatz bildet — der collec-
tivistische Verband vollzieht s e l b s t ä n d i g Aufgaben der 
Gesammtentwicklung, indem einzelne Individuen, als Ver
treter der Gesammtheit handelnd, allo übrigen von eigener 
Bethätigung ausschliessen und eben für dieselben, und über 
sie verfügend, Lebenszwecke verwirklichen. 

Im erstgedachten Falle findet ein regelndes Eingreifen 
gegenüber der Gesammtzahl der umschlossenen Individuen 
statt; die Verwaltung übernimmt es, lediglich den Einzel
kräften die richtige Directive zu geben. Wir können diese 
collectivistische Thätigkeit mithin als die r e g u l i r e n d e 
bezeichnen. In den Fällen der zweiten Art liegt eine Zu
sammenfassung Aller zu unmittelbarer Gemehibethätigung 
•sor, so dass man die Verwaltung nach dieser Seite als 
die selbstthätige oder p r a g m a t i s c h e benennen könnte. 
Beides sind grosse Gruppen von Fällen, welche wieder 
weitere Unterscheidungen ergeben. 

Jene Lenkung der im Verbände lebenden Individuen 
im Sinne des Gesammtlebens, welche die regelnde Collectiv-
thätigkeit darstellt, kann entweder in negativer oder in 
positiver Richtung erfolgen; die Individuen werden ent
weder von einer gewissen Bethätigung abgehalten oder 
zu bestimmtem Thun innerhalb ihrer eigenen Sphäre an
gehalten, und es dürfte als eine passende Bezeichnung er
kannt werden, das erstere die h e m m e n d e , das letztere die 
o r d n e n d e Thätigkeit der Verwaltung zu nennen. Die 
zweite Gruppe der gedachten Collectivthätigkeiten enthält 
solche, welche sich an die Bethätigung von Individuen 
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anschliesst, und andere, die jedwede analoge Bethätigung 
von Individuen als solchen durchweg ausschlicsst, wonach 
wir hier zwischen einem, die Individualthätigkeit ergän
zenden und einem, dieselbe völlig a u s s c h l i e s s e n d e n 
Collectivhandeln zu unterscheiden hätten- Selbstverständlich 
ist das erstere von dem Punkte, wo es ansetzt, an sich 
den Individuen gegenüber ein abschliessendes. Diese Unter
schiede innerhalb der zweiten Gruppe sind ofienbar minder 
wichtig als jene zwischen der hemmenden und der ordnen
den Collectivwirksamkeit. 

Die hiemit umschriebenen Unterschiede innerhalb der 
Collectivthatigkeit hinsichtlich des Verhältnisses zu den 
Individuen als ihren Objecten bestimmen sich näher durch 
die diversen Anlässe, welche den Gesammtwülen und das 
Gesammthandeln nach einer der unterschiedenen Rich
tungen anregen. Die Umstände, unter welchen solchergestalt 
je die Concretisirung eines Collectivzweckes eintritt, sind 
natürlich ausserordentlich mannigfach, mit der zunehmenden 
Complicirtheit der Lebensverhältnisse kaum übersehbar. 
Nur in höchster Generalisirung lässt sich ein allgemeiner 
Ueberblick gewinnen. Den bescheidenen Versuch einer 
solchen enthalten nachstehende kurze Thesen. 

Die hemmende Thätigkeit des Collectivganzen gegen
über dem Individuum tritt berechtigter Massen ein, wenn 
und soweit durch uneingeschränktes Walten des freien 
Beliebens in Gestaltung des Einzellebens eine, im über
einstimmenden Urtheile der Verbundenen anerkannte, Be
nachtheiligung der Gesammtlebensführung herbeigeführt 
würde, sei es, dass diese Beeinträchtigung direct die Ge-
sammtheit träfe — sogenannte Gemeinschädlichkeit — sei 
es, dass unmittelbar jeweils allerdings nur Einzelne unter 
der Handlungsweise ihrer Mitmenschen leiden würden, aber 
in so wichtigen Hinsichten und in so ausgedehntem Masse 
oder oft wiederholten Fällen, dass darin eine schädliche 
Rückwirkung auf die Gesammtexistenz gelegen wäre. Im 
Uebrigen ist die gedeihliche Gestaltung der Coexistenz wohl 
der gegenseitigen Accommodirung der Einzellebensgestal-
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tungen anheim gegeben und sind minder belangreiche ein
seitige Störungen eben als unvermeidlich hinzunehmen. 

Für die o r d n e n d e Thätigkeit finden sich Anlässe, 
insofern entweder die Unterlassung einer bestimmten Hand
lung von Seiten Einzelner die im vorigen Falle beschriebenen 
Folgen hätte oder die in ihren Bestrebungen thätigen Indi
viduen des richtigen Zusammenwirkens da, wo solches 
objeetiv nothwendig ist, entbehren, also einer einigenden 
Macht bedürfen, welche die sonst entweder ziellos neben
einander oder geradezu gegeneinander wirkenden Einzel
kräfte zu einem zielbewussten Miteinanderhandeln führt. 
Die in letzterer Beziehung einschlägigen Fälle betreffen 
stets die Notwendigkeit eines übereinstimmenden Handelns 
als Bedingung der Erreichung eines gewissen Zweckes, 
welche ohne collectivistische Intervention nicht gesichert 
wäre. Ein solches Dazwischentreten der collectivistiscben 
Macht hat entweder den Zweck und Effect, diejenige Thä
tigkeit jedes Einzelnen herbeizuführen, welche er motu 
proprio üben würde, wenn er wüsste, dass jeder Andere 
gleich handelt, die er aber ohne Sicherung in letzterer 
Hinsicht nicht übt, weil er nicht weißs, ob Andere nicht 
anders handeln und ihn dadurch benachteiligen. *) Dies 
greift Platz bei eoineidirenden Interessen, wobei der Zwang 
zu übereinstimmendem Handeln gegenüber denjenigen Indi
viduen, bezüglich welcher die letztere Alternative thatsächlich 
als Eventualität besteht, nur die mangelnden subjeetiven Vor
aussetzungen richtigen Handelns, wie unzureichende Kennt
nisse, irrige Auffassung der eigenen Interessen u. dgl. supplirt. 
Oder es wird collectivistisch Einzelnen, resp. einer Mino
rität, eine Handlungsweise abgenöthigt, welche sie indi
vidualistisch nicht einschlagen würden, d. i. wo ihr egoi
stisches Interesse dem der Mehrheit entgegensteht und 
stärker ist als die mutualistische Motivation, welche in 
Richtung auf das übereinstimmende Thun vorliegt. Hier 
wird der individuelle Egoismus um des letzteren willen 

*) Vgl. J. St. Mill, „System' clor Logik«, V. Buch, 6. Cap., §.4. 
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gebeugt und zwar vollständig dann, wenn er erst durch 
die in Vorbereitung befindliche mutualistischo Veranstaltung 
geradezu angeregt ward, indem das betreffende Individuum 
dem Anreize nachgibt, einen Widerstand, welcher das ge
meinschaftliche Werk vereiteln würde, zu zeigen und 
solchen nur gegen Zuwendung einseitiger unangemessener 
Vortbeile aufzugeben. Es versteht sich von selbst, dass 
auch hier im einzelnen concreten Falle die allgemeine 
Willensmeinung dahin gebildet sein muss, den betreffende n 
Gemeinlebcnszweck überlndividualzwecke entgegengesetzten 
Sinnes ?u stellen. 

Die unmittelbare S e l b s t t ä t i g k e i t des Verbandes 
tritt in die Erscheinung in allen jenen Fällen, die das 
negative Merkmal mit einander geinein haben, da^s die 
Verwirklichung des concreten Lebenszweckes in dem er
wünschten Umfange durch individualistische Bethätigung 
nicht gesichert ist. Positiv gewendet, lässt sich dies in die, 
bereits von Anderen aufgeführten Voraussetzungen aus
einanderlegen: dass 

entweder bei Zwecken, die an sich durch Individual-
tbätigkeit erreicht werden könnten, die letztere aus irgend 
einer Ursache thatsächlich unterbleibt und dies der Ge
summ tlebensführung abträglich wäre, 

oder, zweitens, die Einzelkräfte zwar gewillt, doch un
vermögend sind, eine bestimmte Zweckthätigkeit überhaupt 
oder mit dem vollen Masse des Erfolges zu entfalten, das 
die Gesammtheit gesichert wünschen muss, 

oder endlich, dass ungeachtet vorhandener Bereit
willigkeit und vorhandener Kraft die Ueberlassuug einer 
Zwecksetzung an die Individualthätigkcit nicht stattfinden 
darf, weil diese ihrem Wesen nach in einer Weise vor sich 
geheD würde, die dem Zwecke selbst negativ oder positiv 
Abtrag thäte. *) 

*) Vgl. Knies, „Der Telegraph als Verkehrsmittel", S. 247, und 
Sax, „Verkehrsmittel", I. Bd., S. 05. Eine einschlägige Analyse auch 
bei Carl Dietzel, „Die Volksw. u. ihr Verhältniss zu Gesellschaft 
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Die angeführten Voraussetzungen beschreiben die ver
schiedenen Falle mangelnder Eignung der Individualthä-
tigkeit in der gedachten Hinsicht, welcher Mangel theils 
als ein absoluter, theils als ein bloss relativer erscheint. 

Der erstbezeichuete Fall ist lediglich als quaestio 
facti aufzufassen; es genügt die Thatsache, um das Ein
treten der Collectivbethätigung zu motiviren, was immer 
der Grund derselben sein möge. Ersichtlich ist dieser Fall 
durchaus relativer Natur, das Ergebniss specieller Um
stände in jedem concreten Verbände und dem geschicht
lichen Wechsel unterworfen, daher auch theoretisch — 
bei aller praktischen Bedeutsamkeit — nicht weiter zu 
erörtern. 

Der zweitgedachte Fall umfasst alle diejenigen Vor
kehrungen, welche mit den physischen, geistigen oder wirth-
schaftlichen Kräften Einzelner (oder sporadischer Ver
einigungen von Individuen) in unausgleichbarem Missver-

und Staat", woselbst (S. 162 ff.) sechs Fälle collectivistischer Zweck
setzungen auseinandergelegt werden, von welchen — im Allgemeinen 
— der erste dem obigen zweiten, der vierte und fünfte dem obigen 
ersten und der sechste dem dritten Falle entsprechen, während der 
zweite und dritte Fall, die bei genauer Untersuchung logisch ver
schmelzen, unsere „ordnende" Verwaltungsthätigkeit beschreiben. 
Dietzel will indess damit nicht bloss die Verwaltungsthätigkeit, sondern 
auch den Macht- und Rechtszweck (freilich in unzureichender Auf
fassung) erklären, und zwar mit Beinern ersten Falle die „Sicherung 
von Person und Eigenthuin gegen gewaltsame Angriffe sowie die Auf
rechthaltung der bestehenden Besitz- und Wirthschaftsverhältnisse 
gegen Störungen", und mit seinem zweiten die „Gesetzgebung und 
Rechtssprechung". Freilich fasst er diese Collectivzwecke als „gemein
same Bedürfnisse" einer Anzahl von Individuen auf und meint, das 
Vorhandensein solcher gemeinsamen Bedürfnisse führe erst zu gesell
schaftlichen Vereinigungen der Menschen, indem zu den „von der 
Natur absolut gegebenen Gründen" eines „engeren Zusammenschlusses" 
zwischen den Menschen, als welche er die Blutsverwandtschaft und 
die Beziehungen der Individuen im Räume anführt, im Laufe der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung jene gemeinsamen „Bedürfnisse 
und Zwecke" hinzutreten! (S. 122 ff.) Einer ausgeführten Kritik dieser 
verworrenen Anschauung bedarf eB wahrlich nicht. 
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bältnisse stehen. *) Auch das ist zum Theile etwas Rela
tives, insbesondere mit Rücksicht auf die Verschieden
artigkeit der Zwecksetzungen, welche die culturelle Ent
wicklung mit sich bringt, daneben aber gibt es solche, die 
an sich der Privatthätigkeit ihrer Beschaffenheit nach aus 
dem in Rede stehenden Grunde entrückt sind. 

Der dritte Fall endlich ist wesentlich absoluten Charak
ters, da er solche Zweckrealisirungen in sich begreift, bei 
welchen, wenn der Privatthätigkeit anheimgegeben, der Indivi
dualismus sich unvermeidbar in einer Weise geltend machen 
würde, die zu Ergebnissen führen müsste, welche mit dem ge
setzten Zwecke selbst nicht vereinbar sind. Ein absoluter Ent
scheid ist natürlich auch nur in dem Sinne zu verstehen, dass 
unter Voraussetzung der gegebenen Stärke des individu
alistischen Antriebes gegenüber dem collectivistischen jeweils 
eine bestimmte Wirksamwerdung desselben je nach der 
Gelegenheit, welche die einzelnen Zwecksetzungen und die 
technischen Mittel ihrer Durchführung ihm bieten, zu pro-
gnosticiren ist. 

Es ist offenbar, dass die letztgedachten collectivi
stischen Betätigungen wesentlich ausschlicssende, die des 
ersten Falles ergänzende, wogegen jene des zweiten bald 
das eine, bald das andere sind. Ebenso bedarf es wohl 
nur der Erwähnung, dass in einer Veranstaltung sich 
die unterschiedenen Voraussetzungen dieser collectivistischen 
Wirksamkeit combiniren können. 

Nicht minder offenliegend ist, dass zu einem und 
demselben Zwecke die regulirende mit der Selbsttätigkeit 
des collectivistischen Verbandes oder die beiden Seiten 
der erateren mit einander verbunden werden können. 
Letzteres kommt sogar sehr häutig vor: nebst Verboten 
bestimmter Handlungen wird ein gewisses positives Thun 
den Individuen auferlegt. Gegenüber den collectivistischen 
Anstalten sodann wird ein bestimmtes, negatives oder posi
tives, Verhalten geboten, ausser der Hemmung, welche 

*) Vgl. Mo hl, „Polizeiwissenschaft", 3. A., I. Bd., S. 31 ff. 
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schon in der Untersagung der individualistischon Betä
tigung überhaupt gelegen ist. 

Ueberblicken wir die auseinandergelegten Seiten des 
collectivistischen Handelns hinsichtlich des Verhältnisses, 
in welchem die Individuen als Objecte desselben erscheinen, 
so zeigt sich eine aufsteigende Reihenfolge. Zu unterst 
steht die blosse Hemmung in den individualistischen Lebens
äusserungen, die das Individuum bei einsichtiger Ueber-
legung selbst als aus dem Nebeneinanderleben folgende, 
also nothwendige Schranke seines Handelns anerkennt 
und daher bei vernünftigem Handeln freiwillig zu beobachten 
sich bestimmt fühlen würde. Schwerer schon empfindet 
das Individuum die Nöthigung zu einem ganz bestimmten 
Thun, welches die ordnende Verwaltung ihm auferlegt, da 
hierin schon eine gewisse Verfügung über seine Kräfte 
liegt, welche die Gesammtheit gegen ihn ausübt. Die col-
lectivistische Selbstbetätigung endlich ordnet das Indi
viduum und seine Privatwirtschaft gänzlich der Disposition 
unter, welche die Organe der Gesammtheit nach Mass
gabe der Notwendigkeit zur Durchführung des gesetzten 
Zweckes treffen. Es ist eine Sache von hoher Wichtigkeit, 
die richtige Abgrenzung der Sphäre des Collectivismus 
gegenüber dem Individualismus bei jeder dieser collec
tivistischen Bethätigungsweisen in der Praxis des Staats
lebens jederzeit einzuhalten. Die theoretische Feststellung 
derselben kann des Näheren erklärlicher Weise nur im 
Detail vorgenommen werden. Allgemein lässt sich nur 
ziemlich Unbestimmtes und Dehnbares über diesen Punkt 
sagen. *) Darauf des weitern einzugehen liegt indess nicht 
in unserer Aufgabe. 

§. G6. Die ökonomische Verwaltung oder Volkgwirth-
schaftepflege. Nach Vorstehendem ist es nunmehr unschwer, Be
schaffenheit und Inhalt derspecifisch-ökonomischen Collectiv-
Zwecksetzungen, jenes collectivistischen Thätigkeitskreises 
zu kennzeichnen, welcher als die wirtschaftliche Verwal-

*) "Wie z. B. (unzureichend) bei Mo hl, 1. c. (S. 19 ff.) 
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tung oder Wirtbschaftspfiege: häufig auch Wirtschafts
politik) bezeichnet wird. Es kann dies nichts anderes sein 
als die Summe jener Zwecksetzungen, zu welchen der 
collectivistische Verband sich nach den eben erörterten 
Gesichtspunkten gegenüber den privatwirthschaftlichen Be
strebungen der ihm angehorigen Individuen durch das 
Gesammt-Eihaltungs- und Entfaltungsstreben bestimmt fin
det. Der Bestand der Privatwirthschaft als integrirendes 
Glied der gesammten Wirthschaft und Unterlage^ der Col-
lectivwirthschaft ist die Voraussetzung einer so gearteten 
eigenen Tbätigkeit des Verbandes; nur unter dieser Voraus
setzung scheidet sich diese eine Gruppe gemeinwirthschaft-
licher Thätigkeiten zu einem selbständigen Ganzen aus. 
Die Privatwirthschaft als entfallen gedacht, könnte es 
solche nicht fürder geben; es wäre zu den betreffenden 
collectivistischen Zwecksetzungen weiter kein Anlass. Alle 
diejenigen wirthschaftlichen Betätigungen, welche in der 
Privatwirthschaft vorgenommen werden, wären — wir 
wissen, dass das unmöglich ist — an die Gememwirthscbaft 
übergegangen und böten sonach der theoretischen Behand
lung keine anderen Gesichtspunkte als eben alle übrigen, 
durch das Ökonomische Grundverhältniss bedingten Hand
lungen zur Verwirklichung von Collectivlebenszwecken; sie 
fielen durchaus unter dasjenige, wovon der folgende Para
graph handelt. Der bestehenden Privatwirthschaft gegen
über bieten sich dem collectivistischen Handeln die im 
Vorgehenden allgemein aufgeführten Anlässe, und es ver
schmelzen die hierauf beruhenden Erscheinungen dadurch 
zu einem besonderen Gebiete, dass sie unter dem Lichte eben 
als Specialfälle des besprochenen collectivistischen Verhal
tens gegenüber den Individuen theoretisch zu erfassen sind. 

Die wirthschaftliche Verwaltung enthält also den 
Inbegriff derjenigen theils regulirenden, theils selbsttä
tigen Massnahmen, zu welchen die ökonomische Gebunden
heit unserer Existenz den collectivistischen Verband gegen
über den Privatwirtschaften seines Bereiches bestimmt, 
so dass das erreichbare Höchstmass von Gcsammt-Erhal-
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tung und -Entfaltung der Verbandsglieder resultire. Das 
Anstreben des letzteren als genereller Collectivzweck, weil 
der Menschheit durch die Natur der Dinge auferlegtes 
Verhalten, bildet den Ausgangspunkt, den Obersatz der 
Folgerung; die Thatsache, dass und inwiefern solches in 
verschiedenen Fällen durch die freie individualwirthschaft-
liche Thätigkeit allein nicht erzielt werde, ergibt den Unter
satz, und die Conclusion ist die Erkenntniss der Not
wendigkeit, in allen einschlägigen Fällen ein Eingreifen 
der Collectivgewalt jener Art und jenes Umfanges eintreten 
zu lassen, dass jener oberste allgemeine Zweck erreicht 
werde. Die theoretische Aufgabe besteht mithin in der 
Untersuchung und Feststellung des Eintretens der zweiten 
Prämisse dieses Syllogismus in dem weiten Gebiete der 
materiellen Lebensverhältnisse und sohin der allgemeinen 
Bezeichnung der Art des collectivistischen Eingreifens, 
welche in den diversen Fällen als angezeigt erscheint. Die 
specielle Erforschung der Sachlage im Detail unter den 
wechselnden Umständen von Zeit und Ort mit besonderem 
Hinblick auf die probaten Durchfuhrungsmittel bildet dann 
den Vorwurf der correspondirenden Kunstlehre. 

Das Wesen einer theoretischen Behandlung der Volks-
wirthschaftspflege als eines Theiles der Collectivwirthschaft, 
das im Früheren (§ 5) nur kurz bezeichnet werden konnte, 
ist nun wohl vollständig klar. Sie führt uns auf das Gebiet 
der collectivistischen Zwecksetzungen selbst, von denen sie 
eine Reihe erklärt, indem sie die Zurückführung derselben 
auf das ökonomische Grundverhältniss als letzte Ursache 
nachweist. Es sind dies freilich nur intermediäre Zweck
handlungen, die hier gesetzt, resp. untersucht werden; den 
letzten, ursprünglichen, den Lebenszwecken selbst gegen
über sind sie nichts anderes als Mittel, da die mit ihnen 
beabsichtigte Veränderung in dem Zustande der Dinge 
nur um jener willen verursacht wird. Indess die Anregung 
zur Bethätigung, welche der Mensch in dieser Hinsicht 
empfängt, tritt doch als eine dem gegebenen Zustande 
entspringende Motivation an den menschlichen Geist heran, 
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so dass eben erst die wissenschaftliche Analyse die hinter 
den damit gesetzten nächsten Zwecken liegenden Ökono
mischen Gründe aufdeckt und die Erscheinung so erklärt. 

Auch in der Privatwirthschaft begegnen wir neben 
den die technischen Handlungen begleitenden, oft mit ihnen 
in Eins verschmelzenden ökonomischen Erscheinungen spe-
cifisch wirtschaftlichen Handlungen, die äusserlich als 
gegebener Zweck erscheinen und erst durch die Wissen
schaft auf das grosse allgemeine Grundverhältniss des 
Oekonomischen zurückgeführt werden. Ob das leicht oder 
schwer gelingt, ist Nebensache, der erwähnte geistige Pro-
cess liegt immer vor. Eines der wichtigsten Beispiele bietet 
der Tausch. Die in den Tauschhandlungen gesetzten Zwecke 
treten für den unmittelbaren Eindruck als selbständige 
hervor und'nur der Umstand, dass ihre Erklärung durch 
die ökonomischen Grunderscheinungen (des Werthes, resp. 
der Arbeittitheilung) uns gegenwärtig bereits geläufig ge
worden ist, kann uns das minder auffällig erscheinen lassen. 
Allein man erinnere sich, dass noch Smith eine ursprüng
liche Lust am Tauschen, welche den Menschen innewohne, 
als Ursache der Tauschhandlungen annahm, womit die 
Tauschhandlungen als einem selbständigen Lebenszwecke 
dienend hingestellt, somit als originäre Zweckhandlungen 
aufgefasst waren. Etwas ganz Analoges liegt hier vor und 
gleichwie die privatwirthschaftliche Theorie hat sich auch 
die Theorie der Staatswirthschaft auf die Erklärung dieser 
speeifisch ökonomischen Zwecksetzungen zu erstrecken. 

Die in den (objeetiven) Bedürfnissen vorliegenden 
Lebenszwecke der Menschen sind für die Wirtschafts
wissenschaft an sich etwas Gegebenes. Dies gilt wie für 
die Individualbedürfnisse so für die collecti vis tisch ver
folgten Zwecke der Menschen. Die Wissenschaft der Oeko-
nomie erforscht in dieser Hinsicht nur die Erscheinungen, 
welche durch das Verhältniss der Abhängigkeit dos Men-
ßchen von dem beschränkten Reiche der Mittel als Vor
gänge im menschlichen Geiste und sohin als menschliche 
Handlungen entstehen. Soweit jedoch aus dieser Grund-
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Ursache intermediäre Zweckhandlungen des obgedacbten 
Charakters entstammen, ist es ihre Aufgabe, auch dieses 
Causalitätsverhiiltni8s klarzulegen, d. h. eben die betreffen
den Zwecksetzungen selbst zu erklären. So erwächst der 
Theorie der Staatswirthschaft das in Rede stehende For
schungsgebiet. Nebstdem, dass dieselbe die Erscheinungen 
erhellt, welche in jenem Verhältnisse beschränkter äusserer 
Mittel gegenüber der Gesammtheit a l l e r — als gegeben 
erscheinenden — collectivistischen Zwecke ihren Ursprung 
haben (worüber sogleich des Näheren), führt sie überdies 
die speeifisch ökonomischen Zwecksetzungen der collec
tivistischen Verbände auf ihre Bestimmungsgründe zurück, 
Bestimmungsgründe nämlich, die wieder in jenem allge
meinen Grundverhältnisse ihre Ursache haben, und findet 
auf diese Weise das Allgemeine der Erscheinungen, welche 
in der reichen Mannigfaltigkeit ihrer speciellen Gestal
tungen das Gebiet der „Volkswiithschaftspflege" ausmachen. 
Hierin besteht die Aufgabe dieses einen Theiles der theo
retischen Staatswirthschaft. In welcher Weise sie dieselbe 
löst, ist bereits gezeigt: Sie weist die einzelnen Acte der 
ökonomischen Verwaltung concludent als Anwendungsfälle 
der regelnden (hemmenden oder ordnenden) und der (theils 
ergänzenden theils ausschliessenden) selbstschaffenden Ver
waltung nach. Ihrem Wesen nach subsumiren sich die so 
nach dem Verhältnisse zu den Individuen classificirten 
Acte unter die in §§. 26 und 27 dargestellten Erscheinungen. 
(Cf. insb. S. 105 ff.) 

Für die Bearbeitung und Darstellung dieses Gebietes 
sind freilich zwei äussere Umstände zu beachten. Dem 
eben angeführten Verhältnisse zu den übrigen Zweigen der 
Verwaltung reiht sich noch die Thatsache an, dass gar manche 
Massnahmen nicht bloss dem ökonomischen Theile ange
hören, sondern gleichzeitig auf andere Ziele berechnet sind, 
indem sie Effecte hervorbringen, welche entweder unmittelbar 
zugleich oder im Wege indirecter Wirkung sich auf mehrere 
Verwaltungsgebiete beziehen. Das mag eine zusaramenhän -
gende Behandlung im Rahmen einer „Verwaltungslehre" 
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empfehlen. Hiebei tritt in der Darstellung eine Verbindung 
mit der Kunstlehre ein, was für die Lehre an sich als 
zweckmässig zuzugeben ist. Um so wichtiger aber wird es, 
sich den Unterschied zwischen der theoretischen und der 
praktischen Behandlung für die Forschung vor Augen zu 
halten, um nicht die Verschiedenheit der Methoden zu 
übersehen, welche in beiden eingeschlagen werden müssen. 

Ein näheres Eingehen auf diese Erscheinungen ist 
hier nicht beabsichtigt, da es für unsere Zwecke genügt, 
vorerst einmal durch Kennzeichnung des Wesens der in der 
Volkswirthschaftspflege gegebenen collectivistischen Hand
lungen den Grund zu einer angemessenen theoretischen 
Erkenntniss derselben gelegt zu haben. Man wird vielleicht 
den Inhalt dieses Feldes unseres Wissensgebietes als recht 
mager und farblos annehmen, insbesondere, wenn man ihn 
mit dem der Kunstlehre über denselben Gegenstand ver
gleicht. Wenn man aber den Umfang der betreffenden 
theoretischen Erkenntnisse sich vergegenwärtigt, wird man 
finden, dass sie in Wahrheit nicht nur höchst werthvollen, 
sondern immerhin auch reichlichen Stoff bieten, da sie die 
theoretische Scheidung zwischen Individualismus und Collec-
tivismus als die allgemeine Richtschnur für das Eintreten 
der staatlichen Verwaltung im Einzelnen durchführen. 
Gar manche Erscheinungen werden dadurch in ihren inneren 
Gründen aufgehellt, welche man lange wie etwas Selbst
verständliches hinzunehmen gewöhnt war, auf manches bisher 
Uebersehene, insbesondere auf die Gestaltung der social-
ökonomischen Grundverhältnisse, wird das Augenmerk gelenkt 
und gewiss auch manche Entwicklungsgesetze, betreffend 
jenes Verhältniss zwischen Individualismus und Collectivismus 
in dieser Beziehung, werden noch aufgefunden werden. 

§. 67. Die Finanz. Alle collectivistischen Zwecke sind, 
wie eben das menschliche Leben und Streben überhaupt, 
bei ihrer Verwirklichung an die beschränkte Aussenwelt, 
als den Fonds der Mittel, gebunden und dadurch wird jede 
Collectivthätigkeit zugleich notwendiger Weise zu einem 

Sax, StaaUwirthschaft. 26 
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ökonomischen Vorgange, soweit sie nicht als eine Production 
dies ohnehin in gleicher Weise ist wie die privatwirthschaft
liche Güterversorgung. Die Herrschaft jenes Grundverhält
nisses unseres Daseins, in welchem das Wesen der Oeko-
nomie beruht, erstreckt sich mit ausnahmsloser Allgemeinheit 
selbstverständlich auch auf die collectivistische Lebens
führung. In Folge dessen gestaltet sich die letztere, sofern 
sie nicht als Production an sich schon Oekonomie ist, zu 
wirtschaftlichem Handeln. Alle collectivistischen Zweck
setzungen sind somit verknüpft mit einem solchen, welches, 
eben als Aeusserung des Collectivismus, eigenartige Erschei
nungen darstellt, und das ergibt, wie gleich Eingangs in 
§. 5 hervorgehoben wurde, ein zweites Theilgebiet der 
Staatswirthschaft, das bekanntlich mit dem Namen „Finanz" 
bezeichnet wird. 

Der Finanzthätigkeit gegenüber sind die verschiedenen 
Zwecksetzungen des Collectivlebens gegebene Dinge, auch 
die der wirthschaftlichen Verwaltung; sie besteht in den 
aus dem ökonomischen Grundverhältnisse fliessenden Hand
lungen behufs Durchführung der collectivistischen Zwecke, 
und die Lehre von der Finanz, als theoretische Wissen
schaft behandelt, erforscht mithin die psychologische Ver
ursachung und den Verlauf jenes Gesammthandelns, das 
der Beschränktheit der äusseren Mittel gegenüber den 
Zwecken des collectivistischen Erhaltungs- und Entfaltungs-
strebens entstammt. In dieser Auffassung stehen die beiden 
Theile der Staatswirthschaft, die wirtschaftliche Ver
waltung und die Finanzthätigkeit, als theoretische Wissen
schaft zu einander in ganz demjenigen Verhältnisse, welches 
schon Smith für dieselben als praktische Wissenschaften 
aussagt. Die bekannte Stelle in der Introduction des 
IV. Buches des „Wealth of Nations" können wir in unserer 
Terminologie frei übersetzen: Die Staatswirthschaft hat 
zwei unterschiedene Aufgaben, erstens eine Bethätigung 
gegenüber den Volksangehörigen, welche dieselben in die, 
Lage setzt, die gedeihlichste Befriedigung der Individual-
bedürfnisse zu erzielen, und zweitens die Beschaffung der 
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Mittel zur Erreichung der Gesammtlebenszwecke. (Letzteres 
freilich, genau genommen, eine ungenügende Auffassung des 
Finanzwesens.) 

Gemeinsam sind beiden Theilen die Acte collectivi-
stischer Production. Doch fällt der Lehre über die wirth-
schaftliche Verwaltung die Motivirung derselben zu, während 
ihre Durchführung in den" finanziellen Lehren die Erklärung 
findet, womit eine theoretische Scheidung gegeben erscheint, 
die eine systemgemässere Behandlung gewisser Materien 
mit sich bringt, als in der bisherigen Behandlung der beiden 
Theile als Kunstlehren.*) 

Die Handlungen der Finanz treten in den vorge
schrittenen Entwicklungsstadien des menschlichen Gemein
lebens ausgesondert von den übrigen wirtschaftlichen Be-
thatigungen der Individuen und des collectivistischen Ver
bandes in die Erscheinung, so zwar, dass sie einer unzu
länglichen Theorie als wirtschaftliche Handlungen des als 
eigenes Wirthschaftsubject angesehenen Verbandes (Staates), 
j a sogar als ein^elwirthschaftliche Handlungen desselben 
bich darstellten. **) In Wahrheit ergeben sich hier nur 

*) Wir meinen die Unsicherheit über die Zugehörigkeit einzelner 
Dinge, wie: dos Münz-, Post-, Eisenbahn-, Wegewesens, zur Volks-
wirthschaftspflege oder zum Finanzwesen, sowie den Widerspruch 
zwischen den Anforderungen der Volkswirthscbaftsprlego und der Finanz 
bezüglich der erwähnten Anstalten, welchen die bisherige Theorie 
proclamirte und den Einzelne nicht anders als durch vollige Aus
weisung der betreffenden Staatsthatigkeiten aus dem Gebiete der 
Finanz losen zu können glaubten. Cf. Wagner, „Finanzw." §. 16. S. 21. 

**) Die meiste Stütze findet diese Auffassung in dem bei der 
Kostenwerthung (§. 58) dargestellten Verhältnisse, wo in der That 
eine vollige Gleichstellung des collectivistischen Verbandes mit den 
privaten Singularwirthschaften zu Tage tritt. Es kann aber auch da 
nur mittels einer falschen Generalisirung zu der gedachten Thesis 
gelangt werden, indem man diese eine Seite der Bethatigung der 
Collectivwirthschaft mit dem Wesen der letzteren verwechselt. Die 
Staatswirthschaft ist eben Gesammtwirthschaft, der Gegensatz der 
Singularwirthschaft, ist Gesammtbethatigung der in ihr begriffenen 
Privatwirtschaften. Sie als Singularwiitbschaft zu erklären, heisst 
•dieselbe Fiction vornehmen, wie wenn man den Staat als Persönlichkeit 

26* 
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specielle Zwecksetzungen der Verbundenen in Beziehung 
auf ökonomische ReaJisirung der Collectivzwecke, die 
äusserlich als Zweckhandlungen des Verbandes im Gegen
satze zu seinen einzelnen Mitgliedern erscheinen, also zu
sammen die Form einer eigenen Zweckwirthschaft des 
collectivistischen Verbandes annehmen, der letztere ist 
aber keineswegs ein von seinen Gliedern verschiedenes 
Wiithschaftssubject, sondern in den Acten jener Zweck
wirthschaft vollziehen die collectivistisch Verbundenen wirth-
schaftliche Handlungen behufs Erreichung von Gosammt-
lebenszwecken; ein Satz von höchster theoretischer Wich
tigkeit ! 

In diesem collectivwirthschaftlichen Bandeln finden 
wir, wie die allgemeine Untersuchung gezeigt hat, die 
generellen ökonomischen Erscheinungen wieder, welche 
eben jedem wirtschaftlichen Thun eigen sind. Es besteht 
in der Heranziehung und Verwendung eines Theiles des 
jeweiligen Volkseinkommens, resp. Volksvermögens, zur 
Realisirung von Collectivlebenszwecken unter dem Leit
sterne des Werthes in regelmässiger Haushaltsführung. 
Der Haushalt ist ein Moment der Finanzwirthschaft, nicht 
letztere an sich, und schon aus diesem Grunde ist das 
fremdsprachliche Wort zur Bezeichnung des ganzen Er-
scheinungscomplexes beizubehalten, da der Gebrauch des 

bezeichnet. Richtig ist nur, dass die Staatswirthschaft in dem in 
Rede stehenden Punkte vielen Singularwirthschaften in derselben Weise 
gegenubertritt, wie diesen andere SiDgularwirthscbaften gegenüber
treten; sie erscheint also wie eine Singularwirthschaft, nicht als eine 
solche, und auch das nur in der vorliegenden Beziehung. Sie wird 
dadurch noch keineswegs eine Singularwirthschaft, Wie eingewurzelt 
solch' privatwirth8chaftliche Denkweise ist, mag man daraus ersehen, 
dass Bie einen Mann wie Wagner zu dem merkwürdigen Selbst
widerspruche verleitete, trotzdem er den Staat an so vielen Stellca 
seiner Finanzwissenschaft als die höchste Form der Zwangs-Gern ei n-
wirthschaft, 8. 46, I. sogar als die „wahre GeBammtwirthschaft 
der Nation" erklart, S. 9 ebendaselbst die Finanzwirthschaft als eine 
„Einzelwirtschaft" zu charakterisiren, deren Subject die den Staat 
vertretende Regierung »ei!! 
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eigenspracblichen „Staatshaushalt" nur mit einer verwir
renden Ungenauigkeit des Ausdruckes möglich ist. Eben 
deshalb ist auch die Definition der Finanzwissenschaft als 
Lehre vom Staatshaushalt genau genommen für unzu
reichend zu erachten. 

Soweit es sich um eine theoretische Erklärung der 
vorliegenden wirthschaftlichen Phänomene handolt, findet 
sich selbe im Allgemeinen und Wesentlichen in den voran
gegangenen Abschnitten durchgeführt. Es ist daselbst die 
Zurückführung des finanzwirthschaftlichen Handelns auf die 
allgemeinen ökonomischen Kategorien vorgenommen und 
es zeigte sich da unter den complicirten Verhältnissen 
des modernen Lebens im Grunde das Nämliche wie in 
den einfachen Zuständen der primitiven Entwicklungs
stufen, auf denen Collectivzwecke theils durch gemeinsame 
Arbeit der Verbundenen, theils direct durch Dienste der
selben realisirt werden, bei welchen die Leistenden die 
Güter zu ihrem Unterhalte und zur technischen Vollbrin
gung ihrer Verrichtungen selbst beschaffen, und die überdies 
noch benöthigten Güter, hauptsächlich für Verbandsorgane, 
durch naturalwirthschaftliche Production irn eigenen Be
reiche und eventuell restlich durch fallweise spontane 
UeberWeisung von Seiten der Verbandsangehörigen bei-
geschafit werden. Eine zutreffende Theorie muss die Er
scheinungen aller Entwicklungsstadien in gleicher Weise 
aufhellen und es ist eine Bürgschaft richtiger Lösung ihrer 
Aufgabe, wenn ihr solches gelang. 

Die Ursachen der besonderen Gestaltung des Finanz
wesens auf den höheren Culturstufen sind von hervor
ragenden Autoren bereits zur Genüge klargestellt. Sie 
können mit drei Entwicklungsgesetzen bezeichnet werden, 
welche sind: das Durchdringen der Geldwirthschaft, das 
Gesetz der wachsenden Ausdehnung der Collectivthätigkeit 
und das Vorwalten des Präventivprincips vor dem Re-
pressivprineipe im entwickelten Staatsleben. Die lichtvollen 
Ausführungen W a g n e r ' s über diese collectivistischen Ent
wicklungserscheinungen sind bleibende Errungenschaften 
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unserer Disciplin. Es sei zu dorn als zweites angeführten 
Gesetze im Späteren (§. 09) nur eine ergänzende Be
merkung gemacht und zu dem letzterwähnten Gesetze 
hervorgehoben, dass dasselbe eine Ursache t e c h n i s c h e r 
Natur beschreibt, die hier in der Staatswirthschaft sich in 
a n a l o g e r Weise geltend macht, wie auf dem Gebiete der 
Production in der Privatwirtschaft. *) 

*) Im Interesse einer strengen Scheidung zwischen Uekonomie und 
Technik mag diese Bemerkung betont sein. W a g n e r sagt ganz 
richtig („Finanzw.1* I , 3. A., §. 37): „es betrifft die Veränderung der 
technischen Art und Weise, in welcher der Staat seine Thätigkeäten 
ausführt", fügt aber dem eine Erläuterung bei, der im Wortlaute nicht 
ganz beizupflichten ist, indem er fortfährt: „Diese Veränderung ist 
einerseits wieder eine Consequenz eines allgemeinen ökonomischen 
Gesetzes auf dem Gebiete der Staatsproduction, nämlich des Gesetzes 
der allmäligen Praponderanz des Capitalfaciors, besonders des stehenden 
Capitata, und der qualitinrten Arbeit im gesammten Productionsprocess 
der Volkswirtschaft." Für uns entfällt vor allem die Anwendung der 
staatswirthschaftlichen Productionstheorio, die im Rahmen der Wag-
ner'schen Darstellung allerdings eine strict logische Consequenz ist. 
Sodann aber ist dem nicht beizustimmen, dass die gedachte Verände
rung der Techuik der Staatsthätigkeit eine F o l g e eines ökono
mischen Gesetzes sei, und zwar des Gesetzes relativen Hcrvortretens 
des Capitalcs, insbesondere des stphenden Capitales, und qualificirter 
Arbeit in der Entwicklung der Wirthschaft. Die Erscheinung existirt 
und wird bekanntlich mit dem Gesetze des Ueberganges von extensiver 
zu intensiver Wirthschaft bezeichnet, allein, genau besehen, ist sie 
einestheils die ökonomische Folge t e c h n i s c h e r Fortschritte 
(nicht umgekehrt) und tritt andererseits selbständig in der Wirthschaft 
ein, ohne in der technischen Seite der Lebensfürsorge Consequenzon 
zu ziehen, so dass insofern jene technische und wirtschaftliche Ent
wicklung neben einander gehn. Es ist das genau auseinanderzu
halten. Es ändert sich die Technik und das findet seinen Ausdruck 
in dtr erwähnten wirtschaftlichen Erscheinung: auf dem Gebiete der 
privatwirthschaftlichen Production in progressiver Zunahme des Capi
talcs und innerhalb desselben wieder des steher.den Capitales (nicht 
auch unbedingt der qualificirten Arbeit, die in Folge des Maschinen
wesens eher relativ zurücktritt, obscheii die neue Technik neue qua-
liricirte Arbeit erfordert), in der Staatswirthschaft in der Notwen
digkeit umfassender Verfügung über dauerbare Gebrauchsgüter und 
fachtechnisch ausgebildete Dienstleistende. 
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In der modernen Finanzwirthscbaft erfolgt die Heran
ziehung und Verwendung der den Collectivzwecken zuge
führten Theile des Volkseinkommens, eventuell Volksver
mögens, in der Regel beinahe ausnahmslos in Geld. Dies 
ist sicherlich auch die Vorstellung eines Jeden und in dem 
Sinne begreift unsere Definition auch die gesondert hervor
tretenden, der Privatwirthschaft gegenübertretenden, Staats-
wirtschaftlichen Vorgänge der Finanz. Genau betrachtet, 
schliesst sie indess auch die äusserlich dem Rahmen der 
Staatswirthschaft entzogenen, im Allgemeinen wenig belang
reichen, Falle unentgeltlicher oder nicht voll vergoltener 
Arbeiten und Dienste für Collectivzwecke ein; denn während 
solcher consumiren die betreffenden Individuen Einkommens-
tbeile und entgeht ihnen der Erwerb. In der Verfügung 
über ihre Kraft und Zeit liegt somit die Heranziehung 
gewisser Theile ihres Güterbereiches, ihres Individual
einkommens, also des Volkseinkommens. Das kann selbst 
in solchem Masse Platz greifen, dass es eine Ausgleichung 
nach anderer Richtung erheischt und in diesem Sach
verhalte ist dann eben die Erfassung des inneren Zu
sammenhanges gegeben (z. B. Militärpflichtersatz, die sog. 
Wehrsteuer). 

Die Verwendung der in Geldform herangezogenen Güter
menge geschieht nach der Directive der Kostenwerthung 
durch zwangsweise oder vertragsmässige Beschaffung der 
zur Zweckerreichung unmittelbar benöthigten Güter, Ar
beiten und Dienste, soweit nicht die Beschaffung derselben 
naturaliter erfolgt, welcher Modalität bezüglich der Arbeiten 
und Dienste soeben gedacht wurde und bezüglich der Güter 
sich in Ausnabmsfällen bekanntlich im Wege der Eigen-
produetion bedient wird, wenn solches erforderlich ist, um 
sich die entsprechende Qualität der zur Zweckerreichung 
dienlichen technischen Mittel zu sichern. 

Zur Erlangung der den Collectivzwecken gewidmeten 
Geldsummen stehen der Finanzwirthschaft, wie wir wissen, 
zwei Wege offen. Einerseits sind zu diesem Behufe von 
vorherein gewisse Grundstücke und Capitalien aus den 
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Individualvermögen ausgeschieden, die im Bereiche der 
Gemeinwirthschaft zu Productionsacten (im weitesten noch 
zulässigen eigentlichen Sinne des Wortes) verwendet werden, 
deren Ergebniss eben dem erwähnten Zwecke dient. Diese 
Productionsproce88e gehen in wirtschaftlicher Hinsicht 
durchweg auf gleiche Weise vor sich wie privatwirthschaft-
liche Productionen, insbesondere wird ihr naturaler Ertrag 
auf dem Markte in Geld umgesetzt und das Gelderträgniss 
dann der soeben bezeichneten Verwendung zugeführt. Die in 
der Erzielung der Erträge hier vorliegenden wirthschaft-
lichen Erscheinungen finden schon in der Privatwirthschaft 
ihre Erklärung, bedürfen einer näheren nicht und beschäf
tigen uns daher nicht weiter. Desto mehr Stoff bieten sie 
der Finanz Wissenschaft als Kunstlehre. 

Andererseits erfolgt die Entnahme aus dem Iudivi-
dualbesitze. Dass auch diese unter dem Einflüsse des 
Werthes sich vollzieht, haben wir im Allgemeinen erkannt. 
Im Einzelneu aber sind mannigfache Unterschiede der 
bezüglichen Vorgänge wahrzunehmen, die noch zu erforschen 
bleiben; Unterschiede in der Art und Weise und dem 
Masse der Heiübernahme von Gütern aus den Privat
wirtschaften der Verbandsglieder. 

Die collectivistische Beherrschung der Individuen 
findet da ein Object eigenartiger Bethätigung als „Finanz
gewalt" oder „Finanzhoheit". In ihr liegt, dass die gedachten 
Gütermengen collectivistisch festgesetzt, eventuell durch 
die staatliche Zwangsgewalt thatsächlich eingehoben werden 
und bei Zuführung der verfügbaren Güter an den Ver
band behufs Verwirklichung der Collectivlebensz wecke der 
freien Bethätigung der Individuen nur soweit Spielraum 
gegönnt wird, als letztere nicht durch individualistischen 
Egoismus anticollectivistiBch gelenkt werden kann. Dass 
die Bestimmung dieser Güter- (Geld-) Beträge kraft der 
Finanzgewalt vor sich geht, ist somit allerdings ein Kenn
zeichen, aber ein äusserliches Kennzeichen, welches sie 
von den Fällen der vorgedachten anderen Art unterscheidet. 
Man hat dieselben als „speeifisch staatswirthschaftliche" 
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Einnahmen im Gegensatze zu den „privatwirthschaftlichen" 
Einnahmen der collectivistischen Verbände bezeichnet, wobei 
eben „Einnahmen" collectivistisches Einkommen im erläu
terten Sinne bedeuten. Irreleitend ist es, diesen letzteren 
Gegensatz dahin zu deuten, dass in jenen Fällen collecti-
vistischer Gewinnung nach privatwirthschaftlichen Maximen 
das Princip specieller L e i s t u n g und G e g e n l e i s t u n g 
vorliege, welchem gegenüber die collectivistische Güter
beschaffung der zweiten Art überhaupt ein abweichendes 
Princip ( g e n e r e l l e r Entgeltlichkeit) darstelle, und voll 
ends irrig wird die Gegenüberstellung, wenn das privat-
wirthschaftliche Princip als das g l e i c h e r Leistung und 
Gegenleistung charakterisirt wird. Auch auf dem le tz t -
g e d a c h t e n staatswirthschaftlichen Gebiete finden wir 
sehr zahlreiche Fälle von s p e c i e l l e r Leistung und Gegen
leistung, so zahlreich, dass sie grosse, bestimmt umschrie
bene Gruppen von staatswirthschaftlichen Vorgängen bilden, 
und Leistung und Gegenleistung sind hier eben so wenig 
gleich, wie etwa in der Privatwirthschaft ausgetauschte 
Gütermengen Aequivalente sind. Jene Formulirung ist also 
nichts anderes als ein unglücklicher Nachhall einer irrigen 
Werththeorie, auf den nicht zu hören ist. 

Nicht minder falsch ist es, wieder für eine andere 
Gruppe von Güterübergängen aus den Privatwirtschaften 
in die Staatswirthschaft, die irgend welche Beziehungen 
zwischen den ersteren und concreten einzelnen Betbäti-
gungen des Staates nicht erkennen lassen, den Gesichts
punkt (gleicher) Leistung und Gegenleistung, ungeachtet 
man ihn zuvor principiell für die ganze Gattung der staats
wirthschaftlichen Vorgänge perhorrescirt hat, doch durch die 
Hinterthür der Productivitätstheorie hereinzuführen, wodurch 
man ihn gerade da anwendet, wo er gar nicht Anwendung 
finden kann, während man ihn negirte, wo er sich that-
sächlich in Geltung zeigt. Es geschieht dies, indem man 
auf Grund der erwähnten Theorie behauptet, dass die 
Abgaben in den Einzelwirthschaften sich in Folge der 
Productivität der Staatsleistungen wiederorzeugen, und 
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demgemäss als richtige Bestimmung der letzteren fordert, 
dass sie im Ganzen für die Volkswirtschaft wenigstens 
den Ersatz der Steuern bilden sollen. So aufgefasst wird die 
Charakteristik des generellen Entgeltes, die an sich für 
die betreffende Classe von Fällen vollständig zutreffend 
erscheint, zu einer schiefen. 

Die hier angedeuteten Artunterschiede innerhalb der 
in Rede stehenden staatswirthschaftlichen Vorgänge mit 
den näheren Details der Erscheinungen sind noch speciell 
zu untersuchen und dies bildet den Gegenstand des fol
genden Abschnittes. 

Die gemeinsame Ursache solcher Abweichungen liegt 
in Unterschieden der collectivistischen Zwecksetzungen 
rücksichtlich der von diesen als Öubjecten derselben um
schlossenen Individuen, welchen Unterschieden daher nach
zugehen sein wird. Vorher erfordern indess nocli zwei 
specielle Punkte unser Augenmerk, denen die beiden 
nächsten Paragraphen gewidmet sind. 

§. 68. Verhältniss zwischen den beiden Gebieten der 
Staat8wirthschaft. Im Grunde genommen kann über die 
Beziehung, welche zwischen der Volkswirthschaftspflege 
und der Finanz besteht, im Allgemeinen kein Zweifel ob
walten. Dennoch sind in dieser Hinsicht nicht nur einzelne 
Trübungen der theoretischen Einsicht, sondern auch Be-
irrungen des praktischen Handelns zu bemerken, um de
rentwillen es angezeigt erscheint, der Feststellung jenes 
beiderseitigen Verhältnisses einige Worte zu widmen. Im 
Hinblicke auf verschiedene Ansichten, welche in der Wissen
schaft zum Ausdruck gelangt sind, trennen wir die beiden 
Gruppen der finanziellen Thätigkeiten, den „Privaterwerb" 
und die „speeifisch staatswirthschaftlichen Einnahmen", um 
bezüglich jeder derselben das Verhältniss zur Volkswirth
schaftspflege in's Auge zu fassen. 

Beginnen wir mit den erstgedachten wirtschaftlichen 
Massnahmen. Die Gesammtheit steht hier gleich einem privaten 
Unternehmer den In dividual wirtschaften gegenüber. Dies 



§. 68 4U 

sehliesst nicht aus, dass das deuigemässe Streben nach 
dem erreichbar höchsten Ertrage eine Modifikation, resp. 
Einschränkung durch andere, gleichzeitig wirksame Bestre
bungen des collectivistischeri Verbandes erfährt, nämlich 
eben durch die dem anderen Gebiete der Staatswirthschaft. 
wie der Wohlfahrtspflege überhaupt, angehörigen Zweck
setzungen. Wenn und soweit die Verwaltung, speciell also 
auch wirthschaftliche Verwaltung es erheischt, wird die 
Handlungsweise, welche dem erwähnten wirthschaftlichen 
Vorgehen bei der Gütergewinnung entspricht und somit 
geboten wäre, falls letzteres die allein zu beachtende 
Richtschnur des collectivistischen Handelns wäre, einer Aen-
derung unterworfen. Darüber kann kein Streit sein und 
es ist der Sachverhalt auch seit der Zeit erkannt, als mit 
der vollständigen (theoretischen) Einbeziehung des Cultur-
und Wohlfahrtszweckes in den Inhalt des Staatsbegriffes 
und der Gleichstellung desselben gegenüber dem Macht-
und Rechtszwecke die einseitig finanzielle Bewirtschaftung 
der ^Staatsgüter" nur insofern als zulässig erklärt wurde, 
als nicht Gesichtspunkte der Volkswirthschaftspflege entge
genstehen, m. a. W. der privatwirthschaftliche Betrieb der 
Staatsunternehmungen als den Aufgaben der Wohlfahrts
förderung unterworfen erklärt ward. 

Die eben bemerkte, den Dingen congruente Erkenntniss 
war indess nach zwei Richtungen hin einer Trübung aus
gesetzt, die einander ablösten und zugleich in einem inneren 
Zusammenhange der Aufeinanderfolge stehen. In praktischer 
Hinsicht ergeben dieselben entgegengesetzt irrige Anschau
ungen über das wirthschaftlich richtige Verfahren des 
Staates in den einschlägigen Bethätigungen. 

Die eine, u. zw. die frühere, dieser Lehrmeinungen 
fusste zwar auf dem eben aufgestellten Satze als oberster 
Prämisse, gelangte aber zu einem falschen Schlüsse durch 
die Fehlerhaftigkeit des Untersatzes, welchen sie bei ihrem 
Raisonnement anwandte. Letztere war jene, dem Ideen
kreise der Manchesterschule zugehörige Ansicht, dass der 
Staat zum Betriebe solcher Unternehmungen minder ge-
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eignet sei als Private, sie mit geringerem wirtschaft
lichen Erfolge führe. Der Gedankengang war also folgender. 
Obersatz: der Staat hat die Gesichtspunkte der Volks-
wirthschaftspflege nie aus den Augen zu verlieren, hat 
folglich auf quantitativ und qualitativ beste Gesammtgüter-
versorgung seiner Angehörigen bedacht zu sein. Untersatz : 
zur Selbstproduction ist er weniger befähigt als Privat
unternehmer; Grundstücke und Capitalien, von ihm bewirt
schaftet, ergeben einen geringeren Ertrag als in Privatbetrieb, 
die Gesammtproduction ist in Folge dessen geringer, als 
wenn die betreffenden Güter im Privatbesitz wären. — 
Conclusion : somit gebietet es jene Rücksicht der Volks-
wirthschaftspflege, solchen Selbstbetrieb nicht vorzunehmen 
und soweit er vorhanden, aufzugeben. Was er an Erträgniss 
abwarf, komme in anderer Weise, inclus. der Steuern der 
neugebildeten Privatunternehmungen, herein und das Plus 
sei Gewinn für die Volkswirthschaft. In solcher Weise 
wurde bekanntlich nicht nur die Auflassung staatlicher 
Gewerbe-, Handels- und Bankbetriebe motivirt, sondern 
auch die Forderung der Veräusserung der Staatsdomänen 
begründet. Als man zu dieser Anschauung gelangt war, 
fand man — nebenbei bemerkt — auch leicht Argumente, 
geeignet die Zweckmässigkeitsgründe zu widerlegen, mit 
welchen die alte praktische Finanzlehre solch' „werbendes 
Staatsvermögen", insbesondere den Immobiliarbesitz, gestützt 
hatte ; ganz zutreffende Argumente, die indess nur der 
früheren Lehre, nicht aber der Sache an sich den Boden 
entzogen. Gegenwärtig ist nun jener Untersatz des obigen 
Syllogismus allseitig als falsch erkannt; man sieht ein, 
dass die in ihm enthaltene Behauptung nur von concreten 
Staaten mit Recht ausgesagt werden könne, von anderen 
nicht, dass sie ferner auf die verschiedenen collectivistischen 
Verbände nur ungleich Anwendung findet und endlich 
ebenso nicht in gleicher Weise für die verschiedenen Arten 
der Unternehmungen zutrifft, vielmehr bezüglich der einen 
davon das Urtheil entgegengesetzt lauten muss dem be
züglich der andern. Die hiemit erfolgte Berichtigung jener 



§• 68. 413 

falschen Generalisirung hat sohin der gedachten Conclusion 
den relativen Charakter gegeben, welcher ihr zukommt, 
die betreffenden Wirtbschaftsvorgänge aber principiell für 
die Finanz vindicirt, während die gedachte Ansicht das 
Gebiet des Finanzwesens hier zu Gunsten der Volkswirth-
schaftspflege einengte. 

Mit der Rectification ist man dann aber neuester 
Zeit zu weit gegangen, derart, dass das Wesen der betref
fenden ßetbätigungen alterirt erscheint. Indem dem Staate 
nicht nur die Qualification, sondern mit vielem Nachdrucke 
ein eminenter Beruf zu solchen zugesprochen wurde, ward 
die Innehaltung der Gesichtspunkte der Wohlfahrtspflege 
so stark betont, dass die Bezeichnung der bezüglichen Güter
eingänge als ,,privatwirthschaftlicbe Einnahmen", „Privat
erwerb" für nicht mehr zulässig zu erachten war. *) Dagegen 
ist zu bemerken, dass solche volkswirthschafts- und social-
politischc Gesichtpunkte wofern sie in Geltung kommen, 
das ökonomische Wesen der gedachten Vorgänge nicht 
ändern, welches in der That als „rationelle Wirtschafts
führung" nur durch die nämlichen ökonomischen Kategorien 
zu erklären ist, welche das privatwirthschaftliche Handeln 
aufweist, und daher durch die erwähnte Benennung ganz 
treffend bezeichnet ist. Ferner, dass auch Privatwirth-
schaftssubjeete nicht durchweg nach der höchsten Rente 
streben, sondern Modifikationen ihres Handelns eintreten 
lassen durch gleichzeitig wirksame Motive, welche die Natur 
ihrer Handlung nicht mehr tangiren als im analogen Falle 
der Staatswirthschaft die Motive der Wohlfahrtspflege jene 

*) So bei Scheel, Abhdg. „Erwerbseinkünfte" im „Handb. der 
pol. Oek.'' 2. A., III. Bd., S. 62. Der genannte Autor verstärkt den 
Eindruck, welchen seine Ausführungen gegen die Charakterisirung der 
betreffenden Gütereingänge als „Privaterwerb" machen, noch dadurch, 
dass er die Kategorie seiner staatlichen „Erwerbseinkttnfte" auf Dinge 
ausdehnt, die in der That keineswegs privatwirthschaftlichen Charakters 
sind, wie Staatsbahnen, Posten, Telegraphen etc., die dann ihrerseits 
wieder unter dem Charakter als Erwerbsoinkünfte theoretisch in eine 
schiefe Stellung gerathen. S. hierüber später §. 78. 
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der Finanz, z. B., wonn Jomand aus ästhetischen Neigungen 
oder um der höchsten technischen Vollendung willen 
bewusst eine Schmälerung des Reinertrages seines Unter
nehmens auf sich nimmt. Insbesondere eine altruistische 
Handlungsweise gegen Arbeiter und Beamte ist dem hu
manen Privatunternehmer nicht minder eigen als dem 
collectivistischen Verbände, diese „socialpolitische" Rück
sicht ändert noch gar nichts an dem „privatwirthschaft-
lichen" Charakter der von diesem betriebenen Unterneh
mungen. Und einzelne Schranken, welche der Staat bei dem 
Eigenbetriebe aus Gründen der Wirthschaftspflege sich 
zieht, sind solche, welche er sich auferlegen muss, weil 
er sie den gleichen Privatunternehmungen auferlegt, z. B. 
beim ForstwirthSchaftsbetriebe. Es ist also, genau gespro
chen, nur das eventuelle, gleichzeitige Wirksam werden der 
beiden Seiten der Staatswirthschaft zu constatiren, das 
wirtschaftliche Wesen beider muss aber auch auseinander
gehalten, nicht durch eine irreleitende Zusammenfassung 
verdunkelt werden. 

Genau dasselbe und nichts anderes kann bezüglich 
der zweiten Gruppe der Finanzthätigkeiten gelten, gilt 
also ganz allgemein. Die Verwaltung einerseits, die Finanz 
andererseits ergeben Zwecksetzungen, die sich iu einer con-
creten praktischen Massregel combiniren mögen, theoretisch 
"hfcr zu sondern sind. 

Die einschlägigen Vorgänge der Finanz sind daher 
durchaus unabhängig von den Erscheinungen der Wohl
fahrtspflege ins Auge zu fassen, um ihr Wesen zu be
stimmen; ihre ökonomische Natur ändert sich durch die 
zugleich gegebene Wirksamwerdung von Zwecken der 
Wohlfahrtspflege (wozu auch die neuerdings so viel be
achteten und im Munde geführten „socialpolitischen" Zwecke 
gehören) nicht im geringsten. In der Behandlung der Er
scheinungen der Finanz vom Standpunkte der reinen Theorie 
ist daher die Zulässigkeit einer „socialpolitischen Auffassung 
des Finanzwesens" zu negiren, während bei der Behandlung 
als praktische Wissenschaft allerdings die Rücksichtnahme 
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auf das andere Gebiet der Staatswirtbschaft sich empfiehlt, 
da ja in den concret zu ergreifenden Massnahmen die 
Zwecke beider Gebiete realisirt werden müssen. Die Schei
dung zwischen theoretischer und praktischer Wissenschaft 
zeigt hier wieder ihren vollen Nutzen, indem sie das 
Umsichgreifen einer Ideenrichtung verhindert, die von prak
tisch discutirbaren oder selbst einwurfslosen Massregeln 
aus zu einer schiefen Grundauffassung führen kann. *) 

Die speeifisch staatswirthschaftlichen Einnahmen der 
„Abgaben" insbesondere sind daher als Finanzmassnahmen 
in der Theorie lediglich nach den Gesichtspunkten des 
Finanzwesens zu behandeln. Die bezüglichen Handlungen 
mögen durch Zwecke der Verwaltung Modificationen erfahren, 
deren man bei praktischer wissenschaftlicher Behandlung 
der betreffenden Massregeln im Zusammenhange gedenken 
wird, aber sie sind in der Finanz nimmermehr als Mittel 
zur Verwirklichung von Verwaltungszwecken aufzufassen. 
Letzteres thut Wagner mit seiner Lehre, derzufolge eine 
Beeinflussung der Einkommensvertheilung zu den Aufgaben 
der Besteuerung gehöre. Die Herbeiführung einer Aenderung 
der privatwirthschaftlichen Einkomraensverhältnisse könnte, 
sofern man überhaupt geneigt ist, dem Collectivismus dies 
Ziel zu setzen (eine Frage, die hier nicht näher erörtert 
werden soll), doch nur der Wohlfahrtspflege zugehören. 
Insoweit thatsächlich die Absicht verfolgt würde, den Besitz 
der Reichen einzuschränken und den der Dürftigen zu 
mehren, würde dies ein bewusstes Abweichen von dem 
nach den Gesichtspunkten der Finanz resultirenden Aus
masse der Abgaben mit sich bringen. Die Bestimmung des 

*) Erfreulicher Weise hält sich Wagner bezüglich der privat
wirthschaftlichen Güterbeschaffung in der Finanz davon frei, die 
ftusstrsten Consequenzen seines socialpolitischen Standpunktes zu 
ziehen. Sein Princip der Einengung des Privatcgenthuras zu Gunsten 
einer Ausdehnung des gemeinwirthschaftlicben rettet er nur dadurch, 
dass er die Staatseisenbahnen als privatwirthschaftlichen Erwerb 
charakterisirt, waB sie entschieden nicht sind. Vgl. darüber unten 
§. 78, wo dieser Punkt speciell zur Sprache kommt. 
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letzteren in erster Linie und sodann die Festsetzung dor 
gewollten, aber auch erreichbaren Abweichung, verbürgten 
allein die richtige LÖ9ung der Aufgabe, jene beiderseitige 
Massbestimmung aber könnte doch nur je nach den An
haltspunkten des eigenen ZweckbereicheB erfolgen und schon 
dies würde eine scharfe Scheidung zwischen beiden erfor
dern. Hinsichtlich des gedachten „socialpolitischen" ZweckeB 
möge indess hier nur der Bemerkung Raum gegönnt sein, 
dass derselbe als eine regelmässige Aufgabe des collec-
tivistischen Verbandes wohl nicht zugegeben werden kann; 
es würde solches das Gleichgewicht dieser socialen Gestai-
tungstendenz mit der des Individualismus stören, wogegen 
letzterer reagirt. Wohl aber ist derselbe, auch betreffs 
einer regelmässigen Bethätigung, mit indirecter Erreichung 
jenes Zieles einverstanden, nämlich der Stützung und 
Stärkung der individualistischen Thätigkeit, um es dieser 
zu ermöglichen, durch eigene Anstrengung die Individual-
lcbensführung zu erhoheD. Nur so ist die Harmonie beider 
Socialgebiete gegeben. Sofern aber der eben angedeutete 
Zweck theils Mittel bedarf, die durch die Finanz zu be
schaffen sind, theils Modifikationen finanzieller Massregöln 
bedingt, ist dies nichts, was irgendwie eine theoretische 
Verwischung der beiden Gebiete der Staatswirthschaft er
fordern oder rechtfertigen würde. 

Es drängt sich nun allerdings die Frage auf, ob nicht 
für das Verhältniss zwischen den* beiden Gebieten der 
Staatswirthschaft eine allgemeine Formel zu finden sei. 
Gewiss gibt es eine solche, allein dieselbe kann wirklich 
nur eine allgemeine (in anderem Sinne des Wortes: eine 
ganz allgemein gefasste) sein. Für die so ausserordentlich 
vielfältigen Zwecksetzungen der collectivistischen Lebens
führung ein bestimmtes Bichtmass im Detail aufzustellen 
ist total unmöglich. Im einzelnen Falle wird sich die Frage 
praktisch entweder durch ein Zusammentreffen der concrc-
tisirten Zwecke beider staatswirthschaftlichen Gebiete in 
ihren Durchführungsmassnahmen oder durch eine unüber
brückbare Colli8ion oder aber — wie in der Mehrzahl der 
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Fälle — durch eine gegenseitige Accommodirung lösen. Die 
theoretische Lösung liegt in der steten Einordnung des 
einzelnen Verwaltungszweckes in die Gesammtheit der 
Wohlfahrt8- sowie der übrigen Collectivlebens-Zwecke ins-
gesammt nach Massgabe der relativen Bedeutung aller 
derselben und in der Gebundenheit aller dieser Lebens
zwecke gegenüber dem ökonomischen Grundverhältnisse. 
Eine bestimmte Zwecksetzung der Wohlfahrtspflege muss 
kraft dieses Verhältnisses zuletzt an der ökonomischen 
Schranke ihre Grenze finden, was sich praktisch an der 
finanziellen Undurchführbarkeit, resp. an den finanziellen 
Consequenzen der betreffenden Massregel, insofern nämlich 
durch Absorption von verfügbaren Mitteln die übrigen 
Zwecke des Staates in unstatthafter Weise verkürzt würden, 
zeigt. Bis zu diesem Grenzpunkte ist für jeden Zweck der 
gedachten Art innerhalb der Reihe der gesammten Collectiv-
lebenszwecke die Verwirklichung gegeben. Freilich ist 
hiebei der Effect einer solchen Massnahme hinsichtlich 
Steigerung der individuellen Gütergewinnung, somit wieder 
der Verfügbarkeit grösserer Gütermengen für Collectiv-
zwecke, nicht ausser Acht zu lassen. In der Praxis geschieht 
das auch keineswegs, wird vielmehr die „Hebung der 
Steuerkraft" durch Acte der Volkswirthschaftspflege stets 
betont. 

Eine staatswirthschaftliche Handlungsweise, welche 
einseitig nur das eine der beiden Gebiete im Auge behält, 
ist irrig und antiökonomisch. Für den nicht selten vorge
kommenen Fall, dass die Finanz nur ihre eigenen Zwecke 
verfolgte und darüber ganz der Volkswirthschaftspflege 
vergass, hat man bekanntlich die Bezeichnung „Fiscalismus". 
Aber auch die entgegengesetzte Handlungsweise ist denkbar: 
dass die Verwaltung auf die Finanzen nicht die entspre
chende Rücksicht nimmt, und auch das kommt darauf 
hinaus, dass die Individuallebensfuhrung unter der Ver
folgung von Gesammtlebenszwecken leidet. Hiebei können 
„socialpolitische" Gesichtspunkte, wie solche die zur Herr
schaft gelangten Volkselemente im eigenen Interesse verstehen, 

Snx, StuBttwlrthsphaft. 27 
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recht bedenklich werden; denn dass das im Endresultate, 
wenn nicht zum Untergange, so doch zu ernster Gefährdung 
des betreffenden collectivistischen Verbandes selbst führen 
muss, ist klar. Die Geschichte lässt uns ja auch mit Bei
spielen hiefür nicht im Stich. In thatsächlicherNichtauffindung 
des richtigen Verhältnisses zwischen den beiden Zweck
bereichen liegt eine arge Unwirthschaftlichkeit, eine Anti
nomie der Staatswirthschaft. 

§. 69. Abstufungen des personellen Umfanges der oollec-
tivistiichen Zwecksetzungen. Was das Verhältniss der Indi
viduen zu den diversen Collectivbethätigungen als Subjecte 
derselben betrifft, so sind von materiellen Unterschieden 
zunächst solche der Ausdehnung des collectivistischen 
Bandes zu constatiren. Es ist wichtig, diese Abweichungen 
hinsichtlich des personellen Umfanges der Collectivlebens-
üusserungen nicht mit Unterschieden anderer Art zu ver
wechseln, und schon deshalb erscheint ein rascher Ueber-
blick derselben geboten. 

Ein auffallender Unterschied des subjectiven Um
fanges der Collectivbethätigungen ist schon in den Abstu
fungen der territorialen Ausdehnung der Verbände an sich 
gegeben, die letztere selbstredend nicht in ihrem concreten 
Ausmasse, sondern in ihrer principiellen Bedeutung als 
örtliche Unterlage der collectivistischen Zusammenfassung 
von Menschengruppen verstanden. Jedem ist die Scheidung 
zwischen den Zwecken des obersten collectivistischen Ver
bandes, des Staates, und den Bethätigungen der ihm ein
geordneten Verbände geläufig, sowie das Verhältniss, in 
welchem die auf den erwähnten territorialen Grundlagen 
und von diesen umschriebenen Personenkreise zu einander 
stehen. Weniger klar war bis vor Kurzem die Einsicht in 
die innere Structur und die Ursachen dieses Verhältnisses — 
denn die Umstände, welche die Beziehung verschiedener 
Zwecke auf die verschiedenen Personengruppen, resp. die 
bezüglichen Territorien, ergeben, sind nicht einfach — und 
erst die bekannten neueren Forschungen über die Selbst-
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Verwaltung haben erwünschte Aufschlüsse gebracht, die 
hier zu einem zusammenfassenden Abschlüsse geführt werden 
sollen. Für unsere Aufgabe genügt freilich ein ganz allge
meiner Ueberblick der einschlägigen Verumständung, bei 
welchem auf vollständige Klarstellung der grundzüglichen, 
in dem bunten Formenreichthume der Wirklichkeit mit 
einander verschlungenen und einander durchkreuzenden 
Momente geachtet werden soll. 

Einen durchgreifenden Unterschied bildet es zunächst. 
ob die Individuen hinsichtlich einer Vielheit, selbst einer 
ganz unbestimmten Allgemeinheit, von Lebenszwecken vom 
collectivistischen Verbände umfasst werden, oder nur in 
Bezug auf gewisse, durch die Individualität selbst bestimmte 
Umstände, die daher in der Person der Einen gegeben 
sind, in der Person Anderer fehlen. Das erstgedachte Ver-
hältniss erstreckt sich unterschiedlos auf alle Verbands
glieder, das letztere ergibt in der Gesammtheit Derjenigen, 
in deren Person je die bezüglichen Momente eintreten, 
einen Sonderverband. Das erstere ist das allgemeine collec-
tivistischeTJänd, das letztere ein specielles, welches offenbar 
jenes ~zür~Voraussetzung hat und erst auf Grund einer 
vorgeschrittenen socialen Function stheilung höherer Ent
wicklungsphasen entstehen kann. Man kann die betreffenden 
Socialgebilde der letztgedachten Art Fac h verbände joder 
Pe^sjonjjjüarbäiide nennen, im Gegensatze zu den allge
meinen Verbänden, die, eben als die grosse Regel, keines 
eigenen Namens bedürfen oder, wenn man einen solchen 
wünscht, als TerritQjcjjB 1 verbände bezeichnet werden 
können, um damit auszudrücken, dass a l l e von der terri
torialen Unterlage des Verbandes umfassten Personen die 
Verbandsglieder bilden. 

Als zweites Unterscheidungsmerkmalkommtdie räum
l iche Ausdehnung der Verbände in's Auge zu fassen und 
es ImicT fiPcheser Hinsicht dem Staate einerseits die en
geren Verbände innerhalb seines Umfanges und Macht
bereiches, andererseits weitere Verbände, in welche der 
Staat selbst eingeht, Staatenverbindungen und internationale 

27* 
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Verwaltungsverbände, entgegenzustellen. Diese räumliche 
Abstufung erstreckt sich auf beide vorgenannten Verbands
arten; es können Personalverbände mit dem Umfange des 
Staates zusammenfallen oder aber sich als engere Ver
bände in einer Mehrzahl innerhalb des Staates vorlinden, 
ausnahmsweise auch als Verbände auftreten, die sich über 
Staaten ausdehnen, z. B. organisirte Kirchen. Das Näm
liche findet statt bezüglich der allgemeinen Verbände, 
wobei nur der Unterschied zwischen dem Staate und den 
übrigen Verbänden obwaltet, dass jener als der Pivot des 
Collectivlebens alle Collectivzwecke in unbestimmter Allge
meinheit zu verfolgen berufen ist, während die engeren 
und weiteren Verbände nur je für eine Mehrheit bestimmter 
Zwecke sich eignen. Das Verhältniss der weiteren Verbände 
zum Staate sei des Näheren nicht erörtert, da es sich 
unschwer nach demjenigen begreifen und construiren lässt, 
was im Verhältniss eines Staates zu den engeren Ver
bänden gilt. 

Dieses Verhältniss des Staates zu den ihm eingeord
n e t e n Verbänden (wobei l'ersonalverbände, selbst solche, 
welche einheitlich das ganze Staatsgebiet umfassen, den 
engeren territorialen durchaus gleichstehen) ist nun ein 
keineswegs einfaches, sondern durch politische Umstände, 
durch die Technik der Collectivlebensführung und durch 
die Untwicklungsprocesse des Collectivismus verwickeltes. 
Wir versuchen dasselbe klarzulegen, indem wir Folgendes 
auseinanderhalten. 

1. kann in Folge f ö d e r a t i v e r V e r f a s s u n g 
die Verfolgung allgemeiner Staatszwecke durch Functio-
niren einer Mehrheit solcher Collectivlebensorgane, die eben 
je lür einen Theil des ganzen Verbandes in Action treten, 
erfolgen. Insoweit dies der Fall ist, erscheinen die Unter
verbände gegenüber den Bewohnern ihres Umkreises in Be
ziehung auf die betreuenden Zwecksetzungen als selbständige 
Verbände, die jene personell zusammenfassen. Hier wird 
aus Ursachen, welche vom Standpunkte unserer Betrachtung 
als äussere aufzufassen sind, ein und derselbe Zweck durch 
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eine Mehrheit von Collectivgebilden in einer Mehrheit von 
Acten gesetzt, für welchen in Einheitsstaaten eine einzige, 
einheitliche Instanz functionirt. Zu solchen, aus äusseren 
Ursachen zu erklärenden Erscheinungen einschlägiger Art 
zählen auch Fälle, in denen die Aufbringung von „Local-
staatsbedarf" für Zwecke der einheitlichen Gesammtlebens-
führung bestehenden Unterverbänden übertragen ist; ge-
wis8ermassen ein finanzieller Föderalismus, über den in 
praktischer Hinsicht mancherlei zu sagen, der aber in 
unserer theoretischen Erörterung einfach zu registriren ist. 

2. ist der diametrale Gegensatz wahrzunehmen, dass es 
gewisse Zwecksetzungen gibt, welche, den specifisch örtlichen 
oder obgedachten speciellen personalen Beziehungen der 
Menschen zu einander entsprungen, je eben für den con-
creten engeren Kreis Collectivzwecke darstellen, sei es, 
dass sie die Mitglieder des weiteren Verbandes überhaupt 
nicht berühren oder bei Letzteren vermöge des allgemeinen 
mutualistisch-altruistischen Zusammenhanges, welchen der 
Collectivi8mus über Alle ausbreitet, ein (indess nur mittel
bares) Interesse erregen. Solche Zwecksetzungen können 
gleichartig in jedem derart verbundenen Personenkreise 
sich vorfinden, in den bezüglichen engeren A'erbänden ist 
aber auch die collectivistische Beziehung zwischen den 
Individuen rücksichtlich der Zwecke solcher Art erschöpft, 
ausser soweit die indirecte Betheiligung des umfassenderen 
Verbandes eintritt. Hier erfolgt also eo ipso eine selb
ständige collectivistische Zwecksetzung in jedem engeren 
Verbände, welche die Mitglieder desselben umfasst, und 
höchstens findet eine Betheiligung des weiteren Verbandes» 
an den Mitteln der Realisirung der so gesetzten Zwecke 
statt. Es ist da der engere Verband ein Socialgebilde für 
sich, das keineswegs bloss als Theil des Staates existirt. 
sondern eigenes Leben besitzt, wenngleich das Gegentheil 
dessen in anderen Beziehungen Platz greift und der er
weiterte Collectivismus das letztgedachte Verhältniss zum 
Staate herbeiführt. Insofern ist eine urwüchsige territo
riale Abstufung der differenten Verbände zu erkennen, die 
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kraft ihrer Eigenwesenheit auch mit vollständiger Selbst
bestimmung handeln. Hier ist also A u t o n o m i e im 
wahrsten Sinne vorhanden. Es steht unzweifelhaft fest, dass 
hieher speciell diejenigen Gemeinzwecke zählen, welche dem 
unmittelbaren localen Zusammenleben der Menschen als 
alleiniger oder entscheidend mitwirkender Ursache ent
stammen, die Gemeinde (in diesem Sinne des Wortes) 
mithin ein solches urwesentliches Socialgebilde ist, das 
seine Existenz und Functionen keineswegs vom Staate 
ableitet, wogegen örtliche Verbände weiterer Ausdehnung 
nur in seltenen Fällen hieher gehörige Zwecke aufweisen, 
ausser sofern mit ihnen zugleich eigentümliche collecti-
vistische Bande zusammenfallen, wie z. B. wenn eine Provinz 
zugleich das Verbreitungsgebiet einer besonderen Natio
nalität oder Religion ist und daher aus letzteren hervor
gehende Gemeinzwecke cultivirt, welche anderen Provinzen 
fremd sind. 

3. Verschieden hievon, aber im Ergebnisse äusserlich 
übereinstimmend, ist der Fall, dass Gemeinzwecke von 
zweifelloser subjectiver Universalität in ihrer Realisirung 
einen durchaus örtlichen Charakter annehmen, derart, dass 
die Zwecksetzung eine lediglich principiellc ist, die Durch
führung des so mittels einer allgemein verbindlichen Norm 
gesetzten Zweckes zu concreten speciellen Zwecksetzungen 
je innerhalb engerer örtlicher Bezirke wird. Für solche 
tritt mit bekanntem Vortheile die „Selbstverwaltung"' ein, 
indem Unterverbändo geschaffen werden, welche hinsichtlich 
der gedachten secundären Zwecksetzungen die Bewohner 
ihres Territoriums als Zwecksubjecte umfassen. Zum Theil 
können diese Verbände mit den ad 2) bestehenden, unter 
Umständen, sofern das ad 1) Erwähnte vorliegt, auch mit 
hierauf beruhenden Verbandsbildungen combinirt werden, 
so dass äusserlich eine Verschmelzung eintritt, welche die 
innere Verschiedenartigkeit der erörterten Vertältnisse 
verdeckt. Als S e l b s t v e r w a l t u n g im eigentlichen Sinne 
wären die einschlägigen Erscheinungen von denen des 
Föderalismus und der Autonomie (im obigen Sinne) begrifflich 
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zu scheiden, wogegen bekanntlich in der Praxis die termini 
promiscue mit einer unbestimmten Bedeutung gebraucht wer
den. Während die, leider häufig nicht verstandene, durch
greifende Verschiedenheit des ersten Punktes von den 
anderen hier keiner weiteren Erörterung bedarf, ist der 
Unterschied zwischen den Fällen des zweiten und des in 
Rede stehenden Punktes doch mit einem Worte zu erläutern. 
Es ist ersichtlich, dass im letzteren Falle ein ganz anderes 
Verhältniss zwischen dem engeren Verbände und dem wei
teren die Consequenz ist als in jenem — Gebundenheit 
an die Normgebung des höheren Verbandes gegenüber der 
Selbständigkeit im andern Falle — dass ferner der zweite 
Fall jeweils ein absolut gegebener ist, während der dritte 
von der Wahl zwischen beamtenmässiger und körperschaft
licher Verwaltung abhängt, die von diversen thatsachlichen 
und politischen Umständen mit bestimmt wird, und dass 
endlich, sofern überhaupt die Frage über den Rechtstitel 
der bezüglichen Wirksamkeit der Verbände einen Sinn 
hat, die engeren Verbände dem Staate gegenüber im zweiten 
Falle uns als jure proprio, im letzten als jure delegato 
handelnd erscheinen. Insofern in den letzteren Fällen jeder 
einzelne Verband auch die Aufbringung der Mittel innerhalb 
seines Bereiches zu bewerkstelligen hat, ist das nur bei 
annähernder Gleichbelastung als Vereinfachung ökonomisch 
zulässig, wogegen bei Ungleichmässigkeit der von dem 
Zwecke örtlich erforderten Mittel eben die subjective Uni
versalität desselben in dem umfassenderen Verbände die 
Uebernahme der Mittelbeschaffung auf letzteren, resp. eine 
Ausgleichung zwischen den engeren Verbänden erfordert, 
was in verschiedenen Formen von Kostenparticipation ge
schehen kann. Je nach der Eigenart der einzelnen Zwecke 
ergeben sich höchst verschieden gestaltete und einem 
Wechsel unterworfene Selbstverwaltungsbezirke ad 3, wäh
rend die Verbände ad 2 von selbst gegeben sind. In dem 
Mangel an Unterscheidung zwischen den angedeuteten Diffe
renzpunkten liegt die Ursache der meisten theoretischen 
Zweifel und praktischen Controversen über die Selbst
verwaltung. 
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4. kommt hinzu, dass zur Vornahme der concreten 
individuellen Vollziehungshandlungen für Zwecke höherer 
Verbände an Stelle eigener Organe in bestimmten Fällen 
die Dienste der als Organe der engeren Verbände fungi-
renden Personen in Anspruch genommen werden, welchen 
die Vollziehung der eigenen autonomen Zwecksetzungen 
der bezüglichen Verbände sowie dio der secundären Zweck-
setzungeu der Selbstverwaltung obliegt. Die Gründe, aus 
welchen das geschieht, sind bekannt, gleichwie die That-
sache, dass ausnahmsweise auch der Gegenfall vorkommt: 
dass Organe höherer Verbände für Zwecksetzungen niederer 
thätig werden. Es liegt hier eine ü b e r t r a g e n e V e r w a l -
t u n g , nämlich eine Uebertragung der „Vollziehung" vor. 
An der Natur der Zwecksetzungen, welche solchergestalt 
zur Durchführung gelangen, wird selbstverständlich nichts 
geändert, nur können die bezüglichen Agenden finanziell inso
weit Sache der engeren Verbände werden, als sie gleichmässig 
in allen solchen wiederkehren — was eine Vereinfachung 
der Gebahrung (Compensation mit entsprechend geringeren 
Abgaben), freilich aber auch irrigen Anschein mit sich 
bringt — wogegen bei Ungleichmässigkeit des an den 
einzelnen Stellen für die Vollziehung auflaufenden Güter
bedarfes derselbe eben auch von denjenigen, für welche 
gehandelt wird, in irgend welcher Form bestritten worden 
muss. Eine Irrung über diesen Charakter des Verhältnisses, 
etwa zufolge unterschiedloser Subsumtion unter die „Selbst
verwaltung", ist praktisch von schädigenden Folgen für die 
Oekonomie der gesammten Bedürfnissbefriedigung begleitet. 

5. ist endlich ein geschichtlicher Entwicklungsgang 
von Einfluss auf die jeweilige Gestaltung der subjectiven 
Zusammenfassung der Individuen hinsichtlich der Collectiv-
zwecke. Das Gesetz der wachsenden Ausdehnung der Col-
lectivthätigkeit vollzieht sich nämlich im Wege einer C o n-
c e n t r a t i o n der Zwecksetzungen von den engeren TU den 
weiteren Verbänden. Selbst der Macht- und Rechtszweck 
wird anfänglich in den engen Verbänden verfolgt, welche 
sich auf den elementaren Grundlagen der Blutsverwandt-
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schaft und des gemeinsamen Wohnsitzes, weiterhin der 
Race und der Nachbarschaft oder Landsmannschaft auf
bauen. Als jene schon an umfassendere Verbände überge-
gegangen waren, bleibt der Cultur- und Wohlfahrtszweck 
noch lange auf Vorkehrungen und Anstalten der localen 
Gemeinwesen beschränkt, bis erst höhere Entwicklungs
stufen die Concentration sowie neue Zwecke solcher Art 
für die umfassende Gemeinlebensführung des Staates er
geben, die dann bei reichlicherer Entfaltung dieses Zweck
gebietes der Selbstverwaltung Stoif bieten, während gleich
zeitig auf Grund der geänderten Lebensverhältnisse aus 
den unmittelbaren räumlichen Beziehungen der Men
schen den ländlichen wie vornehmlich den städtischen Ge
meinden neue Aufgaben eigenwesentlicher Art erwachsen. 
Die reiche Fülle der Erscheinungen, welche in dem Belange 
eben unsere Culturstufe aufweist, ist nur durch klares 
Auseinanderhalten der vorstehend unterschiedenen Mo
mente, die als complexe Ursachen sich hier in ihrem Effecte 
zeigen, richtig zu verstehen. *) 

Die Verwerthung der gewonnenen Einsicht in prak
tischer Hinsicht ist hier nicht unsere Sache. In wirth-

*) Es kann nicht unsere Absicht sein, hier in eine ausgeführte 
Polemik mit den verschiedenen in der Literatur zur Geltung gebrachten 
Anschauungen über das „Selfgovernment" oder die „Communalverbände1, 
namentlich über das Wesen der „Gemeinde", einzugehen, insbesondere 
also auch nicht uns mit den speciell in volkswirtschaftlichen Schriften 
niedergelegten (und daher den Lesern dieses Werkes wohlbekannten) 
Lehrmeinungen von Carl Die tze l , Stein, den „Gutach ten" des 
Vereins für Socialpolitik, W a g n e r , B i l i n s k i , R e i t z e n s t e i n 
u. A. auseinanderzusetzen, da, soweit es sich um die allgemeine theo* 
retische Erkenntniss handelt, die Darstellung des TexteB genügt, soweit 
es aber auf die für die Kunstlehre der Verwaltung und der Finanz 
bedeutsamen Momente ankommt, der Rahmen der gegebenen Aufgabe 
überschritten würde, indem die Consequenzen der dargestellten Ver
hältnisse ausdrücklich gezogen und erörtert werden müssten uud 
überdies noch zu prüfen wäre, inwieweit die von den bezüglichen 
Autoren zu Grunde gelegten Unterscheidungsmerkmale für die prak
tischen Zwecke, im Hinblick auf welche eben die Formulirung erfolgte, 
genügen. 
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schat'tstheoretischer Hinsicht bedeutet sie Folgendes. Es sind 
die Abstufungen der verschiedenen Verbände lediglich 
äussere Unterschiede in der subjectiven Erfassung der 
Individuen riicksichtlich der Gemeinzwecke, an sich aber 
sind jene Verbände sämmtlich nur differenzirte Gebilde 
eines und desselben Collectivdaseins. Die Wirthschafts-
vorgänge der Thätigkeit aller dieser Verbände sind folg
lich wesensgleich: Alles, was bisher von collectivistischen 
Wirth schaftshandlungen allgemein ausgesagt wurde und 
im Folgenden noch untersucht werden soll, gilt wesentlich 
für alle Arten von Verbänden, soweit nicht andere Unter
schiede hinzutreten. Die Theorie ist hiedurch gegenüber 
der Kunstlehre im Vortheile, da die letztere in der Finanz 
alles wesentlich auf den Staat bezog und erst hinterher 
und nebenbei auf die Bethätigung der anderen collec
tivistischen Gebilde einging und ebenso in der Verwal
tung Alles vom Staate ableiten zu müssen glaubte, wodurch 
mancherlei schiefe und unzureichende Auffassungen hervor
gerufen wurden. *) Die Unterschiede zwischen den weiteren 
und den engeren Verbänden sind somit vorhinein als bloss 
graduelle erklärt, in denen sich die verschiedengestaltete 
Erfassung und zwar die complexe Erfassung der Individuen 
von einem oder dem andern, aber auch von mehreren in 
einem gewissen Verhältnisse zu einander, äussert. 

Nur ein specieller Unterschied ist als hiehergehörig 
zu erwähnen. Manche Wirthschaftssubjecte treten zu dem 
collectivistischen Verbände nur vorübergehend in Beziehung 
oder gehören nur mit einem Theile ihrer Singularwirth-
schaft, entweder bloss mit ihrem Vermögen oder nur be
stimmten Theilen desselben oder lediglich mit ihrer Arbeit 
oder als Dienstleistende, dem gegebenen Verbände an, um 
dessen Wirth Schaftsführung es sich handelt. Consequent 

*) Wenn man z. B. die Steuer a priori durch die btaats-
burgerpflicht erklärte, dann hinterher auf Gemeindeabgaben kam, 
musste mau consequent die Gcmeindp lediglich als Staatsorgan auf
fassen ! 



8- 69- 427 

werden sie in die bezüglichen Wirth Schafts Vorgänge nur 
einbezogen, insolange und insofern sie Subjecte der vor
liegenden Collectivbethätigung bilden. Erklärlicher Weise 
„tritt das letztgedachte Verhältniss bei den engeren (Per
sonal- wie Territorial-) Verbänden stets ein, beim Staate 
doch nur rücksichtlich weniger Personen, die fremden 
Staaten angehören, und niemals gegenüber den Mitgliedern 
der engeren Verbände, während auch das erstaufgefuhrte 
Verhältniss bei den engeren Verbänden viel häufiger ist 
als beim Staate. Es tritt also insbesondere der Fall häufig 
ein, dass Privatwirthschaften mehreren engeren Verbänden 
mit nur je e ine r Seite zugehören, und das hat die Folge, 
dass sie stets auch nur mit dieser je von dem einzelnen 
Verbände ökonomisch ergriffen werden können, mithin bei 
den Collectivwerthungsvorgängen in den engeren Verbänden 
nur je die betreffende Seite der Singularwirthschaften in 
Betracht kommt. Es wird bei den Details der Collectiv-
werthung auf diesen Umstand zurückzukommen sein. 

Den erörterten reihen sich zum Schlüsse» noch die 
z e i t l i c h e n Unterschiede des subjectiven Umfanges der 
collectivi8tischen Zwecksetzungen an; eine scheinbar ein
leuchtende und doch in der Doctrin verdunkelte Sache. 
Je nach der Zeitdauer des Effectes einer Collectivbethä
tigung erstreckt sich der Kreis der umfassten Personen 
über alle innerhalb des betreffenden Zeitraumes in den 
Umfang des concreten Verbandes fallenden Privatwirth-
schaftssubjecte. Im Falle der collectivistischen Production 
und Darbietung von Gütern zum Gemeingebrauch der Ver
bundenen bestimmt die Dauerbarkeit der bezüglichen Güter 
an sich die Dauer des Effectes; verbrauchliche Güter 
ergäben nur die präsenten Consumenten als Subjecte der 
collectivistischen Zwecksetzung, dauerbare Güter, z. B. 
eine Strasse, ein Park, betreffen als solche alle Personen, 
welche bis zur Vernutzung der betreffenden Anlagen, d. i. 
bis zur Reconstruction resp. nothwendigen Neuanlage, die 
Nutzungen gemessen. In anderen Fällen entscheidet nicht 
die Verbrauchlichkeit oder Dauerbarkeit der Güter, son-



428 V. 

dem die Wirkung des realisirten Zweckes, der sich hier 
nicht in einem Gute äussert. Dieselbe ist entweder eine zeitlich 
fest begrenzte oder eine unbestimmte. Zwecksetzungen, 
welche die Existenz des Verbandes selbst betreffen, müssen 
als solche der letzteren Art betrachtet werden und erstrecken 
sich daher auf alle Verbandeglieder während des ganzen 
Bestandes des Verbandes. Dadurch wird ihre Dauer selbst
verständlich nur eine ungewisse, keineswegs aber eine in 
infinitum wirkende und es sind daher auch alle Conse-
quenzen, welche aus einer Behandlung im letztgedachten 
Sinne gezogen werden, falsch. *) Auch die collectivistischen 
Verbände sind vergänglich wie ihre personellen Bestand
teile, aus deren wechselnder Erneuerung sie ihre Existenz 
gewinnen. Sie sind sterblich wie diese und werden in den 
Zeiträumen der Geschichte verweht wie die Blätter vom 
Winde. Wie viele Thorheiten der Menschen würden ver
mieden, wenn sie dessen stets eingedenk wären! Hinsichtlich 
der übrigen Zwecksetzungen ist stets nur der directe 
Effect in der hier in Rede stehenden Hinsicht zu beachten. 
Eine Insaugefassung der indirecten Wirkungen ergäbe eine 
völlige Unbestimmtheit auch da und verbietet sich über
dies durch die stete Erneuerung der Collectiv- und der 
Individualbedürfuisse. 

*) Hierher zählt die Ansicht S te ins , betreffend die Staatsschulden, 
welche die letzteren als principiell „ewig" auffasst und dies überdies 
mit der Reproductivitätstheorie (als beständig reproducirende Capitals-
anlage) begründet. „Der Staat soll die einfache Rückzahlung des Dar
lehens in seiner ( apitalsumme n ich t wol len (I). Die Herstellung 
einer Summe, durch welche diese Rückzahlung möglich gemacht wird, 
liegt a u s s e r h a l b des Wesens des Staates (!), weil jenes Darlehen 
als Verwaltungsmassregel b e s t ä n d i g fortwirken muss" (F. W. 11., 
S. 459). Das geht dem Wortlaute nach noch weiter, indem es j e d e 
Zwecksetzung, welche mittels eines angeliehenen Güterbetrages realisirt 
wird, als „bestandig fortwirkend" erklärt. Die Potenzirung einer 
falschen Verallgemeinerung! Erstens ist es schon von den der Erhal
tung der Existenz des Verbandes gewidmeten Thätigkeitsäusserungen 
nicht richtig, dass sie unendlich in ihrem Eiferte sind. Das so mit 
falscher Generalisirung Ausgesagte wird dann überdies von den. seitens 
des Verbandes gesetzten Zwecken behauptet. 
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Uücksicktlich der Zeitdauer des Bestandes ist endlich 
ein Unterschied zwischen dem Staate und anderen Ver
bänden zu eonstatiren. Letztere können einzeln von weit 
eingeschränkterer Dauer in ihrem concreten Bestände sein, 
während sie insgesammt selbstverständlich'staatliche Wand
lungen überdauern. 

Diese durch das Zeitinoment gegebenen Unterschiede 
des personellen Umfanges der collectivistischen Zweck
setzungen berühren ebenfalls die Wesenheit derselben nicht. 
Dennoch sind sie staatswirthschaftlich bedeutsam. Sie 
stellen eine Massbestimmung dar, die zusammenzuhalten ist 
mit dem in § <!2 Erörterten. Wurde dort die jeweilige 
Gegenwart mit der Zukunft ohne nähere Bestimmung der 
letzteren in Beziehung gebracht, so ergibt uns die eben 
durchgeführte Unterscheidung die genauere Begrenzung 
jener, für die Wirthschaftshandlungen der verbundenen 
Menschen in Betracht kommenden Zukunft nach den ver
schiedenen Umständen des Collectivlebens. 

§. 70. Unterschiede der Collectivthätigkeiten in Betreff 
des Masses der Participation seitens der Verbandsmitglieder. 
Nun gelangen wir zu wichtigen materiellen Verschieden
heiten hinsichtlich der subjectiven Erfassung der Individuen 
seitens der Collectivzwecke. Dieselben gründen sich auf 
das Verhältniss, in dem die als Subjecte der Collectivbe-
thätigung erscheinenden Individuen an dem Gesammtzwecke 
und seinen Effecten Theil nehmen. Das ist ein Unterschied 
des M a s 8 e s, in welchem die Gesammtlebens f ö r d e r u n g 
sich auf die als a c t i v e Verbandsglieder von ihr Berührten 
erstreckt. Die logisch denkbare ausserordentliche Zahl von 
Fällen solcher Massabstufung lässt sich mit einer Classi
fication überschauen und so auch zu einem in der Praxis 
des Lebens brauchbaren Ausdrucke bringen. 

Zunächst ergibt sich eine Scheidung in zwei grosse 
Gruppen. Es gibt Collectivthätigkeiten, bei denen die In
dividuen, welche die Objec te derselben sind, zugleich 
individualiter als Subjecte derselben erscheinen, und an-
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dere, deren Subjecte a l l e Verbandsgheder ohne Unter
schied sind, die die Objecto derselben bildenden Individuen 
nicht anders wie die übrigen. In den Fällen der ersten 
Art erfahren durch die Collectivthätigkeit unmittelbar je 
Einzelne, nach ihren individuellen Umständen, Lebensför
derung, es verknüpft sich aber mit dem als nächster Effect der 
Collectivbethätigung wahrnehmbaren Nutzen für bestimmte, 
zusammen nur einen Theil des Ganzen bildende, Individuen 
auch eine allgemeine Betheiligung Aller. In den Fällen 
der zweitgedachten Art berühren die Effecte der Collectiv
bethätigung direct alle im Verbände begriffenen Privat
wirtschaften zusammen. Da die auf alle Verbandsglieder 
sich erstreckende Wirkung der Collectivthätigkeiten bei den 
ersteren äusserlich im Hintergründe steht, so kann man 
dieselben als p a j ' j t j c u l a . x e Collectivbethätigungen be
zeichnen, dagegen die zweite Gruppe im Gegensatze hiezu 
als u n i v e r s e l l e benennen. *) Es bezeichnet diese Ein
te i lung einen höchst augenfälligen Massunterschied der 
individuellen Participation. Ein Theil der Verbandsmit-
gliejifir erfährt bei der ersteh Gruppe eine wesentlich 
höhere L^bensförderung als alle Uebrigen, und zwar in 
einem Ausmasse, welches individuell bestimmbar ist. 

Zwei Gruppen von Fällen sind wieder innerhalb der
selben unterscheidbar. Entweder es dient die Collectivbe-

*) Man muss sich fortan gegenwärtig halten, dass „universell" 
und „particulai" in der hier gewählten Bedeutung sich auf Personen 
(die Subjecte der Collectivthätigkeit) beziehen. Für den Unterschied 
hinsichtlich der territorialen Ausdehnung der Verbandsthätigkeit beno-
thigen wir eine specifische Bezeichnung nicht, weil derselbe hinsichtlich 
des generellen Wesens der untersuchten Erscheinungen indifferent ist. 
Man wird vielleicht fragen, warum nicht die eigensprachlichen Namen 
„allgemeine" und „besondere" Collectivthätigkeit gewählt wurden. Der 
Grund ist lediglich der, dass der Sinn dieser vielgebrauchten Worte 
ein gar zu weiter und unbestimmter scheint. Abgesehen hievon wäre 
gegen den Gebrauch derselben als tennini technici für unsern Zweck 
nichts einzuwenden. Die Wahl der letzteren ist indess solange eine 
Sache von geringer Wichtigkeit, als nicht das, was eben bezeichnet 
werden soll, von der Fachwissenschaft reeipirt ist! 
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thätigung an sich Zwecken des Individuallebejas. es wird 
jedoch dadurch, dass solches eben von Seiten des Ver
bandes geschieht, zugleich irgend ein Gesammtlebenszwfick. 
erreicht, was eben die Absicht ist. Oder es wird eine be
stimmte Massnahme an und für sich zwar mit Beziehung 
auf die Gesammtlebensführung ins Werk gesetzt, die Objecte 
derselben erfahren jedoch durch selbe zugleich direct 
eine so wesentliche Einwirkung auf ihre Individuallebens 
führung, dass diese, in ausscheidbarem Masse zu Tage tretend. 
Allen als unmittelbarster Effect jener Collectivthätigkeit in 
die Augen fällt. Je nach dem Massverhältnisse der Mischung 
können" dann Fälle der letztgedachten Art Uebergangs-
gebilde zu den universellen Collectivthätigkeiten ergeben. 

In den Fällen der zweiten Gruppe, eben den letzt
genannten, können die subjectiven Effecte einer Collectiv-
bethätigung zwar auch a u s e i n a n d e r z u h a l t e n sein, 
aber es wird meist das Entgegengesetzte eintreten: dass 
sie alle Empfänger insgesammt u n u n t e r s c h e i d b a r 
betreffen. 

Letzteres hat ebenfalls bezüglich der secundären Inte-
ressirung Aller bei den particularen Collectivthätigkeiten 
statt und eben das bewirkt, dass hier die individuelle 
Betheiligung der Verbandsglieder insgesammt so zurücktritt, 
da sie bei der grossen Zahl derselben für jeden Einzelnen 
gegenüber den unmittelbaren Sonder-Betheiligten ein so 
geringes Mass annimmt. Ein Irrthum kann daher ersichtlich 
entweder in gänzlichem Ignoriren der Gesammtbetheiligung 
oder in Ueberschätzung des Masses derselben liegen; 
Irrthümer, welche in der Praxis des Staatslebens in der 
That vorkommen, von den Particular-Interessenten auch 
in geschickt zur Geltung gebrachtem Egoismus genährt 
werden. Theoretisch sind alle einschlägigen Fälle aber wohl 
eben durch das Merkmal einer relativ hervorragenden indi
viduellen Participation unmittelbarer Sondersubjecte der 
Collectivbethätigung zusammenzufassen, und zwar einer Par
ticipation, die allgemein nicht genau bestimmbar, aber 
jedenfalls als so bedeutenden Masses zu erkennen ist, dass 
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sie auch eine bestimmte wirtschaftliche Handlungsweise 
im Gefolge haben muss. Im Wesen der individuellen Sonder-
Betheiligung ist das Vorhandensein von Unterschieden 
derselben von Person zu Person und somit die individuelle 
Bestimmbarkeit dieser Unterschiede schon logisch einge
schlossen. Mit Rücksicht hierauf hätte es keinen Sinn, 
weiterhin zwischen gleicher und ungleichinässiger Partici-
pation der Sondersubjecte dieses collectivistischen Zweck -
strebens zu unterscheiden, da es sich für uns ja um die 
ökonomischen Consequenzen der Sachlage handelt und in 
dieser Hinsicht auch eine an sich gleiche Zwecksetzung, 
wie wir wissen, eine individuell verschiedene Färbung 
annimmt. 

Weiterhin sind nun innerhalb der Gruppe der un i 
v e r s e l l e n Collectivbethätigungen Massuntersohiede im 
Verhältnisse der Verbandsangehörigen als Subjecte des 
collectivistischen Zweckstrebens in's Auge zu fassen, deren 
Möglichkeit sich ja logisch von selbst aufdrängt. Das 
Mass kann entweder ein g l e i c h e s oder ein a b w e i 
chendes sein. 

Im Falle der Antheil des Einzelnen an collectivistisch 
dargebotenen Gütern oder Leistungen oder Acten des col
lectivistischen Altruismus nicht äusserlich u n t e r s c h e i d -
Dar ist, kommt praktisch offenbar G l e i c h m ä s s i g k e i t 
der Participation anzusetzen; aus dem einfachen Grunde, 
dass eben eine Disparität nicht wahrnehmbar ist. Des
gleichen ist die Vernachlässigung geringerer Grade einer 
— bestimmbaren — Disparität geboten, so dass nur belang
reichere Abweichungen der Antheilnahme der Einzelwirth-
schaften an dem Gesammtzwecke in Anschlag gebracht 
werden. Wesentlich wirkt hier die ökonomische Rücksicht 
mit, dass das Bemühen, Differenzen von solch' geringem Aus
masse bei Beschaffung der zur Verwirklichung der betreffen
den Collectivzwecke nothwendigen Güter zu praktischem 
Ausdrucke zu bringen, Kraft und Zeit, somit einen neuer
lichen Güteraufwand erfordern würde, der mit unausscheid-
barer Heranziehung Aller im Endergebnisse das Nämliche 
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bewirken müsste wie die Gleichsetzung des subjectiven 
Verhältnisses a priori. Von welchem Punkte an die An
rechnung solcher Massunterschiede beginnt, ist allgemein 
nicht zu sagen, sondern im Hinblick auf den letzterwähnten 
Umstand als quaestio facti anzusehen. Die in Rede ste
hende Gruppe umfasst mithin universelle Collectivbethä-
tigungen 

mit ununterscheidbarer, daher gleicher "Wirkung, 
dann solche mit unterscheidbarer und gleicher 
oder ebensolcher als gleich zu behandelnder, 
und endlich mit ungleicher Participation der Individuen 

als Subjecte der Collectivthatigkeit. 
Für diese Unterschiede wird vor allem die Beschaf

fenheit der Collectivbethätigung massgebend. Sie besteht 
entweder in e i n e m , auf das Ganze gerichteten, Acte-
oder in äusserlich getrennten Nutzungsacten, welche die 
Mitglieder des Verbandes Person für Person gemessen. 
In dem einen Falle greift ersichtlich das erste der eben 
unterschiedenen Verhältnisse Platz, in dem andern Falle 
eines der drei übrigen. Das häufigste unter den letzteren 
dürfte das vorletzte sein. Insbesondere wird dasselbe 
eintreten, wenn zwar ausscheidbare Nutzung, und zwar 
selbst solche verschiedenen Masses, in jedem Zeitmomente 
seitens einer Anzahl von Verbandsgliedern erfolgt, aber 
ein unaufhörlicher Wechsel sowohl in der Person der Be
rührten als in dem Masse wiederholter Nutzung ein und 
derselben Person stattfindet, so dass im Endresultate eines 
längeren Zeitraumes eine Durchschnittsgrösse der Nutzung 
für Jeden zum Vorschein kommt. 

Bei particularen Collectivthätigkeiten ist selbstver
ständlich immer eine solche Zerlegbarkeit in Einzelacte 
Voraussetzung, soweit jener Charakter im einzelnen Falle 
reicht. Die Wirklichkeit zeigt, wie bereits erwähnt, immer 
Combinationen derselben mit dem erstgedachten der obigen 
Fälle. 

Die Einfachheit der vorstehenden Gruppirung, welche 
die ungemein reiche Fülle der Erscheinungen so leicht 

Sax, StnatRWirthsoljsift. op 
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formal zu ordnen gestattet, wird indess keineswegs auch 
durch eine analoge Beschaffenheit der Verumständung 
herbeigeführt. Im Gegentheile: die Fäden, welche von den 
Handlungen der Gesammtheit an den Einzelnen heran
reichen und denselben mit jener verknüpfen, sind ausser-
oidentlich zahlreich und verschlungen. Es hat das in dem 
bereits berührten Complexe von Seitenwirkungen, Nach-
und Wechselwirkungen seinen Grund: einer Eigentüm
lichkeit, die gerade von der collectivistischen Lebensführung 
in hervorragend hohem Grade gilt. Ein Ding der Unmög
lichkeit wäre es, dem complicirten Causalzusammenhange 
da im Detail theoretisch nachzugehen und auch im concreten 
Falle der Praxis wird wie oft das Gleiche empfunden! 
Aber eben die objective Vervielfältigung der Effecte, welche 
in jener Verumständung liegt, hat im Endergebnisse eine 
ausgleichende Wirkung und führt so zu einer allgemeinen 
Vereinfachung der Sachlage. Neben die directe Beziehung 
einer jeden Collectivbethätigung auf die Individuen ihres 
räumlichen und zeitlichen Umfanges tritt auf solche Weise 
eine indirecte, durch die gedachten secundären Wirkungen 
vermittelte, und es hängt folglich von der relativen Stärke 
der directen und der indirecten Effecte ab, was als die 
Resultirende zu verzeichnen ist. 

Im Allgemeinen wird man behaupten können, dass 
die Stärke einer Neben- oder Nachwirkung an sich gerin
ger sei als die einer directen Wirkung, dass daher die 
Verbindung mehrerer solcher indirecten Effecte nothwendig 
sei, um etwa den directen Effect zu paralysiren und selbst 
nach anderer Richtung zu überwiegen. Ferner wird hier 
wieder der Satz gelten, dass von schwachen oder völlig 
unbestimmten indirecten Folgewirkungen überhaupt abzu
sehen ist, und wird — leicht erklärlich — von einer 
genauen Abmessung, etwa gar mathematisch ausdrück
baren Bestimmung, wohl kaum je die Rede sein können; 
„ziffermässig lässt sich dergleichen wohl nicht ausdrücken", 
wie man im öffentlichen Leben oft genug sagen hört. In 
der Praxis entscheidet eine summarische Abschätzung des 
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obgedachten Verhältnisses, bei welcher die ausreichende 
Annäherung an die Wahrheit nur durch allgemeine Ueber-
ein8timinung des Urtheiles gewährleistet ist. Da die indi-
recten Wirkungen meist vielfältiger, nicht selten verborgen 
und stets unsicherer sind als die directen, so können 
Einzelne nur zu leicht in dem Punkte irren. Wenn aber 
die grosse Mehrheit oder selbst die Gesammtheit aller 
Erfahrenen, von collectivistischer Gesinnung Durchdrun
genen übereinstimmend zu einem Urtheile gelangt, so wird 
dasselbe die praktisch erreichbare Bürgschaft der Wahr
heit in sich tragen. Das trügerische Verhältniss von dem, 
was man sieht und was man nicht sieht, mag freilich 
selbst da irrleitend sich geltend machen. Immerhin ist aber 
in manchen Fällen eine nähere Analyse und mit dieser die 
Erreichung einer grösseren Sicherheit des Endurtheiles 
möglich, als mit welcher man sich zuweilen bescheidet. 
Insbesondere egoistisch regsame Classeninteressen ver
suchen — und nicht immer ohne Erfolg — die Tragweite 
der indirecten Bedeutung ihrer Förderung zu übertreiben. 
In Summa sind als Ergebniss folgende Fälle zu verzeichnen; 
zunächst betreffend die universellen Collectivzwecke: 

Erstens, die Rückwirkungen auf die Gesammtheit 
bewirken eine gänzliche oder annähernde, und daher wieder 
als vollständig anzusehende, Ausgleichung der subjectiven 
Participation gegenüber einem verschiedenen Masse der un
mittelbaren Berührung. Dies erklärt, weshalb eben von dem 
Falle einer zwar unterscheidbaren, aber nicht genau bestimm
baren subjectiven Betheiligung nicht gesprochen wurde, 
obschon derselbe ja gleichfalls in der Combination liegt 
und offenbar auch nicht selten vorkommen dürfte. Hier 
wird eben der erörterte Causalzusammenhang das Ver
hältniss aller Verbandsglieder im Endresultate zu einem 
gleichen stempeln. Die so beschaffene Sachlage dürfte 
ziemlich häufig im Staatsleben wahrzunehmen sein und 
ergibt eben jene Vereinfachung, ohne welche die im Detail 
unübersehbare Mannigfaltigkeit der Phänomene nicht zu 
bewältigen wiire. 

28* 
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Zweitens, das Gegenstück: Eine universelle Collectiv-
bethätigung, welche die umschlossenen Subjecte unmittelbar 
in gleichem Masse erfasst, wird in Folge der indirecten 
Wirkungen zu einer solchen von ungleichem (und zwar 
praktisch bestimmbaren) Effecte. Der Fall wird gemäss 
des erwähnten Verhältnisses der Stärke mittelbarer Effecte 
gegenüber jener der directen und des Grundsatzes der 
Vernachlässigung kleinerer Differenzen seltener sich ereignen. 
Innerhalb desselben wären wieder zwei Unterfälle denkbar: 
Die praktisch in Betracht kommende Endwirkung erstreckt 
sich entweder auf alle Verbandsglieder oder nur auf einen 
Theil. Für letzteres mag ein in der Praxis anerkanntes, 
weil geradezu Anerkennung heischendes, Verhältniss als 
Beispiel angeführt werden. Wir meinen den Umstand, dass 
die collectiviBtische Bethätigung in örtlichen Anlagen besteht 
und sich folglich vermöge der Natur der Grundrente in 
einen Specialnutzen für diejenigen Grundbesitzer umsetzt, 
deren Grundstücke in dem Rayon jener Anlagen belegen 
sind. Sofern ähnliche Fälle, auf anderer Verursachung 
beruhend, mit eben so ausgesprochenem und berechen
barem Ergebnisse vorkommen, wären sie in gleicher Weise 
zu classificiren. Gegenüber den particularen Collectivthatig-
keiten, insbesondere der oben an zweiter Stelle aufgeführten 
Untergruppe derselben, zeigt die in Rede stehende Er
scheinung den Unterschied, dass dort die individuelle 
Berührung bestimmter Personen eine directe, hier eine 
indirecte, erst durch eine Zwischenursache vermittelte 
ist. Das mag subtil erscheinen, ist aber nichts weniger als 
praktisch bedeutungslos. 

Drittens kann eine ungleiche allgemeine Participation 
im Endresultate ungleich bleiben, sei es, dass die unmittel
bare Ungleichmässigkeit durch die gedachte Ursache ledig
lich vergrössert, oder verkleinert wurde und etwa erst 
dadurch auf ein bestimmbares Mass gebracht ward. Hier 
ist das Verhältniss praktisch das nämliche, wie jenes,' das 
sich unter der Voraussetzung des vorher besprochenen 
Falles, sofern die Endwirkung sich auf alle Verbands-
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glieder erstreckt, ergibt. Alle sind betroffen, aber Jeder 
in anderem Masse, was abermals verschieden ist von der 
Sachlage bei particiliaren Collectivthätigkeiten, bei welchen 
daß Nämliche nur bezüglich des einen Theiles der Ver
bandsglieder gilt, die eben als specielle Subjecte jener 
erscheinen, während die Uebrigen ungleich mit den Ersteren, 
aber unter sich gleich, weil ununterscheidbar, berührt sind. 

Hieher kann ferner auch ein Verhältniss des Collectiv-
lebens, das eben gegenwärtig eine ziemliche Rolle spielt, 
einbezogen werden. Es gibt Collectivbethätigungen, die 
unmittelbar nicht der Gesammtheit, aber auch nicht einem 
Theile der Verbundenen individuell, sondern vornehmlich 
einer Gruppe oder Classe der Bevölkerung, also einem Theile 
der Verbandsglieder in unausscheidbarer Gemeinsamkeit 
— somit Gleichheit im Verhältnisse zu einander — zu 
Gute kommen. Dies ergäbe eine Collectivbethätigung jener 
Beschaffenheit, welche als universelle bezeichnet wurde, 
doch nicht für den ganzen Umfang des Verbandes, son
dern für einen engeren Bezirk innerhalb desselben. Das 
Verhältniss wird jedoch in Wirklichkeit zu einer univer
sellen Collectivbethätigung in vollem Sinne des Wortes 
auf zweierlei Art. Entweder es wird die bezügliche Gruppe 
von Wirthschaftssubjecten, collectivistisch organisirt, zu 
einem engeren collectivistischen Verbände constituirt, so 
dass sich für den Umkreis desselben dann der Fall der 
gleichen Participation aller Verbundenen zeigt — und dann 
zählt es auch nicht mehr hieher. (§. 09,2.) Oder es tritt das 
nicht ein, sondern es erfolgt die Fürsorge für solche Grup
pen- oder „Classenbedürfnisse" vom allgemeinen Verbände, 
dann ist aber vermöge des wechselseitigen Zusammen
hanges aller Lebenskreise und somit der gedachten indi-
recten Effecte der betreffenden Zwecksetzungen — ohne 
welche Voraussetzung ja der „Staat" gar nicht eingreifen 
dürfte — die Thatsache ungleichmässiger Betheiligung der 
Verbandsmitglieder gegeben; einer grösseren (gleichen) der 
bezüglichen Gruppen- oder Classenangehorigen und einer ge
ringeren (gleichen) der übrigen Staatsangehörigen. Die zu-
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nächst vorhandene Ungleichheit, dass nur für einen Theil 
gesorgt wird, nicht für die Gesammtheit, verringert sich 
so, indem indirect auch die letztere participirt, aber eben 
in geringerem, meist wesentlich geringerem Masse. Gegen
über der im zweitvorhergehenden Absätze letztbeschrie
benen und exemplificirten Sachlage waltet der Unterschied 
ob, dass dort eine individuelle, als solche erkennbare und 
messbare Participation bestimmter Personen, als Privat-
wirthschaftssubjecte, Platz greift, die also auch eine indi-
vidualisirende Behandlung erfordert, während hier der 
bezügliche Theil der Verbandsmitglieder, welche den 
höheren Antheil gemessen, durch die mehrerwähnte Zu
sammenfassung insgesammt als Participient erscheint, mithin 
ein collectivistisches Verhältniss zwischen diesen Wirth-
schaftssubjecten selbst gegeben ist, was sich eben dort 
nicht zeigt. Dort kommt Jedem das höhere Ausmass der 
Collectivwirk8amkeit zustatten, in dessen wirthschaftlicher 
Persönlichkeit das Moment gegeben ist, welches die Zwischen
ursache bildet, die Wirkung vermittelt: hier Jedem vermöge 
der Gruppen- oder Classenzugehörigkeit; dort ist das Mass 
der Participation innerhalb des gedachten Kreises ein indivi
duell verschiedenes, hier ein als gleich anzusehendes, weil 
individuell unausscheidbares. Dieser Unterschied muss seine 
Staatswirthschaftlichen Consequenzen haben. 

Auch bei den parti ciliaren Collectivbethätigungen macht 
sich das Spiel der indirecten Wirkungen geltend. Solange 
sich dasselbe innerhalb der Grenzen der individuellen 
Lebenszwecke bewegt, hat es für uns eben so wenig Be
deutung, wie die nämliche Erscheinung auf dem Gebiete 
der Privatwirthschaft, wo ja die socialen Zusammenhänge 
es auch mit sich bringen, dass die indirecten Effecte einer 
individuellen Lebensförderung über die betreffende Person 
hinausreichen. Es kann aber die Tragweite der Neben- und 
Nachwirkungen sich auf die Gesammtheit der verbundenen 
Individuen ausdehnen und dieses Verhältniss ist es,' welches 
collectivistisch bedeutsam wird. Wo gleichzeitig eine directe 
Interessirung der Gesammtheit bei irgend einer Veran-
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staltung nicht vorhanden ist, wird eben das Vorhanden
sein der indirecten Wirkungen an sich das Motiv, dass die 
bezügliche Veranstaltung überhaupt collectivistisch ins Werk 
gesetzt wird; selbstredend, wenn das volle erforderliche 
Mass der allgemeinen Verknüpfung zu constatiren ist. Ist 
zugleich ein directes allgemeines Interesse wahrnehmbar, 
so tritt dann jenes indirecte noch hinzu und erhöht natür
lich das Niveau des Interesses der Gesammtheit neben der 
Sonder-Participation von Individuen. Näheres wird noch 
die weitere Untersuchung, insbesondere durch Exemplifika
tion, aufhellen. Mit Rücksicht auf die Complication der Er
scheinung mussten oben, wo erstmals von den collectivi-
stischen Zwecksetzungen solcher Art die Rede war, unbe
stimmte Ausdrücke gebraucht werden. 

Endlich treten auch bei der particularen Collectiv-
bethätigung im Sonderbereiche der individuell Berührten 
zuweilen wieder bestimmte einzelne Personen hervor, die 
eine specielle, ausscheidbar höhere Förderung erfahren 
durch Concentrirung besonderer Folgewirkungen auf ihre 
Singularwirthschaft, gleich wie solches bei Collectivthätig-
keiten der anderen Gruppe zu bemerken war. Auch hier 
ist die dort angeführte Zwischenursache (die Grundrente) 
als wichtigstes Beispiel zu notiren. 

§.71. TJebersicht und Stufenfolge der erörterten col-
lectivistischen Erscheinungsgruppen. Versucht man, die eben 
ursächlich entwickelte Mannigfaltigkeit der Erscheinungen 
in ein leicht übersehbares Tableau zu ordnen, so wird sich 
folgendes Schema ergeben: 

A) Particulare Collectivthätigkeiten (in welche stets 
eine universelle, doch wohl zu scheidende, Collec-
tivbethätigung eingeschlossen ist). Eventuell greift 
hier eine weitere Sonderbetheiligung einzelner, 
stets enger Kreise von Wirthschaftssubjecten Platz. 

B) Universelle Collectivthätigkeiten mit 
ttn <• a) direct oder indirect, auscheidbar oder un-
* ausscheidbar, g l e i c h e r Participation Aller 
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B) b) v e r s c h i e d e n e r (direct oder indirect un
gleicher) Förderung und zwar 
«) aller Verbands- J 1. classen-o. gruppenweise, 

glieder ) 2. individuell, 
ß) indirect eines Theiles wie in d. Eventualfälle 

bei den particularen Collectivthätigkeiten. 
An sich sind alle vorstehenden Fälle sowohl für die 

Wirksamkeit des Staates (i. e. S.) als jene der engeren 
Verbände zu unterscheiden, indess dürfte der Fall B b a 2 
bei dem Gesammtverbande durch die Vielfältigkeit der 
complexen Wirkungen, wenigstens praktisch, ausgeschlossen 
erscheinen, während er bei den Zwecksetzungen der engeren 
Verbände in gewissem Umfange vorkommt. Die in §. 69 sub 
1—4 dargestellten Unterschiede zeigen sich hier in ihren 
Consequenzen bedeutsam. 

Die Fälle B b a zeigen äusserlich mit denen der 
particularen Collectivbethätigung ungeachtet der bereits 
hervorgehobenen Unterschiede unläugbar Aehnlichkeit, na
mentlich wenn die Acte der Erfassung der Individuen von 
der letzteren sich verallgemeinern. Doch ist der Unterschied 
meist hinsichtlich des Masses der Ungleichheit der Effecte 
ein gradueller und hinsichtlich der Verursachung der con-
creten collectivistischen Erscheinung eben ein wesentlicher. 
Nur die eindringliche Blosslegung der inneren Causalvor-
gänge verhindert eine Täuschung durch den äusseren 
Anblick. Um diesen Unterschied nachdrücklich festzuhalten, 
wollen wir die Fälle B b a „specielle universelle" Collec
tivthätigkeiten, in kurzem Ausdrucke „spec ie l l e Col-
lectivbethätigungen", nennen, was natürlich den Gegensatz 
der Bezeichnung von B a als „genere l le" mit sich 
bringt. Der Fall von B b ß ist auszusondern, weil er ja 
auch bei der Gruppe A sich vorfindet. In einzelnen Fällen 
vollständiger Verallgemeinerung der individuellen Parti-
cipation bei particularen Collectivbethätigungei kommt 
freilich ein Uebergangsgebilde zum Vorschein, welches die 
innere Natur einer particularen und die Form einer uni
versellen Collectivbethätigung zeigt. Es kommt solches 
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gleichfalls wohl nur in den engeren Verbänden vor und 
verschmilzt dann mit dem obigen Falle B b « 2 in eine 
Gruppe. 

Betrachten wir die diversen Gruppen der collectivis-
tischen Erscheinungen, welche mit den vorgenommenen Ein-
theihingen zusammengefasst und erfasst wurden, genauer, 
so sehen wir, dass sie rücksichtlich des Verhältnisses der 
Individuen zur Gesammtheit eine Stufenfolge von Grad
unterschieden darstellen. Wir fanden solche innerhalb der 
particularen Collectivthätigkeiten, je nach dem Verhält
nisse, in welchem in concreto der generelle Collectivzweck 
beigemischt ist, und es wird sogleich Gelegenheit sein, 
auf diese Gradunterschiede der particularen Collectivthä
tigkeiten noch näher einzugehen. Die universellen Collectiv-
bethätigungen repräsentiren in den beiden Gruppen der 
speciellen und der generellen wieder eine solche Abstufung, 
die durch das Hinzutreten jener besonderen indirecten 
Berührung gewisser Individuen noch vermehrt wird. Die 
bemerkten Uebergangsgebilde ergeben eine weitere, eine 
Zwischenstufe. Mit Rücksicht hierauf erscheint die vor
stehende Gruppirung als eine Reihen-Classification und in 
dem Umstände, dass gerade dieses logische Hilfsmittel 
angewendet werden musste, zeigt sich die höchstcompli-
cirte Beschaffenheit unseres Forschungsgebietes. Gleichwie 
das organische Naturreich, mit welchem ja bekanntlich die 
socialen Phänomene so oft verglichen werden, ist auch das 
vorliegende Erscheinungsgebiet nur mit Hilfe einer der
artigen Anordnung der Phänomene in unserem Geiste zu 
bewältigen. Wie die unendliche Menge der animalischen 
Wesen eine Stufenleiter in Betreff des Grades darstellt, in 
welchem dieselben das allgemeine Phänomen des thierischen 
Lebens bekunden, so ordnen sich die erörterten socialen 
Erscheinungen in eine solche Stufenleiter der Gesammt-
lebensführung, die in dem vollentwickelten Gemeinleben 
der Gegenwart eine zusammenhängende Reihe von den 
untersten bis zu den höchsten Graden ergibt. Und wie 
diese reiche Stufenfolge mit allmählichen Uebergängen in 
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ihrer Ausbildung und gegenwärtigen Gestalt auf dem Ge
biete der organischen Natur das Product eines langen 
Entwicklungsprocesses ist, so auch hier. 

In dieser Hinsicht erscheinen auf vorliegendem Ge
biete die feineren Unterschiede bedeutsam, die innerhalb 
der einzelnen Classengruppen wieder zu bemerken sind. 
So vor allem der Unterschied, ob eine Collectivbethä-
tigung Allen ununterscheidbar oder unterscheidbar zu Gute 
kommt. Insoferne das Erstere ihrer Natur nach der Fall 
ist, muss die bezügliche Socialerscheinung stets derselben 
Stufe angehört haben, wogegen, was unterscheidbar den 
Individuen zustatten kommt, auf verschiedenen Entwick
lungsstufen entweder nur einen Theil oder aber Alle berührt. 
Nicht minder ist der Umstand in dieser Hinsicht von 
Wichtigkeit, ob nur directe oder auch indirecte Effecte 
einer Collectivthätigkeit sich geltend machen. Wenn eine 
solche mit ihren directen Wirkungen Alle umfasst, so 
gehört sie eo ipso der Gruppe der universellen an, wofern 
jedoch die Gesammtheit nur indirect betroffen ist, so kann, 
sofern diese mittelbaren Effecte unter gewissen geschicht
lichen Voraussetzungen nicht alle vorhanden oder schwach 
waren, eine particulare Collectivthätigkeit gewesen sein, 
was dermalen zur Classe der universellen zu zählen ist. 
Und wenn man vollends ins Auge fasst, dass gewisse Thä-
tigkeiten eben erst bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen 
überhaupt in den Gesichtskreis des Collectivismus rücken, 
unter anderen früher dem individualistischen Lebensgebiete 
zugehörig waren, so stellt sich dem rückschauenden Blicke 
eine eindrucksvolle geschichtliche Entwicklungsreihe dar, 
deren Ursachencomplex festzustellen von höchstem Inte
resse sein muss. Eine solche Untersuchung (die uns hier 
fern liegt) würde ergeben, dass mit dem extensiven und 
intensiven Wachsthum der collectivistischen Gebilde einem 
zunehmenden Aufsteigen der historisch geübter Collectiv« 
bethätigungen in höhere Gruppen ein Zuwachs von neuen 
niederen Grades entspricht. Je grösser die Zahl der col-
lectivistisch Verbundenen, desto genereller die Wirkung 
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der Gesammtbethätigung, und je vielfältiger die Betha-
tigung selbst wird, desto verschlungener werden ihre 
Wechselwirkungen, während auf der anderen Seite die 
gesteigerte Individuation mit der zunehmenden Ungleich
heit der Individual-Lebensverhältnisse für eine in anderer 
Richtung hervortretende particulare Collectivthätigkeit den 
Boden bereitet. Für unsere Zwecke ist lediglich der Ueber-
blick und die logische Anordnung der ganzen reichen 
Fülle des Gewordenen erforderlich. 

Im Verfolge unserer Untersuchungen wird sich zeigen, 
von welch' eminenter Wichtigkeit das Auseinanderhalten 
der vorstehend unterschiedenen und gruppirten Fälle ist, 
und was vorläufig kaum mehr als ein formal-logisches 
Interesse zu bieten scheint, wird als eine Theorie, welche 
uns die verwickeltsten Erscheinungen des collectivistischen 
Wirthschaftslebens bis zum Grunde erhellt, Fleisch und 
Blut gewinnen. Dabei muss freilich betreffs der Zu
länglichkeit solcher theoretischen Erfassung der Dinge 
jener Vorbehalt gemacht werden, den die Unvollkommen-
heit unserer geistigen Werkzeuge erfordert, insbesondere 
bei dem Gebiete der Socialerscheinungen höchster Ent
faltung. Mag vielleicht eine seltene Erscheinung als Zwischen
glied der Reihe Merkmale von geschiedenen Classen ver
einigen, so wird sie leicht zu bestimmen sein, wenn nur 
erst einmal das Gros der Frscheinungen in den beschrie
benen Classen mit den Hauptmerkmalen festgestellt ist. 
Allfäliigen Einwürfen in der Hinsicht, wie überhaupt hin
sichtlich solcher Classification, ist einfach durch Hinweis 
auf die logische Function der letzteren zu begegnen. 
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Die Gruppen der Collectivwerthungsvorgänge 
(Finanzprincipien). 

§. 72. Die den verschiedenartigen Collectivbethätigungen 
entsprechende Güterentnahme aus den Privatwirtschaften. 
Mit der im Vorstehenden gewonnenen Einsicht in die Natur 
der diversen collectivistischen Zweckthätigkeiten ist nun 
der Schlüssel zur vollständigen Aufhellung jenes Gebietes 
staatswirthschaftliciler Erscheinungen gefunden, das bisher 
einer solchen theoretischen Erklärung verschlossen blieb. 

Das im Einzelnen so abweichende Verhältniss, in 
welchem die einem collectivistischen Verbände (dauernd 
oder vorübergehend) Zugehörenden von den Lebensäusse
rungen desselben ergriffen werden, muss consequent eine 
verschiedenartige Betheiligung der Privatwirthschaften an 
der Beschaffung der erforderlichen Mittel mit sich bringen. 
Es müssen, soweit im Collectiveigenthume bereits befind
liche Güter zur Befriedigung der betreffenden Collectiv-
bedürfnisse nicht ausreichen, ad hoc Güterübergänge aus 
den umfassten Singularwirthschaften erfolgen, die durch 
Geltendmachung der Finanzgewalt in Gesetzgebung und 
Executive thatsächlich bewerkstelligt werden. Dass die 
ökonomische Massbestimmung derselben durch den Wer th 
vor sich gehe, haben wir bereits im Allgemeinen erkannt 
und diese Erkenntniss des generellen Wesens der ein
schlägigen Erscheinungen ist die Leuchte, welche uns das 
bisher dunkle, wirre Gebiet mit einem Male, wie das Auf
flammen einer elektrischen Sonne, erhellt. Es gilt nun
mehr lediglich genau zuzusehen, zu welchem Resultate 
angesichts des bei den verschiedenen Collectivbethätigungen 
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abweichend gestalteten Masses der subjectiven Participation 
der Verbandsglieder das Handeln nach der Anzeige des 
Güterwerthes führt. Es muss ein bestimmtes Gesammt-
handeln gesetzmässiger Weise zu constatiren sein und 
zwar ein anderes für jede,„der unterschiedenen Gruppen 
der Collectivbethätigungen. Durch diese Gruppen ah-sich 
sind — je nach dem Umfange des concreten Zweck
bereiches — schon die Wirthschaftssubjecte bezeichnet, 
aus deren Besitzesstand die Güter zur Ermöglichung der 
einzelnen Collectivthätigkeiten insgesammt zu fliessen haben: 
der Werth zeigt, wie wir wissen, an, welches Güterquantum 
von Jedem einzeln gewidmet werden kann und sonach im 
Ganzen für bestimmte Collectivbethätigungen jeweils ver
fügbar ist. Die kurze Ueberschrift bezeichnet mithin als 
Inhalt des vorliegenden Abschnittes: die gesetzmässige 
Beschaffenheit derjenigen Wirthschaftshandlungen im Detail 
nachzuweisen, welche in der collectivistischen Güterent-
nahrae aus den Privatwirthschaften in Gemässheit des 
Werthes bestehen. 

Indem wir dieselben ihrer Natur nach klarlegen, ist 
die Art und die Höhe der verschiedenen „staatswirthschaft-
lichen" E i n n a h m e n der collectivistischen Verbände er
klärt. Für die Praxis der Staatswirthschaft ergibt dies die 
Grundsätze der finanziellen Behandlung der diversen Collec
tivthätigkeiten ; „F inanzp r inc ip i en" , welche hinsichtlich 
ihrer Anwendbarkeit unter den wechselnden Bedingungen 
der geschichtlichen Entwicklung sowie betreffs der äusseren 
Mittel ihrer Durchführung die Finanzlehre als praktische 
Wissenschaft beschäftigen. In der Theorie der Staatswirth
schaft erfahren eben diese Principien hiemit vorerst ihre 
allgemeine ökonomische Begründung. 

Die Ergebnisse, zu welchen wir in dieser Hinsicht im 
Folgenden gelangen, werden nicht nur eine solche Erklä
rung unbestrittener finanzwirthschaftlicher Erscheinungen 
bieten, sondern sind auch geeignet, Zweifel und Contro-
versen zu beheben, die derzeit noch über so manche Punkte 
in der Finanzwirtbschaft herrschen. Solche entstanden eben 
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mangels einer richtigen und vollständigen Erfassung des 
inneren Wesens der staatswirthschaftlichen Vorgänge und 
so wird auch der praktische Nutzen der mühsamen theore
tischen Ergründung des vorliegenden Gebietes evident 
werden — selbst für Jene, die darin nur müssige Specu-
lationen zu erblicken geneigt sein sollten. 

In der Reihenfolge der im letzten Paragraphen ent
haltenen Gruppen-Uebersicht vorschreitend, gehen wir von 
den particularen Collectivthätigkeiten aus. Innerhalb der
selben ist, wie bereits vorausgeschickt wurde, wieder ein gra
dueller Unterschied zu bemerken, der aber zweckmässiger 
Weise erst an dieser Stelle ins Auge gefasst wird, weil es 
das Eindringen in die ökonomische Seite der Collectiv-
thätigkeit wie überhaupt so auch hier erleichtert, wenn 
wir von dem an unterster Stelle der Stufenfolge stehenden, 
den privatwirthschaftlichen Erscheinungen also ähnlichsten 
Falle ausgehen. 

§. 73. Die öffentliche Unternehmung. Eine eigenartige 
Gruppe particularer Collectivthätigkeit gehört dem Gebiete 
der Güterversorgunjg an. Wir sehen den collectivi-
stischen Verband die Herstellung von Gütern oder resp. und 
die Zuführung derselben (bzw. ihrer Nutzungen) an Privat-
wirthschaftssubjecte innerhalb seines Bereiches übernehmen, 
nicht weil etwa in der Befriedigung derjenigen Bedürfnisse, 
welchen die betreffenden Güter dienen, an sich ein Ge-
sammtlebenszweck erreicht wird, sondern weil der Verband 
dadurch, dass eben er selbst behufs Befriedigung jener 
Bedürfnisse activ eingreift, in den Stand gesetzt wird, einen 
Gesammtzweck zu verwirklichen, also eine universelle 
Collectivbethätigung zu üben. Jene Bedürfnisse hören des
halb nicht auf, Individualbedürfnisse zu sein, ihre Befrie
digung durch Intervention der Staatswirthschaft ändert 
zunächst nichts an ihrem Charakter, sondern ist lediglich 
das Mittel der implicite vor sich gehenden Erreichung eines 
Collectivlebenszweckes. Der collectivistische Verband er
kennt, dass die Befriedigung von Individualbedürfnissen im 
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Kreise seiner Mitglieder, resp. Aller, welche mit ihm in 
Berührung kommen, nicht der Privatwirthschaft überlassen 
bleiben könne, weil durch die Art und Weise, in welcher 
dieselbe da vor sich ginge, Gesammtlebenszwecke gefährdet 
wären, sei es, dass diesen entgegengewirkt oder nur auf 
solche nicht hingewirkt würde. Ein Beispiel für viele. Es 
könnte der Gesammtheit völlig gleichgiltig sein, wie diejenigen 
ihrer Angehörigen, welche Dynamit oder andere Explosiv
stoffe bedürfen, diesen ihren Bedarf privatwirthschaftlich 
befriedigen Nun kann es sich jedoch erweisen, dass die 
Ueberlassung der bezüglichen technischen Processe (inclus. 
Transport) an Private die „öffentliche Sicherheit", Leib und 
Leben der Staatsangehörigen und die Sicherheit des Staates 
selbst, in einem Grade gefährdet, welchen hintanzuhalten 
Alle gleichmässig interessirt sind. Es tritt folglich an den 
Staat die Aufgabe heran, allen seinen Gliedern den Dienst 
zu vermitteln, welcher in der Vorbeugung gegen solche 
Gefahr gelegen ist. Er kann entweder die privatwirthschaft-
liche Production der genannten Güter gewissen Beschrän
kungen unterwerfen, die geeignet befunden werden, den 
gesetzten Zweck zu sichern, oder er mag eventuell die 
Herstellung und den Absatz jener Güter selbst übernehmen, 
um die ausreichenden Vorsichten zu üben. Nur auf diese 
letzteren, beziehungsweise auf ihren Effect bezieht sich 
der concrete Zweck des Verbandes. Das Collectivbedürfniss 
geht also hier nur- auf diejenigen Güter, welche erforder
lich sind, um den allgemeinen Sicherheitszweck zu erreichen 
(Kosten der Organe, welche ihn setzen und durchführen, 
und ihre Ausrüstung mit sachlichen Behelfen), die das 
Object der obsorglichen Thätigkeit bildenden Güter hin
gegen bleiben durchaus Mittel zur Befriedigung der Indi
vidualb edürfnisse gewisser Personen. Auch sind dies Güter, 
welche auf die Gestaltung der Privatwirthschaft Derjenigen, 
welche sie. bedürfen, keinerlei Einfluss derart üben, dass 
etwa an niedrigerem oder höherem Preise derselben die 
übrigen Wirthschaften mitinteressirt wären. Wenn der Staat 
sich auf Regelung der privatwirthschaftlichen Versorgung 
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beschränkt, werden die Kosten der allgemeinen Sicherung 
(Aufsichtsorgane) nach den nämlichen Gesichtspunkten be
stritten, wie die anderer Gesammtlebenszwecke, im Uebrigen 
geschieht die Befriedigung des Bedürfnisses nach dem ge
dachten Gute, insbesondere die JPrdsbiMung^ _durchaus 
privatwirthschaftlich. Wenn aber der Staat das erforder
liche Mass von allgemeiner Sicherung nur dadurch erreicht 
glaubt, dass er die Herstellung jenes Gutes und dessen 
Uebergabe an einzelne Privatwirtschaften durch eigene 
Organe besorgen lässt: ist irgend ein Grund ersichtlich, 
aus welchem irgendwie anders vorgegangen werden sollte 
als im vorerwähnten Falle? Insbesondere die staatsseitige 
Preisfestsetzung: hatte sie sich irgendwie von dem Ergeb
nisse der privatwirthschaftlichen Preisbildung zu unter
scheiden? Da lediglich zweierlei Mittel zu einem und dem
selben Zwecke vorliegen, so ist offenbar, dass, was bei 
der ersten Alternative so klar hervortrat: zwei verschie
dene Dinge, das Bedürfniss concreter Einzelwirthschaften 
und ein Gesammtlebenszweck, miteinander verbunden, aber 
wohl unterscheidbar — auch bei der zweiten Alternative, 
um die sich unsere Untersuchung eben dreht, keine Aende-
rung des Thatbestandes erfahren kann. 

Wir haben hier somit den Fall eines Collectivbedürf-
nisses, welches mit Individualbedürfnissen verknüpft ist,i 
weil die M o d a l i t ä t e n der Befriedigung der letzteren 
einen Gesammtlebenszweck ergeben. Das in dem Bedürf-' 
nissstande aller Verbandsglieder eingeschlossene Collectiv-
bedürfniss besteht nicht darin, die Privatwirtschaft gewisser 
Individuen bezüglich der Befriedigung ihres Bedürfnisses 
nach dem concreten Gute irgend in einen anderen Stand 
zu versetzen, sondern lediglich darin, die allgemeine 
Sicherheit zu bewahren. Die im Collectivismus Verbundenen 
stehen folglich denjenigen Genossen, welche jeweils Träger 
des betreffenden Individualbedürfnisses und bezuglich des
selben eben als Priyatwirthschaftssubjecte durch kein anderes 
Band mit einander verbunden sind, gegenüber gleichwie 
Dritten, mit dem egoistischen Antriebe, den gesetzten 
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Zweck zu erreichen, ohne Rücksicht darauf, wie die indi
viduelle Lebensführung im vorliegenden Punkte sich gestaltet. 
Wenn nun der Verband selbst die Versorgung seiner An
gehörigen mit dem betreffenden Gute übernimmt, erfolgt 
daher die Zuführung an die Individuen nach den näm
lichen ökonomischen Gesichtspunkten, wie wenn sie privat-
wirthscbaftlich vor sich ginge — der Gesammtlebenszweck 
verlangt etwas anderes nicht, ja gebietet jenes geradezu. 

Die Generalisirung des vorstehend exemplificirten 
Falles ergibt also für alles, was hieher zu subsumiren ist, 
ein eigenthümliches Mischungsverhältniss von Individual-
und Collectivbedürfniss, wie solches bereits S. 197 ange
deutet wurde. Die Vorgänge betreffs des eingeschlossenen 
Collectivbedürfnisses kümmern uns vorläufig nicht; hin
sichtlich der Individualbedürfnisse aber gründet sich auf 
die geschilderte Sachlage folgendes Verhältniss der Staats-
wirthschaft zu Denjenigen, welche die betreffenden Güter 
zu erwerben wünschen. Der Verband producirt die Güter 
(Production im weitesten Sinne des Wortes genommen) 
und bietet sie den Privatwirthschaftssubjecten auf dem 
Markte an. Er handelt hiebei wie ein Privatproducent, 
strebt möglichste Ermässigung der Productionskosten an, 
sucht den Individualbedürfnissen bestmöglich entgegenzu
kommen, und fordert einen Preis, welcher ihm den nach 
der Sachlage erreichbaren „Gewinn" bringt. Da der Staat 
Monopolist ist, so hat er es in seiner Hand, entweder den 
Preis der Güter oder die zum Absatz gelangende Quantität 
zu bestimmen *), beziehungsweise hätte es in der Hand, 
solche Preise anzusetzen, bei welchen zwar nur die wohl
habenderen der die betreffenden Güter Begehrenden nach 
den Verhältnissen ihrer Individualwerthe die gedachten 
Güter zu erwerben vermöchten, der resultirende Gewinn 
jedoch gegenüber dem Erlöse bei Absatz grösserer Quan
titäten zu billigeren Preisen der höchste wäre. Durch ein 

*) Vgl. Menger: Die Preisbildung im Monopolhandel, „Grund
sätze1*, S. 179 ff. 

Sax, StnntuwirthBtthaft. 29 
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solches, den Gesichtspunkten eines Privatmonopolisten ent
sprechendes Vorgehen würde jedoch die Befriedigung der 
in Rede stehenden Individualbedürfnisse beeinträchtigt, 
ohne dass dies um des Collectivzweckes willen geboten 
wäre, und dahin zielt der coincidirende Egoismus der Ver
bandsglieder nicht. Wenn schon — um des bewussten 
Collectivzweckes willen — die Befriedigung von Individual-
bedürfnissen in den Bereich der Gemeinwirthschaft gezogen 
wird, so soll doch keine nicht durch jenen unvermeidlich 
werdende Minderung der individuellen Bedürfhissbefrie-
digung eintreten. Das ergibt den, oben S. 298 vorausge
setzten Unterschied von dem Vorgehen eines Privatmono
polisten. Es sind daher (sofern nicht noch andere Gesichts
punkte weitere Modifikationen mit sich bringen) die Preise 
auf diejenige Höhe zu stellen, welche bei privatwirth-
schaftlicher Güterversorgung von günstigster Gestaltung 
Platz greifen würde, d. h. einer Güterversorgung, die unter 
voll entwickelter Concurrenz der Producenten sich vollzieht. 
Die Concurrenz der Producenten drückt auf die Dauer 
den Unternehmergewinn bis auf das Niveau des durch
schnittlichen Zinsfusses herab, wornach sich dann der Ver
kehrs werth der Waaren fixirt, und es hat daher hier die 
gemeinwirthschaftliche Preisfestsetzung nach der Rücksicht 
Platz zu greifen, dass ein Gewinn erreicht werde, welcher 
mindestens gleich ist dem Zinse der in der vorliegenden 
Production verwendeten Capitalien. *) Zu den hiernach 

*) Dass die hier aufgewendeten Güter staatswirthschaftliche Capi
talien darstellen, erhellt schon aus §. 36. Auch in den Fällen einer 
collectivistischen Bethätigung, welche nicht direct als Production zu 
charakterisiren sind, trifft dies zu. Solche sind z. B. Anstalten für 
den Personenverkehr oder die Creditvermittlung (Notenhank). Hier 
liegen vom Standpunkte der Privaten Consumvereinigungeu mittels 
wechselnden Ankaufes der bezüglichen Güternutzungen seitens der 
Bedürftigen vor; auf privatwirthschaftlicher Grundlage, 2 ur Befriedi
gung von Individualbedürfnissen in dieser Weise verwendet, sind die 
betreffenden Güter (Anlage- und Betriebscapitalien) eben Capitalien, 
auch wenn sie von collectivistischen Verbänden in jener Verwendung 
investirt wurden. 
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resultirenden Preisen bietet die Staatswirthschaft den Indi
viduen die gedachten Güter an und Letztere nehmen die
selben im Tauschwege, durch Kauf, ganz wie in der Privat
wirtschaft an sich. 

Mit Rücksicht auf die Verwandtschaft, welche die 
eben dargestellten Vorgänge in der Collectivwirthschaft 
mit jenen der Privatwirthschaft aufweisen, ist wohl ein 
Name für den ökonomischen Charakter der in Rede ste-
stenden Collectivthätigkeiten gerechtfertigt, welcher dieses 
Verhältniss zum Ausdrucke bringt. Wir sagen, die Staats
wirthschaft führt hier eine ö f fen t l i che U n t e r n e h m u n g 
(„Finanzprincip der öffentlichen Unternehmung11). Als Mittel 
zur Erreichung eines Collectivlebenszweckes berührt diese 
natürlich alle Verbandsglieder, u. zwar in gleicher Weise, 
wie andere universelle Collectivbethätigungen, worüber 
später gehandelt wird: mit den einzelnen Mitgliedern des 
Verbandes als Trägern von Individualbedürfnissen vollzieht 
sie Güterübertragungen gegen Güterentnahmen nach den 
Gesichtspunkten der individualistischen Werthung. Dieselben 
sind T a x p r e i s e , welche die Privatwirthschaftssubjecte 
zahlen, wenn sich der concrete Bedürfnissfall in ihrer 
Person ereignet und ihr Werthstand es ihnen gestattet. 

§. 74. Oeffentliche Unternehmungen, betrieben aus Grün
den der wirthsohaftlichen Verwaltung. Die öffentliche Unter
nehmung rechnet wie der collectivistische Verbarid über
haupt mit langen Zeitabschnitten; sie braucht daher den 
Gewinn, welchen sie erstrebt, nicht in jedem Jahre, der 
Haushaltsperiode der Privatwirthschaften, zu erzielen; sie 
kann selbst durch eine Reihe von Jahren mit Verlust oder 
unzureichendem Ertrage functioniren, wenn nur in späteren 
Wirthschaftsperioden eine Steigerung des Ueberschusses 
sicher ist, bedeutend genug, um die Ausfälle der früheren 
Betriebsperioden auszugleichen und somit den erforder
lichen Gewinn als Durchschnittsergebniss eines längeren 
Zeitraumes zum Vorschein zu bringen. Dadurch wird sie 
der Privatunternehmung überlegen. Ihre Taxpreise sind 

29* 
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aus jenem Grunde namhaft gleichmässiger, während gewisser 
Perioden, der ungünstigen Jahre, zugleich wesentlich nie
driger, als sie die Privatunternehmung ansetzen könnte, ja 
sie können selbst im gesammten Durchschnitte niedriger 
sein als bei letzterer, da hohe Unternehmergewinne ent
fallen, wenn nicht eine minder ökonomische Production 
bei staatlicher Geschäftsführung das Gegengewicht bildet, 
was eine quaestio facti ist. Zufolge dieses Unterschiedes 
kann unter Umständen die erwünschte Befriedigung eines 
verbreiteten Bedürfnisses nur durch die Staatswirthschaft 
ermöglicht sein, da Privatunternehmungen entweder that-
sächlich nicht im erforderlichen Masse zu Stande kämen, 
oder im gegebenen Falle zu theuere Preise machen müssten, 
also zeitlich und örtlich erhebliche Ungleichmässigkeit der 
Bedürfnissbefriedigung resultirte. Und handelt es sich um 
ein wichtiges allgemeines Bedürfniss, so kann das geradezu 
der Grund werden, die Privatunternehmung auszuschliessen 
und die betreifende Güterversorgung der Öffentlichen Unter
nehmung der Staatswirthschaft zu übertragen. Gründe der 
"VVirthschattsjoilege bestimmen diese Bethätigung. 

Das erwähnte Bedürfniss wird dadurch an sich keines
wegs zum Collectivbedürfniss, sondern es tritt, wie in dem 
vorher exemplificirten Falle, lediglich ein Collectivbedürfniss 
hinzu. Die möglich beste Befriedigung jener Individualbe-
dürfhisse wird wegen der indirecten Folgewirkungen einer sol
chen für alle Verbandsglieder Gemeinzweck, der insoweit schon 
durch die collectivistische Vornahme der technischen Durch
führung jener Individualbedürfniss-Befriedigung erfüllt wird. 

Das Gesagte wird durch einen dem Staatsleben der 
Gegenwart geläufigen Fall der Anwendung des Principes 
der öffentlichen Unternehmung vollkommen klar werden. Das 
moderne mechanische Landverkehrsmittel, die Eisenbahn, 
bietet einen solchen Beleg. Es ist Gegenstand einer wohl 
abschliessenden wissenschaftlichen Untersuchung, und Fest
stellung gewesen *), dass dieses Communicationsmittel — 

*) Sax, „Die Verkehrsmittel«, L, S. 66 ff., II., S. 82 ff, ferner 
..Handbuch d. pol. Oek." 2. A., I., S. 522 ff. 
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wie eben die Verkehrswege überhaupt — collectivistisch 
bewirtschaftet werden müsse, weil „die Privatunterneh
mung ihrer innersten Natur nach nicht im Stande ist, die
jenige Gleichmässigkeit und Vollständigkeit der Entwick
lung der Verkehrsmittel in einem Lande, sowie diejenige 
Gleichmässigkeit und Angemessenheit der Preisstellung 
auf denselben zu prästiren, welche die Wichtigkeit des 
Verkehrswesens für die Gesellschaft und alle ihre wirth-
schaftenden Glieder erfordert." 

Wo Privatunternehmungen zugelassen wurden, ist 
entweder die angedeutete Folge, mangelhafte Befriedigung 
eines so wichtigen allgemeinen Bedürfnisses, eingetreten 
und dadurch die theoretische Erkenntniss praktisch be
kräftiget worden, oder die betreffenden Unternehmungen 
sind gar nicht reine Privatunternehmungen, vielmehr von 
der Staatswirthschaft als delegirte Organe zu Anlage und 
Betrieb des Verkehrsmittels verwendet und daher durch 
Vorschriften positiv, sowie durch Beschränkungen negativ 
in ihrem Sinne geleitet. Jene Folgen fliessen zunächst aus 
der den Verkehrsmitteln theils thatsächlich anhaftenden, 
theils aus ökonomischen Gründen zu verleihenden Monopol
eigenschaft. Ein solches Monopol kann bei der Bedeutung 
des Verkehrswesens für das wirtschaftliche, wie für das 
gesammte Leben des Einzelnen unmöglich der Privatunter
nehmung zur Ausbeutung überlassen werden, denn der 
Privatunternehmer könnte als Monopolist willkürlich dem 
Einen den Transport besorgen, dem Andern nicht, oder 
von Ersterem höhere Preise begehren als von Letzterem. 
Soweit aber das Monopol durch die Concurrenz durch
brochen würde, was immer nur für einen Theil der Oert-
lichkeiten des Territoriums, die reichen Landestheile und 
die Knotenpunkte, zu erwarten wäre, träte zu jener per
sönlichen Unsicherheit und Ungleichmässigkeit der Befrie
digung der vorliegenden Bedürfnisse noch eine territo
riale Ungleichmässigkeit hinzu. Zudem wirtschaftet die 
Concurrenz bei der ökonomischen Natur der Verkehrsmittel 
im grossen Gesammtdurchschnitte mit höheren Selbstkosten. 
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während die Gemeinwirthschaft durch die dem Wesen der 
Verkehrsmittel entsprechende, nur ihr im vollen Masse 
mögliche, systematische Zusammenfassung und einheitliche 
Organisation Anlage und Betrieb ökonomischer gestaltet. 
Aus diesen Gründen tritt also zu den individuellen Inter
essen — auch da, wo die Menschen schon um der ein
zelnen Nutzeffecte willen, die sie unmittelbar von dem in 
Rede stehenden Gute (Eisenbahn) empfangen, sich zu der 
Herstellung desselben bewogen finden würden, wie in einem 
industriereichen und dichtbevölkerten Lande *) — ein Ge-
sammtinteresse hinzu, welches jene Individualinteressen 
nicht aufhebt oder absorbirt, sondern sich darauf beschränkt 
und richtet, dass keines dieser individuellen Interessen leide, 
jedes proportional und überdies in der erreichbar ökono
mischesten Weise seine Befriedigung finde. 

Ausfluss dieser Combination von Individual- und 
"Collectiv-Interesse ist eben die Bewirthschaftung des Eisen
bahnwesens nach dem Principe der öffentlichen Unter
nehmung, mit der gedachten Preisstellung für die einzelnen 
Transportacte, welche der Werthung der individuellen 
Empfänger entspricht. 

Das Verhältniss zwischen der Gesammtheit der Ver
bandsmitglieder in Hinsicht auf das Collectivbedürfniss zu 
den einzelnen Mitgliedern als Trägern von Individualbe-
dürfnissen ist soweit genau das nämliche wie in dem Bei
spiele des vorigen Paragraphen. Indess kann sich hier collec-
tivistischer Mutualismus, selbst Altruismus, geltend machen, 
der dann die Preisbildung beeinflusst, wie das ebenso beim 
Wirksamwerden von individualistischem Altruismus statt
findet. So kann man Eisenbahntarife zur Hebung einzelner 
Productionszweige und wie Zölle zur angriffs- oder abwehrs
weisen Förderung bestimmter Productionszweige gegenüber 
ausländischer Concurrenz benützen (vrgl. oben S. 170) oder 
einzelnen Classen der Bevölkerung (z. B. Loljnarbeitern) 
auf Kosten der übrigen eine Ermässigung der Transport-

*) Cf. Wieae r . „Hauptg. d. Uüterwerthes", S 20O. 
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preise zuwenden. Dass in letztgedachtein Punkte auch gegen 
Individuen collectivistischer Altruismus geübt wird, versteht 
sich von selbst. Das Hereinspielen dieser Motive bewirkt 
dann eine Modifikation der aus dem im Allgemeinen vor
liegenden Verhältnisse zwischen der Gesammtheit und 
ihren Gliedern unter der Directive des Werthes entsprin
genden Preise, und es ist geboten, des Grundes — und 
damit des richtigen Masses — einer solchen Abweichung 
stets gewahr zu bleiben. Aber es ist vor allem offenbar, 
dass die Absicht eben sogearteter collectivistischer ßethä-
tigung vollends für die gemeinwirthschaftliche Führung 
des bezüglichen Wirthschaftszweiges entscheiden muss. 
Das Grundverhältniss, welches das Wesen der particularen 
Collectivbethätigungen ausmacht, wird indess durch jene 
Modifikation nicht alterirt. Die durch dieselbe eintretenden 
Ertragsausfälle stellen die Gütermengen dar, welche zur 
Befriedigung des mit jenen hinzutretenden Zwecken gege
benen Collectivbedürfhisses aufgebracht werden müssen. 

Nun kommt allerdings noch ein Umstand hinzu, 
welcher in der Eisenbahn, gleichwie in anderen Verkehrs
mitteln, den_Gegenstand eines directen Collectivbfidüxf-
nisses. erkennen Jässt. Der" Staat bedarf derselben als 
Mittel für seine eigenen Zwecke, für Administration, Krieg
führung, so zwar, dass die einzelnen Nutzungsacte dieser 
Art gar nicht Einzelwirtschaften, sondern unmittelbar 
der Gesammtheit zukommen. I n s o f e r n sind die be
treffenden Güter eben Gebrauchsgüter der Staatswirthschaft 
und die Untrennbarkeit dieser Eigenschaft von der anderen 
Function des Verkehrsmittels würde für sich allein schon 
die Notwendigkeit der Collectivbethätigung mit sich 
bringen. Das ist aber eine Combination, die man in Ge
danken ganz wohl auseinanderlegen kann und die selbst 
bezüglich einzelner Glieder des Verkehrsmittelnetzes sich 
nicht einstellt. Soweit Verkehrsmittel nicht unmittelbar 
Gesammtzwecken dienen, tritt bezüglich ihrer eben aus
schliesslich die vorherbesprochene Verumständung ein. Wo 
beides vereint Platz greift, sind natürlich behufs der 
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Werthung der individualwirthschaftlichen Nutzungsacte die 
beiden Seiten im Calcul auseinanderzuhalten; ist für beide 
Zwecke getrennte Rechnung zu führen, indem ein dem 
directen Collectivbedürfniss anzurechnender Kostentheil 
„auf die Gesammtheit übernommen wird'', bei Festsetzung 
der Nutzungspreise für Private daher ausser Ansatz bleibt *) 

Die Fälle, dass der Collectivzweck, welcher den Anlass 
zur öffentlichen Unternehmung gibt, dem andern Gebiete 
der Staatswirthschaft selbst angehört, sind schon derzeit 
mit dem Verkehrswesen keineswegs erschöpft, insbesondere 
was die engeren collectivistischen Verbände anbelangt. Es 
ist zudem ganz wohl denkbar, dass die Fortentwicklung 
unseres socialen Lebens oder technische Fortschritte neue, 
heute ungekannte Anlässe und Objecte für die „öffent
liche Unternehmung'' der Staatswirthschaft hervorbringen. 
Sollten die socialistischen Bestrebungen breiteren Raum 
gewinnen und derzeit noch der Privatwirthschaft überlassene 
Zweige der Güterversorgung der collectivistischen Wirth-
schaftsführung unterstellen, so wäre, wie es scheint, eben
falls weiteres Material für die öffentliche Unternehmung 
gegeben. Denn immer würde es sich darum handeln, Indi-
vidualbedürfhissen im gemeinsamen Interesse der durch 
den Collectivismus Verbundenen zur Befriedigung in be
stimmter Weise zu verhelfen und in dieser Hinsicht even
tuell gegenüber gewissen Schichten der Bevölkerung den 
collectivistischen Altruismus zu prakticiren. 

Ob nun aber Zwecksetzungen der wirtschaftlichen 
Verwaltung oder der übrigen Verwaltungszweige die Col-

*) Wie solches äusserlich fassbar durch Subventionen und Ertrags
garantie bei delegirter Verwaltung geschieht, s. in Sax: „Verkehrs
mittel", IL, S. 247. Mag man in anderen Fällen sich über das Er-
forderniss von Gutern für das eingeschlossene Collectivbedürfniss 
vielleicht nur unklar Rechenschaft geben, oder sind die betreffenden 
„Auslagen", wie die Massnahmen, welchen sie entspringen, unaus-
scheidbar in der Gesammthei*; der den übrigen Collectivzwecken die
nenden Mittel enthalten (die einem bestimmten Zwecke gewidmete 
Thätigkeit der Legislative und Executive in der Gesammtfunction und 
deren Kosten) • materiell greift das nämliche Verhältniss überall Platz. 



§. 75. 457 

lectivbethätigung veranlassen: stets ist mit der Wahrung 
dieser Collectivzwecke auch das Collectivbedürfniss begrenzt 
und die zugleich vorliegende Güterversorgung von Privat-
wirthschaftssubjecten geht im Uebrigen durchaus analog 
der privatwirthschaftlichen Unternehmung vor sich, insbe
sondere also mit einer Preisbestimmung der von der Staats-
wirthschaft dargebotenen Güter analog der Tauschwerth-
bildung bei privatwirthschaftlicher Production. Die Ab
weichungen von letzterer, welche aus dem collectivistischen 
Charakter der Unternehmung hervorgehen, sind sogleich 
noch näher festzustellen. Indem wir dieselben mit einer 
allgemein gehaltenen Wendung bezeichnen, können wir 
also die Öffentliche Unternehmung in kurzer Fassung be
schreiben als eine (particulare) Collectivbethätigung, mittels 
welcher um eines Collectivzweckes willen Güterversorgungen 
zur Befriedigung von Individualbedürfnissen von Verbands
mitgliedern nach Analogie einer privatwirthschaftlichen 
Unternehmung vorgenommen werden, mit der eventuellen 
Modification der Preisstellung, welche der collectivistische 
Betrieb zur Folge hat. 

§. 75. Die Taxpreise der öffentlichen Unternehmung. 
Aus dem Dargelegten geht klar hervor, dass die bei der 
öffentlichen Unternehmung vorkommenden Güterumsätze 
zwischen Privatwirtschaften und Staatswirtschaft durchaus 
die N a t u r eines P r ei S3 s haben, gleich den Tausch
vorgängen der Privatwirthschaft, und lediglich in ihrer Höhe 
durch denjCharakter des .Unternehmers beinflusst werden. 
Principiell wird bei Bemessung der für die einzelnen 
Nutzungsacte zu entrichtenden Betrage von dem Streben 
der Erzielung eines Gewinnes in dem oben bezeichneten 
Minimalmasse ausgegangen und der hiernach resultirende 
Preisansatz in concreto nicht anders gemacht, wie es ein 
Privatunternehmen unter gleichen Umständen thun würde. 
Nur Gesichtspunkte der Volkswirthschaftspflege einerseits, 
welche, insoweit sie sich geltend machen, eine Modification 
im Ausmasse der Taxpreise bedingen, sowie der Umstand 
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andererseits, dass der collectivistische Verband seinen 
wii'thschaftlichen Calculen einen weit längeren Zeitraum 
zu__Grunde zu legen in der Lage ist, als ein Privatwirth, 
ergeben thatsächliche Unterschiede der Preishöhe gegen
über der Privatwirthschaft. 

Jene erstgedachten „öffentlichen Rücksichten" werden 
häufig das Motiv abgeben, den angestrebten Gewinnsatz 
nicht höher als auf den landesüblichen Zinsfuss lang
fristigen Credites zu stellen. Wenn (was, wie wir wissen, 
die überwiegendste Regel ist) die Anlage mit angeliehenem 
Capitale gemacht wurde, mithin ein Zins von bestimmter 
Höhe bis zur Tilgung der Schuld zu zahlen ist, so bezeichnet 
dieselbe die gedachte Minimalhöhe des in den Preis ein
zurechnenden Gewinnsatzes. Aus wichtigen Gründen mu-
tualistischer oder altruistischer Absichten wird indess 
ausnahmsweise selbst unter dieses Mass herabgegangen 
werden können, soferne jene Zwecke sich nicht unbeschadet 

/ der Erzielung des gewünschten Gesammtertrages erreichen 
/ lassen. *) 

Die zweite der angeführten Ursachen combinirt sich in 
ihrer Wirkung mit der soeben erwähnten. Ein Privat-

*) Das im vorigen Paragraphen enthaltene Beispiel der Tarife von 
Staatseisenhahnen ist wohl der illustrirendste Beleg. Die Grenze für 
solches Herabgehen mit den Preisen ist in der Ausdehnung der be
stimmenden eollectivistischen Zwecksetzungen, resp. in dem wieder 
diese Ausdehnung bestimmenden Verhältnisse zu dem coincidirenden 
Egoismus der Verbandsglieder gegeben. Würde z. B. mit der Ermäs
sigung der Bahntarife zu Gunsten einzelner Productionszweige noch 
weiter gegangen als concret geschah, so würden die betreffenden Privat
wirtschaften noch mehr „gehoben", eine gewisse Rückwirkung auf 
die Gesammtheit, das „Steuerkräftigwerden", bliebe auch nicht aus, 
allein das Mass der letzteren Wirkung wäre angenommenermassen 
ein zu geringes, als dass nicht die Gesammtheit der Steuerträger, 
welche den durch die Tarifermässigung entstandenen Ausfall decken 
muss, in ihrem collectiven Egoismus berührt würde, i nd die Mass
nahme unterbleibt ökonomischer Weise. Freilich sucht der Egoismus 
der unmittelbaren Subjecte der betreffenden Collectivthätigkeit, hier 
der „Verkehrsinteressenten", das Mass jener indirecten Folgewirkung 
für das Ganze als sehr gross darzustellen! 
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monopolist würde bei der Preisstellung die Individual-
werthverhältnisse auf Seiten der Käufer derart in Rechnung 
ziehen, dass er jeweils diejenigen Individualwerthe der 
dargebotenen Güter für den Preis entscheidend werden 
Hesse, welche ihm entweder durch ihre Höhe oder durch 
höchstmögliche Steigerung des Absatzes (an die grosse 
Menge von Personen, für welche die nämlichen Güter nur 
von geringerem Werthe sind) im gegebenen Momente den 
erreichbar höchsten Gewinn einbrächte; sofern nicht etwa 
Anfangs der höchste Preis gefordert und er6t nach voll
zogenem Absatz an die Personen, welche die gedachten 
Güter am höchsten werthen, mit den Preisen successive 
herabgegangen würde, was nur ausnahmsweise durchführbar 
sein wird. Abweichend die Staatswirthschaft. Bei der Länge 
des Zeitraumes, mit welcher die öffentliche Unternehmung 
rechnet, fühlt sie sich ermuntert, den Ertrag vornehmlich 
durch ausgedehnteste Steigerung des Absatzes in Folge 
weitestgehender Preisherabsetzung zu suchen, da der Ein-
fluss der Absatzvermehrung auf relative Kostenminderung 
einerseits, Steigerung des Gesamratertrages andererseits ihr 
den, wenngleich vielleicht späten, Ersatz momentaner Er
tragsausfälle sichert und das zukünftige Ergebniss auf 
sie schon gegenwärtig bestimmend wirkt, was eben bei 
Privatunternehmungen nicht oder nicht in gleichem Masse 
geschieht. 

Zu dem fixirten Preise würden nun alle diejenigen Kauf
lustigen die Monopolgüter (resp. deren einzelne Nutzungen) 
erwerben, für welche diese einen höheren Werth besitzen 
als das Preisgut (d. h. als die anderen Güter, welche nach 
dem Tauschwerthe um die gleiche Geldsumme zu erlangen 
sind); gleichgiltig, welches Ausmass dieses Werthplus 
nach dem Werthstande der diversen Wirthschaftssubjecte, 
welche in jenen Kreis fallen, aufweist. Insofern würde der 
Taxpreis wie der Verkehrs werth in der Privatwirtschaft 
wirken: Privatwirthschaften mit dem allerverschiedensten 
Werthstande, vorausgesetzt, dass derselbe sich nur oberhalb 
des durch Aequivalenz des Monopolgutes und des Preis-
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gutes bezeichneten Niveaus hält, würden das Monopolgut 
zum nämlichen Preise an sich bringen. Die Folge davon, 
dass innerhalb der erwähnten Grenze die verschiedenen 
Abstufungen des Individualwerthes nicht im Verhältniss 
zur Geltung gelangen — es tritt dies höchstens zum Theile 
durch den Ankauf grösserer Quantitäten der Güter, resp. 
Nutzungen ein, zu welchem eine niedrigere Bewerthung 
des Preisgutes bestimmen kann — die Folge ist entweder 
ein geringeres Erträgniss oder ein geringerer Absatz, als 
im entgegengesetzten Falle erreichbar wäre. Würde es 
möglich, von den Personen mit relativ höherem Individual-
werthstande des Monopolgutes (innerhalb des Kreises Der
jenigen, für welche das Monopolgut überhaupt mehr werthet 
als der gedachte Preis) einen höheren Preis zu verlangen, 
so würde dies den Consum abseiten dieser nicht einschränken, 
und es wäre dann entweder der Gesammterlös entsprechend 
höher, oder es könnte für Wirthschaftssubjecte mit relativ 
niedrigerem Werthstande des Monopolgutes eine Preis
ermässigung vorgenommen werden, welche den Kreis der 
kauffähigen Personen erweitern, also die Menge der ab
gesetzten Güter steigern würde. Wo die Wichtigkeit des 
zu befriedigenden Bedürfnisses für das Eintreten der Staats-
wirthschaft an sich entscheidend ist, da kann derselben 
begreiflicher Weise an der Herbeiführung des letztgedachten 
Resultates nur gelegen sein, da ja eben Bedürfnissbefrie
digungen, welche sonst ausgeschlossen wären, damit ermög
licht werden. 

Die Staatswirthschaft ist nun vermöge ihrer Monopol
stellung in gewissem Masse in der Lage, eine Abstufung 
d e r P r e i s e nach den Abs tufungen des Ind iv idua l -
w e r t h s t a n d e s inner der gedachten Grenze eintreten zu 
lassen.*) In der Privatwirtschaft wird das Gleiche zwar 

*) Vgl. die auf feiner Beobachtung beruhenden Untersuchungen 
Neumann'a über die verschiedenen Momente der speciellen Preisge
staltung in der Z. f. d. g. Staatsw., 1880, und im „Handb. d. pol. Oek." 
1. A. inab. S. 234. 2. A. L, S. 273 ff. N. nennt die vorliegende Erscheinung 
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auch direct angestrebt und ausnahmsweise vorübergehend 
durchgesetzt, wie wenn z. B. ein Spinner die feineren 
Garne mit einem (alle Umstände in Betracht genommen) 
mehr als verhkltnissmässig höheren Aufschlage auf die 
Selbstkosten verkauft als die gröberen Nummern. Allein 
die Concurrenz macht dem alsbald ein Ende, indem sie 
sich dort einstellt, wo der höhere Gewinn zum Vorschein 
kommt; die Concurrenten würden sich im gegebenen Falle 
lediglich auf das Spinnen feinerer Garne verlegen. In 
der Staatswirthschaft aber kann, vorausgesetzt, dass ein 
zeitlich unmittelbarer Verbrauch der dargebotenen Güter 
(Nutzungen) durch die Käufer stattfindet, eine verschiedene 
Preisforderung je nach dem Individualwerthstande derselben 
Platz greifen, natürlich nur nach weiten Classenabstufungen, 
die meist wieder nur nach äusseren Merkmalen bestimmbar 
sind, und nur unter der gemachten Voraussetzung des un
mittelbaren Verbrauches, weil sonst eine Vereitelung, durch 
Vorschieben von Mittelspersonen zum Ankauf der Güter, 
möglich wäre. 

In den Transportpreisen der Eisenbahn ist solches 
bereits durchgeführt. Die so oft missverstandene W e r t h -
u n d D i f f e r e n t i a l - T a r i f i r u n g , soweit sie nicht ohnehin 

die „Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit", was jedoch an sich 
nichts erklart, sondern erst als „Abstufung des Preises nach dem 
Individualwerth" seine Erk lä rung erhalt , und bezieht auf Grund 
der herkömmlichen Theorie auch die analogen Vorgänge bei den Ver
gütungen für Leistungen ein. Bei letzteren tritt, wie oben (§. 50) 
nachgewiesen, die Abstufung nach dem Individualwerthe regelmässig 
ein: bei den Güterpreisen in der Privatwirtschaft ist solches Aus
nahme. Kur auf indirectem Wege werden selbst bei der Preisbildung 
unter allseitiger Concurrenz, wie K. richtig hervorhebt, die verschie
denen Individualwerthgrössen oberhalb des Niveaus des Tauschwerthes 
zuweilen zur Geltung gebracht: durch Umwandlung des betreffenden 
Gutes in ein anderes, individuell hoher werthendes, als „feinere" 
Qualität durch äusserliche Zuthaten, wie „Ausstattung", Feilhalten in 
schon decorirten, fashionablen Läden u dgl., welches Gut dann von 
wohlhabenderen Personen zu einem das Verhältniss des Tauschwerthes 
weit übersteigenden höheren Preise gekauft wird. 
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auf Kostenverschiedenheiten beruht, gehört hieher. *) Einer 
näheren Erläuterung sind wir wahrlich überhoben. Sollte 
das Anwendungsgebiet der öffentlichen Unternehmung in 
Hinkunft sich erweitern, so wären analoge Vorgänge 
denkbar: Tarife der öffentlichen Unternehmung, in welchen 
die Preise der von ihr dargebotenen Güter (Nutzungen) 
mit Rücksicht auf den Individualwerthstand der Käufer 
classenweise abgestuft sind nach diversen äusseren Anhalts
punkten, wie sie eben die Beschaffenheit des concreten 
Falles an die Hand gibt. 

Nicht ausgeschlossen ist, dass von der Finanzgewalt 
die Preisansätze der öffentlichen Unternehmung höher ge
griffen werden, als nach den eigenen Gesichtspunkten der
selben sich bestimmt. Das Plus bildet dann eine Abgabe, 
die sich principiell in nichts von denjenigen Steuern unter
scheidet, welche durch Aufschläge bei den privatwirth-
schaftlich beschafften Gütern erhoben werden; die praktisch 
vielleicht höchst unzweckmässig sein kann, die aber eben 
nach beiden Seiten hin als „Abgabe" gewürdigt werden 
muss und keinesfalls mehr zu dem zu befriedigenden Indi-
vidualbedürfnisse in Beziehung steht. Solches Vorgehen 
erklärt uns — nebenbei — eine staatswirthschaftliche Er
scheinung der Geschichte, die häufig doctrinär verurtheilt 
wird, weil sie unter den heutigen Lebensumständen ver
fehlt wäre: den „Regalismus" einer bekannten Epoche. Es 
waren das öffentliche Unternehmungen, durch deren Preise 
zugleich indirecte Steuern eingehoben wurden. Zu jener 
Zeit war nun die öffentliche Unternehmung vielleicht wirklich 
bei so manchen Zweigen der Güterproduction und des 
Handels an sich gerechtfertigt, weil eben die Privatwirt
schaft noch nicht genügend entwickelt war oder man das 
letztere mindestens annahm. Und die Verbindung mit Ver
brauchssteuern war ebenfalls gerechtfertigt, weil eben solche 

*) Vgl. Sax, „Verkehrsmittel". IL, S. 415 ff. und „Handb. d. pol. 
Oek.", 2. A., I, S. 572 ff., sowie Neumann a. a. 0., insb. „Handb. d. 
pol. Oek.", 2. A., I., S. 311 ff. 
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Steuern an sich nothwendig sind und in jener Weise nach 
den damaligen Zuständen der Administration wahrscheinlich 
ökonomischer zu erheben waren als in anderer. Freilich war 
man sich über das Wesen dieser Dinge völlig unklar. 

Eine eigenthümliche Einkleidung erfahren die in 
Rede stehenden Güterempfänge der Staatswirthschaft aus 
den Privatwirthschaften durch die Verwaltungsform der 
d e l e g i r t e n U n t e r n e h m u n g ; der Ausführung solcher 
öffentlicher Unternehmungen durch Private, deren sich der 
collectivistische Verband zu diesem Zwecke bedient. *) Hier 
erfolgt die Preisfeststellung abseiten der privaten Unter
nehmer und jene Modifikationen der Preisbemessung, welche 
oben als Consequenzen des staatswirthschaftlichen Charakters 
dieser Vorgänge aufgezeigt wurden, müssen durch Vorbe
halt einer (negativen oder positiven) Regelung der Preis
stellung von Seiten des Verbandes ins Werk gesetzt werden 
(Tarifgenehmigung, bezw. Tarifvorzeichnung oder entschei
dende Mitverwaltung durch Verbandsorgane). Hier fällt 
äusserlich sichtbar auseinander, was bei Verwaltung durch 
eigene Organe zwar eben so wohl vorliegt, aber praktisch 
verschmilzt und daher nicht selten unklar wird. Während 
nun aber die Handhabung jener delegirten Verwaltung 
für die Kunstlehre einen besonderen, interessanten und 
auch controversen Stoff ergibt, trägt dieselbe in der Theorie 
zur grösseren Klarheit der Einsicht bei, indem sie eben 
das wirtschaftliche Wesen der vorliegenden Vorgänge 
als Preise vollends ins rechte Licht setzt. 

Bestehen solche delegirte öffentliche Unternehmungen, 
so kleidet sich der Gütergewinn des Verbandes in An-
theile an den von der Unternehmung für ihre Rechnung 
eingehobenen Preisen. Derlei Antheile können wieder in 
verschiedener Form auftreten: als ein Percentuale vom 
Reingewinn überhaupt oder von solchem von gewisser Höhe 
an, als fixe Summe, d. i. ein pauschalirter Antheil, oder 
als andersartiger Gütergewinn, welcher dem Verbände von 

*) ''f. $ax, „Verkehrsmittel", I., S. 78. 
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der Unternehmung zugeführt wird. Eine privilegirte Zettel
bank z. B. gewährt dem Staate ein zinsenfreies Darlehen; 
der ersparte Zinsenbetrag stellt den Antheil am Gewinne 
dar. Eine von der Gemeinde concessionirte Tramway ver
pflichtet sich zu Strassenregulirungen, welche nicht unbe
dingt aus Anlass ihrer Anlage selbst nothwendig wären. 
..Privatbahnen" verpflichten sich, ihr Anlagecapital binnen 
der Concessionsdauer zu amortisiren und dem Staate am 
Endtermine der Concession die Anlage ohne Entgelt in's 
Eigenthum zu übertragen; hier ist die zur Amortisation 
jährlich nöthige Summe der Ertragsantei l ; dieser aus den 
Transportpreisen bezogene Gewinn wird auf Zins und 
Zinsenszins angelegt und ergibt mit Ablauf der Concessions
dauer das von der privaten Unternehmung ausgelegte 
Capital. So und nicht als ,.Anfall" ist der Heimfall conces-
sionirter Eisenbahnen zu erklären. 

Die Preisbemessung im Einzelnen mit Rücksicht auf 
die quantitativen und qualitativen Unterschiede der Nutzung 
seitens der Individuen ist Sache der praktischen Volks-
wirthschaftslehre *), für die allgemeine Theorie jedoch nicht 
weiter Gegenstand der Untersuchung. 

§. 7G. Die öffentliche Anstalt. Eine andere Gruppe pax.-
ticularer Collectivthätigkeiten stellt gegenüber der soeben 
erörterten einen Gradunterschied dar, welcher so belang
reich ist, dass er eine Aussonderung der betreffenden Fälle 
in Theorie und Praxis bedingt. Im Wesen ist das Ver-
hältniss zwischen den zur Gesammtheit des Verbandes 
Verschmolzenen einerseits und den von der Collectivthä-
tigkeit jeweils äusserlich wahrnehmbar berührten Individuen 
andererseits das Nämliche wie bei jenen, nur ist hierj ler 
Gesammtheit der Umstand nielii mehr gleichgiltig. ob und 
in welchem Masse die individuelle wirthschaftliche Lage 
den Einzelnen concret die Erfüllung des individuellen 

*) S. z. B. die Darstellung über die Telegraphen-, Eisenbahn-, 
Canaltarife in Sax, „Verkehrsmittel" und „Handb. d. pol. Oek.'S II. A. 
Abschnitt V der Abhandlung „Transport- und Communicationswesen". 
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Lebenszweckes gestattet, vielmehr liegt ihr daran, jedem 
derselben im gegebenen Falle die Erreichung des Zweckes 
unbedingt zu-sichern. Im Vergleich zu den Fällen der 
öffentlichen Unternehmung zeigt das Verhältniss. in welchem 
Individual- und Collectiv-Lebenszwecke hier combinirt sind, 
somit ein gewisses Hervortreten der letzteren, indem die
selben in der Herbeiführung einer bestimmten Gestaltung 
der ersteren und deren Verwirklichung in dieser Gestaltung 
bestehen. 

Die bezüglichen Collectivbethätigungen gehören gröss-
tentheils dem Gebiete der ausserökonomischen Zweck-
sctzungen an und der staatswirtfischaftliche Vorgang, welcher 
sich an sie knüpft, mag daher durch Bezugnahme auf 
solche erläutert werden. Dabei können wieder zwei Unter
gruppen unterschieden werden. 

Es gibt viele, thatsachlich durch den collectivistischen 
Verband vermittelte L e i s t u n g e n , welche nicht allen Ver
bandsgliedern ununtersoheidbar, vielmehr je Einzelnen unter
scheidbar und variabel nach Anlass und~~Mass, zu Theil 
werden, bei welchen aber ihr 'sicherer I^ntffft im gege
benen Falle und ein gewisses Minimalmass derselben als 
Bedingung der Gesammt-Erbaltung und -Entfaltung er
scheinen und daher Anlass zum Eingreifen des Verbandes 
waren. Träte letzteres nicht ein, so ergäbe die Erlangung 
deiTbezüglichen Dienste lediglich ein Individualbedürfniss 
(nach den zur Vergütung an die Leistenden erforderliche] 1 
Gütern). Indess die Bedeutung der gedachten Dienste reicht 
über das individuelle Leben hinaus. Vermöge des innigen 
socialen Bandes, das die Culturgemeinschaft um die im 
Staate Zusammenlebenden schlingt, wird es für die Ge-
|sammtheit wichtig, dass jeder Einzelne, sobald er in 
jdie Lage kommt, einer solchen Leistung zu bedürfen, ihrer 
theilhaft und zwar in einem bestimmten Masse theil-
haft werde. Bliebe es den Individuen überlassen, die be
züglichen Lebenszwecke privatwirthschaftlich zu erreichen, 
so wäre es einerseits ungewiss, ob sich Personen vorfinden, 
welche zu den erforderlichen Leistungen geeignet und 

fcnx, StaatBwirthaebaft. 3Q 
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geneigt sind, andererseits hinge es von dem Bedürfniss
und Güterbestande der betreffenden Individuen ab, ob und 
inwieweit sie in Gemassheit ihres Individualwerthstandes die 
von Jenen geforderte Vergütung zu gewähren vermöchten, 
also thatsächlich Dienstempfänger werden könnten; Ein
tritt, Qualität und Mass der Leistung wäre mithin von 
Fall zu Fall ungewiss, resp. verschieden. Die Absicht, um 
der Gesammtentfaltung willen diesen Sachverhalt zu ändern, 
wird für den collectivistischen Verband Bestimmungsgrund, 
die Vermittlung der gedachten Dienste gegenüber den
jenigen seiner Glieder, welche jeweils solche zu gemessen 
im Falle sind, zu übernehmen. Ein geläufiges Beispiel aus 
dem Culturzustande der Gegenwart: der Unterricht. Die 
Wichtigkeit erreichbar vollkommenster Realisirung des 
Individuallebenszweckes der Bildung für die geistige und 
moralische Gesammtentwicklung, sodann indirect für öko
nomische Fortschritte und überhaupt alle Seiten des Volks
lebens, ist eine so bedeutende, dass die Gesammtheit hier 
der Frage des Ob und Wie des einzelnen Dienstempfanges 
keineswegs indifferent gegenübersteht. 

Hier haben wir offenbar abermals eine Verbindung 
von Individual- und Collectivbedürfhiss vor uns, doch eine 
etwas engere als das im Früheren beobachtete Mischungs-
verhältniss. Das Individuum ist hier nicht länger Träger 
eines reinen Individualbedürfnisses, sondern das letztere 
hat eine collectivistische Färbung und Bestimmung erhalten. 
Der Gesammtzweck geht dahin, dass der Einzelne einen 
bestimmten Individuallebenszweck unbedingt erreiche. Da
durch ist indess das Verhältniss, dass die Gesammtheit 
den jeweiligen Trägern der Individualbedürfnisse egoistisch 
gegenübersteht, nicht aufgehoben, sondern eben nur durch 
den collectivistischen Mutualismus und Altruismus in dem 
Sinne modificirt, dass der Verband dem Einzelnen in Er
reichung des Zweckes insoweit behilflich se'm will, als 
dessen individuelle wirthschaftliche Lage ihm selbe nicht 
für sich ermöglicht. Dies findet in folgendem staatswirth-
schaftlichen Vorgehen seinen Ausdruck. Die Leistung erfolgt, 
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vermittelt durch den Verband, in der dem Gesammtlebens-
zweeke entsprechenden Qualität an alle Diejenigen, welche 
in die Stelle eines Dienstempfängers eintreten. Das vor
liegende Individualbedürfniss wird zugleich collectivistisch 
als ein social-nothwendiges classificirt. Bei denjenigen 
Individuen, welche nur die physisch-nothwendigen indivi
duellen Bedürfnisse zu befriedigen in der Lage sind, er
scheint dadurch dieses Individualbedürfniss zu einem collec-
tivistischen erhoben und wird daher durch Güteraufwendung 
von Seiten des Verbandes befriedigt. Bei Anderen, welche 
sich eines höheren Güterbesitzes erfreuen, wird der Collec-
tivzweck erreicht, indem ihnen die entsprechende Leistung 
collectivistisch vermittelt wird, gegen Entrichtung einer 
Vergütung in der Höhe eines Güterquantums, welches sie 
je nach dem individuellen Werthstande einem Bedürfnisse 
von dem bezeichneten Stärkegrade zu widmen im Stande 
sind. Während in jenen ersteren Fällen eine altruistische 
Hingabe an Individuen stattfindet, wird in den letzteren 
«ine Güterentnahme aus den betreffenden Privatwirtschaften 
vollzogen, deren Mass sich — freilich nur in Durchschnitts-
grösse — nach dem individuellen Werthstande richtet. Um 
bei dem oben gebrauchten Beispiele zu bleiben: der Eine 
wird unentgeltlich unterrichtet, von dem Andern wird ein 
Schulgeld von x Münzeinheiten, von einem Dritten ein 

solches von — Münzeinheiten eingehoben. Auch in den letzt-

gedachten Güterübergängen an den Verband vollzieht sich 
collectivistisch ein Werthungsvorgang: es werden diejenigen 
Güterquanten von den Leistungsempfängern als Vergütung 
eingezogen, die sie nach dem individuellen Werthstande 
aufzuwenden bereit sind, die also den Empfang der Leistung 
in dem vollen, der Gesammtheit erwünschten, Masse ihnen 
ermöglichen und factisch herbeiführen. Ein allfälliges Plus 
an Kosten wird, gleich dem Kostentheile. welcher die un
entgeltlichen Leistungsacte betrifft, auf die Gesammtheit 
übernommen und wie jedes andere Collectivbedürfniss be
handelt. 

;JO* 
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Wir nennen die auf vorbezeichneter Grundlage beru
henden staatswirthschaftlichen Vorgänge ö f f e n t l i c h e 
Ans ta l t (Finanzprincip der öffentlichen Anstalt), um mit 
dem Worte „Anstalt" den Unterschied von der öffentlichen 
Unternehmung und durch das Epitheton „öffentlich" zugleich 
den Gedanken auszudrücken, dass eben eine behufs Befrie
digung des eingeschlossenen Collectivzweckes getroffene 
Veranstaltung (Einrichtung) vorliege. Es soll indess auf 
den Wortlaut des terminus kein Gewicht gelegt und der
selbe nur insolange beibehalten werden, als kein besserer 
gefunden ist. Die von dem einzelnen Benutzer der Anstalt 
nach obigem Massstabe entrichtete Vergütung wird als 
G e b ü h r bezeichnet. 

Wenn die soeben zergliederte staatswirthschaftliche 
Handlungsweise bei Zwecksetzungen eintritt, die, wenngleich 
in einem unzureichenden Grade, auch individualistisch 
Kealisirung finden können, um wie viel mehr ist das gleiche 
Vorgehen bei Lebenszwecken angezeigt, die ihrer Beschaffen
heit nach den Staat zur Voraussetzung haben, wie z. B. 
dem Rechtszwecke, zu dessen Wesenheit es ja auch gehört, 
dass er bei jedem einzelnen concreten Anlasse unbedingt 
durchgesetzt werde! Bedeutet dies aber nicht, dass da ein 
ausschliesslicher Collectivlebenszweck zum Durchbruch ge
langt ist, die von dem einzelnen Acte berührten Individuen 
lediglich als Objecte und gar nicht mehr ad personam. 
unterschieden von der Gesammtzahl der verbundenen Indi
viduen, als Subjecte der betreffenden Collectivthätigkeit 
erscheinen ? Einer solchen Auffassung ist nicht beizupflichten 
und sie findet auch in der Praxis des Collectivlebens keine 
Anerkennung. Es bleibt immerhin in weitem Umfange eine 
unterscheidbare individuelle Lebensförderung, verknüpft mit 
dem Gesammtlebenszwecke^BeHteheiipi. zw. in einem Masse, 
welches den collectiven Egoismus gegenüber den jeweiligen 
Empfängern derselben wachruft, und sofern ein solches 
Verhältniss sich zeigt, umfasst dasselbe eine weitere 
Gruppe von Fällen, welche ein Anwendungsgebiet des 
Principes der öffentlichen Anstalt ergeben. Während in den 
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früher untersuchten die Cornbination mit der Collectiv-
lebensführung der Grund war, dass die individuellen Be
dürfnissträger, die Subjecte der Zwecksetzung, erst Objecte 
der Collectivbethätigung wurden, gibt es Fälle, in welchen 
Personen, die eines Gesammtlebenszweckes willen eo ipso 
Objecte der Collectivbethätigung sind, als solche doch 
zugleich individuelle Förderung erfahren. Hier zeigt das 
Mischungsverhältniss zwischen den beiden Zweckbereichen 
schon das entschiedene Ueberwiegen des Collectivzweckes 
an, wobei es im Einzelnen ja fraglich sein kann — und 
auch hier gänzlich dahingestellt bleiben mag, wie z. B. 
unter Umständen bezüglich der Rechtspflege — ob eine 
Collectivlebensäusserung hieher oder zu der früher bespro
chenen Gruppe zählt. Wenn die gleichzeitig zu consta-
tirende Individuallebensförderung nicht zu geringen Masses 
ist, so wird in solchen Fällen der collectivistische Egoismus 
wieder gegenüber den einzelnen Verbandsmitgliedern in dem 
Sinne angeregt, dass jene als individueller Zweck in die 
Reihe der durch die Güterbestände der Betreffenden zu be
streitenden Bedürfnisse aufgenommen werde, jedoch ange
sichts der den Individuen hier n o t h w e n d i g anhaftenden 
Eigenschaft von übjecten der Collectivbethätigung nicht 
weiter, als dass lediglich eine ungefähre Bemessung des 
entfallenden Güterbetrages nach den Verhältnissen des 
Gesammtdurchschnittes der in Betracht kommenden Privat-
wirthschaften stattfinde und in einem Betrage, welcher die 
individuelle Lebensführung nicht in einem der Gesammtheit 
abträglichen Masse tangirt. Gegen ein Mehr würden auch 
die Individuen, welche sich ja zufolge jener Eigenschaft 
nicht mehr individualistisch gegenüberstehen, collectiv rea-
giren, und Besitzlose sind selbstverständlich ausgenommen. 
So sind u. E. die zahlreichen Fälle zu charakterisiren. in 
welchen wir eine Behörde Mitgliedern des Verbandes in 
ihrer Amtswirksamkeit irgendwie speciell dienstbar werden 
pehen, indem sie eine Verrichtung für dieselben vornimmt, 
$ine Thatsache beurkundet, ein fachmännisches Urtheil 
abgibt, eine Erlaubniss ertheilt u. drgl., kurz einen Act 
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vollzieht, welcher das Individuum in llealisirung eines 
Gemeinlebenszweckes oder als Vorbereitungshandlung dazu 
betrifft, aber auch für dasselbe irgend einen, pecuniären oder 
anderen, unmittelbaren oder künftigen, gewissen oder even
tuellen Sondervortheil einschliesst; kurz für das Individuum 
einen, allerdings die gegebenen staatlichen Einrichtungen 
voraussetzenden, Dienst darstellt. Auch hier ist der Terminus 
„öffentliche Anstalt" gut anwendbar, da ja eine Behörde, 
mit den zu ihrer Function erforderlichen technischen Be
helfen ausgestattet, eben eine öffentliche Anstalt darstellt. 
Und der Name „Gebühr" ist gerade für staatsseitige Güter
entnahmen obgedachter Beschaffenheit specifisch im Ge
brauch. Die Festsetzung eines bestimmten Geldbetrages 
als Gebühr für solche Amtsacte enthält das Werthurtheil, 
dass im gegebenen Falle ein Individuallebenszweck geför
dert werde, zu dessen Realisirung das gebührenpflichtige 
Wirthschaftssubject nach seinem individuellen Werthstande 
die in dem Gebührenbetrage dargestellten Güter zu ver
wenden geneigt ist. Dass also im Grunde genommen auch 
hier wieder das nämliche ökonomische Verhältniss, somit 
die gleiche und auf gleiche Art zu erklärende Hand
lungsweise vorliegt wie in den früher besprochenen Fällen, 
ist unzweifelhaft, aber freilich äusserlich schwer zu er
kennen, zumal es sich in der Wirklichkeit des Lebens 
unter dem Scheine rein willkürlicher, selbst irrationeller 
Anwendungen der Finanzgewalt verbirgt und dieser Schein in 
der That zuweilen durch Beispiele nicht genug einsichtigen, 
wirklich antiökonomischen Collectivhandelns bestärkt wird. 

Die beiden Untergruppen von Collectivbethätigungen 
erweisen sich, ungeachtet der Verschiedenheit des Mischungs
verhältnisses von Collectiv- und Individualbedürfniss, als 
wesensgleich durch das übereinstimmende Merkmal, dass 
Privatwirthschaftssubjecten von Verbandsorganen in Ver
folgung eines Collectivlebenszweckes D i e n s t e geleistet 
werden, welche für Jene gleichzeitig ein Individualbedürf
niss darstellen. Dass hiebei implicite ein Güterverbrauch 
stattfindet, wie bei so vielen Diensten, ändert nichts an 
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der Sache. Wie schon vorhin angedeutet, kommen nun 
, noch in untergeordnetem Umfange Collectivthätigkeiten 
I hinzu, mittels welcher wesentlich ein gemeinsamer Güter 
v e r b r a u c h (resp. die vorausgehende Beschaffung, eventuell 

I mit Diensten verbunden) den Verbandsgliedern nach dem 
Principe der öffentlichen Anstalt ermöglicht wird. Bedingung 
der Anwendung des Principes auf dieses Gebiet ist nur, 
dass auch da die eigenthümliche Gestaltung der Bedürfnisse 
sich als gegeben erweise, welche als Voraussetzung des
selben bezeichnet wurde. Beispiele liefern das Bedürfniss 
der persönlichen Communication, welches durch gemeinsame 
Benützung des collectivistisch hergestellten Weges befriedigt 
wird, oder der solchen Güterverb rauch zugleich mit Dienst
empfang darstellende Nachrichten verkehr, welcher auf einer 
gewissen Culturstufe den Charakter eines Bedürfnisses der 
vorausgesetzten Art annimmt.*) Eine zusammenfassende 
Kennzeichnung der vorliegenden generellen Erscheinung 
müsste auch diese selteneren Anwendungsfälle einschliessen. 
Wir sagen daher, wenn schon eine solche allgemeine Be
schreibung des Phänomens Platz finden soll: die öffentliche 

I Anstalt ist eine (particulare) Collectivthätigkeit, bei welcher 
in Verfolgung von Collectivlebenszwecken Verbandsange
hörigen durch Verbandsorgane Dienste geleistet oder Con-
sume von Güternutzungen vermittelt werden, welche für 
Jene Individuallebenszwecke darstellen, deren Realisirung 
in bestimmtem Masse aber eben in jenem Gemeinzwecke 
gelegen ist und dalier gegen Einziehung der den Betreffenden 
je nach ihrem Individualwerthstande dafür verfügbaren 
Güter und in Ermanglung solcher altruistisch vom Ver
bände bewerkstelligt wird. Mag bei einem solchen Satze ' 
auch Schwerfälligkeit nicht zu leugnen und vielleicht selbst 
dabei vollkommene Präcision der Bezeichnung der wesent
lichen Merkmale nicht zu erreichen sein: für den äusser-
lichen Gedächtnissbehelf, welchen ja doch eine schulmässige 
Definition bloss abgibt, ist damit immerhin das Auslangen 
zu tinden. 

*) Vergl. Sax. „Verkehrsmittel", I. Bd., S. 248 ff. 
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§. 77. Die Gebühren. Die gefundene theoretische Er
klärung des Wesens der Gebühren gibt auch befriedigenden 
Aufschluss über die praktische Gestaltung und Handhabung 
des Gebührenwesens. 

Während bei Festsetzung der Taxpreise der öffentlichen 
Unternehmung das Streben nach Erzieluug des, im Minimum 
die Capitalverzinsung ergebenden, Gewinnes ein wesentliches 
Moment bildet, die Frage, inwieweit zu den so bemessenen 
Preisen der Kauf resp. die Nutzung der bezüglichen Güter 
den Verbandsmitgliedern thatsächlich ermöglicht ist, in den 
Hintergrund tritt und höchstens in untergeordnetem Masse 
eine partielle Modifikation des nach dem leitenden Gesichts
punkte resultirenden Preises bewirkt, waltet bei den Ge
bühren das entgegengesetzte Verhältniss ob. Die Gebühr 
wird in erster Linie mit Rücksicht darauf bemessen, 
dass im Falle facultativer Benützung der öffentlichen Anstalt 
von Seiten der Verbandsmitglieder dieselbe unter der 
Directive des Werthes zu einer thatsächlichen im vollen, 
erwünschten Umfange werde, im Falle obligatorischer Be
nützung die zu entrichtende Summe dem individuellen 
Werthstande in gleichem Masse entspreche: die Rücksicht 
auf das finanzielle Resultat tritt dem gegenüber zurück, 
gestattet aber, die Gebühr auf die volle Höhe zu bringen, 
welche von jener Grenze des Werthstandes ("gezogen ist. 
Bei den Gebühren gelangt man folglich erst nachhinein 
dahin, von wo man bei den Taxpreisen der öffentlichen 
Unternehmung ausgeht: zu dem Gesammtertrage. Und 
-wahrend man dort a priori einen solchen von bestimmter 
Hohe in Aussicht nimmt, ergibt er sich hier erst a poste
riori. Während bei der öffentlichen Unternehmung der 
angestrebte Gesammtertrag einen wesentlichen Einfluss auf 
die Höhe des ^einzelnen Preissatzes nimmt, hängt hier 
von der Höhe der Gebührensätze, welche selbständig nach 
der bezeichneten ökonomischen Richtschnur bestimmt wird, 
der resultirende Ertrag ab. 

Im praktischen Endergebnisse gestaltet sich dies in 
der Weise, dass die Gebühren für die einzelne öffentliche 
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Anstalt in ihrer Gesaramtbethätigung, also die Gebühren 
jedes Verwaltungszweiges, beziehungsweise der einzelnen 
Abtheilungen, in der Regel höchstens die G e s a m m t-
k o s t e n decken, häufig und vollends im Hinblick auf die 
in der Collectivbethätigung eingeschlossenen altruistischen 
Acte, die „unentgeltlichen" Acte, sogar nur einen Theil 
des Gesammtaufwandes. Es kann also in einer vom Stand
punkte der Praxis aus concipirten Formulirung die Be
ziehung der Gebühren auf blosse Kostendeckung ausgesagt 
werden. 

Die Differenz der Kosten gegenüber den (dahinter 
zurückbleibenden) Gebühreneingängen stellt die Gütermenge 
dar, die auf das inhärente Collectivbedürfniss entfällt, um 
des Gesammtlebenszweckes, willen mithin von der verbun
denen Gesammtheit von Wirthschaftssubjecten beigeschafft 
wird. Dieses Verhältniss ist selbstverständlich kein in vor
hinein feststehendes, ist vielmehr höchst verschieden je 
nach den Lebenszwecken, welche in das Gesichtsfeld der 
Staatswirthschaft eintreten, und bei dem einzelnen der
selben überdies einem Wechsel je nach dem Gange der 
Entwicklung unterworfen; einem Wechsel, der sich zu
weilen durch eine Aenderung des Gesammtstandes der 
individuellen und der Collectivbedürfnisse ergibt, die durch 
Veränderungen hervorgerufen wurde, welche andere Be
dürfnisse betrafen, während in dem Verhältniss des einen, 
vorliegenden (Collectiv-) Bedürfnisses zu den übrigen Be
dürfnissen an sich eine Aenderung nicht Platz griff. Diesen 
Divergenzen bei den verschiedenen Objecten der Collectiv-
bethätiguDg und den angedeuteten Entwicklungserschei
nungen nachzugehen, ist hier nicht der Ort, nur d a s s 
solche quantitative Abweichungen vorkommen, ohne das 
Wesen der Erscheinung zu tangiren, ja dass sie zu diesem 
selbst gehören (als einer Wertherscheinung), musste her
vorgehoben werden. In die Praxis übersetzt, bedeutet dies. 
dass der Ertrag der Gebühren von vollständiger Deckung 
der Kosten einer öffentlichen Anstalt (ausnahmsweise selbst 
darüber) bis zur Uebernahme des weitaus überwiegenden 
Theiles der Kosten auf die Gesammtheit vuriiren kann. 
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Das in der Festsetzung der Gebührensätze liegende 
Werthurtheil kann von den für den collectivistischen Ver
band Handelnden angesichts der grossen Mannigfaltigkeit 
der individuellen Lebensverhältnisse nicht anders als nach 
breiten D u r c h s c h n i t t e n der Besitz- und Bedürfniss
stände ausgesprochen werden. Praktisch kommt die ökono
mische Rücksicht der Vernachlässigung geringerer Ver
schiedenheitsgrade in dieser Beziehung sehr gewichtig mit 
ins Spiel, sowohl was schon die Bemessung als insbesondere 
was die factische Einziehung des concreten Güterquantums 
von den Privatwirthschaften betrifft, indem z. B. die Ein 
hebung durch den Stempel, die eine sehr weit gehende 
Durchschnittsbehandliing erfordert, Allen eine grössere 
Ersparniss gewährt als die Einhaltung genauerer Bemessung 
mit den relativ geringfügigen Differenzen. Je nach der 
besonderen Verumständung ergibt das eine vielgestaltige 
Formenfülle: niedrigste Durchschnittssätze, so geartet, dass 
selbst der Arme dieselben entrichten kann und mußs; 
allgemeine Einheitssätze mit Befreiung der Armen von der 
Gebührenpflicht; einfache oder mehrfache Abstufung nach 
Classen, welch' letztere nach äusseren Anhaltspunkten in 
übersichtlicher Weise gebildet werden. Hieher zählen bei
spielsweise die „Classen" bei den öffentlichen Pflegeanstalten; 
die Abstufung der Unterrichtsgebühren, welche in der halben 
und ganzen Befreiung gegenüber den Vollzahlenden, sowie 
in der Thatsache gegeben ist, dass, was die Mittel- und die 
Hochschule anbelangt, von den wohlhabenden Bevölkerungs
schichten in der Regel alle Söhne eines Elternpaares, von 
den minder wohlhabenden nur je einzelne Söhne die An
stalten benutzen; die Bemessung der Gerichtsgebühren 
nach dem Geldwerthe der causa u. drgl. Einleuchtend ist, 
dass auch die Rücksicht auf Massunterschiede der Nutzung 
seitens der einzelnen Individuen, ebenfalls wieder nur in 
Durchschnittsgrössen, im Auge behalten wird, soweit sie 
mit dem subjeetiven Werthmomente zusammenfallen und 
soweit sie überhaupt zu praktischem Ausdrucke gebracht 
werden können. 
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Hierauf beruhen die diversen Sätze der Gebühren
systeme, wobei indess bekanntlich unter gleichem Namen 
Abgaben einer andern Art (Steuern) einbezogen sind und 
mit zu dem Ganzen einer Gebührengesetzgebung ver
schmolzen erscheinen. Die Finanzwissenschaft als Kunst
lehre stellt dieses in den Details so reiche und vielgestaltige 
Gebiet im Hinblick auf die praktischen Fragen der Durch
führung übersichtlich dar und es hat in dieser Beziehung 
die ausländische Fachliteratur nichts aufzuweisen, was sich 
den bezüglichen Partien der neueren deutschen Finanz
literatur an die Seite stellen könnte. 

Nur ein Punkt soll hier s p e c i e 11 berührt werden, 
nämlich die oben erwähnte Bemessungsweise, welche leicht 
als im Widerspruche mit dem Satze erscheinen könnte, 
dass die Individualwerthe für die Vergütung von Leistungen 
entscheidend sind. Es ist dies der Modus, dass Gebühren 
als fixe, für Alle gleiche Sätze für den einzelnen Leistungsact 
angesetzt werden, so dass scheinbar von der Rücksicht auf 
die individuelle Werthung seitens der Empfänger der 
Leistung abgesehen ist. Indess erklärt sich dies vollkommen 
zureichend auf zweierlei Art. Entweder es ist der Gebühren
satz nach der Bedeutung der Leistung für die individuellen 
Lebenszwecke an sich so niedrig, dass er auch den minder 
Begüterten unter Denjenigen, welche überhaupt dieselbe 
zu empfangen nach ihren persönlichen Umständen in die 
Lage kommen, „erschwingbar" ist, eine differentielle Ab
stufung aber praktisch belanglos, ja unökonomisch wäre, 
insbesondere wegen einer den Ausfall weit überwiegenden 
Erhöhung der Einziehungskosten. Oder es besteht die 
Nutzung einer öffentlichen Anstalt auf Seiten der ver
schiedenen Kategorien von Wirthschaftssubjecten in einer 
Anzahl wiederholter Acte, die in höchst abweichender Menge 
beansprucht und genossen werden. Der Gebührensatz für 
die Leistungeinheit wird da so gegriffen, dass auch die 
Privatwirtbschaften mit dem geringsten Vermögensstande, 
welche noch in Betracht kommen, die betreffenden Lei-
stungsacte in dem im allgemeinen Interesse gebotenen 
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Masse zu beanspruchen in Stand kommen, wahrend die 
übrigen Privatwirtschaften dann eben eine höhere Zahl 
von Leistungsacten, entsprechend ihrem anders beschaffenen 
Individualwerthstande, begehren und ei halten. Ja, die Basi-
rung der Gebuhr auf eine Leistungseinheit involvirt hier 
sogar die genaue Anpassung an die individuellen Bedurf-
niss- und Werthstande und verwirklicht sohm gerade die 
theoretische Anforderung vollständig 

Letzterer Fall tritt namentlich em bei Anwendung 
des Pnncipes der öffentlichen Anstalt auf Falle gemein
samer Guternutzung und Einrichtungen, bei welchen eine 
solche in hervorragendem Masse mit Diensten vereint 
auftritt. Solche Falle werden dann, da eine Gebühren-
einhebung nach Durchschnittseinheiten der Nutzung von 
den Einzelnen erfolgt, grosse Aehnhchkeit mit der Hand
habung des Pnncipes der öffentlichen Unternehmung auf
weisen; ja es kann der Ucbergaug von letzterem zu dem 
in Rede stehenden Principe stattfanden und dem minder 
eindringenden Blicke unmerklich bleiben. Aber der tiefere, 
innere Unterschied ist doch vorhanden. Das ist ja gerade 
das Charakteristische des vollentwickelten Lebens, dass der 
Reichthum semei Erscheinungen bich nicht lediglich in 
auffällige Artuntei schiede auflöst, sondern häufig Gebilde 
begreift, die belangreiche Abweichungen untei äußer
licher Aehnhchkeit oder auch umgekehrt wesentliche 
Uebereinstimmung unter sinnfälliger Unahnlichkeit ver
bergen, und der Fluss der Entwicklung bringt mitunter 
Erscheinungen mit sich, welche, die Merkmale gesondeiter 
Classen vereinigend, als Uebergangsgebilde zu veizeichnen 
sind. Eindringlichkeit der wissenschaftlichen Classification 
und Analyse ist deshalb nur um so gebotener. 

Daus auch an Gebühien in unserem Sinne sich eine 
andere „Abgabe* an den Staat (Steuer) ansetzen kann: 
darüber, wie über die Frage der Zweckmassigkeit einer 
solchen Verschmelzung, ist die Finanzwissenschaft hin
länglich im Reinen. Die Verschmelzung solcher Steuern 
mit Gebuhren, wie mit den Preisen der öffentlichen Unter-
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nehmung, charakterisirte den alten Fiscalismus: den Rega
lismus, welchen man nur als die Epoche des tatsächlichen 
Xichtverstandnisses der inneren Verschiedenheit dieser Dinge 
versteht. 

Die Bestimmung der r i c h t i g e n Höhe der Gebühren 
beruht auf richtiger Erfassung der durchschnittlichen 
(classenweisen) Individualwertbstände rsp. richtiger Classi
fication der Bedürfnisse der Verbandsglieder. Wird sie zu 
niedrig genommen, so kann eine Anregung zu Güterver
wendungen von ihr ausgehen, die den Betreffenden selbst ab
träglich wird, wie z. B. zu niedriges Schulgeld zweifellos den 
übermässigen Andrang an die Mittelschulen mit verursachte. 
Meist freilich ist eine solche Bemessung den Gebühren
pflichtigen sehr willkommen und es mag zuweilen der 
Classen-Egoismus in dieser Richtung agitatorisch die Ver
treter des Verbandes beeinflussen. Selbst der „falsche 
Communismus" völliger Aufhebung der Gebühr unterläuft 
in solchen Fällen, doch ist der collectivistische Egoismus der 
Gesammtheit gegenüber den einzelnen Individuen wohl in 
der Regel stark genug, solchen Bestrebungen das Gegen
gewicht zu halten, ja er gibt andererseits wieder in entge
gengesetzter Richtung den Ausschlag. Der „Fiscalismus" 
geht über die richtige Höhe hinaus, zum Schaden der 
Gesammt-Erhaltung und -Entfaltung, denn es erfolgt dann 
entweder eine Einschränkung von Individualbedürfnissen, 
welche nach ihrem Wichtigkeitsgrade vorgehen, oder es 
unterbleibt gerade die Zwecksetzung, welche der Collectiv-
zweck will. Durch fehlerhafte Handhabung dieser Seite 
der Staatswirthschaft kann so die andere, die volkswirt
schaftliche Verwaltung, und können die übrigen Seiten der 
Culturpflege gehemmt werden. 

Durch die gemeinschädlichen Folgen solcher Missgriöe 
wird die Gesammtheit über ihre Irrung aufgeklärt und die 
Correctur des staatswirthschaftlichen Handelns angeregt. 
Mitunter ist aber auch eine antiökonomische Gestaltung 
desselben wahrzunehmen, dadurch veranlasst, dass der 
Classen-Egoismus des herrschenden Elementes, aus welchem 
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sich die staatlichen Functionäre recrutiren, zu hohe Ge
bühren von der Bevölkerung einfordert, die direct oder 
indirect seinen Angehörigen zufliessen. Collectivistische 
Reaction dagegen kann nicht ausbleiben und dient dem 
Gedeihen des Ganzen, weil sie dem ökonomisch Richtigen 
zum Durchbruche verhilft. 

Unter Umständen reicht selbst eine richtige Bemessung 
der Gebühren nicht hin, die Erreichung des Gesammtzweckes 
zu verbürgen und muss die Anwendung von Zwang zur 
Benutzung der öffentlichen Anstalt, selbst gegen Personen, 
welchen dieselbe vom collectivistischen Altruismus gratis 
dargeboten wird, hinzutreten, z. B. Schulzwang für den 
Volksunterricht, Impfzwang, Blatternspitalszwang. An dem 
wirtbschaftlichen Wesen der Erscheinung ändert dies offenbar 
nicht das mindeste. 

Dass die öffentliche Anstalt nicht nur beim Staate 
i. e. S., sondern auch bei den anderen collectivistischen 
Verbänden vorkommt, versteht sich wohl von selbst und 
ist nur speciell zu erwähnen, um die Consequenz zu betonen, 
dass auch die bezüglichen Gebühren dann den Selbstver
waltungskörpern zufallen sollen, sei es unmittelbar, sei es 
im Wege eines Pauschalersatzes, wenn sie vom Staate 
(z. B. durch Einhebung mittels der von diesem ausgege
benen Stempel) vereinnahmt wurden. 

Bei den öffentlichen Anstalten begegnen wir der That-
sache, dass in gewissem Umfange (aus Gründen, die zu 
bestimmen der praktischen Wissenschaft zugehört) Per
sonen in ihrer Eigenschaft als private Dienstleistende zur 
Vornahme von Leistungsacten im Bereiche der Collectiv-
thatigkeit bestellt werden. Sie sind Hilfsorgane der Staats-
thätigkeit und erhalten als solche eine halböffentliche 
Stellung, z. B. Anwälte, Notare in der Rechtspflege, Aerzte 
in der Sanitätsverwaltung. Insoweit sie in dieser Qualität 
zu fungiren berufen sind, werden ihnen von den L^istungs-
empfängern Vergütungen für ihre Dienste zu Theil,' welche 
durchaus den wirthschaftlichen Charakter von Gebühren 
an sich tragen. Dieselben werden daher auch in irgend 
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welcher Form staatlicher Festsetzung unterzogen und wird 
hiebei nach den gleichen wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
vorgegangen, wie bei den Gebühren überhaupt. Die „Taxen", 
welche Functionäre dieser Art bezieben, sind Gebühren 
und als solche wohl auch allgemein anerkannt. Es ist dies 
dann eben nur ein Unterfall von „Dienergebühren" ; der 
Einrichtung, dass die Gebühren unmittelbar den Individuen, 
welche für die Gesammtheit handeln, als Leistungsvergütung 
zukommen. Bekanntlich war diese Einrichtung in den Zeiten 
der Entwicklung des Gebührenwesens, insbesondere bei 
den Gebühren des Bechtszweckes, weit verbreitet. 

§. 78. Klärung der Finanzlehre durch vorstehende theo
retische Erkenntnis». Der gewonnene Aufschluss über das 
Wesen der beiden Gruppen staatswirthschaftlicher Vor
gänge, welche die Entfaltung particularer Collectivthätig-
keiten bedingt, und die zusammengenommen, mit lediglich 
graduellem Unterschiede unter sich, eine eigene Gruppe 
gegenüber andere« staatswirthschaftlichen Erscheinungen 
bilden, dürfte geeignet sein, die Meinungsverschiedenheiten 
beizulegen, welche über die bezüglichen Staatseinnahmen 
in der Finanzwissenschaft noch herrschen, sowie die Mängel 
zu beseitigen, mit denen die ad usum der Kunstlehre con-
cipirten theoretischen Lehrmeinungen über jene staats
wirthschaftlichen Phänomene behaftet erscheinen. Eine kurze 
Auseinandersetzung mit der bisher tradirten Doctrin mag 
daher am Platze sein. 

Dabei heischen vor allem die Verdienste Anerkennung, 
welche sich die Hauptvertreter der neueren deutschen 
Finanzwissenschaft um die Vorbereitung der theoretischen 
Ergründung durch feste Bestimmung und Abgrenzung des 
Untersuchungsgebietes, durch klare Scheidung der in das
selbe fallenden Erscheinungen von anderen, äusserlich ähn
lichen oder mit jenen verbundenen erworben haben. Wir 
fussen auf den Ergebnissen dieser wissenschaftlichen Arbeit, 
ohne die das tiefere und erfolgreiche Eindringen in das 
innere Wesen der Dinge sicherlich nicht hätte gelingen 



480 VI. 

können. Der Fachkundige weiss, dass hiemit die Ausson
derung der botreffenden Finanzmassregeln von den „privat-
wirthschaftlichen" Einnahmen einerseits, den Steuern an
dererseits gemeint ist, also die theoretische Auseinander
legung des Inhaltes des alten Regalbegriffes, wie dieselbe 
auch thatsächlich die geschichtliche Entwicklung vollzog. 
Während die ältere Finanzlehre sich eben noch mit ein
facher Registnrung der „Einnahmen aus Hoheitsrechten" 
begnügte, gelang es der neueren Doctrin, diese Rechte 
nach ihrem differenten Inhalte zu deuten. Bekannt ist, 
welch' grosser Antheil an jenem Verdienste Stein zukommt; 
nur dass er dasselbe — wie sogleich bemerkt werden 
muss — durch die Aufstellung seines unklaren und unbe
stimmten Begriffes m o d e r n e r Regalien wieder wesentlich 
schmälerte. Möchte man doch einmal definitiv dahin über
einkommen, den Namen Regalien lediglich zur Bezeichnung 
von Erscheinungen einer vorübergehenden und zwar bereits 
vorübergegangenen Entwicklungsphase zu gebrauchen, der 
er entstammte: jener Zeit, in welcher die neu sich darbie
tenden Aufgaben der staatlichen Thätigkeit vornehmlich 
als Einnahmsquellen betrachtet wurden und, was uns heute 
als Pflicht der Staatsgewalt erscheint, als ein persönliches 
Recht des Fürsten aufgefasst ward, welches das aufstre
bende Königthum oft genug erst gegen den Widerstand der 
Stände geltend machen musste. Die Regalien gehören der 
Wirthschaftsgeschichte und dem positiven öffentlichen 
Rechte an, die volkswirtschaftliche Theorie, welche die 
Phänomene des vollentwickelten Gemeinlebens zu begreifen 
sucht, hat mit ihnen nichts zu schaffen. *) Der Name ist 
daher für die staatswirthschaftliche Behandlung der parti-
cularen Collectivthätigkeiten ganz und gar unanwendbar, 
sowohl für diese insgesammt als für eine der beiden Unter
gruppen. 

*) Keuestens wird der Regalbegriff wieder von Ro'scher in 
seiner eben erschienenen „Finanzwissenschaft" (§. 18 ff.) in ein
geschränktem Umfange conservirtl 
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Dennoch ist in dem Vorgange S t e i n ' s : der Con-
struction des Begriffes moderner Regalien, das, freilich 
mehr intuitive Anerkenntniss gelegen, dass es eben zwei 
solche Untergruppen innerhalb des weiteren Erscheinungs
gebietes gebe, was von anderer Seite übersehen wird. Es 
liegt da nichts anderes vor, als unsere „öffentliche Unter
nehmung", nur nicht klar und scharf genug in Gedanken 
herausgearbeitet. Vergleichen wir den Stein'schen Regal
begriff mit der öffentlichen Unternehmung, so finden wir, 
dass jener in der That die in p r a k t i s c h e r Hinsicht 
wichtigen Merkmale der öffentlichen Unternehmung ent
hält, nämlich: dass die betreffende Bethätigung an sich 
der wirthschaftlichen Sphäre angehört, dass sie um eines 
Gemeinzweckes willen vom Staate als Monopol betrieben 
und dass hiebei ein Ertrag erstrebt wird. Nur dass S t e i n 
freilich den Umfang dieses Begriffes auf einige zutreffende 
Fälle einschränkt, wogegen er andere, völlig gleichartige, 
ausschliesst, wie z. B. die Eisenbahnen, und ferner den 
Ertrag principiell auf die Höhe der Zinsen des Anlage-
capitales fixirt, dann aber doch implicite einen höheren 
Ueberschuss zugibt, indem er einmal einen solchen zur 
Erweiterung des Unternehmens verwendet wissen will*) 
und endlich durch vielfache Wendungen den Unterschied 
von den öffentlichen Anstalten mit ihren Gebühren wieder 

*) „Da sie (die Regalien) zugleich den Charakter grosser 
Unternehmungen habpn, so tritt der finanzielle Gesichtspunkt 
hervor, ob und wie weit sie eine Gebühr für ihre Benutzung fordern 
. . . Es soll die Hohe dieser Gebühr... Betrieb, Verzinsung und 
Amortisation der ganzen Capital vorlagen ergeben." Finanzw. I, S. 363. 
Bei der Post heisst es: Es „soll die Gegenleistung des Einzelnen nie 
höher sein, als die Gestehungskosten der Postverwaltung es fordern" 
(in welchen Gestehungskosten also offenbar Amortisation und Zins 
inbegriffen sein müssen). „Tritt dabei ein Reinertrag ein, so soll 
dieser Reinertrag wie bei jedem Unternehmen . . . zur Erweiterung 
und Entwicklung der Postanstalt benutzt werden. Hat das Postwesen 
seine volle ortliche Ausdehnung empfangen, so soll der Reinertrag 
das Motiv zur Herabsetzung der Zahlung des Eiuzelnen für die 
Leistung der Post abgeben." 

Kux, SUatawirthschaft. 31 
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verwischt; -wie er denn ausdrücklich sagt: „Die Zahlung 
des Einzelnen für die Benutzung dieser Regalien ist ihrem 
Wesen nach eine Gebühr, wenn sie auch besondere Namen 
haben mag und steht deshalb in Höhe und Erhebungsform 
unter denselben Regeln, welche für das eigentliche Ge
bührenwesen gelten"! In welchen Widerspruch St. durch 
letzteren Satz mit sich selbst geräth, werden wir des 
Näheren noch sehen. Vrgl. den Gebührenbegriff desselben 
Autors unten S. 490. 

Was S te in zu voller Klarheit zu bringen nicht 
gelang, legt unsere „öffentliche Unternehmung" zur Evidenz 
dar und da die frühere Ausführung über die geschicht
liche Wandelbarkeit und Wandelung in dem Charakter 
mancher Collectivbethatigungen die Entwicklungserschei
nung einschliesst, dass bestimmte der letzteren zu Zeiten 
als öffentliche Unternehmungen ins Werk gesetzt werden, 
während später ein Uebergang zu der öffentlichen Anstalt 
stattfindet, so beseitigt dies auch einen Einwand, welcher 
aus der thatsächlichen actuellen Gestaltung gewisser Fälle 
von Collectivbethatigungen gegen die Kategorie der öffent
lichen Unternehmung erhoben werden könnte. Dass der 
Name „Monopolien" für die in Rede stehenden staats-
wirthschaftlichen Erscheinungen kein geeigneter ist, bedarf 
wohl nur blosser Erwähnung, da ja doch das Monopol 
bekanntlich auch ein Mittel der Steuererhebung abgibt, 
ein Monopol also auch eine Steuerform sein kann. 

In welchen Mangel an Klarheit man verfällt, wenn man 
die öffentliche Unternehmung als eigentümliche Gruppe 
staatswirthschaftlicher Erscheinungen ignorirt, zeigen ein
zelne neuere Werke der deutschen Finanzliteratur. An 
erster Stelle ist diesbezüglich das „Handbuch der poli
tischen Oekonoraie" zu nennen, welches sogar den theo
retischen Rückschritt begeht, die Scheidung der privat-
wirthschaftlichen und der speeifisch staatswirthsc^aftlicben 
Finanzeinnahmen wieder aufzuheben. Die privat wirtschaft
lich erzielten Erträge und die Erträge aus den öffentlichen 
Unternehmungen werden da von Scheel in eine Kategorie 
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„Erwerbseinkünfte" zusammengezogen.*) Es wird dies nur 
dadurch ermöglicht, dass der sog. „Privaterwerb" des 
Staates als nicht eigentlich nach privatwirthschaftlichen 
Gesichtspunkten vor sich gehend erklärt wird, da für den 
Staat auch volkswirthschaftspolitische und socialpolitische 
Gesichtspunkte m i t massgebend werden. Auf solche Art 
wird für diese Gruppe von „Erwerbseinkünften" das un
bestimmte, aber eben nur in Folge seiner Unbestimmtheit 
gemeinsame, Merkmal gewonnen: „des Gewinnes wegen (nicht 
als Besteuerungsanstalten) betriebene Unternehmungen bzw. 
Vermögensanlagen", die abweichend von privatwirthschaft
lichen Gesichtspunkten bewirthschaftet werden, soweit 
volkswirthschafts- oder socialpolitische Rücksichten in's 
Spiel kommen — und so gelingt es, Staatsdomänen und 
Verkehrsanstalten, Bergwerke und Münzung in einen Be
griff zusammenzufassen! Wenn das nun selbst für die 
Zwecke einer Behandlung der Finanz als praktische Wissen
schaft irgendwie angezeigt wäre, was hier nicht unter
sucht werden soll, so verdunkelt es doch unverkennbar das 
wahre Wesen der Erscheinungen und ist daher theoretisch 
höchst bedenklich. Einerseits ändert es, wie wir bereits 
sahen, die Natur eines nach privatwirthschaftlichem Vor
gehen erzielten Ertrages von ira Collectiveigenthum befind
lichen Capitalien keineswegs, dass zugleich Gesichtspunkte 
der Volkswirthschaftspflege sich geltend machen (§. 68), 
und zweitens wird der so eclatante Unterschied zwischen 
so lchen Unternehmungen und Öffent l ichen Unter
nehmungen durch jene Begriffsbestimmung verwischt. Wie 
verschieden sind beide nach ihrer Grundlage und ihrer 
Führung: dort gegebener Coliectivbesitz, hier Entstehung 
aus Gründen der Wirthschaftspflege oder eines anderen 
Gemeinlebenszweckes, dort Preisbildung und Absatz unter 
der Concurrenz der Privatunternehmer, hier Monopol mit 
Taxpreisen, weiters die aufgezeigten nebensächlicheren 
Unterschiede der Preisbildung, welche die Folge der Mo-

*) Vgl. das bereits oben §. 68, S. 418, Gesagte. 
31* 
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nopoleigerischaft und des leitenden Zweckes sind, sowie 
die graduellen Unterschiede in der Preisbemessung, welche 
die bei der öffentlichen Unternehmung mitwirkenden, den 
Preis modificirenden Motive gegenüber den Preisen von 
Privatunternehmungen und Unternehmungen des collec-
tivistischen „Privaterwerbes" im Gefolge haben — Alles das 
bleibt in den „Erwerbseinkünften" ungeschieden. 

Andere, welche den mit Auseinanderhalten der privat -
wirthschaftlichen und der andersgearteten Finanzeinnahmen 
erzielten Gewinn an theoretischer Einsicht nicht wieder 
gefährden wollen, die öffentliche Unternehmung indess nicht 
in ihrer Eigenart erfassen, müssen consequent alle ein
schlägigen staatswirthschaftlichen Erscheinungen den Ge
bühren beizählen, wie insbesondere Wagner . Allein damit 
wird nicht nur ein tieferes Eindringen in die Natur der 
Dinge durch eine allgemein gehaltene Anschauung ersetzt, 
wobei die feineren Unterschiede in der reichen Mannig
faltigkeit der Phänomene verloren gehen, sondern es kommt 
für einzelne Falle, iu denen dieser graduelle Unterschied 
belangreicher ist, die Unvereinbarkeit mit dem Gebühren
begriffe zum Vorschein. Aus solcher theoretischer Ver
legenheit hilft sich der eben genannte Autor z. B. bezüglich 
der Staatseisenbahnen dadurch, dass er sie, solange nicht 
das Gebührenprincip Anwendung findet, zum Privaterwerbe 
rechnet, aber beifügt, dieselben seien doch „immerhin 
anders als die r e in privatwirthschaftlichen Einnahmen 
aufzufassen."*) Ja, sie sind wirklich anders aufzufassen, 
denn sie s ind in der That etwas Anderes als eine gewerb
liche Unternehmung. Der citirte Beisatz ist um so bedeu
tungsvoller, als schon unsere „Privatbahnen" als regulirte 
Unternehmungen delegirter Verwaltung nicht als reine 
Privatunternehmungen erscheinen. Wenn nun Staatsbahnen 
noch abweichender von Privatunternehmungen sind, so ist 
jene, durch den Beisatz eigentlich sofort zurückgenommene 
Subsumtion unter die Gollectivwirthschaftsacte privatwirth-

*) Finanz*. I., §. 202 (3. A., S. 485). 
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schaftlicher Art doch wohl offenbar hinfällig — ersichtlich 
ein Nothbehelf, veranlasst durch die Lücke, welche die 
Nichtbeachtung der öffentlichen Unternehmung offen lässt. 

Vollends unbefriedigend in dieser Hinsicht aber wird 
das „Handbuch der politischen Oekonomie", indem es in 
die „Erwerbseinkünfte" nicht nur die Taxpreise der öffent
lichen Unternehmung, sondern auch einen Theil der Ge
bühren einbezieht, insofern die blosse „Kostendeckung" bei 
staatlichen Unternehmungen, z. ß. des Transportwesens, 
vorkommt, die Gruppe der öffentlichen Anstalt aber weiters 
dadurch völlig auseinanderreisst, dass sämmtliche Acte des 
Cultur- und Wohlfahrtszweckes aus dem Umfange des 
Gebübrenbegriffes ausgeschieden werden. *) Es hat dies 
scheinbar einen guten Sinn, denn es beruht auf äusseren 
Unterschieden, fasst dasjenige zusammen, was einerseits 
wesentlich nur vom Staate ausgehen kann, in den concreten 
Bethätigungsacten gegenüber Einzelnen Amtshandlungen 
ergibt, und was andererseits auch von der Individualthätig-
keit in freien Socialbeziehungen geleistet werden kann, 
bzw. in gewissen Entwicklungsstadien auch thatsächlich 
solchergestalt geleistet wird. Allein dieser Unterschied ist 
eben kein in vorliegender Beziehung wesentlicher. Ganz 
abgesehen davon, dass die Scheidung im Detail nicht streng 
durchzuführen ist und mancherlei Acte der Volkswirth-
schaftspflege dann als gebührenpflichtige Amtsacte auf
geführt werden, wird übersehen, dass das Object der 
collectivistischen Bethätigung an sich hinsichtlich der staats-
wirthschaftlichen Behandlung vielfach etwas Bestimmtes 
nicht anzeigt, sowie dass zwischen der öffentlichen Unter
nehmung und der öffentlichen Anstalt (nach unserer Ter
minologie) nur ein gradueller Unterschied obwaltet. Die 
Gebühren sind mit nichten etwas von den Taxpreisen der 

*) So Schall, Abhdg.IVim2.Bd. derl. Aufl. Ebenso Röscher 
in der „Finanzwissenschaft", woselbst unter Gebühren lediglich Ab
gaben verstanden werden, die für einzelne obrigkeitliche Handlungen 
(die mit dem Hechts- oder Macbtzwecke zusammenhängen) von denen, 
welche die Handlung unmittelbar veraulasst haben, gezahlt werden. 
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öffentlichen Unternehmung so tiefgehend Verschiedenes, 
dass sie nur bei Gegenständen wesentlicher Staatsaufgaben 
Platz greifen könnten, vielmehr gibt es unter den Betä
tigungen des Cultur- und Wohlfahrtszweckes theils solche, 
welche entweder als öffentliche Unternehmungen oder als 
öffentliche Anstalten — je nach ihrer Beschaffenheit und 
der Entwicklungsstufe — dann solche, welche stets als 
öffentliche Anstalten mit der correspondirenden Gebühren-
pfliebt staatswirthschaftlich in die Erscheinung treten. 
Uebrigens fällt nach der Begriffsbestimmung des „Hand
buches" die Lücke auf, dass für die öffentlichen Anstalten 
des Cultus, Unterrichtes, Sanitätswesens keine Kategorie 
existirt, zu welcher dieselben zu zählen wären. Zu den 
Erwerbseinkünften gehören sie nicht, unter den Gebühren 
wird ihrer nur gedacht, um sie auszuscbliessen: welcher 
Classe von staatswirthsebaftlichen Erscheinungen gehören 
sie an ? Damit sind wir speciell zu der Behandlung der 
Gebühren in der Finanzwissenschaft gelangt, einer der 
schwankendsten und mindest befriedigenden Partien der
selben, durch welche wieder deutlich zu Tage tritt, dass 
nur die strenge Theorie definitive Lösungen zu bieten vermag. 

§. 79. Fortsetzung, speciell die Gebühren betreffend. 
Was das Wesen der Erscheinung anbelangt, so ist die 
deutsche Finanzwissenschaft als Kunstlebre nach einem 
schrittweisen und vielfach unsicheren Ideenentwicklungs
gange, den zu verfolgen wir hier keinen Anlass haben, 
schliesslich zu einem Resultate gelangt, das für die grund
legende Theorie wenigstens einen Fingerzeig abgibt. Es 
ist erkannt worden, dass in allen einschlägigen Fällen ein 
Zusammentreffen eines allgemeinen und eines individuellen 
Interesse vorliegt und in demselben der Grund der Ge
bührenerhebung liege, aber diese Erkenntniss blieb eine 
unbestimmte, da man die wirtschaftliche Natur des Vor-
gunges nicht scharf erfasste, und daher im Einzelüen man
nigfach schiefe und controverse. Vor allem andern glaubte 
man eine Zwischenursache zur Erklärung der staatswirth-
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schaftlichen Handlungsweise einschieben zu müssen, anstatt 
einfach die wirtschaftlichen Motive des Gesammthandelns 
aus der gedachten Voraussetzung zu entwickeln. Ausge
sprochen oder unausgesprochen wird der Wirksamkeit der 
G e r e c h t i g k e i t , a l s o eines ethischen Agens, zugeschrieben, 
dass, weil individuelle Zwecke zugleich gefördert werden, 
eine Güterleistung seitens der betreffenden Individuen er
folgt. Wir finden diesen Gedanken bereits bei Ad. Smi th ) 
der die Gebühren (particular contributions) für die Acte 
der Rechtspflege, die Benützung von Communications-
mitteln sowie von Unterrichts-Anstalten in solcher Weise 
rechtfertiget *). Und auf demselben Standpunkte steht auch 
noch die neuere deutsche Finanztheorie. w Viele solcher 
{,.öffentlichen") Thätigkeiten berühren zugleich Privatinter
essen . . . insofern sind Gebühren nach den Forderungen 
der verteilenden Gerechtigkeit zu verlangen" ( W a g n e r ) . 
Ja, so fern lag der Gedanke, in jenem Verhältnisse der 
^Interessen" schon an und für sich den Erklärungsgrund 
des wirtschaftlichen Gesammthandelns zu besitzen, dass 
ein Autor, welcher diese Erklärung bereits ausspricht, 
sich dor Bedeutung seiner Worte gar nicht bewusst wird, 
vielmehr derselben sofort die „Forderung der Gerechtigkeit" 
subfctituirt. „Wer Steuern aus seinem Vermögen für das 
gemeinsame Interesse zur Verfügung stellt", sagt S c h a l l **), 
. .wil l mit Recht, dass diese Steuern auch wirklich zum 

*) Siehe die Conclusion zu Ch. I des V. Buches. Sein Gedanken
gang ist, dass die oben genannten öffentlichen Anstalten, weil „bene-
ticial to the whole socicty", gerechter Weise („without injustice") auch 
durch die von der Gesammtheit aufgebrachten Mittel bestritten werden 
können. Indess seien dieselben von unmittelbarem Vortheil für die 
einzelnen Benutzer und daher specielle Kostenbeiträge von Letzteren 
eben so angemessen („with equal propriety"), d. h. gleichfalls gerecht 
Im Art. 1 von Part III des cit. Capitels, woselbst Smith die Strassen-, 
Brücken-, Canal-, Schifffahrts- etc. Gebühren ex professo behandelt, 
wird dann die „Billigkeit" dieser Methode der Kostendeckung hervor
gehoben. Ueber die Verschiedenheit der Begriffe „gorecht" und „billig" 
gab sich indess Smith so wenig Rechenschaft, wie Viele nach ihm. 
Vgl. hierüber später §. 83. 

**) „Handb. d. pol. Oek." II. Tb... a. o. 0. S. 80. 
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a l l g e m e i n e n Besten verwendet werden, nicht aber zur 
Deckung von Kosten, welche das specielle Interesse Ein
zelner veranlasst hat — mit anderen Worten, es ist eine 
Forderung der Gerechtigkeit, dass vor der gemeinsamen 
Uebernahme des für die Verwirklichung des allgemeinen 
Besten erwachsenden Aufwandes derjenige Theil des Auf
wandes ausgeschieden und in Form von Gebühren Den
jenigen zur Bestreitung zugewiesen werde, welche nach
weisbar in Bethätigung ihres Privatinteresses Leistungen 
des Staates in Anspruch nahmen oder veranlassten." Man 
vergleiche den citirten Satz mit der hier in §. 76 gege
benen wirthschaftlichen Erklärung des Phänomens und 
man wird linden, dass Scha l l diese Erklärung eigentlich 
unwillkürlich bereits gegeben hat, freilich unvollständig und 
für einen zu engen Kreis collectivistischer Bethätigung sowie 
in Unklarheit darüber, dass jenes Wollen der verbundenen 
Individuen schon genügt und es einer intervenirenden 
Gerechtigkeit nicht erst bedarf. Nicht die Gerechtigkeit 
erklärt uns jenes Wollen, sondern dieses Wollen, dessen 
Inhalt, in dem Alle übereinstimmen, als Postulat der Ge
rechtigkeit hingestellt wird, erklärt uns die Erscheinung, 
und eben iene Willensübereinstimmung zu erklären, war 
unsere Aufgabe. 

Wusste die Theorie bisher jenes Verhältniss von all
gemeinem und Sonder-Interesse nicht auszudeuten, so blieb 
sie auch hinsichtlich der Beschaffenheit dieser Verbin
dung im Unklaren, weil an der Oberfläche der Erschei
nungen. Wenn wir die Wendungen verschiedener Autoren 
vergleichen, so finden wir, dass bald die betreffenden 
Staatsbetbätigungen an sich als Gegenstand allgemeinen 
Interesse erscheinen, indess zugleich von individuellem 
Interesse würden, weil sio den Einzelnen in verschiedenem, 
besonderem Masse zu Gute kommen, bald der specielle 
Nutzen für Einzelae als das Primäre hingestellt Ist, mit 
welchem sich als seeundäres Moment ein Gesammtinteresse 
verknüpfe. Ja, man wird bei einem und demselben Autor 
unbestimmten Ausdrücken begegnen, die auf das Eine oder 
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das Andere hinweisen. Nach den vorstehenden Unter
suchungen ist wohl zu unterscheiden: Liegt einer der Fälle 
jener Verknüpfung von Gesammt- und Einzellebenszwecken 
vor, welche wir als zur Gruppe der particularen Colleetiv-
thätigkeiten gehörig bezeichneten, oder haben wir es mit 
einer universellen Collectivbethätigung zu thun, welche in 
Folge einer Zwischenursache ein ungleiches Mass der Par-
ticipation seitens der Angehörigen des collectivistischen 
Verbandes aufweist? Das sind ofienbar verschiedene Dinge. 
Mit dem Wortlaute gar mancher Darstellung der Gebühren 
und ihrer Begründung wäre das zweite Glied der Alter
native wohl vereinbar, wir wissen jedoch, dass Dur das 
erste Glied in Frage kommt. Es äussert mithin die tiefere 
Analyse unserer Theorie ihre klärende Wirkung auch in 
diesem Punkte. Wohin der andere Fall zählt, wird später 
erhellen. Bezüglich des Umfanges jener particularen Col-
lectivthätigkeiten, welche die in Rede stehende Staats-
wirthschaftliche Erscheinung ergeben, sind nun aber Ir
rungen in mehrfacher Richtung zu verzeichnen. Scha l l 
(und früher Rau) beschränkt ihn irriger Weise nur auf 
die wesentlichen Staatsthätigkeiten des Macht- und Rechts
zweckes. S te in braucht an einer Stelle eine Wendung, 
derzufolge das Verhältniss nur dann vorliege, wenn die 
Collectivbethätigung den wirthschaftlichen Bestrebungen 
der Individuen nützt, was viel zu eng ist. W a g n e r bedient 
sich des unbestimmten Ausdruckes, die Gebühr sei ein 
specieller Entgelt eines den Eiuzelnen vom Staate gelei
steten „Dienstes", was, streng intcrpretirt, Leistungen 
vou Gütern ausschliessen würde, jedoch solche nach der 
Absicht des Autors gerade einschliessen soll und dadurch 
ein zu weiter Begriff wird, da es dann auch diejenigen 
Fälle einschliesst, in welchen das Mitinteressirungs-Ver-
hältniss der Gesammtheit nicht jenen Grad erreicht hat, 
der das Princip der öffentlichen Anstalt anzeigt, sondern 
nur jenen, bei welchem das der öfientlichen Unternehmung 
Platz greift. Die Kunstlehre mag mit solchen vieldeutigen 
Worten wie „Dienst" ihr Auslangen finden, die strenge 
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Theorie nicht; letztere zeigt, dass die gebührenpflichtigen 
Acte sowohl Güterbeschaffung für Einzelne als Dienst
leistungen umfassen, jedoch ein bestimmtes Mass derselben 
mit Rücksicht auf die Gesammtentfaltung voraussetzen. 

Wie sehr die Natur der vorliegenden Staatswirthschaft
lichen Erscheinung der Klarlegung bedarf, aber einer solchen 
auch Schwierigkeiten bietet, zeigen die eingehenden Aus
führungen St ein's über das Gebührenwesen. Dieselben 
lassen zwar den Entstehungsgrund der Gebühren in dem 
Zusammentreffen eines allgemeinen und eines individuellen 
Interesse erkennen, allein eine befriedigende wirthschaftliche 
Erklärung der Erscheinung vermögen sie trotz allen Auf
wandes seines reichen Geistes, den S t e i n in diesem 
Punkte aufbietet, nicht zu gewähren, vielmehr muss — 
genau besehen — eine Häufung unbestimmter und wider
spruchsvoller Sätze die Stelle einer solchen vertreten. *) 

*) Wir vermögen beim besten Willen andere Attribute den Aus
sprüchen Stein 's , die wir hier einander gegenüberstellen und die 
sich auf wenigen Seiten neben einander finden, nicht beizulegen. 
S. 303 der „Finanzw." (4. A., 1. Bd.) ist Gebühr „der Preis, den der Ein
zelne der Gesaimntheit für j e d e solche in seinem Einzelinteresse 
geleistete Thütigkeit (von für das gesammte Leben des Volkes be
stehenden Organen oder Anstalten des Staates) zahlen muss", S. 307 
hingegen heisst es: „Diesen gewerblichen Staatsunternehmungen gegen
über steht das weite Gebiet der grossen Staatsanlagen, die... nicht um 
ihres Ertrages willen, sondern alB Bedingungen der allgemeinen Entwick
lung vom Staate hergestellt werden. Hier k a n n der Staat einen Preis 
für die Benutzung fordern oder n i c h t ; jener E r s a t z aber heisst 
die Gebühr." Nach der erstangefrthrten Stelle sollte man meinen, es 
müsse in den vorausgesetzten Fällen die Gebührenzahlung nothwen-
diger (wirtschaftlicher) Weise eintreten, nach der letzten steht es im 
Belieben des Staates, eine solche zu fordern, ja es ist beigefügt: die 
Frage, ob er es thun soll, gehört nicht mehr der Finanzwi9scnschaft an! 
Wie widersprechend ist weiters folgende Gedankenreihe: S. 301 werden 
die wirthschaftlichen Staatsleisturjgen, als Quelle dieses, dem Ein
kommen aus den Staatsgütern entgegenstehenden wirthschaftlichen 
Einkommens des Staates, eingeführt. „Alle diese Staats|eistungen 
stehen nun zuerst unter den allgemeinen Bedingungen und Gesetzen 
des gesammten wirthschaftlichen Lebens, das heisst, sie fordern ein 
Anlage- und Betriebscapital, produciren ihre Erzeugnisse und ihre 
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Eines speciellen Punktes ist noch in Betreff der Fest
stellung des Gebührenbegriffes zu gedenken, welcher in 

Frodmtiutut besteht in der Differenz zwischen den Gestehungskosten 
und dem Verkehrswerth (!) ihrer Einheiten. Allein in diesem Erwerb 
bleibt der Staat einerseits der Trager der höchsten volkswirtschaft
lichen Interessen, andererseits die höchste Gewalt über alle Einzelnen. 
Die letztere gibt ihm die Möglichkeit, den höchsten Verkehrswerth 
für seine Producte zu erzwingen, das erste dagegen fordert nicht 
Mos, dass er im Namen der Volkswirtschaft den möglichst niedrigen 
Preis für seine Leistungen setze, sondern sie vielmehr zum grossen 
Theil überhaupt aufgebe und der Privatproduction überlassp." Also 
petitio prineipii: Obwohl die Staatsleistungen einen Verkehrswerth 
besitzen, sei es doch wirtschaftlich geboten, solche womöglich nicht 
zu erzeugen, und wenn sie schon producitt werden, den möglichst 
niedrigen Preis zu verlangen. S. 310 wird sofort, direct widerspre
chend, für diese Leistungen, welche der Staat „als allgemeine Be
dingungen der individuellen Entwicklung" herstellt, die Herstellung 
aut Gesammtkosten und Deckung durch Steuern postulirt, ,.soweit das 
individuelle Interesse mit dem allgemeinen identisch ist," also ohne 
Rücksicht auf jenen Verkehrswerth. Nun sollte man meinen, was 
dcehalb Gemeinschaftsache ist, wei l es Bedingung der individuellen 
Entwicklung ist, bleibt doch dasselbe, wenn dann der Einzelne diese 
individuelle Entwicklung wirklich durch Nutzungsactc an sich erfahren 
will, in der Benützung für die individuelle Entwicklung liege eben das 
allgemeine Interesse. Doch nein, wenige Zeilen spater wird die 
Benützung seitens des Einzelnen für sein individuelles Interesse als 
wirthschaftluher Widerspruch gegen das allgemeine Interesse erklärt 
und die Losung dieses Widerspruches darin gefunden, dass der Staat 
„von dem Einzelnen für die a u s s c h l i e s s l i c h in seinem Interesse 
benütxte Gesaromtleistung einen E r s a t z fordert." Kaum hat man 
Bich mit dieser wirthschaftlichen Begründung befreundet, erscheint 
S. 311 sofort wieder eine „ataatswirtbschaftliche Auffassung," welche 
„jede Gebühr bekämpfen und die Deckung der Gestehungskosten 
durch die Steuer iordern" wird. Also eine staatswirthschaftliche Auf
fassung, die der wirthschaftlichen Natur des Vorganges, der zuerst 
als Absatz von Producten mit Verkehrswerth (doch zu möglichst 
billigen Preisen) geschildert wurde, directest zuwiderläuft I Dagegen 
werde die finanzielle Auffassung — ungeachtet es, wie wir horten, 
gar nicht der Finanz, sondern der Verwaltung zugehöre, zu entscheiden, 
ob eine Gebühr erhoben werden soll — „s te t s dahin trachten, dem 
Staate durch die Zahlung von Gebühren jene Deckung zu verschaffen, 
ja noch einen Ucberschuss zur Verminderung der Steuern zu gewinnen" 1 
Durch einen Kampf dieser, gewiss eingenthümliohen, Auffassungen 
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•der bisherigen Theorie auffällt. Am besten ist derselbe in 
<ler Definition von W a g n e r ersichtlich, lautend: „Ge
bühren sind Abgaben, welche von Einzelnen als ein spe
zieller Entgelt eines ihnen vom Staate geleisteten Dienstes 
oder einer durch sie verursachten Ausgabe (Kosten
p r o v o c a t i o n) bei der Ausübung einer Staatsthätig-
keit . . . erhoben werden." Was ist der Sinn des zweiten 
Falles einer Gebührenpflichtigkeit, den vorstehende Be
schreibung aufzählt? Von Wesenheit kann die Aufführung 
der Kostenprovocation doch nur sein, wenn sie als Grund 
der Gebühr für Fälle gedacht ist, in denen dem Gebühren
pflichtigen ein r Dienst" (im erörterten umfassenden Sinne 
des Ausdruckes) nicht geleistet erscheint, wenn also seinem 
individuellen Interesse durch die concreto Staatstbätigkeit 
nicht gedient ist. Deshalb gebraucht W. auch an einer 
folgenden Stelle, in welcher er die „principielle Berech
tigung" der Gebühren niiher erörtert, die Worte: „Viele 
solcher (öffentlichen) Tbatigkeiten b e r ü h r e n zugleich 
Privatinteressen", welche Berührung dann auf zweierlei 
Art erfolgend beschrieben wird: „kommen Privaten in be
sonderem Masse zu G u t e oder werden einzeln von 
diesen speciell ve ru r sach t . " Streng genommen muss das 
dahin verstanden werden, dass die zweite dieser Alternativen 
nur dann eintritt, wenn durch die Staatsthätigkeit einem 
individuellen Zwecke zuwider gehandelt wird, so dass der 
Fall einer objeetiv vorliegenden Förderung eines privaten 
Interesse ohne Wissen und selbst gegen den Willen des Betref
fenden nicht dazu zählt, sondern zur ersten Alternative. Soviel 
wir wahrzunehmen vermögen, leidet die andere wesentlich 
nur Anwendung auf Geldstrafen und auf Gerichtskosten, 
welche der unterliegende Theil zu zahlen gehalten ist. 
Hier liegt in der That eine Verletzung des individuellen 

werde dann die Gebührcnpliichtigkeit oder Gebührenfreiheit der Ver
waltungsleistungen in concreto bestimmt! Eine9 ist sicher: Jass jene 
staatswirtbschaftliche und diese finanzielle Auffassung beide unrichtig 
sind und die Lösung in einer finanziellen Auffassung liegt, die Staats-
wirthschaftlich motivirt ist. 



g. 79. 49* 

Interesses vor; die Erklärung, dieselbe finde im Gesammt-
interesse Btatt und der Betroffene erfahre mithin in diesem 
wieder mit persönliche Förderung, wäre doch wohl zur 
Rechtfertigung der Gebühr ungenügend, gilt vielmehr für 
die Steuer, welche jenes Individuum gleich allen Uebrigen 
für den vorliegenden Collectivlebenszweck mit entrichtet. 

Ist es nun aber wirklich eine Gebühr, was er in den 
angeführten Fällen zahlt? Es scheint keine Nöthigung zu 
bestehen dies anzunehmen, die Erklärung der Vorgänge 
ist anderweitig eben so wohl möglich, ja ungezwungener. 
Geldstrafen werden keineswegs nach staatswirthschaftlichen 
Gesichtspunkten auferlegt, ihre Anwendung und ihr Aus-
mass wird bestimmt gleich anderen Strafarten durch ihre 
Eigenschaft als technisches Mittel der Staatswirksamkeit. 
Um einen psychologischen Zwang auszuüben, werden den 
Individuen als Objec ten der Staatsthätigkeit Theile ihres 
Güterbestandes entzogen, wobei, nebenher bemerkt, um 
dem Zwange den concret gewünschten Grad von Stärke zu 
verleihen, auf den individuellen Werthstand Rücksicht zu 
nehmen ist, ja mehr Rücksicht zu nehmen ist, als häufig ge
schieht. In Folge dieser Ausscheidung bestimmter Güter
quanten aus dem Individualbesitze werden dieselben herren
los, hören auf, Gegenstände des Sondereigenthums zu sein und 
fallen sonach, wie jedes andere solche Gut, dem Collectiveigen-
thum zu. Die Geldstrafen bestimmen sich nach dem Straf
zwecke, der Uebergaug der betreffenden Güter in den Staats
besitz ist ein Fall des Anfalles. Was die Gerichtskosten 
der streitigen Gerichtsbarkeit anbelangt, so sind dies aller
dings Gebühren. "Wenn die Rechtslage zweifelhaft war, 
erweist der Verband durch den Schiedsspruch offenbar 
beiden Parteien den Dienst objeetiver Klarlegung der Rechts
lage. Wenn Jemand gegen einen zahlungsunwilligen Process-
gegner zu dem ihm Gebührenden verholfen wird, so ist 
der Dienst nicht minder ersichtlich, aber auch der Unter
liegende hat schon vom Betreten des Rechtsweges an sich 
entschieden Vortheile, wie: Aufschub der Zahlung, An
bahnung eines Vergleiches. Wenn derselbe „verurtheilt"-
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wird, der siegreichen Gegenpartei die von ihr entrichteten 
Rechtshilfegebühren zu ersetzen, so geschieht das aus einem 
Grunde, welcher wieder nicht der Finanz, sondern der 
Rechtspflege selbst zugehört; aus demselben Grunde, aus 
welchem er auch verhalten wird, Verzugszinsen für die 
Pronessdauer zu zahlen und selbst zu einer „Muthwillens
strafe" vom Gerichte verurtheilt werden kann. Ist er zah
lungsunfähig, so bleibt auch factisch der Obsiegende der 
Gebührenzahler und es entspricht den obwaltenden Ab
sichten vollkommen, den Processgewinner als den Gebühren
pflichtigen gegenüber dem Staate, den Unterliegenden als 
den gegenüber der anderen Partei Ersatzpflichtigen zu be
zeichnen. Wird diese Erklärung acceptirt, so entfällt der 
Anlass, eine solche „Kostenprovocation" als Gebühren
bestimmungsgrund überhaupt anzunehmen, und es tritt der 
Sachverhalt particularer Collectivthätigkeiten, wie er oben 
beschrieben ist, in voller Klarheit als einziger Erklärungs
grund der Gebührenerscheinung hervor.*) 

Hatten wir mit Vorstehendem zunächst Anlass, an 
die geltende Finanzlehre kritisch heranzutreten, so muss 
mit desto grösserem Nachdrucke das hohe wissenschaft
liche Verdienst hervorgehoben werden, welches sich die
selbe durch scharfe begriffliche Abgrenzung der Gebühren 

*) Die Einbeziehung der Kostenprovocation ohne Förderung 
des Privatinteresse des Kostenverursachenden ergibt übrigens einen 
inneren Widerspruch mit der Erklärung der Gebühr durch den 
„privatwirthschaftlichen Grundsatz" der „Leistung und Gegenleistung" 
(Wagner , „Finanzw.", §. 277) oder gar g l e i c h e r Leistung und 
Gegenleistung (ders., „Grundlegung", §. 158 al. 1.) Da indess diese 
Erläuterung selbst von uns verworfen wird, so braueben wir hiebei 
nicht zu verweilen. Nur das Eine sei bemerkt, dass die Charakteri-
sirung specieller Entgeltlichkeit als privatwirthschaftlich lediglich ein 
schiefer Ausdruck ist. Es würde a contrario besagen, dass die gene
relle Entgeltlichkeit allein der Staatswirthscbaft wesentlich pei, was 
eben nicht der Fall ist und von W. selbst nicht gelehrt wird, da er 
ja das specielle Entgelt der Gebühr als eine nnanzwirthschaltliche 
Kategorie auffasst und zu den eigentlichen staatswiithschafilichen 
Einnahmen zählt. 
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von den Steuern in Gebührenform, den „Verkehrssteuern*' 
oder „Steuergebühren", erworben hat. Es war dies eine 
bedeutende geistige Leistung, auf welche selbstverständ
lich auch unsere Theorie sich stützt. Eine oder die andere 
Gebühr, welche unserer Erklärung zu spotten scheint, wird 
als Steuer in Gebührenform erklärlich — wenngleich viel
leicht nicht als rationelle. 

Was weiters die Bestimmung der Höhe des Ge
bührensatzes anbelangt, so äussert sich der unfertige Zu
stand der praktischen Gebührenlehre hier recht deutlich 
in seinen Consequenzen. Wie bezeichnend ist schon der 
Umstand, dass es z. B. W a g n e r nicht wagt, aus der von 
ihm gegebenen wirtschaftlichen Erklärung des Phänomens 
die logischen Consequenzen, betreffend das Ausmass der 
Gebühr, zu ziehen. „Viele solcher Thätigkeiten berühren 
zugleich Privatinteressen . . . i n so fe rn und in d i e s e m 
Umfang sind Gebühren als Entgelte principiell gerecht
fertigt . . . Demgemäss waltet daher hier der privatwirth-
achiiftliche Grundsatz, dass der L e i s t u n g eine specielle 
G e g e n l e i s t u n g e n t s p r e c h e n soll, ob; nur dass über 
die A r t und Höhe der speciellen Gegenleistung e i n s e i t i g 
die Staatsgewalt entscheidet." *) Warum schreibt der er
wähnte Grundsatz der Staatsgewalt nicht auch das Mass 
der von ihr einzufordernden Gegenleistung kategorisch vor? 
W. wäre in arges Gedränge gerathen, wenn er hätte con-
sequent sein wollen. Denn da er das Princip, welches den 
Gebühren zu Grunde liegt, als das „privatwirthschaftliche 
der Leistung und Gegenleistung" declarirt, so konnte er 
es nicht in der Gemeinwirthschaft wirksam werden lassen, 
sonst hätte es sein ganzes System über den Haufen ge
worfen ; er musste durch einen Nachsatz wieder aufheben, was 
er im Vordersatze zugestanden hatte. Die Unzulänglichkeit 
der in den Finanzlehren bräuchlichen Erklärung des Phä
nomens bietet eben allgemein keinen genügenden Anhalts
punkt zur concludenten Beantwortung der Frage nach der 
Gebührenhöhe. 

*) „Finanzwissenschaft" I. §- 278. 
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Unter solchen Umständen herrscht allgemein die pe-
titio principii bezüglich des fraglichen Punktes. Die Einen 
wollen die Gebühren in vorhinein auf Deckung der Ge-
sammtkosten der einzelnen Staatsanstalten, Andere sogar 
principiell auf Deckung nur eines The i l e s der Gesammt-
kosten beschränkt wissen. Von einer Seite wird betreffs 
der Höhe der e inze lnen Gebühr Näheres aus einem 
solchen Obersatze gefolgert *), von anderer Seite nicht; 
von dritter wird direct ein Grundsatz für Bestimmung der 
Höhe der einzelnen Gebühr aufgestellt wobei bald die 
Kosten des gebührenpflichtigen Actes, bald der Werth der 
Leistung für das Individuum als Massstab bezeichnet werden; 
wieder ein anderer Autor fordert beide Massstäbe und 
nicht selten finden wir überhaupt bei einem und demselben 
Schriftsteller ein Schwanken zwischen verschiedenen dieser 
Grundsätze und unbestimmte Wendungen, welche dem 
oberflächlichen Blicke die Mangelhaftigkeit der Doctrin 
verdecken, dem eindringenden hingegen diese gerade er
weisen. Eine eingehende Polemik gegen die diversen Aus
führungen erscheint überflüssig, da die voranstehende Theorie 
die positive Lösung bietet. Nur mit den derzeit autorita
tivsten Werken wollen wir uns einen Augenblick be
schäftigen. 

Am mindesten befriedigt S t e in den aufmerksamen 
Leser. Nachdem er an einer früheren Stelle den Leistungen 
der öffentlichen Anstalten expressis verbis Verkehrswerth 
zugeschrieben hat, spricht er an späterer **) bestimmt aus : 
„die Höhe der Gebühr kann n i c h t bemessen werden nach 
dem W e r t he, den die Loistung des Staates für die Ge
bührenpflichtigen hat, weil sich dieser Werth jeder be
stimmten Berechnung entzieht* 1 Was ist das doch für ein 
V e r k e h r s w e r t h , der sich der Berechnung entzieht; 

*) Zu obgedachten Autoren zählt auch Sax, „Die Verkehrmittel'4 

1. S. 80, -woselbst der Verf. zu völliger Klarheit über die î  Erörte
rung stehenden staatswirthschaftlichen Vorgänge noch nicht durch
gedrungen war. 

•*) „Finanzwissenschaft", IV. A., 1. Bd. 8. 321. 
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das ist ja eine contradictio in adjecto. Die Gebühr könne 
jedoch auch n ich t bemessen werden nach den Kosten, 
welche die Ausübung der Verwaltungsthätigkeit verursacht. 
„Denn theils sind auch diese nicht zu berechnen, theils 
stehen sie oft in gar keinem Verhältniss zum Werthe, den 
die Leistung für den Einzelnen hat.u Das kann nur hin
sichtlich der Kosten des einzelnen concreten Leistungs-
actes gemeint sein, sonst wäre der Vordersatz unrichtig ; 
denn die Gesammtkosten kann man immer berechnen. 
Der Nachsatz aber kann logisch gedacht keinen andern 
Sinn haben als den: sofern man die Kosten zu beziffern 
vermag, weiss man doch nichts über das Verhältniss 
zwischen den Kosten der Leistungen und ihrem Werthe 
für den Empfänger, da man ja letzteren Werth laut des 
vorcitirten Satzes gar nicht kennt; denn eine Grösse steht 
zu einer andern gleicher Art immer in einem bestimmten 
Verhältnisse, das Einzige aber, was man, wenn die zweite 
Grösse nicht genau bekannt ist, über dieses Verhältniss 
aussagen kann, ist, d a s s man es nicht kennt. Weil man 
also über jenes Verhältniss nichts wisse, könne man auch 
die Gebühr nicht auf den Satz der Kosten stellen. Daher 
erübrigt für Ste in auch nur die petitio principii, welche 
er völlig unmotivirt nach zwei Richtungen vornimmt: „Ist 
die Gebühr eine Zahlung für die Benützung einer ö r t-
l i c h e n Anlage, so soll, wo und soweit für ihre Her
stellung ein besonderes Anlagecapital durch die Steuer
träger aufgebracht werden musste, die Gebühr die Ver
zinsung und Amortisation des Anlagecapitales enthalten, 
während die Kosten der Verwaltung aus den Steuern gedeckt 
werden sollten."' Das besagt lediglich etwas über die Ge-
sammthöhe der Gebühren, und über die einzelne Gebühr 
nur insofern, als man sich eine einfache Repartirung der 
aufzubringenden Gesammtsumme auf sämmtliche Leistungs-
acte denkt, wobei die Frage einer verschiedenen Behandlung 
der einzelnen Leistungsacte ganz unbeantwortet bleibt. *) 

*) „Leistungen" hier natürlich im Sinne der citirten Autoren gleich
bedeutend mit Thätigkeitsäusserung genommen und nicht in dem 

Saz, Staat*wlrthschaff. go 
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Aber selbst in jener Einschränkung ist die Antwort unzu
reichend. Warum sollen die Kosten der Verwaltung nicht 
auch mit durch die Gebühren bedeckt werden? Zählen die 
Betriebskosten bei Staatsbahnen nicht auch zu den Kosten 
der Verwaltung und kämen dieselben also bei Erstellung 
der Tarife ausser Betracht? Und weshalb unter allen 
Umständen volle Verzinsung des Capitales? „Ist die Gebühr 
die Zahlung für eine bestimmte Leistung eines Verwal
tungso rgane» , so soll sie nur so hoch sein, dass sie 
die Kosten deckt, welche durch diejenige Vermehrung der 
amtlichen Kräfte erzeugt werden, die ohne jene Leistung 
nicht nothwendig sein würden." Dies bildet den Gegensatz 
zu dem früheren Falle und setzt voraus, dass Staatsorgane 
(mit der materiellen Unterlage von Baulichkeiten etc.) für 
Collectivlebensz wecke bestehen, die nur partiell für Ein
zelne wirksam werden. Obschon der Gegensatz gegenüber 
örtlichen Anlagen kein vollständiger ist, so soll doch nicht 
weiter hierauf eingegangen werden. Allein was ist über
haupt der Sinn des Satzes ? Bezieht sich das Wort „jene 
Leistung" auf den einzelnen Act: wie vermöchte man denn 
in dem vorausgesetzten Falle die speciellen Kosten zu be
rechnen? Wie könnte man ausfindig machen, welche Ver
mehrung des richterlichen Personales wegen meines Pro-
cesses eintreten musste ? Bezieht sich aber der Ausdruck 
„jene Leistung" auf die Gesammtheit der Leistungen gleicher 
Art, 80 kommt ein Widersinn zum Vorschein; denn zum 
Behufe sämmtlicher Leistungen eines Gerichtshofes zusam
mengenommen ist eben die Anstellung einer bestimmten 
Anzahl von Kräften nothwendig. Es könnte also dann nur 
die Repartirung der Personalkosten auf die Gebührenpflich
tigen gemeint sein. Warum aber gerade nur der Perso
nalkosten, ist eben so wenig begründet wie im früheren 
Falle das entgegengesetzte Postulat! 

W a g n e r geht zwar ebenfalls a priori von der Be
ziehung der Gebühren auf Gesammtkosteudeckung' aus, gibt 
Sinne, in welchem wir das Wort als terminus technicus gebraucht 
haben. 
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indess die Erwägung, ob vollständige oder theilweiso Deckung 
der (laufenden Betriebs- oder Gesammtherstellungs-) Kosten, 
dem Staate oder den sonstigen Gebühren erhebenden 
„öffentlichen Körpern" anheim, indem er behufs „ein
seitiger" Bestimmung der Höhe der Gebühren durch diese 
für die einzelnen Kategorien der Gebühren die Beachtung 
des Verhältnisses fordert, „in welchem bei der betref
fenden öffentlichen Thätigkeit das allgemeine öffentliche 
Interesse und das Privatinteresse Einzelner steht-.*) Das 
heisst doch genau genommen Folgendes: Mit Rücksicht 
auf dieses Verhältniss (das freilich ein sehr unbestimmtes 
Ding ist) ist die Gebühr zu bestimmen und erst darnach 
ergibt sich, in wie weit die angestrebte Kostendeckung zu 
erreichen. Er erkennt also dunkel, dass, wie in dem be
zeichneten Verhältnisse zwischen Individuum und Gesammt-
heit der eigentliche Bestimmungsgrund der Gebühr gelegen 
ist, so auch der der Höhe der Gebühr, und er gelangte 
somit in der Bewältigung der Erscheinung so weit, als er 
überhaupt auf dem Boden der Kunstlehre und überkom
mener Meinungen gelangen konnte. Die praktischen Lehren, 
welche er betreffs des Ausmasses der Gebühr und seiuer 
Ermittlung gibt, sind auch im Ganzen recht treffend, 
freilich sehr dehnbar und allgemein. Er wird nun aber, 
um nur einen Punkt speciell zu berühren, zugeben müssen, 
dass, wenn bei einem Gebührensatze, welcher den indivi
duellen Interessen der Gebührenpflichtigen vollständig ent
spricht, eine Gesammtsumme an Gebühreneingang zum 
Vorschein kommt, welche die Kosten der betreffenden 
Anstalt übersteigt — eine Ereignung, die doch wohl 
ziemlich selten sein wird — das Wesen des ganzen Vor
ganges sich deshalb nicht ändert, also die Gebühr Gebühr 
bleibt, nicht aber im Betrage des Ueberschusses als Steuer 
zu charakterisiren ist. **) 

*) „Finanz*.", §. 204, vergl. mit §. 317. 
*) Charakteristisch ist die Massbestimmung, welche R ö s c h e r 

(„b'inanzw." S. 94) für die Gebühren gibt: „Zahlungen, welche die 
Selbstkosten des Staates mindestens nicht sehr übersteigen"! 

32* 
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Ganz irrig ist es, wenn der Wer th des staatlichen 
D i e n s t e s für den Einzelnen zum Massstabe für die 
Gebührenhöhe gemacht wird, wie z. B. von Schall*), 
der solches bezüglich gewisser Gebühren behauptet. Aller
dings liegt ein Werthungsvorgang vor, aber nicht der 
Dienst hat einen wirthschaftlichen Werth, nach welchem 
die Gebühr bestimmt werden könnte, sondern je nach dem 
individuellen Güterwerthstande wird die Gebühr bemessen 
im Hinblicke darauf, ob in Gemässheit dieses Werth-
standes für eine collectivistische Bethatigung von einem 
gewissen Nutzen für den Einzelnen diesem eine bestimmte 
Gütermenge dafür verfügbar ist. Am besten zeigt dies 
Schall — wider Willen — selbst, indem er den Fall einer 
Bemessung der Gebühr angeblich nach dem Werthe des 
staatlichen Dienstes identificirt mit der Bemessung der 
Gebührenhöhe nach der „Leistungsfähigkeit". Dass die 
Leistungsfähigkeit die Schätzung des dem staatlichen Dienste 
vom Einzelnen beigelegten Werthes influirt, wäre ein Irrthum; 
der Nutzen desselben für den Einzelnen ist ein objeetiv 
gegebener, und nicht eine Dienstleistung, sondern nur ein 
Gut hat wirthschaftlichen Werth. Die Leistungsfähigkeit 
besteht jedoch in der von dem individuellen Werthstande 
bedingten Fähigkeit und Geneigtheit, ein grösseres oder 
geringeres Mass von Gütern für einen bestimmten Zweck zu 
verwenden. Die Bezugnahme auf die Leistungsfähigkeit 
erklärt nichts, sondern findet erst durch .unsere Theorie 
ihre Erklärung. Es wird dies sogleich bei den Steuern 
des Näheren zu erörtern sein. Nur eine Consequenz der 
eingeschlagenen falschen Bahn ist es, von der Thatsache, 
dass die Leistungsfähigkeit bei den Gebühren in Betracht 
komme, dann weiter zu argumentiren, dass diese den Steuern 
verwandt, Steuern i. w. S. seien, eine „Stellung im Steuer 
System" einnähmen. Das erzeugt nur Verwirrung der Begriffe. 

Wir haben vorstehend — absehend von Details — 
die einflussreichsten Ansichten mit Anlehnung 'an den 
herrschenden Sprachgebrauch hinsichtlich ihrer Unzuläng-

*) Handb., 1. Aufl., II, S. 82, 2. Aufl., III. S. 108. 
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lichkeit beleuchtet und damit die Punkte gekennzeichnet, 
in welchen unsere Theorie reformatorisch zu wirken 
geeignet erscheint. Sie bringt in jenes Wirrsal Ordnung, 
indem sie sowohl die Anlässe als die Höhe der Gebühren 
concludent bestimmt und die Grundlage für die praktische 
Durcharbeitung zum Gebührensysteme ergibt. 

§. 80. Die generellen Collectivthätigkeiten. Wenden 
wir uns nunmehr zu den un ive r s e l l en Collectivthätig
keiten, um die staatswirthschaftlichen Vorgänge, welche 
dieselben bedingen, zu untersuchen. Hierjsind nicht mehr 
Verbandsraitglieder als Individuen Subjecte der Bethätigung, 
sondern die_Individuen als Verbandsglieder, es findet 
folglich nicht mehr die Aussonderung eines speciellen Sub-
jectenkreises innerhalb des mit dem Verbände selbst ge
geben e"n statt, sondern der.Subjectenkreis fällt mit dem 
Verbände zusammen, umfasst alle Personen, welchen je die 
Qualität eJyöies~Verbandsmitgliedes zukommt. 
' Dm die einschlägigen collectivwirthschaftlichen Hand

lungen in ihrer Verursachung genau zu erforschen, müssen 
wir aus der Gesammtmenge der universellen Collectivthä
tigkeiten vorerst jene Fälle ausscheiden, in welchen ein 
ung l e i ches Mass der allgemeinen subjectiven Parti-
cipation dermassen fassbar ist, dass es sich wirthschaftlich 
geltend, macht. Sie bilden ohnehin den kleinsten Theil des 
Umfanges der Erscheinung. Wir gehen zunächst von dem 
Falle aus, dass die Verbandsmitglieder in g le ichem oder 
als gleich anzunehmendem Masse Subjecte der Collectiv-
bethätigung sind, was weitaus die Regel bildet; also von 
den „generellen" Collectivbethätigungen des §. 71. Die 
Zwecke, um deren (Ökonomische) Erreichung es sich hier 

! handelt, sind unmittelbar Ziele jenes geordneten gattungs-
mässigen Zusammenlebens, das die eine Seite desmensch-

l liehen Daseins erfüllt. Sie gehören gar nicht mehr dem 
iindividuellen Zweckleben an, sondern sind Momente der 
[menschlichen Gesammtlebensführung. Alle Richtungen der 
collectivistischen Bethätigung schlagen hier ein. 
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In der Sphäre der ursprünglichen Güterversorgung 
gibt es Fälle, in denen der Gebrauch gewisser Güter von 
den Menschen nur in ununterbrochener Gemeinschaft und 
Gegenseitigkeit und nur auf Grund derselben erfolgt, so 
dass die Gesammtheit als der Träger des betreffenden Be
dürfnisses erscheint, die Individuen aber lediglich als Be
standteile des Ganzen mit ununterscheidbarer Antheil-
schaft an dem Gesammtbedürfnisse in Betracht kommen. 
Der persönliche Verkehr zwischen den Menschen, die ört
liche Conglomeration der Bevölkerung in geschiedenen 
Niederlassungen, bedingen solche Güter eines Geraeinge
brauches, die denn auch von jeher gemeinsam hergestellt 
und benutzt wurden. Unmöglich ist es vollends, soweit das 
geschilderte Verhältniss obwaltet, etwa dem Einzelnen ein 
bestimmtes Mass der Nutzung zuzurechnen; diese geschieht 
vielmehr von Seiten der Individuen als unterschiedloser 
Masse, mit wechselndster Betheiligung der Einzelnen, ja 
schon die blosse Möglichkeit des Gebrauches ist für Alle 
insgesammt von gleichem Interesse. Hier waltet ein „natür
licher" Communismus, der von selbt das Collectivbedürfniss 
ergibt. Dasselbe wird befriedigt durch ein Gut, welches 
dem allgemeinen unterschiedlosen Gebrauche (Genüsse) der 
Mitglieder des collectivistischen Verbandes und Derjenigen, 
welche vorübergehend mit ihnen in Beziehung treten, über
wiesen ist. Auch manche, der Erhaltung der bestehenden 
Güter, der Abwendung von Gefahren, welche dem Güter
bestande drohen, gewidmete Massnahmen ordnen sich hier 
ein, sobald die Natur oder Ausdehnung der betreffenden 
Ursache oder Wirkung dies involvirt. 

Am reichsten sind auf vorliegendem Gebiete die Lei
stungen vertreten. Es zählen hieher alle die Fälle der
selben, welche sich schon äusserlich als den Zwecken des 
collectivistischen Verbandes, der Erhaltung und dem Zweck
leben des grossen Ganzen, gewidmet und daher den ,Einzel-
lebenszwecken gegenüber geradezu als incommenfeurabel 
darstellen, wie alle politischen Actionen, die allgemeine 
Verwaltung etc. Sodann die diversen Acte der Pflege jener 
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höchsten, allgemeinsten geistigen Besitzthümer, die dem 
Menschenleben seinen idealen Gehalt verleihen; Keligion, 
Kunst, Wissenschaft, an denen Jeder als Mitglied der grossen 
Culturgemeinschaft bewusst oder unbewusst participirt, wie 
an der Luft, welche wir athmen. Ferner alle Bethätigungen, 
welche, concreten Anlässen und Geschehnissen im socialen 
Zusammenleben entsprungen, unmittelbar zwar eine Summe 
bestimmter Individuen, nämlich die eben im gegebenen 
Zeitpunkte vorhandenen und im Wirkungsbereiche der ge
dachten Ursache stehenden, betreffen, aber das Merkmal 
der universellen Collectivthätigkeit erlangen, entweder weil 
jene sämmtlich Mitglieder des Verbandes sind, die in un-
unterscheidbarem, resp. gleichem Masse und jedes, wie 
gesagt, eben in seiner gliedlichen Zugehörigkeit zu der Ge-
sammtheit, betroffen werden, oder wegen ausschlaggebender 
indirecter Wirkungen von universeller Tragweite. Zahlreiche 
Acte der speciellen Verwaltungszweige sind unter diese 
Kategorie zu subsumiren; Massnahmen z. B., welche der 
Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit vorbeugen, die 
Ordnung von Rechtsverhältnissen, durch welche die socialen 
Beziehungen bestimmter Gruppen von Mitgliedern des col-
lectivistischen Verbandes allgemein förderlich geregelt 
werden etc. etc. Die Gesammtheit der Verbundenen erscheint 
in allen diesen Fällen als Empfänger der betreffenden 
Dienste der Collectivorgane. 

Weiters umfasst das Gebiet solcher universellen Collec-
tivtbätigkeiten alle die mutualistischen und altruistischen 
Güterzuwendungen, welche von der Gesammtheit, sei es 
gegenüber bestimmten Gruppen oder einzelnen Giedern 
im Innern des Verbandes, sei es selbst nach aussen, als 
Ausfluss der collectivistischeu Gestaltung jener Antriebe 
geübt werden. Die concreten Güterempfänger des ersteren 
Falles, welche an der Beistellung der betreffenden Güter 
nicht theilnehmen, sind nicht Subjecte, sondern Objecte der 
Bethätigung, es bietet indess keine Schwierigkeit, sie selbst 
als Mitträger des Collectivbedürfnisses insofern aufzufassen, 
als man eben nicht den einzelnen Act der Uebung, son-
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dern die Dauer oder Wiederkehr derselben ins Auge fasst, 
in Folge welcher die inbegriffenen Privatwirtschaften im 
Laufe der Zeit und der Generationen die Stelle des Gebers 
und Empfängers mannigfach wechseln. 

Endlich sind diejenigen Gesammtlebenszwecke zu 
registriren, welche bei den im Früheren dargestellten 
Erscheinungen der particularen Collectivthätigkeiten als 
Collectivbedürfnisse mit den Individualbedürfnissen ver
bunden erscheinen und eben die Uebernahme eines ent
sprechenden Güterquantums auf den Verband als Bedin
gung ihrer Realisirung erheischen. Dieselben lösen sich 
wieder in die voranstehenden Fälle auf. 

üekonomisch charakterisirt, stellen die vorliegenden 
universellen Collectivthätigkeiten sämmtlich r e i n e Col
l ec t i vbedür fn i s se dar, welche auf Herstellung (und 
Erhaltung) der Gemeingebrauchsgüter, dann auf Beschaffung 
der zu den bezüglichen Leistungen und den altruistischen 
Hingaben erforderlichen Güter gerichtet sind. Wir können 
daher bei diesen generellen Collectivthätigkeiten von einem 
„Principe des reinen Collectivbedürfnisses" sprechen; a con
trario der particularen Collectivthätigkeiten, bei welchen 
nur eine Beimischung von Collectivbedürfniss vorhanden 
ist. Früher*) haben wir die Bezeichung „Princip des 
allgemeinen Genussgutes" gebraucht; ein Name, welcher 
indess eine pars pro toto ist und die Mehrzahl der ein
schlägigen Fälle eben nur bildlich mitbezeichnet. 

Bei Befriedigung dieser Collectivbedürfnisse zeigt sich 
inin der Unterschied der vorliegenden von den früher erör
terten staatswirthschaftlichen Erscheinungen in seinen Con-
sequenzen. Da hier die Individuen nicht mehr als solche, 
sondern als Mitglieder des Verbandes Subjecte der Zweck
setzung sind, so findet k^ine^unmittelbar^Beziehung 
zwischen dem zu machejidenjGrüterajafwäiaHe und den Indi-
viduailebenszwecken statt. Die^tbatsächlich aufgewendeten 
Güter erscheinen nicht als Kostan gegenüber einzelnen 

*) Sax, „Verkehrsmittel" I. S. 80. 
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^individuellen Nutzungsacten, vielmehr als Kosten der Ge-
samuitbethätigung, und zur Deckung derselben findet keine 

I Güterübertragung aus den Privatwirtschaften mit Kück-
i sieht auf die ^Verwirklichung concreter Individuallebens-

zwecke statt.V Die Gesammtheit als solche tritt ausserlich 
i als Träger des Bedürfnisses auf und die zu dessen 

Befriedigung nothigen Güter werden entweder dem der 
Gesammtheit als solcher zustehenden Güterbestande, dem 
Collectivbesitze, resp. den daraus privatwirthschaftlich ge
wonnenen Gütern, entnommen oder müssen den individuellen 
Güterbeständen entnommen werden, so dass sie den betref-

' fenden Wirthschaftssubjecten die Befriedigung von Indivi-
; dualbedürfnissen schmälernY, Insoweit also ad hoc .eine 
(j Güterübertragung aus den^Privatwirthschaften stattfindet, 
'-i erfolgt sie nicht mit Rücksicht auf die Förderung, sondern 
I auf die Schmälerung individueller Zwecke, Die eigenthüm-

liche Erscheinung dieser mit Beziehung auf die Collectiv-
bedürfnisse erfolgenden Güterumsätze haben wir noch 
näher zu untersuchen. Sie führen bekanntlich den Namen 
Steuern. 

Die Thatsache, dass bei den hiehergehörigen staats-
wirthschaftlichen Vorgängen nicht eine Güteraufwendung 
für Individualzwecke Platz greift, sowie dass die Gesammt
heit ausserlich als Bedürfnissträger erscheint und in dieser 
Eigenschaft Güterverwendungen vornimmt, würde den von 
Wagner gelegentlich gebrauchten Terminus „allgemeine 
Ausgabe" (welcher die Steuern correspondiren) gleichfalls 
anwendbar machen. *) 

*) Der von W a g n e r gleichbedeutend hiemit verwendete Aus
druck „Princip der r e i n e n Ausgabe" („Finanzw." §. 201) erscheint 
minder empfehlenswerth, weil ja die Beziehung auf Einnahmen und 
zwar, wie W. richtig sagt, auf „allgemeine" Einnahmen logisch ein
geschlossen ist. Es ist dann — nebenbei — nicht concludent, die 
Steuern in Monopolform als besonderes Princip „für die finanzielle 
Behandlung solcher Staatsthätigkeiten zur Ausführung von Staats
zwecken, an welche sich Einnahmen knüpfen können", anzuführen. 
Mach dem Princip der allgemeinen Ausgabe knüpfen sich an die 
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Bei der allseitig-gleichen oder incommensurablen Par-
ticipation der Verbandsglieder an den vorbeschriebenen 
Collectivbethätigungen tritt an und für sich eine Aussonde
rung collectivistischer Interessen jeweils gegenüber ein
zelnen Mitgliedern als Subjecten der Bethätigung nicht 
ein, sondern der collectivistische Antrieb beherrscht unter
schiedlos Allen gegenüber alle im collectivistichen Bande 
Begriffenen — ausser soweit ein unzulässiger, collectivis-
tisch zu bekämpfender Egoismus bei Einzelnen durchbricht, 
der eben niedergehalten wird und theoretisch lediglich als 
störendes Agens im Auge zu behalten ist. Jeder erkennt 
den concreten Zweck zur Gänze als Gesammtlebenszweck 
und gleichmässig mit den Uebrigen als ihm vermöge der 
Verbandsmitgliedschaft selbst eigenen Zweck an und es 
ändert, wie wir wissen, auch an der Sachlage nichts, wenn 
diese Einsicht partiell keine spontane, sondern durch collec-
tivistischen Zwang vermittelt ist. Auf der hiemit gegebenen 
Basis erfolgt die Realisirung der bezüglichen Zwecksetzungen 
durch die uns bekannte Wirksamkeit der ökonomischen 
Elementar-Agentien. 

§. 81. Die Steuern im Allgemeinen und ihr relatives 
individuelles Ausmass. Die Steuern bestimmen sich durch 
den Güterseejrth. In §.51 gewannen wir diese Einsicht vom 
Standpunkte der Privatwirthschaften aus ganz allgemein; 
in einer Fassung, welche eben so wohl die Gebühren wie 
die Steuern einschliesst. Auf Grund der fundamentalen 
Wahrnehmung des § 31, betreffend die Coordination der 
Collectiv- mit den Individual-Bedürfnissen in den Bedürf
nissständen der Privatwirtbscbaftssubjecte, wurde uns jene 
Erkenntniss bezüglich der Güterverwendungen für Collectiv-
bedürfnisse in § 52 speciell bestätigt und durch generelle 
Erfassung der Eigenthümlichkeiten der collectivistischen 
Werthungsvorgänge vertrauter. Nach der einen Sejte hin 

betreffenden Staatsthätigkeiten allgemeine Einnahmen, die durch Mono
pole eingehobenen Steuern nicht in directerer oder entfernterer Weise 
als andere Steuern. 
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haben wir sodann diese Wertbungsvorgänge in §§ 58 und 59 
näher kennen gelernt; das dort Dargelegte bezog sich, eben 
nach jener einen Seite hin, gleichroässig auf alle collecti-
vistischen Güterverwendungen, auf die für „gemischte" 
Collcctivbedürfnisse nicht minder wie auf die zur Reali-
sirutig aller übrigen Collectivzwecke. Es blieb nur noch 
die zweite Seite der Collectivwerthung im Detail zu unter
suchen. Bezüglich der Fälle, in welchen eine Mischung 
von Collectiv- und Individualbedürfniss stattfindet, ist das 
in dem voraufgehenden Theile des vorliegenden Abschnittes 
geschehen und es erübrigt nun die gleiche Untersuchung 
betreffs der reinen Collectivbedürfnisse. 

Zunächst ergibt sich uns in dieser Hinsicht eine allge
meine Thesis aus den Gesetzen der Werthgrösse als ein
fache Anwendung des in § 44 Erkannten auf die Individuen, 
deren Bedürfnissstände übereinstimmend durch das Collectiv« 
bedürfniss eine, vorerst nicht genauer in's Auge gefasste, 
Erweiterung erfahren haben. 

Zuvörderst die Bedürfnissstände als gleich angenommen, 
resp. von denselben abgesehen, linden wir die verschiedenen 
Wirthschaftssubjecte in Gemässheit des § 44 bereit, den 
diversen Bedürfnissen (oberhalb einer gewissen Grenze), 
mithin auch den Collectivbedürfnissen von ihren periodisch 
sich erneuernden Gütorbeständen eine verschiedene, im Ver-
hältniss zu diesen stehende Anzahl von Gütereinheiten 
zuzuwenden. So würden sie handeln, wenn sie vollständig 
frei von jedem Zwange in richtiger Erkenntniss des Sach
verhaltes vorgehen, d. h das Collectivbedürfniss wie ihre 
Individualbedürfnisse behandeln würden. Durch den Zwang 
der Collectivgewalt braucht nur das Nämliche zu geschehen, 
ja, es ist die Ausübung solchen Zwanges ökonomisch nur 
möglich, weil und sofern sie das Gleiche vornimmt, so zwar, 
dass sie im einzelnen Falle nur den Mangel richtiger 
Einsicht supplirt und die Regungen des individuellen 
Egoismus hemmt, welcher einen Abbruch von dem, der 
angemessenen eigenen Werthung entsprechenden Gütermasse 
vorzunehmen verlockt. 
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Solche Verhältnissmässigkeit der Antheilnahme der 
einzelnen Privatwirtbschaften an der Beschaffung der Güter 
zur Befriedigung von Collectivbedürfnissen, bemessen nach 
dem individuellen Güterbestande, ist in der That seit jeher 
geübt worden, sobald die Staatswirthschaft sowohl genügend 
entwickelt als auch angewiesen war, auf die Privatwirt
schaft sich zu stützen. Dieses Verhältnis« galt stets als 
das natürliche; begreiflicher Weise, weil es eben den 
elementaren Agentien aller Wirthschaft entstammt — aber 
erst die vollendete Werththeorie vermag diese Erkenntniss 
befriedigend zu formuliren. 

Dass die umgekehrte Verhältnissmässigkeit zwischen 
dem Ausmasse des Güterbestandes und der Individual-
werthhöhe, sohindie darauf beruhende Verhältnissmässigkeit 
zwischen dem den Collectivzwecken zu widmenden Güter-
masse und dem Güterbesitze der verschiedenen Privat
wirtschaften, eine stricte sei, wurde im Vorstehenden 
nicht gesagt. Absichtlich wurde hier, wie da, wo der Punkt 
grundlegend berührt werden musste (S. 259), ein unbe
stimmter Ausdruck gebraucht. Nun ist der geeignete Ort, 
die Frage präcis zu stellen. 

Eine genaue Proportionalität bedeutet die Zuwendung 
gleicher Quoten des jeweiligen Güterbestandes an Collectiv-
bedürfnisse: im Gegenfalle resultiren mit Zunahme des 
Güterbesitzes variirende Quoten. Jedermann sagt sich 
sofort selbst, dass hierin die Frage der Proportional- oder 
Progressivsteuer wurzelt. Die stricte Proportionalität würde 
voraussetzen, dass der Intensitätsgrad der Bedürfniss
empfindungen der Reihenfolge nach sich genau in dem
selben Verhältnisse vermindere, in welchem der Güter
bestand des Wirthschaft8subjectes zunimmt, und folglich 
das umgekehrte Zahlenverhältniss der Gütereinheiten, 
welche verschiedenen Privatwirtschaften, resp. einer Privat
wirtschaft in verschiedenen Zeitperioden, verfügbar sind, 
zugleich das Verhältniss der Stärke derjenigen Bedürf
nisse ausdrücke, die nach dem jeweiligen Güterausmasse 
den Werth bestimmen— oder anders ausgedrückt: würde 
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heissen, dass, wenn die verschiedenen Bedürfnisse nach 
Verhältniss ihrer Intensitätsgrade auf eine Einheit reducirt 
würden, z. B. 10 Bedürfnisse von Vio der Stärke eines 
andern gleichgesetzt würden Einem solchen letztgedachtenT 

eine Summe resultiren müsste, die genau im Verhältnisse 
des Güterbesitzes anwächst. Das ist indess nicht der Fall: 
sie bleibt hinter dem Verhältnisse zurück. 

Eine allgemeine Aussage über die bezügliche Erschei
nung ist nur möglich in Betreff jener, mehr oder minder 
umfassenden Gruppen der objectiven Bedürfnisse, von wel
chen bereits an früherer Stelle (S. 176) anzuführen Anlass 
war, dass sie eine gewisse Abstufung nach weiten Wichtig
keitsgraden aufweisen. Für diese allgemeine Untersuchung 
werden die Intensitätsverschiedenheiten der je in der ein
zelnen Gruppe begriffenen subjectiven Bedürfnisse in ihrer 
concreten Reihenfolge nicht weiter beachtet, da sie im 
Durchschnitte nur geringfügig sein können; so dass Be
dürfnissgruppen von durchschnittlicher, der Wichtigkeit der 
objectiven Bedürfnisse entsprechender Intensität zum Vor
schein kommen. Und für den Zweck, auf welchen es hier 
ankommt, genügt auch der Praxis des Wirtschaftslebens 
der nämliche Vorgang. In Bezug auf jene Bedürfniss
gruppen aber herrscht Uebereinstimmung einer gewissen 
summarischen Schätzung ihrer Stärkegrade, welche hier 
vorerst an der Reihe der Individualbedürfnisse exemplificirt 
werden soll. 

An erster Stelle stehen — das ist selbstverständlich — 
diejenigen Bedürfnisse, von deren Befriedigung die Erhal
tung des physichen Lebensprocesses abhängt, und diese 
sind für das Individuum gegenüber anderen Bedürfnissen 
geradezu unvergleichbar, ihr Stärkegrad ist im mathe
matischen Verhältnisse zu den anderen Bedürfnissen un
endlich. Dasjenige Gütermass, welches sie erheischen — 
das „physische Existenzminimum" im strengen Sinne des 
Wortes — kann daher auch keinen Anhalt zum Vergleiche 
bezüglich des in Rede stehenden Punktes bieten; man 
kann nicht sagen: Derjenige, welcher das Doppelte des 
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physischen Existenzminimums besitzt, befriedigt Bedürf
nisse von der Hälfte der Stärke, die den Bedürfnissen Des
jenigen zukommt, der eben nur über das Existenzminimum 
verfügt. Hier ist jede Vergleichbarkeit ausgeschlossen. Die
selbe beginnt erst bei den Bedürfnissen des folgenden 
Grades und den Gütern, die für diese in Verwendung 
gelangen können. 

Die zweite Bedürfnissgruppe begreift alles dasjenige, 
was zur „Führung einer menschenwürdigen Existenz" nach 
den jeweiligen Begriffen unbedingt nothwendig ist, und die 
bezüglichen Güter bilden das „culturelle" — oder, wie 
es oben an einer Stelle genannt wurde, das „allgemeine 
sociale" — Existenzminimum. Es ist anerkannt, dass die 
hier einschlägigen Bedürfnisse von sehr hober Intensität 
sind und zwar dermassen, dass alle übrigen, die nächst
folgenden eingeschlossen, ihnen gegenüber einen jähen 
Abfall des Stärkegrades aufweisen. Dieser Sprung ist so 
stark, dass in der Verwendung einer Gütermenge von 
z. B. doppeltem Umfauge des culturellen Existenzminimums 
keineswegs etwa Bedürfnisse von Va der Stärke der durch 
letzteres gesicherten Bedürfnisse eingeschlossen sind, son
dern Bedürfnisse, deren Intensität eine im Verhältniss zu 
jenen erstgedachten viel geringere ist. 

Eine dritte Gruppe bildet sich mit dem Gesammt-
zuschnitte der Lebensführung, welcher den Angehörigen 
je einer Classe als Minimalerforderniss dieser socialen 
Stellung erscheint; eine usuelle Lebensgestaltung, in wel
cher an sich freie Bedürfnisse zu gesellschaftlich noth-
wendigen werden. Der Stärkegrad der hierin begriffenen 
Bedürfnisse, obschon wesentlich geringer als jener der 
voranstehenden, ist für die betreffenden Individuen gleich
falls noch ein sehr bedeutender. Die Ausdrücke „Standard 
of life% (sociale) „Lebenshaltung" sind conventionelle Namen 
für diese Gruppe und der Sammelname „sociales Existenz
minimum" (i, e. S.) bezeichnet die betreffenden 'Güter
mengen. (Freilich werden diese Benennungen auch ohne 
solch' genaue Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und 
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Gütern, daher gleichbedeutend mit einander, gebraucht, 
wie z. B. oben §. 58.) 

Innerhalb der folgenden, der unbedingt freien, Be
dürfnisse bildet sich wieder eine Reihe von Gruppen, die 
unter sich ein unregelmässiges Sinken der Intensität zeigen, 
von welchem das allgemeine Gefühl eine Progression be
hauptet ; von den Momenten eines normalen höheren Zweck
lebens angefangen die verschiedenen individuell- gewohn-
heitsmässigen Verbrauche hindurch bis zu den gelegentlichen 
Reizungen des Begehrens, den Regungen flüchtiger Laune 
und jenen Ueberflüssigkeiten, die kaum mehr ein Verlangen 
erzeugen. So wenig bestimmt diese Aussage sein mag, so 
genügt sie doch zum Erweise der Thatsache, welche ja 
auch nicht anders als durch die Uebereinstimmung der 
Empfindung Aller, in der dieselbo besteht, constatirt werden 
kann. Das Gleiche gilt natürlich auch von dem Masse der 
Progression in der Intensitätsabnahme. In letzterer Hinsicht 
ist nun aber ein Umstand zu beachten, welcher das wirth-
schaftliche Handeln hinsichtlich der Gruppen von geringem 
Stärkegrade sehr erleichtert, indem er eine Zusammen
fassung aller Bedürfnisse unterhalb eines gewissen Inten
sitätsgrades in eine einzige Gruppe zur Folge hat. 

Die Progression der Intensitätsabnahme kann nur 
innerhalb gewisser Grenzen merklich sein, ist man aber 
einmal bei den Bedürfnissen von absolut sehr niedrigon 
Stärkegraden angelangt, so können weitere Abstufungen 
nur mehr an sich höchst geringe Differenzen ergeben, die 
sich der Messbarkeit entziehen. Die Abnahme der Be
dürfnissstärke ist da praktisch zum Stillstande gelangt, 
indem alle Bedürfnisse von hier an als gle ich wenig 
intensiv, also praktisch gleich erscheinen. Man kann daher 
auch, den Standpunkt der Betrachtung von ebenda neh
mend, das vorliegende Verhältniss derart beschreiben, 
dass man, ausgehend von den Bedürfnissen sehr geringer 
Stärke, welche in ihren weiteren Unterschieden für das 
wirtschaftliche Gesammthandeln nicht fassbar sind, eine 
Zunahme der Intensität der Bedürfnissempfindungen fest-
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stellt, welche in stärkerem Masse als im umgekehrten 
Verhältniss der Gütermengen vor sich geht, die zur Befrie
digung der jeweils in Frage kommenden Bedürfnisse aus
reichen, bis zu jenen physischen Existenzbedürfnissen von 
absoluter Notwendigkeit, welche letztere durch kein 
endliches numerisches Verhältniss gegenüber den anderen 
Regungen des Verlangens entsprechend auszudrücken ist. *) 

Die Progression ist keine vollständig regelmässige. 
Je nach der Beschaffenheit der einzelnen Bedürfnissgruppen 
kann sie bald geringer sein, vielleicht zum Stillstand ge
langend, bald in raschen Sprüngen emporsteigen. Jenes 
scheint bei gewissen Bedürfnissen mittleren Stärkegrades 
der Fall zu sein, letzteres tritt bei den höheren Intensi-
tätsgraden ein. 

Die hiemit vollzogene Ergänzung unserer Erkennt
nisse in Betreff der Erscheinung der Bedürfnisse ist von 
specieller Wichtigkeit für die Staatswirthschaft. Sie er
möglicht uns eine nähere Bestimmung der Werthhöhe hin
sichtlich der in Rede stehenden Ursache derselben und 
somit des Verhältnisses der individuellen Güterüberwei
sungen für Collectivbedürfnisse. Die Consequenz des ge
schilderten Sachverhaltes ist, dass von dieser einen Seite 
der Werthung aus die Antheilnahme an den Collectiv-
bedürfnissen, welche ü b e r h a u p t e r s t bei einem Güter
besitze erfolgen kann, der das physische Existenzminimum 
übersteigt, sich von da ab in der Ueberweisung von Quoten 

*) In der ökonomischen Grundauffassung der Bedürfnisse, wie 
auch wesentlich im Ergebniss übereinstimmend, wenngleich noch nicht 
so fclar, Robert Meyer rDie Principien der gerechten Besteuerung", 
1884, §. 64: „Die Intensitätsgrenze der (ökonomisch zur Befriedigung 
gelangenden) Bedürfnisse wird durch gleichen Zuwachs des Einkom
mens je nach der Grösse des bereits vorhandenen Einkommens um 
sehr verschiedene (abnehmende) Stücke hinausgerückt... Die Wirkung 
gleicher Einkommensvennehrung mag etwa durch Ringe gleichen 
Flächeninhaltes versinnlicht werden, die an verschieden \ Kreise an
gelegt werden; die mit der Grösse des Kreises abnehmende Breite der 
Ringe könnte dann als Bild der geringeren Verschiebung der Inten-
sitätsdifferenz der Bedürfnisse gelten". (S. 830.) 
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des Güterbesitzes der Privatwirthschaften äussert, die im 
Verhältnis8 zur steigenden Grosse der Giiterbestände, denen 
sie entnommen werden, in einer P r o g r e s s i o n bis zu 
einer gewissen Höhe anwachsen. Für die relative Steuer
höhe ist damit ein allgemeiner Anhalt von fundamentaler 
Bedeutsamkeit gewonnen. 

Andererseits ist nun aber auch die individuelle Ver
schiedenheit der B e d ü r f n i s s s t ä n d e in Betracht zu 
ziehen und, während voratehend davon abgesehen wurde, 
ihrerseits für sich auf ihre Consequenzen zu untersuchen. 
Auch dieser Pol der Werthbildung muss hier seine bestimmte 
Wirkung äussern. Privatwirthschaften mit gleichem Güter-
vorrathe, aber abweichendem Bedürfnissstande einander 
gegenübergestellt: wie werden solche sich den Collectiv-
bedürfnissen gegenüber verhalten ? Die Frage ist leicht zu 
beantworten. Da für jede die Collectivbedürfnisse mit ihren 
Individualbedürfnissen zu einem Bedürfnissstande ver
schmelzen, der Güterwerth aber schon zu Folge des ver
schiedenen Individualbedürfnissstandes bei jeder ein ver
schiedener ist, so können sie nicht gleiche Gütermengen zur 
Befriedigung der Collectivbedürfnisse verwenden. Andern
falls wäre die Participation an dem Gesammtbedürfnisse 
eine ungleichmässige, was dem Wesen eines reinen Collectiv-
bedürfnisses widerspricht : von der Gestaltung der Indi-
vidualbedürfnisse würde es abhängen, mit welchem Stärke
grad die diversen Privatwirthschaften den Antheil an den 
Collectivbedürfnissen empfinden. Wenn z. B. an eine Privat
wirtschaft mit einem Güterbostande gleich dem einer 
anderen eine Mehrzahl von Individuen mit ihren Individual-
bedürfnissen gewiesen ist, während die zweite nur eine 
Person versorgt, oder wenn der Eine aus Ursachen seiner 
körperlichen Beschaffenheit oder seiner socialen Stellung 
mehr Bedürfnisse einer gewissen Art — bei Gleichheit im 
Uebrigen — aufweist als der Andere, so können diese 
Privatwirthschaften nicht durch Ueberweisung der gleichen 
Anzahl von Gütereinheiten an den Collectivbedürfnissen 
theilnehmen, weil sie die Güter in höchst verschiedenem 

gar, Staatswlrthichaft. og 
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Masse werthen. Es ist daher geboten, die individuellen Be
dürfnissstände derniassen zur Geltung kommen zu lassen, 
dass sich — bei gleichen Giiterbeständen — eine gleiche 
Werthung der fiir Coliectivzwecke darnach verfügbaren Güter 
ergibt. Es werden demgemäss von Personen mit verschie
denem individuellen Bedürfnissstande ungleiche Gütermengen 
für Coliectivzwecke beansprucht und zwar in dem Masse 
u n g l e i c h e , dass ihnen dieselben g le ich werthen. *) 

Nun combinirt sich in der Wirklichkeit die Verschieden
heit der individuellen Güter- und Bedürfnissstände, mit dem 
Effecte einer individuellen Werthgestaltung, in welcher in 
jedem einzelnen Falle concret die Wirkungen des Besitzes
und des Bedürfnissstandes sich entweder verstärkt oder 
in entgegengesetzter Richtung beeinfiusst, also zum Theile 
oder ganz aufgehoben haben. Die Aufgabe der Besteuerung 
ist, aus den Privatwirthschaften Güterquanten den Collectiv-
bedürfnissen zuzuführen, welche dermassen verschieden be
messen sind, dass jedes Wirthschaftssubject nach dem that-
6ächlichen Stande des Individualwerthes innerhalb seines 
Bereiches das seinige eben so hoch werthet wie jedes 
andere die von ihm eingeforderten Güter. Wie aber die 
Theorie zur ErkeDntniss des concreten Werthstandes gelangt, 
indem sie jene beiden bestimmenden Ursachen auseinander
hält und isolirt ins Auge fasst, so kann auch die Praxis 

*) Eine Uebersicht der allgemein erfasBbaren „wichtigsten Mo
mente, die eine Verschiedenheit der Bedürfnisse mit sich bringen", s. 
bei Eob. Meyer a. a. 0. S. 320 ff. Ganz richtig ist die Anführung, 
dass bei Einkommen, welches nicht aus einer ständigen Quelle fliesst, 
nicht „fundirt" ist, der individuelle Bedürfnissstand des Einkomraens-
empf&ngers ein höherer ist als der eines gleichen Individuums mit 
gleichem, aber fundirtem, Hinkommen, weil dieses Wirthschaftssubject 
einen Theil seines Einkommens der präsenten Bedürfnissbefriedigung 
vorenthalten und durch Rücklagen den zukünftigen Bedürfnissen jener 
Zeitperioden, in welchen es aus seiner persönlichen Betätigung Güter
erwerb zu erzielen nicht im Stande ist, vorbehalten musaf. Die höhere 
Besteuerung des fundirten Einkommens gegenüber dem unfundirten 
ist allein, aber auch vollständig, durch diese Verschiedenheit der Be
dürfnissstände motivirt. 
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die individuellen Werthstände zum Behufe der Besteuerung 
nicht anders erfassen. 

§. 82. Die concrete Höhe der Steuer. Durch das Vor
stehende kennte zunächst lediglich über die relative Be
theiligung der einzelnen Privatwirthschaften an der Befrie
digung von Collectivbedürfnissen durch Güterüberweisungen 
Aufschluss gewonnen werden. Damit ist hinsichtlich der con-
creten Gestaltung dieser Güterentnahme bei jeder einzelnen 
Wirthschaft, d. i. hinsichtlich der a b s o l u t e n Höhe der 
Steuer, noch nichts gesagt. Auch in dieser Hinsicht muss 
uns von der Theorie ein befriedigender Aufschluss zu Theil 
werden. Wir dürfen zu dem Ende nur nicht länger die 
unterschiedlose Erweiterung der Bedurfnissstände durch 
das Hinzutreten der Collectivbedürfnisse festhalten, wie wir 
das bis jetzt, von den Complicationen der Wirklichkeit 
absehend, thun konnten ; es kommt in Betracht zu ziehen, 
dass wir es nicht mit dem Collectivbedürfniss schlechtweg, 
also nicht mit solchen Bedürfnissen, als Einheit gedacht, 
sondern mit einer Vielheit von Collectivbedürfnissen zu 
thun haben, und somit die Frage entsteht, inwieweit der 
Einzelne zur Befriedigung jedes dieser differenten Gemein
bedürfnisse ökonomischer Weise beiträgt. 

Die Collectivbedürfnisse selbst sind nicht von gleicher 
Stärke, sondern es waltet unter ihnen in dieser Beziehung 
eine analoge Abstufung wie zwischen den Individualbe-
dürfnissen ob. Die Coordination der beiden Bedürfniss
gruppen in den concreten Bedürfnissständen und die An
ordnung der einzelnen Bedürfnisse innerhalb der letzteren 
nach dem Intensitätsgrade ohne Unterschied der Art müsste 
consequent die Folge haben, dass Niemand an der Güter
beschaffung für Collectivbedürfnisse minderen Grades theil-
nehme, als der Stärkegrad desjenigen Bedürfnisses ist, von 
welchem sich der Individualwerth der concreten Wirthschaft 
ableitet. Handelt es sich beispielsweise um ein Collectiv
bedürfniss von dem zehnten Grade der Intensität, sagen 
wir: blosser äusserlichen Zier, so kann ökonomischer Weise 

33* 
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nur Derjenige an der Beschaffung der betreffenden Güter 
partieipiren, welcher überhaupt Güter für Bedürfnisse dieses 
Ranges verfügbar hat, welchem also nicht die Güter durch 
die Individualbedürfnisse vorangehender Intensitätsgrade 
und den Antheil an Collectivbedürfnissen eben dieser hö
heren Stärkegrade absorbirt sind. Das hätte allgemein, von 
jedem Collectivbedürfnisse, gegenüber jedem Individuum 
zu gelten, so dass das am Schlüsse des § 44 angeführte 
Richtmass hinsichtlich der Zulässigkeit ökonomischer Güter
verwendung für Befriedigung bestimmter Bedürfnisse auch 
hier zuträfe. Hiernach ist die Befriedigung der Collectiv
bedürfnisse insoweit angemessener Weise ermöglicht, als 
eine nach dieser Richtschnur durchgeführte Vertheilung 
der benöthigten Güterquanten auf die Verbandsglieder ein 
dieselben treffendes individuelles Mass der Participation 
ergibt, welches dem concreten Stärkegrade der Bedürfnisse 
je nach dem Werthstande der bezüglichen Participanten 
entspricht. Nur unter dieser Voraussetzung offenbar erfolgt 
eine ökonomische Zutheilung der innerhalb eines collecti-
vistischen Verbandes jeweils vorhandenen Gütermengen an 
die Individual- und die Collectivbedürfnisse bezüglich aller 
Verbandsmitglieder. Hiermit ist aber auch einerseits für 
die Bestimmung der concreten Höhe der Steuer jedes 
Einzelnen fü r s i c h eine aus dem Wertbgesetze resul-
tirende Norm gegeben und andererseits eine ebensolche 
darüber, w e l c h e Collectivbedürfnisse aus der langen 
Reihe der als möglich in Betracht kommenden zur Befrie
digung gelangen können. Das eine bedingt sich wechsel
weise mit dem andern. 

Verwirklicht sich dies aber auch und wenn ja, in 
welcher Weise? Es ist das vielleicht der dunkelste Punkt 
dieser complicirtesten socialökonoinischen Erscheinung. 
Dem e i n z e l n e n Verbandsmitgliedefür sich e r s c h e i n e n 
die Collectivbedürtnisse sammtlich als gleichen Stärke
grades ; dasjenige, was es individuell an Gütern zur Be
friedigung derselben beisteuert, scheidet aus seinem Güter
bestande aus ohne Beziehung auf bestimmte einzelne Collectiv-
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bedürfnisse. Für das Individuum ist es, wie wenn es nur 
Ein Collectivbedürfniss gäbe. Eine Beziehung zwischen der 
Steuer des Einzelnen und bestimmten Verwendungen der
selben besteht nicht: wie kann er wissen, ob die aus seiner 
Wirthschaft ausgeschiedenen Güter nur Bedürfnissen gleicher 
oder höherer Intensität zugewendet werden als jener, nach 
welcher sich sein Güterwerth bestimmt? Und doch muss 
das letztere der Fall sein, wenn das Gleichgewicht der 
beiden Seiten der menschlichen Wirthschaft erhalten werden 
soll. Andernfalls müsste und würde der Individualismus 
gegen die collectivistische Bethätigung reagiren. Vereinzelte 
Individuen natürlich kämen nicht zur Geltung, aber wenn 
viele zusammen in den Schichtungen der geringeren Ein-
kommensgrössen den P îndruck empfangen, dass ihnen in 
ihrer Individuallebensführung Nothwendiges entzogen werde, 
während für Collectivzwecke minderer Dringlichkeit Güter 
aufgewendet werden, die nicht die Wohlhabenderen allein 
aufbringen, oder wenu selbst die Letzteren sittlich - ver
nünftiger Lebenshaltung Mittel entzogen sehen, die im 
Verbände an Ueberflüssigkeiten gewandt werden u. drgl, 
dann würde sich jene Reaction sicher einstellen. Wie 
vollzieht sich nun normal die in der obigen Formel ausge
drückte richtige Massbestimmung der Steuern V 

Die Antheilnahrae an der Gesammtlebensführung wird 
zu einer Einschränkung der individuellen Lebens-E n t-
f a l t ung , die für Alle die g l e i c h e ist, wofern das im 
Früheren bezeichnete r e l a t i v e Mass der Besteuerung 
eingehalten wird. 

Die Ausdehnung jener Einschränkung der Individual
lebensführung und damit das a b s o l u t e Gesammtmass 
der Steuer hat die Maximalgrenze da, wo ihre Folgen die 
Gesaramtentwicklung selbst beeinträchtigen, da das Ganze 
ja nur in den Theilen lebt. Die durch übermässigen Gebrauch 
schon abgenutzte Analogie des „Organischen" ist der Ausdruck 
für diese Reciprocitat der Einzel- und der Gesammt-Lebens-
ftihrung. Unterhalb jeuer Obergrenze aber wird das jedem 
der beiden Lebensgebiete zuzutbeilende Güterraass durch 
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das eollectivistisehe G e s a m m t u r t h e i l vermöge eines 
höchst sinnreichen Regulator-Spieles der relativen und der 
absoluten individuellen Steuerhöhe bestimmt. 

Aus der concreten Steueraustheilung in Gemässbeit 
des individuellen Werthstandes, also der relativen Steuer
höhe, ergibt sich eine bestimmte Gesammtsumme von 
Gütern, mit welcher alle im gegebenen Zeitpunkte vor
schwebenden Collectivbedürfnisse zu befriedigen sind. Die 
Befriedigung derselben wird der Abstufung ihrer, vom Ge-
sammturtheile erfassten Intensität nach ins Auge gefasst 
und durchgeführt bis zu dem Punkte, wo die Mittel durch 
die voranstehenden absorbirt sind. Dabei vollzieht sich 
das ökonomische Handeln vorerst durch Handhabung der 
Kostenwerthung, deren man sich hier erinnern wolle; mit 
dem Effecte, den erreichbaren Minimalaufwand im B̂ in-
zelnen festzustellen und dadurch die Reihe der mit dem 
gegebenen Güterquantum befriedbaren Bedürfnisse mög
lichst zu verlängern. Letzteres findet sein Ende, sobald 
nach jener Richtung bin die ökonomische Grenze erreicht 
ist. Die Unterscheidung der Collectivbedürfnisse in Rück
sicht auf ihren Stärkegrad und die Ausscheidung der von 
der Befriedbarkeit auszuschliessenden erfolgt solchergestalt 
a posteriori. Andererseits wird, von der gedachten Ge
sammtsumme ausgehend, der im Wege der Steuerverthei-
lung auf die Individuallebensführung ausgeübte Einfluss 
in Betracht gezogen und wird untersucht, ob die letztere 
nicht eine — dem Gesammturtheile gemäss — zu weit
gehende Einschränkung erleidet. Ist solches der Fall, so 
muss die absolute Höhe der die Einzelnen treffenden 
Steuer im erforderlichen Masse restringirt werden, wodurch 
die Gesamratsteuersunime eine Verringerung erfährt, die 
fernerhin Collectivbedürfnisse von geringster Intensität, 
die sonst noch hätten befriedigt werden können, von der 
Befriedbarkeit ausschliesst. Ist jenes nicht zu constatiren, 
so stellt das nimmer rastende Leben sofort die 'Frage, ob 
nicht den bisher befriedbaren noch weitere, minder inten
sive Collectivbedürfnisse in der Befriedigung anzureihen 
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wären, soweit letztere sich noch mit der Einschränkung 
von Individuallebenszwecken verträgt, d. h. ob eine Steuer
erhöhung zum Behufe jener zulässig ist und bis zu welchem 
Punkte. Oder es verändert sich der Collectivbedürfnissstand 
unregelmässig von oben her; es treten Bedürfnisse höheren 
oder höchsten Stärkegrades, z. B. für einen Krieg, den 
bestehenden concret hinzu. Dann wird die Bedürfnissreihe 
verrückt, einzelne der nach dem status quo ante zur Be
friedigung gelangten Collectivbedürfnisse werden über Jone 
Grenze der Befriedbarkeit hinausgeschoben oder es muss 
nun ad hoc eine Erhöhung der von den Einzelwirthschaften 
zu beschaffenden Gütermengen nach dem Worthmassstabe 
eintreten. 

Das abschliessende Gesammturtheil über die nach 
obiger Richtschnur angemessene absolute Steuerhöhe bildet 
sich aber ersichtlich durch Beobachtung zahlreicher Fälle 
der individuellen Lebensführung, und die Individuen selbst 
unterlassen nicht, ihr Votum in die Wagschale zu werfen. 
Wenn sich findet, dass die Verbandsglieder, fulls sie die 
ihnen durch die Steuer entzogenen Güter zur Befriedigung 
von Individualbedürfnissen zur Verfügung hätten, solche 
zu befriedigen in der Lage wären, die — das Ganze der 
menschlichen Lebensführung im Auge behalten — wichtiger 
erscheinen als Collectivbedürfnisse minderen Stärkegrades, 
die aus den Steuereingängen befriedigt werden, resp. befrie
digt werden sollen, so wird die Befriedigung der letzteren 
Ökonomischer Weise unterlassen. Den Individuen aber wird 
die Wichtigkeit ihrer jeweils in Frage gestellten Bedürf
nisse durch den Güterwerth stets nachdrücklich im Be-
wusstsein gehalten, da sie ja die für die Steuer ausgehenden 
Güter nach ihrem Individualwerthe „schätzen*. 

So kommt es, dass, obschon die Collectivbedürfnisse 
in toto für den einzelnen Steuerträger unterschiedlos er
scheinen, die Classification derselben nach ihrer thatsäch-
liehen Intensität von der Gesammtheit durchgeführt wird 
und die Befriedigung bis zu demjenigen Stärkegrade erfolgt, 
welcher eine concrete absolute Höhe der Steuer je für die 
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Einzelnen bedingt, die die Nichtbefriedigung intensiverer 
Individualbedürfnisse in jeder der vom Verbände uni-
fassten Singularwirthschaften ausscbliesst. Durch den 
Zusammenhang zwischen der, den Einzelnen durch Repar-
tition des Güteraufwandes für eine Vielheit von Collectiv-
zwecken treffenden Güterabgabe und der Werthung der 
Güter in jeder Privatwirtschaft (mit Rücksicht auf deren 
individuellen Bedürfniss- und Besitzesstand) wird im End
resultate verwirklicht, was oben bezüglich der Antheil-
nahme der Individuen an Befriedigung der diversen Col-
lectivbedürfnisse vorausgesetzt wurde. Ein Causalzusam-
menhang höchst verwickelter Natur, der gewiss nicht leicht 
zu durchschauen ist: in ihm bedingen sich die relative 
und absolute individuelle Höhe der Antheilnahme an den 
Collectivbedürfnisscn und die Gesammtheit der letzteren, 
zur Befriedigung gelangenden, wechselseitig, bis das Gleich
gewicht zwischen der Collectiv- und der Einzellebensfüh
rung jeweils hergestellt ist. Fortwährend stört das Leben 
diesen Zustand und stets muss er von Neuem wiederher
gestellt werden. Die „Einheit des Gesetzes", welches so 
die privatwirthschaftlichen und die gemeinwirthschaftlichen 
Lebenskreise harmonisch beherrscht, sie liegt, wie wir sahen, 
in der elementaren Erscheinung dos Werthes. 

Aus der Thatsache des dargestellten Zusammenhanges 
folgt eine praktisch ausserordentlich wichtige Erkenntniss, 
nämlich: dass die richtige Austheilung der Steuer, die 
richtige Bestimmung ihrer relativen Höhe, die Voraus
setzung ist für eine angemeshene absolute Hohe insge-
sammt wie im Einzelneu. Eine unrichtige relative Höhe 
ergibt entweder eine mangelhafte Befriedigung der Col-
lectivbedürfnisse oder, wenn volle Befriedigung vorge
nommen wird, eine einseitig zu hohe Bemessung der Steuer 
für einen Theil der Verhandsglieder, also eine partielle 
Schädigung der individuellen Entfaltung, bzw. ,boides IU 
gewissem Masse vereint. Die Praxis erkennt diesen Zu
sammenhang vollkommen klar, wenn sie in einem concreten 
Falle sagt, die Steuern seien im Ganzen nicht zu hoch, aber 
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unrichtig, „ungleich", vertheilt; oder durch richtigere Steuer
veranlagung werde eine höhere Gesammtsteuersumme er
zielt werden, wie solche der Staat benöthige. 

Dass solche unrichtige Steueraustheilung vorkommt, 
ist leicht erklärlich. Das staatswirthschaftliche Handeln ist 
dem Irrthume oder der Unkenntniss von thatsäcblichen 
Umständen, welche für die Handlung relevant sind, gerade 
so gut ausgesetzt wie die Privatwirthschaft und es kommt 
hier noch die grosse Schwierigkeit hinzu, die so unendlich 
mannigfache Gestaltung der Individuallebensverhältnisse zu 
übersehen und in dem Steuermasse zum entsprechenden 
Ausdrucke zu bringen. Dass das wohl immer nur mit einem 
gewissen Grade von Unvollkommenheit möglich sein wird, 
ist einleuchtend. 

Aber ein ernsterer Feind ersteht der Verwirklichung der 
richtigen relativen und absoluten Steuerhöhe in dem Classen-
Egoismus der herrschenden Volkselemente, unter dessen Ein
wirkung diese etwa anstreben, die Steueraufbringung über
wiegend den beherrschten Volksclassen aufzubürden, um 
für ihren Theil den correspondirenden Gütergewinn zu er
zielen. Die Steuerexemtionen des Feudalwesens zählen be
kanntlich nicht oder nur theilweise hieher, wohl aber 
manche Steuerverfassungen der letzten Jahrhunderte, und 
für die Zukunft kann ganz wohl eine Zeit gedacht werden, 
in welcher die Masse der Nichtbesitzenden über die Be
sitzenden zur Herrschaft gelangt und die Steuern den 
Letzteren im Uebermasse auferlegt. 

Das jeweilige Mass dieser Aberration von dem durch 
das Werthgesetz Angezeigten ist freilich nicht allgemein 
zu bestimmen; höchstens ein Entwicklungsgesetz wird 
man anziehen können, welches die zunehmende Steigerung 
der collectivistischen Zusammenfassung, sohin die wachsende 
Unterordnung eingeschlossener Gruppen und folglich die 
Verminderung gegenwirkender Antriebe, ausspricht. Aber 
eine bestimmte Fehlergrenze ist gegeben mit den Folgen 
solchen Verfahrens, die vermittels der Rückwirkung parti
eller Unterbindung der individuellen Entfaltung auf den 
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Verband selbst die Erreichung der Gesaramtlebenszwecke 
tangiren. Im Verein mit der notwendigen Reaction der 
betroffenen Individuen*) wird hierdurch die Remedur an
gebahnt Dieselbe realisirt sich, indem die Idealvorstellungen 
von dem Verhalten der Individuen zu einander, in welchen 
sich der Collectivismus äussert, angerufen werden: man 
verlangt eine „gerechte" Steuervertheilung und gelangt 
dadurch zu der wirthschaftlich richtigen. **) 

Nach der andern Seite hin erscheint eine Abweichung 
von der dem Individualwerthstande entsprechenden Steuer
höhe als Auetiuss des collectivistischen Altruismus im Ge
sichtsfelde. Aus Gründon der Volkswirthschaftspflege, ins
besondere dem Wunsche, die wirtschaftliche Lage dürf
tiger Wirthschaftssubjecte relativ zu bessern, werden Steuer-
ormässigungen vorgenommen. Auch diese haben wieder in 
der Individualwerthung, respective der möglichen Steuer
leistung Derjenigen, welche den Ausfall übernehmen müssen, 
ihre ökonomische Grenze. Heutzutage gilt es insbe
sondere als eine Anforderung an den collectivistischen 
Altruismus, den auf das culturelle Existenzminimum ge
richteten Individualbedürfnissen allgemein den Vorrang 
vor den Collectivbedürfnissen einzuräumen, so dass erst 
nach Befriedigung der ersteren eine Antheilnahme an den 
Collectivbedürfnissen beginnt, bzw. letztere dann und inso
weit nicht Platz greift, wenn und insoweit jene den betref
fenden Individuen nicht gesichert ist. ***) 

*) Worüber in §. 84 die erforderliche Bemerkung. 
**) Man muss sich indess hüten, in abweichenden Gestaltungen 

vergangener Zeiten sofort Irrthum oder Anderes zu vermuthen, gerade 
so wie man häufig Unrecht thut, wenn man einem auf den ersten Blick 
unrichtig scheinenden Vorgehen eines Privatwirthes sogleich ökono
mische Unkenntniss unterschiebt. Die abweichenden Verumständungen 
anderer Zeiten können ein Vorgehen haben angezeigt erscheinen lassen, 
welches heutzutage allerdings unrichtig wäre; das Urtheil in dieser 
Beziehung ist ein übereiltes, wenn es 'nicht auf genauester Kenntniss 
der Geschichte baeirt, und gerade in letzterem Punkte uind unsere 
Kenntnisse nicht in erwünschtem Masse lückenlos. 

***) Um dieses Punktes willen sowie wegen der Anforderung voller 
Ausnützung der „Leistungsfähigkeit" der Reichen formulirt Wagner, 
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§. 83. Verhältniss zur herrschenden Steuertheorie. Halten 
wir einen Augenblick inne, um uns in's Gedächtniss zu
rückzurufen, was die herrschende Lehre über das Wesen 
der Steuer und die daraus folgende allgemeine Beschaffen
heit derselben aussagt. 

In dieser Hinsicht ist zunächst eine interessante That-
sache zu constatiren. Die Doctrin ist, was die allgemeinen 
Steuerprincipien betrifft, heute wieder da angelangt, von 
wo sie ausging. Was schon die Cameralisten wussten und 
zu mehr oder minder bestimmtem Ausdrucke brachten, das 
ist in neuester Zeit wieder nachdrücklich als einzig richtige 
Anschauung verkündet worden — „nur mit etwas anderen 
Worten"; was dazwischen liegt, bildet eine lange Kette 
von unhaltbaren Lehren. Die Steuer beruht gemäss dieser 
Auffassung auf der s i t t l i c h e n P f l i c h t des Individuums, 
dem Gemeinwesen, welchem es angehört, die Mittel zu 
seiner Existenz und Wirksamkeit zur Verfügung zu stellen. 
Der Staat hat das unbedingte Recht auf solches, er übt 
die Steuerforderung kraft dieses Rechtes und ist bei Aus
übung desselben an das sittliche Gebot gebunden, das alle 
seine Handlungen gegenüber den Unterthanen beherrscht: 
G e r e c h t i g k e i t zu üben. Nach Gerechtigkeit die Steuer 
auszutheilen ist seine Aufgabe und dieje_ffifirde erreicht, 
wenn JecTex aequaliter ^nach seinen Kräften" zur Steuer 
herangezogen wird.*) Die Steuer nach der L e i s t u n g s 
f ä h i g k e i t : das ist die gesammte Steuertheorie in nuce. 

zugleich mit der oben in §. 68, S. 416 berührten Tendenz, den „sozial
politischen Gesichtspunkt" der Besteuerung. Jenes ist vollkommen 
richtig, doch bedarf es nicht erst einer besonderen socialpolitischen 
Begründung dazu, die ökonomische Natur der Besteuerung ergibt das 
von selbst. Vollends getrübt wird die Einsicht, wenn man das mit 
dem socialpolitischen Gesichtspunkte in Verbindung bringt, durch die 
Steuer die Vertheilung des Volksvermögens influiren SJU wollen. Das 
letztere wäre allerdings wirklich ein socialpolitischer, d. i. der Steuer 
an sich fremder, Gesichtspunkt. So scheiden wir in der citirten Rede
figur des genannten Autors zwischen dem Richtigen, aber falsch Aus
gedrückten, und dem richtig Ausgedrückten, aber principiell Falschen. 

*) Ueber die betreffenden Sentenzen bei den Cameralisten s. 
Neumann, „Die Steuer nach der Steuerfähigkeit", Jahrb. f. Nat. u. 
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Die blosse Gegenüberstellung genügt, um die Be
deutung unserer theoretischen Ausführungen zu ermessen. 
Sie bieten erstmals eine w i r t h s c h a f t l i c h e Erklärung 
von Erscheinungen, für welche man einer solchen bisher 
entbehrte oder enlrathen zu können glaubte. Denn in theo
retischer Hinsicht bedeutet die erwähnte Thesis der Doctrin 
nichts anderes als einen Verzicht auf Ökonomische Erklärung 
des ökonomischen Phänomens. 

Durch die ethische Kategorie der Pflicht wird clor 
vorliegende Güterübergang zwischen Privatwirtschaft und 
Staatswirthschaft dem Einzelnen gegenüber motivirt und 
die gleichfalls ethische Kategorie der Gerechtigkeit wird 
angerufen, um das einschlägige Handeln des collectivisti-
schen Verbandes allgemein zu charakterisiren. Anstatt der 
ökonomischen Begriffe einer Bedürfnissbefriedigung und 
eines darauf bezüglichen Werthungsvorganges sind es sitt
liche Begriffe, mit welchen man operirt. Für die Pflicht (zu 
steuern) freilich ist implicite die Erklärung gegeben durch 
die Voraussetzung: weil der Staat Güter b e d a r f . Die 
Gerechtigkeit als Besteuerungsprincip aber hat keinen 
solchen ökonomischen Rückhalt. Das Princip der Leistungs
fähigkeit bietet ihn nicht, denn man verlangt die Beob
achtung desselben, w e i l dies der G e r e c h t i g k e i t ent
sprechend sei. So_erklärt man das wirtschaftlich Richtige 
durch das Gerechte und geräth damit aus der Oekonomie, 
in die Ethik, deren Aufgabe es eben ist, den Inhalt der 
ethischen Principien im Einzelnen zu entwickeln. 

Dass in positiver Hinsicht mit dem Principe ökonomisch 
gar nichts gesagt ist, ist klar. Lediglich in negativer Hinsicht 
hat dasselbe eine gewisse Bedeutung. Es ist damit zugleich 

St., 1881, nach ihm Roh. Meyer, a. a. Ü. S. 5 ff.; ferner Röscher 
Finanzw., S. 184, und Stein, „Zur Geschichte d. deutschen Finanzw. 
im 17. Jahrh ", Finanzarchiv 1,1. Heft, insh. S. 35 u. 42. K? sollte also 
nicht hervorgehoben werden, wie weit schon die vergessen«! Camcra-
listen waren, sondern dass die Finanzdoctrin hinsichtlich der obersten 
Principien der Besteuerung bisher eigentlich nicht viel weiter kam 
als jene älteren Schriftsteller. 
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ein ethisches Verdammungsurtbeil über egoistische Bestre
bungen der herrschenden Classe ausgesprochen, welche über 
den collectivistischen Antrieb den Sieg davontragen, indem 
sie auf eine Einschränkung der jene nach ökonomisch 
richtigem Vorgehen treffenden Steuer gerichtet sind. So 
verstanden, ist gegen die Thcsis nichts einzuwenden, allein 
so wird der Satz eben in der Regel nicht vorstanden. 
Man sieht in ihm die begrifflich gegebene Richtschnur des 
collectivistischen Handelns der Bestimmung des individuellen 
Steuermasses, deren praktischer Ausdruck die Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit oder Steuerfähigkoit sei. Ganz 
ununtersucht gelassen, ob dies für die Zwecke der prak
tischen Finanzlehre genügt: eine ökonomische Erklärung 
der betreffenden Phänomene ist das nicht. Nicht die Wirk
samkeit der justitia distributiva ist zu erforschen, sondern 
staatswirthschaftliche Vorgänge bilden den Gegenstand der 
Untersuchung. 

'Wie wenig der Hegriff der Gerechtigkeit geeignet ist,. 
als Grundlage der Theorie zu dienen, hätte übrigens schon 
ein (über Citate aus Aristoteles hinausgehender) Versuch 
einer Analyse seines Inhaltes lehren können. „Gerechtigkeit" 
ist einer jener Namen mit vielfacher, aber unbestimmter 
Mitbezeichnung, die in der Erörterung von Erscheinungen 
des Sociallebens eine so bedenkliche Rolle spielen, indem 
sie unter der lockenden Aussicht einer raschen Lösung 
die Klarheit der Gedanken beeinträchtigen. Welches sind 
die Merkmale einer Handlungsweise, welche wir gerecht 
nennen ? Der unbestimmten Vorstellung hierüber substituirt 
sich zudem sofort der Gedanke der „aequitas", der Billig
keit — speciell gerade auch bei den Steuertheorien *) — 

*) Einzelne praktische Forderungen derselben können nimmermehr 
als Ausflüsse des Gerechtigkeitsgefühls angesehen werden, sondern, wie 
wir sahen, als solche altruistischer Motive! Jene unklare Gleichstellung 
von Gerechtigkeit und Billigkeit ist aber sehr verbreitet; auch in der 
ausländischen Literatur. Sogar ein mathematischer Kopf wie Wal ras 
schreibt unbedenklich die Behauptung nieder, dass die Einnahme
beschaffung des Staates einer Sache der „öquite*" oder Justice" und 
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und unvermerkt schleicht sich zuletzt unter dem Worte 
„gerecht" die Idee der Angemessenheit ein (z. B. justum 
pretium), womit der Geist allerdings auf die richtige Fährte 
gewiesen wird, nur dass sie auf ein anderes Gebiet führt: 
das der Oekonomie. 

Wer aber meinen würde, dass das Princip der Leistungs
fähigkeit die gewünschte ökonomische Erklärung der in 
Rede stehenden Bethätigung der Gerechtigkeit enthalte, 
stellt an die Wissenschaft der Oekonomie zu geringe An
sprüche. Das is t keine wissenschaftliche Erklärung, sondern 
b e d a r f erst einer solchen. Es ist genau dasselbe, als 
wenn man, nachdem man das Essen etwa durch die Pflicht 
der Selbsterhaltung begründet hätte, dann das Mass des
jenigen, was Jeder angemessener Weise isst, als durch den 
Appetit bestimmt erklären würde. Für praktische Zwecke 
mag das ausreichen, aber Niemand wird behaupten, dass 
dies eine physiologische Lösung der Frage sei. Ebenso 
wenig ist es eine nationalökonomische Lösung unserer Frage, 
die Steuer durch die Steuerfähigkeit sich bestimmen zu 
lassen. Wissenschaftlich ist erst der Appetit durch die 
Gesetze der Ernährung und des Stoffwechsels zu erklären 
und desgleichen die Steuerfähigkeit oder Leistungsfähigkeit 
durch ökonomische Gesetze. Durch welche, wurde eben in 
unserer Untersuchung zu ergründen versucht. Eine solche 
Erklärung muss an die Stelle der bloss beschreibenden 
oder umschreibenden Ausdrücke treten, wie „Last," „Opfer," 
„Steuerkraft," mit welchen man bisher operirte. *) 

Mit dem eben Bemerkten soll jedoch die Bedeut
samkeit keineswegs geleugnet sein, welche der noueren 

damit etwas ganz Anderes sei als die Thatsachen der politischen 
Oekonomie! („Eiern. d'Econ. pol. pure" S. 6.) 

*) Wohin die Ermangelung einer ökonomischen Grundlage für die 
Behandlung der ökonomischen Erscheinung fuhrt, zeigt drastisch 
Röscher, indem er in seinem jüngsten Werke eine „Naturlehre der 
Steuern", dann eine „Ethik" und endlich eine „Politik" der Steuern 
aneinander reiht. Das ist beiläufig so, als wenn Jemand eine Theo
logie, Jurisprudenz und Oekonomie der Elektricität schriebe. 
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deutschen Steuertheorie vermöge des Sinnes, in welchem 
sie die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit entwickelt, 
zukommt. Mit ihr erscheint ein entschiedener Fortschritt 
gegen die frühere Lehre vollzogen, indem die alteinge
wurzelte Meinung, die proportionale Einkommensteuer sei 
— ganz selbstverständlich — an sich die ökonomisch richtige 
Steuer, über den Haufen geworfen ward. Schon zu Zeiten 
Ad. Smith's stand diese Anschauung als ein ökonomisches 
Dogma in Geltung und wenn wir die Darstellung Smith's 
genau verfolgen, so finden wir, dass er der angeführten 
Meinung, die auf lange hinaus zu bestärken er durch seine 
Autorität so viel beitrug, mehr wie etwas in der allgemeinen 
Ueberzeugung bereits Feststehenden gedenkt. Eigentlich 
proclamirt auch er den Grundsatz: Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit. *) Aber er identificirt dieselbe — wie 
schon deutsche Cameralisten vor ihm — ohne weiters mit 
der proportionalen Besteuerung des Reineinkommens, ohne 
eine weitere Erläuterung zu geben, als den bekannten hin
kenden Vergleich mit der Bewirtschaftung eines Landgutes 
durch mehrere Miteigentümer, die im Verhältniss ihres 
Antheiles zu den Betriebskosten beitragen, und die un
wesentliche Nebenbemerkung von dem Bezüge des Ein
kommens „unter dem Schutze des Staatos", woraus man 
seine Anhängerschaft an die Tauschtheorie folgern wollte. **) 
Sein Gedankengang ist indess kein anderer als der: Alle 
sollen nach ihrerrespectiven L e i s t u n g s f ä h i g k e i t bei
tragen und diese bemesse sich genau nach Verhältniss des 
individuellen Reineinkommens; das sei bekanntlich die von 
den Steuergesetzgebungen aller Staaten angestrebte G le i ch-

*) In der ersten seiner bekannten Steuerregeln (Buch V, C. II., 
2. Theil): „The subjects of every State ought to contribute towards 
the support of the government.. in proportion to their respective 
abilities, that is in proportion to the reveuue" ... Und schon früher 
im selben Buche, C. I, Conclusion: „the general contribution of the 
vrhöle society; all the different members contributing in proportion to 
their respective abilities." 

**) Siehe dagegen oben §. 9, S. 49. 
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he i t der Besteuerung der Unterthanen. Sraith's Nachfolger 
formulirten diese Lehre sodann als die obersten (prak
tischen) Steuerprincipien mit den Grundsätzen 1) der All
gemeinheit, 2) der Gleichmässigkeit der Besteuerung und 
3) deren Beziehung auf das Reineinkommen als Steuer-
quelle und zugleich Steuermass. 

Eiue ökonomische Begründung eben dieser Steuer
principien wurde mit denjenigen Erklärungen des Wesens 
der Steuer versucht, welche den in Abschnitt II dargestellten 
staatswirthscbaftlichen Theorien correlat sind: der r e l a 
t iven Steuertheorie, welche in zwei Varianten der Aus
druck der Tausch-, resp. der Assecuranztheorie ist, sodann 
der O p f e r t h e o r i e , die der Consumtionstheorie entspricht, 
und der, den Ausfluss der Productivitäts- und Reproducti-
vitätstheorie bildenden Steuerdoctrin, welche wir mit einem 
Lieblingsausdrucko Stein's die o r g a n i s c h e nennen wollen, 
während die staatswirthschaftliche Productionstheorie die 
Causequenz ihrer allgemeinen Prämissen für das vorliegende 
Erscheinungsobject nicht zieht und zu den erwähnten ausser-
ökonomischen Kategorien ihre Zuflucht nimmt, mit welchen 
auch die Vertreter der a b s o l u t e n Steuertheorieoperiren 
müssen, die auf eine wirthschältliche Auffassung der col-
lectivi8tischen Lebensführung (der Staatsthätigkeit) über
haupt verzichten. Die relative Steuerdoctrin war ihrer Be
stimmung nach eine theoretische Formel für die propor
tionale Einkommensbesteuerung und konnte auch anders 
gar nicht verstanden werden. Die Opfertheorie wurde an
fänglich ebenfalls im nämlichen Sinne gedacht und auch 
die Productivitäts-, Reproductivitäts- und Productions-Theo-
retiker können, wenn sie die streng-logischen Folgerungen 
ihrer Lehre ausdenken, zu keinem andern Ergebnisse 
kommen. 

Dass alle diese Versuche einer wirthschaftlichen Er
klärung des Phänomens der Besteuerung fehlgeschlagen 
sind, ist schon mit dem Nachweise der Irrigkeit der all
gemeinen wirthschaftlichen Auffassung vom Staatsleben ge
geben, der jede derselben correspondirt. S p e c i e l l be-
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züglich der Unzulänglichkeit der relativen Theorie und 
der Opfertheorie als Grundlage zur Entwicklung der Prin-
cipien einer der Wirklichkeit adäquaten Besteuerung 
genügt zudem der Hinweis auf dasjenige, was gegen jene 
in der Fachliteratur bereits geltend gemacht worden und 
daher den Lesern dieses Werkes bekannt ist. Nur bezüglich 
der übrigen Steuertheorien, die in den letztgedachten staats-
wirthschaftlichen Theorien eingeschlossen sind, wird ein 
kurzer Beweis der eben ausgesprochenen Behauptung nicht 
überflüssig sein. 

Dieselbe gilt vor allem von der „organischen" Steuer
lehre S t o i n's. In Gemässheit seiner staatswirthschaft-
lichen Grundauffassung schreibt er der Steuer die Aufgabe 
zu, sich selbst in der Capitalbildung jedes Einzelnen wieder-
zuerzeugen.*) „Damit entsteht jener organische Kreislauf 
im innersten Leben des Staates, den das unmittelbare 
Gefühl der Völker immer empfunden, den aber erst jetzt 
die Wissenschaft zu formuliren gewusst hat: die Steuerkraft 
soll die Steuer, die Steuer die Verwaltung, die Verwaltung 
aber wieder die Steuerkraft erzeugen. Diesen Kreislauf 
nennen wir einen organischen, weil jedes seiner Momente 
das andere bedingt." „Daraus ergibt sich, dass jede Steuer 
staatswirthschaftlich die in ihrem innersten Wesen liegende 
Bestimmung hat, vermöge der Verwaltung als Element der 
Capitalbildung zu dem Einzelnen zurückzukehren, der sie 
gezahlt hat, dass sie in dem Grade richtiger ist, in welchem 
sie dies besser vermag" . . . „In Beziehung auf die strengen 
Begriffe des Güterlebens sagen wir demnach, dass jede 
Steuer eine reproductive sei und m i n d e s t e n s so vie l 
e r zeugen soll als sie se lbe r be t räg t . " „Nun ist der 
Inhalt alles wirtschaftlichen Lebens des Einzelnen das, 
was wir den Process der Capitalbildung nennen. Diesen 
Process hat die Volkswirtschaftslehre organisch zu ent
wickeln. Aller Antheil des Staates an jenem individuellen 
wirthschaftlichen Leben tritt mithin in diesen Process der 

*) „Finanzwissenschaft" 4. A., I, S. 399 ff. 
Sax, Staatawirthschaft. 34 
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Capitalbildung des Einzelnen hinein und zwar dadurch, 
dass die letztere auf allen Punkten durch die Leistungen 
des Staates in seiner Verwaltung selbst erzeugt wird. Die 
leistende Gemeinschaft ist daher auch rein wirthschaftlich 
berechtigt, diesen Antheil von den Einzelnon zurückzu
fordern und der wirthschaftliche Begriff der Steuer ist 
daher die Zuerkennung desjenigen Theiles der individuellen 
Capitalbildung, den der Staat als Bedingung und zugleich 
Ergebniss seiner gesammten Thätigkeit, seiner Verwaltung, 
von dem Einzelnen sich erstatten lässt." Theil der indivi
duellen Capitalbildung: i. e. des wiederkehrend gebildeten 
Capitales, denn der Process der Bildung kann nicht in 
materielle Theile zerlegt werden. Das besagt doch ganz 
deutlich: die Steuer ist in der Privatwirthschaft capital-
bildend, vermehrt die periodisch neuen Güterzuflüsse der
selben und in dem Ausmasse, in welchem sie das bewirkt, 
sind davon wieder Güter dem Staate zur weiteren Aus
übung seiner Verwaltungsthätigkeit zuzuführen. Heisst das 
etwas anderes, als: die Steuer stammt aus dem Einkommen 
der Singularwirthschaften und steht (oder soll stehen) im 
Verhaltniss zu demselben, nämlich zu Folge der bezüglichen 
Theorie im Verhaltniss zu demjenigen Theile desselben, 
welcher auf die staatliche Thätigkeit zurückzuführen ist ? 
Denn da die Steuer m i n d e s t e n s so viel erzeugen soll, 
als sie selber beträgt, so muss man doch annehmen, dass 
die vollständige Entnahme des ganzen durch die Staats
wirksamkeit entstandenen Einkommensplus nur ein Aus
nahmsfall, die Zurückforderung nur eines Theiles davon 
die Regel ist und dass letzteres gegenüber allen Staatsan
gehörigen doch wohl in gleichem Masse erfolge. Da haben 
wir die Beziehung der Steuer auf das Einzeleinkommen 
als (nächster) Steuerquelle und Steuermass wie in den 
anderen Theorien. Uebrigens spricht dies Stein selbst mit 
gleichen Worten aus, wenn er lehrt: die Stouer „ist der 
Ersatz für den Werth der Leistungen der Verwaltung und 
durch die Verwaltung erzeugt sie ihre eigene Q u e l l e , 
d a s E i n k o m m e n . Thut sie das, so wird zuletzt ihre 
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H ö b e nicht mehr allein durch ihr Verhältniss zu dem 
bereits vorhandenen, sondern ebenso wesentlich durch das 
V e r h ä l t n i s s zu dem künftigen E inkommen bestimmt." 
Also die Höhe der Steuer steht im Verhältniss zum Ein
kommen überhaupt, d. h. das Einkommen ist das Steuer-
mass. Den Grund dieser Verhältnissmässigkeit gibt freilich 
die gedachte Theorie unrichtig an, indem sie mit einer 
falschen Generalisirung von der gesammten Thätigkeit des 
Staates behauptet, was nur von einem Theile gilt: dass 
dieselbe vermöge ihrer Productivität das Individualein
kommen mindestens um so viel gemehrt habe. 

Die Bekenner der staatswirthschaftlichen Produc-
t i o n s t h e o r i e vermeiden es, wie gesagt, die vollständige 
Consequenz der mit ihrer Lehre gegebenen Prämissen 
bezüglich der Steuervertheilung zu ziehen. Thun wir dies 
an ihrer Statt, so kommen wir ebenfalls wieder zu der alten 
Lehre zurück. 

Die tze l (cf. §. 12) erblickt in den Steuern einen 
Theil des jährlich producirten disponiblen Capitals, zu 

dem Zwecke hervorgebracht, um mittelst der weiteren Um
wandlung durch die Gesammtwirthschaft in diejenigen 
Güter verwandelt zu werden, welche nur auf diesem Wege 
erlangt werden können." *) Da das Capital nur eine Be
zeichnung der Güter auf den mittleren Stufen ihrer Dar
stellung sei, der Durchgangsform zwischen der ersten An
eignung und der schliesslichen Consumtion, so produciren 
die einzelnen Glieder der Volkswirtschaft die gewünschten 
Güter durch alle vorbereitenden Stufen bis zu der Grenze, 
von welcher an sie nicht weiter im Stande sind, die fernere 
Umwandlung in das schliessliche Gut zu bewirken. Da 
überlassen sie dieselben (als Steuer) der Gesammtwirthschaft 
und erhalten dann von eben dieser das Endproduct fertig 
zurück. Die Steuern sind also die „Beiträge aus den dis
poniblen Güter vorräthen der Einzel wirtschaften" zu dem um-
Jaufenden Nationalcapitale, welches „in jeder Wirthscbafts-

*) 1. c. S. 163, die weiter cit. Sätze S. 87 u. 160 ff. 
34* 
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periode neu hervorgebracht und von den einzelnen Mit
gliedern zur Gesammtproduction geliefert werden muss, 
weil sein Werth in den Gütern, die sie von der Gesammt-
wirthschaft dagegen geliefert erhalten, während dieser Zeit 
auch giinzlich von ihnen consumirt wird. Für den ihm zur 
Last fallenden, v e r h ä l t n i s s m ä s s i g von ihm geforderten 
Beitrag zu diesem umlaufenden Capital der Gesammtwirth-
schaft muss daher jedes Mitglied Sorge tragen, ihn während 
des Jahres produciren, da es ausserdem keinen Anspruch 
auf die von der Gesammtwirthschaft producirten Güter 
haben könnte. Im Allgemeinen wird dies ein Jeder auch 
sehr wohl können, da diese Güter von grösstem Nutzen 
sind, also den Aufwand reichlich ersetzen.4 In die Aus
drucksweise des Finanzwesens übersetzt, ergäbe das als 
eine Hauptregel: „die regelmässigen gewöhnlichen Aus
gaben zum Betriebe und zur Instandhaltung des Staats
wesens und seiner einzelnen Anstalten müssen durch gle ich-
mass ige Beiträge all er Staatsbürger, d. h. Steuern, aufge
bracht werden." Verhältnissmässige, gleichmässige Beiträge : 
wornach bemessen? Das wird nicht ausgeführt, aber offenbar 
kann es nur die Verhältnissmässigkeit zu den „disponiblen 
Gütervorräthen der Einzelwirtschaften", aus denen sie 
ausgeschieden werden, sein und es ist um so sicherer, 
dass nichts anderes gemeint sein kann, als D i e t z e l das 
von Smith lediglich zum Vergleiche beDÜtzte Bild einer 
assoeiirten Wirtschaftsführung zur Wirklichkeit macht, 
demzufolge ihm das Nationalcapital „als die grossartigste 
Form der Verwirklichung des Associationsprincips, welches 
die Seele aller Volkswirthschaft bildet," erscheint. Steuern 
sind also aus den Ergebnissen der Wirthschaftsthätigkeit 
der Individuen geschöpfte, und zwar im Verhältniss zu 
denselben entnommene Beiträge von Gütern (die dann in 
der Staatswirthschaft weiter verarbeitet werden): darauf 
kommt auch diese absonderliche Theorie hinaus. So sehr 
sich ihr Autor gegen den Satz, dass die Steuern aus dem 
reinen Einkommen bestritten werdon, in missverständlicher 
Auffassung des Einkommensbegriffes von Smith wendet, er 
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kann doch zuletzt wider Willen eigentlich auch nichts 
Anderes lehren, die richtige Erfassung des Einkommens
begriffes vorausgesetzt. 

Dem gleichen Geschicke entgeht die Productions-
theorie Wagner 's (§ 13) nur durch äusserste Inconsequenz, 
Die Staatsthätigkeiten sind ihr zufolge (meist immaterielle) 
Güter, behufs deren Production eben Güter von Einzelwirth-
schaften beigestellt werden müssen. Die Staatsleistungen 
sind aber wieder productiv, woraus folgt, dass sich stets, 
ob nun die erzeugten Güter materielle oder immaterielle 
sind, als Residuum der Staatswirksamkeit ein Zuwachs in 
den Güterbeständen der Privatwirthschaften, sei es auch 
in entfernterer Mittelbarkoit des Effectes, zeigen muss. 
Nun sollte man doch meinen, dass auch bei dem vorlie
genden wie bei jedem Productionsvorgange ein Werthungs-
process sich abspinne, der in der Vergleichung der auf
gewendeten Güter und des Ergebnisses der Production 
seine Marken hätte? Indess diese Consequenz weist W. 
zum Theil zurück. Er macht davon Gebrauch hei den 
Gebühren, die in Gemässheit seiner Lehre eintreten bei 
Staatsthätigkeiten, welche ihre productive Wirkung durch 
einen wahrnehmbaren speciellen Vortheil im Bereiche ein
zelner Privatwirthschaften äussern. Wohlbemerkt: sowohl 
das Eintreten der Gebührenpflicht als das Mass derselbeu 
wird von diesem „Vortheile" abhängig gemacht. Bei der 
Steuer jedoch wird die Consequenz nur betreffs des Ge-
sammtttusmasses derselben gezogen, nicht auch bezüglich 
der Steuer des Einzelnen. Und warum dies? „Kann und 
muss man auch in ökonomischer und finanzieller Hinsicht 
verlangen, dass zwischen der Summe der Besteuerung 
des ganzen Volkes und der Summe der öffentlichen 
Leistungen eine möglichst richtige W e r t h c o r r e s p o n -
denz bestehe, so ist ein solches Postulat in Bezug auf 
die gesammte Besteuerung schlechterdings falsch und 
ohnehin u n d u r c h f ü h r b a r für das Verhältniss zwi
schen den öffentlichen Leistungen, an denen der Ein
zelne geniessend theilnimmt, und der Besteuerung des-
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selben." *) Warum wird, was im Vordersatze im Ganzen ver
langt wird, im Nachsatze bezüglich der den Einzelnen treffen
den Steuer sofort wieder abgewiesen? Die Motivirung dieser 
Abweisung ist in dem Zusammenhange des citirten Satzes 
mit dem ganzen Texte gegeben und liegt darin, dass (nach 
der herkömmlichen Meinung) eine solche Werthung seitens 
des Einzelnen in einem Anschlage der Staatsthätigkeit nach 
dem privatwirthschaftlichen Vortheile für ihn und somit in 
der Bemessung der Steuer nach letzterem bestehen müsse. 
Denn der Zurückweisung dieses Principes der „Leistung 
und Gegenleistung" als Massstab der Steuerverthcilung ist 
der betreffende Abschnitt gewidmet. Eben in diesem Sinne 
ist auch die Behauptung der „Undurchführbarkeit" in der 
citirten Stelle gemeint. Allein wenn die Entgeltung nach dem 
Vortheile nicht gehindert hat, die Gebühren ungeachtet 
der allgemeinen Charakteristik der Gemeinwirthschaft durch 
das Princip „genereller Entgeltlichkeit'' als eine spe-
cifisch staatswirthschaftliche Erscheinung zu declariren, 
warum soll auf einmal das Gleiche bei den Steuern im 
Einzelnen falsch sein, obschon es auch von diesen im 
Ganzen als Merkmal ausgesagt wird? Die Undurchführ
barkeit trifft nicht länger zu, wenn man nicht den momen
tanen Zustand des geniessenden Theilnehmens, sondern 
den productiven Effect ins Auge fasst, der ja von der 
gedachten Theorie betont wirdl Es ist gar nicht einzu
sehen, warum nicht auch zwischen der Steuer des Ein
zelnen und dem productiven Ergebnisse ihrer Verwendung, 
das sich zuletzt als Einzeleinkommen niederschlagen muss, 
eine Werthcorrespondenz bestehen sollte, wenn der Vorgang 
überhaupt, wie vorausgesetzt wird, eine Production ist. Nur 
durch Fallenlassen dieser Folge ist es W a g n e r möglich, 
auf die Leistungsfähigkeit als Steuerprincip zu recurriren, 
womit aber auch die Productionstheorio selbst fallen ge
lassen erscheint. "Wir wissen allerdings, dass jene Werth
correspondenz als Aequivalenz der hingegebenen (Sach-) 

*) „Finanzw.,u 8. Aufl. II. Thl., §. 420, S. 340. 
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Güter und der empfangenen (Leistungs-) Güter auch für 
das Ganze eine falsche Theorie ist, allein auf Basis der 
herrschenden Poctrin wäre die Consequenz auch im Ein
zelnen zu ziehen und das gäbe die Steuer aus und nach 
dem Einkommen. 

Sofern aber die Finanztheoretiker nicht zu einer der 
eben besprochenen wirthschaftlichen Erklärungen des Phä
nomens ihre Zuflucht nahmen, begründeten sie die Bezie
hung der Steuer auf das Reineinkommen als Steuerquelle 
und zugleich Steuermass durch folgenden Gedankengang. 
Sie gingen von der Vorstellung eines Volkseinkommens 
aus, das sich in zahlreichen Partikeln als Einzeleinkommefi 
unter die Mitglieder einer „Volkswirtschaft" vertheile, 
und nahmen jene Beziehung zu oberst für die Gesa mm t-
steuer und das Volkseinkommen als Steuerquelle durch 
Einschiebung der Klugheitsregel der Nachhaltigkeit der 
Besteuerung vor. Wenn der Staat mit Rücksicht auf seinen 
stets wiederkehrenden Bedarf ökonomisch handeln will, so 
darf er nur aus dem Volkseinkommen, nicht auch aus dem 
Volksvermögen, die Steuer nehmen. Dass das Nämliche 
dann ohne woiters von der e inze lnen Steuer gegenüber 
dem Einzeleinkommen gelte, wurde als selbstverständlich 
angesehen. "Weil das Volkseinkommen die ökonomische 
Steuerquelle, sei dies auch das Einzeleinkommen. Indess 
stiess man dabei sogleich auf ernste Schwierigkeiten, 
sowohl mit den abgeleiteten Einkommen, die doch als Be-
standtheile von ursprünglichem Einkommen bereits besteuert 
wurden, als auch — und da noch in weit ärgerem Masse 
— mit den Fällen, dass Theile des Volksvcimögens privat-
wirthschaftlich als Einzeleinkommen vertheilt werden, wie, 
wenn ein Unternehmer mit Verlust arbeitet und daher 
den Arbeitern in den Löhnen, den Capitalisten im Zinse 
Theile seines Vermögens, also auch des Volksvermögens, 
ausgezahlt hat, so dass, wenn man diese Arbeiter und 
Capitalisten besteuert, man dem obersten Principe zuwider 
aus dem Volksvormögen die Steuer nimmt. Folglich: ent
weder Freilassung der abgeleiteten Einkommen, dann 
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Widerspruch mit dem Grundsatze der Allgemeinheit der 
Besteuerung, oder Besteuerung derselben, dann Doppel
besteuerung der bezüglichen Einkommen und somit Wider
spruch mit dem Grundsatze der Gleichmässigkeit. Und gar 
bei den zweitgedachten Fällen: in welches Gedränge käme 
man da, wenn man die Consequenzen der Theorie in die 
Praxis hätte umsetzen wollen. Sonach erübrigte nichts, als 
zu erklären, die Praxis könne auf diese Schwierigkeiten 
keine Rücksicht nehmen, d. h. strenggenommen: die Theorie 
sei nicht durchführbar. Jede Theorie ist verfehlt, die das 
von sich selbst aussagen muss. 

Was nun aber dann das Steuermass betrifft, so nahm 
man gleichfalls das Volkseinkommen zur Richtschnur, indem 
man lehrte: Dieselbe Quote, welche die Gesammtsteuer 
vom Volkseinkommen entnehmen soll, beanspruche man 
^ n jedem Einzeleinkommen; dann werde Jeder als für 
seine Individualbedürfnisse verfügbares Güterquantum das 
(übrig) erhalten, was er erhalten hätte, wenn die Gesammt
steuer vom Volkseinkommmen vorweg wäre in Abzug ge
bracht worden. Und so kam man glücklich wieder zum 
Einzeleinkommen als Steuermass, obschon die zu Grunde ge
legte Vorstellung eines solchen Volkseinkommens, ein Fall der 
collectiven Behandlung einzelwirthschaftlicher Phänomene, 
doch offenbar mit der Wirklichkeit durchaus unvereinbar 
ist, und achtlos der anderen Einwände, welche gegen diese 
Folgerung geltend gemacht werden können.*) Also auch 
diese Doctrin erwies sich nicht als haltbar. 

*) Held, „Einkommensteuer", hat solche bekanntlich treffend aus
geführt: Es wäre die obige Conclusion von dem Volkseinkommen auf 
das Einzeleinkommen — wenn man auf den Gedanken eingeht — nur 
unter der Voraussetzung zulässig, dass das Volkseinkommen stets in 
gleicher Weise sich unter die Einzelnen vertheile, während doch mit 
Veränderung seiner absoluten Grösse auch eine Veränderung des Ver-
theilungsmassstabes eintrete, z. B. bei einer geringeren, Grösse Be
strebungen, einen grösseren relativen Antheil zur Verhinderung einer 
Verminderung seiner absoluten Ziffer zu erlangen, also Verschiebungen 
der Antheile an dem Ergebnisse der Production, anter den Volks
angehörigen hervorgerufen werden. Ferner wäre mit jener Bemessung 
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Angesichts des Scheiterns aller Versuche, eine voll
ständig concludente, befriedigende ökonomische Steuer
theorie zu begründen, war es erklärlich, dass man schliess
lich wieder zu der Gerechtigkeit als Steuervertbeilungs-
princip griff und durch den Grundsatz der Bemessung 
nach der Leistungsfähigkeit, von Einzelnen combinirt mit 
der Opfertheorie, zu principiellen Forderungen in Betreff 
der Steuervertheilung gelangte, die der Wirklichkeit, dem 
„allgemeinen Gefühle", entsprechen und nichts weiter zu 
wünschen übrig liessen als — eine zureichende theoretische 
Erklärung. Mit unserer Theorie ist diese gefunden. 

Die praktische Ausgestaltung der gedachten obersten 
Principien lässt sich der Hauptsache nach in folgende 
Punkte zusammenfassen, in denen jene „offenbar" ihren 
Ausdruck finden und die nunmehr an Stelle der vorge
dachten alten Besteuerungsgrundsätze getreten sind: Pro
gressive Besteuerung des wirklichen Einkommens mit Frei
lassung des (culturellen) Existenzminimums, doch hiebei 
Anpassung der Steuer des Einzelnen an die Verschieden
heiten der individuellen Bedürfnissstände und allgemein 
höhere Besteuerung des fundirten Einkommens als des 
unfundirten. Das verlangt die derzeit herrschend gewordene 
Steuerlehre. Warum sie es mit Recht verlangt, haben die 
beiden vorstehenden Paragraphen gezeigt; der Werthungs-
vorgang in der Steuer erklärt dies. 

Nicht das Gleiche kann bezüglich der absoluten Höhe 
der Steuer gesagt werden. In dem Punkte lässt die herr
schende Doctrin, gleich den früheren Steuertheorien, eine 
Lücke offen. Die letzteren sagten zwar etwas über die 
Höhe der Steuer des E i n z e l n e n aus, aber nur über 
ihre Maximal höhe, nicht auch über die ökonomisch 
richtige concreto Höhe, während über d i e se die n e u e r e 
Lehre allerdings eine Ansicht gewonnen hat, jedoch nur 
in Betreff der Gesammtsteuer, deren Höhe sie durch 

der Einzelsteuer nach der Quote, welche die Gesammtsteuer vom 
Volkseinkommen darstellt, nur der einfachste Besteuerungsmodus, aber 
keineswegs der einzig mögliche oder richtige nachgewiesen. 
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Berücksichtigung der Effecte ihrer Vertheilung beurtheilt. 
Die logische Consequenz der älteren Steuerlehren, ein
schliesslich jener Stein's, in Betreff der wirthschaftlich 
richtigen Steuerhöhe ist lediglich: die Steuer, welche der 
Einzelne zahlt, darf sein Einkommen nicht erschöpfen, 
geschweige denn über dasselbe hinaus sein Vermögen an
tasten. Auch die auf die Reproductivität basirte „richtige 
staatswirthschaftliche Höhe" der Steuer nach der Stein'-
schen Theorie bezeichnet nur die Maximalgrenze; denn die 
These: „Darnach sagen wir, dass die richtige staatswirth
schaftliche Höhe derselben durch die Productivität der 
Verwendung derselben in der Verwaltung gemessen und 
bedingt wird", besagt, wenn man den Gedankengang im 
Zusammenhange mit der oben citirten Stelle logisch zu 
Ende führt, nicht mehr, als dass die Steuer h ö c h s t e n s 
so viel dem Einzelnen nehmen dürfe, als um was sie seine 
„Capitalbildung" gefördert hat. Das Unzureichende dieser 
Massbestimmung liegt auf der Hand. 

Demgegenüber sucht Wagner das richtige Verhalt-
niss des Gesammt-Finanzbedarfes zum Volkseinkommen 
nach ökonomischen Anhaltspunkten zu bestimmen, was 
wohl nur auf die Steuern bezogen werden sollte, da die 
übrigen Staatseinnahmen, der „Privaterwerb", die Taxpreise 
und Gebühren, sich niemals nach einem Gesammtverhält-
nisse zum Volkseinkommen bestimmen, sondern in der 
Hinsicht jeweils gegebene Grössen sind. Damit wäre eine 
Aussage über die ökonomisch richtige Höhe der Gesammt-
steuer gewonnen. Ueber die Höhe der Einzelsteuer ist 
direct gar nichts gesagt, nur indirect gelangt diese Theorie 
dazu, indem sie den Gedanken einschliesst: die richtige 
Höhe der Steuer jedes Individuums ergibt sich durch 
richtige Vertheilung einer nicht zu hohen Gesammtsteuer-
summe. Für die angemessene Höhe der Gesammtsteuer 
aber gibt sie — abgesehen von dem theoretisch völlig ver
fehlten Dictum der „Werthcorrespondenz" zwischen den 
Steuern und den Staatsleistungen —entsprechend ihrem Cha
rakter als Kunstlehre praktische Anhaltspunkte: die Beob-
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achtung der Wirkung der Besteuerung auf die Individual-
lebensführung der Volksangehörigen. Allein auch da vermag 
sie nur ziemlich Unbestimmtes und gleichfalls nur eine 
Marke für die äusserste Ausdehnung an die Hand zu 
geben: dieselbe dürfe nicht so weit gehen, dass die in der 
Deckung des Finanzbedarfes gebrachten Opfer ein drücken
des Mass erreichen, d. h., den üblichen Normalconsum der 
Bevölkerung beschränken, die übliche Ersparung vollends 
stark vermindern.*) Eine theoretische Formel, welche den 
inneren Zusammenhang ahnen lässt, aber auch mit dem 
äussersten Masse von Unbestimmtheit des Ausdruckes, fügt 
W. bei, indem er sagt, es werde durch ein auf die Dauer 
nicht überschreitbares Verhältniss der Ausgaben zum Volks
einkommen ,.die Regel bestätiget, dass zwischen den Ver
wendungen des Einzelnen für seine verschiedenen Bedürf
nissbefriedigungen eine gewisse Harmonie bestehen muss" ! 
S ch aef f 1 e**) proclamirte als oberstesPrincip: „volkswirt
schaftlich verhältnissmässige Deckung des Staatsbedarfes 
gegenüber einer nicht minder verhältnissmässigen Deckung 
aller nichtstaatlichen Bedarfe", entwickelt jedoch den in 
diesem Satze gelegenen theoretischen Keim nicht hinsicht
lich des eben in Rede stehenden Fragepunktes, sondern 
in Hinsicht auf die richtige Auftheihing des wie eine That-
sache hingenommenen Gesammtsteuer-Soll über die be
theiligten Privatwirtschaften. 

Das theoretische Problem, welches hiemit zwar schon 
gestreift, aber im Grunde noch offen geblieben war, löst 
unsere Theorie im unmittelbar vorhergehenden Paragraphen 
definitiv, indem sie in dem vorliegenden Collectivwerthungs-
vorgange die wechselseitige ökonomische Festsetzung der 
Gesamratsteuerhöhe und der Höhe der den Einzelnen 
treffenden Steuer nachweist. Auf den ersten Anblick steht 
diese complicirte theoretische Erklärung vielleicht in grellem 
Contraste zu dem, scheinbar jeder Theorie spottenden 

•) „Finanzw." 3. A. I, §. 35. 
**) „Steuerpolitik", S. 17. 
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Realismus, mit welchem ein grosser Staatsmann von der 
Steuer gesagt hat, er nehme das Geld dort, wo er es 
findet — d. h. wohl auch: s o v i e l , als er beim Einzelnen 
findet. Aber er findet es ökonomisch in Wahrheit nur, inso
weit es nach dem Individualwerthstande Jedem für Col-
lectivzwecke verfügbar ist. Er kann, antiökonomisch han
delnd, durch die Finanzgewalt ein Mehr den Privatwirt
schaften entnehmen, aber die elementare Gewalt des 
•ökonomischen Grundverhältnisses setzt sich auch da schliess
lich durch, natürlich in anderen Zeiträumen, als nach 
welchen wir in der Individuallebensführung rechnen. Die 
Geschichte ist nicht arm an Thatsachen, welche dies in 
eclatanter Weise bestätigen. Mag auch eine despotische 
Regierungsweise den Unterthanen rücksichtslos Güter er
pressen — man denke z. B. an das Besteuerungssystem 
der persischen Grosskönige: nicht nur die Reaction der 
in ihrer Individuallebensfdhrung Verkürzten setzt sich im 
Einzelnen mit List und Gewalt durch, sondern auch der 
"Verfall des Ganzen ist die unfehlbare Folge, wenn jene 
Verkürzung soweit ging, das Gleichmass der beiden Lebens
gebiete derart zu stören, dass die Entfaltung der Einzel
existenzen unterbunden wurde. 

§. 84. Steuerarten und Steuersystem. Die Aufgabe der Be
steuerung ist es, theoretisch ausgedrückt: zur Befriedigung 
von Collectivbedürfnissen aus den Privatwirthschaften nach 
deren Besitz- und Bedürfnissstande, also nach deren Werth-
stande, Güter zu entnehmen, die ihnen in Gemässheit dessen 
für jene Zwecke verfügbar sind, oder praktisch ausgedrückt : 
die Verbandsraitglieder entsprechend ihrer Leistungsfähig
keit, nach dem individuellen und dem Gesammt-Masse der
selben, zur Deckung der Kosten der Verbandsthätigkeit 
heranzuziehen. Die Güterübergänge zwischen den Privat
wirthschaften und der Staatswirthschaft, in welche sich 
die Zuwendung von Gütern an die Befriedigung von Col
lectivbedürfnissen kleidet, sind demnach nothwendiger Weise 
ausserordentlich mannigfach. Die individuellen Besitzstände 
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und Bedürfnissstände weisen die grössten Verschieden
heiten qualitativ und quantitativ unter einander auf und 
variiren in erheblichem Grade im Verlaufe der Zeit. Dem 
fortlaufend Rechnung zu tragen, erfordert eine Kette 
von ineinandergreifenden Massnahmen, dahin gerichtet, an
knüpfend an die im privatwirthschaftlichen Erwerbsleben 
ununterbrochen vor sich gehende Neubildung der Güter, 
jeweils das Quantum derselben zu bestimmen und that-
sächlich zu erfassen, das im Bereiche jeder der im Verbände 
eingeschlossenen Privatwirthschschaften für die Collectiv-
lebenszwecke nach dem Wertgesetze concret verfügbar 
ist. Es bedarf also höchst verschiedener Modalitäten der 
bezüglichen Güterentnahmen, die sich im Einzelnen der 
Vielgestaltigkeit und dem Wechsel der individuellen Lebens
verhältnisse, speciell auch den Terminen der Gewinnung 
der Individualeinkommen, anpassen, aber auch unter ein
ander in einem wohlberechneten Zusammenhange stehen. 
Die Steuer ist nur denkbar als ein Complex von Steuer-
Ar ten , die als Gliedereines S t e u e r s y s t e m s coneipirt 
sind und weiterhin in Rücksicht auf die Möglichkeit ver
schiedengestalteter Durchführung wieder diverse Steuer
formen ergeben. 

Zu dieser Erkenntniss gelangen wir direct durch 
unsere Theorie, die uns die Besteuerung logischer Weise 
nicht als eine einfache, sondern als eine höchst complicirte 
staatswirthschaftliche Bethätigung erscheinen lässt, und 
darum wurde soeben mit gutem Bedacht gesagt, dass die 
Besteuerung invorhinein gar nicht anders denn als wohl-
combinirtes System von Steuerarten d e n k b a r ist. Die so* 
beschaffene Praxis der Besteuerung ist nicht etwas der 
Theorie Widersprechendes, etwas Irrationelles, etwa der 
mangelhaften Einsicht früherer Zeiten Entstammendes,, 
sondern die Theorie war falsch, welche etwas Anderes for
derte. Die Idee einer einzigen Steuer ist der Wirklichkeit 
inadäquat. Das physiokratische impöt unique sogut wie die 
allgemeine Einkommensteuer (in diesem Sinne) waren Postu-
late, die auf irriger theoretischer Basis ruhten, und die 
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Anschauung, als wäre insbesondere die letztere ein Ideal 
der Besteuerung, dem man sich durch allmählichen Ueber-
gang aus der gegenwärtigen Vielheit von Steuern nähern 
müsse, ist durchaus haltlos. Die Aufgabe liegt im Gegen-
theile in der fortschreitenden Ausbildung und Durchbildung 
des Steuersystems, und der Entwicklungsgang der Privat-
wirthschaft, welcher eine zunehmende Differenzirung der 
Singularwirthschaften mit gesteigerter Complication und 
Wandelbarkeit der individuellen Lebensumstände zur An
schauung bringt, involvirt eo ipso die Richtung, welche 
die Besteuerung thatsächlich eingeschlagen hat. 

Die Erfassung der so begründeten Sachlage bewahrt 
— nebenbei bemerkt — vor einem Verstösse, der nicht 
selten begangen wird. Jede Steuerart, also jede einzelne 
Steuer, hat ein Glied des Steuersystems zu bilden und wird 
mithin nach einer bestimmten Rolle, welche sie in dem
selben zu spielen geeignet ist, angelegt. Keine Steuer ist 
an und für sich in's Auge zu fassen, sondern stets nur in 
der Beziehung auf das Ganze des Steuersystems. Lediglich 
das Steuersystem, nicht auch die einzelne Steuer, erfüllt 
die obbemerkte Aufgabe, da nur durch die mannigfaltigen 
Combinationen, welche die diversen Steuern in ihrem Zu
sammentreffen ergeben, die verschiedenen Privatwirthschaften 
zu dem bezeichneten Zwecke richtig zu erfassen sind. Die 
Frage, ob und inwiefern die gestellte Aufgabe thatsächlich 
gelöst sei, hat daher nur für jedes concrete Steuersystem 
als Ganzes Sinn, nicht auch für die einzelne Steuerart. 
Ganz falsch ist es folglich, eine Steuer für sich im Hin
blicke auf die gedachten Momente der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit zu beurtheilen. Es kann eine Steuer 
vollständig entsprechend sein, wenn sie auch für sich ge
nommen jenen Gesichtspunkten nicht entspricht oder wider
spricht. Jede ist eben nur in ihrer Qualität ajs Glied des 
Steuersystems zu beurtheilen. Nicht jede braudht also pro
gressiv zu sein; wenn eine Steuer als umgekehrt progressiv 
erkannt wird, so ist das noch keineswegs ein Einwand 
gegen dieselbe, ebensowenig, wie etwa der Umstand, dass 
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sie „auf persönliche Verhältnisse des Steuerträgers keine 
Rücksicht nimmt" etc. Vielmehr können das gerade Eigen
schaften sein, kraft deren sie im Steuersystem ihren Platz 
ausfüllt oder die durch andere Steuern im Rahmen des 
letzteren in ihrer Wirkung paralysirt werden. Gar manche 
müssigen Controversen der früheren Steuerlehre sind darauf 
zurückzuführen, dass man an die einzelne Steuer für sich 
das Richtmass der allgemeinen Steuerprincipion legte. 

Die verschiedenen Steuerarten aber derart zu com-
biniren, dass sie durch ihren Gesammteffect im Systeme 
die bezeichnete Aufgabe erfüllen, das ist wirklich die „Kunst 
der Besteuerung", und die Finanzwissenschaft ist in diesem 
ihrem Theile im doppelten Sinne des Wortes wahrhaftig 
eine Kunstlehre. Sie entwickelt die zahlreichen praktischen 
Behelfe, mittels deren es gelingt, das gestellte Problem 
unter Ueberwindung der vielfachen Schwierigkeiten der 
Durchführung mit erreichbarer Annäherung an die Voll
kommenheit zu lösen. Die Wissenschaft des Faches hat 
gerade in der Hinsicht neuestens die ausgezeichnetsten 
Leistungen aufzuweisen und es sind die Resultate im Allge
meinen hier schon so sicher feststehend, dass unsere Theorie 
da — im Gegensatze zu den früher im vorliegenden Capitel 
behandelten Materien — wesentlich nur Anerkanntes auf
zuhellen und dafür die definitive theoretische Basis zu 
schaffen hatte. Immerhin aber fällt von derselben auf 
das Detail in manchem Punkte neues Licht. Nur mit raschem 
Blicke dies zu streifen, kann hier beabsichtigt sein, da das 
Eingehen in die Kunstlehre der Besteuerung nicht innerhalb 
unserer Aufgabe liegt. 

Die Finanzlehre hat sich bemüht, die verschiedenen 
Steuerarten, welche die Praxis in Anwendung bringt, auf 
einen durchgreifenden Unterschied des Verfahrens zurück
zuführen und somit das Steuersystem auf eine Gliederung 
aller Steuerarten in zwei Gruppen zu basiren, die sich 
wieder in eine Anzahl Unterarten spalten. Es ist dies die 
alte, aller Welt geläufige Eintheilung in d i r e c t e und 
i n d i r e c t e Steuern, in welche sich die weitaus überwie-
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gende Mehrzahl der Steuerarten einordnen lässt, während 
einzelne mit Merkmalen beider Gruppen sich als Uebergangs-
gebilde darstellen. Nach vielerlei Irrgängen (zu welchen 
insbesondere die Confundirung mit dem secundären Um
stände der directen oder indirecten Einhebung gehörte) 
ist die Finanzwissenschaft im gegenwärtigen Zeitpunkte bis 
unmittelbar zur abschliessenden Erkenntniss des Wesens 
und des Verhältnisses der beiden Gruppen gelangt. Vom 
Standpunkte unserer Theorie ergibt sich hierüber Fol
gendes. 

Dem collectivistischen Verbände stehen zweierlei Ver-
fahrungsweisen zur Entnahme von Gütern aus den Privat
wirtschaften (behufs des in Rede befindlichen Zweckes) 
zu Gebote. Entweder er entnimmt von Zeit zu Zeit, perio
disch, mit Rücksicht auf die concreto Gesammtgestaltung 
der Güterverfügbarkeit für Collectivzwecke gegenüber den 
Individualbedürfnissen in jeder einzelnen Privatwirtschaft 
während des betreffenden Zeitraumes ein Güterquantum 
oder er ergreift bei einzelnen mit der Befriedigung von 
Individualbedürfnissen in (näherem oder entfernterem) Zu
sammenhange stehenden privatwirthschaftlichen Acten die
jenigen Güter, welche er im gegebenen Augenblicke für 
Collectivzwecke von den bezüglichen Privatwirthschaften 
in Genmssheit ihres Werthstandes beanspruchen zu können 
meint. Vom Standpunkte der früheren Einkommensteuer
theorie ist der Name directe und indirecte Steuer in dem 
Sinne gebildet, dass im ersteren Falle ein* unmittelbares 
Herantreten an das Einkommen als die „Steuerquello" 
und Bemessung der Steuer nach derselben stattfinde, in 
letzterem dagegen das Einkommen, das man sich als Steuer
quelle immer als eine für eine gewisse Zeitperiode gegebene 
Gesammtsumme vorstellte, nur mittelbar und zwar nach 
Massgabe der Verhaltnissmässigkeit, die zwischen, demselben 
und dem einzelnen Wirthschaftsacte obwalte, erfasst werde. 
Daher direct und indirect „ b e m e s s e n e " Steuer. Im 
Sinne unserer Theorie ist diese Bezeichnung nicht aufrecht-
zubalten, die Beibehaltung derselben als terminus techuicus 
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empfiehlt sich jedoch durch das Alter und die Gemein
bräu chlichkeit derselben sowie im Hinblick auf den Unistand, 
dass die directen Steuern in der Regel auch direct erhoben, 
die indirecten grossentheils indirect erhoben werden. 

Bei beiden Steuergruppen findet stets eine gewisse 
D u r c h s c h n i t t s b e h a n d l u n g der Verbandsmitglieder 
statt, da eine vollständige Individualißining praktisch un
durchführbar ist, eine blosse Annäherung an solche aber 
auch vollkommen genügt. Die Anwendung des Durchschnittes 
ist bei denjenigen Wirthschaftssubjecten, deren Bedürf-
niss- und Besitzstände an sich sehr gering sind, von selbst 
gegeben, da die Differenzen derselben so klein sind, dass 
sie in der Werthung keinen Ausdruck mehr finden; ferner 
bei Wirthschaftssubjecten, bei welchen zwar schon höhere 
Besitzstände vorfindlieh sind, dieselben aber nicht zwischen 
weiten Ober- und Untergrenzen sich bewegen, also eine 
mittlere Grösse als Classenmerkmal zum Vorschein kommt. 
Endlich wird der Wechsel der individuellen Wirthschafts-
und Lebensverhältnisse hier bedeutsam, indem er für Incon-
gruenzen der wirklichen gegenüber der durch den Werth-
stand angezeigten Steuer im Zeitverlaufe die automatische 
Ausgleichung mit sich bringt und die Privatwirthschaft 
bezüglich solcher Incongruenzen geringeren Masses darauf 
ohne Schädigung verwiesen bleiben kann. Insoweit ist die 
Durchschnittsbehandlung ökonomisch möglich und bis zu 
einem gewissen Punkte von Beschwernissen und Kosten 
der Individualisirung dergestalt geboten. 

Der Grad der Durchschnittsbehandlung ist ein ver
schiedener bei den diversen Steuerarten und der Fort
schritt der Besteuerungspraxis besteht in der Anwendung 
immer zutreffenderer Mittelgrössen, d. i. immer engerer 
Grenzen der Durchschnittsziehung. 

Bei den directen Steuern betrifft dieselbe selbstver
ständlich die Bedürfnissstände und Besitzstände je einer 
Anzahl von Wirthschaftssubjecten während der Steuer
periode, bei den indirecten wird der Durchschnitt in der 
Weise gehandhabt, dass der Steuersatz, welcher auf den 

Sax, 8t»aUwirth«chaft. 35 
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einzelnen privatwirthschaftlichen Act angesetzt wird, dem 
durchschnittlichen Werthstande der Wirthschaftssubjecte ent
spricht, welche hinsichtlich der bezüglichen Acte in Betracht 
kommen. Die Unterarten beider Steuergruppen zeigen dann 
verschiedene Abstufungen der Durchschnittlichkeit, resp. 
der Annäherung an die Individualisirung. Von den directen 
Steuern steht zu unterst die Kopfsteuer, welche die Besitz-
und Bedürfnissstände aller Steuersubjecte gleichsetzt; die 
Classensteuer ordnet die Steuersubjecte in der Hinsicht 
in einige wenige weite Gassen ein. An diese reihen 
sich die Objectsteuern, welche, unter völligem Absehen 
von den Verschiedenheiten der Bedürfnissstände, die Steuer 
proportional nach dem Besitzesstande bemessen, den letzteren 
selbst aber nicht genau, sondern nach gewissen Durch
schnittsannahmen bestimmen, wie bei den (nominellen) Ver
mögenssteuern und den Ertragssteuern. Endlich die Ein
kommensteuern, die bereits eine genaue Erhebung des 
individuellen Besitzstandes erstreben und selbst eine gewisse 
Berücksichtigung der Verschiedenheiten der Bedürfniss
stände gestatten, freilich nur in der Weise, dass gegen
über dem allgemeinen Durchschnitte einzelne bedeutendere 
Abweichungen innerhalb bestimmter Grenzen (also auch 
wieder durchschnittlich) in einer Modifikation des Steuer
satzes Ausdruck finden. Die Stufenfolge geht in diesen 
Punkten von den partiellen Einkommensteuern zu der all
gemeinen Einkommensteuer. 

Bei den indirecten Steuern geht die Stufenleiter von 
allgemeinster Durchschnittsbehandlung bis zu nahezu voll
ständiger Individualisirung parallel den Verschiedenheiten 
der betreffenden Acte als Momente des individuellen Wirth-
schaftslebens, speciell bei den Consumtionssteuern parallel 
der Abstufung der Verbrauche von allgemeinster Noth-
wendigkeit bis zu speciellstem Luxus. Die Steuer auf den 
Ankauf nothwendiger Nahrungsmittel, Salz uud Brod, be
deutet etwas Aehnliches wie die Kopfsteuer unter den directen 
Steuern, die Steuern auf gewohnheitsmässige Verbrauche 
verbreiteter Genussmittel und von Consumgegenständen, in 
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welchen die Eigenschaften von Nahrungs- und Genussmittel 
vereint sind, ergeben eine Steuerabstufung nach weiten 
Classen der Besitzesstände — bis zu einem gewissen Aus
masse des Besitzes - , wobei jedoch innerhalb jeder solchen 
Classe dem Steuerträger die Anpassung an die individuelle 
Gestaltung des Bedürfnissstandes anheimgegeben ist, und 
die Besteuerung der Objecte des eigentlichen Luxusconsums, 
bei welcher natürlich der durchschnittliche Werthstand 
von Wirthschaftssubjecten mit den höheren Besitzesständen 
zu Grunde gelegt ist, gestattet die weitestgehende Indi-
vidualisirung durch freie EntSchliessung der Steuerträger. 
(Bei einzelnen indirecten Steuern, wie z. B. der Wohnungs
steuer, ist nicht zu übersehen, dass sie ein Mittelding zwi
schen beiden Gruppen darstellen*). 

*) Schael'fle, welcher in seiner „Steuerpolitik" unserer Theorie 
am nächsten kommt und auch in praktischer Hinsicht über das Ver-
hältniss der beiden grossen Steuergruppen und die einzelnen Steuer
arten die werthvollsten Darlegungen gibt, irrt in der Richtung, dass er 
den directen Steuern die Möglichkeit einer Berücksichtigung der indivi
duellen Bedürfnissstände durchaus abspricht, den indirecten Steuern 
hingegen wieder ausschliesslich die Aufgabe individualisirender Selbst
besteuerung zuschreibt. In der Ausdruckswei90 der herrschenden Lehre 
sagt er (S. 59): „Der Staat kann (bei der directen EinSteuerung) alle 
Steuerquellen nur nach ihrem Werthe (d. h. dem Verkehrswerthe des 
Einkommens oder Vermögens) ermitteln und im Verhältniss einer 
mittleren Leistungsfähigkeit treffen. Der Werth des Vermögens 
und Einkommens ist aber noch lange nicht das Mass der concreteu 
wirklichen, individuellen, jeweiligen Leistungsfähigkeit, da zwei gleich 
grosse Einkommen oder Vermögen bei ungleich grossem und ungleich 
dringendem und wechselndem Bedarf nicht dieselbe Leistungsfähigkeit 
für den Staat besitzen. Die wirkliche, individuelle, concrete Leistungs
fähigkeit kann aber der Staat direct gar nicht erfassen." Das gilt 
nicht für alle directen Steuern. Bei der allgemeinen Einkommensteuer 
kann den Differenzen des „Bedarfes" der Steuerträger in gewissem 
Masse Rechnung getragen werden, durch Abzug der Schulden, Stcuer-
ermässigurg bei grösserer Familie, andauernder Krankheit etc.. so dass 
da nicht mehr die mittlero Leistungsfähigkeit im Sinne des ersten der 
citirten Sätze ins Auge gefasst wird. Freilich die genaue Ermittlung 
jeder einzelnen individuellen „Steuerkraft" ist nicht möglich; 
aber das ist auch nicht der Gegensatz einer „mittleren" Leistung«-

35* 
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Die beiden Steuergruppen und die in ihnen begriffenen 
Unterarten von Steuern, resp. die verschiedenen Formen 
der Durchführung, welche für letztere praktisch möglich 
sind, weisen weiterhin im Einzelnen diverse Eigentümlich
keiten in Betreff der Art und Weise, des Umfanges und 
des Masses ihrer Wirkung auf, die ex professo zu erörtern 
eine specielle Aufgabe der Finanzwissenschaft als Kunst-
lehre ist. Mit Rücksicht auf dieselben erfolgt die Zusammen
fassung der verschiedenen Steuern zum Steuersysteme, in 
welchem Steuern der beiden Gruppen sich theils surrogiren, 
theils ergänzen, in ihrer gliedlichen Zugehörigkeit zum 
Ganzen sich entweder ausschliessen oder gegenseitig be
dingen, während einzelne den speciellen Effect der Nach
holung von früher angezeigten, doch thatsächlich nicht 

fähigkeit im obigen Sinne, nämlich einer Leistungsfähigkeit, die bloss 
mit Hinblick auf den Besitzstand construirt wird. Bezüglich der indi-
recten Steuern gelangt Schaeffle zu der Behauptung, dass eben sie 
die Bemessung der Steuer nach der „wirklichen, individuellen, concreten 
Leistungsfähigkeit" zur Durchführung bringen, indem sie dies dem 
Steuersubjccte selbst anheimgeben, nur durch ein willkürliches Postulat. 
Er erklärt nämlich diejenigen indirecten Steuern, welche alle Steuer
träger in gleichem oder annähernd gleichem Masse treffen, insbeson
dere solche auf „schlechthin unverzichtbare Bedarfe" einfach für ver
fehlt, für „schlechtere Surrogate schlechter directer Kopfsteuern", 
worin ja die Einräumung liegt, dass sie eben die Durchschnittsbehand
lung im grössten Massstabe darstellen. Allein das ist eine blosse Be
hauptung, welcher eine gegentheilige andere gegenübersteht. Es ist 
die Einhebung eines Steuerbetrages, welcher dem Werthstande der 
überwiegend grossen Mehrheit der Bevölkerung, d. i. der Unbemit
telten, entspricht, als Glied deB Steuersystems vollkommen rationell. 
Dieser, an sich schon sehr niedrige Betrag, muss mit Rücksicht auf 
die gänzliche Vernachlässigung der individuellen Bedürfnissstände und 
auf das „Existenzminimum" noch niedriger gegriffen werden. Die Folge 
ist, dass die Erhebung mittels directer Steuer unökonomiach, ja 
geradezu undurchführbar wird und daher gerade für diesen Zweck die 
indirecte Steuer nicht nur nicht verwerflich, sondern nnabweisliclx 
erscheint. Die Charakteristik der indirecten Steuer hinsichtlich der 
Durchschnittsbehandlung oder Individualisirung der Steuerträger ist 
also nur in jener Weise richtig, wie sie oben im Text mit wenig 
Worten bezeichnet ist. 
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vollzogenen Steuereingängen bewirken, die beiden Gruppen 
aber und in jeder Gruppe wieder eine Anzahl von zuge
hörigen Steuerarten als unbedingt nothwendige Glieder der 
Combination auftreten; eine höchst sinnreiche Construction, 
die auf eingehendster Kenntniss und Verfolgung der mate
riellen Lebensverhältnisse beruht und an welcher auch die 
Erfahrung und die Findigkeit von Jahrhunderten, im Kampfe 
mit vielen und schweren Irrthümern, gearbeitet haben. Die 
Mühe der praktischen Geistesarbeit nahm aber eben alle 
Kräfte dermassen in Anspruch, dass man über das generelle 
Wesen der Erscheinung bislang im Dunkeln blieb.*) 

*) Unter den Controversen, welche die Folge des Mangels zurei
chender theoretischer Einsicht waren, ist namentlich der Streit über 
die directe oder indirecte Besteuerung zu erwähnen; Mcinungsdifte-
renzen zwischen Finanzlchrern und theoretisirenden Praktikern, welche 
die Besteuerung auf eine der beiden Gruppen — wenn schon nicht 
ausschliesslich, so doch wesentlich und weit überwiegend — basiren 
wollten. Die Argumentation litt stets hauptsächlich an dem obhe-
merkten Fehler, je von der einzelnen Steuer die Eigenschaften zu 
beanspruchen, welche nur dem Steuersysteme mit der combinirten 
Wirkung aller seiner Glieder zukommen. Alle dergleichen Unzuläng
lichkeiten der praktischen Steuerdoctrin werden nun auf Grund der 
vorgetragenen Theorie wohl definitiv überwunden sein. Ein anderer 
hieher gehöriger Punkt ist das früher häufig gehörte Schlagwort von 
„Vermeidung der Doppelbesteuerung". Das gerade Gegentheil 
dessen, was das Wort besagt, ist richtig. Ehen durch beabsichtigtes 
Zusammentreffen zweier oder mehrerer Steuerarten auf dem Haupte 
bestimmter Wirthschaftssubjecte wird erst das entsprechende Ausmass 
der Gtiterentnahme für Collectivzwecke herbeigeführt, und gerade die 
Vielfachheit der Steuercombination führt die bezielte Abstufung der
selben herbei. War nun auch jene angeblich wichtige Maxime nur 
je für Steuern einer der beiden Gruppen, insbesondere für die directen 
Steuern, verstanden, so war sie doch auch so irrig, sofern nicht ein 
anderer Sinn damit verbunden wurde. Kaum Jemand wird von einer 
einzigen indirecten Steuer betroffen, aber allerdings ist es eine Frage 
der praktischen Finanz, ob man nicht bei gewissen Volksclassen die 
Besteuerung lediglich mittels solcher durchführen und erst von einem 
bestimmten Besitzesstande angefangen die directen Steuern — u. zw. 
n steigender Häufung — hinzutreten lassen soll. Dass in dem Falle 
die Nichtauflegung der directen Steuer unterhalb der gewählten Grenze 
nur total missverständlich als die Frage des Existenzminimums be-
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Ein interessantes Momont in der praktischen Voll
ziehung der zur Befriedigung von Collectivbedürfnissen 
nothwendigen Güterübergänge aus den Privatwirthschaften 
ist die Bedachtnahme auf den individuellen E g o i s m u s 
hinsichtlich seiner Erregung durch die Steuer. Insoferne 
derselbe veranlasst wird, sich gegen I n d i v i d u e n zu 
kehren, um von anderen Privatwirthschaften im Verkehre 
durch Preisänderung Ersatz des für Gemeinzwecke ver
wendeten Güterquantums ganz oder theilweise zu erlangen, 
ergibt sich die Erscheinung, welche unter dem technischen 
Namen „Steuerüberwälzung- bekannt ist. Es ist dies an sich 
keineswegs ein anticollectivistisches Verhalten der Ein
zelnen, daher auch vom Collectivismus keineswegs per-
horrescirt. Das staatswirthsebaftliche Handeln benützt im 
Gegentheile sogar vielfach die betreffende privatwirthschaft-
liche Handlungsweise, um indirecte Steuern zu erheben, 
die direct praktisch überhaupt kaum oder nur mit viel 
grösserer Unvollkommenheit zu erheben wären. Anderer
seits muss es jedoch mit der allgemeinen Wirksamkeit 
dieser, collectivistisch indifferenten, individualistischen Be
strebung rechnen, insofern dieselbe geeignet sein könnte, 
im Effecte Individuen einen Güterentgang zu verursachen, 
welche ein solcher in dem bezüglichen Ausmasse für Col-
lectivzwecke eben nicht treffen sollte. Dies nach Thunlich-
keit zu vermeiden, wird der allgemeinen "Willensüberein
stimmung entsprechen und in diesem Sinne kann die For
derung der Vermeidung einer — thatsächlich. doch nicht 
beabsichtigt eintretenden — „Doppelbesteuerung" erhoben 
werden. Denn die vielfachen Preisänderungen, Gewinn- und 
Lohnveränderungen, Verschiebung der Tauschwerthe fixer 
Capitalien und somit der Vermögensverhältnisse, sind für 
die Privatwirthschaften insgesammt abträglich Die thatsäch-

handelt wird, ist klar. Endlich wird ersichtlich, dass eine begriffliche 
und sohin durchgängige Beziehung gewisser Steuerarten auf bestimmte 
Quellen des Einkommens, wie sie die specielle Steuerlehre Stein's 
vornimmt, d. i. der directen Steuern auf das Capital, der indirecten 
auf die Arbeit, ein reizendes Phantasiespiel ist. 
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liehe Verumständung des Eintretens oder Nichteintretens 
der gedachten Endwirkung aus dem Anstosse der Be-
Bteuerung ist eine sehr verwickelte und es zeigen die di
versen Steuerarten unter gewissen Voraussetzungen wieder 
Abweichungen in dieser Hinsicht, die für die Wahl zwischen 
denselben und die Eingliederung in das Steuersystem mit 
bestimmend werden. Kehrt sich der individualistische Ego
ismus jedoch gegen die G e s a m m t b e i t , indem ein Indi
viduum sich dieser gegenüber der es angemessener Weise 
treffenden Steuerentrichtung zu entziehen sucht, so muss 
er collectivistich bekämpft werden. Auch mit derart anti-
collectivistischer Handlungsweise muss in weitem Umfange 
gerechnet werden, sowohl mit den milderen Formen des man
gelnden Entgegenkommens der Privatwirthschaftssubjecte 
bezüglich Offenlegung ihres Besitzstandes als mit den grö
beren Verstössen gegen die collectivistische Gesinnung, die 
in listiger oder gewaltsamer Steuerhinterziehung bestehen. 
Dieser Gesichtspunkt entscheidet mit die Wahl zwischen ver
schiedenen Formen einer Steuerart und ist ganz wesentlich 
für die Praxis der Steuerdurchführung. Leider hat auch der 
berechtigter Weise gegen eine unangemessene Steuer rea-
girende Egoismus keine andere Waffe, wenn ihm nicht 
Gelegenheit gegeben ist, auf legalem Wege sich zur Gel
tung zu bringen, und es bedeutet ein solcher Zustand einen 
schweren Schaden der collectivistischen Organisation; man 
erinnere sich des andauernden Kampfes, den die französische 
Landbevölkerung gegen die taille zu führen hatte. 

§. 85. Specialsteuern. Es kommt nunmehr die staats-
wirthschaftliche Behandlung derjenigen universellen Col-
lectivthätigkeiten zu untersuchen, welche in §. 71 alsspe-
c ie l l e bezeichnet wurden und deren Erörterung zweck
mässiger Weise bis hieher aufgeschoben ward. Diese Unter
suchung läuft offenbar auf die Frage hinaus, welche Con-
sequenzen der Umstand nach sich zieht, dass eine ungleiche 
Participation der Verbandsglieder hier in ausgesprochenem 
Masse wahrzunehmen ist. Der Umstand, dass lediglich in 
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diesem secundären Punkte der Unterschied von den son
stigen Collectivthätigkeiten der gedachten Gattung gelegen 
scheint, mag die Erfassung der einschlägigen Wirthschafts-
vorgänge mit Leichtigkeit in Aussicht stellen. Dessen un
geachtet bieten diese noch Schwierigkeiten genug; Beweis 
dessen die Thatsache, dass die praktische Finanzlehre über 
sie noch nichts weniger als zur Klarheit und Ueberein-
stimmung gelangt ist. Wir meinen das auf folgendem Wege 
zu erreichen. 

Zunächst sind hier die Fälle ins Auge zu fassen, in 
denen eine Collectivthätigkeit neben der Gesammtheit des 
Verbandes einen engeren Kreis von Mitgliedern differirend 
berührt, aber nicht individualiter, sondern als geschlossene 
Gruppe; also eine Bethätigung, die neben der unterschied
losen Umfassung aller Verbandsglieder als Subjecte der
selben noch einen Theil besonders betrifft, jedoch nicht, 
wie die particularen Collectivthätigkeiten direct als Indi
viduen ohne Zusammenhang unter einander, sondern als 
eine Anzahl von Wirthschaftssubjecten, die schon durch 
ein gewisses Band umschlungen sind, welches erst ihr 
individuelles Betroffenwerden vermittelt. Dieses Band ist an 
sich ein collectivistisches und zeigt sich als solches gerade 
in dem erwähnten Verhältnisse, wenn es nicht anderwei
tigen Ausdruck findet. Es kann, wie wir wissen, ein ört
liches oder fachliches sein und bildet in dem weiteren Ver
bände thatsächlich einen Unterverband. 

Es handelt sich also um den in § 71 sub B b a 1 
aufgeführten Fall, dessen Verursachung in § 70 (S. 437) 
dargestellt ist. Das ergibt mit Nothwendigkeit eine ent
sprechende Aeusserung des Collectivismus in ökonomischer 
Hinsicht, indem einerseits eine Aussonderung der weitere^ 
und der engeren Gruppe von Wirthschaftssubjecten hin
sichtlich der beiderseitigen Participation an der betreffenden 
Zwecksetzung eintritt, andererseits jede der beideii Gruppen 
den auf sie entfallenden Zweck als Collectivbedürfniss zu 
befriedigen hat und sohin als solches den von ihr uro-
fassten Wirthschaftssubjecten gegenüber behandelt. Am 
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klarsten kommt dieses Verhältnis* zur Erscheinung, wenn 
die engere Gruppe als Verband ad hoc förmlich constituirt 
wird oder für eine Anzahl von Zwecksetzungen gleicher 
Art (resp. für andere Zwecke) in Gemässheit des in § 69 
Erörterten bereits ständig constituirt ist. In dem Falle 
erscheint der Zweckantheil derselben auch äusserlich als 
ihr eigener Zweck, den sie in ihrem Bereiche selbständig 
als Collectivbedürfniss befriedigt, indem einfach die oben 
in den §§79—81 beschriebenen Wirthschaftsvorgänge hier 
im engeren Verbände wiederkehren. Die Participation sämmt-
licher Mitglieder des weiteren Verbandes tritt dann in der 
Form einer „Subvention," einer Beitragsleistung zu den 
Kosten zu Tage, die eben als Collectivbedürfniss des weiteren 
Verbandes aufgebracht wird (wofern nicht eine compen-
sirende Aufhebung solcher Subventionen als Vereinfachung 
erfolgt). Minder deutlich, aber ganz dasselbe im Wesen 
der Sache ist es, wenn die formale öffentlich-rechtliche 
Aussonderung unterbleibt, der Zweck vom Gesammtver-
bande gesetzt und verwirklicht und der engere Kreis von 
„Interessenten" lediglich zur collectiven Tragung eines 
Theiles der Kosten herangezogen wird. Letzteres geschieht 
durch Besteuerung ad hoc, die ihrer Natur nach in gar 
nichts verschieden ist von der selbständigen Steuer eines 
engeren Verbandes im früheren Falle. Diese durch die 
„speciellen" Collectivbedürfnisse solcher Art veranlassen 
Güterverwendungen in den engeren Collectivlebenskreisen 
sind wohl passend als S p e c i a l s t e u e r n zu bezeichnen. 

Das heutige Staatsleben bietet der Beispiele für den 
geschilderten Sachverhalt nicht wenige. Hieher zählen 
alle Fachvertretungen bestimmter Berufsclassen der Bevöl
kerung mit ihren Thätigkeitsäusserungen und deren Kosten. 
Diese kommen speciell den bezüglichen Kreisen, aber im 
Ganzen, ohne Ausscheidbarkeit von einzelnen Individuen, 
zu Gute, und während der Gesammtverband seinerseits für 
jene Gruppen Thätigkeiten übt und deren Kosten (wegen 
der Beziehung zum Gesammtleben) auf sich nimmt, wird 
die Bethätigung der betreffenden Vertretungskörper als 
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Sonderzweck der Classe erfasst und als Collectivbedürfniss 
derselben behandelt. Ob nun die umschlossenen Privat
wirtschaften zu Corporationen constituirt sind, die sich 
in ihrem Bereiche selbst besteuern, oder bloss nach Ver
waltungsbezirken mit einer Specialsteuer für die gedachten 
Zwecke belegt werden, ist wirtschaftlich das Nämliche. 
Man denke an Handels-, Ackerbaukammern, diverse Berufs-
genossonschaften mit Verwaltungsfunctionen. Oder es handelt 
sich um eine örtliche Anlage, z. B. Strasse, welche un
mittelbar und daher hauptsächlich den im Verkehrsrayon 
begriffenen Wirthschaftssubjecten dient, den Gesammtver-
band nur kraft des Wochselzusammenhanges aller Theile 
im Ganzen interessirt. Hier waltet das gleiche Verhältniss 
ob und es hängt lediglich von dem Zustande der Selbst
verwaltung ab, ob die localen Interessenten formell zu 
einem Specialverbande constituirt sind, re9p., wenn das 
concrete collectivistische Band mit einem für andere Zwecke 
bestehenden dem Umfange nach nicht zusammenfällt, ad 
hoc constituirt werden, oder ob der weitere Verband sich 
so local bethätigt und die Kosten pro parte auf die un
mittelbar davon Berührten auftheilt. *) 

Die Uebereinstimmung der ökonomischen Natur des 
Vorganges in beiden Gestalten erstreckt sich sogar auf die 
Form der Durchführung. Es kann in beiden Fällen die 
Specialsteuer als eine Erhöhung gewisser, die bezüglichen 
Wirthschaftssubjecte treffenden allgemeinen Steuern auf
treten — sowohl die selbständige Steuer eines engeren 
Verbandes als die analoge Steuerauftheilung in einem Ver
waltungsbezirke kann als Zuschlag zu Steuern des weiteren 
Verbandes umgelegt werden — es kann aber auch ebenso 
eine eigene Steuer geschaffen werden, obschon dies im 
letztgedachten Falle nur ausnahmsweise praktisch sein 
wird. Die (nach Art einer Steuer bemessenen). „Beiträge" 
von Corporationsmitgliedern sind solche selbständige Spe
cialsteuern (jedoch mit Assecuranzprämien vermischt, wenn, 

k) Cf. Sax, „Verkehrsmittel", über Strassenverbande (I. S. HO). 
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wie es häufig geschieht, die gegenseitige Versicherung in 
den Rahmen der Corporationsaufgaben einbezogen ist). 

Das dargestellte Verhältniss mit seinen wirtschaft
lichen Consequenzer kann sich nicht bloss innerhalb des 
Staates gegenüber demselben ergeben, sondern auch in 
engeren Verbänden wieder bezüglich specieller Unterver
bände. Ein wesentliches Merkmal desselben ist aber stets, 
dass die Angehörigen dieser Sondergruppe einander nicht 
individualistisch gegenüberstehen, sondern collectivistisch, 
so dass sich mit der Coincidenz ihres Egoismus in bestimmter 
Richtung ein mutualistischer und altruistischer Zug mischt, 
demzufolge das vorliegende Specialinteresse als solches der 
Gruppe aufgefasst wird. In dem Falle förmlicher Consti-
tuirung von Unterverbänden zählt die Erscheinung zu den 
in § 09 sub Punkt 2 aufgeführten Fällen autonomer Zweck
setzung. 

Durch die ebendort besprochenen Fälle föderaler Ver
fassung und der Selbstverwaltung i. e. S. (Punkt 1 und 3, 
eventuell 4) complicirt sich dann die Besteuerung innerhalb 
der engeren Verbände. In diesen Fällen werden nämlich 
die betreffenden Zwecke auch rücksichtlich ihrer ökono
mischen Durchführung wie eigene Zwecke der engeren Ver
bände behandelt, so zwar, dass hinsichtlich der einschlä
gigen Wirthschaftshandlungen genau so vorgegangen wird 
wie in dem vorher erörterten Falle und sonach die 
Collectivwerthungsvorgänge, welche da anstatt in einem 
centralen Acte in einer Mehrzahl partiellen Umfanges 
statthaben, mit den Specialsteuern verschmelzen. Und dies 
ist möglich, weil ja, wie wir eben sahen, auch bei den 
letzteren der Fall des reinen Collectivbedürfoisses vorliegt. 
Dazu kommen endlich eigene Zwecke der engeren Ver
bände, welche dieses Charakters sind und eine Mitinter-
essirung eines weiteren Verbandes nicht anregen. Der 
Begriff der Specialsteuern erweitert sich dadurch auf alle 
Güterabgaben in den engeren Verbänden, welche nach 
dem Principe des reinen Collectivbedürfnisses erfolgen. Es 
wäre thunlich gewesen, von diesem Begriffe auszugehen 
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und den Fall specieller Collectivthätigkeiten der oberwähnten 
Art dann als Unterfall (neben den generellen Collectiv
thätigkeiten in localer Gestaltung) nachzuweisen; nur wäre 
dann der Fall einer vom weiteren Verbände durchgeführten 
Specialbesteuerung nicht eingeschlossen gewesen. 

Hieraus ist hinsichtlich der Specialbesteuerung zu
nächst die Folgerung abzuleiten, dass ein Unterschied von 
der allgemeinen Besteuerung an sich nicht besteht, was 
die Bestimmung des von den Einzelnen für den Collectiv-
zweck zu verwendenden Güterquantums anbelangt. Insofern 
wären alle Arten von Steuern, bzw. Zuschläge zu allen 
Arten, zulässig und es würde überhaupt alles für die 
allgemeine Besteuerung im Vorstehenden Entwickelte gelten 
Eine Modifikation könnten höchstens praktische Momente 
mit sich bringen, insoweit der Umstand, dass hier nur 
ein engerer Personenkreis umfasst ist, Abweichungen in 
Betreff der Mittel der Durchführung an die Hand gibt. 
Ein solches Moment ist jedoch von bedeutender princi-
pieller Tragweite und gilt von allen diesen collectivistischen 
Sondergruppen. Das ist die bereits in § 09 festgestellte 
Thatsache, dass Jemand einem solchen Specialverbande 
nur nach einzelnen Richtungen des Wirtschaftslebens, also 
nur mit gewissen Elementen seiner wirthschaftlichen Per
sönlichkeit angehören kann. Die territorialen Verbände 
umfassen viele Personen, die nicht ihre gesammte Singular-
wirthschaft je in dem Einen Verbände führen, sondern 
einzelne Bestandtheile oder Seiten derselben in anderen 
aufweisen; in dem einen den Erwerb, im andern den Consum, 
oder den Besitz zugleich in mehreren. Die Fachverbände 
erfassen eo ipso ihre Glieder nur nach der Seite ihrer 
speciellen Erwerbsthätigkeit, während sie ihnen hinsichtlich 
der übrigen Seiten der wirthschaftlichen Lebensführung 
indifferent sind. Das ist ein höchst wichtiger Umstand für 
die staatswirthschaftliche Gestaltung des Verhältnisses. Ihm 
zufolge sind die betreffenden Individuen in die Collectiv-
werthung hier auch nur mit der einschlägigen Seite ihrer 
Smgularwirthschaft einzubeziehen und dies bedeutet, je 
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nach der Sachlage, theils ein völliges Absehen von ihrem 
Bedürfnissstande, wo sie eben nicht mit ihrer Haushalts
führung in Betracht kommen, theils betreffs des Besitz
standes auch nur den Anschlag desjenigen Theiles des
selben bei der Werthung, welcher in dem bezüglichen 
Verbände inbegriffen ist. Es ist dies ganz das gleiche 
Verhaltniss, wie dasjenige, welches bei Personen besteht, 
deren Wirthschaftsführung sich über mehrere Staaten er
streckt, sowie im Grunde selbst bei Jedem, der vorüber
gehend zu einem fremden Staate und seinen Bethätigungen, 
durch Aufenthalt etc., in Beziehungen tritt und daher auch 
je nach der Dauer und Art derselben durch geeignete 
Steuern (Consumsteuern, specielle Geschäftssteuer für wan
dernde Handelsleute) erfasst wird. 

In Gemässheit dessen können, insoweit das geschil
derte Verhaltniss Platz greift, nicht alle Steuerarten des 
allgemeinen Steuersystems zu der Specialbesteuerung ver
wendet werden, sondern eben nur gewisse, insbesondere 
da, wo nur der Erwerb bei der Collectivwerthung in's 
Auge zu fassen ist, jene, welche eben lediglich den Besitz
stand treffen, und dieser kann hiebei nur in dem Umfange 
in Ansatz kommen, in welchem er dem concreten Verbände 
zugehört. Die Zusammensetzung des Steuersystems aus ver
schieden beschaffenen Steuer-Gattungen und Unterarten ist 
somit auch weiterhin für die vorliegende Collectivlebens-
erscheinung praktisch bedeutsam; einzelne derselben, welche 
auch in der allgemeinen Besteuerung eine bestimmte 
Rolle spielen, werden geradezu unentbehrlich durch den 
Dienst, welchen sie hier in der Specialbesteuerung zu leisten 
geeignet sind. Von den Ertragsteuern hat man das neuester 
Zeit wohl erkannt, nachdem man sie von dem falschen 
Standpunkte aus, in jeder einzelnen Steuer die obersten 
Steuerprincipien verwirklicht zu verlangen, vielfach falsch 
beurtheilt hatte, ja man ging unter dem Eindrucke dieser 
Erkenntniss von mancher Seite wieder so weit, dieselben 
ausschliesslich zur Specialbesteuerung verwenden zu wollen; 
das erklärliche Schwanken einer theoretisirenden Praxis, 
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die einer festbegründeten theoretischen Einsicht in die vor
liegenden staatswirthschaftlichen Vorgänge ontbehrte. 

Irrig wäre es aber, da, wo bei der Specialbesteuerung 
aus der eben erörterten Ursache lediglich ein bestimmter 
Besitzstand in Betracht kommt, eine Anlegung der Steuer 
„nach dem Vortheile" für den Einzelnen annehmen zu 
wollen. Man fasse einmal z. B. die Besteuerung der An
gehörigen des Gewerbe- und Handelsstandes zur Auf
bringung der Kosten der Handels- und Gewerbekammern 
io's Auge. Jeder zahlt die bezügliche Specialsteuer, obschon 
sich ein bestimmter Vortheil für den Einzelnen derselben 
von der Wirksamkeit jener Verbandsinstitute (sofern sie 
nicht particulare Collectivthätigkeiten üben, was eine Sache 
für sich ist) nicht aussagen lässt, Viele vielleicht ad per-
8onam thatsächlich gar keine Vortheile davon gemessen, 
während Anderen zu Folge persönlicher Umstände wieder 
solche concret in hervorragendem Masse zu Gute kommen. 
Zu behaupten, die Thätigkeit einer Handelskammer nütze 
jedem Handels- oder Gewerbsmanne und Jedem im Ver-
hältniss seines Geschäftscapitales — und dies müsste man 
annehmen, um eine Besteuerung nach dem Vortheile zu 
deduciren — wäre ganz willkürlich. Die gedachte specielle 
Collectivbethätigung kommt ununterscheidbar Allen in 
wechselndem Masse zu Gute, sie erfasst eben die betref
fenden Wirthschaftssubjecte als Classe, es vollzieht sich 
sohin die Mittelbeschaffung durch den collectivistischen 
Werthungsvorgang nach dem Principe des reinen Collectiv-
bedürfnisses, und die einzige Abweichung von dem Allge
meinen ist, dass die Verbandsglieder hier eben nur mit 
d e m Besitzstande, welcher ihre Classenzugehörigkeit be
wirkt, in die Collectivwerthung einbezogen worden. 

Bei den Specialsteuern tritt die Beziehung auf die 
bestimmten concreten Collectivlebenszwecke augenfällig 
hervor und hat man sie deswegen mitunter Zwei iks teuern 
genannt. Dass dieser Umstand gar keinen wesentlichen 
Unterschied von den allgemeinen Steuern ergibt, bei welchen 
jene Beziehung in der Regel nur durch die Vielfältigkeit 
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der Zwecke verdunkelt wird, ausnahmsweise aber gleich
falls zu Tage tritt, z. B. Kriegsteuern, ist klär. Die näheren 
Darchführungsmodalitäten der Specialbesteuerung, ob Zu
schlage zu bestehenden allgemeinen Steuern, oder eigene 
Steuerarten, sind Fragen der Kunstlehre, die uns an dieser 
Stelle nicht beschäftigen. 

Die gewonnene Einsicht erhellt auch jenen Unter
schied der in Rede stehenden Erscheinung von den Fallen 
der particularen Collectivthätigkeit, auf welchen bereits 
bei den Gebühren (§. 79) hinzudeuten Anlass war. Dort 
findet sich auch die ungleiche Participation der Verbands
angehörigen vor, aber die speciellen Interessenten sind 
dort individualiter berührt und werden daher auch in 
solcher Weise zur wirtschaftlichen Zweckrealisirung heran
gezogen, während hier der (engere) Verband der specielle 
Interessent ist und die Individuen als Verbandsmitglieder 
ökonomisch erfasst werden. Der Unterschied ist nun wohl 
vollständig klar und es darf daher betont werden, wie irre
leitend es ist, die Gebühren mit Specialsteuern zu iden-
tificiren, 

§. 86. Beiträge. Der vorhin festgestellte Sachverhalt 
leitet uns weiters an, ein anderes, den besprochenen spe
ciellen Collectivthätigkeiten oberflächlich ähnliches Ver-
hältniss zu erfassen, das in der bisherigen Theorie nur 
dunkel erkannt und mit dem eben erörterten confundirt 
wurde. Es ist in demjenigen eingeschlossen, was N e u 
m a n n unter dem Namen „Beiträge" der Steuer gegenüber
gestellt hat. Da dieser Name in der Fachliteratur bei
fällig aufgenommen ward, so acceptiren wir ihn ebenfalls, 
verwenden ihn jedoch zur Bezeichnung nur eines Theiles 
der von dem genannten Autor mit demselben umfassten 
Erscheinungen, dessen Eigentümlichkeiten er am besten 
zum Ausdruck bringt. 

Wir meinen jenes, im Früheren bereits nach seinem 
Wesen und seiner Verursachung klargelegte Verhaltniss, 
in welchem eine universelle Collectivthätigkeit i n d i r e c t 
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bestimmten Wirthschaftssubjecten i n d i v i d u a l i t e r be
sondere Förderung bereitet (§. 71 B b /3); ein ,Fall, der 
von den, den universellen zunächststehenden particularen 
Collectivthätigkeiten zuvörderst durch die Mittelbarkeit des 
Resultates, sodann durch den Umstand unterschieden ist, 
dass dasselbe nicht in einer bestimmten einzelnen Indi-
viduallebensförderung besteht, sondern in einer Vermehrung 
des Gütergewinnes der bezüglichen Privatwirthschaften, die 
dann im Bereiche der letzteren jedem beliebigen Zwecke die
nen kann. Während mithin dort ein concretes Individualbe-
dürfniss auftritt, bleibt hier das Collectivbedürfniss allein 
bestehen, nur dass die Erfassung durch dasselbe bei den 
gedachten Personen von der vorerwähnten Folgewirkung 
für deren Privatwirthschaft begleitet ist. Das Ueberein-
stimmende mit dem Falle der particularen Collectivthätig
keiten äussert sich lediglich in dem Effecte, dass der 
collectivistische Egoismus jenen Privatwirthschaften gegen
über angeregt wird, und die Consequenz hievon ist, dass 
von den so Betroffenen invorhinein die Betheiligung an 
den Mitteln der Befriedigung des vorliegenden Collectiv-
bedürfnisses in dem vollen Masse ihres Individualwerth-
standes verlangt wird, wie sich der letztere erst durch die 
in Rede stehende indirecte Wirkung der Collectivthätigkeit 
gestaltet. Durch die mit dieser gegebene Mehrung des 
Besitzstandes ist eine entsprechende Steigerung des an den 
Verband zu überweisenden Güterquantums gegenüber dem 
status quo angezeigt und eben diese wird in vorhinein zur 
Geltung gebracht. Es wird mithin hier lediglich in einem 
ausgesonderten Güterquantum a priori vom Verbände das
jenige beansprucht — und kommt demselben daher im 
vollen, durch den Werth angezeigten Masse und sicher zu 
— was im Wege der regelmässigen Besteuerung sich erst 
nachhinein als gebührende Steigerung der Steuerleistung 
ergeben, bei der Durchschnittsbehandlung aber — und 
vollends bei mangelhaft durchgebildetem Steuersysteme — 
nur theilweise oder selbst gar nicht einfliessen würde. Nur 
in diesem Sinne kann hier von einer Beitragsleistung „nach 
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Massgabe der bezüglichen Vortbeile" gesprochen werden. 
Sofern die öffentlichen Institutionen nicht Zwangs-Bei
träge nach dem entwickelten Gesichtspunkte statuiren, muss 
die Festsetzung derselben von freiem Uebereinkommen des 
Verbandes mit den betreffenden Privatwirthschaftssubjecten 
abhängen; ein angesichts der Stärke des individualistischen 
Egoismus sicherlich nicht genügender Zustand, der indess 
für Fälle ganz besonderer Verumständung, die sich einer 
generellen Erfassung entziehen, der praktisch einzig mög
liche bleibt. Auch bei particularen Collectivthätigkeiten kann 
sich gegenüber bestimmten Wirthschaftssubjecten das be
sprochene specielle Verhältniss herausstellen; es betrifft 
aber die letzteren natürlich nicht als die Empfänger der 
einzelnen concreten Nutzungen, sondern al9 Verbandsglieder 
an sich, also rücksichtlich des ja stets miteingeschlossenen 
Collectivbedürfnisses. 

Als Beispiele, welche vorstehende theoretische Dar
stellung concret zu erläutern geeignet sind, mögen nur 
angeführt werden: Die Beitragsleistung derjenigen städti
schen Grundbesitzer, deren Grundstücke an neu zu er
öffnenden Strassen, namentlich Hauptstrassen, oder schönen 
Plätzen, öffentlichen Promenaden belegen sind (unzureichend 
gehandhabt); die Beiträge der „Adjacenten" zu Eisenbahnen, 
das ist der Eigenthümer von in der unmittelbaren Nähe 
der Eisenbahnen (etwa den durchschnittenen Gemeinden) 
gelegenen Grundstücken, die durch das Moment der Nähe 
eine markante Werthserhöhung erfahren *) — die Erfahrung 
bestätigt in diesen Fällen reichlich, was vorhin betreffs der 
verwaltungsrechtlichen Ausgestaltung des Verhältnisses an
gedeutet wurde; die Beitragsleistung von Domänen-, Berg
werks- oder Fabriks-Besitzern zum Baue und zur Erhaltung 
von Strassen, bei welchen ebenfalls eine specielle Ertrag-, 
resp. Werthsteigerung der betreffenden Realitäten zu ver
zeichnen ist, wogegen „Beiträge" für eine Strasse, welche 
solche Unternehmungen in hervorragendem Masse benützen, 

*) Vgl. hierüber Sax, „Verkehrsmittel\ II:. S.207. 
8ax, StaatBwlrthichaft. og 
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eine Gebührenpauschalirung darstellen. (Hier ist eben wohl 
nur die freie Vereinbarung möglich, bei welcher übrigens 
zuweilen der individuelle Egoismus nicht nur nicht in voller 
Kraft wirksam wird, sondern selbst Altruismus sich be-
thätigt; gar manche ländliche Gemeinde dankt gute Ge
meindestrassen der munificenten Beitragsleistung eines 
Grossgrundbesitzers.) 

Aehnlicher Fälle mag es noch manche andere geben, 
insbesondere in der Gemeindethätigkeit, so dass innerhalb 
des Gemeindeverbandes sich dann eine Anzahl individuell 
bestimmter Wirthschaftssubjecte je heraushebt, bezüglich 
welcher der Anlass zur Einforderung von Beiträgen ge
geben ist. Im Ganzen aber ist dies eine seltenere unter den 
staatswirthsehaftlichen Erscheinungen. Allein sie ist nichts
destoweniger selbständig zu erfassen und mit ihren Merk
malen scharf -von den früher erörterten zu scheiden. In 
den von Neumann aufgeführten Beispielen der in ver
schiedenen Ländern gehandhabten Grundsätze betreffs Ver-
theilung communaler „Lastenu, auf welche der genannte 
Autor Begriff und Namen der „Beiträge" stützt*), sind er
sichtlich Fälle der ebengedachten Art mit denen einer 
Specialbesteuerung zusammengeworfen, solchergestalt bei
spielsweise mit der Mittelbeschaffung für „Interessenten-
Chausseen" als Eins behandelt. Und doch welch' bedeu
tender Unterschied waltet da ob! Wenn innerhalb eines 
weiteren Verbandes, wie: eines Kreises, ein engerer Ver
band zur Errichtung einer localen Strassenstrecke schreiten 
will, der, wenn sich auch etwa nach dem positiven Ver
waltungsrechte keine ausdrückliebe Form seiner Consti-
tuirung vorfinden sollte, doch thatsächlich latent vorhanden 
ist, so ist ein Fall der Specialbesteuerung gegeben, in die 
keineswegs etwa bloss die Grundbesitzer nach den individu
ellen Vortheilen, dieBie von der neuen Strasse zuhen werden, 
sondern alle Verbandsmitglieder nach den allgemeinen Be-
steuerungsprineipien einzubeziehen sind, und wo anders 

*) Neumann, „progr. Einkommensteuer" S. 46 ff. 
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vorgegangen wurde, war man eben auf einem Irrwege, der 
sich auch in den praktischen Schwierigkeiten der Durch
führung zeigte. In dem angezogenen Beispiele kann indess 
unter Umständen noch ein anderes Verhältniss vorgelegen 
haben, auf welches sogleich einzugehen ist. Aber schon 
vorher musste klargestellt werden, dass die staatswirth-
ßchaftlichen Vorgänge, welche sich in den bezüglichen 
Acten der engeren collectivistischen Verbände abspieleD, 
nicht generell als Einforderung von Beiträgen nach Massgabe 
des individuellen Vortheils erscheinen, sondern dass ein mit 
diesem Namen gut bezeichneter besonderer Vorgang von der 
Specialbesteuerung wohl zu scheiden ist und es lediglich, 
soferne solche engere Verbände ihre Glieder nur zu einem 
Theile ihrer Singularwirthschaft umfassen, bei der Special
besteuerung den Anschein gewinnen kann, als ob auch da 
eine Bemessung der Steuer nach den Vortheilen stattfinde. *) 
Zu beachten ist noch, dass die „Beiträge11 auch in F o r m 
von Steuern (als Zuschläge) eingehoben werden können, 
falls bei der Bestimmung ihres Ausmasses an eine Steuer
grundlage als objectiv gegebenen Anhaltspunkt hiefür an
geknüpft wird. 

*) Im Ganzen richtig beschreibt Wagner diese „Beiträge" in 
§. 325 der „Finanzw.", schon mit einem Fortschritte an Klarheit im 
Positiven gegenüber Neumann; nur dass W. dieselben als eine „be
sondere Form der Gebühren" (1) bezeichnet, ungeachtet er selbst (lit. c) 
anführt, dass sie auch von Personen zu entrichten kommen, welche 
die betreffenden Anstalten gar nicht benutzen, und dass er sie auch 
von den Fällen unseres folgenden Paragraphen nicht genau scheidet. 
Daselbst auch weitere Beispiele, obschon sich über manche streiten 
lassen wird, insbesondere darüber, ob die städtischen Hausbesitzer 
insgesammt wirklich einen Bpeciellen Nutzen der geschilderten Art aus 
der Strassenreinigung, Beleuchtung, den Schulen, Wasserleitungen etc. 
gegenüber anderen Verbandsgliedern ziehen. Eine richtige Beschrei
bung ist aber die erste Bedingung, von welcher die befriedigende Er
klärung einer Erscheinung abhängt. Bilinski, „Gemeindebesteuerung* 
S. 19, definirt die Beiträge — theils unrichtig, theils zu unbestimmt — 
als „Zuschuss gewisser Personen oder Classen (!) zur Herstellung oder 
Erhaltung von Anstalten, welche zwar in erster Linie (I) diesen Ver
pflichteten dienen sollen, aber im Uebrigen als Anstalten von öffent-

36* 
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§. 87. Umlagen. Schliesslich erübrigt nur noch eine 
Kategorie von Fällen der Coilectivbethätigung und sohin 
der Collectivwerthung, mit deren Untersuchung die Durch
forschung dieses vielgestaltigen Gebietes beendet ist. Es 
sind dies die in § 85 noch nicht besprochenen speciellen 
Collectivthätigkeiten. Die Uebersicht des § 71 bezeichnet 
sie durch das Merkmal, dass s ä m m t l i c h e Mitglieder des 
Verbandes in bestimmbar v e r s c h i e d e n e m Ausmasse 
(individuell) von einer Collectivthätigkeit als Subjecte der
selben berührt erscheinen (Kategorie B b « 2). Wie schon 
dort bemerkt, sind hieher auch jene eigenthümlichen Ueber-
gangsfälle zu zählen, deren Natur wir uns am besten genetisch 
erklären, indem wir in ihnen eine — begrifflich und auch 
geschichtlich — particulare Coilectivbethätigung erblicken, 
welche durch die Verallgemeinerung ihrer subjeetiven Erfas
sung der Verbandsglieder zu einer universellen geworden ist. 

Gehen wir von diesen letzteren als einer Untergruppe 
aus. Solche finden sich bei der Wirksamkeit der kleineren, 
örtlichen Verbände. Wir sehen diese in gewissem Umfange 
Betätigungen entfalten, welche mit denjenigen der öffent
lichen Unternehmung und der öffentlichen Anstalt bis auf 
den Einen Umstand übereinstimmen, dass a l l e im Ver
bände Begriffenen als Nutzungs- oder Dienstempfänger in 
einzelnen Acten daran theilnehmen. Was der Umstand an 

licher Bedeutung aus allgemeinen Gemeindemitteln hergestellt, resp. 
erhalten werden" . . . „also insofern eine Art Gebühr", doch ver
schieden von letzterer „durch zwangsweise Einforderung mit Rücksicht 
auf die eventuelle künftige Benützung" (t) der Anstalt. Sollte epeciell 
das Wort „Classen" im Sinne von Personen, die durch ein mutualis-
tisches Band verbunden sind, gebraucht sein, so ist es total unrichtig, 
im anderen Sinne unlogisch, da die Worte „gewisser Personen" schon 
ganz das Gleiche besagen, nämlich: Personen, die eben durch ein 
bestimmtes Merkmal bezeichnet sind und dadurch eben zu „gewissen" 
Personen werden. B. führt übrigens ein bemerkenswert̂ es Beispiel 
mit dem Falle von Beiträgen der Feuerassecuranz-Gesellschaften za 
den Kosten von communalen Löschanstalten an, welcher Fall offenbar 
dadurch entsteht, dass die entsprechende Erfassung durch die regel
mässige Communalbe8teuerung nicht möglich ist. 
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der Sachlage zu ändern vermag, kann nichts Wesentliches 
sein. Man nehme ein Beispiel: eine communale Wasser
leitung. Hier liegt sicherlich ein Individualbedürfniss vor, 
welches im Wege einer öffentlichen Unternehmung befriedigt 
wird; derjenige, welcher das betreffende Gut, Wasser, zu 
erwerben wünscht, kauft Quantitäten desselben (gemessen 
durch eigene Apparate) zu dem von der öffentlichen Unter
nehmung festgesetzten Preise. Es legt sich nahe, die Be
zahlung bei dem fortlaufenden Consume in längeren Ter
minen, am besten anschliessend an andere der Gemeinde 
zu leistende Zahlungen, einzufordern. Wenn nun der Bezug 
des Wassers von j e d e r Haushaltung erfolgt, so kann die 
Bezahlung für das verbrauchte Wasser in die F o r m 
e i n e r S t e u e r gekleidet werden. Voraussetzung ist nur, 
dass eine Specialsteuer besteht, welche nach einem Anhalts
punkte bemessen wird, der zugleich — wenigstens unge
fähr — ein Massstab für das Verhältniss des Wasserver
brauches der einzelnen Familien ist. Eine solche wäre 
z. B. eine Steuer nach der Grösse der Wohnung, resp. der 
Höhe der Wohnungsmiethe. Das „Ungefähr" findet seine 
Grenze, sobald die Vernachlässigung vorhandener Abwei
chungen unökonomisch wird, und die letztere bleibt öko
nomisch, solange die Kostensparung genauer (individueller) 
Bemessung grösseren Vortheil bringt als die Ungenauigkeit 
der Gesammtbemessung. Ein Zuschlag zu der genannten 
Steuer mag hier die Einzelzahlung mit Ersparung der 
Bemessung des individuellen Verbrauches und mit annähern
dem Zutreffen vortheilhaft ersetzen. Ein anderes Beispiel 
liefert die Ersetzung des Schulgeldes bei allgemeinem obli
gatorischem Volksschulbesuch durch Repartirung des bis
herigen Gebühren-Aufkommens auf die Familien mit schul
pflichtigen Kindern, wobei nicht an jährliche Reparation 
einer bestimmten Summe, sondern an einmalige Umrech
nung auf eine Steuerquote gedacht ist, die fortan von den 
betreffenden Hausständen erhoben wird. *) 

*) Etwas anderes ist der vollständige Uebergang zum Principe 
des reinen Collectivbedürfnisses, wo dann jede Privatwirtschaft, mit 
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Die angeführten Beispiele genügen, um die Aussage 

zu begründen, dass in Fällen der geschilderten Art die 
„S teuerzah lung eigentlich nichts anderes ist als eine 
ökonomisch angezeigte Pauschalirung des Taxpreises einer 
öffentlichen Unternehmung oder einer Gebühr: ein Taxpreis
oder Gcbühren-Aversum. Sie besitzt von der Steuer auch 
nur die Form; denn nicht die durch ein reines Collectiv-
bedürfniss angeregte Werthung greift hier Platz, und es 
kann auch nicht der Complex der das Steuersystem bil
denden Steuerarten zu dem vorliegenden Zwecke gebraucht 
werden, sondern nur eine oder die andere Steuerart. Sehr 
richtig vermeidet man daher auch gern den Namen Steuer 
in solchen Fällen. So spricht man z. B. von einem Wasser-
„Zinsu, welcher an die Commune zu entrichten ist, von 
Schul-„Kreuzern", welche an Stelle des aufgehobenen Schul
geldes zu zahlen sind. 

An die soeben geschilderten reihen sich innerhalb 
der gedachten Gruppe andere Collectivthätigkeiten, bei 
welchen die gleiche Erklärung als Uebergangsgebilde nicht 
zutreffen würde, sondern begrifflich ein allo Verbandsglieder 
a priori erfassender Gesarumtzweck vorliegt. Dies können 
doch wohl nur Zwecksetzungen sein, die der specitisch-
wirthschaftlichen Lebenssphäre angehören und nichts an
deres bedeuten als gemeinsame Wirthschaftsmassnahmen zu 
einem bestimmten individualwirthschaftlichen Zwecke, 
dessen Erreichung gerade von der Geraeinsamkeit der Vor
kehrung abhängt. Denn da nur Vermögensinteressen be
rührt werden, so ergibt sich keine indirecte Wirkung 
derart, dass die Bethätigung in diesem Personenkreise zu 
einer generellen würde Der Effect ist hier ein individueller, 
vom Einzelnen auch individualistisch empfundener, und 
die collectivistische Motivation besteht lediglich darin, dass 
da die Zweckerreichung an collectivistisches Handeln ge
knüpft ist, die Unterordnung des Einzelwillens' in der 

oder ohne schulpflichtige Kinder, zu den Schulkosten durch allgemeine 
Steuern (Specialsteuer) beiträgt. 
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Richtung des übereinstimmenden Handelns erfolgt und 
somit das individuelle Interesse eventuell selbst wider 
Willen, durchwegs nur in gewisser Weise und nicht in 
einem beliebigen Grade verfolgt wird, dadurch aber auch 
sichere und wirksame Förderung erfährt. Der Collectivismus 
erschöpft sich hier in der Coincidenz der wohlverstandenen 
Einzelinteressen der Weise, welche bei der „ordnenden" 
Verwaltungsthätigkeit näher beschrieben wurde, also einem 
Mutualismus nächstliegender Art; und es findet sich die 
betreffende Aeusserung desselben leicht erklärlich auch 
wieder nur in den engsten localen Lebensbeziehungen 
oder den Classenbeziehungen. Mit Recht hat man in der 
Erscheinung eine Zwangs-Genossenschaft erblickt, die sich 
von individualistischen Vereinigungen nur durch die Art 
ihres Entstehens (diese aber als etwas Nothwendiges, nicht 
Zufälliges aufgefasst) unterscheide. Der individuelle Egoismus 
erfährt daher hier nur collectivistische Einschränkung, was 
die Entstehung des Verbandes und die conforme Bethei
ligung an demselben anbelangt, bleibt jedoch im Uebrigen 
in Geltung. Dies führt zu übereinstimmender Sanction des
selben in vorliegendem Verhältnisse, die sich in der Her
anziehung jedes Theilnehmers der gemeinsamen Veran
staltung zur Beschaffung der nöthigen Güter nach Mass
gabe der Förderung, welche seiner Singularwirthschaft 
daraus zugeht, also nach Massgabe des erlangten Vortheils, 
äussert. Der Werthungsvorgang liegt hier darin, dass die 
Verbundenen insgesammt eine Güterverwendung vornehmen, 
welche eine Umwandlung in höherwertige Güter darstellt. 
(Capitalsanlage zu gesteigerter Güterproduction oder Schutz 
vor Naturgewalten, Versicherungsrücklagcn etc.) und in 
Folge jenes rautualistisch bewirkten Gleichmasszustandes 
des individuellen Egoismus nimmt Jeder Theil an dem 
Wirthschaftsvorgange in relativ gleichem Masse, d. h in der 
Voraussetzung, dass in seiner Privatwirtschaft sich das 
nämliche Verhältniss des Werthgewinnes zeige wie ins
gesammt, d. i. wie in der Wirthschaft aller Andern. Auch 
eine Majorisirung von Passiven oder Widerstrebenden führt 
nur das gleiche Ergebniss in deren Wirthschaft herbei. 
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Als Belegfälle können jene Veranstaltungen angeführt 
werden, in denen die Gemeinde als Wirthschaftsgenossen-
schaft erscheint, sei es die Ortsgemeinde oder eine „Spe
cialgemeinde" innerhalb der letzteren, oder in welchen 
eine solche Zwangsgenossenschaft ad hoc extern gebildet 
wird (örtliche Genossenschaften der Landescultur, für 
Bewässerung, Entwässerung, Eindeichung, Viehhaltung, und 
drgl.*). Bei Gemeindestrassen, die wesentlich als gemein
samer technischer Productionsbehelf, d. i. dem Güter
transport während der Produetion und beim Absätze dienen, 
kann die Mittelbeschaffung für die Anlage gleichfalls so, 
jene für die Erhaltung indess auch auf vorerwähnte Weise 
erklärt werden. Ferner zählen Zwangsversicherungen hieher, 
welche eine Classe oder Gruppe der Bevölkerung umfassen. 
Auch indirecte Interessirung eines höheren Verbandes findet 
hier statt, welche indess für letzteren ein reines Collectiv-
bedürfniss ergibt, z. B. Subventionen zu Meliorationen, 
Gemeindestrassen, Reichszuschuss an Arbeiter-Versiche
rungsverbände. 

Vom praktischen Standpunkte aus angesehen, zeigt 
sich im Verhältnisse der Angehörigen des bezüglichen 
engeren Verbandes in allen Fällen dieses Paragraphen in 
der That eine Beitragsleistung „nach dem Interesse", „nach 
Massgabe deB Vortheiles" **), und da der wirtschaftliche 
Vorgang insofern ein eigenartiger, von dem Principe des 
reinen Collectivbedürfnisses verschiedener ist, so dürfte sich 
auch ein eigener Name für denselben empfehlen. Es wird 
hier der Bezeichnung „Princip des uneigentlichen Collectiv
bedürfnisses" Raum gegeben, ohne weitere Begründung 
als jene, die in dem ganzen Gange der Darstellung von 

*) B i l i n sk i („Geineindebesteueruug-' S. 16) bemerkt das Ver-
hältniss, spricht auch von einer „GenoBsenschaftssteuer", irrt aber 
darin, dass er dasselbe lediglich auf die Fälle eines Wirthschafts -
Verbandes innerhalb der Gemeinde beschränkt glaubt. 

**) Warum wir den Ausdruck „nach Leistung und Gegenleistung" 
perhorresciren. ist dem Leser bekannt. 
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selbst liegt.*) Wichtiger wäre es, für die entsprechenden 
Güterübergänge einen Namen zu gebrauchen, der den 
Unterschied von dem staatswirthschaftlichen Phänomene 
der Steuer dem Gedächtniss einprägt. Es sei hiefür die 
Benennung „ U m l a g e n " in Vorschlag gebracht, theils in 
Anknüpfung an particularen Sprachgebrauch, theils wegen 
der Mitbezeichnung der äusseren Form, in welcher diese 
collectivistischen Güter entnahmen auftreten. Sie erscheinen 
nämlich meist in einer Beziehung auf bestehende Steuern, 
da in der Anknüpfung an gewisse Steuerarten zugleich 
eine Bezugnahme auf die G r u n d l a g e n der letzteren 
gegeben ist und eben diese einen Massstab für das Aus-
inass der bezüglichen Güterquanten bieten, wie z. B. die 
relativen Erträge der landwirtschaftlichen Grundstücke 
für die Bestimmung der Participation an einer zwangs
genossenschaftlichen Meliorationsanlage. Es erfolgt sohin 
eine Umlegung des nothwendigen Aufwandes entweder nach 
den Grundlagen einer bestimmten Steuerart oder direct 
auf die betreffende Steuer selbst in Form eines Zuschlages 
zu derselben. 

So dienen einzelne Glieder des allgemeinen Steuer
systems zur Einziehung von Specialsteuern, von Beiträgen 
und von Umlagen; ein Umstand, der die Unterscheidung 

*) Wir haben liier offenbar Wagner's Individualbedürfnisse, die 
durch das örtliche Gebundensein und Zusammenwohnen der Menschen, 
sowie durch die Technik ihrer Befriedigung „die Natur eines Gemein
bedürfnisses annehmen", vor uns. („Grundlegung", I. S. 256.) Wie irre
leitend dieser ungenaue Ausdruck ist, zeigt sich nun in voller Deutlich
keit. Er zwingt Wagner, die bezüglichen Güterübergänge auch als eigent
liche Steuern anzusehen, aber die Einsicht in die Verschiedenheit der 
wirtschaftlichen Absichten, welche die Menschen im vorliegenden Falle 
gegenüber dem der allgemeinen Besteuerung verfolgen, drängt sich ihm so 
unabweisbar auf, dass er auch hier zu der Bemessung nach dem „privat -
wirthschaftlichen Grundsatze" der „Leistung und Gegenleistung" als 
Vertheilungsprincip im Widerspruch mit seinen obersten theoretischen 
Prämissen Zuflucht nimmt. Die einschlägigen Stellen der „Finanzw"., 
insb. §. 424, zeigen freilich, dass der oben behandelte Fall des §. 85 
und der hier untersuchte zusammen Wagner vorschweben, ohne dass 
or ihre Verschiedenheit wahrnimmt. 
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dieser verschiedenartigen Wirthschaftsvorgänge offenbar 
erschweren musste. Die Specialbesteuerung insbesondere 
weist die grösste Aehnlichkeit mit den Umlagen da auf, 
wo der Verband die Angehörigen bloss nach einer be
stimmten Seite ihrer Wirthschaftsführung umfasst; sofern 
dies der Erwerb ist, kommt im Ergebnisse in beiden Fällen 
das Gleiche zum Vorschein. Dessenungeachtet sind — schon 
mit Rücksicht auf die Fälle, in denen solches nicht eintritt 
— Specialsteuern und Umlagen wohl zu scheiden. Sofern 
die Bethätigung der engeren Verbände die Beschaffenheit 
des hier erörterten Verhältnisses zeigt, gehört der Fall 
eben zu den Umlagen, an sich jedoch ist die Special
besteuerung keineswegs eine Steuer „nach dem Interesseu, 
sondern nur die Umlage. 

Durch scharfe Unterscheidung zwischen diesen, ein
ander äusserlich so ähnlichen Vorgängen wird erst die 
richtige Einsicht in die wirtschaftliche Natur derselben 
erlangt. Die neueste deutsche Finanzlehre kam nicht weiter, 
als den gemeinsamen Gegensatz zur allgemeinen Besteue
rung wahrzunehmen und diesen eben als „Besteuerung 
nach dem Interesse" aufzufassen. Dadurch wurden aber 
die erwähnten Phänomene mit einander vermengt und nach 
der andern Seite hin sogar die Grenze zwischen den 
Steuern und Gebühren wieder verwischt, indem man in 
jenen gleichwie in letzteren das Princip von „Leistung 
und Gegenleistung" erkennen zu müssen glaubte. Immerhin 
ist die gedachte Aufstellung der praktischen Finanzdoctrin 
ein bemerkenswerthes Zeugniss für das Vorhandensein eines 
markanten Unterschiedes gegenüber der allgemeinen Be
steuerung. Wie eindrucksvoll muss eine Beobachtung sein, 
wenn man, wie Wagner , ihretwegen einen so crassen 
theoretischen Widerspruch begeht, zuerst einen durch
greifenden Gegensatz des gemeinwirthschaftlichen Systems 
gegen das privatwirthschaftliche und als Ausdruck dessen 
die generelle Entgeltlichkeit der öffentlichen Bethätigungen 
(des Staates und der anderen Zwangsgemeinwirthschaften) 
gegenüber dem privatwirthschaftlichen „Leistung für Gegen-
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leistung- mit dem grössten Nachdrucke bei jeder Gelegen
heit zu proclamiren, dann auszusprechen, dass das „privat-
wirthschaftliche" Steuerprincip „nach dem Interesse" und 
das gemeinwirthschaftliche „nach der Leistungsfähigkeit • 
beide zug l e i ch Principien für die Begründung und für 
die Vertheilung der Besteuerung sind, das erstere unmittelbar 
darnach als betreffs der Begründung der Steuer u n r i c h t i g , 
als eine unzulässige Ausdehnung des privatwirthschaftlichen 
Entgeltlichkeitsprincipes auf die Verhältnisse des Staats
lebens zu erklären*), kurz darauf jedoch eben dieses ver
werfliche Steuerprincip als „keineswegs völlig verworfen, 
sondern nur in die richtigen Grenzen gewiesen" durch 
die Hinterthür hereinzuführen, indem ausgeführt wird, dass 
es für die Vergangenheit unter anderen Verhältnissen des 
Staatslebens begründet gewesen und für die Gegenwart 
bei der Steuervertheilung mitzuberücksichtigen sei, obschon 
es gegenwärtig — wie erwähnt — die Steuer nicht zu 
begründen vermag!**) Die vorstehende theoretische Klar
legung des verschiedenartigen Wesens der da zusammen-
gefassten Erscheinungen ergibt die nothwendige Scheidung. 

Damit ist insbesondere auch die Frage der Steuern 
der Selbstverwaltung, in welcher die Finanzdoctrin der 
letzten Zeit erhebliche Fortschritte gemacht hat, vollends 
geklärt. Schon vorhereiu ist mit unserer Theorie gegeben, 
dass zwischen dem Wesen der Staatssteuer und dem der 
Communalbesteuerung an sich gar kein Unterschied besteht, 
weshalb auch im Vorangegangenen immer vom collectivi-
stischen Verbände überhaupt, nicht bloss von dem Staate 
gesprochen wurde. Sie sind wesentlich identisch und es 
ist ein entschiedener Fehler, den manche Autoren begehen, 
zuerst die Steuerlehre mit Rücksicht auf den Staat voll-

*) „Finanzw." II., §'. 419 (3. A.) 
**) Ja noch mehr; es wird Bogar von der Anwendung dieses 

S t e u e r princips in dem System von G e b ü h r e n und B e i t r a g e n 
gesprochen (a. a. O. §. 422 2a), womit die Verwirrung vollständig ist. 
Freilich wird sie durch den vagen Ausdruck der „Sondervortheile 
für einzelne Personenkreisc und Besitzeskategorien" ausserlich gedeckt. 
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ständig zu entwickeln, mitunter mit Verwendung von Argu
menten, welche auf specifiscben Attributen des Staates, 
im Gegensatz zu anderen collectivistischen Verbänden, 
fussen, um dann erst auf das Steuerwesen der Selbstver
waltungskörper einzugehen. Lediglich der factische Umstand, 
dass das Verhältniss, welches die Umlagen begründet, nur 
in den engeren Verbänden vorzukommen pflegt, bringt 
eine thatsäehliche Abweichung mit sich, die aber auch 
entfiele, wenn sich der Fall nachweisen liesse, dass eine 
universelle Staatsthätigkeit alle Verbandsmitglieder indi
viduell in bestimmbar ungleichem Masse ergriffe. 

Innerhalb der Communalbesteuerung sind aber die 
Umlagen wohl von den Fällen der Specialbcsteuerung zu 
scheiden, ungeachtet die letztere gewisse Individuen eben 
auch nur partiell, hinsichtlich der von dem concreten 
Oommunalverbande umschlossenen Seite ihrer wirtschaft
lichen Existenz, erfasst. Der Unterschied zeigt sich darin, 
dass hier andere Personen, die mit der Gesammtheit ihrer 
Wirtschaftsführung in dem Oommunalverbande aufgehen, 
eben nicht anders wie nach der allgemeinen Besteuerung 
zu behandeln sind, während dieselben Personen für Collectiv-
bethätigungen der erstgedachten Art (mit Umlagen) auch 
nur „nach dem Interesse" zur Beisteuer herangezogen 
werden. Der Irrthum der Manchesterschule und einzelner 
Communalsteuergesetze lag darin, das Gebiet der Umlagen 
unangemessen zu erweitern, die Communalbethätigungen 
insgesammt mit den Collectivthätigkeiten letzterer Art zu 
identificiren. Schnell fertig ist S t e i n mit derGeneralisirung, 
für die Agenden der „ortsbürgerlichen Verwaltung" der 
Oommunalverbande das Princip der Leistung und Gegen
leistung, für jene der „staatsbürgerlichen Verwaltung" das 
der „Leistungsfähigkeita als das angemessene zu statuiren, 
woneben er noch eine Kopfsteuer, „den gleichen Steuer
betrag von Jedem", zur Deckung der allgemeinen Verwal
tungkosten fordert! *) Die Kunstlehre wird auf Basis der 

*) „Finanzw." 4. Aufl.. I. Bd.. S. 566; mit der Motivirung, dass, da 
die Existenz und Thätigkeit des Sclbstverwaltung9korpers selber die 



§. 87. 67a 

vorstehenden theoretischen Ergebnisse ihre Maximen betreffs 
dieses Specialgebietes, die sie mit grosser Mühe, aber auch 
bedeutendem Scharfblick für die Dinge der Wirklichkeit 
formulirt bat, in einfacher Weise auf das generelle Wesen 
der Erscheinungen stützen können. Für die vortrefflichen 
praktischen Grundsätze in Betreff der Gliederung des 
communalen Steuerwesens, wie sie die neueste deutsche 
Finanzlehre gibt, ist nun die richtige theoretische Unterlage 
gewonnen, welche die Postulate der „gerechten Steuerver-
thcilung" auf das ökonomisch Richtige zurückführt und 
dadurch erst wirklich fundirt. So verlockend es wäre, dies 
unter Sichtung der diversen, in der Literatur der Commu-
nalsteuertrage zum Ausdrucke gelangten Ansichten im 
Detail nachzuweisen, so würde dies doch eine zu einge
hende und in's Specielle führende Erörterung werden, 
welche mit dem Gesararatcharakter der vorliegenden Aus
führungen, die der allgemeinen wirthschaftstheoretischen 
Evgründung der collectivistischen Phänomene gewidmet 
waren, nicht im Einklang stünde. 

Mit der letztbesprochenen ist die Reihe der unter
schiedenen Classen der Collectivbethätigungen erschöpft 
und es ist dem rückschauenden Blicke nun wohl leicht, 
im Zusammenhange die aufsteigende Stufenfolge dieser 
verschiedenen collectivistischen Erscheinungsgruppen mit 
ihren Zwischengliedern, angefangen von den einfachsten 
Gestaltungen in den engsten localen Vereinigungen bis zu 
den allgemeinsten generellen Collectivbethätigungen eines 
umfassendsten, obersten Verbandes, sich zu vergegenwär
tigen, wie solche am Schlüsse des vorigen Abschnittes 
angedeutet wurde. In ihr stellt sich der ganze Reichthum 
der Phänomene des vollentwickelten Collectivlebens dar, 
die nach ihrer wirthschaftlichen Seite zu erklären dem 
hiemit zum Abschlüsse gelangten Theile unserer Darstellung 

Bedingung für beide Classen von Betätigungen ist, sich als dritte 
Kategorie das Gebiet der Verwaltungskosten anschliesse, deren Deckung 
Allen angehört! Aus gleichem Grunde müsste die Kopfsteuer im Staats
steuersysteme die dominirende Steuer sein I 
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hoffentlich gelungen ist. Damit sind wir auch am Ziele 
unseres Forschungsganges. Wir hatten einen langwierigen 
— stellenweise vielleicht auch langweiligen — Weg zu 
durchmessen, aber der Erfolg lohnte die Mühe. Wir ver
stehen nun die Formenfülle der Collectivlebensführung als 
die verschiedenen Comhinationen der elementaren socialen 
Gestaltungskräfte und wir sehen die Menschen in den 
correspondirenden Wirthschaftshandlungen geleitet durch 
die nämlichen psychischen Vorgänge, Vorstellungen und 
Sensationen, welche die grundbegriffliche Analyse als die 
Elemente aller Wirthschaft darstellte und mit welchen man 
bisher lediglich die individualistischen Wirthschaftshand
lungen 2u erklären vermochte. 

So ist es uns geglückt, auch die Lehre von der 
Staats wirthschaft zu demjenigen zu machen, zu dem sie 
zu erheben unser Bestreben war: zu einer exacten Wissen
schaft. Als solche wird fortan auch dieser Zweig der Wir t 
schaftswissenschaft gelten und gepflegt werden. Was der 
ersten Grundlegung sicher nur mit Unvollkommenheiten 
klarzustellen gelang, wird der weitere Ausbau auf dem 
nunmehr gegebenen Fundamente läutern und vollenden. 



N a c h t r a g , 

betreffend während des Druckes erschienene Schriften, auf 
welche in den Noten nicht mehr Bezug genommen werden 
konnte. 

Zu §. 37, betr. das ökonomische Wesen der Arbeit, vergl. 
Dr. Georg Adler, „die Grundlagen der Karl Marx'schen Kritik der 
bestehenden Volkswirtschaft", Tübingen 1887, S. 88. 

Zu §. 47, Anmkg. S. 276, Bildung des Tauschwertes als Resul-
tirende der Individualwerthe, iBt nun auch zu cit. Böhm-Bawerk 
„Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwerthes" 2. Theil, 
Jahrb. f. Nat. und St., XIII. Bd., S. 490 ff.; den erwähnten mathe
matischen Preistheorien reiht sich an die soeben erschienene von 
Rudolf Au spitz und Richard L i e b e n „zur Theorie des Preises", 
Leipzig 1887. 

Zu §. 69, Anmkg. S. 425, betr. die nationalökonomische Lite
ratur über die Selbstverwaltung, kommt jetzt hinzuzufügen E.Mischler 
„der öffentliche Haushalt in Böhmen", Leipzig 1887 (vrgl. insb. S. 28, 
35, 114 ff. und 168 ff.). 
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